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Vorwort 

Wer sich in die Geschichte der Hexenprozesse vertieft, betritt eine 
Welt ohne Licht und Wärme, eine Welt, wo nur Schmerz und Trauer 
und Verzweiflung, kalter Haß und blindes Vorurteil herrschen; wahr
lich die Welt des Teufels. So wenig Licht der Menschlichkeit dringt in 
der Finsternis des Hexenwahns durch, daß man meint, „vor Traurigkeit 
nie mehr fröhlich werden zu können" (Walter Nigg). Daß in der christ
lichen Welt des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit ein 
derart grausamer Wahn sich hat austoben können, ist ein Geheimnis, 
dem man mit Schaudern gegenübersteht. 

Trotzdem dringt auch in diese dunkle Welt bisweilen ein warmes 
Licht: man begegnet in den Jahrhunderten der Hexenverfolgung einigen 
Menschen, die den teuflischen Wahn durchschauten und für Wahrheit 
und Recht ihre Stimme erhoben. Solch eine Lichtgestalt ist Friedrich 
Spee. Seine edle Menschenliebe, seine reine Gottesliebe, sein tapferer Ge
rechtigkeitssinn und sein tatenreiches Opferleben sind dem historischen 
Forscher eine rechte Erquickung. Sein Buch über den Hexenprozeß 
ist in jeder Hinsicht das beste, das je über diese verwickelte Frage 
geschrieben wurde; seine Zeitgenossen und die Nachwelt anerkennen 
es einstimmig. Diesem historisch bedeutungsvollem Buche, der „Cautio 
Criminalis", ist unsere Untersuchung gewidmet. 

Über Friedrich Spee gibt es nur wenige, nicht ganz befriedigende, 
biographische Studien (vgl. Kap. III) ; über die Stellung und Bedeutung 
der Cautio Criminalis erschien noch nie eine ausführliche Arbeit. Vor
liegendes Buch will ein Beitrag sein sowohl zur Kenntnis dieses Man
nes als Bekämpfers des Hexenwahns, und folglich zur Kenntnis seiner 
Persönlichkeit, wie auch zur Frage des Hexenprozesses im allgemeinen. 
Wegen der historischen Stellung der Cautio Criminalis auf dem Gipfel
punkt des Hexenwahnes lag es nahe, die Entwicklung der Hexenverfol
gungen vor und nach Spee eingehend in unsere Betrachtung einzubezie-
hen. An Hand der Cautio beleuchten wir die Einzelheiten des Hexen
wahnes und des Hexenprozesses. Die Grundstruktur des Prozesses bleibt 
unser Hauptaugenmerk; das Tatsachenmaterial aus anderen Quellen 
dient nur zur Illustrierung einzelner Punkte. 

Die bisherige Literatur auf diesem Gebiet beschreibt meist den histo
rischen Verlauf der Prozesse in einzelnen Städten und Ländern. Der 
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Hexenprozeß an sich, als eine ganz eigenartige Form des früh-neuzeit
lichen Strafprozesses, wurde noch nicht eingehend untersucht. Und den
noch ist der Hexenwahn aus dem Prozeß selbst zu erklären: der Prozeß 
steigerte den Wahn, weil der Wahn eben im Prozeß seinen Höhepunkt 
erreichte. Vorliegende Arbeit ist also eine rechtsgeschichtliche und 
kulturhistorische Untersuchung jenes Hexenprozesses, der sich über 
mehrere Jahrhunderte in merkwürdiger Weise fast unverändert be
hauptet hat. 

Diese Zielsetzung machte eine ausführliche Kenntnisnahme der alten 
Quellen unerläßlich. Die bedeutendsten Werke über den Hexenprozeß 
aus alter und neuer Zeit wurden gründlich untersucht, um die Konti
nuität oder Diskontinuität in der Hexenfrage im Laufe der vier Jahr
hunderte der Hexenverfolgung wenigstens annäherend festzustellen. Die 
reiche Literatur jener Zeiten, Bücher, Traktate, Pamphlete und Disser
tationen, war eine wichtigere Quelle als die Akten. Die wenigen von uns 
neu erschlossenen Akten bestätigen den Eindruck, den die zahllosen 
schon in Büchern und Zeitschriften veröffentlichten Akten bieten. 

Die ersten zwei Kapitel bilden eine Einleitung in das Phänomen der 
Hexenprozesse; sie fassen meist nur schon Bekanntes zusammen. Wir 
möchten jedoch schon hier auf den zweiten Teil des ersten Kapitels 
hinweisen, wo die übliche moraltheologische Bewertung der Hexerei 
einer Kritik unterzogen wird; diese Untersuchung eröffnet bedeutende 
neue Ausblicke auf das Problem der Hexenverfolgungen. 

Femer wären noch die Kapitel V bis IX einschl. zu verantworten. 
Wir haben dort jedesmal einen Faktor oder eine Phase im Hexenprozeß 
(die Beschuldigten, die Verantwortlichen, die Folter, die Indizien und 
die Denunziationen) an Hand der Cautio Criminalis dargestellt. Zum 
richtigen Verständnis von Specs Ansichten jedoch hielten wir eine 
gründliche Untersuchung der historischen Tatsachen, der nachweisba
ren Entwicklung und der Ansichten von Spees Gegnern und Mitkämp
fern für unerläßlich. So sind einzelne Kapitel etwa zu kleinen histori
schen Monographien ausgewachsen. 

Weil dieses Buch die erste umfangreichere deutsche Arbeit über 
Hexenprozesse seit mehreren Jahrzehnten ist, -— die neueste Auflage 
von Soldan-Heppe's Geschichte der Hexenprozesse ist vom Jahre 1912 
— haben wir die Brauchbarkeit als Quellen- und Nachschlagewerk 
durch ein vollständiges Namen- und Sachregister, worin auch die Fuß
noten verarbeitet sind, erhöhen wollen. Zum gleichen Zweck wurde 
eine reiche Bibliographie angehängt. Wir waren leider nicht imstande, 
die schon weit vorangeschrittene Arbeit an einer systematischen und 
chronologischen Bibliographie über das ganze Gebiet des Stoffes, die 
etwa tausend Titel umfassen soll, zu vollenden und der vorliegenden 
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Arbeit mitzugeben. Hoffentlich wird sie aber bald als eine Art Ergän
zung zu diesem Werk erscheinen können. 

Beim Abschluß einer Arbeit, die ohne die bereitwillige Hilfe vieler 
Bibliotheken in Deutschland und in meinem Vaterlande nicht zustande 
gekommen wäre, ist es mir eine Freude, den zahllosen Helfern meinen 
herzlichen Dank zu sagen. Im besondem danke ich meinen deutschen 
Mitbrüdem, die mich immer freundlich und zuvorkommend aufgenom
men und so meine vielen Untersuchungen ermöglicht haben. Besonderen 
Dank schulde ich auch meinem Freunde Claus Peters, Krefeld, und 
meinen Mitbrüdem, die bei der Durchsicht des Manuskripts und der 
Korrekturspalten, sowie bei der Arbeit an den Registern unschätzbare 
Hilfe geleistet haben. 

Möge diese Arbeit dazu beitragen, daß der Geist Friedrich Spees, der 
Geist der Gerechtigkeit, der Wahrheit und christlicher Menschenliebe, 
auch die drohenden Wahngebilde unseres Jahrhunderts überwinde in 
Gottes Namen und Kraft. 

Maastricht, den 31. Juli 1953 

Am Feste des hl. Ignatius Hugo Zwetüoot S.J. 
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Zu den Bildern 

Außer den zwei ersten Bildern sind alle dem Buch Hermann Löhers: 
„Hochnötige Klage", Amsterdam 1676, entnommen. Sie sind besonders 
deshalb interessant, weil sie rein objektiv verschiedene Szenen des Hexen
prozesses des 17. Jhdts. darstellen. Die meisten Hexenbilder jener Zeit 
sind sonst von allerhand Wahnvorstellungen durchsetzt, wie z.B. unsere 
Abbildung 2. So fügen sich diese Bilder sehr passend zu den Ausführun
gen von Spee, der ja auch frei von allem Wahn den wirklichen Tat
bestand der Prozesse darstellen wollte. Diese Bilder aus Löher werden 
hier zum erstenmal neu veröffentlicht. 

Etwa dieselben Bilder finden sich, in einer früheren Form, in einem 
Exemplar der 2. Auflage der Cautio Criminalis 1632 in der Bonner 
Universitätsbibliothek. Die Behauptung Löhers, er habe die Bilder auf 
eigene Kosten herstellen lassen, stimmt wohl nur insofern, als er die 
vorhandenen Kupferplatten mit geringen Änderungen hat abdrucken 
lassen. Eine Signatur läßt sich nirgends finden; sie stammen wahr
scheinlich aus der Werkstatt des Matthäus Merian. 

Auch finden sich noch ähnliche Abbildungen in Abraham Palingh-

„'t Afgerukt Mom-aansight der Tooverye", Amsterdam 1659. Diese sind 
jedoch neue Stiche, den alten der Cautio 1632 nachgebildet; sie bieten 
zum Teil deren Negativbild. 

Das Bild Spees, das wir bringen, ist wohl nicht zu Spees Lebzeiten 
gemalt worden; es mag aus dem Anfang des 18. Jhdts. stammen, als 
Spee als Verfasser der Cautio allgemein bekannt geworden war. Es läßt 
sich darum nicht feststellen, inwiefern es den wirklichen Zügen Spees 
entspricht. 

Abb. 1; Das Bild Spees S. 64. 
Abb. 2 ; Werwölfe und Hexen in Jülich 1591 S. 65. 
Abb. 3 ; Exorzismus über eine 'Hexe' S. 128. 
Abb. 4 ; Nadelprobe zum Aufspüren des Hexenmals S. 129. 
Abb. 5 ; Folter der Beinschrauben und des Stuhls S. 176. 
Abb. 6 ; Der Gefolterte bedient sich des 'Schweigezaubers' S. 177. 
Abb. 7; Aufziehen und Stäupen eines Angeklagten S. 256. 
Abb. 8 ; Hinrichtung einiger Hexen S. 257. 
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ERSTES KAPITEL 

Das Hexenwesen 

Als Friedrich Spee um das Jahr 1630 seine Cautio Criminalis schrieb, 
hatte die Verfolgung der Hexen in Deutschland ihren Höhepunkt er
reicht. Während der jahrhundertelangen Hexenverfolgung bietet gerade 
die ganze erste Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts ein Bild des 
Schreckens und der Angst, wie es in andern Jahren nur sehr kurze 
Zeit auftaucht. Die Opfer dieser Jahrzehnte gehen in die mehrere 
Tausende; die Bücher und Flugblätter erreichen einen nie gekannten 
Umfang und finden reißenden Absatz. Kein Begriff war so sehr Ge
meingut der Vorstellungswelt, sowohl von Gelehrten wie von Ungebil
deten, wie das Bild der Hexerei in allen ihren Formen. Jahrhunderte
lang hatte sich dieses Bild erweitert und vertieft; die Vorstellungskraft 
des Volkes hatte sich die Greuel des Hexenwesens immer wirklicher 
und schärfer umrissen vorgemalt. Alljährlich hatten die lodernden 
Scheiterhaufen den mit Angst und Schaudern Zusehenden eine festere 
Überzeugung vom schrecklichen Verbrechen der Zauberei eingeprägt: 
die Welt des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts wäre ohne den 
Hexenglauben und die Hexenverfolgung nicht zu denken. Friedrich 
Spee fand also einen vollständig ausgeprägten Begriff der Hexerei vor 
sich. Mit diesem Begriff verband sich folgerichtig die Überzeugung von 
der Strafbarkeit dieses Verbrechens und von der Selbstverständlichkeit 
der grausamen Prozesse. Eine Hexe war ein von Gott und den Menschen 
verstoßenes Wesen, und, durfte sie auch von Gottes Barmherzigkeit 
letzten Endes noch Gnade erhoffen, bei den Menschen war ihre Schuld 
unverzeihlich, ihr schmerzlicher Tod inmitten der Flammen unver
meidlich. 

Begriffsbestimmungen. 

Das Bild der Hexerei zeigt sehr viele Ansichten: die grelle Phantasie 
des Volksglaubens verknüpfte allerhand Spukbilder und alte Greuel
sagen zu einem verworrenen Gesamtbild, dessen verschiedene Züge 
dennoch eines gemeinsam haben: das Fürchterliche, Schreckliche, 
Feindliche und Unheimliche. Kein Begriff schließt wohl soviele andere 
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Begriffe in sich wie der der Hexerei; kein Wort ha t auch wohl so 
viele Synonyme oder sinnverwandte Begriffe wie Hexe i1). 

Eine sehr brauchbare, knappe Übersicht der vielen Elemente, die der 
Begriff Hexerei umfaßt, bietet eine Stelle aus H a n s e n s „Zauber
wahn" ( 2 ) die wir hier mit kleinen Erläuterungen anführen: „Hexen 
sind verworfene Menschen, und zwar vornehmlich Angehörige des 
weiblichen Geschlechtes (3) (daher meist weibliche Wortformen: Hexe, 
Unholde, Lamia, Saga, Venefica, Striga; aber nebeneinander: Zauberer-
Zaubersche, Zauberin; Maleficus-Malefica; männlich: Drudner, Hexer) , 
welche zunächst einen Pakt (fcedus, mit Riten; der Pakt kann expresse, 
explizit, ausdrücklich, oder tacite, implizit, stillschweigend sein) mit 
dem Teufel geschlossen hatten, um mit dessen Hilfe (schwarze Magie) 
unter Anwendung von mancherlei Mitteln ihren Mitmenschen an Leib 
und Leben, am Besitz, an Haustieren oder an Saaten und Früchten 
Schädigungen aller Art zuzufügen (das Malefizium: die schädigende 
Zauberei; Sortilegium: das Los werfen zum Verderben eines Menschen; 
Veneficium: Giftmischerei; im allgemeinen Zauberei mit Leben
hemmender Wirkung) ; Menschen, die femer an dem unter Vorsitz des 
Teufels stattfindenden Sabbat teilnahmen (der Tanz ; Gonventum Dia
boli an einem bestimmten, meist wilden, unzugänglichen Or t ) , auf die
sem dem körperlich erscheinenden Teufel Verehrung erwiesen (homa-
gium: der Bocksgestalt des Satans huldigen), dagegen Christus, Kirche 
und Sakramente frech verleugneten (der ketzerische Zug; hierauf grün
det sich die Hexenverfolgung durch die kirchliche Inquisition), und 
schimpflich verhöhnten (die schwarze Messe) ; Menschen, die sich zu 
diesem Sabbat wie an die Stätten ihrer schädigenden Tätigkeit mit 
teuflischer Hilfe in schnellem Flug durch die Lüfte hinbegaben (der 
sog. Hexenflug, daher der Name Striga), untereinander und mit dem 
Teufel (Incubi oder Succubi; Teufelsbuhlschaft) sich geschlechtliche 
Ausschweifungen gröbster Art zu Schulden kommen ließen und eine 
große ketzerische Sekte bildeten (daher jedesmal beim Prozeß Befra-

(!) Die Etymologie des Wortes Hexe und die damit zusammenhängende Be
griffsentwicklung wurde eingehend untersucht von Joh. Franck in Jos. 
Hansen: Quellen und Untersuchungen, 1901, S. 614-670. — Über die 
verschiedenen Elemente des Hexenwesens (fast vollständig) siehe Bächtold-
Stäubli: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd III, 1931, Sp. 
1827-1920: Hexe. 

(2) Jos. Hansen: Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter, 
1900, S. 7-8. — Die beiden Arbeiten von Hansen sind noch inuner grund
legend. Man würde nur noch wünschen, daß für die Zeit nach 1540 eine 
gleichwertige Arbeit geleistet werde. 

(3) Tatsächlich waren weitaus die meisten Opfer der Prozesse Weiber (nicht 
nur alte Weiber, sondern auch Frauen mittleren Alters, ja junge Mütter 
und Mädchen). Der Begriff der Hexerei schließt aber Männer nicht aus. 
Etwa 5 bis 10 v. 100 mögen Männer (auch bisweilen Jungen) gewesen 
sein. — Die Zuspitzung des Hexenbegriffs auf das weibliche Geschlecht 
untersucht Nik. Paulus in: Histor. Jahrb. der Görresgesellschaft, 1908, 
S. 72-95: Die Rolle der Frau in der Geschichte des Hexenwahns. 
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gung nach Mitschuldigen) ; Menschen endlich, denen es ein leichtes 
war, sich in Tiere, namentlich in Wölfe (Lykanthropie), Katzen (das 
Sinnbild der Hexe) oder Mäuse zu verwandeln und in dieser Gestalt 
ihren Mitmenschen (wirklich oder in der Vorstellung) zu erscheinen." 
Es fehlt in dieser knappen Darstellung des vieldeutigen Hexenbegriffs 
nur die Wahrsagerei (woher der Name Saga), die Stemdeuterei und 
im allgemeinen jede Zeichendeutung mit Hilfe des Teufels. 

Bevor wir die verschiedenen Elemente der Hexerei auf einige Haupt
merkmale zurückführen, um eine Kritik an ihnen zu üben, möchten 
wir noch das oben skizzierte Bild der Hexerei an einigen Begriffsbestim
mungen der älteren Hexenliteratur prüfen. Wir wählen dazu einige 
Texte aus dem Malleus Maleficarum, dem Hexenhammer; femer aus 
einem Traktat aus Spees Zeit und schließlich eine Definition von 
Anthonius de Haen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wir 
werden sehen, daß in den wesentlichen Zügen und sogar in vielen 
Einzelheiten das Bild der Hexerei über fast drei Jahrhunderte gleich 
blieb. 

Für eine erste Bestimmung der Hexerei gehen wir die beiden Autoren 
des H e x e n h a m m e r s an (4) . Dieses Buch bildet ja für das 16. Jahr
hundert und noch darüber hinaus eine wichtige Quelle für die Kenntnis 
des Hexenwesens; in ihn kommen auch gleichsam alle vorangegangenen 
Anschauungen zusammen. In dem abstrusen und seltsam unlogischen 
Buche läßt sich äußerst schwer eine genaue Begriffsbestimmung unter
scheiden; die Gedankengänge — oder vielmehr die irrationellen Vor
stellungen — folgen einander ohne jede elementare Logik und Schärfe 
des Denkens. Mit vieler Mühe lassen sich folgende Merkmale einer Hexe 
zusammenfinden: Hexen sind Frauen, die „gegen die Neigung ihrer 
menschlichen Natur... die Kinder der eigenen Art zu verschlingen und 

(4) Dei Malleus Maleficarum war im 16. Jahrhundert einer der wichtigsten 
Leitfäden für den Hexenglauben und den Hexenprozess. Gemeinhin aber 
überschätzt man seine Wirkung sehr; es gab vor und nach dem Malleus 
eine Menge anderer Traktate, und viele Autoren des 16. Jahrhunderts 
scheinen den Malleus kaum zu kennen. Seine Verfasser waren die päpst
lichen Inquisitoren für Hexensachen in Deutschland Henricus Institoris 
(Krämers) und Jacobus Sprengerus (Sprenger) aus dem Dominikanerorden. 
Das Werk war 1486 schon fertig, erschien 1487 mit einer Approbation der 
Kölner theologischen Fakultät und erlebte sofort sehr viele Neuauflagen. 
Über das Buch geben wir nur zwei Stimmen, denen wir uns anschließen: 
„Ein in der ganzen Weltliteratur an geradezu pathologischei Beschränktheit 
im Verein mit geistiger Aufgeblasenheit und schamlosestem Zynismus uner
reichtes und unerreichbares Literaturerzeugnis" (Fritz Byloff: Das Ver
brechen der Zauberei, 1902, S. 351). „Bosheit, Tumheit, Unbarmherzig-
keit, Heucheley, Arglistigkeit, Unreinigkeit, Fabelhaftigkeit, leeres Ge
schwätze und falsche Schlüsse herrschen durch und durch in dem gantzen 
Buche, und es muß jemand sehr sauer ankommen, ein an Sachen und 
Worten so elendes und boshaftes Buch durchzulesen". (Eberhard David 
Hauber: Bibliotheca, acta et scripta magica I, 1736, S. 26) . — Eine 
deutsche Übersetzung erschien erst in diesem Jahrhundert von J. W. R. 
Schmidt (1906; Neuauf 1. 1920 und 1938). 
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zu verzehren pflegen... Sie schicken Hagelschlag, böse Stürme und 
Gewitter, verursachen Unfruchtbarkeit an Menschen und Tieren; brin
gen auch die Kinder den Dämonen dar ; werfen Kinder in das Wasser; 
machen Pferde scheu; fliegen von Or t zu Ort, körperlich oder nur in 
Einbildung; bezaubern die Geister der Richter, bewirken Verschwiegen
heit auf der Folter, werden vom Teufel über zukünftige Dinge unter
richtet" ( 5 ) . „Sie infizieren durch bösen Blick die Luft und töten so 
die Kinder durch leeres Anblicken" ( e ) . „Sie infizieren den Liebesakt 
und die Empfängnis im Mutterleibe; verändern die Herzen der Men
schen zu ungewöhnlicher Liebe oder H a ß ; hemmen die Zeugungskraft, 
entfernen die zu diesem Akt gehörigen Glieder, verwandeln die Men
schen durch Gaukelkunst in Tiergestalten; bewirken Frühgeburten" ( 7 ) . 
Besonders die Hebammen-Hexen „töten die neugeborenen Kinder und 
opfern sie den Dämonen (8) ; stehlen die Kinderleichen aus der Gruft, 
und kochen sie in einem Kessel, bis das ganze Fleisch fast trinkbar 
flüssig wird. Aus der festen Masse davon machen sie Salben, um ihre 
Künste und Fahrten bequem ausführen zu können" ( 9 ) . Man ersieht: 
kein Gebiet des menschlichen Lebens ist vor der schädigenden Kraft 
der Hexen sicher. Woher sie diese Kraft haben? „Dies alles bewirken 
die Hexen aus keiner natürlichen Kraft, sondern nur mit Hilfe der 
Dämonen, und die Dämonen selbst durch Beihilfe irgendeines anderen 
Dinges, wie Domen, Knochen, Haare, Holz, Eisen; indem sie es (der 
malefizierten Person) zusenden oder irgendein Werkzeug (in das Bett, 
unter die Hausschwelle usw.) niederlegen" ( 1 0 ) . Dieses Zusammen
wirken von Hexen und Dämonen geschieht kraft des Paktes, welcher 
u.a. durch f leichlichen Verkehr mit dem Teufel bestätigt wird i 1 1 ) . 
Obwohl diese Belege meist nur das Treiben der Hexen und die Gebiete 
ihrer schädigenden Wirksamkeit beschreiben, lassen sich doch die 
Hauptmerkmale, die wir unten hervorheben werden, aus diesen grellen 
Schreckensbildern abnehmen. 

Ein zweiter Gewährsmann für das Bild der Hexerei, wie es den 
Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts geläufig war, ist der Kölner 
Jurist Joannes R o m e ß w i n c k e l in seiner Schmähschrift gegen Jor-
danseus „Alia defensio probas stigmaticae et magistratuum" ( 1 2 ) . Mit 

(Б) Buch II, Teil I, Kapitel 2; in der Übersetzung von Schmidt, 1920, Bd 2, 
S. 27. 

(0) Buch I, Kap. 2; Schmidt Bd 1, S. 33. 
C) Buch I, Kap. 6; Schmidt Bd 1, S. 108. 
(8) Diese Vorliebe der Hexen für junge Kinder erklärt sich einerseits aus der 

großen Säuglingssterblichkeit jener Zeiten, andrerseits aus der Auffassung, 
daß ein ungetauftes Kind nach dem Tode dem Teufel verfallen war. Wenn 
also ein Kind noch vor der Taufe starb, war gewiß eine Hexe am Werk 
gewesen. 

(9) Buch II, Teil I, Kap. 2; Schmidt Bd 2, S. 30-31. 
(10) Buch I, Kap. 2; Schmidt Bd 1, S. 38. 
(") Buch II , Teil I, Kap. 2; Schmidt Bd 2, S. 38. 
(12) Diese Schrift erschien (ohne Jahreszahl) 1630 oder 1631 in Köln in einer 

Sammlung von Schriften, die gegen den Bonner Theologen Joannes Jor-
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mehr Logik, aber mit derselben kritiklosen Leichtgläubigkeit, die wir 
bei den Malleus-Verfassern wahrnahmen, beschreibt er Wesen und 
Wirksamkeit der Hexen: „Zuerst verleugnen sie Gott, sie sagen ihrer 
einst empfangenen Taufe ab, sie schließen ein Bündnis mit Tod und 
Hölle, brins;en dem Teufel kultische Ehre und ergeben sich seiner 
ewigen Dienstbarkeit; sie pflegen geschechtlichen Unfug mit den 
Teufeln; sie werden von denselben aufgenommen und nachts durch die 
Luft nach fernen Gebenden getragen, wo sie Zusammenkünfte abhalten 
und sich geren das Wohl aller Menschen verschwören, um nämlich 
durch ihre Zaubersprüche und schändliche Beschwörungen die Erd
kräfte zu erschüttern. Gewitter und Stürme hervorzurufen, die Früchte 
von Feldern und Gärten zu verderben, Menschen und Vieh zu töten, 
Neugeborene zu ersticken und ihre Leichen zu Asche zu verbrennen 
um diese Asche für ihre schändlichen Zaubereien zu gebrauchen; sie 
verhindern den Zeueunsrsakt bei Männern, Weiber machen sie unfrucht
bar; das allerheibVste Sakrament zermalmen sie, zertreten es und werfen 
es dann in ihre Tönfe. um damit ihrer abscheulichen Bosheit zu frönen ; 
und ferner üben sie allerhand anderen Unfug und Schandtaten, welche 
ein frommer Mensch sich zu gedenken schämt". Das hier angeführte 
Bild unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von dem des Malleus; 
die dritte Schilderung bringt auch kaum andere Züge. 

Anthonius d e H a e n (1 3) fühlte sich in der Aufklärungszeit ver
pflichtet, gegen den Unglauben in Hexenfras;en Stellung zu nehmen. 
Sein Werk entsprang dem rechten Bedürfnis, den Glauben an den 
Teufel gegenüber dem Rationalismus seiner Zeit zu behaupten. Sein 
gemäßigter Ton und seine sehr vernünftigen Argumente berühren 
angenehm nach den irrationellen Ausschweifungen vieler Autoren des 
16. und 17. Jahrhunderts. Er beweist einerseits die Mösflichkeit der 
Hexerei, warnt jedoch zugleich vor leichtfertiger Prozeßführung, wobei 
er mit Lob auf Spees Cautio Criminalis hinweist. „Zauberer, Hexen 
und Wahrsager nenne ich diejenigen, die durch einen bestimmten Pakt, 
ausdrücklich oder stillschweigend, mit dem Teufel einige Werke ver
richten, mit Gottes Zulassung, welche das menschliche Vermösen über
steigen; entweder zum Nutzen oder zum Schaden. Solche Zauberwerke 
sind z.B. das Anzaubern oder Wegzaubern von Krankheiten; Gewitter 
und Stürme hervorrufen oder beschwichtigen; durch die Luft fliegen, 
vom Teufel getragen; die Zeugungsakte verhüten; verlorene Sachen 
anweisen; mit dem Teufel Unzucht treiben und ähnliches" ( 1 4 ) . Klarer 

danseus die Beweiskraft des Hexenstigmas verteidigten. Wir kommen im 
achten Kapitel eingehend auf diesen Federstreit zurück. — Die angeführte 
Stelle, von uns aus dem Lateinischen übersetzt, befindet sich auf Seite 190. 

(13) Zusammen mit Gerard van Swieten war Anthonius de Haen als Arzt dem 
Hofe der Kaiserin Maria Theresia verbunden. Sein „De Magia Liber" 
erschien 1775, es wurde einige Male neu aufgelegt. Wir zitieren nach der 
2. Aufl. 1777. 

(14) L.c. S. 3 (aus dem Lat. übersetzt). 
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und gedrängter ist diese Beschreibung; im Wesentlichen aber von den 
beiden vorigen kaum verschieden. U m jedoch die Hexerei möglichst 
scharf zu bestimmen, m u ß man das Zufällige, meist die Wirkung nach 
außen hin, von dem Wesentlichen trennen, von dem, was das innere 
Wesen der Hexerei ausmacht. Wettermachen, Hexenluftfahrt, Tier
verwandlung und Teufelsbuhlschaft sind im Grunde nur Folgen oder 
Erscheinungen eines tieferen Grundes: des Verkehrs, der Verbindung 
mit dem Teufel und den teuflischen Mächten. 

Der Teufelspakt. 

Als erstes Wesensmerkmal stellen wir also das Bündnis mit dem Teufel 
fest. Eine Hexe ist in erster Linie eine Person, die, gleichgültig in 
welcher Weise, freiwillig eine Verbindung mit dem Teufel eingeht. 
Ziel dieser Verbindung kann Ehre sein, Macht, Wissen, Gewalt über 
Mitmenschen, überhaupt alles, wozu man glaubt, d a ß der Teufel seine 
Hilfe leisten will. Der Teufel wird durch diesen Pakt gleichsam der 
Hexe verpflichtet, er muß zu den gestellten Zwecken seine Hilfe leisten. 
Die Hexe ihrerseits macht sich dem Teufel zu eigen: ihre Seele ist 
ihm verfallen. Darum fordert der Teufel ausdrückliche Absage von 
Gott, Christus, Kirche und Sakramenten und die Hexe m u ß in kulti
schen Handlungen ihrem neuen Herrn Treue schwören. Der Pakt kann 
aber auch „stillschweisrend" oder implizit sein. Wenn eine Person 
bestimmte Mittel oder Handlungen anwendet zu einem Ziel, wozu diese 
weder aus eigener Kraft, noch aus göttlicher oder kirchlicher Institution 
ausreichen, so erwartet sie diese Wirkung offenbar von der einzig 
übrigen Mach t : vom Gegner Gottes, vom Teufel. So wenigstens folgern 
die Theoretiker der Hexerei. 

Ein erstes Wort der Kritik an dieser Lehre des Paktes möchten wir 
gleich hören lassen. Ein Pakt, als ein Einverständnis des Willens zweier 
Personen über ein und dasselbe Obiekt, m u ß immer gegenseitig sein, 
d.h. beide Parteien müssen ihren Willen bekannt geben und von der 
anderen Partei das Zeugnis ihres Willens entgegennehmen. Mit anderen 
Worten: der Pakt m u ß äußerlich sichtbar sein. Daraus folgt, d aß nur 
durch ein deutliches Zeichen des Teufels der Teufelspakt gültig oder 
überhaupt wirklich wird. Bleibt von Seiten des Teufels ein Zeichen 
aus, so ist der Pakt einseitig und fiktiv. — Nun ist wohl anzunehmen, 
daß nur in den seltensten Fällen Gott dem Teufel zuläßt, in irgendeiner 
sinnlich wahrnehmbaren Form den Pakt mit dem Zauberer oder der 
Hexe einzugehen. Es scheint der göttlichen Vorsehung zu widerspre
chen, d a ß der Teufel gleich beim ersten Anrufen eines Menschen er
scheinen sollte, um ihm seine Hilfe anzubieten und dabei Gewalt über 
die Seele zu bekommen. Seltener jedenfalls als die Wunder der Heiligen 
sind wohl diese „Wunder" des Satans zum Dienste der Sünder ( 1 5 ) . 

(15) In den Prozeßakten geben die Hexen manchmal eine ausführliche Schilde
rung von der Erscheinung des Teufels: seine Kleidung, sein Betragen, seine 
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In der klassischen Hexenzeit nun galt schon ein pactum implicitum, 
ein stillschweigendes Anrufen des Teufels beim Gebrauch abergläubi
scher Mittel als vollgültiger Vertrag: wer Zaubermittel anwendete, war 
dem Teufel zugetan und wegen eines förmlichen Glaubensabfalls straf
bar. Wir werden gleich diesen verhängnisvollen Irrtum näher unter
suchen. Vorläufig also stellen wir fest, daß der Begriff der Hexerei 
einen Verkehr, einen Vertrag mit dem Teufel einschließt. 

Der Schadenzauber, das maleficium. 

Zweck dieses Bündnisses ist bei der typischen Hexerei die schädigende 
Wirkung gegen Mitmenschen, überhaupt gegen die Geschöpfe. So kom
men wir auf das zweite Merkmal der Hexerei: den Schadenzauber, das 
..maleficium". Auf beiden Seiten der Paktierenden herrschte der 
Wunsch, Schaden und Unheil zu bringen; dazu eben brauchte man 
einander. 

Dies ist ein Wesenszug der klassischen Hexerei. Zwar stoßen wir 
nicht selten auf Prozesse, wo die Anklage auch auf zauberische Heilver
suche von Kranken oder auf Abwehrzauber gegen schädisrende Kräfte 
lautete, wo also heilende Wirkung gemeint war. Weil iedoch diese 
zauberischen Handlungen letzten Endes die Hilfe des Teufels einschlos
sen — wenigstens nach der damaligen Auffassunsr — stand auch diese 
.,gute" Zauberei mit Glaubensabfall und Teufelskultus gleich. Femer 
mußte doch die Wirkung notwendig ins Nachteil ausfallen, denn der 
Teufel konnte und wollte nur Schaden verursachen. — In den Hexen
prozessen wird darum der Zauberer oder die Hexe immer als ein 
gefährliches, schädisrendes Wesen betrachtet; aus diesem Grunde auch 
zog das weltliche Gericht nach und nach die Hexenprozesse an sich, 
weil es sich dabei um die Bekämpfung; schädlicher Individuen handelte. 

Die Art. in der die Hexe oder der Zauberer Schaden brachte, konnte 
sehr verschieden sein. Wir brauchen auf Einzelheiten nicht einzugehen. 
Nennen wir nur einiee Wirkunsren, die den Hexen zugeschrieben wur
den: Milch weirzaubem: Wettermachen; Vieh behexen; Kinder durch 
das böse Аите krank machen und töten ; Getreide weeraubern : Zukünfti
ges und Verborgenes offenbaren ; die Saat auf dem Felde verderben ; bei 
Nacht durch Snuk und Lärm die Menschen beunruhigen; den ge
schlechtlichen Verkehr zwischen Eheleuten verhindern; Frühgeburten 
verursachen; Liebe oder Haß erwecken; einen gesunden Menschen 
allmählich zerrütten: Ungeziefer hervorzaubern: die Speisen vergiften 
und Gegenstände plötzlich verschwinden lassen, das alles und noch 
vieles mehr vermochte eine Hexe. Die Hilfe des Teufels, mit dem sie 
durch den Pakt verbunden war, sicherte ihr außematürliche Kräfte, die 

Worte und seine Handlungen werden ohne Scheu und ohne Rückhalt 
beschrieben; Pferdefuß oder Bocksfuß und Schwanz fehlen selten. Dies alles 
legt es nahe, eine leere Einbildung zu vermuten. 
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sie in grimmigem Mutwillen nur dazu gebrauchte, ihren Mitmenschen 
auf allen Gebieten an Gut, Leib und Leben zu schaden. 

Kritik. 

Hier setzt nun aber unsere Kritik am klassischen Hexenbegriff an. 
Was ist von der W i r k l i c h k e i t der Hexerei in ihren schädigenden 
Effekten zu halten? In dieser Sache ist es nicht leicht, die richtige 
Lösung zu finden. Eine jahrhundertelange Tradition und die Praxis 
der Hexenverfolgungen scheinen die Wirklichkeit der Zauberei nahe
zulegen. Und trotzdem: weder die Geschichte, noch die herkömmlichen 
Argumentationen, viel weniger das kirchliche Lehramt geben genügende 
Gewißheit, daß die Wirklichkeit der schädigenden Hexerei feststeht! 
D a ß der Mensch seinem Mitmenschen Schaden zufügen kann, nicht 
nur auf rein materiellem, sondern auch auf geistigem Gebiet, wie durch 
Ärgernis, Verführung und dergl., steht außer Zweifel; daß der Teufel 
bei einer solchen Sünde, wie überhaupt bei jeder Sünde, einen Anteil 
hat, ffleichfalls. Aber ob der böse Mensch gebietend über die Mitwirkung 
des Teufels verfügen kann; ob er dessen außergewöhnliche Kräfte zu 
seinen bösen Zwecken nach freiem Willen dienstbar machen kann, das 
wäre schwer zu beweisen. — Wenn auf Gesuch einer Hexe ein Gewitter 
ausbricht, ist noch gar nicht bewiesen, d a ß der Teufel ihrer Bitte gewill
fahrt hat ( 1 6 ) . Wenn ein Mann in Unwillen sein Kind dem Teufel 
weiht, ist noch gar nicht notwendige Folge, daß das Kind vom Teufel 
besessen wird ( 1 7 ) . Wir bestreiten nicht, daß der Teufel beim bösen 
Willen des Menschen seinen Vorteil hat — er braucht seine Helfer, 
ebenso, aber anders, wie Christus seine Apostel —, aber wir bezweifeln 
stark, ob ein Mensch durch Bündnis mit dem Teufel sich dessen außer
natürliche Macht unterwerfen kann, sodaß gerade jenes Böse vom 
Teufel in der Welt verursacht wird, das der Mensch wünscht. Dennoch 
will der klassische Hexenbegriff es uns so vorstellen. Die Hexenverfol
gungen beruhen auf der Überzeugung, daß die Hexenkünste wirklich 
seien. Die Hexenangst jener Jahrhunderte war die logische Folge einer 
Lehre, die teuflische schädigende Zauberei als wirklich und gefährlich 
vorstellte. — Wer aber nur einigermaßen mit der Literatur über die 
Hexenprozesse vertraut ist, wird uns beistimmen, wenn wir behaupten, 
d a ß es äußerst schwer, wenn nicht unmöglich ist, in der Geschichte 

( l e) Sogar die Hexenverfolger räumten die Möglichkeit ein, daß der Teufel 
nicht seine Macht, die ja beschränkt ist, sondern nur sein Wissen den 
Hexen mitteilte. Wenn also ein Gewitter im Kommen war, trieb der Teufel 
die Hexe zu ihrer Zauberkunst, sodaß sie später glaubte, das Gewitter 
verursacht zu haben. Dieser Betrug des Teufels jedoch war beim Prozeß 
kein Grund zur Linderung der Strafe. 

(17) Ein derartiger Fall wird aus dem Jahre 1862 berichtet: Ein Mann ver
fluchte schon vor der Geburt sein uneheliches Kind und weihte es dem 
Teufel; später zeigte das Kind tatsächlich die Merkmale der Besessenheit 
und mußte exorzisiert werden. Cfr. P. Sutter: Le Diable, ses paroles, son 
action dans les possédés d'Illfurt, 19347, S. 161-197. 
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auch nur einen Fall zu finden, wo außematürliche Kräfte, von einem 
Menschen heraufbeschworen, zum Schaden seiner Mitmenschen wirksam 
gewesen sind; wo also der Teufel einem Menschen auf dessen Wunsch 
Hilfe geleistet hat (1 8) . 

Ob auch die absolute U n m ö g l i c h k e i t der teuflischen Hexerei 
bewiesen werden könnte, ist jedoch eine andere Frage, die wir glauben 
verneinen zu müssen. Der Teufel kann doch in sinnlich wahrnehmbarer 
Weise in unserer Welt wirken: das beweisen Erscheinungen der Beses
senheit und Vorfälle wie sie uns z.B. aus dem Leben des Pfarrers von 
Ars berichtet werden (1 9) . Warum sollte nun der Teufel diese Wirkun
gen nicht auf Befehl, oder vielmehr auf Wunsch eines Menschen ver
richten können? Hier scheint doch kein Widerspruch zu befürchten, 
auch nicht aus Erwägungen der göttlichen Vorsehung, die ja auch 
andere Wirkungen des Teufels zuläßt und Gutes daraus zu wirken 
weiß. — Aber von der theoretischen Nicht-Unmöglichkeit zur tatsäch
lichen Wirklichkeit ist ein Schritt, zu dem nur die kritisch beobachtete 
Erfahrung uns bringen kann. Diese Erfahrung nun ist uns in der 
überreichen Hexenliteratur bisher noch nicht begegnet (2 0) . 

Mit dieser Kritik an der möglichen oder tatsächlichen Wirklichkeit 
der teuflischen Zauberei ist zugleich der Schlüssel zu den weiteren Punk
ten des historischen Hexenbegriffs gegeben. Denn im Grunde handelt 
es sich bei den folgenden Merkmalen der Hexerei immer wieder um 
die Wirksamkeit teuflischer Kräfte zum Dienste der Zauberer und 
Hexen. Als nächste Kennzeichen der Hexerei nennen wir noch: den 
geschlechtlichen Verkehr mit dem Teufel, den Hexensabbat, den Hexen
flug und die Tiervervvandlungen. 

(18) Zur Zeit der Hexenprozesse wagte es wohl niemand, die Wirklichkeit der 
Hexerei öffentlich in Zweifel zu ziehen. Über Hexenflug und Hexensabbat 
gab es Diskussionen, aber die schädigende Wirkung der Hexenkunst hielt 
man für unzweifelbar. Wie Spee hierüber dachte vgl. unser zehntes Kap. 

( 1 β ) Über Besessenheit vgl. die Aufsätze von Adolf Rodewyk S J . in: Zeitschr. 
f. kath. Theologie, 72. Bd., (1950), S. 460 ff.: Die Beurteilung der Beses
senheit, und in: Geist und Leben, 24. Jg., (1951), S. 56 ff.: Dämonische 
Besessenheit im Lichte der Psychiatrie und Theologie. Die reichste Arbeit 
über die Wirkungen des Teufels bleibt Jos. v. Görres: Christliche Mystik, 
1836-42, bes. Bd 2 u. 3. 

(2 0) „Quand à l'efficacité des pratiques magiques, pour faire réellement inter
venir le démon, elle paraît certainement possible; on peut la dire probable, 
hautement probable dans nombre de cas; mais ni la foi, ni l'expérience ne 
nous imposent invinciblement une conclusion plus ferme." L. Gardette S.J. in 
der Dictionnaire de Théologie Catholique, s.v. Magie, Tome IX, 2, с 1527. 
— Diese Auffassung unterscheidet sich merkwürdig von dem Beitrag über 
Sorcellerie von P. Séjourné O.S.B, in demselben Werk, Tome XIV, 2. 
с 2394 ss. — Unser Standpunkt wird ferner u.a. von Pierre Charles S.J. 
in seiner Einleitung zur Missiologischen Woche von Löwen, 1936, vertreten. 
Vgl. Compte Rendue de la XIVe semaine de Missiologie de Louvain: La 
Sorcellerie dans les Pays de Mission, 1936, p . 12 ss. 
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Die Teufelsbuhlschaft. 

Als eine Art Besiegelung des Teufelspaktes nahm man an, d a ß der 
Teufel sich mit der Hexe fleischlich vermischte. Diese Auffassung vom 
geschlechtlichen Verkehr mit Geistern rührt wohl aus den ältesten 
Zeiten her. Verbindung mit alt-indischen Tempeldirnen und anderen 
heidnischen kultischen Ausschweifungen ist nicht unmöglich. In der 
christlichen Vorstellung des Teufels bekam auch seine Lüsternheit eine 
große Bedeutung. Es hängt dies wohl damit zusammen, daß man die 
Sünden im Fleische als die schlimmsten betrachtete ( 2 1 ) , darum im 
Teufel eine besondere Vorliebe für geschlechtliche Ausschweifungen 
vermutete. Der Einwand, daß ein Geist doch keine Sinnenlust empfin
den könne, wurde erwidert mit der Bemerkung, d a ß er sich der Be
schaffenheit seiner Opfer, der Verführten, anpasse. Und die Schwierig
keit seiner Unkörperlichkeit wurde damit gelöst, d a ß man jedem bösen 
Geist einen ätherischen, sehr dünnen zerfließenden Körper zudachte, 
womit er (durch Zusammenziehen der atomischen Luftteile) die Schein
gestalt eines wirklichen fleischlichen Körpers annehmen konnte ( 2 2 ) . 
In dieser Weise war er imstande, den Menschen je nach Bedürfnis in 
männlicher oder weiblicher Gestalt zu erscheinen und sich geschlechtlich 
mit ihnen zu verbinden (incubus oder succubus). Die Lust, die der 
Mensch dabei empfand, war aber gering und eine Empfängnis konnte 
an sich nicht die Folge sein, denn der Teufel hatte ja nur einen 
Scheinkörper, also keinen lebendigen Samen. Trotzdem konnte ein 
Weib vom Teufel empfangen in der Form, d a ß der Teufel vorher als 
succubus einem Manne die Lebenskeime entnahm und diese der Frau 
einbrachte. Die Kinder aus dieser Verbindung waren also eigentlich 
Kinder eines unbekannten Vaters. Besonders Wechselbälge, Krielköpfe 
und monströse Geburten sollten solche Teufelskinder sein. — Man 
sieht, wie loeisch alles durchgedacht ist; nur fehlt eine Voraussetzung: 
ob es je möglich ist, d a ß der Teufel in körperlicher Gestalt erscheint. 
Und wenn schon, ob dies häufig sei; ob Gott es zulasse ( 2 3 ) . Die Hexen
literatur über dieses Gebiet ist außerordentlich groß und meist ebenso 
widerlich wie blödsinnig. Mit einem geilen Vergnügen ergeht man sich 
in den schmutzigsten Einzelheiten dieser Vorstellungen. Wir lassen die
sen ekeligen Gegenstand lieber beiseite. Bemerken wir also nur, d a ß 

(2l) Eine auch heute leider noch sehr verbreitete Auffassung. Man vergleiche 
darüber Aug. Adam: Der Primat der Liebe, 1939. — Die Sünden des 
Geistes wie Haß, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Hochmut sind tatsächlich 
größer; man beachte nur die Werte, nach welchen Christus beim letzten 
Gericht die Welt urteilen wird: Matth. XXV, 31 ff. 

P2) So bei vielen Kirchenvätern wie Augustin. Vgl. Jos. Hansen: Zauberwahn, 
Inquisition und Hexenprozeß in Mittelalter, 1900, S. 30 ff. 

(23) Übrigens können wir uns ernstlich fragen, ob der Teufel, wenn er die 
Menschen zu geschlechtlichen Ausschweifungen verführen will, selber 
zu erscheinen braucht. Er findet ja überall von den Menschen selbst Mit
wirkung genug! 
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dem Begriff Hexe in der klassischen Hexenzeit der geschlechtliche Ver
kehr mit dem Teufel eignete: bei jedem Prozeß bildete die Befragung 
nach Art und Häufigkeit dieser Verbindung einen wichtigen Punkt der 
gerichtlichen Untersuchung ( 2 4 ) . Aus den sich häufig widersprechenden 
Antworten der Hexe ergibt sich klar, daß dieser Verkehr höchstens in 
ihrer krankhaften Einbildung bestanden hat. Ein Fall, wo eine leib
haftige Erscheinung des Teufels einen wirklichen geschlechtlichen Um
gang ermöglichte, ist bisher noch nie einwandfrei bewiesen worden ( 2 5 ) . 

Der Hexensabbat. 

Eine weitere Besiegelung des Teufelpaktes bedeutete der Besuch des 
Hexensabbats, der Zusammenkunft von Teufeln und Hexen einer 
ganzen Gegend zur gemeinsamen Unterhaltung und Beratung. Es mö
gen in dieser Vorstellung Elemente heidnischen Aberglaubens mitspie
len; ihre Rolle in dem Hexenwahn verdankt sie wohl den mittelalter
lichen Ketzersekten, die angeblich an geheimen Orten ihre wilden Orgien 
feierten ( 2 6 ) . Das Tanzfest (in den Prozessen einfach der Tanz oder 
Danz genannt) der Hexen und Teufel fand in der Nacht an irgendei
nem unwohnlichen Ort statt. Luzifer, der Teufelsfürst, erschien in 
Bocksgestalt und ließ sich von den Anwesenden als ihren Gott ehren. 
Man schmauste und trank, aber die Speisen waren widerlich: Kinder
fleisch, Kröten und Schlimmeres; man sang und tanzte und gab sich 
seiner Sinnenlust hin; der Teufel erteilte den Hexen Aufträge zu 
neuen Schädigungen und sie bekamen die dazu nötigen Mittel. An 
bestimmten Orten fanden diese Versammlungen regelmäßig statt, oft 
an jedem Freitagabend; die klassische Zeit ist die Walpurgisnacht, am 
1. Mai, der Ort der Brocken im Harz. 

Auf diesen Versammlungen begegneten sich also die Hexen einer 
gewissen Gegend. Hier erst erfuhren sie den Umfang ihrer teuflischen 
Sekte. Hier auch wurden gemeinsam Pläne zu allerhand Unheil ge
schmiedet. An diese Vorstellung knüpfte sich eine Überzeugung, die 
für die Verbreitung der Hexenprozesse verhängnisvoll, ja verheerend 

C24) Es mußte eine Frau, die auf ihre Ehre hielt, tief schmerzen, so schamlos 
nach allen Einzelheiten dieses vermeintlichen Coitus cum Diabolo befragt 
zu werden. 

(2S) Daß einige Hexen mit ihrem Geständnis dennoch sehr aufgeschlossen 
sind, erklärt sich vielleicht aus einer lebhaften Autosuggestion solcher 
Erfahrungen bei Alpdrücken (Vgl. Hansen: Zauberwahn, S. 401). Aus 
verschiedenen Prozessen gewinnt man auch den Eindruck, daß umherstrei
fende Soldaten und lockere Kerle den Volksglauben dazu benutzten, um 
eine geängstigte Frau leichter in ihre Gewalt zu bekommen. Vgl. u.a. 
W. Ruland: Steirische Hexenprozesse, in: Zeitschrift für Kulturgeschichte, 
her. von G. Steinhausen, 2. Erg. Heft (1898) S. 45-71, besonders S. 60. 

(2e) Besonders die Katharen sollen zu dieser Vermutung Anlaß gegeben haben; 
der französische Begriff Vauderie rührt von den Waldensern her. Diese 
Synagoga Satanae (more Valdensium) soll tatsächlich im 14. Jhdt in 
Piémont stattgefunden haben: man schändete Hostien, übte rituelle Unzucht 
usw. Vgl. Hansen: Zauberwahn S. 411 ff. 
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wurde: der Glaube an eine Hexensekte, sodaß man bei der Entdeckung 
einer Hexe alles aufbot, um von ihr die Namen ihrer Mitschuldigen zu 
erfahren. Die Rolle, welche diese Überzeugung in den Hexenprozessen 
spielte, kann kaum überschätzt werden: neben dem leeren Gerücht war 
lür die Richter die Besagung durch eine andere Hexe genügender 
Grund zur Verhaftung und zur peinlichen Befragung. Ohne den Glau
ben an den Hexensabbat hätte der Hexenwahn nie solche ein verhee
rendes Ausmaß erreicht ( 2 7 ) . 

Wieder fragt sich hier der kritische Betrachter, was an dieser Ansicht 
Wahrheit ist, was überhaupt Möglichkeit, was leere Einbildung. An 
sich ist es nicht unmöglich — und die Geschichte kennt einige Fälle ( 2 8 ) 
— daß eine Gruppe ganz verdorbener Menschen sich in eine Art Sekte 
zusammenfindet, um sich gemeinsam gegen Gott zu erheben und dem 
Teufel zu dienen. Bei kaum einem Hexenprozeß jedoch läßt sich ein 
solcher Tatbestand vermuten. Zusammenkünfte dieser und dergleichen 
Sekten unter offenem Himmel zu nächtlicher Zeit, an unzugänglichen 
Bergkuppen waren allzu beschwerlich, um glaubwürdig zu erscheinen. 
Wie sollte man ohne Argwohn zu erregen den Zubehör des Festessens 
zusammenbringen? Die nächtliche Abwesenheit mehrerer Personen 
mußte doch auch auffallen. Diese und viele andere Einwände wurden 
schon zur Hexenzeit von aufgeklärteren Geistern wiederholt erhoben. 
Die Antworten darauf waren ebenso logisch wie unbefriedigend. Der 
Teufel verschaffe auf außernatürliche Weise alle Ingredienzen für das 
Festmahl. Während der Abwesenheit der Hexe lege sich ein Teufel in 
Weibsgestalt an die Seite des Ehegatten. Obwohl die Hexen die ganze 
Nacht mit Tanz und Ausschweifungen verbrachten, seien sie tagsüber 
car nicht müde, und das viele Schmausen am Sabbat nehme ihnen 
nicht den gewöhnlichen Appetit. Die Macht des Teufels also erklärt 
alles, was an diesen Vorstellungen unerklärlich ist. Uns sind aber diese 
Erklärungen noch gar nicht so klar: im Gegenteil verstärken sie die 
Überzeugung, daß der Hexensabbat auf leerer Einbildung beruhte. 

Der Hexenflug. 

Dieselbe Unglaubwürdigkeit haftet der Vorstellung der Hexenluft
fahrten an. Die Hexen sollten nämlich die Versammlungen, die ja an 
weit entlegenen Orten stattfanden, nicht zu Fuß besucht haben, sondern 
sie wurden vom Teufel in blitzschnellem Flug durch die Luft dorthin 
befördert. Dazu brauchte sich die Hexe nur mit einer bestimmten Zau
bersalbe einzuschmieren, einige Zauberworte zu sprechen, und schon 
entschwand sie durch den Schornstein oder durch das Schlüsselloch, 

(27) Den Einfluß dieser Angabe der Mitschuldigen (denunciatio complicis) auf 
die Gestaltung der Hexenverfolgungen werden wir unten im neunten 
Kapitel eingehend darstellen. 

(28) w¿e ¿¡g j n Note 26 genannten Ketzer in den Bergen von Piémont. Mehr 
hierüber im neunten Kapitel. 
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um nach wenigen Augenblicken unversehrt bei ihren Genossinnen anzu
langen. Oft wurde als Beförderungsmittel ein Besen oder ein Stock 
gebraucht; oder ein Teufel in Bocksgestalt nahm die Hexe auf seinen 
Rücken. Die Bedenken, die wir heute gegen diese Vorstellung machen 
würden, waren auch damals schon bekannt; mit einer Berufung auf 
die große Macht des Teufels, der ja nicht weniger vermochte als die 
guten Engel, welche den Propheten Habakuk und den Diakon Philippus 
durch die Luft getragen hätten (2 9) , schlug man solche Einwände 
nieder. Übrigens habe der Teufel auch Christus in wunderbarer Weise 
an verschiedene Orte geführt (3 0) . Man gestand zwar, daß auch oft 
Einbildungen vorkommen konnten: es gab ja einige Fälle, wo man 
eine Hexe bei ihrer vermeintlichen Ausfahrt hatte beobachten können. 
Man hatte dabei festgestellt, daß die Salbe sie nur in einen tiefen 
Rausch gebracht hatte, woraus sie erst nach vielen Stunden erwachte. 
Sie behauptete dann, durch die Luft geflogen zu sein und allerhand 
Erscheinungen gesehen zu haben (3 1) . Auf diese Wahrnehmungen hin 
mußte man wohl einen beträchtlichen Teil der Vorstellung vom Hexen
flug der Einbildungskraft einräumen. 

Man erfand die Möglichkeit, daß nur der Geist der Hexe auf den 
Sabbat flog, während ihr Körper reglos daheimblieb. Die Gegner erwi
derten darauf, daß Geist und Körper nur im Tode getrennt werden 
können. Darum hielt man wider stur daran fest, daß in den meisten 
Fällen der Hexenflug in Wirklichkeit geschah. Als letztes Argument 
brachte man noch die Aussagen der Hexen selber vor ( 3 2) . In Anbe
tracht der einleitenden Folter, die dieser Aussage voranging, und des 
herrschenden Wahnes, sind wir berechtigt, die Beweiskraft dieses Argu
ments völlig zu leugnen. Die Unwahrschcinlichkeit des Hexenflugs, so 

i2 8) Bzw. Daniel XIV, 33-39; Apostelgesch. VI I I , 39. 
(30) Matth. und Lukas I V : 1-12. Die heutige Exegese, übrigens auch schon 

Cyprian, nimmt statt einer körperlichen Entführung eine visionare Vorstel
lung an. Vgl. M. J. Lagrange: Evangile selon Saint Matthieu, 1923, p . 60, 
und Herders Bibelkommentar Bd XI, 1 (1935, v. W. Lauck) S. 34. 

(31) Dieser Fall wird von Joan. Bapt. Porta in seiner Magia Naturalis, 1558, 
lib. I I , с. 26 berichtet. Die Geschichte taucht wiederholt in der Hexenlite
ratur auf; so schon bei Nider (f 1438), Formicarius (1. I I , с 4 ) . — I m 
Theatrum de Veneficis (1586 bei Bassieus in Frankfurt erschienen) berichtet 
der Jurist Abraham Sauer (S. 207) eine ähnliche Erfahrung von Gailer von 
Kaisersberg: die Hexe legte sich eingeschmiert in einen Backtrog und 
versank in einen Rausch; durch heftige Bewegungen fiel sie nach einigei 
Zeit mit dem Trog auf den Boden und erwachte. Sie behauptete, auf den 
Sabbat gefahren zu sein. — Auch hier siegt aber noch der Wahn: „Et si 
videantur interim alicubi dormire, sestimandum est esse Diabolum in illarum 
forma seu figura" sagt Barthol. de Spina O.P. in seiner Quaestio de 
Strigibus, 1523, Cap. IX. 

(3S) Immer wieder berufen sich Nider, Jacquier, Sprenger, Grillandus, Barth, 
de Spina und Binsfeld auf die Gestándnihse der Hexer selbst; diese sind 
für sie ausschlaggebend. — Über Hexensabbat und Hexenflug ausführlicher 
unten im neunten Kapitel. 
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klar sie uns jetzt ist, so blind waren die Geister dafür zur Zeit, da Spee 
seine Cautio schrieb, und lange vorher und nachher. Es ist auffallend, 
wie Spee die ganze Fragestellung der Wirklichkeit des Sabbats wie der 
Hexenluftfahrt absichtlich umgeht. Es wäre fruchtlos gewesen, hierüber 
Kontroverse zu führen. Spee greift darum nur den Prozeßgang an : da 
hatte er einen Halt für Argumente, die dem Gegner zugänglich sein 
mußten. 

Die Tierverwandlungen. 

Über die Verwandlungen der Hexen in Tiere gab es auch eine Dis
kussion, die Jahrhunderte überdauerte. Der Ursprung dieser Anschauung 
liegt auch wohl im Altertum, wo die Götter sich nach Belieben in 
Schwäne, Fische usw. verwandeln konnten. Hexen nun besäßen auch 
diese Macht . Die Katze war die beliebte Form, worin sich die Hexen 
versteckten; die Männer wählten die ihnen mehr gemäße Gestalt des 
Wolfes ( 3 3 ) . Die scholastische Denkweise ließ aber eine vollständige 
Verwandlung der Substanz nicht zu: die Hexe durfte nicht ganz in 
Katze aufgehen, sonst wäre sie nicht mehr sie selbst. Also fand man 
die Erklärung: die Hexe bleibt sie selbst, bekommt aber alle Eigen
schaften einer Katze: Erscheinung, Möglichkeiten des Bewegens usw. 
So kann sie sich selbst wieder zurückverwandeln, nur behält sie dabei 
etwaige Verwundungen, die sie in Katzengestalt empfangen hat : daran 
kann man die Hexe wiedererkennen ( 3 4 ) . — Es ist überflüssig, hier 
eine eingehende Kritik anzusetzen; schon die vernünftigen Geister der 
Hexenzeit erkannten, daß ein Mensch seine körperliche Gestalt in keiner 
Weise ablegen oder ändern kann. Schließlich erklärte man die Lykan-
thropie n u r durch eine seelische Änderung (etwa Tobsucht) im Men
schen, der sich eine Wolfshaut umwarf, um sein Menschsein zu ver
bergen. Die Anschuldigung einer Tierverwandlung trifft man in den 
Prozeßakten verhältnismäßig selten. In der Hauptsache betreffen die 
Anklagen den Schadenzauber (oder Zauberei überhaupt) , woraus man 
ohne weitere Untersuchung auf Pakt, geschlechtlichen Verkehr und 
Teilnahme a m Sabbat schließt. 

(33) Der Volksglaube hält bis in unsere Zeit an Hexenverwandlungen fest; vgl. 
Johann Kruse: Hexen unter uns? Magie und Zauberglauben in unserer 
Zeit, Hamburg 1951. Dieses Buch offenbart in erschreckender Weise, wie 
verbreitet noch heute der Glaube an schädigende Hexerei ist. 

(34) Nur ein Beispiel aus dem Malleus, dieser Fundgrube der tollsten Hexen
geschichten: Ein Mann wurde wiederholt von drei Katzen geplagt, worauf 
er sie schwer prügelte. Zu gleicher Zeit fielen in der Nähe drei Frauen 
krank und die Katzen waren weg. Nicht diese Frauen jedoch, sondern der 
Mann wurde eingezogen: er sollte die Frauen verletzt haben! Auf die 
Erklärung des Mannes nahm man an, daß die Katzen Teufel gewesen 
seien, die die Schläge den Frauen überbracht hätten: Mann und Frauen 
waren also von einem Trugbild des Teufels betrogen! (Hexenhammer 
Buch II, I, Kap. 9; Schmidt Bd 2, 99-101). 
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Hexerei als menschliche Tat. 

Nachdem wir eine beschreibende Darstellung des Hexenbegriffs der 
klassischen Hexenzeit gegeben haben, wäre jetzt die Frage nach der 
Stellung der Hexerei im menschlichen Betragen an der Ordnung. Die 
Theologie und die vergleichende Religionswissenschaft, die Psychologie 
und die Ethnologie haben schon viele Beiträge zur Abgrenzung des 
Begriffs der Hexerei gegeben, aber trotz — oder vielmehr infolge — 
dieser Beiträge ist eine klare Einsicht in das Wesen der Hexerei nicht 
leicht zu gewinnen. Was wir in den folgenden Seiten darbieten, erhebt 
darum nicht den Anspruch, das abschließende Urteil über Hexerei zu 
sein. Aus der fast verwirrenden Literatur (3 5) haben wir eine Synthese 
angestrebt, die das Brauchbare der verschiedenen Standpunkte vereint 
und das weniger Dienliche beiseiteläßt. 

Der klassische Begriff der Hexerei ist eigentlich nur im Christentum 
daheim. Daheim ist wohl nicht das rechte Wort, denn Hexerei stellt 
sich gerade gegenüber und außerhalb des Christentums. Aber erst im 
Verhältnis zur christlichen Religion läßt sich Hexerei eindeutig bestim
men: Abfall vom christlichen Glauben um mit dem Teufel in Verbin
dung zu treten zum Zweck außematürlicher Macht oder Kenntnisse. Der 
Teufel, der Satan, wie dieser als gefallener und verdammter Geist der 
Gegner des Heilswerkes Christi ist, dieser Teufel tritt wesentlich in 
den Begriff der Hexerei. — Dies hat nicht nur für die moralische 
Beurteilung, sondern auch für die Hantierung des Hexerei-Begriffs im 
Gebiete der Ethnologie schwerwiegende Konsequenzen. Die moralische 
Seite der Hexerei werden wir unten betrachten; hier interessiert uns 
die Anwendung des Begriffs Hexerei auf Erscheinungen bei sog. primi
tiven, allenfalls nicht-christianisierten Völkern. 

Allzuoft hat die Christenheit religiöse Bräuche der Heidenwelt als 
Götzendienst, Abgötterei und Teufelsdienst gebrandmarkt. Eine billige 
Vereinfachung, die einen ernsten Mangel an psychologischem Einfüh
len verrät. Förmlichen Götzendienst leistet nur derjenige, der einem We
sen, von dem er weiß, daß es kein Gott ist, trotzdem göttliche Ehre und 
Anbetung darbringt ( 3 6 ) . In den großen Religionen der Menschheit 

(35) Für ein Literatur-Verzeichnis zur Magie vgl. Indications bibliographiques 
concernant l'étude de la sorcellerie et la magie, von P. G. van Bulck S.J. 
in der: Compte Rendue de la Semaine de Missiologie de Louvain, 1936, 
p. 233-285. — Wir benutzen hauptsächlich die Artikel über Magie und 
Sorcellerie in der Dictionnaire de Théologie Cathol. (vgl. Note 20) ; Fré
déric Bouvier: Religion et Magie in: Recherches de science religieuse, 
1911, p. 63 ff., 1912, p. 169 ff., p. 393 ff.; 1913, p. 109 ff.; Raoul Allier: 
Magie et Religion, 1935; ferner verschiedene Beiträge der eben genannten 
Semaine de Missiologie de Louvain 1936. 

(3U) Zweifellos findet man nicht selten Kulthandlungen, die diesen Charakter 
aufweisen. Die römische Kaiserverehrung z.B. scheint wahre Abgötterei 
gewesen zu sein. 
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jedoch wird göttliche Ehre und Anbetung eben jenem Wesen darge
bracht, von dem die Verehrer meinen, es sei ihr Gott. Statt Götzendienst 
zu treiben, ehren solche Menschen implizit den wahren Gott, obschon 
unter falschen Formen und Bildern. Erst ein Christ, der Götzen ehren 
sollte, würde damit Götzendienst leisten. Der Heide aber, der keinen 
anderen Gott kennt, muß und soll seinen falschen Gott ehren, solange 
er an ihn glaubt (3 7) . Die Vereinfachung womit christliche Begriffe auf 
andere Religionen angewandt wurden, hat schon Verwirrungen genug 
verursacht ( 3 8) . 

Dieselbe Vereinfachung nun hat auch Hexerei, teuflische Zauberei, zu 
spüren geglaubt überall dort, wo innerhalb und außerhalb des Christen
tums magische Bräuche wahrgenommen wurden: alle Magie sei im 
Grunde teuflische Zauberei, Hexerei. — Da taucht nun der Begriff 
Magie auf, den wir bis jetzt absichtlich vermieden haben. Da man aber 
Magie mit Hexerei in Verbindung bringt, müssen wir den Versuch 
wagen, sie mit einander zu vergleichen und von einander zu trennen. 

Hexerei und Magie. 

Magie läßt sich beschreiben als eine Kunst, außergewöhnliche, die 
natürliche menschliche Kraft übersteigende Effekte zu erreichen durch 
unproportionierte Mittel, die ihre Kraft einer mitwirkenden übermensch
lichen Kraft entnehmen (39). Der Magier ruft durch bestimmte Gebär
den, Worte oder Gegenstände bewußt Kräfte hervor aus einer anderen, 
übermenschlichen Welt. — Um die Magie jedoch von der religiösen 
Kulthandlung schärfer zu unterscheiden, muß die geistige Haltung des 
magischen Menschen mit beachtet werden. Der Magier erstrebt eine 
zwingende, herrschende Gewalt über übermenschliche Mächte: er bannt 
und meistert sie durch seine Kunst, um sie seinen eigenen, materiellen 
Zwecken dienstbar zu machen. Demgegenüber versucht der religiöse 
Mensch die höheren Mächte durch demütiges Beten und Opfern sich 
günstig zu stimmen: er anerkennt jedoch ihre Allgewalt. Vertrauen in 

(37) Es ist dem Menschen besser, einer falschen Religion ehrlich anzuhängen 
(wenn nur die moralischen Konsequenzen mit dem natürlichen Gewissen im 
Einklang stehen), als religiös indifferent zu sein, d.h. eigentlich a-religiös 
zu leben. Dies braucht den Aufgaben des Katholizismus keinen Abbruch 
zu tun : die Missionspflicht bleibt unvermindert in Kraft, weil für jeden 
Menschen die Erlösung nur in der Wahrheit Christi liegt. 

(38) Eine der wichtigsten Aufgaben der Missiologie ist es, die zu bekehrenden 
oder neubekehrten Völker in ihrem religiösen Brauchtum richtig zu beurtei
len. Wer jede einheimische Religion als förmlichen und verwerflichen 
Teufelskultus betrachtet, wird nicht leicht das Vertrauen des Volkes ge
winnen. 

(39) L. Gardette S.J. beschreibt die Magie wie folgt: „L'art de produire ou de 
provoquer des phénomènes sensibles extraordinaires, merveilleux, par des 
moyens naturellement disproportionnés selon toute apparence, mais capables 
de déclencher des forces mystérieuses, surhumaines et normalement hors 
des atteintes de l 'homme"; o.e. in Note 20, с 1512. — Ähnliche Definie
rungen finden sich sehr häufig. 
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eine weise waltende Vorsehung, deren Fügung er sich unterwirft, kenn
zeichnet den religiösen Menschen; Mißtrauen in die waltenden Mächte 
und eigenmächtiges Eingreifen in den Lauf der Dinge zu rein profanen 
Zwecken verrät die magische Weltanschauung (4 0). 

Diese Begriffsbestimmung der Magie scheint nun nur einen allge
meinen Begriff zu formulieren, von dem die Hexerei eine Abart ist: 
diese Magie ist das „genus", wovon Hexerei eine „species" ist. Denn 
Hexerei ist ja eine Kunst, außergewöhnliche, schädigende Effekte zu 
erreichen durch unproportionierte Mittel, die ihre Wirkung der Macht 
des Teufels entnehmen. Hexerei ist also nur in der schädigenden Wir
kung von der allgemeinen Magie unterschieden. 

Nun könnte man folgende Konsequenz ziehen: weil die Magie die 
Mitwirkung einer übermenschlichen Macht anruft, welche eben nicht 
die göttliche Allmacht ist, — denn Magie stellt sich der Religion gegen
über, — ruft sie die Macht des Teufels an. Diese These wird oft ver
treten und wie folgt begründet: Wenn der magische Mensch, der 
Zauberer, sich bewußt ist, daß die angewandten Mittel weder aus 
göttlicher Einsetzung, noch aus natürlicher Beschaffenheit eine aus
reichende Kraft zu den erstrebten Zwecken besitzen, so ruft er implizit 
oder gar explizit eine dritte, außernatürliche Macht an. Nun gibt es 
außer der Kraft Gottes und seiner Engel und Heiligen nur noch eine 
geistige Gewalt: die des Teufels. Der Magier also, auch der primitive, 
heidnische Mensch, der bei seinen Zauberkünsten die Hilfe einer über
irdischen Macht einruft, die nicht die göttliche Vorsehung ist, sondern 
eben dazu im Widerspruch steht, ruft materialiter, d.i. wesentlich und 
tatsächlich, mag er es auch nicht wissen, den Satan, den Widersacher 
Gottes an (4 1) . — Diesen Gedankengang, der für die moralische Beur-

(40) Die wichtige Frage nach dem Verhältnis der Magie zur Religion, die von 
verschiedener Seite sehr verschiedentlich beantwortet wird, müssen wir 
hier übergehen; unser Thema läßt eine mühsame Untersuchung einer 
Nebenfrage nicht zu. — Bemerken wir noch, daß trotz ihres fundamentalen 
Gegensatzes die Magie nicht selten in die Religion eindringen kann. Eine 
Religion mit vielen äußeren Riten gibt manchmal ihren unentwickelten 
Anhängern Anlaß zu einer magischen Auffassung bestimmter Formeln 
und Bräuche; niemand wird bestreiten, daß die katholische Kirche in 
dieser Hinsicht gefährdet ist. 

(4 1) Der hl. Thomas von Aquin und mit ihm weitaus die meisten der Scholasti
ker vertreten diese Auffassung; im zweiten Kapitel werden wir ihre Lehre 
genauer untersuchen. — Auch heute noch findet man sie vertreten: „Impli
cite invocatur dasmon ab eo, qui media, quae novit vana et inepta, adhibet 
ad aliquid cognoscendum" ; Genicot-Salsmans: Institutiones Theologiae Mo-
ralis, vol. I, 1946 l e , § '264, p. 206. Der hl. Kirchenlehrer Alphon-
SU3 urteilte sogar, daß der Unterschied explicite-implicite für die moralische 
Beurteilung unbedeutend sein kann; Genicot-Salsmans 1. с — Solcher 
Aberglaube wäre dann immer wesentlich schwerste Sünde. Die Autoren 
räumen dann zwar die Möglichkeit ein, daß „ob ignorantiam gravis ma-
litiae"', oder weil „merus error et ineptia habetur" die Schwere der Schuld 
leichter ist; Genicot-Salsmans, o.e. § 266, p . 207. — Wir werden gleich 
darstellen, wie diese Erklärung nicht zutrifft, weil es sich meist überhaupt 
nicht um eine implicita invocatio Daemonis handelt. 
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teilung der Magie große Bedeutung hat, wendet man noch auf ein 
anderes Gebiet an : auf den Aberglauben. Nicht nur jeder magische 
Brauch bei unchristlichen Völkern wird als teuflische Kunst verurteilt, 
sondern auch jeder Aberglaube beim Christenvolk soll wesentlich im
pliziter Teufelsdienst sein. Aberglaube nun ist ein sehr vieldeutiger 
Begriff: er kann dumme Leichtgläubigkeit im Bereich des Religiösen 
meinen bis zur förmlichen Teufelsanbetung und die zahllosen Stufen 
zwischen diesen beiden. Die Theologie kennt für Aberglauben das Wort 
superstitio, wovon die divinatio und die vana observantia Abarten sind. 
Erstere, die Wahrsagerei, ist die Kunst, mit Hilfe des Teufels Unbe
kanntes zu erforschen ( 4 2 ) . Letztere erstrebt außergewöhnliche Effekte 
durch gewisse Zeichen, Riten, Tage, Sprüche und dergl. ( 4 3 ) . Wieder 
soll zwischen Mittel und Effekt keine Proportion bestehen, sodaß eben 
die Anwendung des Mittels implizit einen Appell an eine höhere Macht 
einschließt. 

Hier nun müssen wir unsere Kritik anfangen; denn das bisher Ge
sagte reicht zur Beurteilung der Magie und der Hexerei nicht aus. — 
Magische und abergläubische Mittel sind natürlicherweise unproportio
niert zu dem erwünschten Effekt. Wer jedoch bestimmt diese Dispropor
tion? Der Zuschauer? Der Ethnologe? Der Naturwissenschaftler? Der 
Theologe? — Oder der Benutzer selbst, der primitive, der abergläubi
sche Mensch? Hier liegt die Kernfrage der Magie: was hält der Magier, 
oder einfach der abergläubische Mensch selbst von seinen Mitteln? Die 
Antwort wird sehr oft sein: Die Mittel reichen selbst zu ihrem Effekt 
aus durch eine ihnen innewohnende, schwer zu bestimmende Kraft. 
Der magische Mensch betrachtet gewisse Riten, benutzt bestimmte 
Mittel, spricht Formeln und Worte, die aus eigener Kraft, automatisch, 
durch die Gesetze der Kausalität ihren Effekt erreichen ( 4 4 ) . Es gibt 
einen großen Bereich der „Magie", der nur einer mangelhaften Kennt
nis der Naturkräfte entspringt. Der abergläubische Mensch vermutet in 
der materiellen Welt das Vorhandensein vieler Kraftquellen, die er nur 
aufzuschließen braucht, um sie zu seinen Zwecken dienstbar zu machen. 
Umgekehrt fürchtet er auch viele schädigende Kräfte, die er durch 

(42) Nach der Form zu unterscheiden in prsestigium (Teufelserscheinung), 
oneromantia (Traumdeutung), necromantia (Beschwören von Toten), cris-
tallomantia (Kristallsehen), pyromantia (Wahrsagen aus Feuer), astrologia 
(Sterndeutung) usw. 

(43) Einige Formen: ars notoria (wunderbares Wissen erwerben), sortilegium 
(das Los werfen zum Glück oder Unglück), schwarze Magie (wunderbare 
Leistungen mit Hilfe des Teufels vollbringen), philtrum (heftige Liebe 
oder Haß erwecken), maleficium (Schadenzauber), veneficium (Giftmische
rei) usw. — Letzteres deutet schon darauf hin, daß auch rein natürliche 
Mittel, wie Gift, erst durch Mitwirkung des Teufels schädlich sein sollten. 

i4,1) „L'Européen, qui assiste à une opération ,magique', dira que, pour l'indi
gène, l'instrument ne sera bon, qu'après des actes magiques. Mais l'indigène 
ne voit dans ce qu'il fait rien d'occulte ni de surnaturel. Il a simplement 
appliqué ce qu'il prend pour une loi de la nature". Raoul Allier, Magie 
et Religion, 1935, p. 16. 
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Observanz genauer Vorschriften außer Wirkung zu setzen glaubt ( 4 5 ) . 
Diesen Aberglauben, der mit geistigen Mächen nichts zu tun hat, nennen 
wir „natürliche Magie". Sie kennt eigentlich nur rein materielle Hand
lungen, bei der ein höheres Wesen, auf dessen Willen eingewirkt würde, 
gar nicht in Frage kommt ( 4 6 ) . Diese natürliche Magie nun scheint 
in der Hexenzeit weit mehr verbreitet gewesen zu sein als die oben 
besprochene, sagen wir „dämonische" Magie. 

Noch eine Erwägung drängt sich auf: Wenn schon der Zauberer sich 
der Unzulänglichkeit seiner Mittel bewußt ist, so ist es noch möglich, 
d a ß er zu dem erstrebten Effekt Hilfe erwartet von irgendeiner unbe
stimmten Macht, die für ihn keineswegs teuflischen Charakter hat. Wir 
müssen auch bei der Beurteilung wirklicher „dämonischer" Zauberei, 
wo also irgendeine übermenschliche Macht zu Hilfe gerufen wird, sehr 
vorsichtig die moralischen Prinzipien anwenden. Der scharfe Unterschied 
religiöse Handlung — magische Handlung kann dem Menschen abhan
den kommen ( 4 7 ) . Der primitive, der heidnische, der unchristliche, aber 
auch der ungebildete christliche Mensch kennt oft nicht die Absolutheit 
des Entweder-oder: Gott oder Teufel. Nach seiner Überzeugung oder 
nach seiner schimmernden Vermutung gibt es noch Mächte, die zwi
schen den beiden entgegengesetzten Polen ihr Wirkungsfeld haben. Die 
Himmelsgeister, welche die Sterne bewegen sollten, sind dieser Ar t ; 
Demiurgen etwa, weder ausgesprochen gut noch böse, nur mächtig in 
ihrem Gebiet, und durch Beschwörungen erreichbar für den Menschen, 
der ihre Hilfe braucht. Zur moralischen Beurteilung solcher magischen 
Haltungen reicht also die theologische Disjunktion nicht aus. In der 
subjektiven Anschauung des abergläubischen Menschen hat seine T a t 
keinen anti-religiösen Charakter. Die Moralität wird nicht durch die 
magische Handlung an sich bestimmt, sondern durch den Zweck der 

(45) Auch der heutige europäische Mensch handelt bewußt oder unbewußt 
wiederholt aus solchen „magischen" Gründen. Maskotte, Talismane, das 
Wählen von günstigen Tagen sind nur noch die harmlosesten Formen. Die 
Zahl der Leute, die sich in den Großstädten mit „magischen" Praktiken 
einen guten Lebensstand sichern, ist erstaunlich hoch. Man vergleiche 
etwa Grabinski: Neuere Mystik, und Feldmann: Okkulte Philosophie. — 
Wir überlassen es der Parapsychologie, festzustellen, in wie fern hier 
wirklich effektive Naturkräfte nachweisbar sind. 

(40) Vgl. A. Bertholet: Das Wesen der Magie, Nachrichten der Gesellsch. der 
Wissenschaften zu Göttingen, 1926; für die Interpretation der katholischen 
Bräuche durch diesen Autor machen wir selbstverständlich ernsten Vor
behalt. — Auch P. Séjourné, o.e. in Note 20, räumt die Möglichkeit dieser 
natürlichen Magie ein. 

(4T) Sehr treffend wird dieser Aberglaube im religiösen Bereich beschrieben von 
Léonce de Grandmaison S.J.: „La superstition est une tentative puérile 
pour suppléer aux moyens efficaces d'action, naturels ou surnaturels, par 
des moyens notoirement impropres, insuffisants, disproportionnées, que la 
religion viendrait en quelque sorte 'supplémenter', douer d'une efficace 
qui, par ailleurs, leur manque". L. De Grandmaison S.J. : La religion 
personnelle, 1944, p. 25. — Es ist deutlich, daß hier nicht die Rede sein 
kann von Dämon oder Teufel. 
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Handlung. — Auch der verwegene Zauberer, der etwa Tote beschwört. 
Unbekanntes zu offenbaren, kann nicht einfach deshalb als Teufels
verbündeter betrachtet werden. Entscheidend ist immer, ob der Zaube
rer sich bewußt ist, daß seine Handlung einen Appell an den Teufel 
einschUeßt, und ob er trotzdem diese Handlung setzt. 

Moralische Beurteilung. 

Der Fehler der bisher meist üblichen Beurteilung der Magie lag 
eben darin, daß die Theologen ihre Distinktionen ohne genügende 
Kenntnis der psychologischen Voraussetzungen auf die Handlungen 
des magischen, abergläubischen Menschen anwandten. Hexerei, Magie, 
Aberglaube, kurz: jede Kunst, durch unproportionierte Mittel außer
gewöhnliche Effekte zu erreichen, sollte ein Abkommen mit dem Teufel 
einschließen. Für die moralische Beurteilung solcher Handlungen war 
diese Vereinfachung verhängnisvoll. Die Folge war, daß jeder, der aber
gläubische Mittel anwandte, in den Verdacht der Hexerei geriet. Nicht 
sosehr der verursachte Schaden bestimmte die Schwere der Schuld beim 
Hexenprozeß, als vielmehr der stillschweigende oder ausdrückliche Teu
felspakt, der in der abergläubischen Handlung eingeschlossen liegen 
sollte. 

Und tatsächlich: Nähere Untersuchung von Akten von Hexenpro
zessen und der alten Hexenliteratur führt zu dem Ergebnis: Der moral
theologische Irrtum in der Beurteilung des Aberglaubens spielte eine 
Hauptrolle in der Geschichte der Hexenprozesse. Jede Abhandlung 
über Hexerei fängt mit einer Begriffsbestimmung an, die genau den 
oben angedeuteten Fehler offenbart. Zitieren wir nur zwei Texte, die 
sich leicht mit vielen mehren ließen. So schreibt der italienische Jurist 
Paulus Grillandus, dessen Werk jahrhundertelang großen Einfluß hatte: 
„Hexerei, dieses Wort im allgemeinen genommen für jede Art des 
Aberglaubens, ist ein trügerischer und sehr schädigender Aberglaube, 
wobei der Mensch die Hilfe des Teufels benutzt". Alle Wahrsager, so 
behauptet er, alle Gesundbeter, Zauberer usw. verrichten ihre Werke 
nur „durch die Kunst und den Beistand des Teufels" (4 8) . •— Und 
um nicht den Eindruck zu geben, nur die katholischen Hexenjäger 
glaubten so, noch ein Text vom lutheranischen Pfarrer Albrecht in 
Augsburg: „Zauberer sind solche Leute, die eine Greatur Gottes anders 
brauchen, und eine andere Wirckung darinnen suchen, als welche Gott 
derselben eingepflanzet hat; man thue gleich solches andern damit zu 
helffen oder aber zu schaden. Denn eine solche Wirckung thut eine 
Creatur nicht für und aus sich selbst, es thuts auch Gott nicht, auß-
genommen in sonderbaren Miraculn und Wunderwercken, sondern der 

(48) „Sortilegium, generaliter sumpto vocabulo pro omni specie superstitionis, 
est superstitio quxdam illusoria et summe noxia, qua utitur homo daMnonis 
ministerio"; „arte et prassidio dsemonis opera sua conficiunt" Paulus 
Grillandus JCtus, De Sortilegiis, 1525, Gap. I ; ed. 1592; p. 1 und 2. 
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Teuffei durch solche Zauberer". „So aber jemand ohne Gottes befehlich, 
aus aberglauben, eine Creatur braucht, dem Menschen und Vieh entwe
der zu helffen oder zu schaden, so heißt und ist es eine Zaubersünde, 
und die solches thun, sind des Teuffels Diener, ob sie es schon keinen 
Namen wollen haben, sintemal pactum si non expressum, tarnen taciturn 
et implicitum cum Dsemone" (4 9). 

Diese Lehre, der man in allen Hexenbüchern begegnet, bildete die 
Grundlage für die blutigen Hexenverfolgungen. Aber weitaus die mei
sten „Hexen" und „Zauberer" erweisen sich als dumme, abergläubische 
Menschen, die durch gewisse Kräuter, Sprüche oder Salben glaubten, 
Krankheit oder Gesundheit bewirken zu können (5 0 i . Sie mußten erst 
während des Prozesses erfahren, daß sie dadurch teuflische Kunst aus
geübt hätten, wenn sie auch dessen unbewußt gewesen waren (5 1) . Es 
mögen zwar ab und zu unter den Angeklagten wirklich Schuldige gewe
sen sein, die bewußt und freiwillig beabsichtigt hatten, den Teufel zu 
ihrer Hilfe zu bannen; sie waren aber die wenigsten. 

Nun war ja gerade in jenen Jahrhunderten des ausgehenden Mittel
alters der Aberglaube auf allen Gebieten des Lebens sehr verbreitet: 
Unwissenheit in Sachen der christlichen Lehre, Reste alter heidnischer 
Bräuche und das Bedürfnis, den überall tückisch hervortretenden Un
heilen eine Macht entgegenzustellen, führten zu allerlei halb-religiösen, 
halb-magischen Handlungen, die die kirchlichen Autoritäten mit Recht 
bekämpften. Um aber die Verkehrtheit dieser abergläubischen Gebräu
che möglichst abscheulich zu schildern, stellte man es nun so vor. als ob 
mit jedem Aberglauben wirklich dem Teufel gehuldigt und seine Macht 
zu Hilfe gerufen würde. Statt jedoch die Menschen abzuschrecken, 
scheint diese Vorstellung ihnen einen eigentümlichen Reiz verschaft zu 
haben: die Folge war, daß viele mit den dummen Handlungen fort
fuhren und dabei die Hilfe des Teufels mit in Kauf nahmen. 

Eine falsche moralische Beurteilung hat so ohne Grund die Sünden 
verfielfacht: die Gewissen wurden verkehrt geformt und die Rechts
pflege stützte sich auf falsche Werturteile. 

( 4 β ) Bernhard Albrecht: Magia, das ist christlicher Bericht von der Zauberey 
und Hexerey, Leipzig 1628, S. 21 und 23. 

f 5 0 ) Schon Eberhard David Hauber in seiner: Bibliotheca Magica, I . Teil, 
1736, S. 155, sagt anläßlich einer Bulle des Papstes Alexander VI . : „Der 
Pabst verbindet mit einander die 'incantationes et diabólicas superstitiones' 
und die 'veneficia', desgleichen die 'veneficia' und ,varias (muß wohl 
vanas sein, Verf.) observationes'. Es sind aber alle diese Dinge gar sehr 
und nach ihrem Wesen unterschieden. Ein Giftmischer ist kein Zauberer, 
und ein Mensch der abergläubische Dinge beobachtet ist keines von beyden. 
Ein solcher Mensch verdienet Unterricht aber keine Straffe; ein Giftmischer 
verdienet den Tod, auch ohne alle Zauberey!". 

(51) Nur ein Beispiel aus vielen: Eine Frau hatte sehr viele Kranke geheilt 
durch Anstreichen, wahrscheinlich eine Art Magnetismus oder Suggestion; 
auch war sie hellsehend. Sie wurde aber als Hexe verklagt und sah all
mählich selbst ein, daß sie Hexerei getrieben haben mußte! Fritz Byloff: 
Das Verbrechen der Zauberei, 1902, S. 396 ff. 
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Diese Kritik an der moralischen Beurteilung der Hexerei kann eine 
neue und bisher unbeachtete, nicht unbedeutende Erklärung für das 
Problem der Hexenprozesse bieten. Schon viele Erklärungen des Phä
nomens der Hexenverfolgungen sind versucht worden; die eine hat 
mehr Wahrscheinlichkeit an sich als die andere. Die meisten wurzeln 
in der Überzeugung, daß ein Massenwahn bestimmte Erscheinungen 
falsch gedeutet hat ( f 2 ) . Sowohl die Hexen selbst wie ihre Verfolger 
sind in diesem Wahn befangen gewesen. Unsere Erklärung bringt einen 
weiteren Beitrag zu dieser Auffassung, indem sie die Grundlage aufweist, 
auf die der Wahn sich erhob: eine falsche wissenschaftliche These, die 
These der notwendigen „teuflischen" Magie. Diese wissenschaftliche 
Grundlage gab dem Wahn eben seine Jahrhunderte überdauernde Kraft. 

Mit dieser Betrachtung haben wir das Bild der Hexerei, wie es über 
den Jahrhunderten der grausamen Verfolgung stand, vollendet. Hexen 
und Zauberer waren gefährliche Wesen, die man mit allen Mitteln 
ausrotten mußte, zum Segen für die Menschheit und zur Ehre Gottes. 
Wie diese Verfolgung sich allmählich entwickelte und durch die Jahr
hunderte behauptete, werden wir im nächsten Kapitel darstellen. 

(Я2) Die Hexenprozesse als Folgen eines Massenwahns hat Kurt Baschwitz in 
einer Studie: De strijd met de Duivel, 1948, untersucht. 
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ZWEITES KAPITEL 

Die Hexenverfolgungen 

Ulricus Molitor verfaßte, kaum einige Jahre nach dem Erscheinen des 
Hexenhammers, im Auftrag des Erzherzogs Sigismund von Österreich 
einen kurzen Traktat in der Form eines Gesprächs über die „Zauber
weiber" (1 ), worin er über die im Hexenhammer bekundeten Anschau
ungen von den Zauberkünsten der Hexen einige aufgeklärtere Meinun
gen gibt, sodaß man ihn — übrigens mit Unrecht — für einen der 
ersten Hexenwahnbekämpfer gehalten hat. Wie er tatsächlich über die 
Bestrafung der Hexen dachte, zeigt aber folgender Abschnitt, den wir 
als Einleitung des Kapitels über die Bestrafung der Hexen anführen: 
„Obwohl diese verworfenen Weiber tatsächlich nichts vermögen, sind 
sie dennoch Abtrünnige, weil sie auf Antrieb des Teufels, entweder 
aus Verzweiflung oder aus Armut oder aus Haß gegen ihre Nachbarn 
oder wegen anderer Versuchungen des Teufels, denen sie nachgeben, 
vom wahren und barmherzigen Gott abfallen, sich dem Teufel weihen 
und ihm Ehre bringen und dem Satan Opfergaben spenden. Somit 
üben sie das Verbrechen der Ketzerei und deshalb, wegen dieses Abfalls 
und ihres verderbten Willens, müssen diese verbrecherischen Weiber, 
die den guten Gott verleugnen und dem Teufel anhängen, nach dem 
bürgerlichen Gesetz mit dem Tode bestraft werden, wie es steht in 
Art. 6 des Codex de Maleficis et Mathematicis" (2). Hexen also, ob sie 
auch vom Teufel betrogen und verführt sind, sind des Todes schuldig: 
wegen des Abfalls von Gott, wegen des Verbrechens der Ketzerei. 

Diese Ansicht hat sich während der vorangehenden Jahrhunderte 
erst allmählich gebildet. Überblicken wir kurz diese Entwicklung. 

f1) Molitor war Prokurator der bischöflischen Kurie in Konstanz. Der Traktat : 
„de Lamiis et pythonicis Mulieribus" erschien 1489. Über Neudrucke und 
Übersetzungen vgl. Etudes Carmélitaines 1948: Satan, p . 649-650. — 
Über Molitor vgl. bes. Ludwig Rapp: Die Hexenprozesse und ihre Gegner 
aus Tirol (18912) S. 24-33. 

(2) O.e. Caput X, Determinatio séptima; hier aus dem Lateinischen übersetzt 
nach einer Ausgabe 1600 bei BassEeus in Frankfurt erschienen, S. 88-89. 
— Über den angeführten Art. 6 des Codex de Maleficis wird gleich unten 
gesprochen werden. 
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Strafbestimmungen gegen Zauberei. 

Ebenso alt und ebenso verbreitet wie der Glaube an Magier, Zaube
rer und Hexen ist die Überzeugung, daß man sich gegen ihre schä
digende Wirkung schützen muß. Nicht immer aber sind die Maßnahmen 
gegen die Zauberei straf lieber oder gar strafgesetzlicher Art; sie richten 
sich oft nicht gegen die Person des Magiers (die man fürchtet und 
scheut), sondern gegen die Bezauberungen: man übte abwehrenden 
Gegenzauber. Bei primitiven Völkern ist oft der Gegenzauber gleich 
stark entwickelt und weit verbreitet wie die Magie. Für unsere Unter
suchung lassen wir die unendlich vielen Formen des Gegenzaubers, 
sowie die anderen Maßnahmen gegen schädigende Magie, welche die 
ethnologische Literatur ausgiebig darstellt, beiseite, und wir beschrän
ken uns auf die Bekämpfung der Hexerei seit der christlichen Zeit
rechnung. 

Große Bedeutung gewannen die Bestimmungen des Corpus juris 
civilis, insbesondere die Lex de Maleficis et Mathematicis des Codex 
Justinianus. Mit den hier genannten Mathematici und Malefici werden 
gemeint alle Wahrsager, Zauberer, die Gewitter machen, die zu töten 
vermögen, die die Menschen zu schändlicher Liebe entzünden usw. 
Die Todesstraffe verdienen solche Zauberer; auch diejenigen, welche 
diesen Leuten Schutz oder Hilfe leihen; der Angeber aber verdient 
Lob. „Viele scheuen nicht davor zurück, Zauberkünste auszuüben, um 
Stürme zu erregen und das Leben Unschuldiger zu gefährden, sie wagen 
es, Geister aufzurufen, um Unruhe zu stiften, sodaß jeder mit Zauber
künsten seine Feinde vernichtet. Diese Menschen, als Feinde des ge
meinen Wohls, verdienen den Feuertod" ( 3 ) . Merkwürdig ist noch der 
Artikel 4, wo die abwehrende Zauberei (durch Menschengebeine), um 
von den Saatfeldern Stürme und Hagel abzuwenden, für erlaubt und 
unschuldig erklärt wird ( 4 ) . Dagegen ist Zauberei gegen das Wohl und 
das Leben anderer Menschen schwer zu strafen. Diese Bestimmungen 
sind alle aus dem vierten Jahrhundert. — Älter ist die Lex Cornelia de 
Sicariis (et Veneficis), wo die Bestimmungen jedoch anscheinend auf 
natürliche, keineswegs magische Giftmischerei zielen ( 5 ) . Im römischen 
Recht war also die Zauberei (Magia) sowie die Wahrsagerei verboten 
wegen des Schadens, nicht wegen religiösen Vergehens ( 6 ) . 

Anders aber betrachtet der junge christliche Staat das Verbrechen 
der Zauberei. In ihrem Kampf gegen heidnisches Brauchtum stieß die 
Kirche auf allerhand Auswüchse des Zauberglaubens. Diese Bräuche 

(s) Codex Justinianus (recogn. Paulus Krueger), 9,18,6. 
(4) „Nullis vero criminationibus implicancia sunt remedia humanis quxsita 

corporibus aut in agtestibus locis innocenter adhibita suffragia etc." (1. c.) 
(5) Digesta (recogn. Theodoras Mommsen), 48,8; Codex Justinianus, 9,16. 
(e) Weil diese Kunst vorwiegend von eingewanderten chaldäischen Magiern 

geübt wurde, nannte man diese Zauberkünstler auch einfach Chaldaei; 
allgemein betrachtete man diese Leute als schlaue Betrüger. Vgl. Soldan-
Heppe: Geschichte der Hexenprozesse, 3. Aufl. 1912, I. Bd, S. 22. 
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mußte sie teils um des dummen, abergläubischen Charakters, teils auch 
um ihres wirklich anti-christlichen Ursprungs willen sehr streng ver
urteilen. Viele Bestimmungen der alten Synoden richten sich energisch 
gegen Zauberer und Magier ( 7 ) . In gleicher Gesinnung erließen auch 
die christlichen Kaiser Gesetze gegen Zauberei; bedeutete sie doch ein 
Festhalten am alten Heidentum, daher eine Bedrohung des Staates. So 
wich allmählich der schädigende Charakter der Zauberei zurück und 
trat die implizite Verbindung mit dem Heidentum, mit dem Teufel in 
den Vordergrund. Ein Magier war somit ein Abtrünniger, ein Ket
zer ( 8 ) . Der Glaubensabfall war Hauptgrund zur Verfolgung der Magier 
im frühen Mittelalter; daß ihre Künste wirklichen Schaden bringen 
konnten, wurde von offizieller Seite nicht ernsthaft in Betracht gezogen. 

Der frühmittelalterliche Hexennlaube. 

Während des Mittelalters aber ändern sich die Anschauungen über 
Hexerei und Zauberkunst bedeutend. Im frühen Mittelalter bekämpfte 
man die Zauberei als einen Aberglauben. Viele Elemente des Zauber
werks: Wettermachen, Lykanthropie, nächtliche Ausfahrten und Un
zucht mit dem Teufel werden von den kirchlichen Autoritäten als 
Illusionen und Blendwerke des Teufels verworfen und geleugnet. Der 
bekannteste Führer im Kampf gegen den dummen Aberglauben war 
Bischof A g o b a r d v o n L y o n , der um das Jahr 840 ein „Liber 
contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis" schrieb, worin 
er jeden Einfluß des Teufels und der Zauberer auf die Gestaltung des 
Wetters leugnete ( 9 ) . Auch bekämpfte er den Glauben an angehexte 
Krankheiten, und er verbot Gottesurteile und Zweikämpfe. Eine große 
Bedeutung gewann auch der sog. C a n o n „ E p i s c o p i " , der nament
lich den Glauben an Hexenluftfahrten und Tierverwandlungen verur
teilte. Angeblich sollte dieser Kanon von dem Konzil von Ancyra (314) 
stammen; am Ende des 15. Jahrhunderts aber stellte man fest, d a ß 
es weder einen lateinischen noch einen griechischen Bericht mit dieser 
Bestimmung gibt. Heute nimmt man an, daß der Kanon auf eine 
Synode der karolingischen Zeit zurückgeht ( 1 0 ) . Man findet den Text 

(T) Viele dieser Cañones finden sich im Decrctum Gratiani XXVI , V. Nicht 
allda findet sich folgender Kanon 6 des Konzils von Elvira: „Si quis vero 
maleficio interficiat altcriim, eo quod sine idololatria perficere scelus non 
potuerit, nee in finem impertiendam illi esse communionem" (Hefele-
Leclercq: Histoire des Conciles I, 1, 1907, p. 225). Wegen des Abfalls 
(idololatria) also war tödlicher Schadenzauber mit schwerer Strafe belegt. 

(8) So erließen die Kaiser Honorius und Theodosius 409 den Befehl, alle 
Zauberbücher bei den Bischöfen zur Verbrennung einzuliefern auf Strafe 
der Verbannung (Cod. Just. 1,4,10). Andere Erlasse sieh Soldan, o.e. in 
Note 6, I, S. 82 f. 

(e) Das Werk zeigt eine Klarheit des Denkens die man in der späteren Hexen
zeit vergebens sucht. Migne Patr. Lat. CIV, 147-158. 

(10) Jos. Hansen· Quellen und Untersuchungen zur Gesch. des Hexenwahns, 
1901, S. 38 ff. 
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schon bei Regino von Prüm (f 915) in seinen „Libri duo de synoda-
libus causis et disciplinis ecclesiasticis" (909). Wieder etwas später 
nimmt Burkhard von Worms in seiner Bußordnung (Corrector Bur-
chardi, 1025) neben anderen kirchlichen Strafbestimmungen gegen 
Zauberei und Aberglauben den genauen Wortlaut des Kanons auf i11). 
Von besonderer Bedeutung wurde der Kanon erst durch die Aufnahme 
ins Decrctum Gratiani ( 1 2 ) . Wir müssen auf den Inhalt dieses Kanons 
etwas genauer eingehen, nicht nur weil er ein getreues Bild gibt von 
der Hal tung der kirchlichen Autoritäten gegenüber Hexerei und Ver
wandtem im frühen Mittelalter, sondern auch weil gerade dieser Kanon 
vom 15. bis ins 17. Jahrhundert Gegenstand heftiger Auseinander
setzungen war ( 1 3 ) . 

Die Bischöfe, sagt der Kanon, sollen zusehen, „daß die verderbliche 
und vom Teufel erfundene Kunst der Zauberei und Hexerei ganz aus 
ihren Sprengein verschwinde... Denn es ist zu beachten, daß einige 
verdorbene Weiber, die sich wieder dem Teufel zugewandt haben, 
durch die Vorstellungen und Trugbilder der Teufel irregeführt werden, 
sodaß sie glauben und behaupten, d a ß sie nachts mit der Göttin der 
Heiden Diana und mit einer großen Menge Weiber auf Tieren durch 
die Luft reiten und große Strecken in nächtlicher Stille zurücklegen: 
daß sie ihre (der Diana) Befehle wie die einer Herrin entgegennehmen 
und zu bestimmten Zeiten zu ihrem Dienst gerufen werden". Es ist dies 
ein grober Irrtum und eine leere Einbildung, denn „sie glauben da
durch, daß er außer dem einen Gott noch eine andere Gottheit oder 
göttliche Macht gebe". Der Teufel aber ist es, der die Geister dieser 
Frauen beherrscht und „sich selbst in die Erscheinung und Gestalt 
verschiedener Personen verwandelt", sodaß sie für wirklich halten, was 
ihnen nur in ihrer verwirrten Einbildung vom Teufel vorgegaukelt 
wird. Wenn man diese Dinge trotzdem glaubt und für wahr hält, ist 
man vom christlichen Glauben abtrünnig. „Wer immer also es für 
möglich hält, daß irgendein Geschöpf sich in ein höheres oder ein nie
drigeres Wesen verwandelt, oder in eine andere Gattung übergeht, es 
sei denn durch die Allmacht des Schöpfers, der alles gemacht hat, . . . 
ist zweifellos ein Ungläubiger" („und schlimmer als ein Heide" ; späterer 
Zusatz). Der ganze Glaube an die Wirklichkeit der Hexenkünste wird 
somit verurteilt und die gesamte Vorstellungswelt der Zauberei auf 

( u ) Decretum Burchardi L. XIX, с 5,2. Andere Fundorte bei Hansen, Quellen, 
S. 39 Note. 

i 1 2 ) c.l2,C.XXVI,q.5. — Wir benutzen eine Ausgabe mit Noten und Glossen 
vom Jahre 1591, Venetiis, welche mit der Ausgabe von Friedberg (Corp. 
Juris Canonici, I, 1879, 1027 ss.) wörtlich übereinstimmt. Wir über
setzen 1. с S. 1371-1372. 

(1 3) Nacheinander bemühen sich Jacquier, die Autoren des Malleus, Barth, de 
Spina und wieder später Petrus Binsfeld, diesem Kanon jede Autorität 
oder zumindest seine Anwendbarkeit auf das derzeitige Hexenwesen abzu
sprechen. Die Titel ihrer Werke im III. Anhang. 
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einen Betrug des Teufels zurückgeführt. Die Maßnahmen gegen diesen 
Aberglauben sind: Belehrung des Volkes, kirchliche Bußen, nötigenfalls 
bei Verstocktheit die Verbannung. Auch die vielen anderen Bestim
mungen im Decrctum Gratiani aus Synoden und Bußbüchem derselben 
Zeit sind ähnlicher Tendenz. Aus der Häufigkeit dieser Dekrete darf 
man mit recht auf einen immer noch wuchernden heidnischen Volks
glauben schließen, der diese Vorstellungen für wirklich hielt. Diesen 
Aberglauben bekämpfen die frühmittelalterlichen Dekrete, nicht die 
Hexen selbst: höchstens insofern diese Weiber (14) von ihrem Irrglauben 
nicht abstehen wollen und dann als Abtrünnige mit kirchlichen Strafen 
verfolgt werden müssen. 

Gegenüber diesem Streben der Kirche steht aber die unausrottbare 
Überzeugung des Volkes, daß die Hexen wirklich Zauberkünste treiben, 
nicht nur für sich selbst, wie Hexenflug und Tierverwandlungen, son
dern auch zum Schaden ihrer Mitmenschen. In den alten Volksrechten 
war eine Hexe wirklich eine gefährliche Person, gegen die sich uner-
bitterlich die ganze Kraft der Justiz richtete. Die Merovinger ließen 
wiederholt ihre Gegner als „Hexen" greulich hinrichten, weil diese 
angeblich der Krone nachgestellt hatten (1 5) . Aus einer Synode von 
Paderborn (785) ist ein Dekret überliefert worden, das den Volksglau
ben hell beleuchtet: „Wer vom Teufel verblendet nach Weise der 
Heiden glaubt, es sei jemand eine Hexe, und fresse Menschen, und 
diese Person deshalb verbrennt oder ihr Fleisch durch andere Personen 
essen läßt, der soll mit dem Tode bestraft werden" ( 1 β ) . Hier muß 
also die Justiz gegen eine im Volke übliche eigenmächtige Verfolgung 
der Hexen einschreiten. Auch andere Berichte aus späterer Zeit befe
stigen dies; Papst Gregor VII. sprach beim dänischen König vor gegen 
eine Verfolgung von Hexen, die Gewitter und Seuchen verursacht 
haben sollten (1 7) . Trotzdem kam es nicht selten vor, daß vermeint
liche Hexen einen gewaltsamen Tod starben. Das alemannische Volks
recht setzte auf Zauberei die Feuerstrafe (18). Hansen weiß einige 
Fälle zu berichten, wo Hexen im elften Jahrhundert die Todesstrafe 
erlitten (i»). 

(14) Schon zu dieser Zeit — also nicht erst seit dem Malleus, wie Soldan 
behauptet — neigten offenbar besonders die Weiber zu diesem Aberglauben. 
Auch die Männer jedoch trieben Zauberei und Wahrsagerei, aber mit dem 
Bild des Hexenflugs scheinen hauptsächlich Weiber verbunden zu werden. 

(1 5) H. С Lea: A History of the Inquisition of the Middle Ages, III (1877), 
p. 410 ff. 

( l e ) Sigm. Riezler: Gesch. der Hexenprozesse in Bayern, 1896, S. 12. Das 
Essen des Fleisches einer Hexe ist wohl zurückzuführen auf den primitiven 
Glauben, daß man sich dadurch die Kraft des Opfers aneignen könne und 
so fortan gegen Zauberkünste gefeit sei. 

( " ) Soldan, I, S. 117. 
(1 8) Soldan ibidem. — Hier heißen die Hexen „ЬегЬагіге", was offenbar auf 

ihre Tätigkeit des Kräuter-Sammelns und der Giftmischerei hinweist. 
( 1 β ) Jos. Hansen: Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozeß, 1900, S. 119. 
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Es ist also unbestritten, daß die Ursprünge der Hexenverfolgungen 
nicht auf kirchlichen Bestimmungen beruhen oder auf einem von kirch
licher Seite geförderten Brauch, sondern auf alten Volksrechten oder 
Gebräuchen, denen sich die Kirche anfänglich widersetzte. Während 
die kirchlichen Verordnungen noch auf die Bekämpfung der Leicht
gläubigkeit und des Aberglaubens zielten, enthielten die Volksrechte 
schon die schwersten Strafen gegen Hexerei, als ob diese wirklich ein 
sehr schädliches Verbrechen sei ( 2 0 ) . 

Im hohen Mittelalter aber, namentlich im dreizehnten Jahrhundert, 
änderte sich dies bedeutend. Zwei wichtige Faktoren veranlaß ten im 
Laufe der folgenden Jahrhunderte einen ungeheuren Aufschwung der 
Hexenverfolgungen : der Hexenbegriff der Scholastik und die Inquisition. 

Die Scholastik. 

Einen bedenklichen Beitrag zur Hexenangst lieferten die scholastischen 
Theologen, indem sie verschiedene Elemente des Hexenglaubens, die 
die Kirche bisher als Einbildung verworfen hatte, als Wirklichkeit und 
nach und nach als einzig rechtgläubige Lehre darstellten. Petrus Lom-
bardus, Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Bonaventura lehrten 
die Wirklichkeit des Malcficium Impotentia;: durch Hexenkunst könne 
ein Mann unfähig gemacht werden zur Geschlechtstat ( 2 1 ) . Femer 
nahm man den Inkubus-Teufel als wirklich an : die nachtfahrenden 
Unholden, das Wettermachen, überhaupt alle Malefizien. alle Formen 
des Schadenzaubers hielt man für sinnlich-greifbar und wirklich ( 2 2 ) . 
Die Folge war einerseits für moralisch verkommene Menschen eine 
stärkere Versuchung zu dieser mächtigen Kunst der Zauberei; ander
seits bei dem gewöhnlichen Volke eine steigende Angst und Furcht vor 
den Bezauberungen der Hexen, und ein mörderischer H a ß gegen jede 
entdeckte oder auch nur vermeintliche Zauberin. Dieser Zuwachs des 
Zauberwesens beim Volk wie bei den Gebildeten steht ohne Zweifel 
auch in Zusammenhang mit dem Einfluß der orientalischen Welt auf 
das mittelalterliche Europa. Die neuen Wissenschaften der Medizin und 
der Mathematik übernahmen aus dem Osten auch den großen Bestand 

C20) Die Stellung, die von Edith Kiessling in ihrer Arbeit: Die Zauberei in 
den germanischen Volksrechten (1941), aufrechterhalten wird, als sei der 
Hexenprozeß des späteren Mittelalters keineswegs eine Fortsetzung oder 
Neubelebung der alten Volksrechte, ist in ihrer Einseitigkeit unhaltbar. 
Zwar kamen neue Aspekte hinzu, aber z.B. die Art der Strafe (Feuertod) 
war dem alten Volksrecht entnommen. 

(21) Vgl. S. Thomas v. Aquin: IV Sententiarum d. 34, q. 1, a. 3. — Für das 
Kanonische Recht bedeutete dies, daß eine Ehe, unter dieser angehexten 
Impotenz eingegangen, nichtig sein konnte. Vgl. Dccretum Gratiani c. 4, 
С XXXIII, q. 1. 

i 2 2 ) Für weitere Belege dieser Lehre der Hochscholastik siehe Hansen: Zauber
wahn S. 181-188. — Freilich, man tat im Grunde nichts, als eine schon 
von Augustin und anderen Vätern vertretene Lehre zu größerem Ansehen 
verhelfen. 
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magischer Züge. Die Gelehrten in physischen Sachen umgaben sich gern 
mit einem Schein des Wunderbaren. Es ist dies die Zeit eines Gerberts, 
eines Roger Bacon, eines Petrus de Abano, die den Namen großer 
Zauberer hatten. Ihr Beispiel reizte zur Nachahmung: viele versuchten 
durch Teufelsbeschwörung sich einen Geist, einen Teufel dienstbar zu 
machen. Es sollen sogar Schulen für Zauberkunst, für Nekromantie 
bestanden haben in Toledo, Salamanca und Krakau (2 3) . Vor diesem 
Hintergrund eines wachsenden Zauberglaubens und Zaubereigebrauchs 
muß man die Äußerungen der Scholastiker über die Zauberei und 
Wahrsagerei verstehen. 

Obwohl also die Scholastiker als Kinder ihrer Zeit ein wenig zu 
entschuldigen sind, hatte man bei diesen oft so glänzend begabten 
Geistern in dieser Hinsicht eine vernünftigere Haltung erwarten dürfen. 
Kritiklos nahmen sie die Ammenmärchen der Hexerei in ihre Lehre 
auf und gaben durch ihre Autorität dem Hexenglauben einen großen 
Aufschwung. Nachdem später im vierzehnten und fünfzehnten Jahr
hundert der Hexenwahn immer tiefer die Geister erfaßt hatte, fanden 
die Theoretiker eine ihnen sehr gemäße Hexenlehre gerade bei den 
damals sehr geschätzten Hochscholastikem bereits vorhanden. Jacquier, 
Nider, der Malleus und de Spina : alle berufen sich mit triumphierender 
Gewißheit auf den Doctor Angelicus ( 2 4) . Den Canon Episcopi lehnte 
man ab; bei Thomas fand man genug Stellen, die die Lehre des 
Hexenwahns zu bestätigen schienen. 

Und tatsächlich bot T h o m a s einen wichtigen Beitrag: bei ihm 
findet sich ja die Lehre vom pactum implicitum: vom stillschweigenden 
Vertrag mit dem Teufel, der in jeder superstitie und sogar in der vana 
observantia eingeschlossen wäre. Wahrsagerei (divinatio) sei immer ver
bunden mit einer Hilfe des Teufels, sagt er. Darum „gehört diese 
Wahrsagerei zum Teufelskultus, insofern man eine stillschweigende oder 
ausdrückliche Abmachung mit dem Teufel hat" (2 5) . Ja, jeder aber
gläubische Brauch, die sog. vana observantia, das Anwenden von Mit
teln zu Effekten, wozu sie keine ausreichende Kraft haben: „Si natura-
liter non videantur posse tales effectus causare, consequens est quod 
nee adhibeantur ad hos effectus causandos tamquam causse, sed solum 
quasi signa: et sic pertinent ad pacta significationum cum daemonibus 

(23) Soldan, I, S. 173-175. 
(24) Die allzu heftigen Angriffe besonders eines Soldans (und Bearbeiter) 

gegen Thomas von Aquin werden von G. M. Manser O.P. in Divus Tho
mas, Bd. IX (1922) ausführlich einer Kritik unterzogen (S. 17-49 u. 81-
110). Mag aber Thomas auch verhältnismäßig zurückhaltend gewesen sein, 
gerade die Stellen, wo er sich weniger vorsichtig ausdrückte, wurden in 
späterer Zeit verhängnisvoll. So haben Thomas' Schriften bestimmt fördernd 
gewirkt im Hexenwahn. 

(25) „Omnis autem divinatio ex operatione dsemonum provenit... Ad 2um 
dicendum quod huiibmodi divinatio pertinet ad eultum daemonum inquan
tum aliquis utitur quodam pacto tacito vel expresso cum ebemonibus" 
(Summa Theol. I I . I I . q. 95, a. 2.). 
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inita" ( 2 6 ) . Aus ähnlichen Äußerungen von Sankt Thomas ist es klar, 
daß er mit dem Pakt ein wirkliches Anhängen des Teufek und eine 
Absage von Gott meinte ( 2 7 ) ; dieser Pakt wäre somit schwerste Sünde, 
förmliche Apostasie, folglich Ketzerei: hieresis. 

An diese Lehre vom pactum implicitum bei jedem abergläubischen 
Brauch knüpfte sich einige Jahrzehnte später allmählich die Überzeu
gung, daß solche Wahrsager und Zauberer vor dem Gericht der Inqui
sition strafbar waren. Es ist wohl anzunehmen, daß Thomas diese Kon
sequenz weder gemeint noch durchschaut hat; die Inquisition und 
andere Hexentheoretiker aber gaben seinen Worten diese Bedeutimg. — 
Auch Thomas' incubus-Lehre hat femer die Überzeugung eines ge
schlechtlichen Verkehrs von Zauberern und Zauberinnen mit dem Teu
fel auf lange Zeit befestigt (28). 

Die Inquintion. 

Der zweite Faktor, der seit dem dreizehnten Jahrhundert den Hexen
wahn und den Hexenprozeß zu fördern begann, war die Inquisition: 
das kirchliche Gericht zum Aufspüren und Verurteilen der Ketzer. In 
ihren Ursprüngen richtete sich die Inquisition noch gar nicht gegen 
Hexen oder Zauberer, sondern ausdrücklich gegen Förderer und An
hänger der Staat und Kirche gleichermaßen bedrohenden Irrlehren (2 9) . 
Erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ergriffen die Inquisi
toren auch Magier und Wahrsager, wogegen aber der Papst Alexander 
IV. (1254-1261) bestimmte, daß nur ausdrückliche Ketzer vor die 
Inquisition gehörten, aber Wahrsager und Zauberer (divinatores et 

(2e) S. Th. II. II. q. 96, a. 2. — Man vergleiche diese Ausführungen mit dem, 
was wir oben im ersten Kapitel über Aberglauben und Pakt sagten (S. 36 it.\. 

(27) Manser (1. с. in Note 24, S. 46-49) irrt sich wohl sehr, wenn er glaubt, 
daß die spätere Hexenlehre einen ausdrücklichen, feierlichen Vertrag meinte, 
anders als dieser Pakt, den Thomas beschreibt. Die Hexenliteratur des 15. 
und 16. Jahrhunderts gebiaucht genau dieselben Begriffe. 

(28) Die wichtigsten Stellen für diese Lehre finden sich II Sent. d. 8, q. 1, a. 4 
und De Potentia q. 6, a. 8, ad 5: „per hoc quod unus et idem daemon 
sit ad virum succubus et semen ab eo receptum ir mulierem transfundit, 
ad quam fit incubus". — Fritz Byloff (Das Verbrechen der Zauberei, 1902) 
sagt hierau: „Dieselben Männer, deren glänzende philosophische Begabung 
und logische Denkschärfe noch heute Bewunderung erweckt, standen nicht 
an, kritiklos aus der Vergangenheit das Aberwitzigste zusammenzutragen 
und darauf gestützt eine förmliche Naturgeschichte des Geisterreiches zu 
entwerfen. Ihre Schriften bilden daher die verhängnisvolle Brücke zwischen 
dem Zauberglauben der früheren Zeit und der Hexenverfolgung der Neu
zeit, indem sie den alten Wahn systematisierten und ihre Lehrsätae als 
Resultate abstrakter Denkarbeit darstellten" (o.e. S. 334). 

i20) „L'hérésie du moyen âge s'est presque toujours doublée de systèmes anti
sociaux. En un temps où la pensée humaine s'exprimait le plus souvent 
sous une forme théologique, les doctrines socialistes, communistes et anar
chistes se sont montrées sous forme d'hérésie". Jean Guiraud: La répression 
de l'hérésie au moyen âge, in: Questions d'archéologie et d'histoire (1906) 
p. 44. — Staat und Kirche einigten sich darum in der Bekämpfung. 

46 



sortilegi) sich vor dem weltlichen Gericht zu verantworten hätten ( 3 0) . 
Offenbar nahmen jedoch Aberglaube und Zauberei in den folgenden 

Jahrhunderten dergestalt zu, daß die kirchlichen Autoritäten sich 
verpflichtet sahen, gegen diese unchristlichen Bräuche einzuschreiten. 
Bedeutung erhielt besonders die Bulla „Super illius specula", von 
P a p s t J o h a n n X X I I . im Jahre 1326 erlassen (3 1) . Dieser Papst 
war selber ziemlich stark von der Hexenangst beeinflußt, er glaubte 
allzuleicht an die Wirklichkeit ihrer schädlichen Künste. Er hat mit 
Schmerz bemerkt, so sagt er, daß viele vom Glauben abfallen, dem 
Teufel huldigen, von ihm Antworten empfangen und seine Hilfe an
rufen. Er erachtet es seine Pflicht als Oberhirte, diese Menschen zu 
ermahnen und zu bestrafen. Darum spricht er gegen sie die Exkommu
nikation aus, wenn sie innerhalb acht Tagen nicht von ihren Künsten 
abstehen. Femer verhängt er über die Verstockten „omnes pœnas et 
singulas... quas de jure merentur hEeretici". — Es ist dieser Bestimmung 
des Papstes noch keineswegs zum Vorwurf zu machen, sie sei zu streng; 
wohl zeigt sie eine kritiklose Leichtgläubigkeit. Und eines wurde ver
hängnisvoll: die Gleichstellung der Zauberer mit förmlichen Ketzern 
und somit die Gerichtsbarkeit der Inquisition über diese Menschen. 

Denn das Inquisitionsgericht war sehr gefährlich. Der Prozeßgang 
bei der Inquisition bot zu wenig Gewähr dafür, daß ein Unschuldiger, 
ein Irrender, ein Verführter sein Recht bekommen würde. Einzelne 
Punkte des Prozesses wie: freie Angabe der Verdächtigten durch geheime 
Zeugen, Anwendung der Folter, Verweigern eines Anwalts, Abschneiden 
eines Appells, konnten in Händen von Gewissenlosen eine leichte Waffe 
zur Vernichtung Unschuldiger werden. Diese Gefahr scheinen die 
Päpste auch bald erkannt zu haben; nachdem einmal die Inquisition 
eingeführt war und nicht ohne Erfolg — mit voller Mitwirkung des 
Staates — gegen die Irrlehren kämpfte, war das Bemühen der Päpste 
darauf gerichtet, mögliche Mißbräuche einzudämmen (3 2) . 

Übrigens sei darauf hingewiesen, daß der Inquisitionsprozeß beim 
Gebrauch der Folter sich meist nur dem üblichen Strafverfahren des 
weltlichen Gerichtes anschloß. Es geht dies am klarsten hervor aus der 
Einsetzungsbulle „Ad exstirpanda" vom Papst Innozenz IV. vom Jahre 

(ao) „Inquisitores ipsi de iis (näml. die von divinationibus et sortilegiis Ange
klagten), nisi manifeste sapèrent híeresim, ratione huiusmodi officii sibi 
commissi, se nullatenus intromittant, sed eos relinquant suis judieibus 
poena debita castigandos". Alexander IV „Quod super nonnullis", 27 Sept. 
1258 (Bull. Rom. Taurin I I I : 664). — Daraus ergibt sich, daß das 
weltliche Gericht schon Wahrsager zu bestrafen pflegte. 

(31) Bull. Rom. ed. Taurin. IV, 316. Über die Vorgeschichte dieser Bulle, ein 
Gutachten einiger Theologen, vgl. A. Maier in: Archivum Fratrum Praedi-
catorum, vol. XXII , (1952) p. 226-246. 

(Эй) Vgl. E. Vacandart: L'Inquisition, Etude historique et critique sur le 
pouvoir coercitif de l'Eglise (1907 3) p. 187. — Über den Prozeßgang bei 
der Inquisition, welcher mit dem späteren Hexenprozeß treffend überein
stimmt, ibid. p. 178 ff. 
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1252. Die Anwendung der Tortur wird hier begründet aus dem gleichen 
Brauch des üblichen Strafrechts, Diebe und Räuber zu foltern: „sicut 
coguntur fures et latrones rerum temporalium accusare suos complices, 
et fateri maleficia quae fecerunt" (3 3) . Daß femer ein Anwalt meist 
nicht gestattet wurde, geht aus der Eigenart des Ketzereiverbrechens 
hervor: die Häresie darf nie verteidigt werden; wenn einer also schuldig 
ist, hieße es die Wahrheit selber beleidigen, wenn man einem Vertei
diger dieses Ketzers das Wort verleihe. Auch die Schwere der Strafe 
wurde nicht von der Kirche allein bestimmt, sondern war schon beim 
weltlichen Gericht Brauch vor der Einsetzung der Inquisition. Frie
drich II. erließ einige Bestimmungen, nach denen Ketzerei dem Maje
stätsverbrechen gleich zu stellen sei und also die Todesstrafe ver
diene (3 4) . Anfänglich hielt die Kirche zwar am alten Grundsatz fest: 
„Hieretici propter hîeresim non sunt oeeidendi" (3 5) . Aber die welt
lichen Mächte drängten auf schwerste Todesstrafe für Ketzer, weil das 
Wohl des Staates durch die Irrlehren sehr gefährdet wurde. Darum 
endete der Inquisitionsprozeß mit der Formel, daß der Schuldige „dem 
weltlichen Arm überlassen" wurde. Allmählich gefiel sich die Kirche 
in dieses Verfahren immer mehr, sodaß sie die Bitte um Begnadigung, 
die sie der Auslieferung zugesellte, als reine Formel betrachtete und 
gleichsam vom Staate nur eine bereitwillige Vollstreckung des von ihr 
schon gefällten Urteils erwartete. 

Vor diesem Gericht nun, dessen gefährliche Seiten leider zu wenig 
von beschränkenden Dekreten gemildert waren, erschienen auch die 
Zauberer. Vom 14. Jahrhundert an sind uns Hexenprozesse vor der 
Inquisition überliefert worden. Auffallend ist, daß schon gleich Massen
prozesse stattfanden: das Suchen nach weiteren Mitschuldigen der An
geklagten verstrickte bald immer mehr Verdächtigte in den Prozeß (3 6) . 
Zu gleicher Zeit aber — und dies ist wohl zu beachten, um die Rolle 
der Kirche, namentlich der Inquisition, unverzerrt zu erkennen — nahm 
auch das weltliche Gericht am Hexenprozeß seinen Anteil. Statt nur 
die Schuldigen von der Inquisition zu empfangen und hinzurichten, 
machte sich der Staat eifrig auf, um auch selber die schädlichen Hexen 
aufzuspüren. Im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert treffen wir 

(33) Bull. Rom. Taurin. I l l : 556. 
(34) Dictionnaire de Théologie Catholique, VII, 2, 2021. s.v. Inquisition. 
(3a) Ibid. 2049. — Auch Lea muß anerkennen, daß die Kirche, besonders bei 

der Bestrafung von Hexen, eine mildere Praxis befolgte: „The sorcerer 
might, therefore, well prefer to fall into the hands of the Inquisition, 
rather than to be judged by the secular tribunals, for in the former case 
he had the benefit of the invariable rules observed in dealings with heresy. 
By confession and abjuration he could always be admitted to penance and 
escape the stake, which was the customary secular punishment" (o.e. in 
Note 15; p. 449). 

(30) So standen mehr ab 400 Angeklagte in Toulouse und Carcassone vor 
Gericht in den Jahren um 1330; etwa die Hälfte fand den Tod. Soldan I, 
S. 201. 
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wiederholt Hexen- oder Zaubererprozesse vor dem weltlichen Ge
richt (3 7) . So löste sich allmählich der Hexenprozeß von der Inquisi
tion, sodaß man unabhängig von der kirchlichen Aufsicht Hexen suchte 
und verurteilte, in der Schweiz sowie in Deutschland und in den 
Niederlanden. Im fünfzehnten Jahrhundert hatte die Hexenverfolgung 
also schon dieselbe Gestalt, die sie in den zwei folgenden Jahrhunderten 
zeigt. 

Der Hexenhammer. 

Daraus ergibt sich, daß der Hexenhammer und die Bulle „Summis 
desiderantes affectibus" (1484) vom Papst Innozenz VIII. kaum Neues 
hinzufügten, weder zum Hexenbegriff noch zum Hexenprozeß. Es sagt 
ja auch Sprenger in seiner Apologia: „...ex nostro ingenio pauca et 
quasi nulla sunt addita. Unde non nostrum opus sed illorum potius 
censetur, quorum ex dictis fere sunt singula contexta" ( 3 8) . Dennoch, 
trotz des nicht neuen Stoffes, bot der Malleus einen bedeutenden Beitrag 
zur Verstärkung des Hexenwahns und der Hexenverfolgungen, indem 
er unter einem Aufwand größter Gelehrsamkeit und treuester Recht
gläubigkeit die Wirklichkeit der unglaublichsten Hexenkünste als unan
zweifelbar darstellte, und die Ausrottung des Hexengezüchts besonders 
auch den weltlichen Machthabem ans Herz legte ( й 9 ) . Es war den 
beiden Autoren wohl bekannt, daß die Wirklichkeit der Hexerei oft 
angezweifelt wurde; Institoris hatte während seiner Tätigkeit als 
Hexeninquisitor in Tirol genug vom Widerstand des Volkes und beson
ders von Seiten des Bischofs Georg Golser erfahren können ( 4 0) . 
Wiederholt belauscht man im Malleus den Unterton des Unwillens 
über diese Gegner des Hexenprozesses. Das erste Buch, die erste Frage, 
„Ob es Zauberer gebe" fängt an mit einer heftigen Bekämpfung der 
Ansicht, als seien die Hexentaten nur Einbildung einer verworrenen 
Phantasie. Der Canon Episcopi, der ja den Hexenflug und die Tier
verwandlung verwarf, wird flach geleugnet: er bezieht sich nicht auf 
die heutigen Hexen: er handelt nur von eingebildeten Künsten, die 
man nicht für wahr halten soll; „wir aber meinen die wirkliche Hexerei, 

(3~) Man sehe das Verzeichnis dieser Prozesse bei Hansen: Quellen, S. 446 ff. 
(3S) Malleus Maleficarum, ed. Schmidt, 19202, I, S. ХІЛ . Sprenger und 

Institoris sind die beiden Autoren des Hexenhammers. 
( 3 9 ) Dieses Ziel, die weltlichen Richter gegen die Hexen aufzurütteln, ergibt 

sich klar aus vielen Stellen des Malleus. „Principalis nostra intentio in hoc 
opere fit, ab inquisilione maleficarum... nos inquisitores... exoneraref' 
(L. I I I , q. 1). 

(40) Institoris hatte sich, gestützt auf seine päpstliche Sendung, auf die Hexen
jagd gemacht in Brixen; bald hatte er einige Zehn entdeckt. Er ging aber 
dabei so unklug und eigenwillig vor, daß Volk und Klerus jede Mitwirkung 
weigerten. Der Bischof legte ihm nahe, nur bald die Diözese zu verlassen 
(1485); „Er bedünkt mich propter senium ganz kindisch sein worden", 
urteilte er später. Vgl. L. Rapp: Die Hexenprozesse und ihre Gegner aus 
Tirol (18912) S. 17 ff. 
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die man nicht für Einbildung halten darf'. Und damit ist der Pfad zum 
weiteren Ausbau des Hexenwahns geebnet: es gibt einfach keine 
Schranken für die überall wirksame Hexen- und Teufelskunst. Krank
heiten anhexen, durch bösen Blick bezaubern, impotent machen, 
usw. ( 4 1) . Und auf den Einwand, daß man dem Teufel damit doch 
allzuviel Macht einräumt, antworteten die scharf logisch denkenden 
Herren: „Im Gegenteil, der Teufel verniag ja nichts ohne die Zulas
sung Gottes. Alle diese Hexenwerke beweisen also vielmehr seine Ohn
macht" (4 2) . — Und weil dies alles nur geschieht kraft des Paktes mit 
dem Teufel sind die Hexen die schwerst denkbaren Verbrecher: „Wie 
sehr auch die Hexen den Glauben im Herzen bewahren (der Malleus 
erachtet die Hexen nicht ipso facto als Ketzer, Anhänger einer form
lichen Irrlehre) und nur mit dem Mund ableugnen, werden sie doch 
für Apostaten erachtet, weil sie... einen Pakt mit der Hölle geschlos
sen... Daher müssen sie... die Strafen der Ketzer und Apostaten erlei
den" (4 3) . Inwiefern der Malleus auf die Gestaltung des Prozesses 
Einfluß hatte, werden wir in den betreffenden Kapiteln über Folter, 
Indizien usw. eingehend darstellen. Es genügt hier die Feststellung, daß 
der Hexenwahn, wie er sich im Volksglauben und aus der Praxis der 
Prozesse in zwei Jahrhunderten (vom Ende des 13. Jhdts. an) ent
wickelt hatte, im Malleus eine Art kirchliche Sanktion erhielt durch 
die Autorität ihrer Verfasser, beide päpstliche Inquisitoren, und durch 
seine wiederholte Bezugnahme auf die Bulla vom Jahre 1484. 

Die „Hexenbulle". 

Die Bulla „Summis desiderantes affectibus" (·14), durch welche 
P a p s t I n n o z e n z V I I I . die Mission der beiden Hexeninquisi
toren erklärte und befestigte, mußte in den folgenden Jahrhunderten 
nicht selten zur Rechtfertigung der Hexenverfolgungen herhalten. Und 
wieder später, als man aus dem Hexenwahn erwachte, wurde dieselbe 
päpstliche Erklärung für fast den ganzen Umfang der Greuel verant
wortlich gemacht. Beides nicht mit vollem Recht. Die Bulle, als Begleit
schreiben der beiden Inquisitoren (und offenbar von ihnen zusammen
gestellt und dem Papst zur Unterschrift unterbreitet), beanspruchte nur 
örtlich und zeitlich begrenzte Bedeutung. „Wir haben vor kurzem mit 
Bedauern vernommen", sagt der Papst, „daß in gewissen Gebieten Nord
deutschlands, femer in Mainz, Köln, Trier, Salzburg und Bremen... 
viele Menschen beiderlei Geschlechts, ihr Seelenheil vernachlässigend, 
vom katholischen Glauben abfallen, mit dem Teufel Unzucht treiben, 

(41) Man vergleiche im ersten Kapitel S. 20. 
( 4 2 )Buch I, Kap. 3 ; Schmidt Bd 1, S. 51. 
( « ) Buch I, Kap. 14; Schmidt Bd 1, S. 186. 
C44) Bull. Rom. ed. Taurin. V: 296-290. — Wiederholt abgedruckt, auch als 

Anhang neuerer historischer Schriften über Hexenprozesse. Über kirchen
rechtliche Kompetenz dieser Bulle siehe: Hinschius: System des katho
lischen Kirchenrechts, Bd VI, 1897, S. 401 f. 
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und mit ihren Zaubersprüchen, Beschwörungen, und anderen abscheu
lichen Hexenkünsten... die Kinder der Menschen, die Jungen des Viehs, 
die Früchte des Landes, kurz alle Menschen und Tiere verderben, er
sticken, töten... ihnen Krankheiten und Schmerzen anzaubern; ...ihren 
Glauben mit schändlichen Worten verleugnen, und allerhand andere 
schreckliche Missetaten und Verbrechen üben." Darum schickt der 
Papst die beiden genannten Dominikaner nach diesen Gebieten, und er 
fordert von Bischöfen und Priestern sowie von Laien jede Hilfe, die 
sie brauchen, um ihres Amtes zu walten: die Hexen aufzuspüren, zu 
untersuchen und zu verurteilen. — Gerade wegen des lokalen Charak
ters übte die Bulle nur Einfluß aus, wo die beiden Eiferer wirkten. Es 
folgten ihr darum in den nächsten Jahrzehnten noch einige andere mit 
gleicher Absicht für andere Gegenden und andere Personen ( 4 5) . Es 
ist klar, daß die Bulla in keinerlei Form eine dogmatische Entscheidung 
enthält. Nur ist es zu bedauern, daß dieser Papst — übrigens in ver
schiedener Hinsicht ein unwürdiger Papst — so kritiklos die Berichte 
aus Deutschland glaubt und den beiden fanatischen Inquisitoren solche 
Vollmachten erteilt. Durch dieses päpstliche Wort wurde dem Wahn 
zweifellos neue Nahrung gegeben. 

Die Umkehrung in der Einstellung der kirchlichen Autorität, die 
sich vom 13. Jahrhundert an vollzog, hatte also gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts ihren Endpunkt erreicht. Im frühen und hohen Mittelalter 
kehrte die offizielle Kirche sich gegen den Aberglauben, der im Volke 
die Vorstellungen von nachtfahrenden und schädigenden Hexen auf
recht erhielt. Nun sind die Rollen vertauscht: die Autorität der Kirche 
bekräftigt den Hexenwahn und verteidigt die fanatischen Verfolger der 
Hexen gegen jede Stimme, die es wagt, die Wirklichkeit der Hexen
werke zu bezweifeln. Wo der Canon Episcopi den Glauben an Hexen
flug als unchristlich verurteilte, da wollte der Malleus es für „gut 
katholisch und wahr" haben, daß alles das, was von den Hexen be
richtet wurde, in Wirklichkeit und nicht etwa in Einbildung geschah. 
Den Anteil der Kirche an der Befestigung (nicht dem Ursprung) des 
Hexenwahnes müssen wir offen erkennen. 

Das weltliche Hexengericht. 

Einen Anteil also übernimmt die Kirche; einen anderen aber, beson
ders seit Ende des 15. Jahrhunderts, der Staat. Wir sahen schon oben, 
wie im späten Mittelalter mehrere Hexenprozesse vor dem weltlichen 
Gericht geführt wurden. Im 16. Jahrhundert wird dieser Brauch einer
seits durch die Entstehung der Strafgesetzbücher, anderseits durch die 

(«) Wir nennen die Bullen: Honestis (1521) von Leo X. (Bull. Rom. V: 767) ; 
Dudum (1523) von Hadrian VI. (Bull. Rom. VI: 24) und Codi (1586) 
von Sixtus V. (Bull. Rom. VIII: 646-650). Nur die letzte hat allgemeine 
Bedeutung: sie warnt vor abergläubischen Bräuchen; vom Hexenprozeß 
ist nicht die Rede. 
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Trennung von kirchlicher und weltlicher Autorität so sehr allgemein, daß 
die Rolle der Kirche im Verlauf der Hexenverfolgungen hinter der 
des Staates weit zurückbleibt (4 6) . Nur in Nord-Italien bleibt in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Inquisition eifrig am Werk mit 
Hexenjagden: Hunderte und aber Hunderte von Opfern wurden hier 
von der Inquisition entdeckt und verurteilt (4 7) . Im Norden dagegen, 
in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland hatte die weltliche 
Macht die Sorge für die Hexenprozesse fast ganz an sich gezogen. Die 
kirchliche Inquisition in diesen Ländern, sofern sie im 15. und 16. Jahr
hundert wirkte, scheint sich überhaupt kaum mit Hexen beschäftigt 
zu haben ( 4 8) . Hexenprozesse waren Sache der weltlichen Gerichte. Es 
gab Unterschiede in den einzelnen Gebieten, je nachdem der Fürst 
hexengläubig oder vorsichtiger war. Meist bleibt der letzte Grund, 
weshalb man Hexen verfolgt, ihr Glaubensabfall: ihr Pakt mit dem 
Teufel. Also war auch für den Staat die Verfolgung der Hexen an 
erster Stelle eine religiöse Angelegenheit. Nicht der Schaden, nicht die 
Bedrohung der gesellschaftlichen Ordnung, sondern der Abfall von 
Gott machte die Hexerei zu einem der schwersten Verbrechen für den 
christlichen Staat. Man erkennt hier die durchaus christliche Art des 
mittelalterlichen Strafrechts. Bestimmungen wie die des alten sächsi
schen Rechtes: „Svelk kersten man oder wif ungelovich is unde mit 
tovere umme gat, unde des verwunden wirt, den sol man upper hurt 
bemen" ( 4 9 ) , sind nicht unter direktem Einfluß der Inquisition ent
standen, sondern waren selbstverständlich für eine christliche Obrigkeit. 
Der einzige Anteil der kirchlichen Autorität war die von den Theologen 
vertretene Lehre, daß jede Zauberei, auch jeder abergläubische Brauch, 
einen Pakt, oder zum wenigsten einen stillschweigenden Vertrag mit 
dem Teufel einschloß. 

(^6) Ein unverdächtiges Zeugnis darf hier S. Riezler geben: „Im Laufe des 
16. Jahrhunderts ist das alte kirchliche Disziplinarverfahren gegen Hexerei 
mehr und mehr vor der Wirksamkeit der weltlichen Gerichte zurückge
drungen" (Riezleri o.e. in Note 16, S. 119). — Dasselbe bei Nik. Paulus: 
Hexenwahn und Hexenprozeß, 1910, S. 261. 

(47) Eine gewisse Schuld hatten offenbar viele Angeklagte auf sich geladen 
durch schändlichen Mißbrauch der Hl. Sakramente, bes. der Hl. Eucharistie. 
Jedoch muß man auch bei den klaren Tatsachen nicht voreilig auf einen 
verdorbenen Willen schließen: in jener Zeit der erstaunlichen Unwissenheit 
war vieles möglich. 

(4S) Im Verzeichnis, das Hansen in seinen „Quellen" abdruckt, (S. 445-613), 
finden sich unter den Hexenprozessen vor der kirchlichen Inquisition kaum 
einige im deutschen oder holländischen Gebiet; weltliche Hexenprozesse 
werden jedoch aus ganz Deutschland berichtet. 

( 4 β ) Sachsenspiegel, II, 13, 7. — Für ähnliche Bestimmungen in alten Gesetzen 
siehe Rudolf His: Das Straf recht des deutschen Mittelalters, II, 1935, 
S. 21-26. 
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Die „Carolina?'. 

Diese Überzeugung von der Strafbarkeit der Hexerei wegen der darin 
enthaltenen Beleidigung Gottes spricht auch, wenn auch weniger stark, 
aus der Strafrechtsordnung, die Karl V. im Jahre 1532 erließ. Diese 
„Peinliche Halsgerichtsordnung" übte in den folgenden Jahrhunderten 
auf die Gestaltung des Hexenprozesses einen ungeheuren Einfluß aus; 
ihre Kommentare und Neudrucke sind kaum, zu zählen ( Б 0 ) . Es steht 
dort als Art. 109 zu lesen: „Straff der Zauberey. Jtem so jemandt den 
leuten durch zauberey schadenn oder nachteill zufuegt, soll man straffen 
vom lebenn zum tode, Vnnd man solle solliche straff mit dem feur thun. 
Wo aber jemandt zauberey gepraucht und damit nymandt schadenn 
gethon hete, soll sunst gestrafft werden nach gelcgennheit der sache; 
Darjnne die urtheiller Raths geprauchen sollen, alls von Rathsuchen 
hernach geschriebenn steet." Todesstrafe also, Feuertod, für jede Zau
berei, ob der Schaden groß oder gering sei: also der letzte Grund des 
Straf ens ist nicht der Schaden, sondern die Zauberei an sich: als Ver
brechen gegen die Religion, als Abfall vom wahren Gott. Dies möge 
noch deutlicher werden aus einem Vergleich dieses Artikels mit dem 
betreffenden der Bambergensis, der Bamberger Gerichtsverordnung 
(1508), der die Carolina nachgebildet ist (5 1). Es findet sich dort als 
Art. 131 dieselbe Formulierung, nur mit einem Zusatz zum ersten 
Abschnitt: „man soll solliche straff, gleich der ketzerey, mit dem Fewer 
thun". Diesen Zusatz konnte man nach den ersten Zusammenstößen 
mit der neuen Lehre nicht mehr in seiner kalten Härte stehen lassen. 
Er weist uns aber auf den Ursprung des Gesetzes: der Feuertod war ja 
die Strafe für Ketzer und Abfällige. Dagegen deutet der zweite Ab
schnitt des Artikels auf eine andere Betrachtungsweise: dort ist die 
Rede von Zauberei ohne erfolgten Schaden, diese wird offenbar weniger 
schwer bestraft: „soll sunst gestrafft werden nach gclegenhcit der 
sache". Wenn also kein Schaden verursacht wird, ist nicht die Rede 
von einem Pakt mit dem Teufel, von Abfall von Gott? Oder ließ man 
einen möglichen Abfall dahingestellt? Aber dennoch war auch diese 
Zauberei, trotz ihrer Ungefährlichkeit, strafbar, also wegen des inneren 
Wesens : Abfall vom Glauben. — Es ist nicht klar, welche Anschauungen 
diesen Artikeln zu Grunde lagen. Bekanntlich ist ja die Carolina ein 
nicht in allen Einzelheiten gelungener Versuch, einen Leitfaden für den 

(B(l) Wir benutzen die kritische Neuausgabe von J. Kohler und W. Scheel, 1900. 
Nach ihrem lateinischen Namen ..Constitutie Criminalis Carolina", abge
kürzt C.C.C., wird sie auch Carolina genannt. — Wo wir den lateinischen 
Text anführen, benutzen wir den Abdruck in Melchior Goldast von 
Haiminsfeld: Constitutiones Imperiales, 1713, fol. 516-560. 

( ο 1 ) Freiherr Dr. Johann von Schwarzenberg — später ein Anhänger Luthers — 
war Verfasser der Bamberger Rechtssammlung; auch für die Carolina tat 
er grundlegende Arbeit; er starb aber 152Θ. Vgl. H. Zocpfl: Die peinliche 
Gerichtsordnung Karls V. nebst der Bamberger und Brandenburger Hals
gerichtsordnung, 18833. 
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Strafprozeß zu geben; wir werden im Kapitel über die Folter noch 
mehr darüber erfahren. Dieser Unterschied zwischen schädigender und 
nicht-schädigender Zauberei, wie ihn die Carolina darstellt, ist jedoch 
für die Hexenprozesse kaum von Bedeutung gewesen. Weil die angeb
liche Macht der Teufel und Hexen so groß war. fand man za jedem 
Verdächtigten leicht irgend eine Missetat (wie Viehseuche, Gewitter, 
ein gestorbenes Kind) , die er (oder vielmehr sie) verübt haben mußte , 
und nach ausreichender Folter denn auch gestand. Nicht die Ta t selber 
machte ja den Schuldigen, sondern der Prozeßgang mit Folter und 
Suggestiv-Fragen, mit seelischem Druck durch erschöpfende Befragungen 
und quälende lange Haft. 

Mit den andern Artikeln der Carolina, die femer die „genügsame 
anzeigungen vonn Zauberey" (art. 44) und das M a ß der Folter be
stimmten, schien der schon längst übliche Hexenprozeß seine gesetzliche 
Bestätigung gefunden zu haben. Im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts 
richten sich alle neuen Strafrechtsordnungen der einzelnen deutschen 
Länder nach dem Muster der Bambergensis oder der Carolina ( 5 2 ) . 
Höchstens wird die Formulierung noch verschärft wie in der Kursächsi
schen Kriminalordnung vom Jahre 1572, deren Artikel wieder in 
andere Polizey-Ordnungen übergingen. Dort steht als Constit. 2: „So 
jemand in Vergessung seines Christlichen Glaubens mit dem Tcuffel 
Verbündnis aufrichtet, umgeht, oder zu schaffen hat, daß dieselbige 
Person, ob sie gleich mit Zauberey niemands Schaden zugefügt, mit 
dem Feuer vom Leben zum Tode gerichtet und gestraft werden soll. 
D a aber außerhalb solcher Verbündnissen jemand mit Zauberei Scha
den tut, derselbe sei groß oder gering, so soll der Zauberer, Mann
oder Weibsperson, mit dem Schwert gestraft werden" ( 5 3 ) . Sehr merk
würdig ist hier der zweite Teil, der eine Zauberei mit Schaden doch 
ohne Bündnis mit dem Teufel voraussetzt. Es sind hier offenbar gemeint 
die Giftmischerei und andere natürliche Wirkungen, die ja auch ohne 
Teufelspakt ihren Effekt erreichen. 

Die Hexenangst. 

Die genannten Strafrechtsbestimmungen, zusammen mit den Ver
ordnungen über die Indizien, die Anzeigungen der Tat , und über Art, 
Dauer und Wiederholung der Folter ( 5 4 ) begründeten also besonders 

(B2) Es gibt leider für die Zeit nach 1540 noch kein Quellenwerk wie Hansen 
uns brachte für die Zeit vorher. Eine Sammlung der Hexengesetze des 16. 
bis 18. Jahrhunderts wäre sehr erwünscht. — Ein sehr komprimiertes Ver
zeichnis bietet Ericus Mauritius: De denuntiatione sagarum, resp. Christo-
phore Daurer, 1664; Cap. Ill, § 3. 

С 3 ) Text nach Nik. Paulus: Hexenwahn und Hexenprozeß, 1910, S. 54. — 
Der Kurfürst von Sachsen, August, der diese Ordnung erließ, war Luthe
raner und entschiedener Gegner der Ansichten eines Johann Wier, auf den 
wir gleich unten zu sprechen kommen. 

C*4) Diese einzelnen Faktoren des Prozesses werden wir unten im siebten und 
achten Kapitel eingehend betrachten. 
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in den deutschen Ländern den Hexenprozeß. Es gibt kaum einen Unter
schied im Prozeßgang vor oder nach der Carolina, im 15. oder im 
16. und 17. Jahrhundert. Nur eines lieferte das 16. Jahrhundert dazu: 
die größere Teufelsangst. 

Es hing diese Angst mit den großen Verwirrungen auf intellektuellem, 
sittlichem und politischem Gebiet innig zusammen. Zeiten großer Be
drängnisse und großer Ungewißheiten sind Zeiten der oft irrationalen 
Angst, die sich bis ins Krankhafte, in Wahnbilder steigern läßt. Ohne 
Zweifel war die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, und wieder die erste 
Hälfte des 17. Jahrhunderts so eine Zeit. Es war dem 15. und 16. Jahr
hundert ein Zug der eschatologischen Angst eigen, die inmitten der 
zahllosen Unheile und apokalyptischen Zeichen der Verwüstung in 
blindem und hitzigem Eifer die Schuldigen suchte und finden woll
te (5 5) . Diese ängstliche Überreiztheit machte für das Unrecht der Pro
zesse blind: für Vemunftgründe war der sich überstürzende Wahn 
unzugänglich (5e) ; der Teufel wirkte ja überall: dieser tückische Feind 
lauerte hinter jedem Baum und jeder Ecke ; er war Ursache und Schuld 
aller Unheile, und Gott ließ es zu wegen der abtrünnigen Hexen. Dem 
Teufel nun war nicht beizukommen, aber seinen Einfluß konnte man 
in den Hexen gewaltsam angreifen. Diese Teufelshuren aufzuspüren 
und auszurotten war eine rettende Tat für die bedrängte Menschheit. — 
Es ist unleugbar, daß auch die Reformatoren, namentlich L u t h e r , 
diesen Teufelsglauben, diese überspitzte Hexenangst, bedeutend geför
dert haben (5 7). In den Schriften Luthers und in seiner Vorstelluncswelt 
wird dem Teufel eine große Rolle im Kampf um das Heil des Men
schen zugeteilt. Auch die Hexen finden in ihm einen entschiedenen 
Gegner und Verfolger. Zweifel an der Wirklichkeit der ihnen nach
gerühmten Schreckenstaten wandelte ihn in keinerlei Form an: er teilte 
den Volksglauben und schürte ihn durch seine Autorität und durch 
die Schärfe und Wucht seiner Worte. — C a l v i n , bei seiner fast 
fanatischen Sorge um die Ehre Gottes, wurde auch zu einem verbissenen 
Gegner jeder Hexerei. Besonders die Pest, die in und um Genf schreck
lich hauste, war Werk dieser Hexen, sodaß Calvin die Richter zu eifri
gem Suchen und gnadeloser Bestrafung anhielt (5 8) . 

( 5 Б ) Wie der Hexenwahn aus dieser eschatologischen Angst Nahrung empfing, 
stellt Will Erich Peukert dar in: Die große Wende, das apokalyptische 
Saekulum und Luther, 1948, S. 119-128. — Man vergleiche auch Johan 
Huizinga: Herbst des Mittelalters. 

(5e) Etwas Ähnliches bietet unsere Zeit in der Kommunisten-Angst in Nord-
Amerika und besonders in der Verfolgung der sog. Reaktionären in 
den kommunistischen Ländern. Auch Ausbrüche des Hasses gegen Kolla
borateure in den von deutscher Besatzung befreiten Ländern West- und 
Mittel-Europas trugen die Zeichen einer fanatischen, wahnwitzigen Angst. 

(ST) Jeder Lutherbiograph muß dies anerkennen. Vgl. Nik. Paulus, o.e. in 
Note 53, Kap. l ì u. I I I ; G. Roskoff: Geschichte des Teufels I I , 1869, 
S. 365-437; Joh. Diefenbach: Der Zauberglaube des 16. Jahrhunderts nach 
den Catechismen Dr. Martin Luthers und des Petrus Canisius, 1900. 

(58) Oskar Pfister: Calvins Eingreifen in die Hexenprozesse von Peney 1545 

55 



Hexenprozesse. 

So herrschte die Hexenangst und der Hexenprozeß, jahrhundertelang, 
kaum unterbrochen durch Zeiten klarerer Vernunft. Man kann sich 
die verheerende Wut des Wahns kaum vorstellen. Mit oft mehreren 
zehn an einem Tage, im Laufe eines Jahres über hundert an einem 
Ort, insgesamt mehrere Tausende alljährlich, starben die Opfer in den 
Flammen. Wer wird die Gesamtzahl auch nur annähernd nennen? 
Müssen wir mit Hunderttausenden oder Millionen rechnen ( 5 9 )? Ein 
Hexenrichter in Lothringen, Nicolas Remy (Remigius), rühmt sich 
auf dem Titelblatt seines unseligen Buches ( e o ) seiner achthundert 
Opfer, aus dessen Bekenntnissen er sein blödsinniges und verrücktes 
Werk zusammensetzte. Ein anderer Richter in Fulda, Balthasar Roß , 
wurde 1618 nach langer Haft enthauptet, weil er über siebenhundert 
, ,Hexen" in zwei Jahren verbrannt hatte, nur um sich durch schänd
liche Erpressungen und widerrechtliche Konfiskationen zu berei
chem ( 6 1 ) . Weil man im Gebiet von Neapel die Hexen nicht verfolgte, 
so berichtet Bodinus, wuchs ihre Zahl bald auf hunderttausend ( е 2 ) . 
Aber in Como führte man jährlich an die tausend Prozesse, von denen 
jedoch nur etwa hundert mit einem Todesurteil endeten, so sagt 
Bartholomäus de Spina ( 6 3 ) . Flugblätter sind uns überliefert worden, 
allerhand ,,erschröckliche Zeitungen" von den Greueln, den Prozessen 
und den Hinrichtungen von Hunderten von Hexen ( G 4 ) . Es gab in 
der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts mehrere Jesuiten, die 
als Hexenbeichtvätcr zwei- bis dreihundert Hexen auf ihrem letzten 
Gang begleitet hatten ( 6 5 ) . Eine traurige Berühmtheit erhielten die 

(1947). — Wie die calvinische Theologie den Hexenprozeß fördern mußte, 
legt treffend dar R. Trevor Davies: Four centuries of witch-beliefs, 1947, 
p. 4-12. 

(59) Die Höchstzahl erreicht Roskoff II, S. 328: „Die ungefähr neun Millionen 
Hexer und Hexen, die in den Flammen aufgehen mußten". — Heutige 
Schätzungen jedoch gehen in die drei- bis fünfhunderttausend. Obwohl 
viele Angaben aus alteren Quellen unzuverlässig erscheinen, bewahren die 
Archive manchmal deutliche Beweise von schrecklichen Massenverbren
nungen. 

(W·) Nicolaus Remigius: Daemonolatrise libri tres, 1595. Viele Neudr. u. Übers . 
Am Ende seiner Amtszeit wurde er aber wahnsinnig und klagte sich selbst 
als Zauberer an, worauf er hingerichtet wurde (1612). 

(61) Er wird auch als Ruß, Nuß, Noß und Voß überliefert; nur der Vorname 
bleibt derselbe. Soldan II. S. 26. 

(e2) Joannes Bodinus: De magorum dxmonomania, Prafatio. — Erste Ausg. 
1581. Sehr viele Neuaufl. und Übersetz. 

(β3) Bartholomäus Spineus: Quaestio de Strigibus et Lamiis, 1523, Kap. XIII 
(Ed. 1600. p. 520). 

C4) Siehe Joh. Janssen: Geschichte des deutschen Volkes Bd VIII (her. v. 
Ludwig Pastor) 190313, S. 669. 

i 8 6) B. Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, II, 2, 
1913, S. 486-489. Besonders von den Fürstbischöfen wurden die Jesuiten 
oft zu Hexenbeichtvätern bestellt. 
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beiden fränkischen Städte Bamberg und Würzburg, wo in wenigen 
Jahren (1628-1630) die Zahl der Opfer in die Tausend lief; im näch
sten Kapitel werden wir diese Prozesse noch wegen ihrer Verbindung 
mit Spee berühren. 

Obwohl Deutschland besonders im 17. Jahrhundert die schrecklich
sten Verfolgungen aufweist, war der Hexenwahn an keine Grenzen 
gebunden. Spanien und Mittel-Italien weniger (6 6) ; mehr in Nord-
Italien, in der Schweiz und in Frankreich; auch in England, Dänemark, 
Schweden, Polen; weniger in den Niederlanden; aber im ganzen überall 
verfolgte man Hexen. Nach Ort und Zeit gab es Unterschiede in der 
Härte und Strenge der Verfolgungen, aber es gab kaum eine Stadt 
oder ein Dorf, wo nicht der Schrecken hauste um den angeräucherten 
Pfahl des Scheiterhaufens; wo nicht der Funke der Angst in den Augen 
der Bewohner nachglomm, als ein immer noch glühender Rest der 
lodernden Flammen, bereit, neuen Brennstoff zu entzünden. Manchmal 
reihten sich die Prozesse, durch die erzwungenen Aussagen gegen Mit
schuldige, so dicht an einander, daß man mit Recht befürchten mußte , 
das Land werde durch die Hexenbrände verödet werden ( 6 7 ) . 

Vorläufer Spees. 

Gegen diesen verheerenden Wahn erhoben sich schon von Anfang 
an Stimmen der Vernunft oder der Gerechtigkeit. Es ist nicht so, als 
ob erst einem Johann Wier oder einem Spee die Augen aufgingen. Zu 
allen Zeiten sab es Geister, die den üblichen Hexenglauben nicht teilten, 
die das gewöhnliche Prozeßverfahren als ungerecht durchschauten. Nur 
blieben ihre Stimmen unbeachtet, wenn sie es schon wagten, ihre 
Stimme zu erheben. So gab es im 15. Jahrhundert in Evreux den Bene
diktinermönch G u i l l a u m e E d e l i n , der im Jahre 1453 schon 
seinen Widerstand mit dem Tode büßte. Er wurde während des langen 
grausamen Prozesses gezwungen, zu gestehen, daß er nur im Auftrag 
des Teufels seine Bedenken geäußert habe, damit die Hexen und der 
Satan freiere Hand hätten durch Erschlaffung der Verfolgungen ( 6 8 ) . 

( β 6 ) Spanien und besonders Rom hielten ein weises Maß in den Hexenverfol
gungen. Für Spanien vgl. Th. de Cauzons: La magie et la Sorcellerie en 
France, 1912, T. I l l , p. 316-319. Über Rom: Nik. Paulus o.e. in Note 53, 
S. 258 ff. Es ist unbestreitbar, daß in den Ländern, wo die päpstliche 
Inquisition die Hexen richtete, die Prozesse viel seltener waren als anderswo. 

(07) Während der schrecklichen Verfolgungen in und um Trier in den Jahren 
1587-1593 blieben in zwei Ortschaften nur zwei Frauen am Leben! Vgl. 
Dr. Hennen: Ein Hexenprozeß aus der Umgegend von Trier, 1887, S 4. 

( β 8 ) Edelin bleibt das klassische Beispiel eines Hexenwahnbekämpfers, der 
seinen Mut mit dem Tode bezahlte. Er tritt noch heute daneben unter 
anderen Namen als E. de Lure oder Adeline auf, sogar bei Soldan-Heppe, 
Geschichte der Hexenprozesse, I, 1912, S. 219, obwohl schon Eberh. David 
Hauber in seiner Bibliotheca magica, I I , 1739, S. 152 ff. die Identität 
diesel Personen nachgewiesen hat! — Über diesen Wilhelm Edelin berichtet 
ausführlich Martin Delrio in seinen Disquisitiones Magicae, Hb. V, sect. I V ; 
ed. 1612, p . 719. 
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Molitor, den wir im Anfang dieses Kapitels anführten, dürfen wir wohl 
kaum zu den bedeutenden Gegnern des Prozesses rechnen. Aber es muß 
viele andere Bekämpfer der Hexenprozesse und des Hexenwahns ge
geben haben. Der ausfällige Ton, womit Jacquier, Nider und vor allem 
der Malleus den Zweiflern zu Leibe geht, macht es wohl klar, daß ein 
starker Widerstand, wenn auch heimlich, sich überall rührte. 

Ein offener Kampf wurde erst der Federstreit zwischen dem Inqui
sitor und Magister Sacri Palatii B a r t h o l o m ä u s d e S p i n a O.P. 
und dem florentinischen Juristen Joannes Franciscus de Ponzinibius 
um das Jahr 1525. Jener schrieb 1523 einen „Novus Malleus Malefi-
carum sub quaestione de Strigibus seu Maleficis", worin er zuerst aus
führlich die Einwände der Zweifler und Gegner der Prozesse ausein
andersetzt. Man glaubt nicht an die Wirklichkeit der Nachtfahrten, 
der Tierverwandlungen, des Schadenzaubers usw., sagt er, aus folgen
den Gründen ; diese Gründe gibt er klar und überzeugend wieder. Aber 
dann stellt de Spina dagegen sein Argument: „In contrarium faciunt 
infiniti pene processus Inquisitorum et justitia facta per eos contra 
tales personas" ( β 9 ) , also ist alles Hexenwerk dennoch wahr, denn wir 
Inquisitoren, unter ständiger Aufsicht der Kirche, können uns nicht 
irren. — Dagegen erhob P o n z i n i b i u s entrüstet seine Stimme: „De 
Lamiis et excellentia Juris utriusque" (7 0) . Er legt mit treffenden Ar
gumenten dar, daß die Prozesse durchaus keinen Gewähr bieten, daß 
die Hexen wirklich der vorgehaltenen Missetaten schuldig sind. Ob sie 
auch beim Verhör allerhand bekennen, so ist das für den Rechtsçelehr-
ten kein Beweis, daß es wirklich so ist. Im Gegenteil: weil die Hexen 
Unglaubliches und gar Unmögliches gestehen, ist es wohl sicher, daß 
sie lügen oder lautere Einbildungen berichten. — De Spina war in 
seiner Ehre angegriffen: vier lange Apoloirfa: schleuderte er dem hoch
mütigen Laien entgegen C71) : wie wagt er es. sich in die Sachen der 
Theologen einzumischen? Ponzinibius will, daß bei der Prozeßführung 
der Rat von Rechtsgelehrten eingeholt werde; aber die Inquisitoren 
sind der weltlichen Rechtsordnung enthoben. Man muß alles für un-
zweifelbar wahr halten, was und wie es von den Inquisitoren berichtet 
wird. — Nach diesem Kampf schweigen die Zweifler. 

Inzwischen hatte noch ein anderer Jurist, Andreas Alciatus, seinen 
Unglauben an die Wirklichkeit des Hexenfluges bezeugt ( 7 2 ) ; auch 
bekämpfte er den Mißbrauch, jede Hexe unter Folter nach ihren 

( β β ) Barth, de Spina (Spineus): Novus Malleus Maleficarum, cap. II ; ed. 1600, 
p. 463. — Man vergleich hierzu auch unseren Anhang II A. 

( 7 0 ) Geschrieben um 1525; erschien u.a. in seinem: Thesaurus magnus juris-
consultorum, 1584 Tom. XV. Wir benutzen eine Ausgabe von Bassseus, 
Frankfurt, 1592. 

( 7 1 ) In Ponzinibium de Lamiis Apologia, 1531. Wir benutzen eine Ausgabe 
vom Jahre 1581. 

( T 2 ) Andreas Alciatus: Parergon juris, Lib. VIII, cap. 22. Verfaßt 1515; erst 
1530 gedruckt. Text bei Hansen, Quellen, S. 310 ff. 
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Mitschuldigen zu befragen. Seine Stimme aber verhallte wirkungslos. 
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts flammt der alte Streit 

jedoch wieder auf, um nicht mehr nachzulassen bis zum Sieg der 
Gerechtigkeit und Wahrheit. J o h a n n W i e r (oder Weier), der 
Leibarzt des Herzogs von Jülich-Cleve, schlug mit wuchtigen Schlägen 
die erste Bresche in die Mauer des starren Wahnes. Sein weises Buch 
erschien 1563 unter dem Titel: „De Praestigiis Daemonum" in fünf 
Büchern, bald bei den folgenden Neuauflagen auf sechs erweitert und 
bedeutend ergänzt (7 3) . Was man gemeinhin Hexen nennt, führt er 
aus, sind meist nur geisteskranke oder dumme Weiber, die glauben, 
durch abergläubische Mittel Krankheiten zu heilen oder auch zu ver
ursachen. Statt sie zu bestrafen, soll man Mitleid mit ihnen haben und 
sie eines Besseren belehren. Der Teufel wirkt nicht sosehr in den Hexen, 
als vielmehr in den erhitzten Richtern, die ohne Vernunft und ohne 
Erbarmen Unschuldige verurteilen. Damit war die Losung gegeben zu 
einem heftigen Kampf. Für und gegen Hexenglauben erhoben sich 
mächtige Stimmen: ein Jean Bodin, ein Thomas Erastus, später ein 
Petrus Binsfeld und Martin Delrio richteten sich verstört gegen den 
Clcvischen Arzt (7 4) . Er ließ aber nicht ab, besorgte Neuauflagen und 
Übersetzungen seiner Werke. Mitkämpfer gesellten sich zu ihm: Johann 
Ewich, Georg Gödelmann, Augustin Lercheimer und Anton Prätorius. 
Comelis Loos (Callidïus), ein Priester aus dem holländischen Gouda, 
sah leider seine kluge Schrift während der Drucklegung von der kirch
lichen Zensur beschlagnahmt; er wurde vom Weihbischof Petrus Bins
feld von Trier zum Widerruf gezwungen und konnte nur dadurch dem 
Tode entgehen (7 5) . Es ist um die Jahrhundertwende ein so heftiger 
Federstreit im Gange, daß man sich bei der Lektüre der zahllosen 
Schriften dieser Zeit wie im Getümmel eines Kampfplatzes wähnt. 
Der Hexenwahn, obwohl überall noch täglich seine Hunderten von 
Opfern erheischend, war für viele zu einer Hexenfrage geworden. Was 
mußte man von den vielen furchtbaren und grausamen Geschichten der 
Hexen taten halten? Und was war gerecht und ungerecht im Hexen
prozeß? Waren die verkrüppelten, vor Schmerz fast wahnsinnigen 
Weiber, die man von Zeit zu Zeit auf einem rumpelnden Wagen vom 

(73) Der holländische Name Wier (zweisilbig auszusprechen) wurde schon bei 
Wiers Lebzeiten verdeutscht in Weier (seltener Weyer). Über Leben und 
Werk vgl. H. Eschbach: Doctor Johan Wier, in: Beiti', zur Gesch. des 
Niederrheins, Bd I, 1886, S. 57-174, und Carl Binz: Johann Weyer, ein 
rheinischer Arzt 18962. — Bei Binz Verzeichnis der vielen Neudrucke und 
Übersetzungen. 

(74) Einzelheiten über die genannten Personen und ihre Schriften möge man 
im III. Anhang nachsehen. Im Register findet man die Stellen, wo wir in 
dieser Arbeit auf ihren Einfluß zu sprechen kommen. 

(7B) Über Loos vgl. Joh. Janssen: Geschichte des deutschen Volkes, Bd VIII, 
(her. von Ludwig Pastor), 190313, S. 633 ff.; Allg. deutsche Biogr. 
Bd. XIX (1884), S. 168 ff. und Bd. LH (1906), S. 67 ff.; Nieuw Neder-
landsch Biographisch Woordenboek, Bd IX (1933), p. 619 ff. 
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„Drudenhaus" nach der Richtstätte befördern sah, und die dort unter 
dem Schwert oder in den Flammen ihr verscherztes Leben endeten 
wirklich dieses greulichen Todes schuldig? Wie konnte man unter 
sovielen schroff entgegengesetzten Meinungen zur Gewißheit gelangen? 
— Da endlich sprach einer die befreienden Worte, die jedem, der nur 
unvoreingenommen hören wollte, die Augen öffneten und die ihn aus 
dem Banne des unseligen Wahnes befreiten, in dem die Welt jahrhun
dertelang befangen gewesen war. Friedrich Spee wird der Menschheit 
sein rettendes Buch schenken: den Inbegriff aller Fragen und aller 
Lösungen über Hexerei und Hexenverfolgung, die unübertroffene 
Cautio Criminalis. 
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DRITTES KAPITEL 

Leben und die Entstehung der 

Cautio Criminalis 

Das Jahr 1591 hat in der Geschichte der Hexenprozesse eine doppelte 
Bedeutung; zwei Ereignisse fallen in dieses Jahr, ganz unabhängig von 
einander, und trotzdem in merkwürdiger Weise miteinander verbun
den. In diesem Jahr verfaßte in Trier der holländische Priester Comelis 
Loos seine Schrift gegen die Hexenprozesse „De vera et falsa magia" (1 ). 
Er brachte die Handschrift heimlich einem Kölner Drucker, aber die 
Proben wurden von der kirchlichen Behörde beschlagnahmt und der 
Verfasser im nächsten Jahr zum Widerruf gezwungen. Der zähe, mäch
tige Wahn erstickte die Stimme dieses mutigen Kämpfers für Wahrheit 
und Recht. — In demselben Jahr aber wurde im kurfürstlichen Schloß 
Kaiserswerth bei Düsseldorf am 25. Februar der erste Sohn des Amt
mannes Peter Spee von Langenfeld und seiner Frau Mechtels Dücker 
geboren, der bei der Taufe den Namen Fredericus, Friedrich, erhielt. 
— Eine unterdrückte Hexenschrift und die Geburt eines adligen Kna
ben, wer würde diese zwei Vorfälle auf einen Nenner bringen wollen? 
Und trotzdem: was die Eltern nicht vermuten konnten, was der in 
hastiger Sorge und Entrüstung schreibende Priester nicht zu hoffen 
wagte, das sollte die Geschichte wahr machen: Friedrich Spee sollte 
später ein gleiches Werk schreiben und ans Licht bringen, das Loos jetzt 
vorzeitig abbrechen und dessen Vernichtung er machtlos zusehen mußte. 

Skizze von Spees Leben. 

Der Knabe Friedrich verlebte im ruhigen väterlichen Schloß mit 
seinen Brüdern Arnold und Adolf und den Schwestern Sybilla und Elsa 

(l) Über Loos vgl. oben Kap. II, S. 59, Note 75. — Das unterdrückte Buch 
von Loos wurde 1886 vom amerikanischen Historiker G. L. Burr in der 
Trierer Stadtbibliothek entdeckt. Er berichtet darüber in: „The Nation" 
1886, p. 389 ss. In der Kölner Stadtbibliothek befindet sich ein Bruchstück 
des Druckes. — Eine Monographie über Loos und sein Hexenbuch steht 
noch aus. 
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eine ungetrübt schöne Jugend (2). Unter der Sorge der unerschütterlich 
katholischen Eltern wuchs er auf und gewann christlich-frohen Lebens
sinn, Frömmigkeit und Charakterstärke. Wenn Spee später als gereifter 
Mann einen so feurigen und unerbittlichen Gerechtigkeitssinn und 
Charakterstärke beweist, darf man darin wohl eine Frucht der tüchtigen 
Erziehung und des guten Beispiels der Eltern erblicken. Auch zu seiner 
tief-frommen Gottesliebe, von der seine Lyrik und das Güldene Tugend
buch später Zeugnis ablegen, wird wohl im Elternhaus der Keim gelegt 
worden sein. 

Den begabten Jungen schickten die Eltern 1602 ins Gymnasium 
Tricoronatum der Patres Jesuiten in Köln in der Marzellenstraße. Die
ser Übergang von der Geborgenheit des ländlichen, freundlichen väter
lichen Gutes am Rheinufer in das lebhafte Treiben einer großen, 
übervölkerten Stadt muß auf den Sinn des sehr empfänglichen Knaben 
einen fast erschütternden Eindruck gemacht haben. Hier boten sich 
seinem offenen und wißbegierigen Geiste so viele neue Eindrücke, nicht 
nur im stark besetzten Kolleg, mit Schülern aus allen Ländern des 
deutschen Reiches, sondern auch in dem vielgestaltigen, tumultuarisch 
bewegten Leben der alten Rheinstadt, sodaß der junge Knabe vom 
Lande bald zu einem kleinen Weltstadtbürger heranreifte. Gerade die 
ersten Jahre des siebzehnten Jahrhunderts waren für Köln in mancher 
Hinsicht sehr bewegt: soziale und wirtschaftlichen Mißstände, Nach
wirkungen des mühsamen Kampfes der Katholiken gegen das Vor
dringen der neuen Lehre, immer wieder jäh ausbrechende Pestepidemien 
und schließlich die schrecklichen Besuche plündernder und brandschat
zender Söldnerbanden, welche die unaufhörlichen Kriege über Stadt 
und Land sprengten, schufen eine gespannte Unruhe, eine brodelnde 
Gärung in der Bevölkerung, die auch auf die jungen Gymnasialschüler 

(2) Die Schreibweise Spee, die jetzt in der Familie Brauch ist, ziehen wir der 
zeitweilig in der Barockzeit latinisierten Form Spe vor. — Seit der letzten 
kritischen Biographie von J. B. Diel S.J., in zweiter Auflage von Bern. 
Duhr S.J. bedeutend verbessert, „Friedrich Spe", 1901, sind nur wenig 
neue Daten bekannt geworden. B. Duhr veröffentlichte noch einige Beiträge 
„Zur Biographie des P. Friedrich Spe" im Hist. Jahrbuch der Görres-
gesellsch. XXVI. Bd., (1905), S. 327 ff. In seiner „Geschichte des Tricoro-
natums",, 1931, bringt Jos. Kuckhoff einige neue Daten über Spees Auf
enthalte in Köln als Schüler und Lehrer am Tricoronatum, bes. S. 255 und 
309 f. — Derselbe Jos. Kuckhoff hatte schon 1936 das Manuskript einer 
Arbeit: „Friedrich Spee, die Geschichte seines Lebens nach den Quellen 
dargestellt" vollendet, die leider bisher noch nicht veröffentlicht worden 
ist. Durch die Freundlichkeit des Kirchenliedhistorikers Dr. Jos. Götzen, 
Köln, bekamen wir Einsicht in diese wertvolle Studie. Ein gutes Lebensbild 
Spees schuf in letzter Zeit Isabella Rüttenauer: ..Friedrich Spee", 1951. 
Auf Grund der eingehenden Untersuchungen von Duhr und Kuckhoff 
erschien uns eine neue Archivforschung überflüssig und jedenfalls kaum 
fruchtbar. Wir beabsichtigen keine neue Biographie von Spee, sondern 
betrachten hauptsächlich die Bedeptung der Cautio in der Hexenfrage, wie 
sich diese besonders in der Literatur des 17. Jahrhunderts offenbart. 
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einen erregenden Einfluß hatte. Ein Jahr lang, 1607, mußte Friedrich 
sogar seine Studien unterbrechen, weil die Patres wegen drohender 
Pestgefahr Schule und Konvikt schließen mußten. Nach der Rückkehr 
1608 schließt Friedrich aber, aus nicht geklärten Gründen, seine Studien 
am Montanergymnasium ab (3). Im selben Jahre läßt er sich an der 
Universität immatrikulieren und im Frühjahr 1609 wird er zum Bacca
laureus promoviert (4). 

Einem schon lange gehegten Wunsch seines Herzens entsprechend 
trat nun Friedrich Spee, 19-jährig, in das Noviziat der Jesuiten ein. Das 
Beispiel seiner Lehrer und Erzieher am Tricoronatum hatte ihn für die 
Ideale des gerade damals außerordentlich fruchtbar arbeitenden Prie-
stcrordens und besonders für die aufopfernde Arbeit seiner Missionare 
in Indien und Japan begeistert. So finden wir ihn im Herbst 1610 in 
Trier, wo die niederdeutsche Ordensprovinz an der Kranengasse ihr 
Noviziatshaus hatte (5). Wieder zwang eine aufkommende Pestgefahr 
zur Flucht: Anfang 1612 übersiedelte das ganze Noviziat auf einige 
Jahre nach Fulda, wo Spee daxin im Herbst 1612 seine ersten, ewigen 
Gelübde ablegte (6). Die Jahre 1612 bis 1615 sind in Würzburg der 
Philosophie gewidmet, die folgenden vier Jahre der ersten Lehrtätigkeit, 
zuerst in Speyer, dann in Worms und Mainz. In letzterer Stadt darf 
er 1619 das theologische curriculum anfangen, während dessen 1622 
der Einunddreißigjährige die lang ersehnte Priesterweihe empfängt. 

Das erste Arbeitsfeld für den jungen, eifrigen Priester war die Stadt 
Paderborn, wo die Gegenreformation dringende Arbeit bot. Die Stadt 
war 1623, als Spee ankam, erst seit einem Jahr von der schweren 
Besatzung und den schrecklichen Plünderungen durch Christian von 
Brauschweig befreit (7). Entsetzlich hatten die unionistischen Trup
pen gehaust; die ganze Stadt, Kirchen, Häuser und öffentliche Bauten 
waren ihrer Wertsachen beraubt worden. Das Jesuitenkolleg hatte 
Christian und seinen Stab beherbergen müssen; man kann sich vorstellen, 
in welchem Zustand die Patres ihr Haus nach fünf Monaten wieder
sahen. Und jetzt, nachdem die katholische Stadt wieder ihre Freiheit 

( s ) Vielleicht mußte Spee, weil er als ältester Sohn das väterliche Erbe antreten 
sollte, einige Jahre beim Vater um seine Klosterberufung kämpfen? Damm 
sein verspäteter Eintritt, darum die Entfernung aus dem Jesuitenkonvikt ? — 
Sein Brief an den Ordensgeneral aus dem Jahre 1617 scheint auf Schwierig
keiten beim Einfolgen seiner Berufung anzuspielen. Vgl. unten S. 75, Note 48, 

(4) Kuckhoff, Tricor. S. 255, Note. 
( s ) Jetzt, nach teilweisem Umbau, Mutterhaus der Borromäerinnen. Vgl. Otto 

Juris: Das Haus im Kranen zu Trier, 1949, S. 12-16, 
(") B. Duhr S.J.: „Zur Biographie des P. Friedrich Spe" in: Histor. Jahrb. 

der Görresgesellschaft, Bd. 26 (1905), 317 f. — Diese Gelübde sind zwar 
ewig von Seiten des Subjekts; weil sie aber „einfach" sind, kann der 
Orden, wenn etwa der Scholastiker zum Ziel des Ordens weniger geeignet 
erscheint, ihn leichter von seinen Gelübden entbinden. — Erst nach der 
Priesterweihe und dem Tertiat folgen die feierlichen Gelübde, die auch den 
Orden selbst mehr binden. 

(T) W. Richter: Geschichte der Stadt Padeiborn, II, 1903, S. 230-251, 
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zurückgewonnen hatte, bedeutete die ligistische Besatzung unter dem 
rohen Kriegsmann, dem Grafen von Anhalt, kaum eine leichtere Last 
für Stadtregierung und Bürger. In diese verarmte Stadt, unter diese 
ausgeplünderte, bedrängte, verängstigte Bevölkerung hatte Spee die 
Segnungen der Religion zu bringen: eine äußerst schwere Aufgabe. Die 
materiellen Kümmemisse einer schwer geprüften Menschheit machen 
diese ja oft taub und blind für die Werte der Religion. — Immerhin, 
die Bevölkerung Paderborns war großenteils katholisch; die Schreckens
herrschaft Christians hatte übrigens auch die wenigen Protestanten 
stutzig gemacht. 

Drei Jahre, 1623-26, war Friedrich Spee im Jesuitenkolleg als Lehrer 
der Logik, Physik und Metaphysik tätig, aber er nahm auch viel 
andere Priesterarbeit freudig auf sich in Predigt, Beichthören und 
Religionsunterricht. Er machte sich besonders um den westfälischen 
Adel verdient, wo er wegen seiner adligen Geburt leichter Zutritt fand 
und von dem er mehrere Familien zur alten Mutterkirche zurück
führte (8). 

Oas sog. Tertiat, ein drittes Noviziatsjahr, das die lange Ausbildung 
eines Jesuiten abschließt, verbrachte Spee in Speyer 1626-27 und im 
November 1627 finden wir ihn in Köln, wo er bis etwa Mitte Januar 
des folgenden Jahres als Lehrer am Tricoronatum die Stelle eines 
kranken Mitbruders vertritt. Erst Ende dieses Jahres erfolgt eine Mission 
in Peine im Hildesheimischen, nachdem er während des Sommers von 
der Kölner Universität für die Professur der Metaphysik abgelehnt 
worden war (9). 

In Peine hatte Spee die Aufgabe, die Stadt und die etwa dreißig 
umliegenden Ortschaften, die dem Protestantismus verfallen waren, 
für die wahre Kirche Christi zurückzugewinnen. Acht Monate arbeitete 
er mit Einsatz aller seiner Kräfte und Talente und er sah seinen 
selbstlosen Seeleneifer mit außerordentlichen Gnadenerfolgen belohnt. 
Im April 1629 war seine Arbeit schon ihrer Vollendung nahe, als die 
erbitterten Gegner, durch eine taktlose Zwangsmaßnahme des Kur
fürsten gereizt, einen Anschlag auf sein Leben verüben ließen. Mit 
knapper Not entkam Spee dem Attentäter; schwer verwundet lag er 
drei Monate darnieder und erholte sich nur sehr langsam. Zeitlebens 
blieben ihm von diesem Mordüberfall heftige Kopfschmerzen bei (1 0) . 

(8) Einige Briefe von Friedrich Spee an adlige Personen sind uns überliefert 
woi den. Onno Klopp fand sie in dem Nachlaß des Spee-Verehrers Leibniz. 
Mitgeteilt von J. B. Diel S.J. in: Stimmen aus Maria-Laach Bd VI (1874), 
S. 177 ff; S. 268 ff. 

(») Kuckhoff, Tricor. S. 312. 
(10) Dieser Mordanschlag ist mehrfach Gegenstand literarischer Bearbeitung 

gewesen. Vgl. u.a. Antonie Haupt (Ps. für Victorine Endler geb. Bleser) 
„Hexe und Jesuit" (1893 und Neuaufl.) Kap. I; und Reinhold Schneider: 
„Der Tröster" im Band „Die dunkle Nacht", o.J., S. 184-186. — Histo-
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Abb. 1. Bildnis Friedrich Spees im Dreikönigs-Gymnasium, Köln. 



Abb. 2. Werwölfe und Hexen im Fürstentum Jülich 1591 (im Geburtsjahr Spees). Holzschnitt, 
Kopf eines Flugblattes. (Aus: Soldan-Heppc: Gesch. der Hexenprozesse, 1912:i, I I , S. 208). 
— Oben und rechts unten: Werwölfe überfallen Menschen und Vieh; in der Mitte: eine 
Hexenverbrennung; Mitte links: eine Hexensabbat; unten links: Hexen verschwören sich 

dem Teufel. 



Noch kaum genesen bekam Pater Spee Ende 1629 den ehrenvollen 
Auftrag, in Paderborn, der Stadt seiner ersten Priesterarbeit, Moral
theologie zu dozieren ( l l ) . Ehe aber zwei Jahre vergangen waren, im 
Frühjahr 1631, setzte ihn der neue Rektor Hermann Baving mitten im 
Schuljahr ab. Anlaß zu dieser schweren Demütigung Spees war seine 
Haltung in der Hexenfrage, wie wir gleich darlegen werden. Das 
Erscheinen der Cautio Criminalis, um Mai 1631, erschwerte seine Stel
lung im Orden bedenklich. Die Berufung nach Köln, September 1631, 
um dort wieder mit der Moralprofessur betraut zu werden, zeigt jedoch 
das Vertrauen, das der neue Provinzial, Pater Goswinus Nickel, dem 
gehetzten Spee entgegenbrachte. 

Aber im Sommer 1632 entstanden offenbar neue Schwierigkeiten um 
den Moralprofessor, anscheinend wieder wegen seiner Auffassungen in 
der Hexenfrage, besonders wegen der zweiten Auflage der Cautio, die 
in Frankfurt erschienen war. Wieder mußte Spee den Standort wech
seln und am Ende dieses Jahres finden wir den immer gejagten und 
verfolgten Kämpfer und Dulder in Trier, wo er sich mit ungebrochenem 
Fleiß seinen Arbeiten als Professor der Universität (1 2) , als Beichtvater 
und Prediger in der alten Minoritenkirche widmete. 

Die letzten Monate seines früh abgebrochenen Lebens sollten noch 
die sittliche Größe seiner Person in das hellste Licht stellen. Als im 
März 1635 die Stadt Trier, die vom Kurfürsten Philipp Christoph von 
Sötem den Franzosen übergeben worden war, von den kaiserlichen 
Truppen mit List wieder erobert wurde, und tagelang ein heftiger 
Straßenkampf wütete, war der Pater Spee in der Sorge für die ver
wundeten Soldaten und Bürger unermüdlich tätig. Er sammelte Brot 
und Kleider für die gefangenen Franzosen und vermittelte ihnen freien 
Abzug. Die infolge dieser Wirren plötzlich schnell um sich greifende 
Pest forderte Spees letzte Kräfte in der Pflege der elenden Opfer. So 
wurde sein geschwächter Körper eine leichte Beute der ansteckenden 
Krankheit und so ging seine durch geistiges und körperliches Leiden 
geprüfte und geläuterte Seele nach kurzem Todeskampf am 7. August 
1635 ins himmliche Leben ein (1 3). 

rische Berichte mitgeteilt von J. G. Müller im Programm des Gymnasium 
Josephinum, Hildesheim, 1868, und Dr. R. Müller in: Hist. Polit. Blätter 
1899, I I , S. 785-795; 1900, 1, S. 830-833. 

f11) Hier in Paderborn war Hermann Busenbaum S.J. Schüler Spees. Er wurde 
der Autor der „Medulla Theologii Moralis" (1653) welche in hundert 
Jahren ebensoviele Neuauflagen erlebten und vom hl. Kirchenlehrer Alphon-
sus von Liguori als Grundlage seiner Moraltheologie benutzt wurden. — 
In der Pra:fatio seines Werkes nennt Busenbaum seinen ehemaligen Lehrer 
der Moraltheologie Spee mit höchstem Lob. 

(12) Die Trierer Universität war damals im Trinitätskolleg (jetzt das Friedrich-
Wilhelm-Gymnasium) untergebracht. — Eine Tafel am Eingangstor, auf 
Antrieb des Speeverehrers Friedrich van Hoffs 1896 angebracht, erinnert 
an Spees Tätigkeit in diesen Bauten. 

(13) Spees Grab befindet sich in der Krypta unter der früheren Jesuitenkirche 
neben dem Kolleg, wie die schlichte Aufschrift: 'P. Fred. Spe А 1635' 
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Person und Werk. 

So sieht in kurzen Zügen das Lebensbild Spees aus, das Leben eines 
Mannes, der über die Menge seiner namenlosen Zeitgenossen mit einem 
glänzenden, der Nachwelt unvergeßlichen Namen hinausragt. Schon 
im Urteil seiner Zeitgenossen war Spee ein außergewöhnlicher Mensch: 
die Nachrufe nicht nur seiner Ordensbrüder, sondern auch der des 
Kölner Druckers Wilhelm Friessem, des ersten Herausgebers der Trutz-
nachtigall und des Güldenen Tugendbuches (1 4) , wie auch eines spä
teren Verehrers Gottfried Wilhelm Leibnitz (15) stellen uns Spees Cha
raktergröße, seine reine und opferwillige Gottes- und Nächstenliebe 
dar, seinen Gerechtigkeitssinn, seine Unerschrockenheit im Kampfe für 
Wahrheit und Recht, seinen immer auf alles Gute und Schöne gerich
teten geistigen Blick und seine außerordentlichen Gaben des Geistes 
und des Herzens (1 6) . Daß an allem diesem Lob kaum etwas Über
triebenes ist, beweist uns nicht nur das überaus reiche und tätige Ordens
leben Spees, die mühsame Priesterarbeit in so verschiedenen Formen in 
den schweren Zeiten des dreißigjährigen Krieges, sondern auch der 
literarische Nachlaß dieses fruchtbaren Schriftstelleis. Ein monumentum 
asre perennius hat er sich in der Trutznachtigall, im Güldenen Tugend
buch und in der Cautio Criminalis gesetzt. Es fallt schwer zu entschei
den, welches von den drei Werken am meisten den Ruhm des Autors 
verkündet; nur die Unkenntnis des reichen Inhalts des Güldenen Tu
gendbuches ist Ursache, daß die Lyrik und das Hexenbuch bei der 
heutigen Generation mehr Lob ernten (1 7) . 

beweist. Im rechten Seitenschiff dieser Kirche befindet sich ein Denkmal, 
gestiftet von Pfarrer D J. Schmahl, mit einem Bild aus weißem Sandstein 
von dem Bildhauer Prof. Albermann, Köln 1907 

i1 1) Diese beiden Werke von Spee erschienen erst 1649 im Druck, nachdem 
sie jahrelang schon handschriftlich verbreitet waren. So berichtet der 
Herausgeber Wilhelm Fnessem, der im selben Vorwort (sowohl zur Tr.N. 
wie zum G.Tb.) viel Lob fur den verehrten Spee hat. 

(15) Besonders wegen des Güldenen Tugendbuches verehrte Leibnitz Spee sehr 
hoch. Die Stellen aus seinen Schriften, die sich auf Spee beziehen sammelte 
Fr. W. C. Lieder: „Friedrich Spe and the Théodicée of Leibnitz" in: The 
Journal of English and Germanic Philology, Vol. IX (1912) p. 147-172: 
p. 329-354. 

i16) Harzheim: Bibliotheca Coloniensisj 1747, p. 87 sagt von Spee: Vir erat 
magno, perspicaci et acri ingenio ас judicio excellent!; variarum scien-
tiarum pentia, morum comitate, et conversandi dextcritate singular!, emi
nenti religiosi spiritus libértate, zelo, constantia, insignii sui ipsius con-
temptu, pietate, resignatione et confidentia in Deum egregia, amore in 
proximum raro, et ad quaevis obsequia numquam non parato, iis denique 
natura: et gratis dotibus, qux eum omnibus tam summis quam nobilissimis 
quam medus et infimis gratissimum semper effecerunt". 

(1T) Die Trutznachtigall erlebte bis auf unsere Zeit 25 Neuauflagen; z.T. in 
Auswahl. Eine kritische Ausgabe nach der Trierer Handschrift besorgte 
G. Balke 1879; einen genauen Nachdruck der Erstausgabe brachte 1936 
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Wir müssen uns hier auf die Cautio beschränken, wie sehr es auch 
reizt, die Person Spees aus seiner Lyrik und seinem innigfrommen 
Betrachtungsbuch näher kennen zu lernen. Aber auch im logisch
scharfen Hexenbuch spiegeln sich so viele Züge seines Charakters und 
seines Seelenlebens, daß wir ein klares Bild von seiner geistigen Gestalt 
werden darstellen können. 

Die Cautio Criminalis ist die Frucht vielen Nachdenkens, vieler Ar
beiten und auch vieler schmerzlicher Erfahrungen. Langsam m u ß das 
Werk im Geiste des Verfassers zu seiner endgültigen Form gereift sein; 
Erinnerungen aus allen Abschnitten seines bewegten Lebens sind darin 
verwertet. Wenn wir das Werk von seinem Autor her betrachten wollen, 
müssen wir im Leben Spees seine Berührungen mit den Hexenprozessen 
seiner Zeit nachforschen. Die Cautio zeigt ja überall, d a ß eine per
sönliche Erfahrung, ein enger Kontakt mit der Praxis der Hexenprozesse 
dem Priester, Seelsorger und Moraltheologen zu jener Einsicht ver
halfen, die von der herrschenden Ansicht so abgrundtief verschieden 
war. Diese Erfahrungen beschränkten sich für Spee nicht nur auf 
persönliche Berührung mit verhafteten und verurteilten Hexen; er ha t 
offenbar auch in Gesprächen und aus mündlichen Berichten viele neue 
Beweisgründe für seine Ansichten gefunden. 

Spees Begegnungen mit dem Hexenprozeß. 

Schon der Knabe Friedrich hat sehr wahrscheinlich Hexengeschichten 
erzählen hören. Obwohl die Hexenprozesse immer in Süd-Deutschland 
bedeutend zahlreicher waren als im nördlichen Teil des Reiches, so 
gab es doch bisweilen auch im westfälischen und niederrheinischen 
Land große Brände, die den Schrecken über Stadt und Land verbrei
teten. Hunderteinundzwanzig Opfer forderte der Hexenwahn in drei 
Monaten im kleinen Osnabrück 1583 ( 1 8 ) . Während der Knabenjahre 
Spees in K a i s e r s w e r t h fanden im nahen Krefeld mehrere Pro
zesse statt ( 1 θ ) . Es kann nicht anders sein, im Hause des Burgvogts Spee 
kam das Gespräch oft auf die schrecklichen Wesen, die die Hexen 
waren. Mögen die Eltern auch versucht haben, die Kinder nicht mi t 
den Grcuelgeschichten zu beunruhigen, die Knechte und Mägde auf 
dem Burghof erzählten sicher um so lieber den ängstlich zuhörenden 

G. O. Arlt (Neudr. deutscher Literaturw. des XVI. u. XVII. Jahrh.) — 
Die Cautio Criminalis wurde erst 1939 durch eine neue deutsche Über
setzung von J. F. Ritter wieder zuganglich. — Das Güldene Tugendbuch 
erfuhr eine letzte vollständige Neuauflage, sprachlich leider sehr „moder
nisiert" von P. Fr. Hattler S.J. 1887 und 1894; seitdem erschienen nur 
Auswahlbändchen. Eine Würdigung des GTb. bringt Friedr. Zoepfl: „Die 
Frömmigkeit Friedrichs von Spee" in „Geist und Leben" Bd 20 (1947), 
S. 36-53. 

( 1 β) Soldan-Heppe-Bauer: Geschichte der Hexenprozesse, Bd I, 1912, S. 509. 
( 1 β) H. Keussen in: Annalen des hist. Vereins f. d. Niederrhein, Bd 63 (1896), 

S. 111-119. 
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Kindern alles Böse, das die machtigen teuflischen Hexen täglich ver
übten. Wenn Spee in seiner Cautio so entrüstet das dumme Geklatsche 
des abergläubischen Volkes verurteilt (2 0) , so mogen ihm auch Erin
nerungen aus der eigenen Jugend vorgeschwebt haben. 

Erst recht die Schuljahre in К о 1 η waren dazu angetan, dem jungen 
Friedrich Bilder von Hexerei und Hexenprozeß einzuprägen. Was gab 
es ja zu jenen Zeiten, wo noch keine Sportleistungen oder technischen 
Errungenschaften die Vorstellungswelt der Jugend fesselten, Hinreißen
deres als die aufregenden Geschichten von der wunderbaren Hexen
macht'' Es gab in Köln im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts gerade 
einige aufsehenerregende Vorfalle. Eine Frau, der Hexerei angeklagt, 
wurde nach langer Untersuchungshaft vom Gericht freigesprochen. Das 
Volk aber war mit diesem Urteil nicht einverstanden, lauerte der Un
glücklichen auf und kühlte seinen Hexenhaß mit todlichen Kmippel-
schlagen ( 2 1 ) . In Köln waren es auch oft Kinder, die der Hexenkunst 
machtig sein sollten; sie hatten von ihrer Mutter oder Tante gelernt, 
wie sie Mause und Hasen machen konnten. Die Richter waren jedoch 
hier nicht so einfältig wie in Wurzburg einige Jahrzehnte spater, wo 
man solche Kinder verbrannte, denn sie ließen sie mit einer Prügel
strafe, einmal mit einer Ausweisung davonkommen (22) 

Von einer anderen Seite lernte Spee die Hexenfrage kennen, als er 
in T r i e r sein Noviziat verbrachte Noch hatte die Bevölkerung sich 
nicht von den grausamen Schauspielen erholt, die vor fünfzehn Jahren 
Stadt und Land m starren Schrecken versetzt hatten. Hier hatte ein 
Peter Binsfeld mit dem zornigen Eifer einer alttestamenthchen Figur 
mit Feuer und Schwert die Gerechtigkeit gegen die Hexerei walten 
lassen Hunderte und aber Hunderte waren nach den wunderlichsten 
Bekenntnissen in den Flammen gestorben Das Schicksal eines Comelis 
Loos und eines Dietrich Flade (23) war wohl dazu angetan, die Ge
muter nachdenklich zu stimmen und Zweilcl an der Gerechtigkeit der 
Sache zu erwecken Nur mit Schaudern und Erbarmen konnte man von 

f2") Ζ В 2 Frage, S 3, 34 Frage, S. 164, bes 51 Frage, S 279 — Die 
Seitenzahlen bei Stellen der Cautio beziehen sich auf die Ausgabe von 
J F Ritter 1939, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt wird Fur das 
lateinische dubium, womit Spee seine Kapitel bezeichnet, schreiben wir 
mit Ritter Frage. 

C21) L Ennen Geschichte der Stadt Köln, Bd V, 1880, S. 770. — Dies 
geschah 1610 

i22) Ennen 1 с , S 790 und 799 — Auch Schuler der Jesuitenkollegien sollten 
sich mit Zauberkünsten befaßt haben, so wird 1604 aus Hildesheim 
berichtet Vgl В Duhr S J . Geschichte der Jesuiten in den Landern 
deutscher Zunge, II, 2, 1913, S 503. 

f2 3) Fur Loos vgl Anfang dieses Kapittels, Doktor flade (Flaet) war Richter 
im Trierer Hexengericht Weil er das Unrecht der Prozesse durchschaute ч 

zog er sich zurück Dies erregte Verdacht, er wurde eingezogen und 
bekannte unter der Folter selber Zauberer zu sein Mit mehreren anderen 
angesehenen Burgern und sogar Pnestern starb er 1589 auf dem Scheiter
haufen — Vgl. G L Burr The fate of Dietrich Flade, 1891 
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diesen Dingen sprechen. So taten es vor allem auch die Jesuitenpatres, 
die den Novizen manchmal von ihren Erfahrungen erzählten. Sie hatten 
ja vor einigen Jahren die traurige Aufgabe erfüllt, die Hexen auf ihrem 
letzten Gang zu begleiten. Auch auf andere Weise waren die Patres 
in Hexenprozesse verwickelt gewesen; das Kolleg beherbergte einige 
Jahre einen Jungen, der behauptete, auf dem Sabbat beim Tanz der 
Hexen Pfeifer gewesen zu sein: auf seine Angaben hin wurden viele 
Frauen aus der Stadt in Verdacht gezogen. Sogar gegen die Patres 
erhoben sich Anklagen der Zauberei, aber die Verleumdung wurde 
aufgedeckt (2 4) . Dies alles hatte sich kurz vor Spees Aufenthalt in 
Trier abgespielt und es unterliegt keinem Zweifel, daß dergleichen 
Ereignisse manchmal Gesprächsstoff der diskutierenden Novizen waren. 
Aus der Cautio ergibt sich wiederholt, daß Spec schon sehr lange seinen 
Gegenstand von allen Seiten betrachtet und studiert hat. „Um aufrich
tig von mir selbst zu reden: ich habe viel darüber nachgedacht und es 
zu ergründen versucht, und ich weiß auch, wie viele andere Menschen 
Seufzer und Gebete zu Gott hinaufgeschickt haben, auf daß Er einen 
Lichtstrahl herabsende und uns zeige, wie das Dunkel zerstreut werden 
könnte" (25). 

Die weiteren Jahre des jungen Ordensmanncs führen ihn an Stätten, 
wo die Hexenprozesse keine Seltenheit waren. In F u l d a , wo er sein 
Noviziat abschloß, lebte gerade damals im Kerker, aus dem ihn erst 
1618 der Tod durch Henkershand erlöste, der schreckliche Hexenrichter 
Balthasar Roß. der in wenigen Ja-bren als Zentgraf und Malefizmeisler 
hunderte von Opfern nach schändlichen Erpressungen eines grausamen 
Todes hatte verenden lassen. Die Schreckensherrschaft dieses Unmen
schen spukte noch in der Erinnerung aller, und Spee mag auch ihn 
gemeint haben, wenn er später schreibt: ,.Häufig sind die Richter, denen 
die Hexenprozesse anvertraut werden, schamlose, niederträchtige Men
schen; die Folter wird oft übermaßig und grausam angewandt;... Was 
sollen wir aber erst glauben, wie viele Schuldlose bis jetzt durch Richter 
umgekommen sind, die zunächst mit großer Strenge gegen die Hexerei 
verfahren sind, dann aber gestehen mußten, daß sie selbst auch Zaube
rer waren, und verbrannt worden sind? Deutschland hat diese Beispiele 
gesehen; was kann man dageeen sagen?" (26) 

Als Soee in den Jahren 1612-15 in W ü r z b u r g seine philosophi
schen Studien machte, hatte diese Stadt noch nicht den traurigen 
Ruhm, ein Schauplatz der größten Hexenverfolgungen zu sein. Trotz
dem waren die Prozesse unter dem Fürstbischof Julius Echter von 
Mespelbrunn (1613-17) schon kein ungewöhnliches Ereignis. Unter 
seinem Nachfolger Johann Gottfried von Aschhausen (1617-23) stieg 

(24) B. Duhr: Die Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen, 1900, 
S. 31 ff. 

(2b) CCr., 7. Frage, S. 9. 
C·2«1) CCr., 11. Frage, S. 32. Über Balthasar Roß vgl. oben S. 56, Note 61. 
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die Zahl der Opfer auf 99 und 88 allein für die Jahre 1616 und 
1617 ( 2 7 ) . Diese Zahl wird wohl nicht plötzlich ohne viele Prozesse in 
den vorangehenden Jahren erreicht worden sein. 

Speyer, Worms und Mainz waren die folgenden Aufenthaltsorte 
Spees. Besonders M a i n z kannte auch Hexenangst und Hexenverfol
gungen. Gerade nach Spees Aufenthalt herrschte eine grausame Ver
folgung in verschiedenen Dörfern des Mainzer Gebietes ; man darf daraus 
wohl schließen, daß Spee aus der Nähe die Gärung und Erregung, die 
solchen Massenprozessen voranzugehen pflegten, miterlebt hat ( 2 8 ) . 
In Paderborn, wo Spee die erste Priesterarbeit ausüben durfte, herrsch
ten, wie wir oben berichteten, schreckliches Elend, Verwirrung und 
Verzweiflung. Das Jahr 1622 wird in den Stadtchroniken bezeichnet 
als „annus calamitatis et miserice" ( 2 Θ ) . Obwohl genaue Berichte über 
Hexenprozesse aus den Jahren 1623-1631 fehlen, müssen wir wohl 
annehmen, d a ß sie in Stadt und Land Paderborn gleich häufig waren 
wie anderswo. Der große Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg (1585-
1618), dem Paderborn die Erhaltung des katholischen Glaubens vor
wiegend verdankt, „trat gar ernstlich gegen die Missetäter auf, sonder
lich gegen Straßenräuber, deren er eine nicht geringe Anzahl... hat 
hinrichten lassen; imgleichen einer großen Anzahl Zauberer, Hexen 
und Unholden, welche sehr viel Böses begangen, ihren verdienten Lohn 
durchs Feuer geben lassen", so berichtet der Chronist jener Zeiten, 
Martin Klöckener ( 3 0 ) . Aus dem nahen Geseke sind uns Berichte 
bewahrt worden, die beweisen, daß auch das Paderbomer Land in 
der überall herrschenden Angst keine Ausnahme bildete ( 3 1 ) . 

Die Jahre 1627-1631. 

Die wichtigsten Anregungen zu seinen Ansichten über die Hexen
prozesse ha t Spee aber zweifellos in den Jahren 1627 bis 1630 empfan
gen. In diesen Jahren wohnte er nacheinander in Speyer, Köln, Peina 
und Paderborn. Man wird hier vielleicht die Namen Würzburg und 
Bamberg vermissen. Die Tradition, die bis ins 18. Jahrhundert zurück
geht, will nämlich, daß Pater Friedrich Spee in den Jahren 1628-30 in 
diesen beiden fränkischen Städten die Schreckenszeit der Massenprozesse 
mitmachte und an die 200 Opfer auf den Tod vorbereiten mußte , 
unter denen er nicht eines wirklich schuldig erfand. Seit den Forschun-

(2T) Soldan-Heppe, o.e. in Note 18, Bd II, 1912, S. 17. 
(2e) Dieburg, im Mainzer Gebiet, erlebte eine Zeit der furchtbaren Hexenangst, 

der 36 Personen zu Opfer fielen im Jahre 1627. Vgl. G. Steiner: Gesch. 
d. Stadt Dieburg, S. 68-100. — Ähnliche Berichte aus Wertheim. Vgl. 
Joh. Diefenbach: Der Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaltung in 
Deutschland, 1886, S. 21-36. 

(<*>) W. Richter: Gesch. der Stadt Paderborn II, 1903, S. 251. 
(30) W. Richter o.e. II, S. 169. 
(31) Pater Türck S.J. berichtet von 500 Verbrennungen in Geseke um das 

Jahr 1630. Vgl. Bessen: Gesch. d. Bistums Padeibom, II, 1830, S. 172. 
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gen Bernhard Duhrs S.J. aber ist dieser historische Irrtum richtig ge
stellt worden (3 2) . Mag aber Spee höchstens für einige Monate in 
Würzburg oder Bamberg gelebt haben, diese kurze Zeit und sonst auch 
mündliche und schriftliche Mitteilungen über die Vorgänge dort hätten 
schon genügt, ihn mit den Greueln der Hexenangst ganz nahe bekannt 
zu machen. In Bamberg war der wichtigste Antreiber der Suffragan 
Friedrich Fomer, der seinem Abscheu gegen Zauberer und Hexen in 
fünfunddreißig Predigten gegen die Verführungen des Teufels Ausdruck 
verlieh (3 3) . Über den Umfang der Verfolgung berichtet ein Flugblatt 
„Kurtzer und Wahrhafftiger Bericht, und erschreckliche Neue Zeitung 
von sechshundert Hexen, Zauberern und Teuffels-Bannem, welche der 
Bischof zu Bamberg hat verbrennen lassen, was sie in gütlicher und 
peinlicher Frage bekannt" f34). Würzberg machte es noch schrecklicher: 
die Zahl der Opfer stieg in die zwölfhundert während kaum mehr als drei 
Jahre (3 5) . Kinder von sieben Jahren sollten Hexerei getrieben haben; 
aber auch Priester finden sich unter den Hingerichteten: zwanzig 
Vicarii nennt ein Verzeichnis vom Jahre 1629 (3 6). Sogar ein Neffe 
des Bischofs Philipp Adolf von Ehrenberg fand keine Gnade (8 7) . 
Würzburg erwarb so den traurigen Ruhm, die Stadt der schrecklichsten 
Hexenverfolgungen gewesen zu sein (3 8) . Während des dritten Noviziats
jahres also mag Spee einige Zeit in Würzburg oder Bamberg Aushilfe 

(32) Der Ursprung dieses Irrtums liegt wohl im Bericht Leibnizens, den er aus 
dem Munde des Mainzer und Würzburger Bischofs Joh. Philipp von Schön
born (1605-1673) vernommen hat: „Dieser große Mann (Spee) verwaltete 
in Franken das Amt eines Beichtvatens, a 1 s in Bamberg· und Würzburg 
viele Personen wegen Zauberei verurteilt und verbrannt wurden" (Vine. 
Placcius: Theatrum anonymorum, 1708, S. 233 f.). — Diel-Duhr S. 20-21 
berichtigt diesen Irrtum. — Trotzdem findet man ihn noch bei Soldan II, 
1912, S. 187 ff. und im Spee-Roman „Hexenkampf" von Hans Eschelbach, 
1939, Kap. 12-17, der übrigens sehr verwirrt und wunderlich mit dem 
Stoff verfährt; auch in Lexika behauptet sich noch dieser Irrtum. 

( з я ) Fridericus Fornerus: Panoplia armaturje Dei. Contiones contra omnes 
superstitiones et prastigias Diaboli, 1626. — Ein Bucli voll Teufelsangst 
und des leichtfertigsten Hexenglaubens eines fast geisteskranken Eiferers. 
Spee hat wohl diesen Hexenwahnförderer im Auge, wo er in der Cautio 
den taktlosen Eifer vieler Prediger rügt. Vgl. unten im sechsten Kapitel 
S. 161. 

(3i) Erschienen 1659 im Auftrag des Domkapittels. Vgl. Hauber: Bibliotheca 
magica, HI, 1741, S. 441-449. — Die wichtigste Quelle für Bamberg und 
Würzburg bleibt Dr. Friedrich Leitschuh: Beiträge zur Geschichte des 
Hexenwahns in Franken, 1883. 

(3B) In den Jahren 1627-1630. Vgl. Hauber 1. с 
(»β) Leitschuh o.e. S. 16-19; dasselbe Soldan II, S. 17-20. 
( a T ) Soldan II, S. 20-23 nach Gropp: Collectie Scriptorum Wirceburgensium II, 

1744, p. 287 ss. — Jacob Wassermann machte diese Geschichte zum Kern 
einer Novelle: Der Aufruhr um den Junker Ernst, 1926, in der er aber 
leider der Geschichte Gewalt und den Jesuiten Unehre antut. 

( 3 8 ) Über Würzburg ging das Schlagwort herum: „Hie luditur sanguine hu
mano"; so Heinrich Schultheiß: „Eine ausführliche Instruktion..." Colin, 
1634, S. 490. 
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in der Seelsorge geleistet haben. In der Cautio spricht er wiederholt 
davon, daß er „vor einiger Zeit" an einem Orte weilte, „wo man 
Hexenprozesse anfing" oder „führte"; es ist aber aus allem klar, daß 
er seine Erfahrungen an sehr verschiedenen Orten sammelte. Er hat 
auch mit vielen Personen, Richtern, Ärzten und Beichtvätern über 
Fragen der Hexerei und des Prozesses gesprochen. Bei der Fülle der 
Anspielungen auf bestimmte Personen, Prozesse, Vorfälle usw., wo Spce 
absichtlich, um niemand ins Gerede zu bringen, in unklaren Worten 
spricht, ist es einfachhin unmöglich, die beabsichtigten Tatsachen wie
derzuerkennen. Wo er von Priestern spricht, die Opfer der Prozesse 
wurden (3 9 i , mag er auf Würzburg anspielen. Merkwürdig ist in
zwischen, daß Spee nirgends auf die vielen Hinrichtungen junger Kin
der hindeutet, die in Würzburg schon vor 1629 stattgefunden hatten. 
Man darf daraus wohl schließen, daß er diese tragischen Prozesse gegen 
offenbar geistesverwirrte Kinder nicht aus der Nähe miterlebt hat. 

Der Prozeß Henot. 

Was er aber wohl aus nächster Nähe mitmachte, waren die Prozesse 
in Köln in den Jahren 1627 und 1628. Spee kam November 1627 nach 
Köln, um am Dreikönigsgymnasium den erkrankten Pater Fekenius, 
Ordinarius der Metaphysik, zu vertreten (4 0) . Ein halbes Jahr vor 
seiner Ankunft hatte der aufsehenerregende Prozeß gegen K a t h a 
r i n a H e n o t mit ihrer Verbrennung seinen tragischen Abschluß ge
funden. Ihre Venvandtcn hatten sich jedoch mit ihrer Verurteilung 
nicht zufrieden gegeben und wußten sogar vom Kurfürsten die Erlaub
nis zur Drucklegung der Akten zu bekommen, um damit die Unge
rechtigkeit des Prozesses offenbar zu machen (4 1) . Zweifellos war der 
Prozeß Henot Gegenstand der Unterhaltungen der Jesuitenpatres, be
sonders weil ja zwei von ihnen die Unglückliche auf ihrem letzten 
Gang begleitet hatten (4 2) . Anfang 1626 hatten die Verleumdungen 
gegen die einsam wohnende Witwe des Postmeisters Henot angefangen. 
Im August reichte sie beim Rat eine Defensionsschrift ein, wodurch 
die Sache dem Kurfürsten zu Ohren kam. Obwohl eine Untersuchung 
ihre Unschuld feststellte, ließ der Kurfürst sie Anfang 1627, als die 

(3e) CCr. 20. Frage; S. 90. 
(i0) Der Ordenskatalog vom Ende des Jahres 1627 nennt Spee unter Wesel; 

B. Duhr: Neue Daten und Briefe zum Leben des P. Friedrich Spe, in: 
Hist. Jahrb. der Görresges., 21. Bd, (1900) S. 335. — Aber er war be
stimmt schon November jenes Jahres in Köln; Kuckhoff, Tricoronatum, 
S. 311. 

(41) Im Düsseldorfer Staatsarchiv befindet sich die Genehmigung des Kur
fürsten datiert 9. August 1627. — Wahrscheinlich hat jedoch der Stadtrat 
die Drucklegung der Akten verhindert. 

(^2) Die Patres Adriaen Horn und Hermann Mohr, beide von der Schuld dieser 
Hexe unerschütterlich überzeugt. — Der ganze Prozeß wird ausführlich 
berichtet bei L. Ennen: Geschichte der Stadt Köln, V. Bd., 1880, S. 774-
780; jedoch werden die Daten dort ungenau angegeben. 
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Anklagen sich gemehrt hatten, in Haft setzen. Darauf häuften sich täg
lich die Verdächtigungen und Verleumdungen : „Sie habe Kinder zu Todt 
gezaubert"; einen Mann „bezaubert, daß er darüber gestorben"; einer 
schwangeren Frau ,.einen Trunk Wein gegeben, worauf die Frau eine 
Frühgeburt halte"; „Raupen gezaubert"; „einen Zweig von einem 
Apfelbaum geschnitten, um damit Schätze zu finden" usw. Ein Anwalt 
wurde erst nach langem Bitten zugelassen, aber er bekam keine Ein
sicht in die Akten. Das Gericht forderte von der gehetzten Frau, „sie 
solle ihre Unschuld beweisen". Aber all ihr Leugnen rettete sie nicht 
vor dem schmachvollen Tode. Am 19. Mai 1627 starb die arme Frau, 
die bis zum letzten Augenblick standhaft jede Schuld leugnete, auf der 
Richtstätte Melaten in den Flammen des Scheiterhaufens. 

Spee konnte, nach allem was er über diesen Prozeß gehört hatte, an 
der Unschuld der Henot kaum zweifeln. Es konnte daher nicht ausblei
ben, daß die scharf entgegengesetzten Anschauungen der verschiedenen 
Patres während der täglichen Erholungen dann und wann aufeinander-
prellten. Heftige Auseinandersetzungen muß es da gegeben haben. Spee 
stand mit seinem Zweifel an der Gerechtigkeit der Hexenprozesse über
haupt auch nicht mehr allein da. Er konnte sich sogar auf Veröffent
lichungen der eigenen Mitbrüder berufen, die die gleiche Überzeugung 
aussprachen (4 3) . 

Seit vielen Jahren schon gab es Geister, auch innerhalb des Jesuiten
ordens, die die herkömmlichen Hexengeschichten und erst recht den 
üblichen Hexenprozeß nicht mehr anstandslos hinnahmen, sondern 
scharfe Kritik daran übten. Wie gewöhnlich fiel auch in diesen Jahren 
der überall herrschende Hexenprozeß mit einer ungeheuren Aktivität 
im Schrifttum zusammen. „Täglich kommen neue Bücher auf den 
Markt, die die Sache ganz verworren machen", sagt Spee selber im 
8. Dubium (4 4) . Es scheint, daß in diesen Jahren kein Buch erscheinen 
konnte, nicht nur fachtheologischen oder kriminalistischen sondern auch 
unterhaltenden oder erbaulichen Stoffes, ohne den herrschenden Hexen-

(43) Vgl. B. Duhr: Die Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen, 
1900; und derselbe: Gesch. d. Jesuiten i. d. Ländern deutscher Zunge II, 
2, 1913, S. 481-533: Kap. X: Für und gegen die Hexenprozebse. — Es gab 
unter den Jesuiten große Förderer des Hexenwahns wie Delrio, Drexel, 
Georg Stengel und Gretser, aber auch Gegner der Prozesse wie Nikolaus 
Cusan, Adam Tanner und Spee. Beide Parteien halten sich die Waage, 
etwas sehr Auffallendes in jenen Zeiten des herrschenden Hexenglaubens. 

(44) CCr. 8. Frage, S. 14. — Es ist unmöglich, die Literatur auf diesem Gebiet 
etwa von 1620-35 zu übersehen. Nennen wir nur aus diesen Jahren, abge
sehen von den hunderten kleineren Traktätchen und Flugblättern, die 
Werke von Albrecht, Forner, Goehauscn, Goldast, Jordanaeus, de Lancre, 
Laymann, Reinkingk, Schultheiß, Thummius und Torreblanca; ferner Neu
drucke von den Werken von Binsfeld, Delrio und anderer und zwei Aufla
gen des Hexenhammers. — Vgl. für genaue Titel den bibliographischen 
Anhang. 
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wahn irgendwie zu berühren, meist ausführlich darzustellen. Soll es da 
Wunder nehmen, d a ß Spee sich eingehend um die Sache bemühte und 
aus seinen Ansichten keinen Hehl machte? 

Der Plan zur Cautio Стітіпаіі*. 

D a ß Spee sich in die Frage der Hexenprozesse hineinmischte, sosehr, 
daß er, der wahrscheinlich nur hier und da vorübergehend mit der 
Seelsorge der Hexen betraut war ( 4 5 ) , sich aus voller Überzeugung 
von der Gerechtigkeit seiner Sache ans Schreiben machte und ein 
Buch verfassen konnte, das wie kein anderes der Hexenfrage auf den 
Grund geht, das erklärt sich an erster Stelle aus seiner Natur und 
seinem Charakter. Denn Spee war ein Mann, ein Priester, der sich 
vorzugsweise für die praktischen Fragen der Seelsorge interessierte. 
Obwohl er sein Leben lang fast immer dozierte und im Dienste der 
Wissenschaft arbeitete, hat er sich nie auf das Studium allein be
schränkt: immer finden wir ihn zugleich als Beichtvater, Seelenführer 
und Prediger tätig ( 4 6 ) . In der Cautio tut er manchmal heftige Aus
fälle gegen den hochmütigen Dünkel der Stubengelehrten, die „gewohnt 
sind, in Ruhe und Behaglichkeit hinter dem Ofen ihren Gedanken 
nachzuhängen; und da sie nicht einmal eine bloße Vorstellung von 
dem Schmerz der Tortur besitzen, haben sie prächtige Gedanken und 
Worte über die Folterung der Angeklagten und ordnen sie so freigebig 
an, wie wenn ein Blinder von der Farbe redet" ( 4 7 ) . So etwas durfte 
nur einer sagen, der sich immer ein Gewissen daraus machte, jede 
Frage der praktischen Theologie, besonders der Moral, bis in die 
letzten Einzelheiten zu betrachten und zu erwägen. Überall sammelte 
er Erfahrungen ; erst darauf baute er seine theoretischen Anschauungen 
auf. Seine Cautio und sein Tugendbuch beweisen es handgreiflich, wie 
gut dieser gelehrte Priester es verstand, die ganz gewöhnlichen täglichen 
Erscheinungen in klaren Worten zu verbildlichen und mit wissenschaft
licher Kritik auszuloten. Dieser scharfe Wirklichkeitssinn, verbunden 
mit einer großen und starken Gottes- und Nächstenliebe, veranlaßten 
ihn immer wieder zu neuen Arbeiten für die Seelsorge. Hieraus erklärt 
sich sein heißes Verlangen nach der Heidenmission, ja nach dem 

(45) Die Zahl von 200 Hexen, die Spee auf den Tod vorbereitet haben soll, 
ist nirgends belegt. Er spricht selten von eigenen Erfahrungen mit Hexen. 
Höchstens einige zehn hat er wohl gekannt. — Vgl. 20. Frage: „Wie ist 
es möglich, daß die Fürsten nichts von dem Unrecht wissen, während 
sogar ich davon weiß, der ich es doch nicht zu wissen brauchte?" (S. 89). 
Man findet oft ähnliche Äußerungen. 

(4 β) Das Güldene Tugendbuch ist eine Frucht dieser Seelsorgsarbeit. Diese 
Betrachtungen erteilte er einigen frommen Damen in Köln. Diel-Duhr 
S. 126 ff. 

(47) 20. Frage, in fine; S. 95 f. 
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Märtyrertod für die Sache Christi (48) ; aus diesem Geiste schuf er 
den Plan zu kleineren erbaulichen Schriften für das Volk (49) ; und 
als er das Bedürfnis nach guten geistlichen Liedern in der Volkssprache 
erkannte, stellte er sofort seine poetische Begabung in den Dienst des 
Kirchengesangs und schuf die herrlichsten Lieder ( Б 0 ) . Aus dieser 
natürlichen Anlage für die Lösung praktischer Fragen entstand auch 
der Plan zur Cautio Criminalis. Die ersten Ausarbeitungen dieses viel
leicht schon lange gehegten Planes müssen wir in die Kölner Zeit, ins 
Jahr 1628 verlegen; die Vollendung fiel in das Jahr 1630 in Paderborn. 

Entstehungszeit. 

Die Entstehungszeit der Cautio läßt sich einerseits aus dem Buche 
selbst ablesen, andrerseits berichten uns äußere Umstände näher dar
über. Jedenfalls war das Buch nicht vor 1630 fertig, denn Spee erwähnt 
in der 44. und dann noch in der 49. und 50. Frage den Professor in 
Rinteln „D. Goehausius in libro nuper edito, cui titulus: Processus 
iuridicus contra sagas". Das genannte Buch erschien erst im Herbst 
1630, denn das Vorwort trägt als Datum den 14. März 1630 und der 
Satz dieses mehr als 700 Seiten starken Bandes forderte in der kleinen 
Druckerei des Peter Lucius in Rinteln mehrere Monate. Äußerste Zeit 
für die Abfassung der letzten Handschrift der Cautio ist also der Winter 
1630-31. Aber schon in den ersten Monaten des Jahres 1631 lag das 
Buch Spees beim Drucker. Denn Anfang Mai 1631 war das 406 Seiten 
umfassende Oktavbändchen schon auf dem Markt. Zwei Briefe vom 
Mai 1631 bestätigen uns dies (6 1) . Aus diesen Angaben läßt sich schon 
schließen, daß ein großer Teil der Handschrift schon vor der Bekannt
schaft Spees mit der Schrift von Goehausen fertig war; Spee kann 
unmöglich während der wenigen Wintermonate 1630-31 sein ganzes 
Werk niedergeschrieben haben. Diese Vermutung — fast eine Gewiß-

(48) Ein Brief Spees an den General 1617 ist uns bewahrt geblieben, in dem 
er seinen Missionseifer in glühenden Worten ausdrückt. Text bei Duhr: 
Gesch. d. Jesuiten, II, 2, 1913, S. 746 f.; Lateinisch: Duhr: Neue Daten 
in: Hist. Jahrbuch d. Görresges. Bd 21 (1900), S. 348 f. 

(49) Dicl-Duhr S. 13 und 22. — Duhr in: Hist. Jahrb. d. Görresges. Bd 21 
(1900), S. 349 f. 

(50) Die Entdeckung der Kirchenlieder von Spee, die bisher anonym in den 
deutschen Gesangbüchern überliefert worden waren, verdanken wir dem 
Kirchenlicdhistoriker Dr. Josef Grotzen, Köln. Seine Argumente findet 
man hauptsächlich in: Musica Sacra, Cäcilien-Vereins-Organ, 58. Jahrg. 
(1928), Heft 12, S. 356-360. — Die neuen Gesangbücher einzelner Diöze
sen wie Köln, Paderborn usw. führen die Autorschaft Spees an. 

(B1) Ein Brief vom Weihbischof Joh. Pclking O.F.M. von Paderborn an Franz 
Wilhelm von Wartenberg vom 14. Mai 1631; siehe unten Note 78. Und 
ein Brief vom General des Ordens an den Niederrh. Provinzial G. Nickel 
als Antwort auf einen Bericht des Letzteren vom 26. Mai über ein „traetatu 
quodam a P. Frederico Spe composito, sed ipso inconsulto edito"; siehe 
В. Duhr: Neue Daten und Briefe, in: Hist. Jahrb. d. Görresges. Bd 21 
(1900), S. 351. 
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heit — wird noch durch eine Stelle in der Cautio selbst bestätigt, deren 
Bedeutung letztlich von Ed. Schröder (52) herabgesetzt worden ist. 
Spee berichtet in der 18. Frage, daß er wegen der Gefahr für Feind
seligkeiten gegen seine Person „dieses schon längst von mir verfaßte 
(iam dudum a me conscriptum) Wamungsbuch nicht im Druck zu 
veröffentlichen wage, sondern es unter Geheimhaltung seines Namens 
als Manuskript nur einigen wenigen Freunden mitteile" (5 3) . Er sagt 
also nicht, daß das Buch schon jahrelang unter vertrauten Freunden 
herumging, sondern nur daß es „längst", „iam dudum" fertig war. Aber 
in welcher Form war es fertig? Gerade diese Bemerkung Spees muß 
eine Einschaltung aus späterer Zeit sein. Die Cautio hatte also einige 
Vorstadien in unvollendeter Form. Auf welche Zeit kann der erste 
Entwurf zurückgehen? 

Nun finden sich für die früheste Zeit des Entwurfs der Cautio wieder 
im Werk selbst einige Daten. Es ist an sich gar nicht ausgeschlossen, ja 
vielmehr wahrscheinlich, wenn man den Charakter Spees kennt, daß 
er sich schon zur Zeit seiner theologischen Studien mit der Hexenfrage 
ernsthaft befaßte und schon Aufzeichnungen aus der Lektüre und aus 
Erfahrungen schriftlich festlegte. Ja, die Autoren Remigius, Delrio 
und Binsfeld, die er in der Cautio wiederholt scharf bekämpft, hat er 
früher mit Beifall gelesen (54). Der Niederschrift seines Buches gingen 
Jahre des Studiums voran. Aber zu schreiben fing er doch wohl erst 
1628 an. Denn ein Autor, den Spee wiederholt begeistert als seinen Mit
kämpfer anführt, Adam Tanner S.J., veröffentlichte seine Auffassungen 
über das Hexenwesen erst im Jahre 1627 im dritten Bande seiner 
Theologia Scholastica (5 5) . Was Tanner dort als Quaestio V (der 
Disp. IV: de lustitia) ,,De processu adversus crimina excepta; ас spe-
ciatim adversus crimen venefieii" ausführlich auseinandersetzte, scheint 
Spee wohl die wichtigste Anregung zu seinem Buch gegeben zu haben. 

C*2) Ed. Schröder: Die Cautio Criminalis, ihre Veröffentlichung und ihre 
Entstehungszeit in: Literaturwiss. Jahrb. der Görres-Ges. Bd 3 (1928), 
S. 145-148. 

(33) CCr. 1631, p. 95; Ritter S. 67. — Gegen Schröder bemerken wir an erster 
Stelle, daß dub. 18 zweifellos später hinzugefügt worden ist. Außer dieser 
Stelle lesen wir etwas später: „Viele von meinen Freunden wundern sich, 
wenn sie dies lesen, und fragen ob es denn wirklich so sei. Solchen erwidere 
ich immer..." S. 71 bei Ritler. Lat: „quibus responderé soleo" 1G31 p. 99. 
— Es ist also klar, daß eine Handschrift schon herumging, ehe diese 
Sätze und wohl das ganze dub. 18 geschrieben wurde. Schröder jedoch 
will die Niederschrift erst in das Jahr 1630 verlegen. 

( « ) Dub. 20, ratio 14; Ritter S. 132. — Vgl. auch unser Kap. VI zu Note 3 ; 
S. 133. 

(B5) Adam Tanner: Theologue Scholasticse Tomus III., Ingolstadt 1627, fol. 
981-1022. — Tanner war ein bedeutender Theologe, 1572-1632. Vgl. De 
Backcr-Sommervogel : Bibliographie de la Compagnie de Jésus, Tome VII, 
p. 1843-1855. Für seine Stellung in der Hexenfrage vgl. Duhr: Geschichte 
der Jesuiten, II, 2, 1913, S. 516-521 und L. Rapp: Die Hexenprozesse 
und ihre Gegner in Tirol, 16912, S. 63-85. 
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Tanner wird in sehr vielen dubia als Gewährsmann angeführt, nicht 
wie Goehausen erst beiläufig am Ende des Werkes. Aber es müssen 
mehrere Monate, wenn nicht etwa ein Jahr oder mehr zwischen dem 
Erscheinen von Tanners Werk und der ersten Niederschrift der Cautio 
liegen. Denn das Werk Tanners hatte schon derart seinen Einfluß 
geübt, daß erbitterte Gegner den Autor umzubringen drohten, wenn 
er ihnen einmal in die Hände fallen sollte. Spee berichtet an drei 
Stellen von diesen Feinden Tanners (56)· Nun will Schröder hieraus 
schließen, daß mehrere Jahre seit dem Erscheinen Tanners vergangen 
sein müssen, sodaß Spee erst 1630 in Paderborn, im Frühjahr, die 
Cautio begann (5 7) . Uns will es aber scheinen, daß diese Schlußfol
gerung zu wenig begründet ist; das Werk Tanners konnte schon etwa 
ein halbes Jahr nach seinem Erscheinen die Verbreitung gefunden 
haben, von der Spee berichtet. Spee selbst konnte ja bald erfahren, wie 
schnell ein Buch über die aktuellste aller Zeitfragen seine Freunde und 
seine Feinde fand! Spee war gewiß schon im Jahre 1628 mit der 
Niederschrift der Cautio beschäftigt; dafür führen wir folgende Gründe 
an (58). 

Bis zum Januar 1628 übernahm Spee am Tricoronatum die Vorle
sungen über Metaphysik; bis zum Sommer war er dann vom Lehramt 
befreit. Gerade zu dieser Zeit wurden in Köln viele Hexenprozesse ge
führt, deren erstes Opfer die Katharina Henot gewesen war. Spee be
richtet den Fall Henot im 39. dubium in deutlich erkennbaren Zügen. 
In Köln hatte Spee auch die Gelegenheit, mit allerlei Personen über 
den Hexenprozeß zu sprechen, nicht nur mit seinen Ordensbrüdern, 
die als Beichtiger den Hexen beistanden, sondern auch mit Juristen, ja 
gewiß auch mit Verhafteten selbst. Wir verweisen nur auf einen von 
Spee angeführten Fall, der wohl Köln zum Schauplatz hat: „Letzthin 
(nuper) traf es sich, daß ich der Unterhaltung eines gelehrten Priesters 
und eines Richters beiwohnte, die von eben diesen Hexenmalen spra
chen" (5 9) . In der Figur des Priesters und in seinen Anschauungen 
über die Hexenmale erkennt man den Bonner Pfarrer Joannes Jor-
dana:us wieder; sein Gegner in diesem Gespräch, ein Hexenrichter, war 
wohl Peter Ostermann, Professor des Rechts an der Universität 
Köln (6 0) . Andere Geschichten, die Spee berichtet, haben deutlich 

( Б 0 ) 9. Frage, S. 23 ; 28. Frage, S. 67; 33. Frage, S. 161. 
( 5 7 ) E. Schröder o.e. in Note 52; S. 146 f. 
(58) w i r folgen hier Jos. Kuckhoff, Tricoronatum, S. 311-313. 
(59) 43. Frage, S. 214. Spee beschreibt ihr Gespräch, worin der Richter sich 

sehr ereiferte, weil der Priester eben zur Vorsicht mahnte. 
i6 0) Jordanieus war Mitschüler Spees am Tricoronatum gewesen (Harzheim.: 

Bibliotheca Coloniensis, 1747, p. 182). Gegen die Anschauungen von 
Ostermann schrieb er 1630 ein Buch über die Hexenmale: „Disputatie 
brevis et categorica de proba stigmatica". — Peter Ostermann, angesehener 
Kölner Jurist, war sehr hexengläubig. Er schrieb 1629 ein Werk über die 
Hexenmale: „Commentarius juridicus ad L. Stigmata". Über Ostermann 
siehe: W. Beemelmans in Jahrb. des Köln. Geschichtsvereins X I X (1937) , 
S. 1-88. 
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den Kurfürsten Ferdinand von Bayern im Auge ( β 1 ) . U n d mit den 
Hexenbeichtvätem, die Spee wegen ihrer unduldsamen Här te gegen
über den armen Verdächtigten so scharf rügt, sind wohl oft die Kölner 
Patres Adrian Hom, Peter Roest und Hermann Mohr gemeint ( 6 2 ) . 
Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Cautio frisch unter dem, Eindruck 
der Kölner Erfahrungen entstanden ist. 

In Köln stand dem Pater Spee auch eine Bibliothek zur Verfügung, 
die er in Peina und Hildesheim jedenfalls nicht vorfand. Er hatte dort 
also Zeit und Gelegenheit eingehend die Hexenfrage zu beobachten 
und zu studieren. I m Sommer 1628 wurde er vom Rektor Adam Käsen, 
der später in seiner Chronik des Kollegs dem verstorbenen Spee einen 
herrlichen Nachruf widmete ( 6 3 ) , als Professor der Philosophie an der 
Universität vorgeschlagen, aber der Ra t der Fakultät lehnte Spee ab, 
weil er nicht an der Kölner Universität promoviert hatte ( 6 4 ) . Also 
hatte Spee bis November, bis seine Mission in Peina anfing, reichlich 
Zeit, das Manuskript auszuarbeiten. 

Auch aus dem Aufbau der Cautio ergibt sich, d a ß einige Kapitel erst 
später hinzugefügt worden sind und d a ß eine kürzere Handschrift schon 
einige Jahre früher fertig war. Dubium 18 ist nicht allein nach seinem 
Inhalt sondern auch nach der Stellung zwischen den anderen dubia 
als späterer Zusatz erkenntlich. Die vorangehenden dubia behandeln 
nämlich die Frage, ob etwa Unschuldige in den Hexenprozeß geraten 
können (Dub. 13-17); auch dubium 19 handelt wieder von dieser 
Frage; aber dubium 18 trägt die Aufschrift: „Welche Ergebnisse aus 
dem vorher Gesagten abzuleiten sind", und enthält eine kurze Wieder
holung der schon behandelten Einzelheiten des Prozesses, insbesondere 
der Verteidigung. Auch scheint wohl dub. 30 später eingeschaltet zu 
sein: nach den Kapiteln über die Folter (20-29) folgt: „Welches wir 
für die wichtigsten Anweisungen halten, die den Hexenbeichtigem zu 
erteilen sind". Und von dub. 43 an bis zum Ende sind wohl alle dubia 
Ergänzungen aus der Paderbomcr Zeit. Denn in dub. 43 wird das 1629 
erschienene Buch von Peter Ostermann über die Hexenmale genannt. 
Spee hat es gelesen, sagt er, und möchte es gem im einzeln widerlegen, 

(el) Von Ferdinand, Kurfürst von Köln, sagt Emil Pauls: „Dieser Kirchenfürst 
war in seinen Anschauungen über den Hexenwahn noch befangener als 
seine Zeitgenossen, die Bischöfe von Bamberg und Würzburg". Pauls: Zau
berwesen und Hexenwahn am Niederrhein, in: Beitr. гиг Gesch. des 
Niederrh., Düsseldorf, 1898, S. 219. Dieser Ferdinand war auch, noch als 
Coadjutor seines Vorgängers, der Verfasser der Hexenverordnung für Köln 
vom Jahre 1607, die er selbst später 1628 noch einmal bekräftigte. Text 
bei Jos. Scotti: Sammlung der churkölnischen Gesetze, Nachtrag zur 1. 
Abt., 1830. Ein Dokument des krassesten Hexenwahns. 

(•B) Kuckhoff, Tricor. S. 310. 
(e3) Veröffentlicht von Jos. Kuckhoff in: Der Leuchtturm (Jugendzeitschrift) 

29. Jg., (1935), S. 150 f. 
(e4) Kuckhoff, Tricor. S. 312. Es scheint uns nicht unmöglich, daß auch Spees 

Ansichten über die Hexenprozesse mit ein Grund waren, weshalb die 
Universität ihn ablehnte. 
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hat aber gehört, daß dies schon von einem anderen getan worden ist. 
Gemeint ist die Gegenschrift des Joannes Jordarueus die 1630 er
schien (6 5) . Femer ist in dubium 44 und auch noch in dub. 49 und 
50 die Rede vom „Processus iuridicus contra sagas" vom Rintelner 
Professor Hermann Goehausen, 1630 erschienen. Die letzten acht dubia 
oder Fragen sind also wohl im Winter 1630-31 im Kolleg zu Paderborn 
niedergeschrieben. Weil aber sonst in der Cautio vor dubium 43 weder 
auf Goehausen, noch auf Ostermann Bezug genommen wird, dürfen 
wir annehmen, daß vor 1630, ja vor 1629, die Cautio in großen Linien 
fertig, also in Köln geschrieben worden war. Später wurden die letzten 
neun dubia hinzugefügt und schob Spee dubium 18, 30 und 31 ein, 
wahrscheinlich auch 14 und 15, weil auch diese den streng logischen 
Aufbau unterbrechen. 

Hiermit ist die Frage der Entstehungszeit gelöst: in Köln 1628 ent
stand ein erster Entwurf, dieser wurde schon vertrauten Freunden 
mitgeteilt (vgl. dub. 18) ; in Paderborn 1630 ergänzte Spee das Ma
nuskript und fügte einige neue Erfahrungen hinzu. Dieses letzte Ma
nuskript nun gelangte in die Hände des „frommen Diebes" der es „an 
die Weser" zum Drucker brachte. 

Die Drucklegung. 

Hier stellt sich nämlich eine neue Frage: wie kam die Handschrift 
der Cautio zum Verleger Peter Lucius? Wußte Spee darum oder 
geschah es ohne sein Mitwissen? Denn die Cautio erschien nicht nur 
anonym, sondern auch ohne Druckerlaubnis der Ordensobem, und 
nachdem sie erschienen und der Autor sehr bald erkannt worden war, 
machten die Obern es Spee zum Vorwurf, daß er die Ordenszensur 
verletzt habe. — Nun belehrt uns ein sehr merkwürdiger Anhang über 
die Art, wie das Buch zum Drucker kam. Bevor wir uns aber diesem 
Anhang zuwenden, müssen wir kurz über die d r e i T i t e l a u s g a b e n 
des Jahres 1631 berichten. 

Die erste Auflage der Cautio erschien 1631 in Rinteln an der Weser 
beim Verleger Peter Lucius ( 6 β ) , die zweite ein Jahr später in Frank
furt. Aber von der ersten Auflage gibt es drei verschiedene Exempla
re (67) : der Satz des Textes bleibt gleich, aber das Titelblatt und 
der Schluß des Buches sind verschieden. Schröder, dem wir nach eigenen 

(e5) Spee nennt in der 1. Ausg. keinen Namen (dub. 43, p. 299-300). In der 
2. Aufl. jedoch wird der Name „Jordanaeus'" am Rande vermerkt (p. 338) . 
Vgl. ferner oben Note 60 . 

(06) Bis 1630 war Rinteln noch protestantisch; so konnte beim selben Peter 
Lucius das Werk vom Protestanten H. Goehausen erscheinen. Ab 1630 aber 
war die Stadt wieder katholisch. Vgl. E. Schröder 1. с S. 143. — Für 
vollständigen Titel der CCr. sieh nächstes Kapitel. 

(GT) Schon Hauber (o.e. in Note 35, S. 781) kannte awei Ausgaben; B. Duhr 
in Hist. Jahrb. der Görresges. Bd 26 (1905) S. 328 f. beschreibt die drei 
Ausgaben; erst Ed. Schröder 1. с S. 134 ff. untersucht ihre Abhängigkeit 
untereinander. 
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Untersuchungen folgen, unterscheidet Ausgabe Al : Titelblatt in 
schwarz-rot-Druck; „Auetore Incerto Theologo Romano"; im Worte 
„Magistratus" sind das G und die beiden A von einem anderen Typus 
als die übrigen Lettern; der Anhang fehlt: der letzte Druckbogen 
schließt mit zwei unbedruckten Seiten (6 8) . — Ausgabe A2: Titelblatt 
in schwarz-rot-Druck; „Auetore Incerto Theologo Orthodoxo"; kleine 
Ziertypen hinzugefügt auf das Titelblatt; „Magistratus" wie Al ; An
hang nach Seite 398: „Conclusio ad Lectorem" (6 9) . — Ausgabe A3: 
Titelblatt nur in schwarzer Tinte; „Auetore Incerto Theologo Ortho
doxo"; Ziertypen; im Worte „Magistratus" sind das G und nur das 
zweite A durch die passenden Lettemtypen ersetzt; Anhang wie A2: 
aber ein Druckfehler auf Seite 398, wo die Seitenzahl 938 erscheint (7 0) . 
— Was war der Anlaß zu den verschiedenen Änderungen? Die druck
technischen Verbesserungen und der Schmuck erklären sich aus dem 
Grunde, daß in A2 das Titelblatt, wohl im Auftrag des Herausgebers, 
geändert werden mußte: statt „Romano" zog dieser das mehr neutrale 
„Orthodoxo" vor. Daß in A3 nur schwarzer Druck erscheint, erklärt 
sich wohl aus dem Mangel an roter Tinte; zugleich wurden beim 
neuen Satz die falschen Buchstaben in „Magistratus" verbessert. Aber 
das wichtigste ist der Anhang, der in A2 erscheint. 

Dieser Anhang berichtet uns kurz die Umstände der Druckle
gung ( 7 1 ) : „ S c h l u ß w o r t a n d e n L e s e r . Über den Verfasser 
dieses Traktats. Weil der Verfasser dieser Schrift sich nicht dazu bewe
gen ließ, sie drucken zu lassen, glaubte ich zum allgemeinen Nutzen 
einen frommen Diebstahl (pium furtum) begehen zu dürfen: ich tat 
dies also und schickte die Schrift über Nacht (subito) an die Weser 
zum Druck. Wenn ich mißgetan habe, so antworte ich: er möge es 
verzeihen, wie auch der Leser die Druckfehler und den ungleichen 
Satz verzeihen möge". Dies ist eine klare Sprache: Der Vorgang paßt 
ganz in den Rahmen der Vorgeschichte zur Cautio. Spee sagte ja selber, 
daß er sich fürchtete, das Buch drucken zu lassen, und es darum nur 
vertrauten Freunden zur Einsicht übergab. Einer dieser Freunde nun, 
wohl ein Einwohner Paderborns, der etwa mit Peter Lucius Verbin
dungen hatte, übernahm die Verantwortung des Druckes, nachdem er 

(flS) Exemplare u.a. Trier Stadt-ВіЫ.; München Staatsbibl.; Schloß Heitorf 
b. Angermund (2 Ex.); Mariendaal, Noviziatshaus S. J. Holland; Schloß 
Erpernburg b. Brenken; Göttingen Univ. Bibl. und Köln Stadt- u. Univ. 
Bibl. — Beide letzteren angebunden an Goehausens Processus. — Daraus 
ergibt sich wohl, daß der Verleger beide Werke zusammen bereit liegen 
hatte. 

(e9) Exemplare: München, Göttingen und Marburg Univ. Bibl. 
(70) Exemplare: München Staatsbibl.; Berlin Staatsbibl.; Schloß Heitorf bei 

Angermund und Maastricht, Theol. Fakultät S. J. Holland. — Ursprung 
C1) Der ganze Wortlaut mitgeteilt von B. Duhr S. J. in Hist. Jahrb. d. Görresges. 

Bd 26 (1905), S. 328 f. — Schade, daß Ritter in seiner Cautio-Übersetzung 
1939 ihn nicht aufgenommen hat. 
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vergeblich Spee selber dazu gemahnt hatte (7 2) . Der „fromme Dieb" 
hatte aber offenbar keine Zeit und Gelegenheit, die Druckbogen zu 
korrigieren: die Ausgabe 1631 wimmelt von Druckfehlern; auch ist 
der Satz sehr unregelmäßig: ohne genügenden Grund wechseln die 
Typen. Nur das Titelblatt ließ er ändern, als er den ersten Bogen sah 
(Romano in Orthodoxe) und er füllte die letzten zwei leeren Seiten 
des letzten Bogens mit seiner 'Conclusio'. Tat er dies ganz auf eigene 
Faust, oder hat Spee, der Schwierigkeiten wegen des Buches befürchten 
mußte, ihn dazu veranlaßt? Wir möchten das letztere befürworten. 
Der Unbekannte hat zweifellos ein Exemplar des ersten Druckes trium
phierend dem Pater Spee vorgelegt. Dieser, im Herzen froh und dank
bar, daß sein Buch nun ein breiteres Wirkungsfeld betrat, war jedoch 
zugleich besorgt und bedauerte ein Erscheinen ohne die gebührende 
Erlaubnis. Damit also jeder Verdacht von ihm abfalle, bat er den 
Freund, dem Buche eine kurze Erklärung mitzugeben ( 7 3) . Es liegt 
jedenfalls kein Grund vor, anzunehmen, Spee habe selber den Druck 
besorgt, und nur um sich von der Verantwortung zu entheben, einen 
Vorgang, wie ihn die Conclusio beschreibt, vorgetäuscht. Wer den 
ehrlichen und festen Charakter Specs kennt, muß diese Erklärung 
entschieden ablehnen (7 4) . Anlaß jedoch hat er wohl bewußt gegeben. 
Indem er ja das Manuskript seinen Freunden zur Einsicht gab, konnte 
er leicht voraussehen, daß einer von diesen sein stillschweigendes Ver
langen nach einer Drucklegung erfüllen würde; in dieser Hinsicht 
trägt er wohl einen Teil der Verantwortung, wie es auch seine Oberen 
feststellten. Daß er, um den Verdacht der Mitschuld abzuwälzen, die 
Anonymität gewählt habe, ist nicht wahrscheinlich. Dafür hatte er 
andere Gründe. Den Hauptgrund dazu gibt Spee selbst an: seine 
Furcht vor etwaigen Feindseligkeiten, ja Angriffen auf sein Leben, von 
Seiten der Hexenrichter. Spee kannte ja Beispiele genug von „Vertei
digern der Hexen", die ihren Gerechtigkeitssinn und ihre Menschenliebe 
mit schweren Verfolgungen und sogar mit dem 'Tode büßten. Ein zweiter 
Grund mag aber auch Spees natürliche Bescheidenheit gewesen sein. 
Friedrich Spee liebte es, seine Werke anonym in die Welt zu schicken: 
die Trutznachtigall, in der Trierer Handschrift vom Jahre 1634, von 
G. Balke 1879 herausgegeben, trägt auf dem Titelblatt nur: „von einem 
Priestern der Societet Jesu", und die Kirchenlieder, auch diejenigen aus 
der Trutznachtigall und dem Tugendbuch, erschienen ohne Spees 
Namen in den Gesangbüchern ζ 7 5 ) . Die Erklärung, daß die Obern 

( т а ) Er war wohl Jurist; der zweite Teil dieses „Schlußworts", der neun Fragen 
über Sinn und Absicht einiger Carolina-Artikel enthält, deutet darauf hin. 

(Τ·3) Dies gegen Schröder, der das Fehlen dieses Schlußworts in Al nur als 
Irrtum betrachtet. — Für unsere Ansicht spricht die verhältnismäßig große 
Zahl der Exemplare von Al . 

(T4) So nimmt H. Cardauns an: Friedrich Spee, ein Lebensbild, 1884, S. 127. 
(75j Vgl Note 50. — Auch H. Schachner: Naturbilder und Naturbetrachtung 

in den Dichtungen Friedrichs von Spee, Schulprogr. Kremsmünster 1906, 
S. 56 f. 
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zwar mit dem Werk einverstanden waren, aber wegen zu erwartender 
Schwierigkeiten dem Autor die Anonymität auferlegten ( 7 6 ) , entbehrt 
jeder Begründung. Die unmittelbaren Obern waren mit dem Werk 
keineswegs einverstanden; Spee hat es noch bitter erfahren müssen. 
Höchstens kann für Spee auch die Rücksicht auf den guten Ruf seines 
Ordens mi t ein Grund gewesen sein, seinen Namen auch auf dem 
Manuskript wegzulassen ( 7 7 ) . 

Trotz der Anonymität jedoch, unter der das Buch erschien, wußte 
man in der eigenen Umgebung von Spee, bald in der ganzen Stadt 
Paderborn, und auch in Köln und anderswo sehr schnell, wer der 
Verfasser war. Die Ansichten Specs über die Hexenprozesse, über die 
Anwendung der Folter, die Angaben von Mitschuldigen, Beichtväter 
der Hexen und über die Verantwortung der Fürsten waren ja schon 
vor dem Erscheinen der Cautio bekannt. In Gesprächen hatte Spee 
wiederholt offen seine Anschauungen vertreten; ja auch als Moral
professor hat te er die Hexenfrage ohne Scheu in seiner revolutionären 
Weise eingehend behandelt. Den Zeitgenossen Spees war es daher 
keine Frage, wer der Autor war. Johann Pelking O.F.M., Weihbischof 
von Paderborn und Hildesheim, schreibt am 14. Mai 1631 seinem 
Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg: „Quod pestilentissimus liber a 
P. Friderico Spe conscriptus et Rintheli^e ipso dirigente impressus sub 
titulo Cautio Criminalis" ( 7 8 ) . Und er schickt schon eine Woche später 
dem Bischof zwei Exemplare zur Einsicht mit der Bemerkung, daß 
„der Autor unzweifelbar P. Friedrich Spee ist, der viele Günstlinge 
hat, obwohl von einer verdächtigen Sorte" ( 7 9 ) . Auch die Korrespon
denz mit dem Ordensgeneral über einen Traktat, der, von P. Friedrich 
Spee verfaßt, ohne dessen Wissen herausgegeben worden war, im 
Sommer 1631, bezieht sich eindeutig auf die Cautio ( ς ο ) . Übrigens 
können die Schwierigkeiten, die Spee von Seiten der Ordensobem 
erfuhr, überzeugend beweisen, wie er für den vollen Inhalt der Cautio 
verantwortlich gemacht wurde. 

(TG) So meint Cardauns o.e. S. 125 u. 128. •—• Auch K. Baschwitz: De strijd 
met de Duivel, 1948, S. 423. Die Begründung, die Baschwitz hinzufügt, 
trifft nicht zu: die Dominikaner waren 1630 schon langst nicht mehr 
Inquisitoren im Rheinland und die Jesuiten brauchten also ihre Angriffe 
nicht zu fürchten. 

(77) Als letzten Zeugen für Spees Unbeteihgtheit zitieren wir seinen Rektor in 
Köln 1632, Adam Käsen: „Man schreibt ihm (Spee) auch ein Buch zu 
unter dem Titel Cautio Criminalis über Hexen; aber er hat es nicht 
drucken lassen". Sieh Note 63. 

(7 β) Politische Korrespondenz des Grafen Franz Wilhelm von Wartenberg, her. 
von Forst (Publikationen aus den K. Preuß. Staatsarchiven, Bd 68, 1897) 
S. 497. — Das „ipso dirigente impressus" kommt auf Rechnung von 
Pelkings Aufregung. 

(7e) Ibidem S. 503. — Brief vom 23. Mai 1631. 
(80) Siehe oben Note 51. 
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Spee und seine Ordensoberen. 
Diese Mißhelligkeiten zwischen Spee und seinen Obern datieren aber 

nicht erst von dem Erscheinen seiner Cautio her. Vorher und nachher 
gab es wiederholt ernstliche Klagen über Pater Spee. Es nimmt dies 
Wunder bei einem Manne, der in seiner Priesterarbeit und in seinen 
Schriften, besonders im Güldenen Tugendbuch, solch reine Gottesliebe, 
opferbereite Charakterfestigkeit und schlichte Glaubenstreue zeigt. Wir 
möchten darum den Ursprung dieser Entzweiungen etwas tiefer erfor
schen. Trotz der sehr unklaren Worte, in denen die Korrespondenz 
darüber berichtet, glauben wir eine Ursache für diese Reibungen gerade 
in der Cautio gefunden zu haben. 

Zuerst im Jahre 1628 taucht eine Klage des Provinzials P. H e r 
m a n n B a v i n g über P. Spee auf „daß er über die Armut in der 
Gesellschaft und über andere Dinge absonderliche Meinungen hege" ( 8 1 ) . 
Worin die Absonderlichkeit besteht, wird leider nicht erklärt. — Es ist 
aber sogleich hierzu zu bemerken, daß Spee mit Pater Baving nicht im 
besten Einvernehmen stand: Fragen von einiger Bedeutung legte Spee 
nicht dem Provinzial Baving vor, sondern unmittelbar dem General in 
Rom. Seiner Bitte, das sog. Tertiat (das dritte Noviziatsjahr, nach der 
Priesterweihe) in Italien verbringen zu dürfen, hatte der General schon 
zugesagt, aber P. Baving erklärte sich dagegen, sodaß Spee in Speyer 
blieb (8 2). In Paderborn, wo Baving Ende 1630 Spees Rektor wurde, 
kam es zu einer schmerzlichen Entzweiung: mitten im Schuljahr wurde 
Spee, ohne jede Untersuchung oder Erklärung, von der Moralprofessur 
enthoben (8 3) . Was darum P. Baving über Spee sagt, müssen wir sehr 
vorsichtig und kritisch interpretieren. — Es hieß also: über die Armut 
hege Spee absonderliche Meinungen: es kann dies, angesichts der unbe
stechlichen aszetischen Charakterstärke Spees und seines tieffrommen 
klösterlichen Sinns wohl nur bedeuten, daß er in einigen praktischen 
Punkten vielleicht einer etwas strengeren Ansicht war. Uns interessieren 
aber mehr die nicht weiter genannten „anderen Dinge". Suchen wir 
nach Hinweisen über ihre Art. 

Kaum war Spee nach der Mission in Peine und dem langen Kranken
lager wieder seit einigen Monaten mit der Lehrtätigkeit in Paderborn 
betraut, als auch schon Klagen zu dem General gingen, daß „der 
Einfluß, den er auf die jüngeren Ordensgenossen ausübe, nicht geeignet 
sei, die Hochachtung vor den Ordenskonstitutionen zu fördern" ( 8 4 ) . 
Man schlug schon vor, Spee von der Professur zu entlasten. Der General 

(81) Diel-Duhr, S. 24. 
i 8 2 ) Diel-Duhr, S. 20. 
(83) Dies geschah Anfang März 1631. Diel-Duhr, S. 26. — Mit seinem zweiten 

Provinzial (seit 1630), dem liebenswürdigen und weisen P. Goswinus Nickel, 
vertrug Spee sich gut. 

(84) Diel-Duhr, S. 25. — Dagegen berichtet Harzheim (Bibliotheca Coloniensis, 
1747, S. 87) , daß Spee durch sein Beispiel und seine Lehre viele junge 
Leute zum Eintritt in den Orden bewogen habe. 

83 



ordnet dann eine Untersuchung an, und Spee darf dem General eine 
Verteidigung einschicken. Inzwischen aber läßt P. Baving als neuer 
Rektor in Paderborn (seit Dezember 1630 war P. G o s w i n u s 
N i c k e l Provinzial der Niederrheinischen Provinz) den P. Spee März 
1631 absetzen. Spee beklagt sich hierüber beim General, dem Pater 
Mutius Vitelleschi, und über die falschen Gerüchte, „die über ihn in 
der Provinz verbreitet worden seien und von den Obem nicht untersucht 
wurden, um seine Unschuld an den Tag zu bringen" ( 8 5 ) . Wieder 
mahnt der General den Provinzial zu einer Untersuchung und verlangt 
einen ausführlichen Bericht. Dieser Bericht scheint jedoch günstig für 
Spee ausgefallen zu sein; aber Sommer 1631 erschien dann die Cautio, 
und nun hatte Spee einen schweren Stand, um seine Unschuld und 
Aufrichtigkeit zu beweisen. Nach langer Untersuchung über seinen 
Anteil an der Drucklegung stellten die Oberen fest, daß Spee den Ver
dacht einer Mitschuld nicht ganz von sich habe abwälzen können; er 
solle sich darum inskünftig vorsichtiger benehmen beim Ausleihen seiner 
Manuskripte ( 8 6 ) . Der General in Rom machte sogar den Vorschlag: 
Spee möge einen neuen Druck besorgen, aus dem aber alle anstoßigen 
Stellen nach Wunsch der Ordenszensur entfernt sein sollten. Aber damit 
waren die unmittelbaren Oberen in Paderborn und Köln nicht einver
standen: sie lehnten jeden Anteil des Ordens bei diesem Buche entschie
den ab ( 8 7 ) : am liebsten wären sie sogar den lästigen Verfasser selbst 
los geworden. 

Als Spee 1632 in Köln weilte, wo er seit Ende 1631 wieder mit der 
Moralprofessur betraut worden war ( 8 8 ) , erschien aber plötzlich eine 
zweite Auflage der Cautio, diesmal in Frankfurt ( 8 9 ) . Wieder fiel der 
Verdacht auf Spee, besonders weil der Text nicht einfach nach der 
Auflage 1631 neu gedruckt war, sondern ein „handschriftliches Exem
plar" und zwar mit an einzelnen Stellen schärferen Ausdrücken zur 
Vorlage hat te . Der Herausgeber berichtete nämlich in seinem Vorwort: 
Wegen des Erfolges der Erstauflage, welche großes Aufsehen erregt 
habe, auch bei den Gebildeten, die urteilten, daß in Hexensachen eine 
genauere Prüfung des Prozeßganges nötig sei, und weil sogar nach der 
Lektüre dieses Buches einige Fürsten die Prozesse in ihren Gebieten 
eingestellt hätten, sei es vielen und auch den Mitgliedern des Reichskam-

(я в) Diel-Duhr, S. 26. 
(8,i) Diel-Duhr, S. 116. 
(8 7) Die „Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu" von Alegambe, 1643, wagt 

es noch nicht, die Cautio als Spees Werk zu nennen. S. 551 unter Fridericus 
Spee lesen wir: „Editum est (also nicht edidit!) sub nomine Theologi 
Romani quod dam eius Opusculum". Erst die Neuauflage dieser Biblio
theca von Sothwell, 1676, nennt die Cautio mit Namen, S. 268. 

(8β) Ein Beweis des Vertrauens von Seiten der Ordensobern. Pater Adam 
Käsen, sein Rektor in Köln, und der Provinzial waren Spee gewogen. 

(8e) Derselbe Titel, mit „Theologo Romano"; editio secunda, Francofurti, 
Sumptibus Ioannis Granati Austrii, Anno 1632. Man findet auch bisweilen 
eine Ausg. Köln 1632 erwähnt; dies scheint wohl ein Irrtum zu sein. 
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mergerichtes in Speyer nützlich erschienen, einen Neudruck zu besorgen. 
Aber er habe nicht einmal für viel Geld ein Exemplar der Erstauflage 
kaufen können; darum habe er zu diesem Druck ein handschriftliches 
Exemplar benutzt, das ihm ein Freund aus Marburg zur Verfügung 
gestellt habe. — Nun hat aber Schröder (9 0) nachgewiesen, daß die 
Vorlage nicht eine wirkliche Handschrift, sondern ein handschriftlich 
ergänztes Druckexemplar der Erstauflage gewesen sein m u ß ; der Her
ausgeber hat also etwas übertrieben. Diese Ergänzungen, meist nur 
einige Sätze am Ende einiger Kapitel, sind also wohl im Sommer 1631 
in einem Exemplar des Erstdruckes vorgenommen worden ( 9 1 ) . Aber 
von welcher Hand? Schröder nimmt an : von Spee selbst. Kuckhoff 
jedoch urteilt, d aß Spee unmöglich, nach den Erfahrungen beim Er
scheinen der Cautio, diese schärferen Zusätze selber geschrieben haben 
kann ( 9 2 ) . In der Ta t m u ß Spee durch den Empfang, der seiner 
Cautio zuteil wurde, wohl abgeschreckt worden sein, noch weiter den 
Text zu verschärfen, und dann noch gar wieder solch ein Exemplar aus 
den Händen zu geben. Trotzdem sind die Ergänzungen an manchen 
Stellen derart, d a ß sie nur von Spee stammen können. Zum Beispiel 
im 28. dubium: „Rationibus pugnare malo quam narratiunculis" ( 9 3 ) , 
lieber streite ich mit vernünftigen Gründen als mit Geschichten. Das 
ist typisch die Denkart Spees. Aber andere Ergänzungen mögen von 
anderer Hand herrühren, wie etwa der Hinweis nach dem Appendix, 
am Ende der Ratio IV. des 20. dubiums ( 9 4 ) . — Es wird also wohl 
so sein, daß Spee bei der ersten Einsicht seiner gedruckten Cautio für 
sich selbst hie und da einige Worte hinzufügte, nicht immer verschär
fend, sondern mehr die eigene Erregung beim Lesen ausdrückend. Die
ses Exemplar gelangte in andere Hände, noch im Sommer 1631, und 
dann kam es nach Marburg. Der neue Besitzer fügte auch einige Bemer
kungen in den Text und dieses zweimal überarbeitete Exemplar wurde 
dem Drucker Gronaeus in Frankfurt zugeschickt ( 9 5 ) . 

Die Ursache der Mißverständnisse. 

Zwei Ergänzungen in dieser zweiten Auflage nun weisen uns auf den 
Grund, weshalb Spee mit seinen Vorgesetzten Uneinigkeiten hatte. Im 
dub. 19 berichtet Spee von einem Hexenbeichtvater, der von jeder 

C»0) Schröder 1. с in Note 52, S. 137 f. 
( e l ) Duhr hat diese Abweichungen von 1631-1632 untersucht und abgedruckt 

in: Die Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen, 1900, 
S. 62 f. 

C 1 ) Kuckhoff, Tricor. S. 313. 
( e 3 ) Ed. 1632, p. 201. 
( в 4) Ed. 1632, p. 129. — In der zweiten Auflage findet man auch wiederholt 

ein NB im Rande; über diese Zusätze mehr im zehnten Kapitel. 
( в з ) Die Konstruktion von Schröder (S. 140), daß Theod. Reinkingk Vermittler 

wäre, hat etwas Verschrobenes. Reinkingk, Professor der Rechte in Mar
burg, gab 1621 ein kluges Gutachten über einen Hexenprozeß ab; gedruckt 
anonym „Responsum Juris... a JConsulto quodam, Giessx 1630". 
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Hexe, die er zu ihrem geistlichen Trost besuchte, unbedingt das Ge
ständnis ihrer Schuld forderte und eine Erklärung ihrer Unschuld nicht 
hören wollte. In der zweiten Auflage fügt er dann hinzu: „Ich weiß 
deshalb nicht, was ich von ihren geistlichen Oberen halten soll, wie 
sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren können, hierauf nicht acht zu 
geben" ( 9 6 ) . Dubium 39 beschreibt einen törichten Priester, der durch 
unablässiges Drängen eine standhaft leugnende Hexe schließlich soweit 
in Verzweiflung brachte, daß sie seufzend sagte: „Nun gut, so bin ich 
denn schuldig". — Darauf hat dieser Priester triumphierend von der 
Kanzel verkündet: er habe noch nie einer Hexe die Beichte gehört, die 
nicht wirklich schuldig sei. Entrüstet beschreibt Spee diesen dummen 
und falschen Eifer: „Da sieht man, was es für Seelsorger gibt!" Und 
er setzt in der 2. Auflage hinzu : „Und diese werden von den geistlichen 
Oberen angestellt, und sie sind sich nicht einmal einer Sünde be
wußt" (97). 

Man könnte noch etwa annehmen, d a ß diese Zusätze von einer 
anderen Hand herkämen, wenn nicht mehrere andere Stellen in der 
Erstauflage schon dieselben Gedanken enthielten. Als erste Anweisung 
für die Beichtväter der Hexen (Dub. 30) sagt Spee: „So oft Geistliche 
in diesen Hexenprozessen verwandt werden, haben ihre Oberen dafür 
Sorge zu tragen, daß nur solche geschickt werden, die mit dem Geiste 
unseres Herrn Christus ausgerüstet sind". Und nachdem er die Tugen
den, die hierzu nötig sind, genannt hat, bemerkt er, daß diese oft bei 
den Hexenbeichtvätcm fehlen. „Die geistlichen Oberen lassen nämlich 
immer wieder vieles durchgehen, was nur allzu verbesserungsbedürftig 
ist" ( 9 8 ) . Noch zwei ähnliche Äußerungen: „Ach, wenn doch so man
che geistlichen Oberen (superiores religionum) ihre Leute besser über 
diese Dinge unterrichten wollen, wenn sie sie hinausschicken". „Und 
es finden sich wirklich noch immer Gelehrte, selbst geistlichen Standes 
(religiosi), die solche falschen Schlüsse verwenden, Obrigkeiten und 
Fürsten in die Irre führen und sie dann aber niemals auf den rechten 
Weg zurückführen, noch von ihren Oberen, die genau so wenig von 
dem allem verstehen, dazu angehalten werden" ( " ) . Nun ergibt sich 
aus allen Quellen ( 1 0 0 ) , daß gerade in den Gebieten, wo Spee mit 
Hexenprozessen in Berührung kam, Jesuitenpatres als Hexenbeichtväter 
angestellt waren. Weil Spee die Cautio unter dem Eindruck eigener 
Erfahrungen schrieb, m u ß er an solchen Stellen also wohl hauptsächlich 
die eigenen Ordensbrüder und Oberen im Auge haben. 

(e6) Ritter S. 77; er übersetzt ungenau: im Lat. steht „Religiosorum Superiori-
bus" (1632, p. 122) d.i. also: Obern von Ordenspriestem. 

(e7) Dub. 39, S. 196. Wieder lat. „Religionum Superiores": Ordensobere (1632, 
p. 304). 

(B8) Ritter S. 137. Wieder „Religiosi", also Ordenspriester. (1632, p. 214). 
(ββ) Bezw. Dub. 42, S. 212; Dub. 48, S. 253. 
(loo) Vgl. Duhr: Die Stellung der Jesuiten, 1900, passim; Duhr: Gesch. der 

Jesuiten II, 2, 1913, S. 489 ff. Jansen-Pastor: Geschichte des deutschen 
Volkes, Vili, 190313, S. 687 ff. 
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Es gilt kein Zweifel: Spee übte strenge Kritik an seinen Oberen, die 
ungeschickte Priester zu Beichtvätern der Hexen ernannten. 

Hier liegt der Ursprung jener Klage, daß „sein Einfluß bei den jün
geren Ordensgenossen nicht geeignet sei, die Hochachtung vor den 
Ordenskonstitutionen zu fördern". Diese Formulierung ist gewiß stark 
übertrieben. Bei Spee war nicht die Rede davon, daß er irgendwie den 
Orden selbst geringschätzte. Wie treu er zum Orden stand, zum Ideal 
seiner priesterlichen Arbeit, zeigt seine fast übermenschliche Geduld 
inmitten so vieler ungerechten Verdächtigungen und Feindseligkeiten 
von seiten seiner Mitbrüder und Oberen. D a ß er trotz dieser schweren 
Demütigungen dennoch — obwohl man es ihm sehr leicht machte — 
den Orden nicht verlassen wollte, beweist seine Treue zur Gesellschaft 
Jesu ( 1 0 1 ) . Aber diese Treue verhinderte ihn nicht, das Unrecht, das 
er mit ansehen mußte , zu brandmarken. Spee hielt mit seinem gerech
ten Tadel nicht zurück : es hieße im Gegenteil die Treue verletzen, wenn 
er dieses Unrecht bemänteln würde. An erster Stelle äußerte Spee 
darum seine Einwände bei den Oberen selbst: diese sollten ja wissen, 
wie es bei den Hexenprozessen zuging. Als er hier keinen guten Emp
fang fand, untersuchte er die Sache von neuem und nach vergeblichem 
Bemühen, die Oberen zu besserer Einsicht zu bringen, fuhr er mit der 
Verbreitung seiner Überzeugung fort. Die Mitbrüder, seine Freunde 
und seine Schüler sollten es hören: er durfte nicht schweigen. 

Die Oberen aber hatten wohl einen wichtigen Grund, weshalb sie 
die Ansichten Spees ungerne hörten und noch weniger gern verbreitet 
sahen. Denn was Spee angriff, war nicht nur die Anschauung vieler 
Hexenbeichtväter und gelehrter Theologen im Orden, sondern auch 
und an erster Stelle ein in täglicher Praxis von den Fürsten gebilligtes 
Verfahren. Spees Tadel, Spees Mahnwort richtete sich unmittelbar an 
die Fürsten und alle Obrigkeiten Deutschlands. Aber diese Machthaber 
durch so scharfe Vorwürfe gegen den Orden einzunehmen, das war 
gar nicht am Platz! Denn in den katholischen Landesfürsten fanden 
die Jesuiten gerade im 17. Jahrhundert ihre besten Gönner. Ganze 
Kirchen und Kollegien wurden von den bayrischen Herzögen, von den 
Fürstbischöfen von Köln, Paderborn und Bamberg gestiftet i102). U n d 
was dagegen ein feindlich gesinnter Fürst gegen die Gesellschaft ver
mochte, das lehrten die Erfahrungen in Trier unter Christoph von Sö-
t em i 1 0 3 ) . Es war den Oberen alles daran gelegen, diese Fürsten 
günstig zu stimmen; das Treiben Spees nun durchkreuzte ihre Absich
ten. Denn dieselben Fürsten, die den Jesuiten reiche Spenden für den 

(101) Als Spee in dub. 9 über die Feinde Tanners S.J. spricht, empört er sich 
über ihre Frechheit gegen „einen solchen Gelehrten, um nicht zu sagen 
einen so großen geistlichen Orden" (Ritter, S. 24). — Ein ganz ehrliches 
Lob für seine teure Gesellschaft Jesu. 

(102) vgl. B. Duhr S.J. Geschichte der Jesuiten II, 1, 1913, S. 17 ff.; S. 38 ff.; 
S. 164 f. 

(103) Bernh. Duhr o.e. II, 1, S. 26-29. 

87 



Bau ihrer fruchtbaren Kollegien schenkten, waren oft auch eifrige 
Hexenverfolger. Ein Dietrich von Fürstenberg, Fürstbischof von Pader
born, ein Kurfürst Ferdinand von Köln, ein Johann Gottfried von 
Aschhausen in Bamberg ließen in ihren Gebieten die Hexen allenthalben 
aufspüren und hinrichten. Und nun wollte Spee sogar, daß die Beicht
väter dieser Fürsten ihnen das Unrecht vor Augen führten, daß die 
am Hofe bestellten Jesuiten den Fürsten ins Gewissen reden und sie 
auf ihre Pflicht hinweisen sollten ( 1 0 4 ) . Das wäre ja unmöglich: es 
wäre der Selbstmord des Ordens gewesen: Spee sollte schweigen. 

Und nun wird uns vielleicht auch eine andere Anklage gegen Spee 
erklärlich. Als Spee 1628 in Köln lebte, ging ein Brief über ihn nach 
Rom ab, d a ß er „über die Armut in der Gesellschaft... absonderliche 
Meinungen hege". Nun war gerade in Köln in jenen Jahren der Orden 
dem Kurfürsten Ferdinand sehr verpflichtet. Er hatte ja mit seinem 
Bruder Maximilian von Bayern den Bau der neuen Jesuitenkirche 
neben dem Kolleg (im letzten Kriege schwer mitgenommen) zu einem 
bedeutenden Teil bezahlt, und auch zum Neubau des Kollegs nach dem 
Brand vom Jahre 1621 hatte er reichlich beigesteuert. Zugleich aber 
war dieser Ferdinand die Seele der Kölner Hexenprozesse. Als nun 
Spee anfing seine umstürzlerischen Anschauungen zu verbreiten, fürch
teten die Oberen eine Abnahme der Zuschüsse für ihre Bauten. Spee 
seinerseits sah in dieser Drohung keinen Grund, seine Vorwürfe gegen 
den ungerechten Prozeß einzustellen: die Gerechtigkeit war ihm teurer, 
als die Gunst und das Geld eines Fürsten. Hier mag also wohl der 
Grund liegen für die Klagen über seine „absonderlichen Meinungen" 
hinsichtlich der Armut im Orden. 

Die Folgen für Spee. 

Aber nun war das Buch von Spee da. Sogar eine zweite Auflage war 
erschienen, gerade in dem Jahre, da Spee in Köln weilte, 1632. Und 
über die Autorschaft Spees gab es keinen Zweifel mehr. Diese Lage 
konnte für die Stellung der Jesuiten in Köln gefährlich werden. Spee 
war eine kompromittierende Figur: er mußte möglichst schnell abge
führt werden. In der Kommunität selbst gab es heftige Auseinander
setzungen. Zweifellos fand Spee viele Gesinnungsgenossen unter seinen 
Mitbrüdern; in Paderborn war sein Buch gerade von den Schülern 
begeistert empfangen worden ( 1 0 5 ) . Aber auch erbitterte Gegner fand 
Spee in nächster Nähe : ein Pater Peter Roestius, Theologieprofessor 
in Köln, drohte sogar, die Cautio auf den Index bringen zu wollen, was 

(104) Der Titel der Cautio sagt auch, sie sei ein Buch „für die Ratgeber und 
Beichtväter der Fürsten sehr nützlich zu lesen". Wir werden im sechsten 
Kapitel dai stellen, wie freimütig und schonungslos Spee den Fürsten ihre 
Nachlässigkeit vorwirft. 

(105) Joh. Felking in dem in Note 78 genannten Brief. 
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aber vom General verhindert wurde (1 0 6) . Immerhin, Spee konnte in 
Köln nicht bleiben. Am liebsten wäre es den Oberen gewesen, wenn 
Spee die Gesellschaft verlassen hätte. Dieser Vorschlag des Generals 
fand aber beim Provinzial Goswinus Nickel keinen Beifall: höchstens 
war er bereit, Spee selbst die Anfrage um seine Entlassung nahe zu 
legen (1 0 7) . Dieser Vorschlag muß für den ehrlichen und treuen Spee 
eine schmerzliche Erfahrung gewesen sein. Aber es kennzeichnet seine 
Seelengröße, daß er dem leichten Wege der Unabhängigkeit den müh
samen Kampf um den Gehorsam vorzog. — Und heute darf der Orden 
ihm dafür dankbar sein : Spee gehört zum Orden, mehr als viele andere, 
denn er hat größere Opfer für seine Treue gebracht. Er stand treu zu 
seinem. Buche, er brauchte sich seines Buches, auch als Jesuit, nicht zu 
schämen. — Und trotz des Widerstandes, den Spee von Seiten einiger 
seiner Oberen erfuhr, darf man die Cautio auch als eine Frucht des 
Ordens betrachten, weil das Buch „ganz aus dem Geiste der Liebe und 
Erbarmung, der theologischen Klugheit und Vorsicht herausgewachsen 
ist, den P. Spee durch seine Studien und seinen Bildungsgang bei den 
Jesuiten und als Jesuit sich angeeignet hat" (1 0 8) . 

Im Jahre 1632 jedoch sah man in der Ordensprovinz Spee nur als 
eine hinderliche Person. Die Erregung, die sein Buch entfesselte, war 
so groß, daß die Oberen ihn vom Schauplatz Köln entfernen mußten. 
Im Herbst 1632 kam Spee nach Trier, um die letzten Jahre seines 
kurzen, mühevollen Lebens mit der Lehrtätigkeit an der Universität 
fruchtbar zu machen. Trotz der Drangsale der Krieges und trotz der 
vielen Nachstellungen, die die Jesuiten von dem Trierer Kurfürsten 
erfuhren, scheinen es für Spee doch einige glückliche und ruhige Jahre 
gewesen zu sein. Hier fand er Zeit, eine letzte Fassung der herrlichen 
Gedichte der Trutznachtigall zu bearbeiten (1 0 9) . Hat er hier vielleicht 
noch Vorarbeiten zu einem zweiten Werk über die Hexenprozesse ge
macht? In der Cautio macht er an vielen Stellen Anspielungen auf ein 
neues Buch, in dem er noch bessere Gründe für seine Ansichten bringen 
will, aber „wir können noch nicht alles aussprechen, weil unsere Zeit 
es nicht ertragen kann" (1 1 0) . Mag Spee aber beim Schreiben an der 

( l o e ) B . Duhr in Hist. Jahrb. d. Görresges. Bd 21 (1900), S. 352. Abdruck 
zweier Briefe des Generals. 

(10T) Dies ging ohne große Schierigkeiten, weil Spee noch nicht seine letzten 
Gelübde hatte ablegen dürfen, wenn er diese überhaupt je abgelegt hat! 
Vgl. Note 6. 

(108) Diel-Duhr, S. 119. — Duhr bemerkt mit Recht, daß ja das Buch von 
Adam Tanner (vgl. oben Note 55) wohl die Ordenszensur passierte; der 
Widerstand gegen Spee kam offenbar mehr aus Erwägungen der Opportu
nität, oder vielleicht gar aus persönlichen Motiven, als aus prinzipiellen 
Gründen. 

(109) Diese Handschrift, datiert Trier 1634, wurde 1879 von Gustav Balke 
herausgegeben. 

("O) Dub. 20, S. 95. — Es gibt sehr viele ähnliche Stellen; wir werden im 
zehnten Kapitel näher auf diesen Plan Spees eingehen. 
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Cautio auch diesen Plan gehabt haben, ein zweites Buch mit stärkeren 
Argumenten zu verfassen, wahrscheinlich haben die bitteren Erfahrun
gen beim Erscheinen seines ersten Buches es ihm bald klar gemacht, 
daß eine „Zeit, die es ertragen konnte", noch lange auf sich warten 
lassen würde. So endeten die kurzen Trierer Jahre mit dem heldenhaf
ten Tode im liebevollen Dienst an den Pestkranken. Dieser Tod zeigt 
uns noch ein letztes Mal die Unerschrockenheit, den Mut und die 
nie ermüdende Nächstenliebe Spees. Wie er gelebt hatte, so starb er: 
ein Opfer der Menschenliebe, der reinsten Gottesliebe: ein Priester 
nach dem Herzen Gottes. 
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VIERTES KAPITEL 

Cautio Cnmmalis 
Ein Buch über den Hexenprozess 

Zwischen den unzähligen Büchern über die Hexerei aus dem 16. und 
17. Jahrhundert nimmt die CCr. (!) nach Format und Umfang eine 
nicht auffallende Stellung ein. Es gibt Folio- und Quartbände, die 
das unscheinbare Oktavbändchen weit überragen; es gibt Oktavbänd-
chen, die mit 500 bis 800 Seiten die CCr. von kaum 400 Seiten weit 
hinter sich lassen. Und trotzdem: dieses Büchlein ist das wichtigste, 
das je über die Hexenfrage geschrieben wurde : dieses Büchlein war die 
kräftigste Waffe, mit der die Folianten und Quartbände des Hexen
hammers, eines Bodin, Binsfeld, Remigius, Delrio und Torreblanca (2) 
erfolgreich bekämpft und endgültig besiegt wurden. Dieses Büchlein 
hat allmählich eine Welt verwandeln helfen. Das Aufhören des unseligen 
Hexenwahns verdanken wir für einen beträchtlichen Teil der Cautio 
Criminalis. 

In diesem Kapitel wenden wir uns der äußeren Erscheinung der 
CCr. zu und wollen eine Übersicht ihres Inhalts geben. Es wird sich 
aus einem Vergleich des Inhalts der CCr. mit dem Prozeßgang ergeben, 
daß die 51 'Fragen' (3) des Hexenprozesses auf fünf Hauptpunkte zu
rückzuführen sind. In den nächsten Kapiteln werden wir also je einen 
dieser Punkte an Hand der CCr. eingehend erläutern. — Schließlich 
bringt dieses Kapitel einige Bemerkungen über den Stil von Spees 
Sprache, den Charakter des Buches und die Quellen zur Cautio Crimi
nalis. 

Titel und Einleitung der Cautio Criminalis. 

Die Titelseite der CCr. zeigt folgendes Bild. Wir nehmen die Erst-
auflage, A l , die von der zweiten, Frankfurter Ausgabe nur im Verleger-

i1) In diesem und folgenden Kapiteln werden wir für Cautio Criminalis oft 
diese Kürzung CCr. anwenden. 

(2) Für Näheres über diese Autoren siehe Anhang III. 
(3) „Dubia seu Qujestiones" nennt Spee seine Kapitel. Mit Ritter (CCr. 1939, 

S. 298) gebrauchen wir 'Frage' oder 'dubium'. 
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namen abweicht (4). In der rechten Hälfte geben wir die Übersetzung 
nach Ritter: Cautio Criminalis, deutsche Ausgabe, 1939. 

Cautio 

CRIMINALIS, 

Seu 

DE PROCESSIBUS 

CONTRA SAGAS 

über 

AD MAGISTRATUS 
Germamae hoc tempore neecssanus, 

Tum autem 

Consiharus, et Confessarne Principum, 

Inquisitonbus, Judicibus, Advocatis, 
Confesiarns 
reorum, Concionatonbus, caeterisq, 
lectu utihssimus. 

Audore 

Incerto Theologo Romano 
(Schmuck) 

RINTELN, 

Typis exscripsit Petrus Lucius Typog. 
Acad. 

M DC XXXI 

Rechtliches 

BEDENKEN, 

Das ist 

Ein Buch 

ÜBER DIE PROZESSE 

GEGEN HEXEN 

FÜR DIE OBRIGKEITEN 
Deutschlands gegenwartig notwendig, 

Aber auch 
Fur die Ratgeber und Beichtvater der 
Fürsten, 
Fur Inquisitoren, Richter, Anwalte, 
Beichtvater 

der Angeklagten, Prediger und andere 
sehr nützlich zu lesen. 

Von 

Einem Römischen Theologen 

(Schmuck) 

RINTELN 

Verlegt bei Peter Lucius Buchdrucker 
der Universität. 

1631 

Das einzige Ungewöhnliche ist der erste Titel: Cautio Criminalis; 
femer ist die Titelseite im Vergleich mit andern Büchern jener Zeit 
noch sehr schlicht und anspruchslos. Das 'necessarius' und 'utilissimus' 
gehört zum gebräuchlichen Aufwand der aktuellen Bücher jener Zeit 
und hat nichts Überhebliches. Aber 'Cautio criminalis', wie leicht auch 
verständlich, läßt sich sehr schwer in gleichwertigen deutschen Aus
drücken wiedergeben. Die verschiedenen Übersetzer haben denn auch 
jedesmal eine andere Form der Wiedergabe gewählt. Nennen wir sie 
nur: „Gewissens-Buch von Processen gegen die Hexen" (1647, Seifert) ; 
„Peinliche Warschawung von Anstell: und Führung deß Prozesses 
gegen die Angegebene Zauberer, Hexen und Unholden" (1649, Her-

( 4) Die Zeilen met * angemerkt sind irot roter Tinte gedruckt in Ausgabe Al 
und A2 (Vgl. S. 79 f.). 
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mann Schmidt) ; „Waerborg om geen quaed hals-gerecht te doen. Dat 
is: Een boek vertoonende hoemen tegen de Toovenaers procedeert" 
(1657, Nicolaus Borremans) ; „Advis aux criminalistes, sur les abus qui 
se glissent dans les Procès de Sorcellerie" ( 1660, Ferdinand Bouvot) ; 
die polnische Übersetzung vom Jahre 1680 trägt, verdeutscht, den 
Titel: „Die Hexe vor dem Gericht, das ist eine kurze Anweisung und 
Warnung über die Hexen" (Posen, 1680); „Rechtliches Bedenken we
gen der Hexenprozesse" (1939, Ritter) (5). Alle diese Übersetzungen 
haben besonders den Begriff 'Cautio' wiederzugeben versucht. War-
schawung, Warnung, Gewähr gegen falsche Urteile, Gewissensbuch, 
Rechtliches Bedenken: man versteht die Cautio an erster Stelle als 
Mahnwort, als dringende Warnung vor drohendem und schon herr
schendem Unrecht. Damit hat man in der Tat den Kemgedanken der 
CCr. treffend ausgedrückt, wie wir bei der Behandlung einzelner Ab
schnitte des Buches klar machen werden. Trotz der Ungewohnheit, 
welche der Titel jetzt für uns hat, war der Begriff 'Cautio' in der 
damaligen Rechtsliteratur, gerade in dem Sinne, in welchem Spee ihn 
anwendet, nicht ungebräuchlich (G). Und die Verbindung mit 'crimi-
nalis' war auch geläufiger als man glauben möchte. Gerade die Krimi
nalisten mußten ja beim, herrschenden strengen und harten Strafrecht 
immer darauf bedacht sein, Vorkehrungen zu treffen gegen einschlei
chende Mißbräuche und gegen eine drohende Verkehrung von Recht 
in Unrecht. Diese 'Cautelae Criminales' (7) wurden von vielen Juristen 
weitläufig beschrieben, und enthalten im Grunde nur Bestimmungen 
für die Praxis des Straf rechts: Zeugenverhör, Untersuchung, Indizien, 
Folter usw. In eben demselben Sinne verband Spee die Begriffe Cautela, 
Cautio und Criminalis: Sicherheit, Gewähr für Recht beim Strafprozeß. 

Das Buch beginnt mit einem Motto (8), das die Absicht des Autors 
unverblümt ausspricht: Epitome oder Summe dieses Buches: „Ich sah 
unter der Sonne an der Stätte der Rechtsprache Frevel herrschen, und 
Unrecht auf dem Sitz des Rechtes (Prediger 3, 16)". „Und nun ihr 
Könige, gebt acht: laßt euch belehren, die ihr auf Erden regiert 
(Psalm 2, 10)" (9). Zwei Hauptthemen des Buches sind hiermit ange
deutet: Es herrscht Unrecht in der heutigen Rechtspflege, und die 

(B) All diese Übersetzungen werden im neunten Kapitel besprochen werden; 
Verzeichnis sämtlicher Auflagen und Übersetzungen der CCr. im Anhang IV. 

(0) Cautio hat hier also nicht die Bedeutung 'Bürgschaft, Pfand', sondern: 
Vorsicht, Vorkehrung, Gewähr. Gegensatz ist: Sorglosigkeit, Nachlässigkeit. 
Vgl. Thesaurus Linguae Latinas, Vol. III, 1907, col. 712-715. 

(T) Nennen wir z.B.: Marc Antonius Blancus (Padua, f 1548) „Cautela; 
criminales"; Thomas Ferratius: „Cautelae Juris" (1511); Johann Fichard 
(1512-1581): „Tractatus cautelarium omnium JCtorum". Aus Spees Zeit 
noch: Justus Oldekop: „Cautelse criminales" (1639). 

(8) Dieses Motto erscheint erst in der zweiten Auflage 1632. Es ist wohl ein 
Zusatz von Spee selbst. Vgl. oben S. 85. 

(B) Wir benutzen meist die Übersetzung von J. Fr. Ritter (1939). Seine Arbeit 
hat unsere Untersuchung bedeutend erleichtert; die alten kleinen lateini
schen Ausgaben sind weniger leicht zu hantieren. Seine sehr freie und 

93 



Fürsten, die Obrigkeiten, wissen es nicht, sollen sich darum durch 
dieses Buch unterrichten lassen. Die 'Auctoris prsefatio', die Vorrede 
des Verfassers, schließt gleich an dieses Motto und an das Titelblatt an: 
„Den Obrigkeiten Deutschlands habe ich dieses Buch gewidmet; vor 
allem denen, die es nicht lesen werden; weniger denen, die es lesen 
werden. Denn eine Obrigkeit, die so gewissenhaft ist, daß sie sich 
verpflichtet fühlt zu lesen, was ich hier über die Hexenprozesse ge
schrieben habe, die hat bereits das, um dessentwillen das Buch gelesen 
werden sollte, nämlich Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt (curam nempe 
ac diligentiam) bei der Prüfung dieser Fälle... Wenn eine Obrigkeit 
aber so sorglos ist, daß sie dieses Buch nicht lesen und zu Herzen 
nehmen will, so hat gerade die es dringend nötig, das Werk zu lesen, 
um aus ihm Sorgfalt und Behutsamkeit zu lernen (solliciti ac diligentes 
esse discant)" (1 0) . Spee trifft hier wohl den Nagel auf den Kopf; es 
war in der Hexenfrage ja schon so bestellt, daß die Aufgeklärteren 
jedes Buch, das den Wahn aufdeckte, mit Freude begrüßten: die 
Hexengläubigen jedoch mit Entrüstung und mißtrauischem Abscheu 
jedes Wort der Besinnung von sich stießen. Man wollte eben über das 
Unrecht nicht aufgeklärt werden, denn man fürchtete sich vor einer 
Schuld, die man abwesend glaubte, solange man sie nur hartnäckig 
leugnete. Nur die Gutwilligen, die Unvoreingenommenen, also meist 
diejenigen, die sich keine oder nur wenige Hexenverurteilungen hatten 
zuschulden kommen lassen, konnten die Wahrheit erkennen oder min
destens vermuten: ihr Gewissen war nicht durch die Ahnung einer 
Schuld verhängt, die ihnen den Zugang zur Erkenntnis des wahren 
Rechtes verschloß. Wie zutreffend Spec dies hier — und weiter in der 
CCr. — darstellte, beweist die ganze Geschichte der Hexenprozesse: 
die Beteiligten am Prozeß, die Richter, die Theologen und Juristen, 
die den Prozeß förderten, konnten nicht zur Erkenntnis gelangen, daß 
ihre Sache ungerecht war. Ihr Unrecht, ihren Irrtum eingestehen 
hieße eine Last der Verantwortung auf sich nehmen, die sie zu zer
brechen drohte. Es ist darum keine Seltenheit, daß ein Hexenrichter 
beim Zerschellen seines Wahnes von Sinnen kommt, ja sich in Ver-
rückheit selber der Hexerei, des Teufelsdienstes beschuldigt, oder in 
Selbstmord endet i11). Spee brauchte sich keinen Illusionen hinzuge
ben : viele 'Bekehrungen' sollte seine CCr. nicht machen, jedenfalls nicht 
unter den fanatischen Hexenverfolgem. Aber die Unvoreingenommenen, 
die Zweifler, die Neugierigen konnten von der Lektüre des Buches viel 
lernen: und bei dieser Klasse seiner Leser hatte Spee wohl den besten 

glatte Übersetzung machte es jedoch bisweilen notwendig, in der latei
nischen Vorlage den genauen Wortlaut zu überprüfen. 

(10) Der lateinische Text fährt fort: „legant igitur qui lecturi non sunt; qui 
sunt, ne legant quidem." Ein in der prägnanten Kürze überraschend schar
fer Satz. 

(»M Vgl. CCr. dub. 13 am Ende. 
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Erfolg. — Wir wollen aber die Erfolge, den Einfluß der CCr. erst im 
elften Kapitel darstellen. 
Inhaltsüberncht. 

Nach der Prœfatio folgt der „Index Dubiorum seu Quaestionum huius 
Libri". An Hand dieses Inhalts läßt sich leicht die Einteilung der CCr. 
ablesen. Wir gehen bei dieser Übersicht nur sehr kurz auf den Inhalt 
der einzelnen dubia ein, weil die folgenden Kapitel unserer Untersu
chung dies gründlicher tun werden. 

Die ersten sieben dubia oder Fragen leiten ein und sind sehr kurz: 
1. „Ob es wirklich Hexen, Zauberinnen oder Unholden gibt". Es scheint 
doch wohl wahr zu sein, obwohl ich weiß, daß Gelehrte, auch Katho
liken, daran zweifeln. Es sei denn so; aber ob alle, die als Hexen ver
brannt worden sind, wirklich Unholden und Zauberinnen waren, das 
glaube ich nicht, und mit mir halten das viele fromme Männer. — 
Gleich beschwichtigt Spee die Eiferer, die sich schon über diesen Ge
danken empören wollen: wahrer Eifer ist für Überlegung und Besonnen
heit zugänglich ( 1 2) . — 2. „Ob es in Deutschland mehr Hexen und 
Unholden als anderorts gibt". Man möchte es glauben, weil ja die 
Scheiterhaufen so überaus zahlreich sind. Aber bei uns herrscht gerade 
in dieser Sache viel dummer Aberglaube; man schöpft leicht Verdacht 
gegen jeden, der schon irgendwie weniger beliebt ist; man schreit bei 
jedem Unheil von Zauberei und Hexenwerk. Verleumdungen werden 
nicht unterbunden, sodaß Neid und Mißgunst freies Spiel haben. — 
j . „Was die Hexerei oder Zauberei für ein Verbrechen ist" (1 3) . Sie 
ist ein sehr schweres Verbrechen,... so steht es bei Delrio; „indessen 
will ich das in einer anderen Abhandlung eingehender untersu
chen" (ы). — 4. „Ob die Hexerei zu den Sonderverbrechen gehört". 
Ja, sie fällt unter die schwersten Verbrechen, bei denen der Strafrechts
brauch strenger ist als sonst. — 5. „Ob im Verfahren gegen Sonder
verbrechen nach Gutdünken vorgegangen werden darf (formare pro-
cessum pro arbitrio)". Die Frage gibt schon die verneinende Antwort 
ein: auch bei Sonderverbrechen (crimina excepta) gelten bestimmte 
Regeln des Strafrechtverfahrens. Die erste Regel sei „daß bei keiner 
Straftat, sie sei ein Sonderverbrechen oder nicht, anders verfahren 
werden darf, ab die gesunde Vernunft es zuläßt". — 6. „Ob die deut
schen Fürsten recht daran tun, daß sie strenge gegen die Hexerei ein
schreiten". Selbstverständlich tun die Fürsten gut daran, dieses Ver-

(12) Wir geben gekürzt Spees Gedanken wieder. Bei Anführungszeichen dem 
Wortlaut nach; Übersetzung von Ritter. — Seitenzahlen geben wir nicht 
an; auch fügen wir keinen Kommentar bei, weil dies die folgenden Kapitel 
bringen werden. 

(13) Ein sehr kurzes dubium; eine halbe Seite! — Kein Hexenbuch war je so 
bündig. Andere brauchen Hunderte Seiten, um das schreckliche Verbrechen 
ausführlich und sensationell zu schildern. 

i14) Über diesen Plan zu einer „anderen Abhandlung" vgl. unten Kap. X, 
S. 271 ff. 
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brechen streng zu ahnden. — 7. „Ob durch solche scharfen Maßregeln 
das Hexenunwesen ausgerottet werden kann, und ob das auf andere 
Weise möglich ist". „Ich antworte: Soviel die Fürsten auch noch ver
brennen mögen, sie werden es doch nicht ausbrennen, sofem sie nicht 
alles verbrennen. Sie verwüsten ihre Länder mehr als jemals ein Krieg 
es tun könnte, und richten doch nicht das Geringste aus: es ist, um 
blutige Tränen darüber zu vergießen! (Res est vel sanguine defienda!)". 
Hier setzt Spee mit seiner Mahnung zur Vorsicht an: er weist auf die 
Mittel zum gerechten Prozeß hin, welche Tanner vorgeschlagen hat. 
Die Fürsten wenden die verkehrten Mittel an: bei den Hexenprozessen 
ist etwas nicht in Ordnung. Viel habe ich gebetet und nachgedacht, um 
einen sicheren Weg in dem Hexenprozeß zu finden. „Aber ich sehe: 
so ist der Geist der Zeit: Falls sich etwas fände, das zu diesem Ziele 
hinführen könnte, so würde sich doch in Deutschland keine Obrigkeit 
finden, die es der Beachtung wert hielte". 

Diese sieben Kapitel erstrecken sich in der ed. 1632 über kaum 16 
Seiten; die weiteren 45 dubia aber füllen mehr als 440 Seiten. Man 
bemerkt den Unterschied. Diese Fragen waren nur einleitend; jetzt ist 
Spee bei der ersten Hauptfrage: die Verantwortung der Fürsten. Sie 
sind letzten Endes für die Hexenverfolgung verantwortlich (1 5) . Denn 
in ihrer Macht steht es, die Prozesse anzutreiben oder einzuschränken. 
Dub. 8 und 9, femer auch 14 und 15 handeln von der Rolle der Obrig
keiten beim herrschenden Hexenprozeß. 

a) Die Verantwortlichen. 

Die 8. Frage gibt einige Grundregeln für das Verfahren der Fürsten 
und ihrer Beamten bei der Verfolgung der Hexen. Freimütig weist Spee 
auf die Pflichten der Obrigkeit hin. Die 9. Frage, „Ob die Fürsten ihr 
Gewissen genügend entlasten, wenn sie sich selbst nur wenig bemühen, 
und die ganze Verantwortung auf ihre Beamten abschieben", betont 
die dringende Aufgabe der Fürsten, das Verhalten ihrer Beamten sorg
fältig zu überprüfen, weil das Fehlen einer strengen Aufsichf oft ein 
Freibrief für gröbstes Unrecht ist. Die 14. Frage greift wieder das Thema 
der Verantwortlichkeit der Fürsten auf: „Ob es gut ist, Fürsten und 
Obrigkeiten zur Hexeninquisition anzutreiben." Und femer: „Was es 
im wesentlichen für Leute sind, die immer die Fürsten gegen die Hexen 
anspornen", die 15. Frage. Spee warnt vor übermäßigem Eifer, der 
die Klugheit und die Vorsicht verdrängt und das begangene Unrecht 
in frommer Dummheit nicht erkennt. Die Habsucht der Richter, Rache
sucht und Verleumdung beim Volke und das Unverständnis der Theo
logen sind Ursachen des schrecklichsten Unrechts, an Unschuldigen 
verübt. — Hiermit ist der erste große Abschnitt der CCr. und eine 
ihrer Hauptfragen gegeben: Die Verantwortlichen für das Unrecht, 
wovon das s e c h s t e K a p i t e l unseres Buches handeln wird. Wir 

(ls) Man bedenke, daß Spee im Zeitalter des Absolutismus lebt! 
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ziehen es nämlich vor, im fünften Kapitel den zweiten Abschnitt 
der CCr. zu beleuchten, weil in dieser Weise das, wofür eben die 
Fürsten, Richter und andere verantwortlich sind, nämlich die Gefahr 
für Unschuldige, vorab dargestellt werden kann. 

b) Die unschuldigen Opfer. 

Wir haben einen Abschnitt, von der 10. bis zur 13. Frage, absichtlich 
überschlagen, weil diese dubia mit den Fragen 16-19 ein neues Problem 
anschneiden: ob Unschuldige Opfer der Prozesse werden können oder 
tatsächlich schon geworden sind. Spee behandelt dieses Problem zusam
men mit der Frage der Verantwortung der Fürsten, weil ja die Gefahr 
für Unschuldige die Gewissen der Fürsten aufrütteln mußte. 

Also behandelt dub. 10: „Ob zu glauben ist, Gott werde jemals 
zulassen, daß auch Unschuldige in die Hexenprozesse hineingeraten." 
Dagegen haben wir keine Gewähr: wenn die Richter sorglos und grau
sam verfahren, verbürgt Gott keineswegs, daß jeder Unschuldige sicher 
sein wird. — 11. „Ob zu glauben ist, Gott habe tatsächlich schon zuge
lassen, daß auch Unschuldige in die Hexenprozesse hineingerieten." 
Wir haben bittere Erfahrungen, daß Hexenrichter, die Hunderte Todes
urteile gefällt haben, sich als Verbrecher und habsüchtige und grausame 
Bösewichte herausstellten. Also sind tatsächlich Unschuldige zum Opfer 
gefallen. — 12. „Ob man also mit der Hexeninquisition aufhören soll, 
wenn doch feststeht, daß tatsächlich viele Unschuldige mit hineinge
raten." Wenn der Prozeßgang selbst keine Gewähr bietet, daß die 
Unschuld sicher ist, so müssen die Prozesse eingestellt werden, denn 
man darf nie diese Gefahr riskieren, um vielleicht dabei auch einige 
wirklich Schuldige zu treffen. „Man darf ja kein Unrecht tun, um 
Gutes zu erreichen." — 13. „Ob die Verfolgung der Schuldigen selbst 
dann zu unterbleiben hat, wenn ganz ohne unser Verschulden Unschul
dige in Gefahr geraten sollten." Auch dann, wenn ich ohne Schuld, 
aber doch bewußt, ein Verfahren anwende, das die Unschuld in Gefahr 
bringt, muß ich davon abstehen und lieber „das Unkraut mit dem 
Weizen aufwachsen lassen" nach dem Wort des Herrn. •—• 16. „Wie 
man sich bei den Hexenprozessen davor hüten kann, daß Unschuldige 
in Gefahr geraten". Hier gibt Spce einige sehr kluge Vorschläge, die 
die Ungerechtigkeiten verhindern sollen: vernünftige, gewissenhafte 
Richter, erfahrene Priester, keine Kopfgelder für jede entdeckte Hexe 
usw. Man entwerfe ein neues Kriminalgesetz für die Hexenverfolgung, 
unter Heranziehung von Theologen, Medizinern und Juristen. — 17. 
„Ob man in Fällen von Hexerei den Gefangenen die Verteidigung 
gestatten und ihnen einen Rechtsbeistand bewilligen soll." In dieser 
Frage deckt Spee ein abscheuliches Unrecht auf: die Hexen durften 
sich nicht verteidigen. Aus trügerischen Gründen verweigerte man jeden 
Rechtsbeistand. — Die Schlußfolgerungen aus diesen Erwägungen faßt 
die 18. Frage zusammen mit wuchtigen Argumentationen. — Dann 
richtet sich noch die 19. Frage besonders an die Hexenbeichtväter, die 
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in ihrem ungestümen Eifer jede Gefangene, die der Hexerei angeklagt 
worden war, für unbedingt schuldig hielten, sie mit allerhand Quäle
reien zum Geständnis bringen wollten und sie dadurch vollends zur 
Verzweiflung brachten. „Heute ist es ja Brauch, jede Gefangene nur 
immer als schuldig zu betrachten und demgemäß zu verfahren, sodaß 
es höchst selten geschieht, daß eine der Hexerei Angeklagte noch aus 
dem Gefängnis freigelassen wird. Aber Gott wird es sehen und Rechen
schaft fordern!" — Dieses Thema: Die unschuldigen Opfer der Hexen
prozesse, bildet den Gegenstand unseres f ü n f t e n K a p i t e l s . 

c) Die Folter. 

Mit der 20. Frage fängt Spee den dritten Abschnitt, die Besprechung 
der Folter, an. Mehr als 10 dubia, über 120 Seiten, widmet er diesem 
Problem. Weil wir im s i e b e n t e n K a p i t e l die ganze Frage der 
Folter beim Hexenprozeß ausführlich darlegen werden, beschränken wir 
uns hier auf eine kurze Übersicht der Fragen. 

Die Folter ist eine so große Qual, so stellt Spee als Ausgangspunkt 
in der 20. Frage fest, daß ohne Zweifel auch Unschuldige gegen sich 
selbst und andere lügen werden, nur um sich von den Schmerzen zu 
befreien. Mehrmalige Folter ist erst recht eine Qual, sodaß man sehr 
schwerwiegende Gründe haben muß, bevor man sie anwenden läßt. — 
22. „Warum heute viele Richter die Angeklagten ungern freilassen, 
auch wenn sie sich in der Tortur (durch Überstehen der Schmerzen) 
gereinigt haben"; weil diese armen, verkrüppelten Wesen ein laut re
dendes Zeugnis der Grausamkeit der Richter sind. — 23. „Unter wel
chem Vorwand man wohl behaupten kann, die Folter dürfe ohne neue 
Indizien wiederholt werden." Spee wird hier beißend spöttisch und 
sarkastisch: er zeigt einige der trügerischen Vorwände, die die Richter 
und die Rechtsgelehrten zur Wiederholung der Tortur ausgeklügelt 
hatten. — In demselben Geiste gibt er in der 24. Frage Auskunft: „Wie 
ein ängstlicher Richter, der nicht ohne neue Indizien zu foltern wagt, 
leicht welche finden kann". In der 27. Frage „Ob die Folter ein 
taugliches Mittel ist, die Wahrheit an den Tag zu bringen", gibt er 
eine Menge Gründe an, weshalb die Folter unzuverlässig ist. In der 
28. Frage entlarvt er die Argumente der Verteidiger der Tortur, um 
in der 29. Frage zu entscheiden: „Die Tortur ist völlig abzuschaffen und 
nicht mehr anzuwenden. Oder wenigstens muß jedes Moment im allge
meinen und im besonderen beseitigt oder anders geregelt werden, das 
die Tortur zu einer so gefährlichen Einrichtung macht. Einen anderen 
Ausweg gibt es nicht." Dieses ist eine Gewissenspflicht der Fürsten: 
sonst bleibt das Unrecht bestehen. 

Nun folgen einige Sonderfragen: 30. „Welches wir für die wichtigsten 
Anweisungen halten, die den Hexenbeichtigem zu erteilen sind." Ein 
Kapitel voll der Wärme und liebender Sorge des Priesterherzens Spees. 
— 31. „Ob es gut ist, den Weibern vor der Tonur durch den Henker 
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die Haare abscheren zu lassen." Empört richtet Spee sich gegen diesen 
alle Ehre verletzenden Mißbrauch. 

d) Die Indizien. 

Mit der 31. Frage öffnet sich die Reihe der Probleme der Indizien, 
der Beweise der Tat: der vierte Abschnitt der CCr. Man schritt ja zur 
Folter, weil man glaubte, gewisse Anzeichen zu haben und nur noch 
das Geständnis des Angeklagten zu brauchen, um völlige Gewißheit 
seiner Schuld zu bekommen. 32. „Aus welchen Gründen man zur Tortur 
schreiten darf." Diese Gründe müssen nach der Lehre der Juristen, nicht 
leicht, oder gar stark, sondern 'beinahe beweisend' sein. — 33. „Wer 
zu entscheiden hat, welche Indizien im Einzelfall als annäherend volle 
Beweise anzusehen sind." Das hat zwar der Richter zu entscheiden, aber 
bei der Beschaffenheit der heutigen Hexenprozesse und bei der Unfä
higkeit vieler Richter sollen die Universitäten um ein Urteil angegangen 
werden. Man soll überhaupt die Frage der genügenden Indizien ge
nauer prüfen, denn viele gehen allzu leichtfertig vor. 

Drei Fragen, 34-36, behandeln ausführlich den Wert der 'fama pu
blica', des Gerüchts. Viele Hexen wurden ja in den Prozeß gezogen, 
einfach weil das gemeine Geschrei des dummen Volkes sie für Hexen 
schalt. Die folgenden dubia behandeln die Frage der indicia, der An
zeichen der Tat, bei den Ausnahmeverbrechen, wozu man die Hexerei 
rechnete. In der 37. Frage kehrt Spee sich gegen Binsfeld und andere 
gelehrte Hexenverfolger, die bei Hexerei leichtere Indizien für aus
reichend erachteten. Überhaupt ist der Grundsatz, daß bei schwereren 
Verbrechen leichtere Beweise genügen sollten, unsinnig, vernunftwidrig 
und ungerecht, so führt Spee in der 38. Frage aus. — Die 39. Frage, 
„Ob eine Angeklagte, die auf der Folter nichts gestanden hat, verurteilt 
werden darf", wird entschieden verneinend beantwortet und Spee 
brandmarkt den herrschenden Mißbrauch. — In dem 40. dubium legt 
Spee die Frage vor: „Ob dem auf dem Richtplatz erklärten Widerruf 
des Schuldbekenntnisses irgendeine Bedeutung beizumessen ist". Dies 
war für die Angeklagten ein letzter Versuch, die Ehre ihres Namens 
und das Leben der denunzierten Mitschuldigen zu retten. Die Richter 
waren aber gewöhnt, diesen Widerruf nicht zu achten; Spee fordert 
volle Geltung dafür. 

Einige Fragen, 41 und 42, behandeln nun noch einige Indizien der 
Schuld, die erst während der Prozedur entdeckt zu werden pflegten. 
So hielt man eine Angeklagte, die während der Verhandlung im Kerker 
starb, für zweifellos schuldig. Spee fordert deutlichere Beweise als die, 
welche der leichtfertige Wahn für genügend erachtet. 

Über die Hexenmale, die Stigmata am Körper der Hexe, wo sie vom 
Teufel gezeichnet sei, erkenntlich an der Unempfindlichkeit und am 
Ausbleiben des Blutens beim Nadelstich, handelt dub. 43: „Von den 
Hexenmalen, und ob sie ein Indiz zur Folterung und zur Verurteilung 
abgeben." Spee verwirft den Glauben an Hexenstigmen ganz; übrigens 
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ist diese entehrende Untersuchung selbst eine unerlaubte Folter und 
die Henker üben dabei Betrug und frönen ihrer lüsternen Grausamkeit. 
— Die Indizien und ihre Beurteilung durch Spee bilden das Thema 
unseres a c h t e n K a p i t e l s . 

e) Die Denunziationen. 

Mit dem 44. dubium fängt die Kernfrage der Denunziationen an, 
der fünfte, letzte Abschnitt der CCr. Es war ja beim Hexenprozeß 
immer Brauch, die 'Schuldige' gleich nach ihren Mitschuldigen zu 
befragen und diese Aussage, diese Denunziation, als genügenden Grund 
zur Verhaftung, ja zur Folter zu betrachten. Wir werden i m n e u n t e n 
K a p i t e l diese Frage behandeln. Überblicken wir kurz die sechs 
dubia, die Spee diesem Problem widmet. — 44. „Ob beim Verbrechen 
der Hexerei auf die Denunziationen Mitschuldiger viel zu geben ist." 
Je mehr der Angeber üblen Rufes ist, umso weniger hat seine Aussage 
Wert. Also auf die Aussage einer Hexe, falls sie wirklich Hexe ist, ist 
kein Wert zu legen. Wenn sie aber keine Hexe ist, wie könnte sie dann 
'Mitschuldige' denunzieren? — 45. „Ob man den Denunziationen nicht 
wenigstens um der Reue der Denunziantinnen willen glauben soll." 
Wer wird feststellen, ob die Reue wirklich echt ist? Die Richter nennen 
nur das in Reue gesagt, was ihnen gefällt; je bereitwilliger darum eine 
Angeklagte mit ihren Denunziationen ist, umso mehr hält man sie für 
reumütig. — 46. „Ob man den Denunziationen wenigstens dann glauben 
soll, wenn es unfehlbar sicher ist, daß die Denunziantinnen sich ehrlich 
bekehrt haben und die Wahrheit sagen wollen." Auch dann ist ihren 
Aussagen nicht zu glauben, denn wer weiß, ob sie auf dem Hexensabbat, 
wo sie ihre Mitschuldigen gesehen haben wollen, nicht von Trugbildern 
und von Einbildungen ihrer Phantasie irregeführt worden sind? So 
kommt Spee auf die nächste Frage: — 47. „Ob der Teufel die Anwe
senheit Unschuldiger auf dem Hexensabbat vorspiegeln kann." Es steht 
fest, daß schon oft untadelige Personen, ja sogar Fürsten, von den 
Hexen denunziert worden sind. Wer wollte behaupten, sie seien also 
schuldig? Der Teufel kann sehr gut allerhand Trugbilder in den Geist 
seiner Hexen gaukeln; jedenfalls kann niemand beweisen, daß er es 
nicht könne. 

Die 48. und die 49. Frage sind noch einer ausführlichen Entkräftung 
der Argumente der Gegner gewidmet. Mit überraschend scharfer Logik 
widerlegt Spee all die listigen Ausreden der Verteidiger des herrschen
den Hexenprozesses. Der Glaube an die Wirklichkeit der sog. Hexen
sabbate, der schon mehr als zwei Jahrhunderte lang dem Prozeß zu
grunde lag, wird mit schlagenden Argumenten vernichtet. 

Eine letzte, abschließende Frage stellt Spee noch in dubium 50: „Ob 
ein Richter sich unbesorgt eine der beiden Meinungen zu eigen machen 
kann, die unsrige, die die Denunziationen mißachtet, oder die der 
anderen, die ihnen großen Wert beimißt?" Spee antwortet: hier gilt 
nicht die Regel, daß man bei Meinungsverschiedenheiten unter Gelehrten 
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eine beliebige Ansicht wählen kann. Denn es handelt sich hier um eine 
Frage, wobei die Gerechtigkeit, ja, Leib und Leben von Menschen in 
Gefahr stehen. Also muß man hier den sicheren Weg wählen, d.h. den 
Denunziationen mißtrauen und sie verwerfen. 

Was in der CCr. nun noch folgt, sind eigentlich Anhänge, wie auch 
der zweite der beiden Abschnitte überschrieben ist. Dub. 51 bietet noch 
eine abschließende Gesamtübersicht eines Hexenprozesses, und der sog. 
'Appendix' eine Illustrierung: „Was die Folter und Denunziationen 
vermögen; Ein denkwürdiges Beispiel". Fangen wir beim letzten an. 
Das denkwürdige Beispiel entnimmt Spee aus Tacitus' Annales, üb. 15, 
wo dieser von den Christenmärtyrem unter Kaiser Nero berichtet. Als 
unter diesem Kaiser nämlich die Stadt Rom von einer großen Feuers
brunst heimgesucht worden war, suchte Nero nach Schuldigen. Darum 
ließ er einige Christen verhaften und solange foltern, bis sie gestanden. 
Sie wurden auch unter Folter gepreßt, Mitschuldige zu nennen, und 
so starben Hunderte von Christen auf die grausamste Weise (1 6) . — 
Hieraus ergibt sich, daß sogar heilige Märtyrer durch Folter zu falschen 
Geständnissen und falschen Denunziationen gezwungen werden konn
ten; daß Gott dieses Unrecht zuließ und nicht durch ein Wunder 
eingriff; daß trotz dieser gezwungenen Aussagen diese Märtyrer nicht 
weniger mit vollem Recht als Heilige verehrt werden dürfen. — Wer 
sieht nicht die Bedeutung dieses Beispiels für die heutigen Prozesse? 
Keiner kann doch im Ernst glauben, daß die Aussagen der Hexen auf 
der Folter wahr und glaubhaft seien. „Ich habe bisher noch niemanden 
gehört, der sich Standhaftigkeit zutraute, wenn er nur einmal etwas 
näheren Einblick in diese Folterqualen gewonnen hatte." 

Wir haben hiermit den Überblick des Inhalts der CCr. beendet; alle 
Probleme um den Hexenprozeß kommen in dem straff gebauten Buche 
zur Behandlung. Wir werden in den folgenden Kapiteln die wichtigsten 
von Spee berührten Themen noch eingehender darstellen und dabei 
die von Spee vertretene Ansicht mit den herrschenden Anschauungen 
seiner Zeit, seiner Vorläufer und Mitkämpfer sowie seiner Gegner ein
gehend vergleichen. 

Der Hergang eines Hexenprozesses. 

Bevor wir aber diese Inhaltsübersicht abschließen, müssen wir noch 
einer Bitte von Spee selber willfahren, die er am Schluß seiner Praefatio 
nachdrücklich ausspricht. Nachdem er nämlich mit lakonischer Skepsis 

( l e ) Der lateinische Text, der Spee zu dieser Interpretation Anlaß gab, lautet: 
„Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde i n d i c i o e o r u m mul
titude) ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis 
convicti sunt." (Tacitus Annales 1. 15, с. 44, vs 6.) Es steht hier jedoch 
nicht, daß die Christenmärtyrer andere als des Brandes schuldig anzeigten, 
sondern nur, daß sie ihre Mitchristen angaben. Spees Argumente lassen 
sich also nicht aus diesem Text herleiten. 
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betont hat, daß gerade diejenigen sein Buch lesen sollten, die es nicht 
lesen werden, fügt er hinzu: „Ob nun einer mein Buch lesen will oder 
nicht, so wünsche ich doch, daß jeder wenigstens die letzte 'Frage' liest 
und sorgfältig bedenkt. Ja, es wird sogar nicht nutzlos und gegen die 
Anordnung der Gedanken sein, dieses Kapitel vor allen übrigen zuerst 
zu lesen." Gemeint ist die 51. Frage: „Wie eine kurze Übersicht des 
heutzutage bei vielen im Hexenprozeß gebräuchlichen Verfahrens aus
sieht, die es wert wäre, daß der verehrungswürdige Kaiser sie kennen
lernte und das deutsche Volk sie sorgfältig betrachtete". Diese kurze 
Übersicht eines gebräuchlichen Prozeßverfahrens gegen Hexen umfaßt 
17 Seiten in der editio В (1632). Wir wollen gekürzt diese Darstellung 
wiedergeben. Dabei wollen wir möglichst viel Spee selbst zu Wort kom
men lassen, um einen Einblick in seine klare, scharfe, von warmer 
Anteilnahme erfüllte Sprache zu gewähren. Diese Übersicht wird die 
folgenden Kapitel besser verständlich machen, weil ja alle Fragen der 
CCr. um den Prozeßgang gruppiert sind und dort ihren Ausgang finden. 
In 46 Nummern beschreibt Spee den Hergang eines Prozesses. 

„1. Es ist kaum zu glauben, was es bei den Deutschen und besonders 
(es ist beschämend, es auszusprechen) bei den Katholiken (17) unter 

• dem Volke für Aberglauben, Mißgunst, Verleumdung, Ehrabschnei
derei, heimliches Gerede und dergleichen gibt. Die Obrigkeit bestraft 
diese Dinge nicht, und die Prediger rügen sie nicht. Sie sind es im 
Gegenteil, die zu allererst den Verdacht der Hexerei in die Welt setzen. 
Alle göttlichen Strafen, die Gott in der heiligen Schrift angedroht hat, 
stammen von den Hexen her. Gott und die Natur tun jetzt gar nichts 
mehr, sondern alles machen die Hexen. 

„2. So kommt es, daß alle Welt schreit, die Obrigkeit solle nun die 
Untersuchung (18) gegen die Hexen einleiten, die man in dieser Menge 
doch nur mit den eignen Zungen geschaffen hat. 

„3. Also befehlen die Fürsten ihren Richtern und Räten, mit dem 
Prozeß gegen die Hexen zu beginnen. 

„4. Die wissen zuerst nicht, wo sie anfangen sollen, weil sie keine 
Indizien und Beweise haben, und doch aus Gewissensbedenken nicht 
wagen, hier etwas ins Blaue hinein zu unternehmen." 

Nun steigern sich die Stimmen des ängstlichen Volkes, das Zögern 
der Richter sei verdächtig; der Fürst mahnt zu schleunigem Eingreifen; 

(1 7) Man hüte sich, aus diesem Text auf einen Gegensatz zu den Hexenverfol
gungen in protestantischen Gebieten 7u schließen. Spee wurde sofort 1635 
vom Protestanten Joh. Meyfart übertragen und bearbeitet, weil dieser die 
Mahnworte Spees für seine Glaubensbrüder sehr nützlich erachtete. Auch 
drei weitere Übersetzer waren Protestanten und verfaßten ihre Übersetzung 
für ihre Glaubensgenossen. 

(1 8) Statt 'Untersuchung5 schreibt Ritter 'Inquisition'. Auch übernimmt er das 
lateinische 'Inquisitoren', wo eigentlich 'Untersuchungsrichter' gemeint sind. 
Unter Inquisition versteht man jedoch allzuleicht die kirchliche Ketzer
inquisition, während Spee das weltliche Hexengericht meinte; deshalb 
ziehen wir die Verdeutschung vor. 
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endlich wird ein eigens bevollmächtigter Kommissar für Hexenprozesse 
abgeschickt. Dieser Hofgünstling erhofft sich einen schönen Gewinn 
und wird schon Hexen zu seinen Prozessen finden. Hört dieser nun 
irgendeine Frau als der Hexerei verdächtig nennen, sagen wir eine Gaja, 
so ist sie sein erstes Opfer. 

„10. Damit es jedoch nicht den Anschein hat, als ob der Prozeß 
nur auf dieses Gerücht hin, ohne weitere Indizien, angestrengt worden 
wäre, siehe, da ist gleich ein Indiz zur Hand, da man der Gaja aus 
allem einen Strick dreht. Ihr Lebenswandel war ja entweder schlecht 
und sündhaft, oder gut und rechtschaffen. War er schlecht, so sagt man, 
das sei ein starkes Indiz, denn von einer Schlechtigkeit darf man getrost 
auf eine andere schließen. War ihr Lebenswandel indessen gut, so ist 
auch das kein geringes Indiz: denn auf diese Weise, sagt man, pflegen 
die Hexen sich zu verstecken und wollen sie besonders tugendhaft er
scheinen. 

„11. Es wird also angeordnet, Gaja ins Gefängnis zu schleppen, und 
seht, da hat man abermals ein neues Indiz, da man ihr ja aus allem 
einen Strick zu drehen weiß. Denn sie zeigt dann entweder Furcht oder 
tut es nicht. Zeigt sie Furcht (weil sie davon gehört hat, was für 
entsetzliche Folterqualen man in der Regel im Verfahren gegen Hexerei 
zur Anwendung bringt), so ist das alsbald ein Indiz, denn man sagt, 
sie habe ein schlechtes Gewissen. Zeigt sie keine Furcht (weil sie näm
lich auf ihre Unschuld vertraut), so ist auch das sogleich ein Indiz: 
Denn das, sagt man, sei überhaupt eine Eigentümlichkeit der Hexen, 
daß sie sich ganz unschuldig stellen und den Kopf nicht sinken lassen." 

Erst jetzt, nach der Verhaftung, häufen sich die Indizien: allerhand 
Zeugen melden sich mit Berichten von den schädlichen Wirkungen der 
Angeklagten. Jeder weiß etwas zu melden, das den Verdacht erschwert. 

„14. Daraufhin wird sie schleunigst zur Folter geschleppt, sofern sie 
nicht, wie es häufig geschieht, noch am gleichen Tage, an dem sie 
gefangen wurde, gefoltert worden ist." 

Eine Verteidigung, ein Anwalt wird nicht zugelassen, denn es heißt, 
jeder, der eine Hexe verteidigen will, sei selbst verdächtig. Man liest 
der Beschuldigten die gegen sie eingebrachten Indizien vor, und was 
sie immer auch zu ihrer Verteidigung anführt, mag sie sogar alle Indi
zien einzeln widerlegen, es hilft ihr nichts: sie wird in den Kerker 
zurückgeführt und die Indizien behalten ihre Kraft. So geht man zur 
Folter über, weil es ja schwere Indizien gegen sie gibt. Vorerst läßt 
man ihr noch in schamlosester Weise alle Haare abscheren, damit 
etwaige verborgene Zaubermittel entdeckt werden. 

„21. Hierauf, wenn Gaja in dieser Weise beguckt und geschoren ist, 
wird sie gefoltert, damit sie die Wahrheit kundtue, das heißt, damit 
sie sich schlechtweg für schuldig erklärt. Alles, was sie anders sagt, ist 
nicht die Wahrheit, kann es nicht sein." 

Diese erste Folter (Daumenschrauben) nennt man 'leicht', obwohl sie 
in Wahrheit fürchterlich ist, und ein durch diese Folter erpreßtes 
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Geständnis heißt 'ohne Tortur abgelegt'. „Freilich wird sie, auch wenn 
sie nicht gestanden hätte, nichtsdestoweniger hingerichtet werden. Denn 
wo erst einmal mit der Tortur der Anfang gemacht ist, da ist der 
Würfel bereits gefallen. Sie kann nicht mehr entkommen, sie m u ß 
sterben." 

„25. ...Gesteht sie nicht, so wird die Folter zwei, drei, vier Male 
wiederholt. Hier ist alles erlaubt, was man haben möchte: es gibt ja 
bei einem Sonderverbrechen keinerlei Vorschrift über Dauer, Schärfe 
und Wiederholung der Tortur. Die Richter sind sich hier keiner Schuld 
bewußt, die sie vor ihrem Gewissen zu verantworten hätten." 

Wie immer sich die arme Gefolterte betragen mag, ob sie tapfer die 
Schmerzen erduldet, ob sie leise bei sich Worte spricht, ob sie in 
Ohnmacht fällt: alles wird als neues Indiz aufgefaßt. Stirbt sie auf der 
Folter, so hat es der Teufel getan; hält sie aber die Schmerzen mutig 
aus, so steht der Teufel ihr bei. — Wenn sich aber kein Geständnis aus 
ihr erpressen läßt, so wird sie nicht freigelassen, und die Anklage kann 
sie auch nicht durch Überstehen der Tortur von sich schaffen. So wird 
sie als verstockt entweder einfach verurteilt oder man läßt sie montate-
lang, ja einige Jahre im Kerker schmachten, bis sie ganz mürbe gemacht 
ist und unterliegt. 

„32. Inzwischen wie auch nachher und schon vorher schickt man 
ihr unwissende, ungestüme Priester, die noch unleidlicher als die Hen
kersknechte selbst sind. Ihre Aufgabe ist es, die Unglückliche auf jede 
Weise zu peinigen, bis sie sich zu guter Letzt schuldig bekennt, ob sie 
es wirklich ist oder nicht. Wenn sie das nicht tue, versichern sie, gebe 
es schlechtweg keine Rettung für ihre Seele, könne sie nicht mit den 
Sakramenten versehen werden." 

Auf jede Weise aber wird dafür gesorgt, daß keine ruhigeren, beson
nenen Priester oder Außenseiter zugelassen werden. Denn es darf ja 
nichts zur Verteidigung der Angeklagten geschehen. Jede Erleichterung 
in ihren elenden Verhältnissen ist verpönt. 

Die Richter haben inzwischen schon viele Kunstgriffe in Anwendung 
gebracht, um neue Indizien herbeizuschaffen, sodaß sie am Ende ohne 
Geständnis verurteilt werden kann. 

„35. . . .Wenn sie so umkommen m u ß , ob sie ein Geständnis abgelegt 
hat oder nicht, dann möchte ich um der Liebe Gottes willen wissen, ob 
hier irgend jemand, er sei noch so unschuldig, soll entrinnen können? 
Unglückliche, was hast du gehofft? Warum hast du dich nicht gleich 
beim ersten Betreten des Kerkers für schuldig erklärt? Törichtes, ver
blendetes Weib, warum willst du den Tod so viele Male erleiden, wo 
du es nur einmal zu tun brauchtest? Nimm meinen Rat an, erkläre 
dich noch vor aller Marter für schuldig und stirb. Entrinnen wirst du 
nicht. Das ist letzten Endes die unselige Folge des frommen Eifers 
Deutschlands." So ergeht es einer Frau, die trotz Folter standhaft ihre 
Unschuld zu behaupten wagt. Schlimmer aber wird die Sache, wenn 
sie sich zu einem Geständnis zwingen läßt. 
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„36. Ha t sich erst einmal eine Angeklagte, von der Gewalt der 
Schmerzen getrieben, fälschlich beschuldigt, so richtet das unsagbares 
Unheil an, denn fast niemals gibt es ein Mittel, zu entkommen. Sie 
wird gezwungen werden, noch andere, von denen sie gar nichts weiß, 
zu beschuldigen, deren Namen ihr nicht selten die Verhörrichter in den 
Mund legen, der Henker ihr einbläst, oder solche, von denen es schon 
vorher bekannt war, d a ß sie verschrieen, denunziert oder bereits einmal 
gefangen und wieder losgelassen worden seien. Die müssen dann wieder 
andere anzeigen, und so immer fort. Wer sieht nicht, d a ß das unendlich 
weitergehen muß? 

„37. Darum bleibt den Richtern selbst gar nichts anderes übrig, als 
die Prozesse abzubrechen und ihr eigenes Verfahren zu verurteilen, 
sonst müssen sie schließlich auch ihre eigenen Angehörigen, sich selbst 
und alle 'Welt verbrennen lassen." 

So greift der Hexenprozeß oft gerade die Anstifter der Verfolgung 
an : es ereilt sie die gerechte Strafe für ihre Verleumdungen, daß sie 
selber denunziert werden. Besonnenere und aufgeklärtere Geister aber 
fangen an, aus diesen Erfahrungen Zweifel zu hegen an dem Hexen
prozeß und vorsichtiger gegen Verdächtigte vorzugehen. 

Die in dieser Weise durch Folter erpreßten Denunziationen genügen 
nach Ansicht vieler Juristen und Richter noch nicht zur Verhaftung 
der angezeigten Person: dazu bedarf es noch eines zweiten Indizes. 
Nun, dieses läßt sich leicht herbeischaffen. Die am Gericht Beteiligten 
lassen unauffallend durchsickern, wer denunziert worden ist, und bald 
bildet sich schon ein Gerücht: diese und jene Frau sei wohl auch eine 
Hexe. So hat man das Indiz des Gerüchts! 

„41. . . .Und das hat wieder einen Vorteil, da man dadurch sogleich 
neue Indizien gegen die Denunzierten bekommen kann auf Grund 
folgenden Dilemmas: Erfährt nämlich, was natürlich nicht ausbleibt, 
jemand, er sei denunziert, so entzieht er sich entweder der Festnahme 
durch die Flucht, oder er bleibt ruhig da. Erereift er die Flucht, so 
erklären sie sogleich, das sei ein außerordentlich starkes Indiz dafür, 
d a ß er schuldig sei, ein schlechtes Gewissen habe. Bleibt er indessen da, 
so ist auch das ein Indiz: der Teufel, sagen sie, hält ihn fest, d aß er 
nicht fort kann." 

Es hilft auch nicht im geringsten, wenn ein derart Denunzierter und 
übel Beleumdeter sich vor jedem falschen Verdacht sichern will und 
gegen das falsche Gerücht Verwahrung einlegt: es macht ihn höchstens 
noch mehr verdächtig. So kommt seine Verhaftung und sein Untergang 
unabwendbar näher: er kann seinem Schicksal nicht mehr entrinnen. In 
dieser Weise ist überhaupt niemand seines sruten Namens und seines 
Lebens sicher. Jeder verleumderische Mensch kann seinen Feind ins 
Unglück stürzen. Und dabei glauben die Verantwortlichen, durch diese 
Feuerbrände das Land von der Hexenplage zu befreien. 
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„46. ...Ich hätte noch mehr sagen wollen, aber der Schmerz über
mannt mich, sodaß ich diese zusammenfassende Übersicht nicht sorg
fältig und vollständig zu Ende führe, noch, was sonst recht nutzbringend 
sein würde, eine deutsche Übersetzung ins Auge fassen kann. Vielleicht 
werden einmal Männer kommen, die dem Vaterland und der Unschuld 
zuliebe das Werk ganz vollenden (1 9) . Um dies eine endlich beschwöre 
ich alle gebildeten, frommen, klugen und besonnenen Beurteiler (denn 
die übrigen sind mir gleichgültig) um, des Gerichts des allmächtigen 
Richters willen, daß sie das, was wir in diesem Buche niedergeschrieben 
haben, recht aufmerksam studieren und bedenken. Das Seelenheil aller 
Obrigkeiten und Fürsten ist in großer Gefahr, wenn sie nicht sehr 
aufmerksam, sein wollen. Sie mögen sich nicht wundem, wenn ich sie 
zuweilen heftig und leidenschaftlich ermahne; es gebührt mir nicht, 
unter denen zu sein, die der Prophet stumme Hunde heißt, die nicht 
zu bellen wissen. Sie mögen auf sich und ihre ganze Herde achtgeben, 
die Gott einstmals strenge aus ihrer Hand zurückfordern wird" (2 0) . 

Sprache und Stil. 

Dieser längere Auszug aus einem der lebhaftesten Kapitel der Cautio 
gibt uns einen sehr guten Eindruck von Spees Sprache und Stil, sowie 
von seiner Art des Denkens und Argumentierens. In den nächsten 
Kapiteln werden wir noch oft längere Ausführungen aus Spees frischem 
und aufrüttelndem Buche nach der ausgezeichneten Übersetzung von 
Joachim Ritter aufnehmen. Wir möchten nun hier eine kurze Betrach
tung über die Eigenart der Sprache der CCr. einschalten. 

Spee beherrscht das Lateinische so vollkommen, daß er bei der 
Niederschrift seiner Gedanken offenbar nicht im geringsten gehemmt 
oder gehindert ist. Sein Wortschatz ist reich und sehr nuanciert und 
nicht selten muß der heutige Leser, dem das Lateinische nicht mehr so 
vertraut ist wie den Gelehrten der Barockzeit, zum Lexikon greifen. 
Der Satzbau ist logisch und klar und frei von gekünstelten Eigentüm
lichkeiten. — Weil die Übersetzung von Ritter den glutvollen Schwung 
der Gedanken und Bilder treffend beibehalten hat, obwohl sie der 
Knappheit des Lateinischen entbehrt, dürfen wir diesen deutschen Text 
unserer kurzen Betrachtung von Spees Sprache und Stil zugrundelegen. 

Ab typisches Merkmal der Sprache der CCr. wäre zuerst die stark 
ansprechende rhetorische Form zu nennen. Die ganze Cautio ist wie 

(19) In der Tat sollten sich bald Übersetzer finden: Meyfart (1635), Seifert 
(1647) und Schmidt (1649). Vgl. unten das elfte Kapitel. 

(20) Diese Darstellung mag dem heutigen kritischen Leser übertrieben und 
einseitig erscheinen. Wir hoffen jedoch in den folgenden Kapiteln durch 
Heranziehung vieler authentischer Aktenzeugnisse und anderer Berichte von 
Zeitgenossen der Hexenprozesse den Beweis zu erbringen, daß Spee nicht 
im geringsten die Sachlage übertrieben geschildert hat. Wir finden in allen 
Zeugnissen aus jener Zeit die Darstellung von Spee in erschreckend klarer 
Weise bestätigt. Man vergleiche auch Anhang I und II G. 
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ein fesselnder Vortrag geschrieben. Immer wird der Leser in die Aus
einandersetzungen mit einbezogen durch Fragestellungen, Ausrufe, Satz
wendungen, die den Neugier erwecken: „Ecce autem..."; „Praeclara 
sane sentential"; „O calcitas nostne gentis!"; „Euge bene"; „Quis non 
ingemiscat ad hanc rationem tam pneclaram?" ; „Sed quid prodest heec 
monuisse?" (2 1) . Allerlei Formen der Redekunst wie Wiederholungen, 
Steigerungen der Argumente und rhetorischen Fragen begegnet man 
auf Schritt und Tritt. Schon die Form der Kapitel gibt dem Verfasser 
willkommenen Anlaß, jedesmal durch eine Fragestellung dem Leser 
das Problem lebhaft vor Augen zu führen, sodaß man sofort interessiert 
dem 'Respondeo' des Autors zuhört. In der Argumentation seiner The
sen weiß er immer durch neue Wendungen die Aufmerksamkeit des 
Lesers anzuregen; nie wird die Lektüre ermüdend oder langweilig. 

Ein anderes Merkmal ist der stark persönliche Ton. Spec verfällt nie 
in den trocknen und pedantischen Ton des Dozierens und der rein ab
strakten Argumentation: auch in den theoretischen Erörterungen 
schwingt immer ein Unterton reger persönlicher Anteilnahme mit. Der 
Gegenstand seiner Ausführungen war ihm wirklich Herzenssache: er 
schrieb nur aus dem Andrang des Herzens; mit der vollen Kraft seiner 
reichen Person steht er zu allem was er schreibt. Nicht selten ist seine 
Sprache straff und herb wie von gespannter Entrüstung, zwingend von 
Überzeugungskraft; dann wieder zittert sie in warmem Mitleid; und in 
der Auseinandersetzung mit entgegengesetzten Meinungen klingt bis
weilen auch ein lächelnder Spott oder sogar ein beißender Sarkasmus 
durch (2 2) . In den Gefühlsergüssen wird Spee jedoch nirgends pathe
tisch und hohl; sein Sarkasmus ist nie bitter; in seiner Entrüstung 
verletzt er nie die persönliche Würde des Gegners. Immer bleibt die 
Sprache frisch, lebendig und glutvoll und regt zum Mitdenken an. 
Sein Priesterherz, voller Menschenliebe, pocht mit warmer Anteilnahme 
auf allen Seiten des klugen und reifen Buches. 

Es ließe sich noch vieles über den Stil der Cautio sagen: wir müssen 
uns beschränken, weil der Inhalt des Buches selbst Thema unserer 
Untersuchung ist. Es genüge hier schließlich die Bemerkung, daß 
gerade die bis dahin unbekannte Frische der Darstellung sowie die 
ansprechende Klarheit der Argumentation zu einem nicht geringen 
Teil den Erfolg der CCr. bestimmt hat. Wir kennen in der ungeheuren 
Menge der Hexenliteratur kein Buch, das sosehr den Leser durch Form 
und Inhalt fesselt, wie eben die Cautio von Spee; ein Urteil, das von 
allen Kennern auf diesem Gebiet einstimmig wiederholt wird (2 3) . 

(21) Weitere Beispiele von der rhetorischen Kraft von Spees Sprache werden 
die folgenden Kapitel in reicher Auswahl bringen. 

C12) Beispiele für diesen Sarkasmus bieten besonders das 23. und 24. dubium; 
vgl. unser siebentes Kapitel S. 191 ff. 

( а з ) Die lobenden Worte von Spees unmittelbarer Nachwelt werden wir im 
elften Kapitel erwähnen. Eine von uns unternommene Untersuchung der 
Urteile über Spee im Laufe der Jahrhunderte brachte das Ergebnis, daß 
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Form und Charakter. 

Mehr noch als der Stil und die Sprache spiegeln Charakter und 
Form des Buches das Wesen seines Verfassers. Aus der Cautio läßt sich 
unschwer eine treffende Skizze von Spees Person entnehmen. Allerdings 
gibt das Werk über die dichterische Begabung seines Verfassers keine 
klaren Andeutungen; insofern aber ein Dichter eben ein Mensch der 
tiefer erfaßten Wirklichkeit ist, schließt die Cautio einen Dichter als 
ihren Verfasser keineswegs aus ( 2 4 ) . 

Der scharfe und nüchterne Sinn für die Wirklichkeit ist wohl das 
hervorstechende Merkmal im Charakter der CCr. und im Charakter 
Spees. Die Cautio fußt in allen Erörterungen, Auseinandersetzungen, 
Beispielen und Argumentationen auf dem festen Boden der Wirklich
keit. Spee verliert sich nicht in Theorien ohne Bindung an die Praxis, 
noch in Abstraktionen, die an den sinnlichen Erfahrungen vorbeireden. 
Seine Sprache ist eben darum so fesselnd und überzeugend, weil Tat
sachen und Wahrnehmungen, die damals jeder täglich sammeln konnte, 
seinen Ausführungen zur Grundlage dienen. 

Ein weiteres Merkmal ist die gesunde und klare Logik des Denkens, 
überraschend scharf in der Analyse, überzeugend in den unausweich
lichen Schlußfolgerungen. Die gesunde Vernunft, die 'recta ratio', ist 
Spees erste Lehrmeisterin. Mit diesem Prüfstein untersucht er die her
gebrachten Anschauungen von Juristen und Theologen; mit diesem 
ihm einzig gültigem M a ß ermißt er ihren Sinn und Wert; auf Grund 
dieser Prüfung verwirft er entschieden alles, was diesem. Kriterium nicht 
standhält, und betont er energisch, was einzig diesem Maßstab entspricht. 
Mehr als die Autorität welches Gelehrten immer gilt ihm die unvorein
genommene Erkenntnis der gesunden menschlichen Vernunft ( 2 5 ) . 

Diese 'recta ratio' war auch seine Lehrmeisterin in der Dialektik: 

seine Dichtungen bisweilen, besonders im 18. Jhdt., starke abfällige Kritik 
erfahren haben, sein Hexenbuch dagegen uneingeschränkt gelobt wird, 
sogar von Jesuitenfeinden wie Eduaid Duller (Die Jesuiten, wie sie waren 
und was sie sind, 1845, S. 71) und von atheistischen Sozialisten wie Emil 
Rosenow (Wider die Pfaffenherrschaft, Kulturbilder aus den Religions
kämpfen des 16. und 17. Jhdts., 2. Bd., 1923, S. 659). Führen wir hier nur 
noch Bernhard Duhr an: „Bei Kennern der Hexenprozesse braucht man 
keinen Widerspruch zu befürchten, wenn man behauptet: Die Cautio 
Criminali,; ist für die Geschichte der Hexenprozesse die wichtigste, und für 
die Kritik dieser Prozesse die vernichtendste Schrift." (B. Duhr: Die 
Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen, 1900, S. 59.) — 
Gerade auf Grund solcher Zeugnisse haben wir die Untersuchung ange
fangen, deren Ergebnis in dieser Monographie über die Stellung und Be
deutung der Cautio vorliegt. 

C*4) Ein sprachwissenschaftlicher Vergleich des Stiles der Dichtungen Spees 
und der Prosa des Güldenen Tugendbuches mit dem Lateinischen der Cautio 
Criminalis würde wahrscheinlich einen interessanten Beitrag zum Charakter
bild Spees liefern. Eine solche Untersuchung fehlt leider noch. 

( 2 5) Beispiele u.a. unten im siebenten Kapitel, S. 188 und im neunten Kapitel 
S. 254 ff. 
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mit unerbittlicher Konsequenz zieht er die Schlußfolgerungen aus sei
nen Wahrnehmungen und Thesen. Dabei kommt dem. Theologen Spee 
seine scholastische Bildung gut zustatten: mit größter Gewandtheit be
wegt er sich in der Disputation mit seinen Gegnern, denen er immer 
in der Schärfe der Argumentation überlegen bleibt. Und dies nicht mit 
billigen Kniffen rein formeller Sophismen, sondern mit den offenen 
Waffen seiner scharf unterscheidenden Einsicht (2 e). Und das Ergebnis 
solcher Syllogismen wird dann meist noch sorgfältig am Kriterium der 
Wirklichkeit geprüft. 

Wir müssen hier auf Anführungen, die diese Darstellung beweisen 
sollten, wegen Raummangels verzichten: in den folgenden Kapiteln 
werden wir eine Fülle von Textproben bieten, die diese Skizze von Stil 
und Charakter der Cautio erläutern und ergänzen. — Hier wäre nun
mehr noch etwas über die von Spee benutzten Quellen zu berichten. 

Die Quellen zur Cautio. 

Die Frage der Quellen hängt im Grunde mit der des Charakters der 
CCr. eng zusammen. Die nüchterne Wahrnehmung der Wirklichkeit, 
die Kritik einer unbefangenen, gesunden Vernunft, die logisch scharfe 
Argumentation, — das sind die wichtigsten Quellen der Cautio gewesen. 
Wir kennen kein Buch über die Hexenfrage aus jener Zeit, das so wenig 
andere Autoren zitiert oder auch nur nennt. — Spees erste und wich
tigste Quelle, die ihn zur Abfassung der CCr. anregte und die ihm 
die Beispiele, Thesen und Argumente einflößte, war seine persönliche 
Erfahrung (2 7) . Eigenes Nachdenken und viele Gespräche haben ihm 
weit mehr Stoff geliefert, als die Lektüre der einschlägigen Literatur, 
die doch in Fülle vorhanden war. Obwohl er, um seinem Buch den 
nötigen Bestand der wissenschaftlichen Gediegenheit mitzugeben, es 
nicht unterlassen durfte, häufig die Namen anerkannter Autoren anzu
führen, und darum etwa vierzig verschiedene Personen nennt, so 
scheint er dennoch von ihrer kaum zehn die Werke selbst gelesen oder 
überprüft zu haben. 

Von den Hexenbüchem nennt er fünfmal den 'Hexenhammer', drei
mal Rcmigius, je etwa zwanzigmal Binsfeld, Delrio und Tanner, und 
am Schluß noch fünfmal Goehausen. Bodin, den er nur einmal nennt, 
kannte er wohl nur aus zweiter Hand von Delrio, ebenso wie die etwa 
dreißig Juristen, die er nur ein- oder zweimal erwähnt und wohl aus 
Farinacius oder Claras kannte (2 8) . Es läßt sich femer nirgends aus 
der CCr. beweisen oder auch nur mit Grund vermuten, daß Spee 
andere Hexenautoren, Gegner oder Gesinnungsgenossen, gekannt oder 

(20) Beispiele u.a. im neunten Kapitel S. 259 f. 
i 2 7) Man erinnere sich, was wir bei der Entstehungsgeschichte, drittes Kap., 

S. 74 gesagt haben. 
(28) Wir verzichten hier auf eine kaum nützliche Aufzählung der unzähligen 

Fundorte. — Für die Titel der genannten und noch zu nennenden Quellen 
vgl. Anhang III, die Bibliographie. 
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gelesen hat . Besonders seine Vorläufer im Kampf gegen das Unrecht 
scheinen ihm überhaupt unbekannt geblieben zu sein : weder Wier noch 
Lercheimer, Praetorius oder Ponzinibius, noch auch Loos oder Scot 
werden erwähnt. — Zwar könnte man annehmen, er habe sich gescheut, 
nicht-Katholiken als Gewährsmänner anzuführen; aber dann hätte er 
doch Loos und Ponzinibius mit umsomehr Recht anführen dürfen. Sein 
Mitbruder Adam Tanner ist der einzige Gesinnungsgenosse, den er mit 
Vorliebe zitiert und von dem er verschiedene Argumente übernommen 
hat (29). 

Eine andere Gruppe von literarischen Quellen bilden die Juristen, 
die großen Kriminologen jener Zeit, und das Strafgesetz Karls V., die 
Carolina. — Farinacius, Julius Clarus, Damhouder und Lessius (3 0) 
hat Spee offenbar selbst studiert; sie werden fünfzehnmal, achtmal, 
dreimal und neunmal angeführt. Auch die Carolina zitiert er einige 
Male wörtlich. Aber die vielen anderen Juristen wie Baldus, Mascardus, 
Bartolus, Wesembeck, Boerius, Gomesius, Marsilius, Menochius usw. 
werden offenbar nur aus den größeren Quellen wie Farinacius oder 
Delrio abgeschrieben. 

Ferner werden noch gelegentlich einige scholastische Theologen und 
Kirchenväter (Thomas, Caietanus, Augustin) zitiert, wo es gerade paßt . 
Auch Specs klassische Bildung hinterläßt ihre Spuren, wo er Homer, 
Tacitus, Terentius, Plautus, Suetonius, Juvenalis und andere nennt 
oder aus ihren Werken Bilder entnimmt. 

Diese Aufzählung möchte doch noch den Eindruck erwecken, die Cau-
tio sei von Zitaten und Anführungen überfüllt. In der Ta t gibt es kaum 
ein dubium, wo nicht mehrere, bisweilen zehn Autoren angeführt wer
den. Trotzdem bilden solche Anführungen einen verschwindend geringen 
Prozentsatz des Textes: längere Zitate sind höchst selten; meist werden 
nur sehr gekürzt die Fundstellen erwähnt. Und dann noch bilden solche 
Zitate meist nur eine weitere Bestätigung einer von Spee ganz selbstän
dig aufgestellten These. Er braucht seine Quellen nicht, um ihnen seine 
Argumente zu entnehmen; vielmehr zieht er sie heran, um seine Be
weise zu bekräftigen. 

Trotzdem würde man nun auch wieder einen falschen Schluß ziehen, 
wenn man glauben wollte, Spee habe ganz unabhängig von Vorgängern 
und ohne wissenschaftliche Verantwortung sein Buch verfaßt. Die 
wenigen von ihm zu Rate gezogenen Quellen sind gerade die besten 
und gediegensten, die es damals gab. Farinacius, Clarus und Dam
houder, Binsfeld, Delrio und Tanner, diese sechs fast alle sehr umfang
reiche Arbeiten bieten alles, was zu einer gründlichen Kenntnisnahme 
des Strafprozesses und des Hexenprozesses reichlich genügte. Spee be
nutzte aber diese Quellen nicht sklavisch und unkritisch, indem er sie 

(,B) Besonders im neunten Kapitel, S. 252 f. werden wir Spees Abhängigkeit von 
Tanner behandeln. 

(30) Für die Titel ihrer Werke vgl. Kap. VII, S. 170, Note 21. 
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einfach abschrieb oder ihnen auf dem Fuß folgte; er zog sie nur heran, 
um seinen Ansichten mehr Autorität zu verleihen, und er zitierte sie 
gleich gem, um seine Überzeugung ihren Ansichten gegenüberzustellen. 
Er führt sie gern als Disputations-Partner auf, um in einer lebendigen 
Auseinandersetzung Argument gegen Argument zu stellen und die 
Unhaltbarkeit der gegnerischen Ansicht ins Licht zu rücken. Er fürchtet 
sich vor keinem Gegner, welcher Autorität er immer wäre, und Gesin
nungsgenossen werden mit Freude von ihm aufgenommen. 

Seine wichtigste Quelle war und blieb ihm jedoch die persönliche 
Erfahrung. Eigene Untersuchungen aller Einzelheiten des Hexenpro
zesses, Berichte und Erfahrungen aus seiner Umgebung, Gespräche mit 
Richtern, Priestern und Verdächtigten selbst, Akten und Protokolle von 
Prozessen, Meinungen, die im Volke umhergingen, alles sammelte und 
sichtete er, zog seine Folgerungen daraus und formte damit die fest 
begründete Anschauung in der Hexenfrage, die ihn befähigte, ein nie 
übertroffencs Buch zu verfassen, das den Hexenverfolgungen ein defini
tives Ende setzen konnte. Mit Herz und Verstand, als Frucht seines 
Mitgefühls und Nachdenkens, schrieb er die Cautio Criminalis: das 
Rechtliche Bedenken. Er kämpfte für die Sache des Rechts, für Wahr
heit und Menschenehre, für die verkannte Unschuld, die im herrschen
den Hexenprozeß täglich der abscheulichsten Marter und dem grau
samsten Tode ausgeliefert wurde. — „Daß alle die Hexen, die bisher 
in Glut und Asche aufgegangen sind, wirklich des Verbrechens schuldig 
gewesen sind, daran glaube ich und mit mir auch viele frommen Män
ner nicht. Es wird mich so leicht auch keiner zu solchem Glauben 
bekehren, der nicht in lärmendem Ungestüm und mit dem Gewicht von 
Autoritäten mit mir streiten will, sondern mit vernünftiger Überlegung 
die Frage prüfen will. Und das ist es, worum ich den Leser inständig 
bitte um der Liebe willen, die unser Gesetzgeber Christus so leiden
schaftlich unter seinen Anhängern zu entfachen wünschte. Wer unge
stüm und über das Verbrechen der Hexerei empört ist, der mag sich 
einstweilen bezähmen und zur Leidenschaft die Weisheit und Beson
nenheit hinzunehmen, die ihm vielleicht noch fehlt... Wenn wir uns 
voller Eifer überstürzen und, da wir alles schon zu wissen wähnen, 
nichts lernen wollen, ist es da ein Wunder, wenn uns in vielen Dingen 
die Wahrheit verborgen bleibt? So folge mir denn, mein Leser, unvor
eingenommen und gefügig, wohin ich dich behutsam an meiner Hand 
führen will. Es soll dich einmal nicht gereuen, viele Dinge schön langsam 
und eingehend durchdacht zu haben." (3 1) . 

(Я 1) Schluß des ersten dubiums; in Ritters Übersetzung S. 2. 
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FÜNFTES K A P I T E L 

Die unschuldigen Opfer 

Von Gottfried Wilhelm Leibniz ist uns die sinnvolle Szene überliefert 
worden, wo der junge Johann Philipp von Schönbom, nachmaliger 
Fürstbischof von Mainz, dem Pater Spee die Frage stellte, wie er, so 
jung noch, schon graue Haare habe. Spee antwortete, das sei von 
den Sorgen um die vielen Hexen, die er auf ihre Hinrichtung habe 
vorbereiten müssen, und keine davon war des Lasters wirklich schuldig. 
Zugleich offenbarte er dem Kanonikus Schönbom, daß er der Verfasser 
der schon viel umstrittenen Cautio Criminalis sei ( 1 ) . Graue Haare vor 
Sorgen um die unschuldig Verurteilten; es mag eine fromme Erdichtung 
sein, jedenfalls liegt eine Wahrheit zu Grunde: die Erschütterung im 
Gemute Spees, als er das Unrecht erkannte: „Nachdem ich viel und 
lange sowohl in der Beichte als außerhalb mit diesen Gefangenen zu tun 
gehabt hatte, nachdem ich ihr Wesen von allen Seiten geprüft hatte, 
Gott und Menschen zu Hilfe und Ra t gezogen, Indizien und Akten 
durchforscht, mich, soweit das ohne Verletzung des Beichtgeheimnisses 
möglich, mit den Richtern selbst ausgesprochen, alles genau durchdacht 
und die einzelnen Argumente bei meinen Überlegungen gegeneinander 
abgewogen hatte, — da konnte ich doch zu keinem anderen Urteil 
kommen, als daß man Schuldlose für schuldig hält" ( 2 ) . „Ich m u ß 
gestehen, daß ich an verschiedenen Orten manche Hexen zum Tode 
begleitet habe, an deren Unschuld ich noch jetzt genau so wenig zweifle, 
wie ich es an Mühe und bald übergroßem Fleiß nicht habe fehlen lassen, 
die Wahrheit zu entdecken... Ich habe nichts finden können als Schuld
losigkeit allenthalben... Da ich diese Schuldlosigkeit aus mancherlei 
triftigen Überlegungen für erwiesen halten mußte, und ich doch aus 
bestimmten Gründen (3) mich beim Gericht nicht ins Mittel legen 
durfte, — so wird man sich leicht ausmalen können, mit was für Ge-

(*) Brief von Leibniz an Vine. Placcius in dessen: Theatrum Anonymorum, 
1708, S. 234. 

C2) 11. Frage, S. 31 f. 
(3) Entweder wegen des Beichtgeheimnisses; mehr noch wegen der Gefahr 

neuer Folter für die revozierende Angeklagte. 
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fühlen ich solch bejammernswerten Tod mitangesehen habe" (4). „Per
sönlich kann ich unter Eid bezeugen, daß ich bis jetzt jedenfalls noch 
keine verurteilte Hexe zum Scheiterhaufen begleitet habe, von der ich 
unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte hätte sagen können, daß 
sie wirklich schuldig sei" (5) . 

Man spürt hinter diesen Worten die heiße Entrüstung und tiefe 
Ergriffenheit eines Mannes, der machtlos einem schreienden Unrecht 
zusehen mußte. Und dieses Unrecht war nicht etwa die Hintansetzung 
eines Menschen, nicht eine Beeinträchtigung seiner Rechte, sondern 
eine falsche Verunehrung seiner ganzen sittlichen Person und ein töd
licher Angriff auf sein Leben. Kein Tod war so grausam wie der 
Flammentod; keine Folter war so schmerzvoll; kein Prozeß so erschöp
fend; keine Anklage so schmachvoll. Der Verdacht schon der Hexerei 
machte einen Menschen verachtet und ausgestoßen wie einen Aussätzi
gen; wenn der Prozeß mit einer Verurteilung und Hinrichting endete, 
blieb der Name und das Andenken auf immer ehrlos und die Familie 
war vor Schande geächtet und verhaßt. — Diese Strafe nun, dieses 
Unheil traf Unschuldige; wer mußte sich hier nicht empören und in 
tiefster Seele erschüttert sein? In glühender Entrüstung schrieb Spee 
die Cautio : die Unschuld war bedroht, ja war schon zahllose Male zum 
Opfer des ungerechten Prozesses geworden. 

Wenn wir die Stellung und Bedeutung der Cautio Criminalis erfassen 
wollen, müssen wir eine allgemeine Betrachtung über die Art des 
Prozeßverfahrens und über seine Opfer voranschicken. Denn eben aus 
der Form selbst des Hexenprozesses ergibt sich, daß weitaus die meisten 
der Verurteilten des ihnen zur Last gelegten Verbrechens unschuldig 
waren. Verschiedene Faktoren trugen zu diesem Unrecht bei: wir 
werden in den folgenden Kapiteln den Anteil der verantwortlichen Per
sonen und die Rolle der Folter und der Indizien eingehend darstellen. 
In diesem Kapitel aber wollen wir an Hand von Spees Buch die Wur
zeln des Unrechts aufdecken: die falschen Grundlagen des Hexen
prozesses. Eben durch das rechtswidrige Verfahren mußten Unschuldige 
dem Prozeß zum Opfer fallen. — Sehen wir vorab, wie weit diese 
Überzeugung zu Spees Zeit verbreitet war. 

A. DIE ÜBERZEUGUNG VON DER UNSCHULD DER OPFER 

Denn in dieser Überzeugung stand Spee nicht allein. Jeder, der dem 
Prozeßgang gegen die 'Hexen' aufmerksamer nachging, mußte dabei 
doch die Überzeugung gewinnen, daß in solchen Prozessen zweifellos 
Unschuldige für schuldig gehalten und verurteilt worden waren. Eben 
deshalb waren Worte der Kritik den Hexenrichtern so unwillkommen, 
weil Kritik am Hexenprozeß eine Anklage von begangenem Unrecht 

(*) 11. Frage, S. 31. 
(Б) 30. Frage, S. 153. 
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gegen Unschuldige in sich schloß. Der heftige Widerstand eines Bar
tholomäus de Spina und eines Binsfeld entspringt aus ihrer tiefen Ent
rüstung, d a ß man ihnen die Ermordung Unschuldiger vorgeworfen 
hatte. — Aber trotzdem blieb diese Überzeugung bei vielen lebendig. 
„Ich kenne einen Fürsten", so berichtet wieder Spee, „der hatte eine 
ganze Zeit lang die Hexeninquisition durchführen lassen, und fragte 
dann aber bei irgendeiner Gelegenheit den Geistlichen, der die Seelsorge 
zu betreuen und die Verurteilten zum Scheiterhaufen zu geleiten pflegte, 
ob er im Ernst glaube, daß auch einige wirklich Schuldlose mit den 
Schuldigen hingerichtet worden seien. Der antwortete darauf achsel
zuckend ganz unumwunden, daran zweifle er freilich nicht, ja, bei 
seiner Seele Seligkeit könne er nichts anderes aussagen" ( 6 ) . 

Nicht nur unter den Gebildeten fand diese Überzeugung ihre An
hänger, sondern sogar im Volke lebte die Ahnung, daß nicht selten 
Unschuldige dem Hexenprozeß zum Opfer fielen. Das ergab sich schon 
aus den zwar seltenen aber immerhin aufsehenerregenden Fällen, wo 
eine Angeklagte nach langer Haft und schwerer Folter noch freige
sprochen wurde. — So lag in Wolfstein in der Pfalz eine Frau, Ka
therine Hennen, vier Jahre im Kerker. Ihr Prozeß war eine immer wie
derholte Folterung mit Geständnis, und gleich darauf ein energischer 
Widerruf. Auf ein letztes Geständnis wurde das Todesurteil gesprochen, 
aber gerade vor der Hinrichtung beteuerte sie so ergreifend ihre Un
schuld, d a ß der Scharfrichter die Exekution nicht vollstrecken wollte. 
Darauf wurden die Akten einem Schiedsgericht von drei Juristen in 
Speyer unterbreitet, das 1580 auf Freispruch erkannte C7). Das Volk 
mußte durch solche Erfahrungen doch an der Gerechtigkeit der Sache 
wohl zu zweifeln anfangen. Erst recht ein Vorfall, der sich um 1600 
in der Nähe von Paderborn abspielte, muß te das Vertrauen in die 
Gerechtigkeit der Hexenprozesse schwer erschüttern. Eine Frau wurde 
nach langem Prozeß, wobei einige Male ein durch Folter erpreßtes 
Geständnis durch nachmaligen Widerruf zunichte gemacht worden war, 
zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die Verwandten aber gaben sich 
mit dem Ausgang nicht zufrieden und legten Verwahrung ein beim 
Reichskammergericht. Auch der Verteidiger der Frau gab Erklärungen 
ihrer Unschuld und über die erzwungenen Geständnisse. Das Reichs
kammergericht verurteilte den verantwortlichen Magistrat; der Prozeß 
sei rechtswidrig geführt worden ( 8 ) . 

(e) 11. Frage, S. 31. — Die Folge war, daß dieser Fürst die Hexenprozesse 
einstellen ließ. — War hier Würzburg gemeint, wo der Fürstbischof sogar 
Messen für die Seelen seiner Opfer lesen ließ? Vgl. Soldan-Heppe: Ge
schichte der Hexenprozesse, 3. Aufl. bearb. von M. Bauer, II. Bd, 1912, 
S. 23. 

И Soldán, I, S. 321. 
(8) W. Richter: Gesch. der Stadt Paderborn, II, 1903, S. 162-167; die 

Akten mitgeteilt von Wigand in: Denkwürdigkeiten für deutsche Staats
und Rechtswissenschaft, S. 302 ff. 

114 



Oft waren besonders die Verwandten der Angeklagten eifrig darum 
bemüht, die Unschuld ihrer Angehörigen zu beweisen; sonst könnte ja 
nicht nur die Schande, sondern auch ein starker Verdacht sie bald 
treffen. Man nahm ja an, daß das Laster der Hexerei an erster Stelle 
von den Eltern ihren Kindern überliefert wurde. In Bamberg traf Ende 
Mai 1630 beim Fürstbischof Johann Georg ein nachdrücklicher Verweis 
vom Kaiser Ferdinand selbst ein, weil gegen eine Frau ein ungerechter 
Prozeß geführt worden sei. Die Verwandten hatten beim Kaiser appel
liert und Fürsprache für die im Drudenhaus (Hexenkerker) verhaftete 
Frau eingelegt. Man hatte ihr keinen Verteidiger gegeben und ihr, 
obwohl sie eben entbunden war, mit der Folter gedroht und sie in 
schwere Ketten geschlossen. „Also ermahnen und bef eichen Wir,... 
daß sie mit der Floekhin weiter nichts Fümemmen, biß zuvor ihr die 
einkommene indicia communicirt, der Advocat zugelassen unnd sie mit 
ihrer Defensión notturffglich gehört worden, und sonsten im übrigen 
hierinnen also procedirt werde, wie es den rechten unnd peinlichen 
Halsgerichtordnung gemäß ist" (9). 

Im selben Bamberg saß einige Jahre zuvor der Bürgermeister 
J o h a n n j u n i u s a l s Zauberer gefangen. Dieses Opfer des grausamen 
Wahnes hinterließ einen Brief, der das ergreifendste Dokument der 
Hexenliteratur darstellt. Mit vor Schmerz zitternder Hand (die Daumen
schrauben hatten ihm die Finger zerquetscht) schrieb er seiner Tochter 
einen Bericht des gegen ihn geführten Prozesses: „...Unschuldig bin ich 
in das Gefengnuß kommen, unschuldig bin ich gemarttert worden, 
unschuldig muß ich sterben. Denn wer in das Haus (Drudenhaus, 
Hexenkerker) kompt, der muß ein Drudner werden, oder er wird so 
lange gemarttert, biß daß er etwas auß seinem Kopff erdachte weiss, 
und sich erst, daß Gott erbarme, uf etwas bedencke." Dann berichtet 
er, wie es ihm ergangen war. Sofort nach der Verhaftung hatte man 
ihm die Anklage, ein Zauberer zu sein, vorgehalten und ihn aufgefor
dert, seine Schuld und alle seine Zauberfrevel zu bekennen. Auf seine 
Verteidigung wurde nur mit dem Verzeichnis seiner Mittäter, die ihn 
denunziert hatten, geantwortet. Einige der Denunzianten wurden ihm 
sogar vorgeführt, die ihm zu seiner Erschütterung ins Gesicht seine 
Schuld vorwarfen. Dann fing die Folter mit Daumenschrauben und Auf
ziehen an. Der Henker riet ihm, irgendetwas zu sagen, um der weiteren 
Tortur zu entkommen. Er tat es, aus Schwachheit, und bekannte einige 
tolle Malefizien, die er vom Hörensagen als gebräuchlich kannte. Aber 
die Richter wollten noch mehr: er solle Mitschuldige nennen; er tat es 
mit blutendem Herzen. Aber seine Tochter beschwört er nun, nicht zu 
glauben, ihr Vater sei ein Zauberer, weil er es selbst bekannt hat. Er 
bittet sie um Vergebung wegen der Schande, die er über seinen Namen 
gebracht hat, „dann dieses hab ich alles aus forchi der femer ange-

(0) Friedrich Leitschuh: Beiträge zur Geschichte des Hexenwesens in Franken, 
1883, Anhang IX, S. XVII f. 
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trohenen marter über die schon zuvor außgestandenen Martter sag 
muß. Denn sie lassen nicht mit den martern nach, biß man etwas sagt; 
er sey so fromm als er wolle, so muß er ein trudener (Zauberer) sein... 
Und wenn Gott kein Mittel schickt, daß die sach recht an Tag kompt, 
so wird die gantze Schwegerschaft verbrennt. Dan es muß ein jedes erst 
laut bekennen, was man gleich niht von einem weiß, wie daß ich thun 
muß. Nun weiß Got im himmel, daß ich das geringste niht kann noch 
weiß von der Hexenkunst. Sterbe also unschuldig und wie ein mar-
tirer" ( 1 0 ) . Dieser Brief erreichte jedoch wohl nie seine Bestimmung, 
denn man findet ihn bei den Prozeßakten. Er rettete den Mann nicht 
von dem schmachvollen und schmerzlichen Tod. Aber wieviele solcher 
Briefe sind aus den Kerkern geschmuggelt worden und haben bei den 
Verwandten die Gewißheit der Unschuld der Opfer aufrechterhalten? 
Als das wütende Volk den Hexenrichter Kaspar Reinhart ermordete, 
mußte es doch vorher irgendwie über die Greuel der Folterkammern 
unterrichtet gewesen sein (11). 

Gerade zu Spees Zeiten wagten es sogar die Beklagten selbst nicht 
selten, eine Defensionsschrift bei einer höheren Instanz einzureichen. — 
Als 1627 in Schweinfurt eine Frau, Anna Gröbin, fälschlich der Hexerei 
verklagt und eingezogen worden war, reichte die Angeklagte selbst eine 
kluge Verteidigung ein. Der Rat, hierdurch offenbar in Verlegenheit 
gebracht, schickte die Akten sämtlich der Nürnberger Juristenfakultät 
zu, welche antwortete: „Die Indizien seien nicht zureichend gewesen, 
weder ad capturam noch ad torturam" (i2). 

Schließlich mußte das Volk auch aus der Hinrichtung oft die Über
zeugung mitnehmen, daß die Verurteilte des Lasters der Hexerei un
schuldig sei. Im Angesicht des Todes bezeugten viele Hexen vor Gott 
und aller Welt ihre Unschuld und widerriefen alle Aussagen, die die 
Folter ihnen erpreßt hatte. — Im Erscheinungsjahr der Cautio fingen 
in Loudun in Frankreich jene Erscheinungen von Besessenheit an, die 
einige Jahre später den Flammentod des Priesters U r b a i n G r a n 
d i e r zur Folge hatten. Die Schwestern Ursulinen von Loudun zeigten 
nämlich Merkmale der Besessenheit (1 3) , worauf man Exorzismen gegen 
sie vornahm. Die Nonnen beschuldigten als Urheber ihrer Besessenheit 
den Priester Grandier, der mit Recht einen nicht unbescholtenen Na
men hatte und der deswegen, wie auch wegen seiner politischen Stel
lungnahme gegen Richelieu, beim Magistrat und beim Klerus viele 

(10) Leitschuh o.e. S. 48-56. 
(") Vgl. unten Kap. VI, S. 144. 
i12) Johann Diefenbach: Der Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaltung, 

1886, S. 83; daselbst noch ein ähnlicher Fall; Freilassung erfolgte. 
(13) \ y e n n es nicht einfach eine Psychopathie war. — Die Merkmale der 

Besessenheit behandelt in knapper und scharfer Form A. Rodewyk S.J.: 
Dämonische Besessenheit im Lichte der Psychiatrie und Theologie, in: 
Geist und Leben, 1951, S. 56-66. — Vgl. auch Joseph Lenz: Die Kenn
zeichen der dämonischen Besessenheit und das Rituale Romanum, in: Trierer 
Theolog. Zeitschr. 62. Jg. (1953), S. 129-143. 
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Feinde hatte. Es dauerte jedoch einige Jahre, bevor man auf die 
Angabe der Besessenen, die von Zeit zu Zeit die Beschuldigung wider
riefen (1 4), den Urbain Grandier verhaften ließ. Er verteidigte mit 
seinen glänzenden Talenten seine Unschuld, wurde trotzdem den 
schwersten Foltern unterworfen. Unter allen Folterqualen blieb er bei 
seiner Leugnung jeder Zauberei; nur bekannte er seine vielen sittlichen 
Entgleisungen mit aufrichtiger Reue. Viele Priester glaubten an seine 
Unschuld, aber das Gericht verurteilte ihn als Teufelskünstler zum 
Feuertode. Vor der Hinrichtung beteuerte er zum letzten Male seine 
Unschuld und sagte, daß er die Folter und diesen Tod als Buße für 
seine vielen anderen Sünden hinnehme. So starb er, nach der Überzeu
gung vieler als unschuldiges Opfer eines rechswidrigen Prozesses am 
8. August 1634 ( 1 5) . — Den klarsten Beweis aber, daß Unschuldige 
im Hexenprozeß fielen, hatte schon fast zwei Jahrhunderte vor der 
Cautio der A r r a s - P r o z e ß erbracht. Dieser Prozeß, einer der 
schrecklichsten Massenprozesse, im Jahre 1459 in Arras (Atrecht) ge
führt, hatte schon mehrere zehn Opfer der grausamsten Folter und dem 
Flammentode überliefert^ als ein Gutachten der Theologen von Cam-
bray die Verhandlungen einstellen hieß. Nach Jahrzehnten der sich 
durch Hintertreibungen der Richter verzögernden Untersuchungen wur
de der ganze Prozeß im Jahre 1491 vom Parlament von Paris verurteilt 
und für nichtig erklärt. Bei der Untersuchung hatte es sich heraus
gestellt, daß die Angeklagten ohne Grund barbarisch gefoltert worden 
waren, daß die Denunziationen mit Suggestion und die Bekenntnisse 
mit heuchlerischen Zusicherungen herausgelockt worden waren. Die 
öffentliche Ehrenrettung dieser ,Vauderic-Zauberer' konnte jedoch die 
Toten nicht mehr ^ит Leben erwecken; aber sie erschütterte wohl das 
Vertrauen in den Hexenprozeß (1 6). Diese Beispiele mögen genügen, 
um die Fragwürdigkeit des Prozeßverfahrens, wie diese auch den Zeit
genossen bisweilen aufgehen mußte, zu beleuchten. 

B. DER PROZEß MUß UNSCHULDIGE ERGREIFEN 

Spee beweist seine Überzeugung, daß Unschuldige dem Prozeß zum 
Opfer fallen, nicht nur aus Tatsachen von geführten Prozessen; er legt 
einwandfrei dar, daß der Prozeß selbst für Schuldlose keinen Ausweg 
läßt. Τη den nächsten Kapiteln werden wir die Rolle der Folter und 

(14) „On les estima (ni. die Widerrufe) de nouvelles ruses de Satan, destinées 
à entretenir l'incrédulité"; Th. de Cauzons: La Magie et la Sorcellerie en 
France, III, 1912, p. 213. 

( Χ δ ) Bericht u.a. bei Th. de Cauaons, o.e. I l l , p. 202-216. — Dieser Prozeß 
ist wohl der bekannteste aus Frankreich. Für Literatur siehe: Yve-Plessis: 
Essay d'une bibliographie française de la sorcellerie, 1900, Nr. 1284-1339. 
Neuestens auch Aldous Huxley: The devil of Loudun, London 1952, der 
aber ein verzerrtes Bild gibt. 

(16) Auch über diesen Prozeß gibt es eine Menge mehr oder weniger kritischer 
Literatur. Das beste bei Hansen, Quellen, S. 149 ff. und S. 475 ff. — 
H. С Lea: A history of the Inquisition, III, 1887, p. 519 ff. 
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der Indizien bei dem Unrecht betrachten. Hier wollen wir also einige 
allgemeine Prinzipien des Hexenprozesses darstellen, die das Verfahren 
völlig unzuverlässig machten. Wir folgen hierbei Spee hauptsächlich 
in den dubia 10-13 und 16-19; man vergleiche die Zusammenfassimg 
ihres Inhalts im IV. Kapitel. — Zugleich referieren wir jedesmal die 
Ansichten von Spees Gegnern. 

a. Die Lehre vom 'Ausnahmeverbrechen'. 

Das e n t e verhängnisvolle Prinzip beim Hexenprozeß war: Hexerei 
sei ein Sonderverbrechen, ein crimen exceptum; daher dürfe der Richter 
„summarisch, einfach und ohne Umstände, ohne viel Aufhebens seitens 
der Advokaten und Richter, ohne Formalitäten vorgehen" ( 1 7 ) . Diesen 
Grundsatz findet man bei allen Hexenprozeßtheoretikem von Grillandus 
bis auf Goehausen und Carpzow. Beim Hexenprozeß müsse man nur 
schnell verfahren, auf leichteren Gründen urteilen, den Prozeßgang 
verkürzen, Verteidigung abschneiden und schnell hinrichten lassen: 
diesem schrecklichen Laster (crimen liesse Divina: Majestatis) müsse 
man energisch und unentwegt entgegentreten. Natürlich meinte man 
damit nicht, daß man das Ungerechte gerecht machen könne, aber man 
müsse, sobald man aus leichten Anweisungen eine Vermutung von 
Schuld hatte, von der juridischen Form des Prozesses nicht viel Aufhe
bens machen. Denn, wenn man bei diesem so schwer beweisbaren Ver
brechen (crimen oecultum) alle Umstände inachtnehmen, die Vertei
digung, die Zeugenaussagen und die Indizien abwägen müsse, so würde 
der Prozeß sich in die Länge ziehen und wäre das Laster nie auszurotten. 

In der schroffsten Form wird diese Lehre vom crimen exceptum 
vertreten von J e a n B o d i n in seiner einflußreichen Arbeit: De Ma-
gorum Daemonomania ( 1 8 ) . Im ersten Kapitel des vierten Buches gibt 
er Anweisungen für die Richter beim Hexenprozeß. Sie sollen sich 
freundlich und mitleidsvoll zeigen, damit das Geständnis leichter erfolge; 
bleibt dies aus, so m u ß die Farbe gewechselt und die Tor tu r verordnet 
werden. Man flöße durch Vorzeigen der Folter Schrecken ein; man 
lüge nur, der Angeklagte sei wiederholt denunziert worden; man ver
spreche ihm die Freiheit, wenn er bekenne (19) ; man lasse im Neben
zimmer jemand schrecklich schreien und man sage: dieser hängt schon 

(1T) Malleus III, cap. VI; Schmidt III, S. 46. — Schon beim Inquisitor 
Eymericus ( t 1393) findet sich der Satz: „In causa fidei proceditur 
summarie, simpliciter et de piano, absque advocatorum et judiciorum 
strepitu et figura." Directorium Inquisitorum, ed. 1587, p. 417. 

(18) Jean Bodin (1530-1596), Staatsphilosoph und Freigeist, verfaßte diesen 
Traktat 1579. Französische, lateinische und deutsche Ausgaben folgten mit 
vielen Neudrucken. Bodin ist erbitterter Gegner des Johann Wier. 

(1 β) Schon der Malleus räumte die Möglichkeit ein, daß der Richter der 
Angeklagten Freispruch verspreche, jedoch nach dem Bekenntnis einen 
anderen Richter das Todesurteil fällen ließ. Malleus III, q. 14; Schmidt 
III, S. 86 f. 
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in der Folter. Die Lüge est hier erlaubt „divino et humano jure. Quid-
quid sentíant Augustinus et Aquinas" (2 0) . Beim Hexenprozeß, sagt 
Bodin noch im folgenden Kapitel, darf auch jedermann Zeugnis ablegen, 
auch die schlimmsten Feinde werden zugelassen, „denn jeder gerechte 
Mensch ist ja der Todfeind einer Hexe" (2 1) . 

Dasselbe hatte in der Hauptsache schon der M a 11 e u s gelehrt. Dort 
heißt es im dritten Buche unter anderem, daß auch ehrlose (infami) 
Zeugen zugelassen werden, wenn sonst keine Beweise vorhanden wären. 
Die Namen der Denunzianten und Zeugen sind den Angeklagten nicht 
mitzuteilen, weil sie sonst mittels ihrer Hexenkunst Rache üben können. 
Der Anwalt soll nur die Hexe von der Schwere der Indizien über
zeugen; er soll bei seiner Verteidigung „ohne Ärgernis des Glaubens 
(lies: Hexenglaubens) und ohne Schaden für die Gerechtigkeit (lies: 
Hexenrichtcr) sprechen". Auch ihm werden die Namen der Zeugen 
nicht mitgeteilt ( 2 2) . 

Nicht nur bei den Hexenautoren, sondern auch bei den großen 
K r i m i n a l i s t e n jener Zeit findet man die Theorie des crimen 
exceptum, wo der Prozeß zum Teil ohne Beobachtung gewisser Rechts
regeln geführt werden dürfe. So findet sich bei Prosper Farinacius, der 
sonst ziemlich zurückhaltend ist in Hinsicht auf Foltergebrauch und 
dergl., der Satz: „Si delictum ultra atrocitatem sit de genere oecultorum, 
tunc... leviora sufficiunt indicia (n.l. zur Folter), non ratione atrocitatis, 
sed ratione difficilis probationis" (2 3) . Nicht wegen der Schwere des 
Verbrechens, sondern wegen der Schwierigkeit des Beweises; aber diese 
Begründung, möge sie an sich den Anschein des Rechtes haben, hebt 
die Gefahr für Ungerechtigkeiten nicht auf. — Und der große Krimi
nalist des 17. Jahrhunderts, Benedikt Carpzow, Professor der Rechte 
in Leipzig, schreibt in seiner oft neu aufgelegte „Practica nova Impe
rialis saxonica rerum criminalium" (1635 zuerst in Wittenberg erschie
nen), daß „beim Verbrechen der Zauberei größere Schwierigkeiten 
und Ungewißheiten bei der Beurteilung der Indizien vorhanden seien, 
weil dieses Verbrechen ganz im geheimen begangen wird und keine 
Spuren übrigbleiben. Darum halte er, mit Bodinus, daß es nicht nötig 
sei, daß der Richter sich gewissenhaft (religiose) an die Prozeßregeln 
halte, sondern daß der Prozeß ein Ausnahmeverfahren sein müsse und 
in anderer Weise als bei anderen Verbrechen geführt werden dürfe" ( 2 4 ) . 

Praktisch bedeutet dieses von den Juristen gebilligte Ausnahmever
fahren, daß besonders die Indizien leichter sein durften. Wir werden 

(20) Bodin: De Magorum Dzmonomania, ed. 1590, p. 550. 
C21) j)Quis enim vir bonus inimicos Dei et humani generis non prosequatur 

odio justissimo?" Bodin, o.e., 1. IV, cap. 2, p. 575. 
(2!!) Malleus III, q. 4; Schmidt III, S. 9-11. 
(23) Prosper Farinacius: Theoria Criminalis, Pars I, Tom. II, q. 37: De tortura. 

Ed. 1634, fol. 180. 
(2 4) Benedictus Carpzovius: Practica nova, Lib. I l l , Q. 122, Nr 60. Ed. 1684, 

fol. 199. 
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diesen verhängnisvollen Grundsatz im achten Kapitel eingehender unter
suchen. Auch dürfe darum schneller die Folter angewandt werden, was 
im siebenten Kapitel behandelt wird. Hier wäre noch etwas zu sagen, an 
Hand der CCr. über die Zeugen, das Verhör und das Recht der 
Verteidigung. 

b. Die Zeugen. 

Ein Bestandteil der Lehre des 'crimen exceptum' war die Auffassung, 
daß beim Verbrechen der Hexerei jeder Zeuge sein konnte, vor allem 
der Mitschuldige ( 2 5 ) . Die Hexerei war nämlich so geheim, daß nur 
Eingeweihte selbst über die Mittäterschaft anderer aussagen konnten. 
Auf diese denuntiatio complicis kommen wir im neunten Kapitel zu 
sprechen; hier aber etwas im allgemeinen. Der beste Referent für diese 
Anschauungen ist wohl H e i n r i c h S c h u l t h e i ß , der Mann der 
täglichen Praxis des Hexenprozesses. Zeugen dürfen sein, so führt er 
aus, vorzugsweise ehrliche Leute, die irgendein Verdachtsmoment wegen 
Hexerei deponieren. Auch Frauen dürfen zeugen. Aber „wegen der 
heimblichkeit unnd der größheit des Lasters werden auch die jüngere 
Leuthe, so 9, 10 und 11 Jahr erreicht, und das Gut und Böses erken
nen,... zugelassen... Auch verlcumbte Personen; infames, sive sit infamia 
juris, sive facti, in hoc tarnen crimine audiuntur" ( 2 6 ) . Aber, schränkt 
der vorsichtige Mann ein, es gibt Grade der Glaubwürdigkeit dieser 
Zeugenaussagen : ein Zeugnis eines infamis genügt nur ( ! ) zur Ver
haftung und Folter, an sich nicht zum Todesurteil ( 2 7 ) . Man teile der 
Angeklagten auch keineswegs die Namen der Deponentes mit, denn, 
sagt Schultheiß (wir übersetzen sein Latein), „ich habe oft welche 
befragt und foltern lassen, die zähnefletschend und mit schrecklichen 
haßerfüllten Augen diese Worte ausstießen: 'Wissete ich wer oder 
welche mich besagt haben, der Teuf fei soll die ihrige ho len ' " ( 2 8 ) . 

Mit seiner gesund logischen Denkschärfe geht S ρ e e diesem elenden 
Grundsatz zu Leibe. „Die Gegner erklären, das Zeugnis eines übelbe
leumdeten Zeugen, eines Mittäters oder Mitschuldigen genüge im 
allgemeinen nicht zur Tortur und erbringe auch keinen beinah vollen 
Beweis. Gehört jedoch die Tat zu den Sonderverbrechen, dann genügt 
es schon und erbringt einen für die Tortur hinreichend starken Beweis. 
Ich behaupte, das ist gegen alle Dialektik. Hier ist der Beweis: Nach 
allen Grundsätzen der Dialektik nennt man ja ein solches Zeugnis ein 
Argument aus Autorität. . . Wert und Gewicht dieses Arguments ist 
abhängig von der Autorität des Zeugen, d.h. von seiner Glaubwürdig-

(2S) Auch diese Re({el war schon bei der Inquisition im Brauch. Vgl. Hinschius: 
System des katholischen Kirchenrechts, V, 1895, S. 483 f. 

(2e) Heinr. Schultheiß: Eine ausführliche Instruction, 1634, S. 136 f. 
C27) Schultheiß, o.e. S. 141. 
(28) Schultheiß, o.e., S. 436. — Wußte es aber die Hexe nicht, so konnte doch 

der Teufel es wissen! Fürchteten die Zeugen denn seine Rache nicht? — 
Einer der vielen Denkfehler. 
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keit... Man darf also nicht deswegen etwas für mehr oder weniger 
bewiesen ansehen, weil es um den Beweis eines mehr oder weniger 
schweren Verbrechens geht, eines Sonderverbrechens oder nicht,... son
dern nur deshalb, weil der Zeuge größere oder geringere Autorität 
beanspruchen kann... Dialektisch gesprochen: die Kraft des Arguments 
hängt ab vom Sprecher, nicht von dem, was er spricht" (2 9) . Diese 
klare und scharfe Argumentation drang aber nicht zu den Hexen
richtern durch. Sie brauchten eben Zeugenaussagen, denn das Laster 
der Hexerei war so schrecklich und so geheim. Es war ihnen gleich
gültig, woher eine Anzeige kam: wenn nur der Verdacht gegen eine 
Person in die Welt gesetzt worden war, sorgten sie bereitwillig für 
schnelle Abwicklung des Prozesses. Denn gegen Hexen dürfe man auch 
weiter nach Gutdünken verfahren. 

с Das Verhör. 

Nachdem also auf Angaben von irgendwelchen Zeugen oder von 
'Mitschuldigen' die Richter Grund zur Verhaftung zu haben glaubten, 
ließen sie die Verdächtigte, die Schuldige, die Hexe sofort einsperren 
und nahmen ihr am liebsten noch am gleichen Tag das erste Verhör ab. 
Denn, so hieß es, die Hexe war dann noch in Verwirrung und Angst, 
sie glaubte sich vom Teufel im Stich gelassen und war leichter zum 
Geständnis zu bringen (3 0) . Die Schuld war für die Richter schon 
keine Frage mehr, sie wollten nur Einzelheiten über die Hexentaten 
hören. So legte man der ganz bestürzten Angeklagten verschiedene 
Fragen vor, sie brauchte nur zu antworten. Bei dieser Befragung folgte 
man offenbar einem festen Schema. Nacheinander wurden Einzelheiten 
gefragt über alle Formen der Hexerei. Wir finden ein gutes Verzeichnis 
dieser Fragen in einer Instruktion an die Hexenrichter von Baden vom 
Jahre 1588 (3 1) . Wir führen daraus nur die wichtigsten und die weniger 
anstößigen der insgesamt mehr als hundert Fragen an: 

„Wie die Verschreibung an den Teufel geschehen, mit Blut oder mit 
Dinten ; Was der bös Feind für Kleyder, wie auch sein Fuß ausgesehen ; 
Wieviel Männer, Weiber und Kinder sie getötet; Was für Stück sie 
zum Wettermachen und Viehschädigen habe haben müssen; Wann sie 
mit ihrem Buhlen (dem Teufel) Hochzeit gehalten; Was für Speisen 

t8 8) Frage 37; S. 185. 
(30) Bodin bemerkt dabei, daß die Hexen in der ersten Bestürzung alles aus

plappern, was man sonst später nicht mehr mit der stärksten Folter heraus
pressen kann. O.e. in Note 20, S. 534. Der Malleus geht, wie immer, mit 
diesem Rat voran! Lib. I l l , q. 8; Ausg. Schmidt III, S. 59. 

(31) Georg Längin: Religion und Hexenprozeß, 1888, S. 98 ff., nach Sammlung 
der Landrechte in der Markgrafschaft Baden I, 1805, S. 329 ff. Die 
Bayrische General- und Spezialinstruction vom Jahre 1622 enthält fast die 
gleichen Punkte. Vgl. Riezler: Gesch. der Hexenpr. in Bayern, 1896, Anh. 
II, S. 338 ff. — Eine Urform solcher Fragenlisten bietet der Inquisitor 
Bernhard Guidonis (1260-133Π in seinem: Practica officii Inquisitionis, 
Lib. V; ed. Mollat: „Manuel de l'Inquisiteur", T. II, 1927, p. 21-24. 
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man dabei gehabt, sonderlich wie das Fleisch ausgesehen; Wo solches 
herkommen, welchen Geschmack es gehabt, ob sauer oder süß ; Ob es 
(auf dem Sabbat) auch lustig anzusehen; Ob sie auch Wein bei ihrer 
Hochzeit gehabt; Ob der Spielmann (beim Hexentanz) ein Mensch 
oder ein böser Geist gewesen, und ob er auf dem Boden oder auf Bäu
men gesessen; Wie ihr Buhl (der Teufel) auszusehen gewesen, ob jung 
oder alt, wie er gestaltet gewesen; Wie viele junge Kinder sie geholfen 
essen; Wie sie solche zugericht, gebraten oder gesotten; Ob sie auch 
Schmalz von solchen Kindern bekommen; Ob sie zur Machung von 
Wetter nicht Kinderschmalz hätte haben müssen; Wie viele Kindbette
rinnen sie umbringen helfen; Ob sie auch Raupten gemacht; Wer in 
ihrer Gesellschaft gewesen, wie deren Buhlen ausgesehen." — Auf alle 
diese Fragen mußte die Angeklagte eine umständliche Antwort geben; 
aber diese Antworten durften dem herrechenden Bild der Hexerei nicht 
widersprechen! Am Hexensabbat, so sollte sie sagen, habe das Salz 
und das Brot gefehlt (beide seien durch Christus geheiligte Sachen!). 
Der Teufel sei ihr in schönen Kleidern erschienen, aber sein Fuß war 
nicht eines Menschen sondern eines Bocks oder eines Pferdes. Das 
Kinderfleisch sei am Sabbat gesotten und so weich gemacht worden, 
d a ß sie es wie Salbe für ihre Malefizien habe benutzen können. Die 
weiteren Einzelheiten über verübte Malefizien, Kinderausgraben usw. 
konnte sie frei ausdenken, sodaß es leicht geschah, daß diese Angaben 
im Laufe des Verhörs verschieden waren. Das machte aber die Richter 
nicht irre; gerade diese Unbeständigkeit der Aussagen zeigte die Wir
kung des Teufels. Bei der Angabe ihrer verübten Malefizien nahmen 
die Unglücklichen ihre Zuflucht zu bekannten Unheilen in ihrer Nähe: 
das Kind eines Nachbars, die Kuh einer Bekannten, oft gerade ihre eige
nen Kinder oder eigenes Vieh, das vor einiger Zeit gestorben, — das alles 
sei ihr Hexenwerk gewesen. Das Widersinnige, daß man eigenen Besitz 
vernichten, ja daß eine Mutter ihre Kinder umbringen sollte, war für 
die Hexenrichter kein Grund, das Geständnis anzuzweifeln. Gerade 
Hexen neigen doch zu widernatürlichen Verbrechen. Prsesumptiones 
contra naturam, sagte schon Bodin ( 3 2 ) , gelten bei Hexenprozessen. 

Alle diese willkürlichen Einzelheiten nun galten für die Richter als 
Beweise der Tat. Mit der Annahme dieser umständlichen Bekenntnisse 
hatten sie es übrigens leicht: Nachforschungen konnten sie meist nicht 
anstellen; und wo etwa eine Nachforschung einen Tatbestand aufdeckte, 
der den Aussagen der Hexe widersprach, so war der Teufel im Spiel, 
der die Richter irre führen wollte. Wo die Hexe eine Aussage tat, die 
in den Rahmen des Hexenglaubens nicht paßte, da wurde ihr bald 
klar gemacht, was die Richter zu hören verlangten. Eine Frau aus 
Gleuel bei Köln war dem Gefängnis entflohen und wurde nach einiger 
Zeit von neuem verhaftet. Dabei berichtete sie, wie ihr Prozeß verlaufen 
war. Jedesmal wenn eine Antwort den Richtern nicht gefiel, wurde sie 

i30) Bodin o.e. in Note 20, Lib. IV, cap. 4, p. 601. 
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zur Folter gebracht, um die erwünschte Aussage erzwingen. „Als sie 
auf Befragen geantwortet, daß sie nur ein Jahr lang mit dem 
bösen Laster behaftet gewesen, habe sie endlich metu ulterioris torturee 
bekannt, daß sie seit 15 Jahren damit behaftet gewesen... Gefragt, wo 
man sich (auf dem Sabbat) küsse, habe sie gesagt, 'auf den Mund', 
worauf die Scheffen: 'daß sie solches lüge', und deswegen sie wieder 
aufziehen befohlen, darauf sie dann wegen unausstehlicher Schmerzen 
gesagt, 'auf eine unehrbare Stelle'" (S 3). 

Gegen alle diese widerrechtlichen Maßnahmen, Zulassung von unzu
verlässigen, ehrlosen Zeugen, Annahme der Schuld ohne genügenden 
Grund, Befragung nach einem festen Schema, wobei der Gefangene 
bei einzelnen Punkten sich selbst beschuldigen mußte, gegen all dieses 
Unrecht hätte er sich noch mit Erfolg verteidigen können, wenn das 
Gericht ihm einen klugen Advokaten zugebilligt hätte, der die Unschuld 
des Angeklagten hätte hervorheben können. Aber eben in diesem Punkt, 
im Fehlen jeder Form der gerichtlichen Verteidigung, lag der Angel
punkt des ganzen Hexenprozesses. Zwei Kapitel, das 17. und 18. dubium, 
widmet Spce dieser Frage des Advokaten; aber auch an verschiedenen 
anderen Stellen erhebt er mit Entrüstung seine Stimme gegen diesen 
himmelschreienden Mißbrauch. 

d. Die Verteidigung. 

Eine Verteidigung im Hexenprozeß gab es im Grunde nicht. Über
haupt war der Gebrauch eines sachverständigen Advokaten damals noch 
wenig entwickelt und gesetzlich festgelegt. Nur wer es sich leisten konn
te, versuchte einen Anwalt für seine Sache zu interessieren. Wo dies 
im Zivilprozeß weit mehr Brauch war, blieb es im Strafprozeß eine 
Seltenheit. Erst recht jedoch beim Ketzer- und beim Hexenprozeß war 
die Verteidigung ungebräuchlich, ja förmlich verboten, denn... das 
Verbrechen durfte nicht verteidigt werden. Im kirchlichen Inquisitions
prozeß war Verteidigung insofern verboten, daß, wenn ein Angeklag
ter offenbar einer ketzerischen Lehre anhing, er seinen Abfall nicht vor 
Gericht begründen und verteidigen dürfe. Die absolute Lehrautorität 
der Kirche konnte ja nicht zulassen, daß vor Gericht oder überhaupt 
in Schrift oder Predigt einer falschen Lehre das Wort geredet wurde. 
Ein Verteidiger der Ketzer und damit der Ketzerei verlor all seine 
Rechte. Dieser Grundsatz ist an sich nicht zu verurteilen. Aber die 
Frage war eben, ob der Angeklagte wirklich ein Ketzer war. Und hier 
hat der Inquisitionsprozeß den Unterschied: Verteidigung eines fälsch
lich Angeklagten und Verteidigung eines Überführten, zu wenig be
achtet (3 4) . Wiederholt mußten die Päpste die Inquisitoren mahnen, 

(33) L. Ennen: Gesch. der Stadt Köln, Bd. V, 1880, S. 796 ff. 
(34) Über die Verteidigung beim Inquisitionsprozeß vgl. E. Vacandard: L'In

quisition, in: Dictionnaire de Théologie Cathol., vol. VII, 2, p. 2039 ff. 
Tatsächlich war die Rolle des Anwalts, wenn er überhaupt auftrat, ganz 
unbedeutend. — Dennoch finden wir bei Eymericus einen Text: „Defen-
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das Recht der Verteidigung, Mitteilung der Namen der Zeugen und 
andere Cautelen den Angeklagten zu gewähren (3 5) . Trotzdem hatte 
dieser Mißbrauch sich durch Jahrhunderte behauptet. Die Inquisitoren 
sahen die Aufgabe des Verteidigers nur darin, den Angeklagten zum 
Geständnis zu mahnen und in jeder Weise den Richtern behilflich zu 
sein ( 3 e ) . So wurde der Anwalt nur eine Hilfe zum Schuldbekenntnis. 
Weil nun im Hexenprozeß genug andere Mittel vorhanden waren, das 
Geständnis zu erzwingen, wurde ein Verteidiger als überflüssig erach
tet: man findet bei den Hexenautoren kaum ein Wort hierüber. Aber 
es war ein ungeschriebener Grundsatz: Hexen dürfen nicht verteidigt 
werden. — Jawohl, sagt S ρ e e, das gilt aber nur „wenn ein Gefangener 
zwar nicht leugnet, das Verbrechen begangen zu haben, es vielmehr 
zugibt, aber es zu verteidigen, d.h. zu entschuldigen sucht... dann darf 
ihm Verteidigung und Rechtsbeistand verweigert werden" ( 3 7 ) . Solche 
Rechtfertigungsversuche sind doch wertlos, weil ja bei allen Gelehrten 
die Verwerflichkeit dieses Verbrechens schon feststeht. Aber die Frage 
liegt ganz anders: Wenn eben der Angeklagte nicht sein Verbrechen 
verteidigt, sondern seine Schuld leugnet und sich gegen die Anklage 
verwahrt; „solange das Verbrechen noch nicht zur völligen Gewißheit 
erwiesen ist, muß nach allgemeiner Ansicht die Verteidigung zugelassen 
und ein Rechtsbeistand bewilligt werden... Das hat auch bei Sonder
verbrechen zu gelten... Es ist ja (wie kein vernünftiger Mensch bestrei
ten wird) ganz einfach ein Satz des Naturrechts, daß du dich vertei
digen darfst, solange dir noch keine Schuld nachgewiesen ist" (3 8) . 
Statt eine Verteidigung bei Sonderverbrechen zu verbieten, führt Spee 
weiter aus, muß man sie gerade um so bereitwilliger gewähren, ja, man 
muß es gerechterweise dem Gefangenen aufdringen. „Wenn mir das 

siones juris ei sunt concedendae, et nullatenus negandae. Et sie conceditur 
sibi advocatus, probus tarnen, et de legalitate non suspectus, vir utriusque 
juris peritus, et fidei zelator; et procurator pari forma, ac processus totius 
copia." (Eymericus: Directorium Inquisitorum, ed. 1587, f. 446.) 

(35) Einige solcher Interventionen des Papstes bei J. M. Vidal: Bullaire de 
l'Inquisition française, 1913, p. 344 f.; p. 389 f. 

(36) E. Vacandard bemerkt im Artikel: Inquisition, in der Dictionnaire de 
Théologie catholique (Vol. VII, 2; p. 2040) anläßlich eines Textes von 
Pegna, daß der Verteidiger in dieser Weise „était plutôt l'avocat du 
tribunal contre l'accusé." 

(37) 17. Frage, S. 60. — Die Auffassungen der Hexenrichter in dieser Frage 
schildert folgende Stelle aus Binsfeld, einem der erbittertsten, gelehrtesten 
und borniertesten Hexenjäger: „So groß ist der favor fidei, der Vorzug 
des Glaubens, daß, wiewohl es bei anderen Verbrechen in Zweifelfällen 
besser ist, einen Schuldigen frei zu lassen, als einen Unschuldigen zu ver
urteilen, trotzdem bei Hexerei und in Glaubenssachen in Zweifelfällen die 
Schuld vorausgesetzt wird: in dubio quis prjesumitur hsereticus." (De Con-
fesMonibus Maleficorum, ed. 1591, p. 279.) — Dieser verbohrte Fanatismus 
findet eine merkwürdige Parallele in den Rechtsauffassungen heutiger 
totalitärer Staaten: der geringste Argwohn genügt zur Verurteilung; die 
Schuld wird vorausgesetzt. 

(38) 17. Frage, S. 60. 
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Naturrecht gestattet, mich von einem geringen Vergehen zu reinigen 
und mich zu verteidigen, so habe ich noch viel mehr das Recht, mich 
von einem schweren Verbrechen zu reinigen und mich zu verteidigen; 
zumal wenn es ein so entsetzliches ist wie die Magie. Ja, es ergibt sich, 
daß nur eine um so bessere Verteidigung durch möglichst tüchtige, 
fáhige Advokaten gestattet werden muß, je schlimmer das Übel, das 
mir droht, und das Verbrechen ist, von dem ich mich zu reinigen habe. 
Das Naturrecht verbietet also, den Gefangenen hier Verteidigung und 
Rechtsbeistand zu verweigern" (3 9) . 

Diese Argumentierung von Spee ist so klar und treffend, daß man 
sich wundert, warum so etwas ganz Selbstverständliches mit packenden 
Begründungen bewiesen werden mußte. Spee stellt die Unvernunft sei
ner Gegner noch in einem Beispiel dar. „Ich will noch deutlicher 
machen, wie dumm und unsinnig, nein, vielmehr niedertrachtig es ist, 
wenn die Leute den Gefangenen bei einem besonders schweren oder 
Sonderverbrechen einen Rechtsbestand verweigern wollen, den sie bei 
anderen Vergehen ruhig bewilligen. Darum soll der Leser nun von mir 
hören, wie sie verfahren, denn folgendermaßen wird es gemacht: 1) Es 
klagt mich einer wegen Diebstahls an. Das ist ein arger Schandfleck auf 
meiner Ehre. Also gestatten mir diese klugen, tüchtigen Leute unge
säumt, mich zu verteidigen, mich von der Schande reinzuwaschen, und, 
wenn ich das nicht selbst sachgemäß tun kann, mir einen Anwalt zu 
nehmen, der für mich auftritt. 2) Ein anderer klagt mich des Ehebruchs 
an. Das ist eine noch größere Schande. Also wird mir abermals erlaubt, 
mich von diesem Schimpf zu reinigen. 3) Ein dritter klagt mich der 
Hexerei an. Das ist die denkbar schlimmste, allergrößte Schande. 
Folglich verbieten sie mir sofort, mich zu verteidigen und zu rechtferti
gen, und geben als Begründung an: Die Magie bedeute eine ungeheure 
Schande, sei das gräßlichste, tödlichste Verbrechen, darum dürfe ich 
mich nicht reinzuwaschen versuchen. — Wer sollte sich nicht über eine 
derart meisterhafte Beweisführung entrüsten! Sie müßte ja das gerade 
Gegenteil beweisen!... Ich schäme mich für Deutschland, daß wir in 
so wichtiger Sache nicht besser zu argumentieren verstehen". Dann 
berichtet Spee ein bezeichnendes Beispiel. Ein gewisser Fürst hatte 
schon jahrelang eifrig die Hexen verfolgt. Da geschah es, daß ein 
Geistlicher verhaftet wurde. Weil er Ordensmann war, traten seine 
Mitbrüder für ihn ein und verlangten Zulassung eines Verteidigers. Der 
Fürst wollte das rundweg abschlagen, aber Juristen gaben ein entgegen
gesetztes Gutachten ab. Darauf meinte der Fürst: „Wenn so allen 
Gefangenen die Verteidigung hätte gestattet werden müssen, — wieviel 
Unschuldige haben wir dann bis jetzt umgebracht?" „Recht so!" pflich
tet Spee ihm bei; „Und wieviel haben bis heute auch andere in dieser 
Weise umgebracht und tun es noch täglich! Gott zählt sie gewißlich 
und wird ihre Zahl zu seiner Zeit beim Gericht vorbringen." — „Trotz-

(3e) 17. Frage; S. 62. 
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dem wollte dieser Fürst einfach weiter prozessieren lassen, weil er sonst 
seine bisherigen Prozesse hätte verurteilen müssen. Das ging so lange, 
bis einer den Aufgeregten zum Aufhören brachte, indem er ihm sagte, 
wenn bisher gesündigt worden sei, so dürfe man deshalb nicht weiter 
sündigen; ein früheres Vergehen könne man durch ein neues niemals 
aus der Welt schaffen sondern nur noch vergrößern" (4 0) . Das 18. du-
bium greift noch einmal die Frage der Verteidigung auf. Spee fordert 
da u.a. einen Zwischenraum von einigen Tagen zwischen Verhaftung 
und Verhör, damit der Angeklagte seine Verteidigung überlegen kann. 
Femer fordert Spee Mitteilung der Indizien, damit der Angeklagte sich 
gegen die einzelnen Beschuldigungen verteidigen kann. Dem Anwalt 
soll in keiner Weise wegen seines Amtes nachgestellt werden; tatsächlich 
werden aber die Advokaten der Hexen schwer der Mitschuld verdäch
tigt. Bei der Beurteilung der Indizien soll der Richter auch das entla
stende Material beachten; wenn die Anzeigen der Unschuld diejenigen 
der Schuld aufwiegen, darf der Richter nicht auf Folter erkennen. 
Noch einen sehr schlimmen Mißbrauch bezeichnet Spee, der, wie die 
Akten bestätigen, sehr oft geübt wurde. Der Hexenrichter läßt die 
Angeklagte vor sich führen und ihr die Indizien und die Anklage vor
lesen. Er fordert sie auf, die Beschuldigung zu beantworten. „Antwortet 
sie nun, und widerlegt sie auch — wie ich es selbst oft erlebt habe — 
ganz genau die einzelnen Verdachtsmomente, sodaß nicht das geringste 
dagegen zu sagen ist und die Haltlosigkeit der ganzen Anklage mit 
Händen zu greifen ist, so wird ihr gleichwohl doch nur gesagt, sie soll 
in ihr Gefängnis zurückgehen und es sich besser überlegen, ob sie beim 
Leugnen bleiben wolle. Nach einigen Stunden oder am nächsten Tage 
klagt man sie einfach auf dieselben Gründe an, und fordert endlich 
ein Geständnis, als ob sie überhaupt nichts zur Entkräftung der Anklage 
vorgebracht habe. Wiederholt sie ihre Verteidigung, so heißt das Hals
starrigkeit, und man faßt schon das decretum torturale, den Beschluß 
zur Folter gegen sie ab" (4:l). So ein Prozeß aber ist grundlos und 
nichtig und ungerecht. Spee hält Hexenrichtem und Fürsten ihre 
schwere Verantwortung vor. Auch die Beichtväter der Fürsten weist 
er hier wieder auf ihre Pflicht, die Gewissen ihrer Herren auf das Un
recht aufmerksam zu machen. Im nächsten Kapitel werden wir Spees 
Vorwürfe gegen die verschiedenen Gruppen der Verantwortlichen 
einzeln betrachten. 

С KEIN AUSWEG FÜR SCHULDLOSE 

Aus den bisherigen Ausführungen von Spee, wie aus den Beispielen, 
die wir anführten, ist wohl klar, daß ein Hexenprozeß überhaupt keine 
Gewähr bot, daß ein Unschuldiger gerettet werden konnte. Ein letztes 
Mal lassen wir noch Spee zu Wort kommen: „Als neulich unter einigen 

(40) 17. Frage; S. 64. 
(41) 18. Frage; S. 69. 
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Gerichtspersonen von diesen Dingen die Rede war, hat ihnen zuletzt 
ein scharfsinniger, gewissenhafter Mann richtigerweise die Frage vorge
legt, auf welche Weise sich denn einer befreien könne, der wirklich 
unschuldig ins Gefängnis gekommen sei. Hierauf gaben sie lange keine 
befriedigende Antwort, aber er ließ doch nicht ab, zu drängen, und so 
antworteten sie schließlich, sie wollten es sich die Nacht über bedenken. 
— Da haben nun diese Leute, die doch schon soviele Scheiterhaufen 
haben anzünden lassen, seit jeher auf solche Weise ihre Prozesse ge
führt, daß sie nicht einmal zu dieser Stunde ein rechtes Mittel zu 
nennen wußten, wie sich einer, der wirklich unschuldig wäre, aus ihren 
Händen freimachen könnte" (4 2) . So wenig war die Sicherheit und 
Rettung eines Unschuldigen im Verfahren vorgesehen. 

Selbstgerechtigkeit der Hexenverfolger. 

Obwohl also die Überzeugung von der Unschuld vieler Opfer des 
Hexenprozesses sich im Hergang des Prozesses selbst begründen ließ, 
war den Richtern und den Hexenverfolgem dieses nicht so gewiß. Im 
Gegenteil: sie hatten gegen die immer und überall sich erhebende Klage 
gegen begangenes Unrecht schon einen festen Wall von Gegenargumen
ten aufgeworfen, hinter dem sie sich gegen alle Angriffe erbittert ver
teidigten. In den folgenden Kapiteln werden wir sehen, wie Spee mit 
der Wucht seiner Logik alle die Argumente siegesbewußt zerschlägt, die 
Mauer des Wahnes durchbricht und den Weg zur Gerechtigkeit und 
Wahrheit frei macht. 

Das Hauptargument, womit die Hexenverfolger sich verteidigten, 
war, daß sie im Namen Gottes für die Gerechtigkeit und gegen das 
Laster kämpften, daher von Gottes Vorsehung in wer weiß welcher 
Weise vor jedem Irrtum gesichert wären. Dieser größte aller Irrtümer, 
diese Selbsttäuschung, diese Selbstgerechtigkeit machte die Hexenver
folger für alle Kritik unzugänglich. Ihre Prozesse seien immer gerecht 
gewesen; nie sei eine Unschuldige verurteilt worden: das werde ihnen 
von Gottes Gnaden verbürgt, weil sie in seinem Namen deis Urteil 
sprachen. Aus diesem Grunde war jeder Widerstand von vornherein 
zur Wirkungslosigkeit verdammt. Wer sich der Hexenverfolgung wider
setzte, war ein Aufwiegler gegen die von Gott bestimmte Ordnung, war 
wohl selbst ein Teufelsverbündeter. Wir werden im nächsten Kapitel 
ausführlich diese Haltung der Hexenrichter betrachten (4 3) . Es genüge 
hier die Bemerkung, daß die schroffe Überheblichkeit der Richter und 
der Verantwortlichen sie für jedes Wort der Besinnung verschlossen 
gemacht hatte. 

Schrecklich, niederdrückend und bitter muß für Spee der Gedanke 
gewesen sein, daß sein Wort vergebens in die Wüste rief. Er kannte die 

(42) 20. Frage, 16. Grund; S. 95. 
(4 3) Vgl. unten Kap. VI, S. 155 f. 
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Erfahrungen seines Mitbruders Tanner, der wegen seiner vorsichtigen 
Regeln für den Hexenprozeß sich den H a ß der Hexenrichter zugezogen 
hatte ( 4 4 ) . Trotzdem ließ Spee nicht nach, ebensowenig wie seine 
seltenen Vorläufer und Nachfolger. 

Vergebliche Verteidigung. 

Es ist hier der Ort, noch eine Gruppe von Bekämpfem des Hexen
prozesses zu nennen, die nach dem M a ß ihrer Kräfte die Unschuld der 
vermeintlichen Hexen verteidigten. Spee berichtet wiederholt, d a ß 
neben den vielen ungeeigneten, dummen und unwürdigen Hexenbeicht
vätern — worüber im nächsten Kapitel mehr — auch mehrere Priester 
und Hexenbeichtväter von der Unschuld ihrer Beichtkinder überzeugt 
waren. Fü r diese Männer war der Besuch des Kerkers eine wahre 
Marter. Es war ihnen verboten, in irgendeiner Weise ihre Überzeugung 
zu verbreiten. Machtlos mußten sie dem Unrecht zusehen. So arbeitete 
in Bamberg in den Schreckensjahren Pater Peter Kircher S.J., der 
400 Hexen auf ihren unverdienten Tod vorbereiten mußte . „Er starb 
in der Blüte seines Lebens, ein Opfer seines schweren, und man darf 
wohl sagen ebenso schrecklichen wie verdienstlichen Berufes" ( 4 5 ) . Ein 
anderer Jesuit, Pater Kaspar Hell, widersetzte sich in Eichstätt der 
grausamen Hexenverfolgung. Der Fürstbischof beschwerte sich darüber 
beim Ordensgeneral. Dieser, offenbar vom wahren Sachverhalt schlecht 
unterrichtet, ließ dem Pater Hell eine scharfe Rüge und ein Schweige
gebot erteilen ( 4 6 ) . Ein protestantischer Prediger, Michael Bantlin in 
Reutlingen, erhob 1665 Einspruch gegen einen ungerechten Prozeß; 
er wurde seines Amtes entsetzt und konnte nur mit größter Mühe das 
Vertrauen seiner Behörde zurückgewinnen ( 4 7 ) . Es sei hier noch einmal 
bemerkt, d a ß die wichtigsten und wirksamsten Apologien der Unschuld 
der Hexen von Geistlichen stammen. Ein Loos, ein Praetorius, femer 
Thummius, Tanner, Spee, Meyfart und Balthasar Bekkcr waren katho
lische oder protestantische Geistliche und Seelsorger. Das Volk wußte 
auch, d a ß besonders aus ihren Reihen die Verteidiger der Hexen zu 
erwarten waren; zugleich wußte man auch, wie ihre Versuche von 
vornherein zum Scheitern verurteilt waren. „Und haben die Geistlichen 
im Land in solchen Handel gar nichts zu sagen, und wo sie Wider
spruch leisten, müssen sie Selbsten der Folter gewärtig sein, und werden, 
als die Erfahrung vornehmlich im Erzstifte Trier genugsam gezeigt hat, 

(44) Es hatten einige Hexenrichter erklärt, wenn sie den P. Tanner in ihre 
Hände bekämen, würden sie ihn gleich zur Folter verurteilen und dann 
sollte sich bald herausstellen, daß er mit dem Teufel im Bunde stehe. 
CCr. Dub. 9, S. 23; Dub. 33, S. 161. 

(4Б) Wittmann: Die Bamberger Hexenjustiz, in: Archiv für katholisches Kir
chenrecht, Bd 50 (1883), S. 189. 

(«) Duhr; Die Stellung der Jesuiten, 1900, S. 72. 
(4T) Längin: Religion und Hexenprozeß, 1888, S. 236. 
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Abb 4 Bild F aus Loher, S 4()8 Line Hexe wird der Nadelprobe unterworfen, im 
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gar als Zauberer durch Spruch der Juristen lebendig verbrannt" ( 4 8 ) . 
Das Einzige, was diese Geistlichen noch tun konnten, war, die Ver
urteilten mit ihrem harten Schicksal zu versöhnen versuchen. Taten 
sie mehr, erhoben sie Einspruch, überbrachten sie den Richtern den 
Widerruf des abgezwungenen Bekenntnisses, so schadeten sie den U n 
glücklichen nur noch mehr: man verbot dem Priester weiteren Zutrit t 
zu den Gefangenen und warf die 'halsstarrigen Hexen' erneut auf die 
Folter bis sie keinen Widerruf mehr wagten. 

D. DAS S C H U L D M A ß DER 'HEXEN* 

In dieser vernunftwidrigen, unchristlich grausamen Weise wütete der 
Hexenprozeß vom vierzehnten bis ins achtzehnte Jahrhundert . Wie 
viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende sind ihm nach kürze
rem oder längerem Widerstand zum Opfer gefallen? Es geschah hier 
ein Justiz-Mord in größtem Umfang. Man weigert sich beinahe, es 
anzunehmen, daß christliche Nationen, daß katholische und protestan
tische Theologen und Juristen dieses Unrecht billigten und sogar för
derten. Viele machen darum heute den Fehler, in den Opfern der 
Hexenprozesse trotzdem nur wirklich Schuldige zu erblicken ( 4 9 ) . Der 
Mensch sträubt sich gegen die Vorstellung, daß Hunderttausende so 
grausame Strafen unschuldig gelitten hätten. Anderseits machen andere 
nicht selten den Fehlschluß: weil der Prozeß Unschuldige mit sich 
schleppte, wären alle Verurteilten völlig unschuldig ( 5 0 ) . Die Wahrheit 
m u ß zwischen diesen beidem Extremen liegen: weitaus die meisten 
waren durchweg unschuldig jeder Form der schädlichen Hexerei ; einige 
jedoch hatten sich irgendeinen Aberglauben oder einen Versuch der 
Hexerei zu Schulden kommen lassen. 

Aus einzelnen Akten und Berichten der Hexenzeit läßt sich nicht 
mehr entnehmen, inwieweit die Angeklagten Schuld hatten. Wegen des 
Foltergebrauchs, wegen des festen Fragenschemas, und wegen der 
Fälschungen in den Ausdrucksweisen der Gerichte sind die meisten 
Bekenntnisse der Hexen völlig unzuverlässig. Die größte Zahl der 
Hingerichteten dürfen oder vielmehr müssen wir, gestützt auf Aussagen 
von Spee und auf Tatsachen, die wir oben anführten, im allgemeinen 
als unschuldig betrachten. Auch das, was sie auf Wunsch der Richter 
als von ihnen verübte Malefizien bekennen, beruht meistens ganz auf 
Einbildung, weil die Umstände jede Wahrscheinlichkeit ausschließen. 

Nicht selten jedoch kommen beim Verhör andere Vergehen ans 

(48) Flugblatt aus dem Jahre 1603; vgl. Janssen-Pastor: Gesch. d deutschen 
Volkes, Bd Ш , 190314, S. 694, Note 1. — Außer den schon S. 68 
genannten Dr. Flade wurden um 1590 in Trier mehrere höhere Beamte und 
Geistliche als Zauberer verbrannt. Janssen-Pastor o.e. S. 689 f. 

(4e) So u.a. Jules Bois: Le Satanisme et la Magie, 1895 und H. Colleye: 
Histoire du Diable, 1946, und viele englische Hexenprozeßhistoriker. 

(50) So praktisch urteilen Längin, Roskoff, Riezlcr, Soldan-Heppe u. Bauer; 
vgl. Anhang III. 
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Licht, die an sich nichts mit Hexerei zu tun haben, aber im Prozeß 
damit in selbstverständlicher Verbindung gesehen werden. So finden 
wir wiederholt B e k e n n t n i s s e v o n U n z u c h t mit bekannten 
oder unbekannten Personen. Besonders diese unbekannte Person, etwa 
irgendein vagabundierender Landsknecht, nahm während des Verhörs 
die Gestalt des Teufels an. Also war der Teufelsbund bewiesen: die 
Hexe habe sich dem Teufel ergeben. Aber auch bekannte Personen, 
irgendein Bauemknecht oder eine Kuhmagd, mit der der Angeklagte 
Unzucht verübt hatte, seien nur Erscheinungen des Teufels gewesen: 
also stand wieder — auch oft für die Angeklagten selbst! — der Teu
felspakt fest. Diese Fälle sind nicht selten. Beim Hexenprozeß ergriff 
man j a vorzugsweise übel beleumundete Personen, die schon sowieso 
mit der Moral nicht auf gutem Fuße standen. Diese suchten dann 
beim Verhör in ihrer Erinnerung irgendein Vergehen, das die Richter 
etwa befriedigen konnte. 

Noch mehr waren die Richter von der Schuld überzeugt, wenn die 
Angeklagte auf einem a b e r g l ä u b i s c h e n B r a u c h ertappt wor
den war. Man hatte sie morgens auf dem Acker gesehen, wo sie an den 
vier Ecken Kräuter in den Boden vergrub. Sie glaubte selbst, damit die 
Fruchtbarkeit ihres Ackers zu sichern; die Hexenrichter wußten es bes
ser: sie stand mit den Teufel im Bunde. Es gelang nicht selten den 
frommen Richtern, die arme Frau wirklich davon zu überzeugen, d a ß 
sie implizit aber unzweifelbar dabei den Teufel anzurufen gemeint 
habe ( 5 1 ) . Die Prozesse dieser Art sind nicht selten. — So wurde eine 
Frau ertappt, die in ihrem Stall Gebeine von toten Menschen bewahrte, 
„um gute Schweine zu züchten" wie sie in ihrer Einfalt erklärte ( 5 2 ) . 
— Ein Mann, der in den Krieg ziehen mußte , wollte sich nach dem 
Rezept der Zauberbücher schußfest machen und legte dazu ein Beutel
chen mit Kräutern und schmutzigem Zeug auf den Altar. Bevor aber 
die nötigen drei Messen darüber gelesen worden waren, entdeckte der 
auf Sauberkeit haltende Küster den fremden Gegenstand, und der 
nicht-schußfeste Mann büßte in Folter und Flammen seinen Aber
glauben ( 5 3 ) . — Eine Hexe in Frankfurt versuchte ihr krankes Bein 
zu heilen, wie sie es von einem Aussätzigen gelernt hat te : „ein Bein 
von einem gerichten Menschen zu nehmen, dassclbige zu Pulver zu 
stoßen, und die Bein oder Fuß darin zu waschen." Als sie aber vom 
Henker das Bein eines Gehängten bekommen hatte, graute ihr davor 
sosehr, d a ß sie es aus dem Fenster warf. So wurde ihr Bein leider nicht 
geheilt; bald aber gehörte sie selbst zu den „gerichten Menschen" ( 5 4 ) . 
— Eine andere Frau bewahrte die Haut eines Wiesek, denn „wenn ein 
Pferd oder Kuh krank geworden, kann man ihm darin mit Brot und 

(511 Ein Beispiel gibt uns Schultheiß, o.e. S. 195 ff. 
i52) Fr. Byloff: Das Verbrechen der Zauberei, 1902, Akten Nr 3, (1605), S. 386. 
(5:>) Byloff o.e. Akten Nr 4, (1611), S. 386. 
(54) W. Eschenröder: Hexenwahn und Hexenprozeß in Frankfurt a. M., 1932, 

S. 32. — Prozeß aus dem Jahr 1570. 
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Salz eingeben, so helfe es" (5 5) . Die Akten bieten zahllose derartige 
dumme abergläubische Bräuche. Sie beweisen nicht nur die Dummheit 
des Volkes, sondern in viel schrecklicher Weise die Dummheit der 
Obrigkeit, der geistlichen wie der weltlichen. Hier rächte sich blutig 
der moraltheologische Irrtum der Scholastik, der jeden Aberglauben 
(vana observantia) als förmlichen Teufelsdienst betrachtete. Schuldig 
waren diese Opfer jedoch nur in sehr geringem Maße: trotz der Ver
bote, die von der Kanzel bis zum Überdruß verkündet wurden, hatten 
sie die geheime Kunst versucht. Und wenn sie vielleicht im Gewissen 
die Sünde schwerer empfanden als sie objektiv war, so gab dieses 
falsche Gewissensurteil den Richtern doch keinen Grund, ihr Vergehen 
auch äußerlich als höchstes, teuflisches Laster zu bestrafen. 

Schwerer, auch objektiv schwer strafbare Schuld luden die wenigen 
Angeklagten auf sich, die wirklich einen f ö r m l i c h e n T e u f e l s 
k u l t u n d T e u f e l s p a k t angestrebt hatten. Diese Fälle sind jedoch 
sehr selten. So berichtet Grillandus von einem Priester, der mit Hilfe 
einer zerstampften hl. Hostie, die er dem Teufel weihte, die unkeusche 
Liebe einer Frau zu gewinnen versuchte (56)· Teufelspakte sind uns 
aus allen Zeiten bekannt; zweifelhaft bleibt es jedoch, ob der Teufel 
sie je entgegengenommen hat (5Ί). Was an der Geschichte um die 
Marquise de Montespan, die Geliebte Ludwigs des XIV., wahr sein 
mag, erweckt wohl den Eindruck eines förmlichen Teufelskultus mit 
schwarzer Messe, Kindesmord und dergl., aber es bleibt die Frage, ob 
nicht ein zerrütteter Seelenzustand diese widerlichen Entgleisungen ver
ursacht hat (5 8) . Es wird wohl immer Menschen geben, die in der Ver
zweiflung oder aus Lust am gefahrvollen Abenteuer oder auch aus got
teslästerlicher Bosheit beim Teufel Hilfe suchen. Damit ist noch keines
wegs gesagt, daß diese Menschen dadurch über Zaubermacht verfügen 
können. Weis die Hexen und Zauberer daher vor dem Gericht über ihre 
Malefizien und Luftfahrten sowie über Erscheinungen des Teufels be
richten, gewinnt keine große Glaubwürdigkeit, auch nicht wenn fest
steht, daß ihr Wille wirklich dem Teufel ergeben war. Ihr Verbrechen 
war hauptsächlich ein innerliches: ein Abfall von Gott; ihre äußeren 
Schandtaten haben sie zwar versucht, aber die Mittel werden selten 

(55) Eschenröder, o.e. S. 35; aus dem Jahre 1574. 
(Be) Grillandus, Tractatus de Sortilegiis, ed. 1591, Q. 15, S. 220 ff. — Auch 

in Bamberg um 1625 scheinen Verunehrungen der hl. Hostie vorgekommen 
zu sein. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, daß die Täter bewußt Teu-
felsdicner waren. Vgl. P. Wittmann in: Archiv f. katholisches Kirchenrecht, 
Bd 50 (1883), S. 182 f. 

C 7 ) Einige Tatsachen von Teufelspakten berichtet, jedoch ohne kritische Quel-
verantwortung, Montague Summers in: Witchcraft and black Magic, 1945, 
p. 35-42. Einen langen Teufelspakt eines nicht gerade anspruchslosen Pak
tierers druckt Joh. Heinr. Pott ab als Anhang zu seinem „Specimen juridi-
cum de nefando Lamiarum cum Diabolo coitu", Jena 1689. 

(58) Über die Versuche der Montespan, die Liebe Ludwigs XIV. durch Zau
berei zurückzugewinnen, vgl. Funk-Brentano: Le drame des Poisons, 1899. 
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Erfolg gebracht haben. Weil jedoch der Abfall von Gott für jene 
Zeiten einen Grund zur gerichtlichen Verfolgung gab, waren diese 
Leute in der Ta t vor dem Gericht schuldig. Ihre Verurteillung war 
also nach den damals herrschenden Gesetzen gerecht, obwohl diesen 
Menschen bei einer milderen Behandlung wahrscheinlich mehr geholfen 
gewesen wäre. Teufelsbanner und andere Magier gehörten nicht einmal 
zu dieser Gruppe, vielmehr zur vorangehenden, denn bei diesen ver
wegenen Abenteuern war nur die Lust am Wunderbaren Triebfeder 
ihres Versuchs; eine Absage von Gott war wohl selten ihre Meinung ( 5 9 ) . 

So bleibt es für die Geschichte eine erschütternde Tatsache: die 
Opfer der Hexenprozesse waren größtenteils unschuldig. Wie konnte, 
jedoch die Mitwelt glauben, daß Recht geschah, wo nur Unrecht 
herrschte? Das machte der Wahn, und dieser machte den Prozeß; das 
machte im Prozeß besonders die Folter, die sich auf die Indizien 
stützte: Der Prozeß selbst machte die Schuldigen. Hören wir noch 
einmal die glutvolle Sprache Spees: „Ich will nun etwas sagen, was — 
ich wünschte es — alle hören sollten, die Ohren haben zu hören, vor 
allem aber der ehrwürdige Kaiser, die Fürsten und ihre Ratgeber: Man 
erfinde absichtlich irgendein gräßliches, zu den Sonderverbrechen ge
höriges Vergehen, von dem das Volk Schaden befürchtet. Man verbreite 
dann ein Gerücht darüber, und lasse die Richter dagegen einschreiten 
mit denselben Mitteln, wie sie sie jetzt gegen das Hexenunwesen an
wenden. Ich verspreche in der Tat , daß ich mich der allerhöchsten 
Obrigkeit stellen und lebend ins Feuer geworfen werden will, falls es 
nicht nach kurzer Zeit in Deutschland ebensoviele dieses Verbrechen 
Schuldige geben sollte, als es jetzt der Magie Schuldige gibt. — Wenn 
es mir geschähe, daß ich auch nur den unwissendsten Mann aus dem 
Volke so etwas sagen hörte, dann würde ich gewiß Angst bekommen, 
weil er wohl nicht so sprechen würde, wenn er nicht gewichtige Gründe 
dazu hä t t e " ( 6 0 ) . — Wer aber bei dieser feierlichen Erklärung von 
Spee keine Angst bekam, das waren gerade die Verantwortlichen, die 
Hexenverfolger. Die Angst überließen sie den Anwälten, den mutigen 
Verteidigern der Unschuldigen, und den unglücklichen Angeklagten 
selbst. 

(5fl) Es fällt auf, daß in den Büchern jener Zeit über Teufels- und Geister
beschwörung und dergl. die Formeln die Namen Christi, Marias und sogar 
die Anrufung der Trinität anstandlos neben allerhand kabbalistischen 
Geisternamen aufnehmen. Die Benutzer solcher Kunst dürften sich wohl 
kaum einer Sünde bewußt gewesen sein. — Auch heute ja steckt sich der 
Aberglaube gerne in den Mantel der Frömmigkeit. 

(«>) 30. Frage am Schluß; S. 154. 
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SECHSTES K A P I T E L 

Die Verantwortlichen 

Als der erste deutsche Übersetzer der Cautio Criminalis, Johann 
Seifert von Ulm, seiner gekürzter Bearbeitung von Spees Buch einen 
deutschen Titel geben sollte, wählte er die treffende Aufschrift: „Ge
wissens Buch von Processen Gegen die Hexen an alle Hohe Obrigkeiten 
in Teutschlandt auß nothringen motiven geschrieben" ( i ) . In der Tat , 
die CCr. was ein Appell an das Gewissen, ein dringendes Mahnwort an 
die höchsten Obrigkeiten, ein gewaltiges 'j'accuse' an Magistrate, Prä
laten und alle verantwortlichen Machthaber, ein 'Gewissensbuch'. 

Spees dringendes Mahnwort. 

Schon der Titel von Spee selbst spricht es klar aus: „Für die Obrig
keiten Deutschlands gegenwärtig notwendig"; sein Vorwort setzt diese 
Adresse fort, und das ganze Buch ist von glühenden Mahnworten an 
die Verantwortlichen durchzogen. In der 2. Ausgabe (1632) findet 
sich nach dem Inhaltsverzeichnis, vor dem ersten dubium, noch ein 
Text aus Seneca, lib. 6 de benefieiis, cap. 30: „Ich will dir zeigen, was 
den großen Herren mangelt und was denen fehlt, die alles besitzen: 
Einer, der die Wahrheit spricht" ( 2 ) . Als Zeuge für Wahrheit und 
Recht meldet Spee sich unaufgefordert an : „Ich weiß wohl, was ich 
sage, und will es einstmals vor jenes Gericht bringen, dessen die Leben
digen und die Toten harren. Dort wird staunend offenbar werden, was 
jetzt noch in Finsternis verborgen ist. Aufrichtig gesprochen, ich weiß 
schon längst nicht mehr, wieviel ich den Autoren, die ich früher voller 
Wißbegierde immer wieder eifrig las und hoch schätzte ( 3 ) , dem 
Remigius, Binsfeld, Delrio und den übrigen überhaupt noch glauben 

i1) Über Johann Seifert und seine Übersetzung vgl. unten im elften Kapitel; 
sie erschien 1647. — Man könnte auch Meyfarts Buch „Christliche Erin
nerung", Erfurt 1635, eine erste freie Auswahl aus der CCr. nennen; 
vgl. unten Note 80. 

(2) „Monstrabo tibi cuius rei inopia laborent magna fastigia, quid omnia 
possidentibus desit: scilicet ILLE QUI VERITATEM DICAT". Majus
keln wie im Original. 

(3) Hieraus ergibt sich, daß Spee selber vom Hexenwahn 'bekehrt' wurde. 
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kann. Ihre ganze Lehre stützt sich ja nur auf mancherlei Ammen
märchen (narratiunculis quibusdam) und mit der Folter herausgepreß
ten Geständnissen. Gott weiß es, wie oft ich das unter tiefen Seufzern 
und durchwachten Nächten überdacht habe, und mir doch kein Mittel 
einfallen wollte, der Wucht der öffentlichen Meinung Einhalt zu gebie
ten, bis die Menschen unvoreingenommen und von Leidenschaften 
ungetrübt die Sache gründlicher überdenken könnten" ( 4 ) . Aber das, 
was er nach durchrungenem Zweifel selber geschaut, eingesehen und 
erkannt hat, das m u ß jetzt den Verantwortlichen zu Ohren kommen: 
„Wehe den Fürsten, die strenge die Hexen verfolgen möchten, und 
doch nicht sorgfältiger auf ihre Richter achtgeben... Nochmals wehe 
den Fürsten! Kann es denn ohne schwere Sünde möglich sein, daß 
derjenige, der es am besten wissen sollte, nichts davon weiß; während 
sogar ich davon weiß, der es doch nicht zu wissen brauchte? Aber was 
wollen wir tun? Ihre Ratgeber und Beichtväter schweigen, sie wissen 
genau so wenig von all dem, was vorgeht. Darum rühren sie weder ihr 
eigenes noch ein fremdes Gewissen" ( 6 ) . Spee aber will die Gewissen 
eben nicht in Ruhe lassen ; er will aufrütteln, er fordert Aufmerksamkeit, 
er will gehört werden. Er kann und darf nicht mehr schweigen: es 
muß endlich gesagt sein. 

„Mich dauern die Fürsten, deren Gewissen so sorglos, und dabei in 
höchster Gefahr ist, da auch ihre eigenen Beichtväter ihnen nicht raten 
dürfen oder mögen. Erst neulich habe ich dreimal zur Feder gegriffen 
und dreimal es wieder aufgegeben, einem von ihnen einen aufklärenden 
Brief zu schreiben; denn was geht es mich an? Entsetzlich aber ist es, 
daß auch alle die schweigen, die es angeht und die allein geneigtes 
Gehör fänden, wenn sie sich zum Reden entschließen könnten. In 
dieser meiner Wamungsschrift tue ich kurz gesagt gewiß nichts anderes, 
als daß ich zur Vorsicht mahne, daß ich bestimmter Leute Irrtümer 
tadele und zeige, wie gewisse Beweismittel und Indizien, die von etlichen 
hier und da verwendet werden, nur wenig Wert haben. Mein Ziel ist, 
zahllosen Unschuldigen zu helfen, und ich will dabei nicht heftiger 
werden, als die Sache erfordert und es sich für einen Ordensmann 
schickt. Ich tadele nur die Bösen ganz allgemein, die Guten rühre ich 
nicht an, spreche auch gar nicht von ihnen. Hier ist also nichts Schlech
tes, das guten, rechtschaffenen Männern mißfallen könnte. J a vielmehr, 
wer die Gerechtigkeit liebt und sich von Vernunft und Einsicht leiten 
läßt, der wird sich stets freuen, wenn der Weg zur Wahrheit sich weiter 
auftut. Ich bin aber auch überzeugt, d a ß , falls dies Buch unter das 
Volk käme, viele Gerichtsherren sich darüber entrüsten und es verwerfen 
würden. Damit würden sie freilich deutlich genug erkennen lassen, wer 
sie sind, und wie wenig es ihnen um die Gerechtigkeit zu tun ist. Aber 
wie es damit auch bestellt sein mag, das eine bleibt als sicher bestehen: 

(4) 20. Frage, 14. Grund, S. 93. 
(*) 20. Frage, 12. Grund, S. 88-89. 
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Es wird niemand wagen, den Fürsten zu raten, wenn sie selbst nicht all 
dieses zu Herzen nehmen; und daß sie es tun, das ist um, ihres Gewis
sens willen nötig" (6) . 

Dieser Ausschnitt, dem leicht zehn oder mehr andere von gleichem 
Inhalt zur Seite gestellt werden können, offenbart uns die eindringliche 
Sprache, die Spee an die Gewissen der Verantwortlichen richtete. Hier, 
in dieser Haupttendenz der CCr., liegt ihre besondere Bedeutung, mehr 
noch vielleicht als in den Anschauungen über Folter und Indizien. Denn 
diese finden sich, in vorsichtigerer Form, auch etwa bei Tanner, bei 
Grevius und Prsetorius (7) . Dieses aufrüttelnde Mahnwort schlug ganz 
neue Saiten an; dieser Ruf zur Besinnung erscholl in einem nie gehörten 
Tone. Ein Vergleich mit den wichtigsten Vorläufern von Spee: Wier, 
Lercheimer und Praetorius macht dies klar. 

Vergleich mit Vorläufern. 

J o h a n n W i e r s (8) Werk gegen den Hexenwahn, 1563 erschie
nen, hat einen dozierenden Ton. Schon der Inhalt, die Einteilung des 
Werkes weist auf seine belehrenden Absichten. Die sechs Bücher behan
deln: Art und Macht des Teufels; Über die Magier; Über Hexen; 
Über Besessene; Behandlung von Besessenen (9) und erst das sechste 
Buch: Über die Bestrafung der Hexen (1 0) . Erst in diesem letzten 
Buch kommt Wier auf den üblichen Hexenprozeß und dabei sagt er 
beachtenswerte Dinge über das Unrecht. Aber wer wird noch Auf
merksamkeit besitzen, nachdem er fast 600 Seiten hindurch allerlei 
wunderliche Geschichten von Zauberkünsten und Teufelsbetrug hat 
verdauen müssen? Das ganze dicke Buch, voll theologischer und philo
sophischer Betrachtungen über die Macht und das Wesen des Teufels, 
über Ursprung, Wesen und Grenzen der Magie, über medizinische und 
psychopathologische Merkwürdigkeiten, enthält kaum einige Seiten (lib. 
VI, cap. 6 und 8), die das Unrecht an den Pranger stellen. Das We
sentliche über Verhaftung, Verhör, Folter und Strafe der Hexen wird 

(e) 9. Frage, 8. Grund, S. 24-25. 
C7) Über Tanner vgl. oben im dritten Kapitel S. 76 f. — Johann Grevius aus 

Cleve, reformatorischer Prediger, Anhänger des Arminius, saß anderthalb 
Jahre (1620-21) im Gefängnis in Amsterdam und erfuhr am Leibe die 
Macht der Folter. Nach seiner Entlassung veröffentlichte er seine leiden
schaftliche Anklage gegen die Tortur: „Tribunal Reformatum", Hamburg 
1624. — Für Pratorius siehe dieses Kapitel gleich unten. 

(8) Wier ist in Deutschland mehr unter dem Namen Weier oder Weyer bekannt, 
obwohl er sich selbst als geborener Niederländer Wier nannte. Vgl. H. 
Eschbach: Doctor Johann Wier, in: Beitr. zur Gesch. des Niederrheins, 
1886, S. 57 ff. Der Titel von Wiers Werk ist: De Prastigiis daemonum. 

(e) Für 'Besessene' steht lateinisch 'maleficiati', d.h. also eigentlich Personen, 
die durch Wirken der Hexen in irgendeiner Weise vom Teufel gequält 
werden. 

i 1 0) Dieses sechste Buch erscheint erst in der 3. Auflage v. J. 1566. Hieraus 
erhellt, daß der Hexenprozeß nicht das Hauptthema von Wiers Untersu
chung war. 
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zwar gesagt, aber eine Entrüstung wie sie Spee zeigt, fehlt vollkommen. 
Das Buch von Johann Wier ist vielmehr eine gelehrte Abhandlung 
gegen den dummen Hexenwahn. Der Hexenprozeß ist ihm nur eine 
tragische Folge dieses Wahns. 

Der zweite Bekämpfer des Hexenwahns, der Spee einige Jahrzehnte 
voranging, ist der Heidelberger Professor der Mathematik Hermann 
Wilcken, der 1585 sein „Christlich Bedencken und Erinnerung von 
Zauberey" unter dem Pseudonym L e r c h e i m e r herausgab (ιί). 
Während Wier zuerst lateinisch schrieb und erst später in Über
setzungen erschien, hat Lercheimer-Wilcken offenbar einen anderen 
Leserkreis im Auge: er schreibt Deutsch und in einem frischen, 
lebendigen Stil. Auch seine Hauptthemen sind die verschiedenen wun
derbaren Zauberwerke des Teufels und der angeblichen Magier. Sein 
Traktat besteht aus Kapiteln, von denen wir nur einige Titel anführen : 
„Grund, Ursache und Vermögen der Zauberey; Welche Leute ergeben 
sich der Zauberey, Von Warsager; Von gemeinen Gauckelbuben; Von 
großen herrlichen Zauberern und gaucklem ; D a ß in der Zauberey alles 
der teufel, die menschen nichts thun", usw. Er glaubt an Viehzauber, 
Milchzauber, Satansbuhlschaft, aber alles geschieht nur durch die 
Macht des Teufels, der die Zauberer verführt und betrügt. — Nur das 
17. Kapitel handelt „Vom Strafen der Hexen". Dieses Kapitel ist 
auffallend lang im Verhältnis zu den anderen; die Sprache ist glutvoll 
und eindringlich; seine Argumente gegen das Unrecht sind scharf und 
klar; Milde und Gerechtigkeit befürwortet er statt Grausamkeit und 
Härte. Trotzdem sind ihm die Hexen schwer schuldig, er malt in grellen 
Farben ihr gotteslästerliches Verbrechen; eine Bekehrung jedoch scheint 
er in vielen Fällen für möglich zu halten. Den Obrigkeiten legt er 
besonders nahe, das Volk über die Hexerei und über die Blendwerke 
des Teufels gut unterrichten zu lassen: „Mit lehr und zucht solté man 
diß ubcl die zauberey verhüten, vertreiben, nicht mit fewer, dadurch 
man übel ärger macht" ( 1 2 ) . So ein Buch, das, laut dem Titelbllatt, 
„nur an vernünftige, redeliche, bescheidene leüte gestellt" war, hatte 
nicht die Kraft eines Gewissensbuches. Es war ein bescheidenes Wort 
der Aufklärung in der vielfach sehr verworrenen Hexenfrage, ein Wort 
der Besinnung höchstens, aber kein dringendes Mahnwort, das die 
Gewissen aufschrecken konnte ( 1 3 ) . 

Noch einen dritten Vorläufer von Spee könnte man zum Vergleich 

i11) Der Name Wilcken ist auch angenommener Name; er hieß eigentlich 
Witekind. Sein Hexenbuch erschien unter dem Pseudonym Augustin 
Lercheimer von Steinfelden Das Werk ist verhältnismäßig klein von Um
fang, keine 300 Oktavseiten. Es erfuhr einige Neudrucke. — Dr. Carl Binz 
besorgte 1888 einen Neudruck mit Einleitung. 

(12) Kap. 20; in der Ausg. v. Binz, 1888, S. 158. 
(13) Wir nennen nur die drei wichtigsten Vorläufer Spees. So überschlagen wir 

u.a. Johann Georg Gödelmann, Johann Ewich und Theodorus Thummius. 
— Es wäre noch zu untersuchen, inwiefern Lercheimers Buch von Gödel
mann abhängig ist; wir fanden einmal genau den gleichen Abschnit. 
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heranziehen. Dieser dritte, ein leider allzu wenig bekannter Bekämpfer 
des Hexenprozesses, nannte sich in der ersten Auflage seines „Gründ
lichen Berichtes von Zauberey und Zauberern" (1598) mit einem 
Pseudonym, Joannes Scultetus. Aber schon in der zweiten Auflage, 1602, 
gab er sich bekannt als A n t o n i u s P r a e t o r i u s , Pfarrer in Lauten
bach ( 1 4 ) . Mit Recht sagt Johannes Janssen von diesem Buche: „Diese 
Schrift gehört auf dem Gebiete des Hexenwesens zu den wenigen, wel
che dem siebzehnten Jahrhundert zur Ehre gereichen" ( 1 5 ) . Dieser 
lange Traktat (334 Seiten, 4°) verdient wohl nächst Spees CCr. ge
nannt zu werden. Mehr als alle anderen greift er mit ehrlicher Ent
rüstung das Unrecht an : ihn dürstet nach Gerechtigkeit. Er steckt sich 
als Ziel: das Leiden armer Unschuldiger zu lindem und ihm abzuhel
fen; daß die Obrigkeit nicht länger der Schimpf der Ungerechtigkeit 
treffe; daß die wirklichen Zauberer sich bekehren mögen. Obwohl die 
Überschriften der meisten Kapitel über Arten von Zauberei und von 
Zauberern berichten, sind seine Ausführungen dennoch sehr maßvoll 
und kritisch. Er verwirft jede Art von Wetterzauber, auch Raupenzauber 
und dergleichen. Der Teufel schadet höchstens mit natürlichen Mitteln, 
Giften, Kräutern usw. Er zeigt große Klugheit in der Diskussion ; seine 
Sprache ist schlicht, ohne Aufwand von Gelehrsamkeit. Er ist biblisch
fromm, und entrüstet sich über die Verletzung der Ehre Gottes. Er 
führt seine Gegner, die Hexenrichter, als Gesprächspartner auf und ist 
ihnen in Schärfe und Klarheit des Ausdrucks weit überlegen. Ohne 
gehässig zu werden, weiß er überzeusrend seine Ansicht triumphieren 
zu lassen. Seine Ausführungen über Folter, Indizien, Verhaftung und 
Einkerkerung verdienen neben die dubia von Spee gestellt zu werden. 
Man glaubt nicht selten Spee selbst zu hören und man möchte fast 
auf eine Beeinflussung folgern, wenn nicht Spee in keinerlei Weise 
darauf hindeuten würde ( 1 β ) . Jedes Kapitel schließt mit einer „Erin
nerung", einer Rekapitulation des Inhalts in der Form einer lebhaften 
Ansprache (Pnetorius war ja Prediger!). So richtet er sich an die 
Obrigkeiten, Hexenrichter und Henker. „Derhalben thut Büß, ihr 

(14) Dieser Anton Praetorius ist wohl zu unterscheiden von einem Joannes 
Prätorius, der 1661 ein Buch über Chiromantie und andere Wahrsager
kunst schrieb. — Mit dieser Identität von Scultetus und Prätorius ist die 
Frapc Ludwig Pastors (in J. Janssen: Geschichte des deutschen Volkes, 
Bd V I I I , І ОЗ 1 4, S. 624, Note 2) nach der möglichen Abhängigkeit beider 
beantwortet. — Wir benutzen die dritte Auflage, Heidelberg 1613. 

(lñ) L.c. in obiger Note. — Interessant ist, zu bemerken, daß der calvinische 
Prediger Prjctorius sich beruft auf Ansichten, die der Jesuit Benedictus 
Pererius, Pereyra, über die Hexerei geäußert hatte „Adversus fallaces et 
superstitiosas artes", Ingolstadt 1591. B. Duhr in: Die Stellung der Jesuiten 
in den deutschen Hexenprozessen, 1900, kennt diesen Pereyra nicht, obwohl 
er auch in anderen deutschen Hexenbüchern des 17. Jahrh. Einfluß geübt 
hat. 

(1 6) Es ist unwahrscheinlich, daß Spee von Pratorius eingehend Kenntnis 
genommen hat. Er nennt sonst immer seine Gewährsmänner und hätte wohl 
nicht nachgelassen, auf diesen bedeutenden Mitkämpfer hinzuweisen. 
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Richter und Amptleute deß Herrn, und strafft euch zuvor selbst ehe 
ihr andere verurtheilt, so werdet ihr Gnade finden, wenn andere ge
straffet werden für Gott... Oder gedencket ihr, о Menschen Kinder, 
die ihr richtet die, so solches thun, und thut auch dasselbige, daß ihr 
dem Urtheil Gottes entrinnen werdet? — О nein, о nein, liebe Herren, 
das wird euch nicht angehen. — Der euch das Ampt gegeben hat, wird 
fragen, wie ihr gehandelt habt" ( 1 7 ) . Die Obrigkeit soll nicht nur auf 
Hexerei und Hexen fahnden, sondern auch auf andere Übel wie „Fres
serei, Hurerei, Fluchen, Sauffen, Aberglauben, Traumdeuterei, Abgöt
terei". Daran machen sich auch die Fürsten selbst schuldig: „Liebe 
Herren, wie lang soll die Ehre Gottes under euch also geschändet 
werden? Wie habt ihr doch das eytel so lieb und die Lügen so gern?" (18) 
Inniges, warmes Mitleid hat er für die armen Gefangenen, auch wenn 
sie schuldig sein mögen, und er will, daß man auf ihre Bekehrung an
strebt statt auf ihr Unglück und Verderben. Pra:torius ist zweifellos der 
wichtigste Vorläufer Spees: ein näherer Vergleich der Ansichten, For
men und Zielsetzungen beider würde merkwürdige Übereinstimmungen 
aufdecken, obwohl es nahezu sicher bleibt, daß Spee weder Praetorius, 
noch Wier oder Lercheimer für seine Cautio benutzt hat. 

Und Spee bleibt jedenfalls der Meister: nie wurde eine Sprache 
gehört, so voll der wärmsten und ehrlichsten Entrüstung; kein Buch 
führt so aufrüttelnde Ansprachen an alle Verantwortlichen für den 
Hexenprozeß. Wir wollen diese Gruppen der Verantwortlichen einzeln 
betrachten und die Vorwürfe, die Spee ihnen vorhält, auf ihre Stich
haltigkeit prüfen. — Wir benutzen zu diesem Kapitel besonders die 
dubia 8, 9, 14 und 15 der Cautio; man vergleiche die kurze Übersicht 
ihres Inhalts oben im IV. Kapitel. 

Die Verantwortlichen: 1. Die Fürsten. 

Die Fürsten sind die ersten, die Spee zur Verantwortung ruft. Wir 
hörten schon oben einige der dringenden Mahnworte an sie. In der 
Tat kam der Antrieb zur Hexenverfolgung sehr oft von den Fürsten 
und Herzögen her: Erlasse und Verordnungen hielten die Richter und 
Hexenkommissare an, das Verbrechen der Hexerei eifrig zu verfolgen 
und streng zu strafen. Die Obrigkeit glaubte ihre Pflicht als Hüter des 
Volkes zu befolgen, indem sie das teuflische Laster möglichst kräftig aus 
ihren Ländern entfernte und ausrottete. Viele Perioden in der Ge
schichte des Hexenwahns beweisen es, welchen Einfluß ein Landesfürst 
auf die Prozesse hatte: sowohl fördernd als einschränkend. Die Hexen
jagd in Trier zu Ende des 16. Jahrhunderts wurde hauptsächlich vom 
Generalvikar Peter Binsfeld verursacht; in Würzburg und Bamberg 
waren die Fürstbischöfe die wichtigsten Förderer. Aus nächster Nähe 
hatte Spee den Einfluß des Kölner Kurfürsten Ferdinand auf die 

(") Kap. VII, S. 63-64. 
(18) Kap. X, S. 137. 
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Verbreitung der Hexenangst erfahren. In Braunschweig wütete um die 
Jahrhundertwende eine Hexenverfolgung, die besonders in der Hexen
gläubigkeit des Herzogs Julius von Braunschweig ihren Ursprung 
fand (1 9) . — Auch hemmend und mäßigend jedoch konnten die 
Fürsten von großer Bedeutung sein. Im Lande Nassau-Dillenburg gab 
es zu Spees Lebzeiten viele Hexenbrände, aber 1639 setzte Graf Johann 
Ludwig von Hadamar dem Schrecken ein Ende durch einen Erlaß, 
der zur Vorsicht mahnte (2 0). Der große Kurfürst von Mainz, Erz
bischof von Würzburg und Bischof von Worms, Johann Philipp von 
Schönbom (1605-1673), der in seinen Studienjahren mit Spee befreun
det gewesen war, ließ in seinen Ländern den Hexenprozeß einstellen 
und behielt sich selbst das Urteil vor (2 1) . Im cleveschen Gebiet war 
im 16. und 17. Jahrhundert die Ansicht der Herzöge für den Hexen
prozeß ausschlaggebend. Wier konnte im Vorwort zu seinem Buch: 
De prsestigiis Daemonum (1563) noch seinen Herrn Wilhelm V. wegen 
dessen Vorsicht loben; aber als dieser um das Jahr 1570 geisteskrank 
wurde, ließ er wieder Prozesse gegen Hexen führen. Erst im Jahre 1631 
trat der Herzog Wolfgang-Wilhelm von Jülich-Berg gegen die Aus
schreitungen des Hexenkommissars Franz Buirmann auf mit einem 
Erlaß, in welchem er sich in Zukunft die Entscheidung im Hexenprozeß 
vorbehielt (2 2) . Auch die Einstellung der Hexenprozesse am Ende des 
17. und Anfanç des 18. Jahrhunderts nimmt oft in einem fürstlichen 
Erlaß ihren Anfang. Nennen wir nur das königliche Patent von Fried
rich von Preußen, 1714, das mit seinen strengen Vorschriften über die 
Prozedur und seinen Cautelen zur Verhütung, daß Unschuldige hinein
geraten, den Hexenprozeß aus den Gerichten Preußens bannte ( 2 3 ) . 

Diese fürstlichen Maßnahmen bestanden meist in einer Art Instruk
tion an die Hexenrichter; neue Gesetze brauchten sie eigentlich nicht zu 
erlassen. Sie bringen vielmehr Erläuterungen zu den geltenden Gesetz
paragraphen. Die Zauberei gehörte doch zu den üblichen Verbrechen 
und hatte in jedem Kriminalkodex ihren Platz. Es ist aber unleugbar, 
daß diese Gesetze an sich nie solche schrecklichen Verfolgungen her
vorgerufen hätten, wenn man in der Praxis sich gewissenhaft an die 
Bestimmungen über Indizien, Zeugen, Folter usw. gehalten hätte. Spee 

(19) Für die Erstgenannten vgl. oben Kap. III S. 68 ff. und 78; Über Julius von 
Braunschweig vgl. Nik. Paulus: Hexenwahn und Hexenprozeß, 1910, S. 74. 

(ж) Soldan-Heppe: Geschichte der Hexenprozesse, 3. Aufl. bearb. von M. 
Bauer, I I , 1912, S. 102. 

( 2 1 ) Leibniz berichtet dies an Vine. Flaccius in dessen Theatrum Anonymorum, 
1708, S. 233 f. -— Beispiel eines Eingreifens von Schönbom bei einem 
Hexenprozeß in Amorbach 1667 siehe: Joh. Diefenbach: Der Hexenwahn 
vor und nach der Glaubensspaltung in Deutschland, 1886, S. 107. 

(23) Diefenbach o.e. S. 119. — Vgl. Emil Pauls: Zauberwesen und Hexenwahn 
am Niederrhein, in: Beitr. zui Gesch. derNiederrh. Bd XIII, (1898), S. 122. 

(23) Vgl. unten im elften Kapitel S. 302. 
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braucht nicht die Gesetzesparagraphen anzugreifen (24) : diese machen 
das Unrecht nicht; er weist wiederholt auf Artikel der Carolina hin, 
die gerade vernachlässigt wurden. Aber das Treiben der Fürsten half 
über etwaige Zweifel und Rücksichten hinweg: die Spitzfindigkeiten 
der Theoretiker in der Interpretation gewisser Bestimmungen wurden 
von den Fürsten als gültige Regel verkündet. So bestimmte eine General-
und Spezialinstruktion für Bayern über den Hexenprozeß vom Jahre 
1622, daß man „bei Hexerei, nach den Aussprüchen der Rechtsgelehr
ten, schon auf weniger Vermutung hin als in anderen peinlichen Fällen, 
foltern dürfe" (2S). Tatsächlich wurden also ihrerseits die Fürsten von 
den herrschenden Anschauungen der Juristen bedeutend beeinflußt. 
Sie ließen sich von ihnen Gutachten einreichen und gaben demgemäß 
ihre Erlasse. Wir kommen auf die Rolle der Rechtsgelehrten und 
anderer fürstlichen Ratgeber gleich zurück. 

Die wichtigste Folge dieser Verordnungen der Fürsten war eigentlich 
die Hexenangst, die sie heraufbeschworen. Sie stellten es immer wieder 
so vor, als ob das ganze Land von Hexen und Zauberern wimmelte; sie 
riefen sogar die Hilfe des Volkes an, fleißig Anzeigen von Verdächtig
ten zu erstatten (2 6) . Zweifellos waren dabei die Magistrate von lau
teren Absichten beseelt: sie wollten ein abscheuliches Verbrechen unter 
ihrem Volke ausrotten. Nicht zufällig sind es oft Fürstbischöfe, die 
gegen die Hexerei streng vorgehen. Spee gesteht es auch offen: es ist 
eine heilige Pflicht der Obrigkeit, alle Laster, also auch das der 
Hexerei, zu bekämpfen (2 7). Was aber bei den Gerichten vorging; wie 
der ungerechte Prozeß hunderte Unschuldige ins Unglück stürzte; was 
für Grausamkeiten und Lügen gebraucht wurden, um möglichst viele 
Hexen zum Geständnis zu bringen, und so den Anschein erfolgreichen 
Eifems zu erwecken, das alles wußten leider die Fürsten nicht. Das 
wurde ihnen sorgfältig verborgen gehalten, oder auch — in schuldiger 
Nachlässigkeit — sie kümmerten sich kaum darum. Die treue Aus
führung ihrer Befehle war ja ihren Beamten anheimgestellt, und von 
diesen liefen immer neue Berichte von entdeckten Hexenkomplotten 
ein. Die vielen Todesurteile, die „freiwilligen" Bekenntnisse der schreck
lichen Verbrechen, das mußte wieder die Fürsten vom Vorhandensein 
eines ganzen Heeres von Hexen überzeugen. Wenn darum irgendein 
Richter weniger Hexen verurteilte, war dieser gewiß allzu nachsichtig 
und vielleicht sogar selbst ein Hexenpatron. — Spee besprach einmal 
ganz freimütig mit einem Richter die Ungerechtigkeiten im Prozeß
verfahren. Der Richter solle doch mehr warum bemüht sein, die Un
schuld festzustellen und die Angeklagten frei zu lassen. „Darauf ant-

(B4) Auch der erste Herausgtiber der CCr., der „fronune Dieb", ließ dem 
Buche einige Fragen folgen, (vgl. oben S. 80 f.), die die Beobachtung ge
wisser Vorschriften der Carolina betreffen. 

(M) Sigm. Riezler: Gesch. der Hexenprozesse in Bayern, 1896, S. 217. 
( î e ) So die eben genannte Instruktion für Bayern, 1622. Riezler, S. 216. 
C") 6. Frage, S. 7-8. 
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wertete er mir, er werde dazu ja viel zu sehr von seinem Fürsten 
gedrängt, aufs tatkräftigste vorzugehen; der Ermahnungen und Befehle 
sei gar kein Ende; er werde selbst auch beinahe des Verbrechens ver
dächtigt, wenn er die Sache nicht eifrig betreibe; was könne er da 
machen?" (23) 

2. Die Ratgeber der Fürsten. 

Die Fürsten also waren oft die wichtigsten Antreiber der Hexenpro
zesse, aber ganz allein stehen sie nicht da. Sie waren oft selbst wieder 
Getriebene von anderen. Es gab an den Fürstenhöfen eine zweite 
Gruppe, der auch ein bedeutender Teil der Schuld der Hexenprozesse 
zufällt: die leichtgläubigen Ratgeber der Fürsten, ihre Hofräte, Geist
liche und Laien. Die zweite Gruppe nämlich, an die Spee sein Mahn
wort richtet, bilden „die Ratgeber und Beichtväter der Fürsten". Diese 
Personen, die doch besser als ihre Herren über die Ungerechtigkeiten 
des Hexenprozesses im Bilde sein sollten, sind oft an der zunehmenden 
Hexenangst am Hofe schuld gewesen. Ihr unangebrachter Eifer hat 
dem Wahn oft neue Nahrung verschafft, sodaß die Fürsten sich ver
anlaßt sahen, scharfe Dekrete zu erlassen. 

Einerseits sind diese Ratgeber Laien, meist Juristen oder Beteiligte 
am Hexengericht, anderseits Geistliche, Beichtväter der Fürsten oder 
sonst in irgendeiner Weise dem Hofe verbunden. „Eine Gruppe der 
falschen Ratgeber der Fürsten", sagt Spee, „besteht aus J u r i s t e n , 
die nach und nach herausgefunden haben, daß es ein sehr einträg
liches Geschäft sein müßte, wenn ihnen die Hexenprozesse anvertraut 
würden, und sich deshalb um dieses Amt bewerben. Alsbald versetzen 
sie dann, unter dem Anschein tiefster Frömmigkeit, die Obrigkeit in 
größte Angst, wenn sie nicht gegen die Hexerei wütet. — Dabei 
durchschaut natürlich keiner ihre wahren Ziele" (2 9) . So ließen diese 
Herren sich Vollmachten erteilen und machten sich auf die Hexenjagd. 
Sie bildeten den Schrecken für jedes Gebiet, wo sie sich niederließen; 
wir kommen gleich näher darauf zu sprechen. „Das sind die hochweisen 
Rechtsgelehrten, die mit ruhmredigem Wortschwall ihren Fürsten be
richten, wieviel Großes sie bei ihrer Tätigkeit ausrichten, wie weit die 
Hexenpest um sich gegriffen hat, und wie unübersehbar die Zahl der 
Hexen ist" (3 0) . Diese rücksichtslosen, ehrgeizigen und habsüchtigen 
Richter hatten also zuerst ihren Fürsten eine Hexenangst beigebracht, 
und beriefen sich nun bei der grausamen Ausübung ihres Amtes auf 
deren strenge Befehle! Viele der Hexenkommissare erwiesen sich als 
solch niederträchtige Unmenschen; wir werden unten einige am Werke 
sehen. Aber es gab dennoch auch Personen, die — obwohl nicht ganz 
frei von Ehrgeiz und Habsucht — ihren letzten Antrieb zu den Ver-

(28) 16. Frage, S. 53. 
(2B) 15. Frage, S. 46-47. 
(30) 9. Frage, S. 24. 
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folgungen in einer Begeisterung für die Ehre Gottes und für die Rettung 
der Seelen fanden. Solch eine Figur stellt Heinrich Schultheiß dar ( 3 i ) . 
Sein Werk über die Führung der Hexenprozesse ist so voll von frommen 
Worten, so viele Gebete für die verirrten Hexen schaltet er zwischen 
die Verhöre ein, daß man es schwer als Verstellung und Heuchelei 
deuten kann. Wir müssen wohl annehmen, daß bisweilen auch die 
Hexenkommissare von frommen Absichten beseelt waren. Wir können 
uns den Wahn, die Hexenangst nicht machtig genug vorstellen: wo 
große Gelehrte wie Delrio und Bodin, große Fürsten wie Ferdinand 
von Bayern, Erzbischof von Köln, und Dietrich von Fürstenberg, Fürst
bischof von Paderborn, ihm zu Opfer fielen. Was uns jetzt so klar wie 
der Tag ist, die Nichtigkeit des Hexenwahns und das Unrecht des 
Prozesses, war ihnen und den meisten ihrer Zeitgenossen noch gar 
nicht aufgegangen. 

Wenn wir Spee glauben wollen — und warum sollten wir seine Worte 
anzweifeln? — sind es aber gerade die Geistlichen, die T h e o l o g e n 
und die H o f к a ρ 1 á η e , die die Fürsten zur Hexenjagd treiben. Als 
erste Gruppe dieser Eiferer nennt er .,diejenigen (32) der Theologen 
und Prälaten, die gemütlich und zufrieden in ihren Studierstuben sitzend 
und mit ihren Gedanken beschäftigt, stets in höheren Regionen schwe
ben Von dem, was in den Gerichten geschieht, vom Schrecken der 
Kerker, von der Last der Ketten, den Folterwerkzeugen, dem Jammer 
der Armen usw. haben sie nichts erfahren Gefangnisse zu besichtigen, 
mit bettelarmen Leuten zu sprechen, den Klagen der Unglücklichen 
Gehör zu schenken, das ware ja auch unvereinbar mit ihrer Würde 
und ihren wissenschaftlichen Verpflichtungen Was können sie da von 
solchen Dingen verstehen und die Fürsten lehren? 

„Zu diesen rechne ich auch noch einige zwar sehr fromme geistliche 
Manner, die aber gar keine Ahnung von dem verbrecherischen Treiben 
der Menschen haben; sie glauben, alle Richter und Inquisitoren in 
diesen Hexenprozessen seien genau so fromm und einfaltig wie sie selbst, 
und sehen es für einen unerhörten Frevel an, wenn wir nicht alle 
Gerichte als unantastbar und unfehlbar verehren. 

(31) Nachdem er viele Jahre als Hexenkommissar im Erzbistum Köln tätig 
gewesen war, schrieb Heinrich Schultheiß (a Schultis) seine Ausführliche 
Instruction, wie in Inquisitionssachen des greulichen Lasters der Zauberei 
ohne Gefahr der Unschuldigen zu prozediren Colin 1634, 4°, 503 Seiten. 
(Bei Grasse· Bibhotheca magica, 1843, S 34, steht fälschlich. Hemr ν 
Schultz, 1643, Soldan - Heppe - Bauer und viele andere kennen das Werk 
nicht.) — Das Buch ist höchst interessant, weil es auf fast allen Gebieten 
genau das Gcgenbild der CCr. ist Aus derselben christlichen Gesinnung, 
mit anscheinend derselben Sorge um mögliches Unrecht, dem Unschuldige 
zu Opfer fallen konnten, gibt es die gefahrlichsten Richtlinien fur den 
Hexenprozeß Das Buch ist teils lateinisch, teils deutsch geschneben. 

(**) Ritter (S 45) übersetzt. „Die erste Gruppe besteht aus Theologen und 
Prälaten, die gemütlich" usw, wahrend im Lateinischen die Einschränkung 
deutlicher ist: „Primi generis sunt ex Theologis et Praelatis it tantum, qui 
etc" (Ed. 1632, p. 72). 
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„Wenn dann diese Leute irgendwelche Geschichtchen — oftmals 
rechtes Altweibergeschwätz — von Zauberern oder auf der Folter 
erpreßte Geständnisse zu hören oder zu lesen bekommen, dann nehmen 
sie sie gleich so wichtig, als ob das ein Evangelium wäre, und schäumen 
von Eifer mehr als von Sachkenntnis. Sie schreien, man dürfe solche 
Schandtaten nicht dulden, alles sei voller Hexen, man müsse diese 
Pest mit allen Mitteln bekämpfen, und Vieles derart. Und da sie so 
einfältigen Sinnes sind, ahnen sie nirgends eine Gefahr. О diese from
men, guten Männer! Was soll man mit ihnen anfangen, da sie doch 
nur das Allerbeste für den Staat wollen? Wenn sie wüßten, wie allent
halben Bosheit und Dummheit im Prozeß herrscht, dann würden sie 
gewiß wie ihr Lehrer Christus rufen: Lasset beides zusammen wachsen 
bis zur Ernte. Nun aber sind sie zu rechtschaffen und zu einfältig, um 
das einsehen zu können." (3 3) Bei diesen Geistlichen also sind es meist 
gerade fromme Absichten, die, verbunden mit einer Beschränktheit des 
Geistes, das Unheil stiften. Sie raten den Fürsten zum eifrigen Verfolgen 
der Hexen. „Ich habe schon manchen Prediger gehört, der unter 
Aufbietung all seiner glänzenden Beredsamkeit sich gewaltig über diese 
Dinge ereiferte und die Obrigkeit zu bereden suchte, ihre ganze Strenge 
zur Säuberung des Staates von dieser Hexenpest aufzubieten. Ich habe 
auch noch andere gehört, die nicht müde wurden, in persönlichen 
Rücksprachen die Erbitterung der Fürsten zu schüren und die Greuel 
dieses Verbrechens mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Farben 
auszumalen, sodaß man meint, sie müßten fast das Feuer vom Himmel 
herabbeschwören können" ( 3 4 ) . Spce will nicht die Absichten dieser 
Eiferer tadeln, aber „ich vermisse eines bei diesen tüchtigen, klugen 
Predigern: d a ß sie zuweilen auch nur den Versuch machen, ganz 
leidenschaftslos zu beobachten, auf welche Weise häufig unvernünftige 
Richter bei diesen Verbrechen die Untersuchung und den Prozeß füh
ren" ( 3 5 ) . „ Ich will der Gerechtigkeit nicht in den Arm fallen, ich 
will keine Verbrechen straflos ausgehen lassen, ich will nur dies, was 
unser Gesetzgeber Christus selbst befohlen hat : daß man das Unkraut 
nicht ausjäte, wenn zu befürchten ist, daß etwa der Weizen zugleich 
mit herausgerissen werde... Diejenigen, die die Fürsten so eifrig drän
gen, mögen mich zwar nicht hören, dafür heißen sie mich in unerhörter 
Verleumdung einen Fürsprech der Verbrecher, während ich doch nichts 
anderes sage, als was ich im Evangelium finde" ( 3 6 ) . Mehr als den 

(33) 15. Frage, S. 45-46. 
(34) 14. Frage, S. 42. 
(35) 14. Frage, S. 43. — Es läßt sich kaum bestreiten, daß diese Stellen auch 

den Mitbrüdern Spees gelten, denen er auch wohl mündlich seine Verweise 
ausgesprochen hat. 

(3e) 14. Frage, S. 44. — Spee wurde also schon vor dem Erscheinen der COr. 
verleumdet; seine Ansichten waren schon bekannt. — Die Antwort der 
Gegner auf das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen gibt u.a. 
Heinrich Schultheiß (vgl. Note 31): „Wann das Unkraut ohn Verwüstung 
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Fürsten, mehr fast noch als den Richtern gelten Spees Vorwürfe diesen 
Priestern, Gelehrten und Hofbeichtigern. Gerade weil Spee selbst seine 
Aufgabe als Priester, Beichtvater und Seelenführer, als Theologe auch, 
so ernst nimmt, empört er sich gegen den dummen Gelehrtendünkel, 
die beschränkte Selbstzufriedenheit dieser Geistlichen. 

3. Die Hexemichter. 

Die Fürsten also und ihre Räte, Rechtsgelehrte und Priester, geben 
den Anstoß (3 7) und den unablässigen Antrieb zur Hexenjagd. Ist aber 
einmal diese Verfolgung angesagt, so üben die Richter ihr grausames 
Handwerk. Die Richter, Schöffen, Hexenkommissare, Fiskale und alle 
weiteren Teilnehmer des Prozeßverfahrens werden, im Auftrag des 
Fürsten, den Prozeß gestalten und führen, und tragen somit die unmit
telbare Verantwortung für das Unrecht. Es ist kaum möglich, bei vielen 
von diesen Menschen noch von blindem Wahn zu reden. Wenn jemand, 
so mußten sie doch endlich einsehen, welches rechtswidrige Verfahren 
ein Hexenprozeß war. Hier herrscht sehr oft ein ganz böser Wille. 

An unzählichen Stellen kommt Spee auf die Richter zu sprechen. 
Selten kann er an diesen Herren etwas loben. Wenn er ihnen schon 
nicht Zügellosigkeit, Übermut, Habgier und Grausamkeit vorwirft, so 
bringt er überall Zeugnisse von ihrer Unwissenheit, Dummheit, Be
schränktheit und Überheblichkeit. „Häufig sind die Richter, denen die 
Hexenprozesse anvertraut werden, schamlose, niederträchtige Men
schen;... Tanner erzählt, d aß in früheren Jahren in Deutschland zwei 
Blutrichter, die die Hexenfälle zu beurteilen gehabt haben, durch Urteil 
der Ingolstädter Juristenfakultät zum Tode verurteilt und hingerichtet 
worden sind, weil sie rechtswidrige Prozesse durchgeführt hatten. . . Und 
ich selbst weiß einen Fürsten, der mehrere Richter aus dem gleichen 
Grund hat enthaupten lassen... So sind erst kürzlich zwei oder drei 
verurteilt worden, deren Namen ich hier verschweige, um ihren armen 
Seelen die Ruhe zu lassen." (38) Die unklaren Andeutungen von Spee 
und die fehlenden Zeugnisse alter Akten machen es uns leider unmög
lich, die betreffenden Tatsachen festzustellen. Einen anderen Bericht 
über solch einen elenden Hexenrichter hat uns Heinrich Schultheiß über
liefert. Kaspar Reinhart wütete um das Jahr 1630 in der Kölner 
Diözese als bevollmächtigter Hexenkommissar. Überall, wo er erschien, 
loderten bald die Flammen der Scheiterhaufen. Achthundert Opfer 
forderte seine schrankenlose Verfolgungswut. Dann erhob sich das ter
rorisierte Volk: Klagen über seine Willkür und seine schändlichen 

des weitzen kann außgeraufft werden, so soll man das Unkraut nicht 
stehen lassen." (O.e. S. 326). 

(37) Aber nicht allein diese; sehr oft kam der Antrieb von unten herauf, aus 
dem Volke selbst, wie wir gleich unten darlegen werden. 

(3 β) 11. Frage, S. 32. — Die Stelle bei Tanner in seiner Theologia Scholastica, 
Tomus III, 1627, с 1005, nr. 74. 
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Erpressungen liefen in Köln ein. Er wurde nur aus seinem Amt entsetzt. 
Aber damit nicht zufrieden erstürmte das wütende Volk seine Wohnung 
und ermordete ihn (3 9) . Ein anderer Hexenrichter, der ein gewaltsames 
Ende fand, war der Paderbomer Unmensch Johann Moller. Dieser 
sittenlose Intrigant hatte es in rätselhafter Weise zum Kapitelsyndikus 
gebracht. Er mißbrauchte die gefangenen Hexen zur Befriedigung 
seiner Lust. Zuletzt eingekerkert, machte er 1612 im Gefängnis selbst 
seinem ruchlosen Leben ein Ende (4 0) . 

Was für Personen es oft sind, schildert Spee: „Die Fürsten müssen 
achtgeben und nachprüfen, was ihre Beamten für ein Leben führen. 
Ich will keinen von den Guten verdächtigen, aber ich darf es doch für 
bedenklich halten, wenn man gewisser Leute Betragen unbeanstandet 
durchgehen läßt. Denn wenn es wahr ist, was man sich erzählt, so 
gibt es ihrer einige, die sich schwerlich überhaupt einmal oder jedenfalls 
nur ganz selten in der Kirche blicken lassen; und dann tun sie nichts 
als Possen treiben, lachen und schwatzen, und wenn sie etwa eine Frau 
besonders andächtig beten sehen, dann erkundigen sie sich gleich, ob 
nichts Verdächtiges über sie bekannt sei. Zügellose, übermütige, hab
gierige, unwissende und grausame Menschen sind das!" (41) Die uns 
erhaltenen Akten beweisen es überhaupt taghell, daß diese Richter die 
Stimme ihres Gewissens, ja überhaupt jede Regung von menschlichem 
Mitgefühl mit ihren Opfern schon unterdrückt und erstickt hatten. Sie 
ordnen die Folter an in den schärfsten Graden, als ob sie eine Buße 
von einer kleinen Geldsumme auflegen. Während die arme Gefolterte 
unter den Händen der Henker seufzt und jammert, setzen sie sich in 
eine Stube nebenan zum Schmaus und Trunk (4 2). Ohne Gewissens
bisse interpretieren sie alle Bestimmungen über die Folter, ihre Wieder
holung und ihre Grade so breit, daß sie tatsächlich ganz ungehemmt 
ihren sadistischen Lüsten frönen können. Und um ihrer Willkür den 
Anschein gerechter Regelmäßigkeit zu geben, verzeichnen sie in den 

(3e) Schultheiß o.e. in Note 31, S. 488. — Vgl. auch Emil Pauls, o.e. in Note 
22, S. 219. — Im Jahre 1647 wurde ein anderer Hexenrichter in Siegburg, 
Franz Buirmann, vom wütenden Volk verprügelt, wobei er einen A n n 
brach. Vgl. E. Dornbusch: Aus dem Leben einer alten Siegstadt, in : 
Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein, Bd 30 (1876), S. 138. 

(4U) W. Richter: Geschichte der Stadt Paderborn, I I , 1903, S. 178-181. 
(41) 9. Frage, S. 33. — Diese Stelle ist eine der zahllosen, die Meyfart in seiner 

„Christlichen Erinnerung", 1635, wörtlich übersetzt, S. 113. 
i4 2) Unsere Abbildung 5b zeigt einen Durchblick in ein Nebenzimmer, wo 

eine Mahlzeit eingenommen wird. — Die Anwesenheit der Richter bei der 
Folter scheint jedoch vom Recht gefordert zu sein; sie sollten das Wirken 
des Henkers in den Schranken halten. So z.B. das „Rechtsboek van den 
Briel", aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, von Jan Matthijssen. Ausg. 
als erster Band der Oud Vaderlandsche Rechtsbronnen, 's Gravenhage, 
1880, S. 201 f. — Es kam trotzdem, vor, daß die Richter stundenlang die 
Angeklagte unter den Händen des Henkers ließen und erst ihre Arbeit, 
Protokollierung des Geständnisses, aufnahmen, nachdem das Opfer durch 
Folter gefügig gemacht worden war. 
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Akten lügenhafte, doppeldeutige Berichte, W o r t v e r d r e h u n g e n , 
die nur einem Eingeweihten den Sachverhalt offenbarten. In der neun
ten Frage nennt Spee einige solcher Ausdrücke wie: „Gaia's Verteidi
gung ist gehört worden, sie hat jedoch nicht genügt". (Tatsächlich 
hatte man ihr mit Drohungen den Mund geschlossen). „Wir haben 
schwere Indizien gegen sie." (Sie war aber auf leeres Gerücht einge
zogen worden). „Titia hat sich ohne Tortur schuldig bekannt." (In 
Wirklichkeit war sie entweder schon mit den Daumenschrauben gefoltert 
worden, oder man hatte ihr die Marterwerkzeuge unter harten Dro
hungen gezeigt). „Sempronia hat sich gegen die Folter des Schweige
zaubers bedient." (Das heißt: sie ist ohnmächtig geworden oder sie 
hat trotz der Schmerzen und des Zuredens beim Leugnen ihrer Schuld 
beharrt) ( 4 3) . Wie kann ein Fürst, dem diese Akten zugeschickt werden 
und der den Hexenprozeß nicht von Ansehen kennt, aus diesen Aus
drücken entnehmen, was sie in Wirklichkeit bedeuten? Was heißt: 
schwere Indizien; eine ungenügende Verteidigung; ohne Tortur beken
nen usw.? Die Richter bestimmen willkürlich diese „Schwere", diese 
„Ungenügendheit", diese Tortur, die „keine Tortur" sein sol. 

Spee prüfte einmal selber so einen Fall, wo es hieß, die Angeklagten 
hätten 'ohne Folter' bekannt: sie seien darum unzweifelhaft schuldig. 
„Als ich nämlich hierauf nachzuforschen begann, ob es denn wirklich 
so wäre, da kam ich dahinter, daß sie sämtlich gefoltert worden waren. 
Aber doch n u r mit einer breiten eisernen Presse, deren vordere, mit 
scharfen Zähnen versehene Platte fest auf die Schienbeine, wo man 
besonders empfindlich ist, gepreßt wird; dabei spritzt das Blut zu 
beiden Seiten heraus, und das Fleisch wird zu Brei zerquetscht! Das 
verursacht natürlich einen Schmerz, den auch die kräftigsten Männer 
unerträglich gefunden haben (4 4) . Und dennoch nennen jene das: 
'Ohne Folter gestehen'! Das verbreiten sie im Volke, das schreiben sie 
den Fürsten... Wie sollen da die um ein Gutachten angegangenen 
Gelehrten urteilen und entscheiden, die doch nicht einmal die Sprache, 
die Fachausdrücke der Hexenrichter verstehen?" (45) Noch kein Mit-

C3) 9. Frage, S. 25-26. 
( ) Vgl. Abb. 5a und b. — Schultheiß berichtet ohne jede Anteilnahme, daß 

ein Schöffe 'Edentius', der sich über den Hexenprozeß beschwert hatte, in 
Verdacht gezogen und der Folter der Beinschrauben ausgesetzt wurde. „So 
bald als der Scharfrichter die Bcynschrauben ihm angelegt unnd ihnen 
mit der Tortur angegriffen, hat er geschwind! angefangen zuschlaffen, und 
die Tortur nichts geachtet unangesehen daß er fast ziebenzig Jahr war ( ! ) . 
Nach Ablauff etlicher Wochen ist er in der Haft gestorben"; er durfte 
nicht in geweihter Erde bestattet werden! (o.e. in Note 31, S. 479-480). — 
Dieser Unglückliche war wohl der Dr. Schweygel, von dem Löher einen 
ganz ähnlichen Fall berichtet; Löher: Hochnötige... Klage, 1676, S. 61-66 
und 87. Vgl. unten Note 53. 

(4S) 20. Frage, S. 85. — Wegen dieser gefälschten Akten konnte man ruhig das 
Gutachten einer Universität einholen. Auch der in Note 44 genannte 
Edentius wurde erst gefoltert, nachdem die Kölner Juristenfakultät die 
Akten eingesehen hatte. 
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kämpfer von Spec hatte vor ihm dieses Übel so verblüffend aufgedeckt. 
Diese Wortverdrehungen waren daran schuld, daß Fürsten und Prä
laten, ja sogar Beichtväter der Hexen glaubten, alles ging beim Hexen
prozeß nach Recht und Regel vor, und nur die Angeklagten jammerten 
und lögen. So wurden die Richter wegen ihres Eifers gelobt und konnten 
ihren hinterlistigen Betrug ungehindert fortsetzen. 

Bei der damaligen Zerstückelung und Zersplitterung Deutschlands, 
wo auch in den kleinsten Bezirken die Gerichte das Todesurteil sprechen 
durften, konnte es ja nicht ausbleiben, daß beim Fehlen strenger Kon
trolle die Mißgriffe sich häuften. Überdies konnten diese vielen Gerichte 
unmöglich mit sachverständigen Rechtsgelehrten besetzt werden, wie 
sie das äußerst komplizierte Verbrechen der Hexerei erforderte. Hier 
liegt wohl die Erklärung für die vielen Dummheiten der Richter, die 
uns von Spce geschildert werden. 

Man muß dieses Hinabgleiten des Rechtswesens in Zusammenhang 
mit der sittlichen und intellektuellen Zerrüttung jener Zeit sehen, weni
ger im Fehlen des Rechtssystems an sich. Im Mittelalter hat in der 
Hauptsache derselbe Rechtsgang geherrscht, ohne daß dabei auffallend 
viel Unrecht geschah. Nach der in Regeln festgelegten Form mag das 
spätmittelalterliche Strafrechtsverfahren mit seiner gesetzlich erlaubten 
Folter und anderen nicht ganz einwandfreien Rechtsmitteln manche 
Bedenken hinsichtlich seiner Gerechtigkeit wachrufen. Dabei darf jedoch 
nicht übersehen werden, daß das sittliche Gefühl für Gerechtigkeit und 
Wahrheit stärker war, als die Rechtsbücher es vermuten lassen. Das 
Verantwortungsgefühl der Richter war sehr stark. Als aber im 16. und 
17. Jahrhundert das sittliche Bewußtsein auf fast allen Gebieten im 
argen lag, konnten die alten Rechtsformen zu schrecklichen Mißbräu
chen Anlaß geben. Es kam hinzu, daß beim Hexenprozeß ein fanatischer 
Wahn jede sittliche Hemmung sprengen konnte. 

Die einzige Absicht, das einzige Ziel des Hexenrichters schien es, die 
Schuld des Angeklagten zu beweisen. Der Hexenkommissar war Fiskal 
und Richter, Ankläger und Beurteiler in einer Person. Aber ein Straf
prozeß, wo diese Funktionen nicht getrennt sind, führt fast unvermeid
lich zu Ungerechtigkeiten. Der Richter schafft selbst das belastende 
Material herbei, über dessen Beweiskraft er zu urteilen hat. Er hat an 
der Verurteilung des Angeklagten ein persönliches Interesse. Er betrach
tet es als einen Beweis seiner Gewandtheit und Klugheit, wenn er eine 
Hexe überführen und verurteilen kann. 

Zu diesem Unrecht wurden die Richter noch aus anderen Gründen 
getrieben. Grausamkeit, Lust an Quälerei anderer, niedriger Sadismus, 
Schadenfreude, Haß gegen einen Mitmenschen, den man in seiner 
Gewalt hat; idi diese Triebe spielten gewiß eine Rolle. Dabei waren 
die Richter so selbstgerecht, daß sie keine Einmischung in ihre Rechts
pflege duldeten. „Femer", sagt Spee, „spielt auch die Gewinnsucht 
mit hinein, wenn nämlich für den Kopf jedes Hingerichteten eine 
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Summe Geldes angesetzt ist, die die Inquisitoren dann nicht geschmä
lert sehen wollen" ( 4 6 ) . 

Wir dürfen inzwischen beim Anhören dieser scharfen Angriffe Spees 
auf die ungerechten Richter nicht übersehen, daß ebenso wie unter 
den Geistlichen, so auch unter den Richtern der Hexen nicht selten 
mutige und gerechte Männer waren, die die Falschheit des Hexen-
gerichtes durchschauten und unentwegt die Verteidigung der unschul
digen Opfer auf sich nahmen. Weil dieser Umschwung oft als ein Indiz 
einer heimlichen Teufelsverbundenheit gedeutet wurde, stellten diese 
edlen Richter sich damit der Gefahr einer schrecklichen Rache ihrer 
Zunftgenossen aus, der tatsächlich viele zum Opfer gefallen sind (Flade, 
Junius, Schweygel, H a a n ) , oder der sie sich nur durch die Flucht 
entziehen konnten (Löher). Solche Richter oder Schöffen haben die 
Ehre ihres Amtes inmitten der zahllosen unwürdigen Vertreter geret
tet; sie bilden aber eine verschwindend kleine und machtlose Minderheit. 

Wir werden in den folgenden Kapiteln noch genug Beispiele der 
Niederträchtigkeit vieler Richter anführen können. Wenden wir uns 
hier nur noch ihrer D u m m h e i t u n d K u r z s i c h t i g k e i t 
zu ( 4 7 ) . Diese Dummheit machte es den Herren noch leichter, ihre 
Grausamkeit als Eifer für das Recht zu betrachten. Wenn eine Ange
klagte unter der Folter Einzelheiten über den Hexensabbat berichtet, 
so schreien diese Herren, daß sie bestimmt schuldig sein müsse; wie 
hätte sie das alles sonst wissen können? „Nun frage ich", ruft Spec 
entrüstet aus, „konnte das kein Unschuldiger wissen, was jedermann 
im Dorf e bekannt war?. . . Wer hat denn das heute nicht schon bis zum 
Überdruß gehört? Werden nicht stets die Geständnisse sämtlicher 
Verurteilten öffentlich vor Gericht verlesen? Darum nimmt es mich 
wunder, d a ß bisweilen sogar Gerichtspersonen aus derlei Dingen 
Schlüsse ziehen wollen. Deshalb m u ß ich, wie schon so oft, meine 
unwiderlegliche Folgerung von neuem aussprechen: Wenn derartig 
unfähige, kurzsichtige Männer die Gerichtshöfe und Ratskollegien der 
Fürsten leiten, wer will uns da die berechtigte Sorge nehmen, daß es 
sehr übel um Unschuldige bestellt ist, wo nach deren Ermessen der 
Prozeß geführt wird? Und wie wird es erst gehen, wenn zur Unwissen
heit sich noch Übereifer und Leidenschaft hinzugesellen? Daß es vielen 
auch daran nicht gebricht, das kannst du leicht feststellen, wenn du 
willst. Du brauchst ihnen diese Dinge nur ein ganz klein wenig vorzu
halten und ihre gebräuchlichen Behauptungen zu widerlegen, dann 
wirst du sehen, wie sie aufbrausen!... Diese Herren sehen es mit an, 
wie ihre Gründe widerlegt werden und nicht bestehen können, und 

(•") Etwa 4-5 Taler, wie Spee in dub. 8, S. 13, berichtet. — Angaben über 
Einnahmen der Hexenrichter u.a. bei Gustav Roskoff: Geschichte des 
Teufels, II, 1869, S. 332-337. 

(4Ί) Die besten Beispiele ihrer Dummheit bieten ihre eigenen Schriften, wie 
die eines Remigius, Ostermann, Goehausen, Schultheiß und selbst eines 
Carpzov. 
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trotzdem machen sie in der alten Art weiter" ( 4 8 ) . Es ist immer eine 
Eigenart der Dummheit, d aß sie jede Aufklärung abweist, um dadurch 
nicht sich selbst zu verraten. Wiederholt spricht Spee von solchen 
selbstsicheren Richtern, die bei jedem Wort der Besinnung erzürnt 
aufbrausen. — Möglich noch beschränkter zeigte sich der Richter, mit 
dem Spee einmal ruhig von der Haltlosigkeit mancher sog. Indizien 
sprechen konnte. „Als wir nämlich so ganz freundschaftlich auf diese 
Frage kamen, sagte er: ' Ich gebe zu, diese Dinge müßten gewiß 
sorgfältiger behandelt und überdacht werden, sie müßten von allen 
Seiten betrachtet und erörtert werden, es müßte auch den Angeklagten 
hinreichend Zeit zur Verteidigung und Prozeßführung gegeben werden 
und dergleichen. Aber dann würden wir freilich keinen Prozeß führen 
können. Wir wollen uns hier nicht so mit Bedenken abgeben, genug, 
daß das heute der Brauch ist'. Er gab also zu verstehen, d a ß die 
Hexenrichter nicht in dieser Weise würden brennen können, wenn sie 
täten, was sie von Rechtswegen tun sollten. Damit sie also doch Hexen 
verbrennen könnten, müßten sie Sorge tragen, ja nicht zu tun, was 
eigentlich ihre Pflicht wäre. Das ist dasselbe, wie wenn du auseinander
setztest, wenn die Menschen ihre Augen aufmachten, dann würden sie 
sehen können; damit sie also nicht sehen können, m u ß dafür gesorgt 
werden, daß sie ihre Augen nicht aufmachen! Vortrefflich! Und doch 
sitzen hier die Richter und dort allerhöchste Obrigkeiten in größter 
Seelenruhe da. und hören sich ganz gemütlich die schönsten derartigen 
Ausführungen ihrer Beamten an, während ihnen sogar Geistliche Beifall 
spenden, weil sie voll herrlichen Eifers Deutschland von Unrat säu
berten" (49). 

Die ganze Tragik dieser dummen Beschränktheit der Ansichten gipfelt 
wohl in der Leichtfertigkeit, mit der Fürsten und Beamte s i c h g e 
g e n s e i t i g d i e V e r a n t w o r t u n g a u f b ü r d e n . Wenn man 
den Fürsten von der Gefahr für Unregelmäßigkeiten beim Hexenprozeß 
spricht, so sagen diese: 'Sie machen sich keine Sorge darum, da sollen 
ihre Beamten zusehen, die sie dazu angestellt haben'. Aber umgekehrt, 
wenn diese Beamten „zur Vorsicht gemahnt werden, dann schieben sie 
stets die Verantwortung auf die Fürsten, da sie nur auf deren Befehl 
tätig seien. So hat neulich einer erklärt: 'Ich weiß wohl, daß auch 
Unschuldige in unsere Prozesse hineingeraten, aber ich mache mir 
darum keine Sorgen, denn wir haben ja einen sehr gewissenhaften 
Fürsten, der uns immer drängt. Der wird jedenfalls wissen und in 
seinem Gewissen bedacht haben, was er befiehlt. Der wird schon zusehen, 
ich habe nur zu gehorchen' ( 5 0 ) . So ähnlich hat mir auch schon 
früher ein anderer auf meine Mahnungen geantwortet. Alle beide 
waren bei dem gleichen Fürsten angestellt, von dem ich zu Beginn 

(4S) 28. Frage, S. 130 f. 
(« ) 33. Frage, S. 161. 
(50) Diese Aussage verrät die typische Einstellung des: 'Befehl ist Befehl'. 
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dieser 'Frage ' erwähnte, daß er alles auf seine Beamten abgewälzt 
habe. Es ist wirklich zum Lachen!... Der Fürst meint: 'Da werden 
meine Beamten zusehen'; und die Beamten sagen: 'Da wird unser 
Fürst schon zusehen'! Was ist das für ein Zirkel? Wer aber wird es vor 
Gott zu verantworten haben? Denn wo die Beamten zusehen sollen und 
der Fürst zusehen soll, da sieht gar keiner zu!" (5 1) 

Man könnte angesichts der Rolle dieser rücksichtslosen Richter noch 
die Frage stellen, woher diese Männer ihren Einfluß hatten, ob es denn 
keine Schöffengerichte, Sendgerichte oder andere Rechtskollegien gab, 
die ihre Wirkung in den Schranken halten könnten. Diese Hexenrichter, 
Fiskale oder Kommissarien traten tatsächlich meist in Verbindung mit 
dem gewöhnlichen Richterkollegium auf: sie brauchten übrigens die 
Hilfe der Gerichtsmittel, wie Kerker, Folterkammer, Büttel, Scharf
richter usw. Ganz eigenmächtig konnten die Hexenrichter kein Urteil 
fällen, aber sie wußten schon die Schöffen und andere Beisitzer, die 
etwa an der Gerechtigkeit des Prozeßganges zweifeln möchten, derart 
einzuschüchtern und gefügig zu machen, daß ihr Widerstand bald 
erlosch und sie ihre Stimme zum Urteil abgaben ( 5 2 ) . Jeder Wider
stand weckte ja Verdacht, das erfuhr Hermann Löher, Schöffe und 
Bürgermeister in Rheinbach (Eifel), der nur durch Flucht sich dem 
Zugriff des Kommissars Franz Buirmann entziehen konnte ( 5 3 ) . 

Wie die S t e l l u n g d e s H e x e n k o m m i s s a r s , als spezieller 
Fachmann dem Richterkollegium zugesellt, sich zu diesem verhielt, 
beschreibt uns Heinrich Schultheiß, der dumm-fromme Richter: „Die 
commissarii seyn vom Herrn Landtrosten in dieser allerschwerlichsten 
Sachen auf einständiges Anhalten (5 4) der Stätten... deputirt und 
angesetzt. Damit die Richter sich der Commissarien, als Rechtsver
ständigen rath und gutachten gebrauchen, von ihnen was Rechtens 
sich belehren... informiren und underweisen lassen wollen." Sie haben 
keine Jurisdiktion, aber tatsächlich ist ihr Urteil maßgeblich, denn: 
„Sollten aber die Richter den Rechten zuwider etwas erkennen, so muß 
der Commissarius ihnen was Rechtens sagen,... auch die Urteil im 
Namen des Gerichts verfassen" ( 5 δ ) . Besonders mächtig waren diese 

( и ) 9. Frage, S. 22. — Sehr wahrscheinlich ist der Kölner Kurfürst Ferdinand 
gemeint. 

( и ) Die Schöffen in Siegburg z.B. sind lauter 'Statisten' beim Hexenprozeß. 
Dr. Jos. Diwo: Die Hexenprozesse in der Stadt Siegburg, Diss. Bonn 1946, 
(Ms.) S. 77. 

(53) i ) j e s e Flucht geschah 1636. Er floh nach Amsterdam, wo er ab Kaufmann 
gute Geschäfte machte. Er gab auf eigenen Kosten, 80-jährig, seine „Hoch
nötige, Underthanige, Wemütige Klage" heraus im Jahre 1676. — Aus 
diesem Buche entnahmen wir unsere Bilder. Er mehrt die Reihe der 
Hexenrichter, die das Unrecht wenden wollten, aber dafür selbst Opfer 
des Hexenprozesses wurden, wie Edelin, Loos und Flade. 

(54) Er schweigt über den Anteil der Richter selbst zur Förderung der Hexen
angst unter dem Volke. Hierüber gleich unten. 

(B5) Schultheiß, o.e. in Note 31, S. 266. 
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Herren, wenn sie nach Verbreitung der Hexenangst unter das Volk 
sich als Helfer beim Aufspüren des gemeinen Lasters unentbehrlich 
gemacht hatten. Spec berichtet von einem Hexenrichter, „der überall 
durch seine Leute die Bauern gewaltig gegen die Hexen aufhetzen ließ, 
hernach, von ihnen herbeigerufen, antwortete, er werde kommen und 
diese Pest ausbrennen. Dann schickte er zuerst einige Geldeinnehmer 
voraus, um für ihn, von Haus zu Haus sammelnd, eine reichliche 
Summe zusammenzubringen, daß die Bauern ihn gleichsam mit einem 
Handgeld einlüden, — wie sie das nennen. Er nahm das gesammelte 
Geld an, kam und veranstaltete eine oder zwei feierliche Verbrennungen 
und brachte das Volk noch mehr in Aufregung mit der Erzählung von 
den Schandtaten und weiteren Absichten, die die nun verbrannten 
Hexen gestanden haben sollten." Durch neue Geldspenden läßt er sich 
dann bewegen, die Hexenjagd fortzusetzen und nach einigen Monaten 
ist das Dorf seine Hexen und sein Geld los. Die Freigebigkeit des 
Volkes für diesen Retter seiner Habe wird noch dadurch erhöht, daß 
jeder, der mit seinem Beitrag kargen will, in den Verdacht kommt, 
eine Hexenjagd zu fürchten, weil er oder seine Verwandten kein gutes 
Gewissen haben. Umgekehrt wird eine auffallend große Spende als 
ein Versuch zur Bestechung des Kommissars gedeutet ( 5 6 ) . In jeder 
Weise also hat der Hexenrichter sein Ziel erreicht: Angst und gegen
seitige Verleumdung unter dem Volke. Da kann er mit Erfolg seine 
Hexenverfolgung eröffnen. 

4. Die Hexenbeichtväter. 

Die schmerzlichsten Töne hören wir von Spee, wo er von den Beicht
vätern der 'Hexen', der Angeklagten spricht. Hier zittert in seinen 
Worten die innere Anteilnahme, die bittere Entrüstung und der seelische 
Schmerz, wovon sein Herz bei diesen Berichten und Vorwürfen brannte. 
Spee, der edle und gerechte, liebende und mitfühlende Priester, schaut 
auf das dumme, harte, rücksichtslose Handeln seiner Mitbrüder, die, 
statt Trost, Ruhe, Wärme und Liebe zu bringen, nur neuen Schmerz, 
Angst und Verzweiflung verursachen. D a ß sogar diese Diener der gött
lichen Barmherzigkeit, die ja die Schmerzen der Gefolterten, das Elend 
der Gefangenen und die Verzweiflung der Verurteilten so handgreiflich 
erfahren konnten, noch in Strenge und Här te die Richter und Henker 
zu überbieten versuchten, das bildet den traurigsten Abschnitt in der 
Geschichte der Hexenprozesse. Wie konnte der Wahn einen Priester 
sosehr verblenden, daß er beim Besuch im Kerker „auf die Ärmste 
sofort einredete, sie bestürmte, quälte und ermahnte, ihre Schuld 
zu gestehen"? (5 7) Welche Auffassung von der christlichen Barmher
zigkeit haben jene Priester gehabt, die nur „bei Richtern, Gefängnis-

(5e) 16. Frage, S. 54 f. 
(57) 19. Frage, S. 72. 
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aufsehem und Henkern fortwährend Ermahnungen wiederholten, die 
Gefangenen nachdrücklich zu verhören und zu foltern, denn 'Die und 
die scheine besonders verstockt zu sein, gewiß halte der Teufel ihr das 
Maul verschlossen, sie habe einen teuflischen Blick, sie wollten unbe
sorgt ihr Leben dafür verwetten, daß es wahrhaftig eine Hexe sei', und 
was es sonst noch dergleichen maßloser Behauptungen mehr gibt. Darum 
haben schon einige Gefangene gesagt, (doch was sage ich, einige? Alle 
Tage hört man es von unzähligen) (frequentissinue plurimarum voces), 
sie wollten sich lieber sogar vom Scharfrichter selbst besuchen lassen, 
als von solch einem Pfarrer. Er habe ihnen schon mit seiner Barschheit 
mehr zuleide getan als der Henker mit all seinen Marterwerkzeu
gen" ( 5 8 ) . Diese dummen Eiferer brachten die elenden Geschöpfe, die 
schon keinen Ausweg aus den Qualen des Gerichts mehr sahen, vol
lends zur Verzweiflung, da auch der letzte Trost, ein Wort der gött
lichen Barmherzigkeit, ihnen verweigert blieb. Die Unglückliche, von 
den Menschen ausgestoßen und durch Folter und langes Zureden zum 
Bekenntnis einer fiktiven Schuld gezwungen, hoffte wenigstens beim 
Diener der Religion Verständnis für ihre Lage und Anerkennung ihrer 
Unschuld zu finden. Statt dessen fand sie auch bei ihm nur blinde 
Überzeugung ihrer schweren Schuld. Für Widerruf, für alle Beteue
rungen ihrer Unschuld hatte er kein Gehör, er wollte nur Bestätigung 
des Geständnisse, Beichte, Reue und Buße. Was mußte solches hart
näckige, rücksichtslose Mahnen und Drängen anders bewirken als bit
terste Verzweiflung und tödliche Schwermut? „Denn von allen ver
lassen, m u ß sie nun obendrein erkennen, daß auch die Hoffnung, bei 
ihrem geistlichen Vater Trost zu finden, sie getrogen ha t" ( 5 9 ) . 

Man kann sich keine Vorstellung davon machen, welcher Geist den 
Priester beseelt haben mag, den Spee selber gekannt hat, „der kaum 
weniger als zweihundert der Magie Beschuldigte zum Scheiterhaufen 
begleitet hat. Wenn er im Gefängnis ihre Beichte anhören sollte, so 
pflegte er vorher zu fragen, ob sie ihm ihr Verbrechen beichten wollten, 
so wie sie es auf der Folter vor dem Richter getan hätten. Er werde 
ganz einfach keine anhören, die sich nicht schuldig bekennen wolle. 
Wenn sie das also nicht stets schon vor der Beichte versprachen, sondern 
zögerten, und nur allgemein erklärten, sie wollten in der Beichte die 
Wahrheit sagen, dann pflegte er sie gänzlich abzuweisen mit dem 
Hinzufügen: dann sollten sie eben ohne Beichte und Kommunion wie 
die Hunde verrecken." (more canum morerentur) ( 6 0 ) . Die Folge 

(Be) 19. Frage, S. 73. 
(58} ig^ Frage, S. 76. — Ist es denn zu verwundern, daß die Ärmsten Selbst

mordversuche machten? 
(au) 19. Frage, S. 77. — Es liegt kein Grund vor, Spees Ehrlichkeit und 

Objektivität bei diesen Berichten anzuzweifeln. Der Ton der schmerzvollen 
Entrüstung beweist, daß er wahre Tatsachen berichtet und keineswegs 
leichtfertig grundlose Verleumdungen verbreiten will. Übrigens bietet die 
Geschichte der Hexenprozesse Beispiele in Fülle, die Spees Worte bestätigen. 
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dieser Quälerei war meist, d aß jede Gefangene sich abenmals — wenn 
es auch eine Lüge war — in der Beichte schuldig bekennen m u ß t e , 
weil sie weder von neuem auf die Folter kommen wollte (der Priester 
pflegte ihren Widerruf den Richtern zu überbringen!), noch ohne die 
hl. Kommunion, also ohne deutliche Versöhnung mit der Kirche, sterben 
wollte (61). 

Wie m u ß das liebende Priesterherz Spees unsäglich gelitten haben, 
als er machtlos diesem Unrecht, dieser Grausamkeit zusehen m u ß t e ! 
Eines der längsten dubia, die 30. Frage behandelt „Quae ргагсірие 
documenta Confessariis Sagarum tradenda" : Die wichtigsten Anweisun
gen für die Hexenbeichtväter. Die neunzehn Ratschläge, einst auf 
Gesuch eines Priesters zusammengesetzt, atmen den rechten Geist christ
lichen Erbarmens, der Weisheit, der Klugheit und der Milde. 

Der Hexenbeichtvater soll an erster Stelle Mittler sein — nicht 
zwischen Angeklagter und Richter, obwohl die Richter gerne den 
Beichtvater zu ihren Zwecken benutzen wollen — sondern zwischen 
der Angeklagten und Gott, damit sie, schuldig oder unschuldig, gerettet 
werde. „Die Beichtväter sollen sanftmütig sein, friedfertig, durch Demut 
ausgezeichnet, von scharfer Urteilskraft und erprobter, gottesfürchtiger 
Klugheit. . . Es dürfen nicht übereifrige und ihren Leidenschaften unter
worfene Menschen sein, sondern nur solche, die alles nach Vernunft 
und Lehre abzuwägen wissen" ( 6 2 ) . Die reine Gottesliebe, die Barm
herzigkeit Christi für den Sünder soll der Priester im Herzen haben; 
er soll durch Worte des göttlichen Trostes die Herzen der Sünder 
erweichen. Immer soll Güte und Milde obwalten, nicht Härte und 
Schroffheit. Jedenfalls sollen sie nicht die Überzeugung haben, die 
Gefangene sei gewiß dessen schuldig, wessen sie beschuldigt wird, ja 
was sie vielleicht schon in der Folter oder aus Furcht vor der Folter 
gestanden hat! ( e 3 ) . Er soll sie nur mit Sanftmut mahnen, vor Gottes 
Gericht in der Beichte die Wahrheit zu sagen, damit sie Gnade erlange. 

Sehr nützlich ist es, daß der Beichtvater wenigstens oberflächlich 
über das Gerichtsverfahren unterrichtet ist, „damit er um so vorsichti
ger mit der Angeklagten bei der Seelsorge umzugehen weiß, und dann, 
damit er auch, wenn es nötig erscheinen sollte, die Richter an ihre 
Pflicht erinnern kann" ( 6 4 ) . Er soll den Gefangenen klar machen, er 
komme nicht als Richter, sondern als Vater, der ihr Tröster sein wolle 
im Geiste des Sohnes Gottes... Er m u ß ihnen klar machen, daß sie sich 
nicht zu scheuen brauchen, ihm ihr Herz ganz bis ins tiefste zu öffnen 
und zu erzählen, was sie bedrücke. Daß sie ihm völlig vertrauen können, 
keinen Betrug argwöhnen, nicht mißtrauisch sein sollen. D a ß er ihnen 

(β 1) Überdies wurden nur 'Reumütigen' gewisse Erleichterungen geboten. Statt 
in den Flammen sterben zu müssen, wurden sie vorher gewürgt oder ent
hauptet. Auch nur diesen wurde ein kirchliches Begräbnis gewährt. 

C2) 30. Frage, 1. Anweisung, S. 137. 
( з ) Ibid. 3. Anw., S. 140. 
(0*) Ibid. 9. Anw., S. 142. 
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alle die Liebe erzeigen wolle, die der treueste Vater jemals seinen 
geliebten Kindern erweisen könne... Er wolle sie niemals im Stiche 
lassen, sondern ihnen, wie es auch ausgehen möge, bis zum letzten 
Augenblicke beistehen. Er wolle ihr Gemüt aufrichten, ihnen Hoffnung 
und Kraft geben, damit sie nicht zusammenbitchen und sich in 
übermäßigem Kummer verzehren. Und schließlich, daß er alles tun 
wolle, daß sie sich nicht beklagen könnten, es habe ihnen irgendwie an 
Trost gemangelt" ( 6 5 ) . 

Hat Spee hier nicht ganz sich selbst ausgemalt? Diese Regeln hatte 
er ja selbst zuerst gelebt und erprobt und damit hatte er den Unglück
lichen schon oft Trost und Hilfe bringen können. Wie schmerzte es ihn, 
daß nur die wenigsten der Priester ihre Aufgabe bei den der Hexerei 
Verdächtigten in diesem einzig richtigen Geiste auffaßten. „Es ist ganz 
gewiß keine Lüge, wenn ich dies alles behaupte; ich weiß, was das 
schon manchem für Seufzer und Klagen abgepreßt hat. Aber Gott 
wird es sehen und Rechenschaft fordern, nicht nur von den Priestern, 
die sich hier versündigen, sondern auch von denen, die so urteilslose 
Menschen auf einen verantwortungsvollen Posten stellen. Dies letztere 
betone ich, weil an manchen Orten zu beobachten war, daß geistliche 
Orden solche Priester in diese Ämter geschickt haben, die durch 
Mangel an Urteilskraft, durch Heftigkeit, oder dadurch, daß sie trotz 
völliger Unwissenheit von ihrer Klugheit über/engt waren, oder auch 
durch all das zugleich sich auszeichneten, sodaß es nachher wegen der 
Beschwerden nötig wurde, andere zu schicken" ( 6 6 ) . 

Eine Entschuldigung für diese traurige Rolle der Hexenbeichtväter 
liegt in ihrem dummen Hexenwahn, der sie für das Unrecht, das sie 
taten, blind machte. Inzwischen deutet Spee wiederholt darauf hin, 
daß die Richter selbst sorgfältig zusahen, daß nur solche Priester Zutritt 
zu den Gefangenen bekamen, die ungefährlich waren, d.h. die ganz im 
Geiste der Richter die Quälerei der Angeklagten fortsetzten. Einen 
guten Beichtvater, im Sinne der Anweisungen Spees, konnten diese 
Richter nicht gebrauchen. „Willst du deine Pflicht tun", so sagte Spee 
einem Priester, der um seinen Rat bat, „so ist keine Belehrung nötig. 
Die Richter werden sich sogleich alle Mühe geben, dich loszuwerden, 
und sich einen anderen besorgen" ( 6 7 ) . „Kürzlich hat ein Priester 
einigen Richtern in aller Stille unter vier Augen aus ihrem Protokoll 
bewiesen, d a ß sie gegen etliche Beschuldigte einen rechtswidrigen Pro
zeß geführt hatten; aber sie haben daraufhin nur die Betreffenden 
hinrichten lassen und angeordnet, daß dieser Geistliche künftig zu 

(β5) Ibid. 11. Anw., S. 143. 
(ββ) 19. Frage, S. 76. — Spee wirft hier wieder seinen eigenen Ordensobern 

Mangel an Einsicht vor. Vgl. oben Kap. III, S. 86 ff. — Und dennoch 
ist es erklärlich, daß der Orden die besten Kräfte, die klügsten Mitglieder 
für intellektuelle Tätigkeit bestimmte. So blieben eben die am wenigsten 
geeigneten Priester für Kerkerbesuch übrig. 

(«) 30. Frage, S. 136. 

154 



keinem Gefängnis mehr Zutritt erhalten solle. Ich höre jetzt übrigens, 
daß noch mehreren das gleiche geschehen ist" (6 8). Die Richter wähl
ten die Beichtväter, die ihnen paßten. Den Gefangenen war auch nicht 
die Wahl gelassen, etwa ihren eigenen Beichtvater in ihrer letzten Stunde 
bei sich zu haben (6 9) . So ist er erklärlich, daß kaum ein Geistlicher 
im Hexenprozeß eine Erleichterung bringen konnte. Die Gefangenen 
fanden in ihren Seelsorgern „nur taube Statuen, einzig von dem Wun
sche beseelt, sie fortwährend der Hexerei zu beschuldigen und sie, als 
ob sie durchweg schuldig wären, unersättlich mit schönen Namen zu 
belegen. Da heißt man sie halsstarrig, verstockt, widerwärtige Huren, 
Besessene, Teufelsfratzen, stumme Kröten, Höllenknechte usw." ( 7 0 ) . 
Die Gerichtsbeamten ihrerseits waren nicht wenig froh, als sie endlich 
einen solchen geistlichen Vorgesetzten bekamen, der ihren Eifer nicht 
bloß nicht im Zaume hielt und lenkte, sondern ihn vielmehr mächtig 
anschürte. So sind zum Teil die Richter für das Verhalten der Beicht
väter verantwortlich; damit kann jedoch keineswegs ihr verhängnis
voller Einfluß auf die Hexenverfolgungen gerechtfertigt werden. Trotz 
ihrer Dummheit und trotz ihres Wahnes hätten sie gegenüber ihren 
Beichtkindern, welche Verbrecher sie immer sein sollten, christliche 
Barmherzigkeit, Geduld und Liebe zeigen sollen. Darin jedoch haben 
sie tragisch gefehlt (7 1) . 

Selbstqerechtigkeit dieser Verantwortlichen. 

Die Grundlage der hier dargestellten Haltung der verantwortlichen 
Personen, Fürsten, Juristen, Richter und Theologen, bildete ihre Über
zeugung, daß sie von Gottes Vorsehung in besonderer Weise gegen 
jedes Abgleiten in Irrtum und Unrecht geschützt seien. Zweifel an der 
Gerechtigkeit ihrer Sache konnte nicht aufkommen: sie verwalteten ein 
heiliges Amt, sie verteidigten Gottes Ehre gegen ein teuflisches Laster. 
Ihre Prozesse waren darum gerecht und nie würde ein Unschuldiger 
ihnen zum Opfer fallen. Diese überhebliche Selbstgerechtigkeit findet 
sich schon im Hexenhammer: „Die göttliche Vorsehung läßt es nicht 
zu, daß wegen falscher Verleumdung oder falscher Denunziation Un
schuldige in den Prozeß geraten. Außerdem ist es bis heute nirgends 
geschehen noch gefunden worden... Und was tatsächlich nie vorgefallen 

( e 8) 18. Frage, 9. Ergebnis, S. 67. — War es vielleicht Spee selbst? Aber 
Selbsterlebtes berichtet er sonst meist in der ersten Person. 

( " ) Ibid., 19. Ergebnis, S. 72. — Schultheiß (o.e. in Note 31, S. 461) weiß 
eine schöne Begründung: bei einem fremden Beichtvater beichten sie lieber 
ihre Sünden; vor ihrem gewöhnlichen Beichtvater schämen sie sich. 

(7 0) 19. Fiage, S. 73; Lat. „Vocitant enim obstinatas, pervicaces, putidas 
meretrices, obsessas, diabolica: frontis, mutos bufones, maneipia gehennse 
etc." Ed. 1632, p. 115. 

(T1) Es gab — dies verliere man nicht aus dem Auge — auch zahllose gute, 
vernünftige und aufopfernde Priester und Seelsorger. Hierüber sprachen 
wir schon im vorangehenden Kapitel. 
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ist, das wird zweifellos auch in Zukunft durch Gottes Walten nie vor
fallen" ( " ) . 

Diese Selbstgefälligkeit behauptet sich weiter bei allen Hcxenver-
folgem. Grillandus, ÏBartholomœus de Spina, Bodin, Binsfeld, Delrio, 
Goehausen und Schultheiß, alle sind sie überzeugt., d aß trotz der 
Gefahren des strengen Hexenprozesses immer nur ausschließlich Schul
dige gefangen, gefoltert und verurteilt worden sind. Aus diesen Autoren 
schöpften ihrerseits die Richter die überhebliche Selbstsicherheit, womit 
sie für jedes Wort der Warnung taub blieben. „Wie ich höre", schreibt 
Spee, „haben letzthin einige Hexenrichter erklärt, sie folgten der allge
meinen Praxis, sie könnten gar nicht irren. Genau dasselbe erklären 
andere, wenn nicht mit Worten, so doch mit Taten, denn sie sind so 
unbefangen, als ob sie sich nicht versündigen könnten. Auch das ein
fache Volk ist der Meinung, alle Strafgerichtshöfe hätten wer weiß 
was Heiliges, Unantastbares, sodaß jedes Urteil, das dort gesprochen 
wird, schon deshalb gerecht sei" ( 7 3 ) . 

Aus dieser wahnwitzigen Überheblichkeit erklärt sich der erbitterte 
Widerstand gegen jede Form der Kritik. Diese in ihrem Hexensystem 
ganz verbohrten Geister konnten sich nicht mehr aus Lüge, Wahn und 
Leidenschaft herauswinden. „Wenn ein gottesfürchtiger Mann es auch 
nur unternehmen wollte, die Richter in dieser Frage zu warnen, so fin
det er nur Menschen, die sich entrüsten und auffahren, was uns 
Geistliche das angehe? Sie kennten ihre Rechte und Gesetze, wir hätten 
die nicht studiert" ( 7 4 ) . Und wenn sie es nur bei Sich-Entrüsten und 
Auffahren beließen; aber nicht selten war es vorgefallen, daß eine 
allzu eindringliche Mahnung einen Verdacht wegen Verteidigung der 
Hexen zur Folge hatte. Und was war eine schlagendere Antwort für 
so einen Quertreiber der Justiz, als gegen ihn eine Anklage wegen 
Hexerei aufzusetzen. Wir sahen schon einige dieser Opfer: Fidclin, Loos, 
Flade und Schweygel. Aus Spees Zeit noch ein Beispiel. In Bamberg 
hatte der Kanzler Dr. Georg Haan im Jahre 1628 bei den schrecklichen 
Prozessen Einspruch erhoben gegen die außergewöhnlichen Torturen 
und das leichtfertige Verhaften auf erpreßte Denunziationen hin. Dar
aufhin verdächtigte man ihn selbst. In zwei Monaten war der Ausgang 
entschieden: er starb als 'Zauberer* in den Flammen ( 7 5 ) . Es war schon 
soweit gekommen, d a ß es als ein allgemein anerkanntes Indiz der 

(") Malleus II, q. 11; Schmidt S. 124 f. 
(73) 49̂  Frage, 11. Argument, S. 273. — Wenn das Unrecht sich in den Mantel 

der gefestigten Ordnung zu kleiden weiß, findet das gewöhnliche Volk 
und oft sogar die Schicht der Gebildeten sich leichter damit ab, wie die 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte wieder in erschreckender Weise bewiesen 
haben. 

(T4) 40. Frage, S. 201. — Spee beweist dagegen, ebenso wie Tanner, gründliche 
Kenntnis der Rechtsliteratur; mehr noch aber zeigt er gesunde Vernunft 
und scharfes Urteil. 

(7B) B. Duhr: Gesch. der Jesuiten, II, 2, 1913, S. 485; nach Looshorn: Gesch. 
des Bistums Bamberg, V, 1906, S. 55. 
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Hexerei galt, wenn jemand in irgendeiner Weise Zweifel über die 
Gerechtigkeit der Hexengerichte äußerte. Wer den Hexenprozeß angriff, 
griff die Gerechtigkeit selbst, griff eine Sache Gottes an. So hatte es 
schon der dünkelhafte und bornierte Inquisitor Bartholomanis de Spina 
formuliert: Wir Inquisitoren haben mit unseren Anschauungen und 
unserem Verfahren gewiß recht, denn die Kirche hat uns eingesetzt, 
Fürsten und Länder billigen unsere Praxis;... „besonders aber weil die 
Inquisitoren allgemein in Weisheit und natürlicher Klugheit sich unter
scheiden" ('76). Jeder Widerstand gegen diese erhabenen Männer 
„wäre also Aufstand gegen die Gesetzgeber, also gegen Gott; wäre 
also eine freche Gotteslästerung" C77). 

Mit solchen Argumentierungen verschlossen sich diese Herren jeder 
Kritik. Spee kannte diese Gesinnung und wußte deshalb, daß seine 
Worte zum großen Teil an einer Mauer der Unzugänglichkeit abprallen 
sollten. Trotzdem hat er sich nicht abhalten lassen, alle Verantwort
lichen mit der ganzen Kraft seiner ehrlichen Überzeugung auf ihre 
schwere Pflicht hinzuweisen. 

5. Das Volk. 

Bei der Beantwortung der Frage, „Was es im wesentlichen für Leute 
sind, die immer die Fürsten gegen die Hexen anspornen" (dub. 15), 
nennt Spee, nach den Theologen und den Juristen, als dritte Gruppe: 
„den unvernünftigen, in der Regel auch noch neidischen und nieder
trächtigen Pöbel" C78). In der Tat lebte im Volke eine so starke Hexen
angst, daß nicht selten die Initiative zu einer Verfolgung von den 
Bürgern oder Bauern selbst ausging. „So ist es dem Volke schon zur 
Gewohnheit geworden: Wenn die Obrigkeit nicht sogleich auf jedes 
noch so haltlose Gerücht zugreift, foltert und brennt, dann zetert es 
alsbald hemmungslos, die Beamten hätten für sich selbst, ihre Frauen 
und Freunde zu fürchten; sie seien von den Reichen bestochen; alle 
angesehenen Familien der Stadt seien der Magie ergeben; man könne 
schon bald mit Fingern auf die Hexen weisen, •— darum wage die 
Obrigkeit nicht, einzuschreiten, und Ähnliches mehr, das deutlich zeigt, 
wie unerhört die Niedertracht des Pöbels ist" (79). Wenn man schon 
bei Richtern, ja sogar bei Geistlichen einen Hexenwahn antraf, der vor 
keiner Grausamkeit und keinem Unrecht Halt machte, wie sollte da 
das dumme, oft sittenlose Volk die Schranken der Vernunft und des 
Rechts einhalten? Wir sind eben im Zeitalter des dreißigjährigen Krie-

(Te) Barth, de Spina: Apologia in Ponzinibium I . ; im Malleus Maleficarum 
ed. 1600, T. I I , p . 464. — Man möchte hier sofort entgegnen: 'Eben das 
steht in Frage!' 

(77) Barth, de Spina, o.e., p . 467: „...et in legum ipsarum auetores, edam in 
ipsum Deum, isla retorqueretur vanitas, quod extrema blasphemia est." — 
Man vcruleiche auch unseren Anhang II A. 

(7 8) 15. Frage, S. 47. 
(7 e) Ibidem. 
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ges! Dieses Volk war ebenso leicht empfänglich für Zaubergeschichten 
und leere Schreckensgerüchte wie für alle Arten der Grausamkeit, wo 
es seinen Mutwillen kühlen konnte. Hinrichtungen der abscheulichsten 
Art wie das Rädern geschahen in der Öffentlichkeit und obwohl der 
Scharfrichter ein allgemein verabscheuter Mensch war, strömte das 
Volk doch herbei, wenn er sein blutiges Handwerk ausübte. Statt jedoch 
von den vielen schauderhaften Exekutionen einen Abscheu für Ver
brecher und für das Verbrechen zu lernen, machte der Anblick dieser 
Grausamkeiten eher stumpf und grob und unempfänglich für sittliche 
Werte. Beim niederen Volke konnte man am wenigsten Sinn für 
Gerechtigkeit und christliche Lebensauffassung erwarten. 

Die CCr. hat jedoch nur sehr wenig Abschnitte, wo Spee den Anteil 
des Volkes am, Unrecht an den Pranger stellt. Daraus darf man nicht 
schließen, daß die Richter und Priester allein schuldig wären. Das 
Fehlen von scharfen Worten gegen das leichtgläubige, neidische und 
verleumderische Volk erklärt sich hauptsächlich aus der Absicht der 
CCr. Denn das Mahnwort Spees richtete sich an erster Stelle an die 
verantwortlichen Obrigkeiten; darum war das Buch ja lateinisch ge
schrieben. Aber schon der erste Bearbeiter der CCr., Joh. Matthäus 
Meyfart (8 0), der in deutscher Sprache schrieb, richtete sich gegen 
die drei Gruppen der Verantwortlichen: die Prediger, das Volk und die 
weltliche Obrigkeit. Er rügt mit scharfen Worten die schändlichen 
Verleumdungen, deren sich das dumme, mißgünstige Volk schuldig 
macht. 

Der im Volke sehr verbreitete Hexenwahn und die immer drückende 
Hexenangst suchten selbstverständlich einen Ausweg, ein Objekt, an 
dem es seinen Abscheu und seinen Haß auslassen konnte. Wie leicht 
wurde nun eine ohnehin schon wegen ihres lästigen oder verschlossenen 
Charakters verachtete oder verhaßte Person das Opfer einer Verleum
dung der Hexerei! Die Verleumder mögen sich oft nicht einmal eines 
Unrechts bewußt gewesen sein: in ihrer Einbildung steigerte sich das 
Bild des verhaßten Wesens zu einer derartigen Scheußlichkeit, daß 
es ihnen auf einmal klar wurde: sie (oder er) war eine Hexe! Und nun 
wurden all ihre Worte und Taten in diesem trüben Lichte ganz hexisch 
gefärbt: es war bald unumstößlich sicher. In dieser Weise aber konnte 
jede Feindschaft durch Verleumdung der Hexerei sich tödlich an 
ihrem Gegner rächen. 

Wenn nicht Neid oder Feindschaft voranging, konnte auch irgendein 
großes Unheil, das die Gemeinde traf, einen Verdacht wegen Hexerei 
hervorrufen. Brach etwa eine Seuche aus, so suchte man eifrig nach 

(80) Johann Matthäus Meyfart: „Christliche Erinnerung an gewaltige Regenten 
und gewissenhafte Prxdicanten... Erffurt 1635." ·— Das Buch ist zum Teil 
einfach eine Bearbeitung und Übersetzung der CCr. Näheres im. elften 
Kapitel. 
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den Hexen, die sie verursacht haben konnten ( 8 1 ) . Starb einem sein 
Kind unter ungewöhnlichen Umständen, so sann er auf Pereonen, die 
er dazu imstande erachtete. Kam nun eine verdächtige Eigentümlichkeit 
hinzu (die Frau sprach etwa oft leise bei sich selber; sie sammelte 
Kräuter; man hatte sie einmal in einem Gewitter draußen angetroffen, 
oder abends beim Friedhof), so war ihr Schicksal bald besiegelt: sie 
mußte die Quelle des Unheils gewesen sein: sie war gewiß eine Hexe. 

Es sind uns Berichte überliefert worden von Fällen, wo das Volk, 
beängstigt durch viele Unheile, bereit war, jeder unbescholtenen Person 
den Verdacht der Hexerei anzuheften. — So wurde 1628 in Wertheim 
von einigen Bürgern eine Bittschrift zum Aufspüren der Hexen den 
Behörden überreicht (von den Geistlichen des Ortes approbiert!), in 
der es heißt, daß „die teuflische, verfluchte Zauberei... vor wenig 
Jahren durch Verhängnis Gottes allenthalben dermaßen zugenommen, 
daß sie nunmehr allerorten in öffentlichen Schwang und also dahin 
gehet, daß auch (Gott sei es geklagt) die Kinder und Schüler sie 
lernen und practiciren wissen." Dieses Gesindel der Zauberer habe 
schon im ganzen Lande durch „Ungewitter, Hagel, Frost und anderes 
Können" viel Unheil und Verderben gebracht, „inmaßen wir solches 
in zwei letzten Jahren mit unwiderbringlichen Schaden (Gott erbarm's) 
in unserem Frankenlande erfahren; auch ihr eigen Bekenntnis bei den 
in der Nachbarschaft hingerichteten Hexen und Milchdieben mit sich 
gebracht haben" ( 8 2 ) . — Als 1597 einige Hexen in einem benachbarten 
Dorf e als ihre Mitschuldigen einige Personen aus Hei wem (bei Pader
born) genannt hatten, reichten die Bauern von Helwem selbst eine 
Bittschrift ein, um die denunzierten Zauberer in ihrem Dorfe ausrotten 
zu lassen ( S 3 ) . — Die Wemdinger Prozesse um das Jahr 1630 fingen 
an auf Bitte der Bürger selbst, die schon mit dem Finger auf die 
Schuldigen zeigten. Die Indizien, die sie in ihren Anklagen gegen diese 
Unglücklichen vorbringen, sind die grundlosesten Verleumdungen: 
„Weil kein Glück in seinem Hause ist und seine Kinder immer so selt
same Krankheiten bekommen; weil sie greuliche Furcht hat, wenn die 
Kinder auf der Gasse auf sie als Hexe deuten; weil er reich ist, wiewohl 
andere, die auch arbeiten, a rm bleiben; weil ein Knabe erkrankt ist, 
nachdem er von dieser Frau ist gezwickt worden usw." ( 8 4 ) . — Spec 
tat wohl recht, als er ein Kapitel der Frage widmete: „Ob die Obrig
keit gegenwärtig verpflichtet ist... gegen die Ehrabschneider und 
Verleumder einzuschreiten" (dub. 35). Eine Verleumdung auf Hexerei 

(81) Man erinnere sich an die Anstreicher in Manzoni's Roman, die im Auftrag 
des Teufels die Pest verbreiten sollten. 

(82) Diefenbach, o.e. in Note 21, S. 21. — Milchzauber war das Stehlen von 
Milch aus den Eutern der Kühe. Gab nun eine Kuh wenig Milch, so nahm 
man an, daß diese Milch von einer Hexe weggezaubert wurde. 

(83) W. Richter: Geschichte der Stadt Paderborn, II, 1903, S. 168. 
(84) Riezler, o.e. in Note 25, S. 220. — Ein Dokument der Borniertheit. 
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war tatsächlich ein Mordanschlag; statt jedoch den Attentäter zu 
strafen, erbot sich das Hexengericht, den Mord vollziehen zu helfen... 

6. Die Hexenliteratur. 

Eine Klasse Personen, die wieder diesen Hexenwahn beim Volke 
schürte u n d ihm immer neue Nahrung gab, war die Zunft der Hexen
autoren. Den Anteil der massenhaften Schauerliteratur jener Zeit zur 
Förderung der Hexenangst und der Hexenverfolgung wird man kaum 
überschätzen können. Hexengeschichten waren die geliebte Schundlite
ratur jener Zeiten. In den Berichten vom Hexensabbat und vom 
Buhlteufel fand die sexuelle Neugier ihre lüsterne Befriedigung, und 
die Malefizien wie Leichenschändung, Kinderfresserei und Viehzauber 
reizten das niedere Interesse an Verbrechen gröbster Art. Auch der 
Hexenprozeß mit seiner Folter und den Denunziationen gab genug 
Sensation und prickelnde Szenen. Die Hexenliteratur in Büchern und 
Flugblättern bot im Grunde dasselbe, was die heutige Schmutz- und 
Schundlektüre bringt. 

Wenn wir also noch einige Verantwortliche für das Unrecht aufweisen 
wollen, so müssen wir auch die Toten noch einmal aufrufen und ihnen 
Rechenschaft über die Folgen ihrer Taten abfordern. Denn noch zu 
Specs Zeiten wirkten die Autoren des Malleus, Bartholomäus de Spina, 
Grillandus, Bodinus, Delrio, Binsfeld, Crespet, de Lancre und Euch, 
und die zahllosen anderen Autoren über das Hexenwesen. In Über
setzungen, wenn sie nicht ursprünglich deutsch geschrieben waren, und 
in volkstümlichen gekürzten Ausgaben, waren diese Bücher dem Publi
kum zugänglich gemacht. Daneben erschienen allerlei Zauberbücher, 
Anleitungen zur magischen Kunst und astrologische Werke. Offenbar 
brachten solche Ausgaben den Verlegern reichen Gewinn. Der Verlag 
Basszeus in Frankfurt gab eine Unmenge von Hexenbüchern heraus, 
große Folianten wie das „Theatrum de Veneficis", 1586, und Oktav-
bändchen wie die Malleus-Ausgabe in drei Bänden vom Jahr 1600. 
All diese Bücher nährten beim. Volke und bei den Gebildeten den 
Hexenwahn, sodaß jedes vernünftige Wort in dieser Frage an der 
muffigen Bücherwand zerschellen mußte . Die Hexenbücher genossen 
auch bei den Gebildeten eine derart hohe Autorität, d aß alle Einwände 
und Bedenken, ja sogar handgreifliche Tatsachen (8 5) nicht imstande 
waren, den Hexenglauben zu erschüttern. Die Märchen der sogenannten 
„Hexenbekenntnisse" sowie die schrecklich leichtsinnige Begründung 
des Hexenprozesses behaupteten sich immer noch siegreich gegen alle 

(e5) So soll einmal ein Mann der Hinrichtung eines Zauberers beigewohnt 
haben, wo das Verzeichnis der vom Verurteilten verübten Morde seinen 
Namen enthielt! Er war nämlich eine Zeit lang aus dem Dorf e abwesend 
gewesen. — Seine Einwände erreichten jedoch nur, daß man ihn selbst 
für ein Trugbild des Teufels hielt! Spee deutet auf diesen Vorfall hin im 
Appendix. 
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Gegenschriften der klügeren Realisten und gewissenhaften Christen. Die 
ganze Welt war von Hexen erfüllt, und wie das Volk an den Hexen
geschichten seine geile Lust hatte, so saßen die Gelehrten über ihre 
Folianten gebeugt und ließen sich von den erprobten Theoretikern 
über den Hexenprozeß unterrichten. Kritiklos sog man die verderb
liche Lehre ein; ohne Gewissensfrage ging man zur Praxis über. Die 
Gelehrten hatten doch schon darüber nachgedacht; was scherten sie die 
Ansichten eines Wier, eines Lercheimer, eines Prsetorius, eines Tanner 
oder gar eines anonymen 'römischen Theologen'? Die standen ja ganz 
allein mit ihrem Standpunkt; für ihre Ansicht jedoch bürgte eine 
jahrhundertealte Überlieferung zahlloser Gelehrter (8 6) . 

7. Die Prediger. 

Durch Bücher und Flugblätter also wurde der Hexenwahn im Volke 
genährt, aber auch das lebendige Wort trug seinen Anteil dazu bei. 
Nicht nur das Geklatsche und die Verleumdungen gingen von Mund 
zu Mund, nicht nur die Gerüchte von den Greueltaten, die die Hexen 
vor dem Gericht gestanden hatten, sondern auch in der Kirche selbst, 
von der Kanzel, von der nur Gottes Wort ergehen sollte, wurde das 
Volk über alle Einzelheiten des Hexenverbrechens in beredter Sprache 
unterrichtet. Die Prediger, katholische wie protestantische, lieferten 
einen bedeutenden Beitrag zur Hexenangst und zu den Hexenverfol-
gungen. Auch hier also, wie an den Fürstenhöfen und in den Kerkern 
der Hexen, waren es Diener der Religion, Geistliche, die ihre Aufgabe 
tragisch mißverstanden und, statt das Unrecht zu brandmerken, nur 
überall mit ihrem dummen Gerede, ihrer Leichtgläubigkeit und ihrem 
Aberglauben den Boden der Hexenverfolgungen bereiteten. Viele dieser 
Hexenpredigten sind uns erhalten, weil die Prediger sie wichtig genug 
erachteten für den Druck und für weitere Verbreitung (8 7) . Wenn 
wir Spee glauben dürfen, gab es nicht selten Geistliche, die als erste 
oder als fleißigste Verleumder den Verdacht gegen eine Person in die 
Welt setzten und verbreiteten. „Es ist nun schon dahin gekommen, daß 
Gott, wenn diese Pest (der Verleumdungen) ausgetilgt werden soll, 
sagen muß wie einst: Mit meinem Heiligtume machet den Anfang 

(8 e) „Id autem, quod multis videtur, non potest omnino falsum esse aut fictum", 
so sagte schon Johann Nider zum Beweis der Wirklichkeit der Hexenwerke 
in seinem Liber formicarius (um 1430 verfaßt) im IX. Kap.; ed. 1600 
der Malleus Malef. S. 767. — Gerade in Spees Zeit kämpfte auch Galilei 
vergebens gegen einen hartnäckigen traditionellen Irrtum! 

(87) Für Hexenpredigten des 16. und 17. Jhdts. vgl. Joh. Diefenbach: Der 
Zauberglaube des 16. Jahrhunderts, 1900, S. 204; auch Janssen-Pastor: 
Geschichte des deutschen Volkes, VIII, 1903, S. 638, ff. und 659 ff. — 
Bemerkenswert ist, daß die erste katholische Sammlung von Hexenpredigten 
erst im Jahre 1626 in lateinischer Sprache erschien (Friedrich Forner: 
Panoplia armaturae Dei) , nachdem schon lange vorher verschiedene Samm
lungen protestantischer Hexenpredigten in der Volkssprache erschienen 
waren. 
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(Ezechiel, Kap. 9, V. 6.). Immer wieder gehen den Verleumdern und 
Schwätzern Geistliche und Kleriker mit schlechtem Beispiel voran, mit 
genau so unvorsichtiger Zunge, wie diejenigen sie haben, die sie eigent
lich zurechtweisen sollten. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich hören 
muß, wie selbst einige wegen ihrer Leichtgläubigkeit und Schwatzhaf-
tigkeit bei ihren Standesgenossen und bei Außenstehenden berüchtigte 
Geistliche alles ohne Sinn und Verstand nachplappern, die erstaun
lichsten Albernheiten darüber vorbringen und alles, was nur irgendwie 
geschieht, einer Zauberei zuschreiben. Als allererste fangen sie an, zu 
schreien, es sei kein Zweifel, das komme nur von den Hexen her, diese 
Pest breite sich ganz im geheimen aus, und sie nähren selbst die Ver
dächtigungen, die sie doch eigentlich auf jede Weise unterdrücken 
sollten. Und dann, damit es nicht den Anschein habe, als ob sie gar 
nichts wüßten und könnten, dann lesen sie Exorzismen, weihen die 
Häuser, verteilen geweihte Amulette (sacra anxuleta), und dabei viel
leicht auch ganz abergläubische Mittel, jedenfalls solche, die in der 
Kirche nicht gebräuchlich sind, wie ich neulich einmal beobachtet 
habe. In allen Wohnungen halten sie große Reden, wie bösartig die 
Hexen sind und wie das Unwesen um sich greife; unendliche Geschich
ten und Märchen haben sie da, die sie herplappern" ( 8 8 ) . 

Am schlimmsten machte es wohl der Priester — wir Wollen hoffen, 
daß er der einzige war — der „die Richter anzufeuern pflegte, die und 
die, die er einzeln benannte, festzunehmen und zu foltern ( 8 9 ) . Er 
redete ihnen weiter zu, auch auf die Jugend gewisser Knaben keine 
Rücksicht zu nehmen. Einzelne von ihnen seien offenbar schon alt 
genug um bestraft zu werden, man könne sie unbedenklich hinrichten; 
auf Besserung sei doch nicht zu hoffen. Er half auch eifrig dabei, 
Mitschuldige ausfindig zu machen, deren Namen er selbst in seinem 
Notizbuch aufschrieb. Er wohnte femer den Folterungen bei, gab 
Anweisung und Anleitung, wie man die Schuld der Angeklagten noch 
deutlicher erkennen könnte, und noch vieles derart, was mir beinahe 
schon wieder entfallen ist. Was kann sich der aber schon um Irregula
rität gekümmert haben?. . . In was für unglücklichen, unwissenden 

(88) 35. Frage, S. 173 f. — Siebzig Jahre nach Spee richtete sich noch Christian 
Thomasius mit scharfen Worten an die Prediger und Geistlichen, „die an 
Statt der seligmachenden Lehre auf der Cantzel und in ihren Schriften 
alte Weiber-Lehren und abergläubische Mahrgen erzehlen". (Thomasius: 
Kurtze Lehr-Sätze von dem Laster der Zauberey, 1703, S. 40.) 

(8e) Vielleicht der Pater Bolte S.J. in Köln; vgl. B. Duhr: Geschichte der 
Jesuiten, II, 2, 1913, S. 493. — Oder der Pfarrer Heinrich Glimbach in 
Köln; vgl. Dr. Aug. Franzen: Der Wiederaufbau des kirchlichen Lebens 
im Erzbistum Köln unter Ferdinand von Bayern, 1941, S. 285. Glimbachs 
Schrift „Lamentatie animae", worin er in groben Worten dem Kölner 
Magistrat Nachlässigkeit in der Hexenverfolgung vorwirft, wurde vom 
Stadtrat unterdrückt und verbrannt; wohl hauptsächlich wegen der belei
digenden Form. • 
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Zeiten leben wir doch! Was nützt es, die Wissenschaften studiert zu 
haben, wenn die Unwissenheit so hoch in Ehren steht?" (eo) 

An alle diese Verantwortlichen, an die Fürsten, ihre Ratgeber und 
Beichtväter, die Richter, Advokaten, Hexenbeichtiger und Prediger 
richtet Spee sein dringendes Mahnwort: es geschieht Unrecht beim 
Hexenprozeß; Unschuldige fallen der Hexenverfolgung zum Opfer, 
und die Verantwortlichen wollen es nicht einsehen. „Wenn ich recht 
bedenke, was ich schon gesagt habe und was ich noch weiter zu sagen 
habe, dann muß ich wirklich fürchten, daß die Obrigkeiten, die die 
Hexeninquisition anordnen, sich selbst die ewige Verdammnis aufladen; 
das heute dabei gebräuchliche Verfahren ist eben dermaßen gefähr
lich (9 1) . „O Deutschland, was tust du?" In Italien, Spanien und 
anderen Ländern ist man wohl vorsichtiger, da geht man nicht so 
rücksichtslos und ungerecht vor; da hat man darum auch weit weniger 
Hexen; sie überlassen es uns Deutschen, unsere Hexen in solchen Mengen 
zu verbrennen (9 2) . „Ich schäme mich für Deutschland, daß wir in 
einer so wichtigen Frage nicht besser zu denken vermögen" ( з ) . 

Im Güldenen Tugendbuch stellt Spee der frommen Seele einige 
Werke der Liebe des Nächsten vor. Er beschreibt dabei in ergreifender 
Weise das Elend und die Qualen der unschuldig gefangenen Hexen. 
Darauf fordert er die christliche Seele auf, in sich den aufrichtigen 
Wunsch zu erwecken, diesen armen Unschuldigen Trost und Hilfe 
bringen zu wollen, und für sie ein Gebet zu sprechen. Wir lassen dieses 
Gebet hier folgen, weil es so klar die lauteren Absichten Spees wider-
gibt (94). 

„O du allermildester Herr Jesu, wie kanstu leyden, daß deine Crea
turen also jämmerlich gepeiniget werden? Ich bitte dich durch das 
rosenfarbige Blut, so auß deinem zarten Fronleichnam für uns arme 
Sünder geflossen ist, komme doch zu Hülff allen Unschuldigen, Be-
trangten, daß sie nit verzweifflen; und erleuchte die Obrigkeit, daß 
sie wol zusehen was sie machen, und die Gerechtigkeit nit in eine 
Grausamkeit und Gottlosigkeit verkehret werde. Ich wolte auch, es 
were also gelegen unnd beschaffen, daß ich zu allen Kerckeren herumb 
gehen möchte, und die arme verhaffte Leut besuchen. О mein Gott! 
wie wolte ichs so gern thun; wie wolte ich sie alle so hertzlich trösten; 

(eo) 19. Frage, S. 78. — Eine Irregularität ist ein kirchenrechtliches Hindernis, 
eine Weihe zu empfangen oder eine Weihemacht auszuüben; sie kann aus 
einem unverschuldeten Mangel erfolgen oder aus einem Vergehen, wie in 
dem Fall, den Spee hier meint. 

(81) 18. Frage, S. 70. 
( e 2) 15. Frage, S. 50. 
( в з ) 17. Frage, S. 64. 
( 9 4 ) Güldenes Tugentbuch, III. Buch, 13. Kapitel; ed. 1666, S. 472 f. 
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wie wolte ich ihnen einen Muth einsprechen, und alle mögliche Lieb 
um Christi meines Herrn willen erzeigen? Ich weiß sie würden ihre 
Hand zusammen legen, und Gott unseren Vatter loben der im Himmel 
ist: welches ich dan suche." — Dieses Gebet entsprang dem reinen 
Herzen des Priesters und Seelsorgers Spee, der die Verirrungen in den 
Gewissen seiner Mitmenschen mit Schmerz und Sorge wahrgenommen 
hatte ; es entsprang dem selben Herzen, das ihm sein brennendes Mahn
wort in die Feder gegeben hatte: sein 'Gewissensbuch' an alle Verant
wortlichen. 
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SIEBENTES KAPITEL 

Die Folter 

Im justinianischen Recht findet sich über die Folter ein Text, der, 
obwohl er unter die Bestimmungen über Foltergebrauch aufgenommen 
ist, die ganze Fragwürdigkeit, ja die vollständige Unzuverlässigkeit der 
quaestio torturalis aufdeckt. Aus Ulpians verloren gegangenem Werk 
„De officio proconsulis" lesen wir da (i) : „Questioni f idem non semper 
nee tarnen numquam habendam constitutionibus declaratur: etenim 
res est fragilis et periculosa et quae veritatem fallat. Nam plerique 
patientia sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi 
eis Veritas nullo modo possit; alii tanta sunt inpatientia, ut quodvis 
mentiri quam pati tormenta velini: ita fit, ut etiam vario modo fatean-
tur, ut non tantum se, verum etiam alios criminentur." Die Folter ist 
ein unzuverlässiges und gefährliches Mittel, und die Wahrheit wird 
dadurch oft irregeführt. Denn viele lügen vor Schmerz, andere lügen, 
weil sie die Schmerzen gering achten. Die Römer wußten es schon; 
aber auch die Autoren des Malleus wiederholen diese Worte ( 2 ) ; bei 
allen Kriminalisten, ja sogar bei den gefährlichsten Hexentheoretikem 
wie Schultheiß (3), findet sich derselbe Gedanke: Die Tortur ist ge
fährlich, man ist dabei nie sicher, die Wahrheit oder eine Lüge zu 
hören. 

Und trotzdem: vom dreizehnten bis ins achtzehnte Jahrhundert — 
nicht zufällig mit der Hexenzeit zusammenfallend — war die Folter un
entbehrlicher Bestandteil des Strafprozesses, herrschte sie allmächtig und 

i1) Dig. 48, 18, 1, 23. Ed. Mommsen-Krueger, 1928, S. 826. Bei Cicero soll 
sich ein ähnlicher Text finden; vgl. CCr. 20. Frage, S. 80. 

(2) „Qujestiones sunt fallaces, et saepius, ut tactum est, inefficaces", Malleus I I I , 
q. 14; ed. 1600, p . 552. — Denn Furcht vor dem Tode hält vom Bekenntnis 
zurück, und der Teufel verhärtet seine Getreuen in den Schmerzen. Die 
Gefahr wird also mehr in den widerstrebenden Mächten, als in der Gewalt 
der Tortur selbst erblickt. 

(3) Wiederholt spricht Schultheiß von seiner Sorge und Furcht, „es möchte 
der arme Mensch auß peyn über sich und andere liegen." (S. 314) ; „unde 
summa discretione et moderatione... utendum est" (S. 232). In der Praxis 
aber verlor er alle Rücksichten: er überantwortet dem Henker einen Ge
fangenen mit den Worten: „du solt ihnen also peynigen, damit er lebendig 
bleibe, du kanst zeits gnug darzu nemmen" (S. 251). 
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unangefochten in den Gerichtshöfen West-Europas, besonders in Italien, 
Frankreich und Deutschland. Wie war dies möglich, da noch im 
beginnenden Mittelalter die peinliche Frage ganz ungebräuchlich, jeden
falls unerlaubt war? 

A. H I S T O R I S C H E S ÜBER DEN F O L T E R G E B R A U C H 

Unter dem Einfluß der christlichen Rechtsauffassung war die Folter 
beim Untergang des römischen Reiches fast verschwunden. Bei den 
Germanen war im Strafprozeß, wenn die gebräuchlichen Beweismittel 
ausfielen oder nicht ausreichten, das Gottesurteil üblich, das Ordal. 
Diese Ordalien nun wurden, ohne ausdrückliche Anerkennung der 
Kirche, in den christianisierten germanischen Völkern beibehalten. Dem 
kanonischen Strafprozeß war die Folter kaum bekannt. Bei Gratian 
finden sich einige ausdrückliche Verbote der Folter im geistlichen Ge
richt. Sonst scheint aber auch eine sehr leichte Züchtigung mit Ruten 
„wie es auch Eltern zu tun pflegen" üblich gewesen zu sein ( 4 ) . Aus
drücklich steht da aber: „Omnis enim confcssio, quse fit ex necessitate, 
fides non est. Pessimum enim est, de suspicione, aut extorta confessione, 
quemquam iudicare" ( 5 ) . Im neunten Jahrhundert hören wir den 
großen Papst Nikolaus I. seine Stimme erheben gegen einen Mißbrauch 
der Tor tur bei den Bulgaren: „Das Geständnis darf nicht mit Gewalt 
erpreßt werden, sondern ist aus freien Stücken vorzubringen. Wenn ihr 
durch die von euch angewandten Schmerzen kein Bekenntnis von dem 
Gemarterten erreichen könnt, so m ü ß t ihr euch doch schämen und 
einsehen, wie gottlos ihr richtet. Und wenn einer, der die Marter nicht 
aushält, dazu gebracht wird, sich dessen schuldig zu erklären, was er 
nicht begangen hat, wird dann die Schuld nicht auf den fallen, der ihn 
zu einem solch lügenhaften Bekenntnis bringt? Verabscheut also von 
ganzem Herzen, was ihr bisher in eurem Unverstand geübt habt" ( e ) . 
Die neubekehrten Bulgaren sollten sich in ihrem Strafrechtsverfahren 
dem christlichen Prozeß ohne Tortur anpassen. West-Europa scheint 
also im frühen Mittelalter keinen gesetzlich erlaubten Foltergebrauch 
gekannt zu haben. Zwar deuten die fränkischen Volksrechte verschie
dentlich darauf hin, daß Knechte auf die Bank gespannt wurden, aber 
es bleibt die Frage, ob dies als Strafe oder als Beweismittel angewandt 
wurde. Erst im 13. und 14. Jahrhundert kommt die peinliche Frage 
allmählich deutlicher auf, sie wird im 15. und 16. Jahrhundert in den 
neuen Strafgesetzen festgelegt, Kriminalisten und Inquisitoren behan
deln ausführlich die Regeln ihrer Anwendung, die Gerichte sind erfin
derisch im Ausdenken sehr verschiedener Foltermethoden, und als man 
im 18. Jahrhunder t anfängt, die Tortur aus dem Strafverfahren zu 

(4) Can. 1, Causx XXIII, q. 5 und с 4, С. V, q. 5. 
(в) с 1, С. XV, q. 6, Si quandoque. 
(β) Monumenta Germania; Historica, Epistolz VI, 582. — Vgl. G. Schnürer: 

Kirche und Kultur im Mittelalter II, 19292, S. 26 f. 
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verbannen, stehen die Juristen vor ungeheuren Schwierigkeiten, weil 
ein so wesentlicher Bestandteil des Beweisverfahrens ihnen genommen 
wird. Wie war dieses allmähliche Eindringen der Folter in den Straf
prozeß möglich gewesen? 

Entwicklung des mittelalterlichen Strafprozesses. 

Um die Ursprünge — und damit die Zielsetzung — des Folterge
brauchs zu erfahren, müssen wir in einigen Grundlinien die Entwick
lung des Strafprozesses im ausgehenden Mittelalter betrachten. So wie 
heute allgemein der Strafprozeß sich auf offizielle Anklage von Seiten 
des Staates stützt — der Privatkläger ist höchstens Zeuge vor dem Ge
richt —, so war im alten germanischen Recht jeder Strafprozeß ein 
Verfahren auf Privatklage (7) . Die benachteiligte Partei reicht gegen 
den Angeklagten eine Klage ein beim Gericht; dieses Gericht nimmt 
am Beweisverfahren keinen Anteil, sondern bewahrt eine strenge Zu
rückhaltung und überläßt die Sorge um Beweismittel den Parteien. Der 
Kläger bringt Zeugenbeweise an: der Angeklagte kann sich durch 
Reinigungsbeweisc von dem Verdacht frei machen. Typisch ist diesem 
alten Strafprozeß sein sakraler Charakter: bei sich widersprechenden 
Aussagen, wenn der wirkliche Tatbestand sich nicht anders ermitteln 
läßt, wird das Ordal versucht. Dieses formale Beweisverfahren bleibt bis 
ins 16. Jahrhundert gebräuchlich. Nach den von der Kirche im Lateran
konzil v. J. 1215 verbotenen Ordalicn (8) bleiben noch die mehr oder 
weniger formalen Beweismittel des Eides und der Eideshelfer. Der 
Kläger konnte z.B. den Gegner durch sechs Eideshelfer 'übersiebnen'. 
Dagegen konnte bei ungenügenden Beweisen des Klägers der Angeklagte 
sich ebenfalls durch den Reinigungseid befreien. 

Bei der wachsenden Organisation der gesellschaftlichen Ordnung, 
bei der Festigung des Landfriedens, der Rechtsordnungen, entwickelt 
sich ein Beweisverfahren 'auf Leumund'. Wenn ein Verbrecher nicht 
'auf handhafter Tat' ertappt worden war, jedoch eine bestimmte An
zahl Zeugen unter Eid bestätigten, daß eine Person ein für den 
Landfrieden schädlicher Mensch war, so durfte das Gericht diesen 
Angeklagten festnehmen lassen. Dieses Verfahren war nötig gegen die 
Landstreicher und andere gefährliche Subjekte und Gewohnheitsver
brecher. Auch hier aber herrscht noch der formale Beweis: sieben 

(T) Für diese Ausführungen benutzten wir hauptsächlich: Eb. Schmidt: Inqui
sitionsprozeß und Rezeption, 1940; und derselbe: Einführung in die 
Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 19512. Auch A. Mellor: La 
torture, 1949. — Beide Werke von Schmidt führen wir jedesmal nur mit 
dem ersten Wort an. 

(8) Einige Formen der Gottesurteile waren: das glühende Eisen tragen; einen 
Ring aus siedendem Wasser holen (Kesselfang) ; das Bluten der Leiche 
eines Ermordeten, wenn der Mörder die Bahre berührte usw. Für diese 
Ordalien gab es sogar kirchliche Segnungen. Vgl. Adolf Franz: Die kirch
lichen Benediktionen des Mittelalters, II, 1909, S. 307-398. 
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Eideshelfer genügen zur Festnahme. — In diesem Strafprozeß nun, 
wo es sich um für das Wohl der Rechtsgemeinschaft gefährliche Ver
brecher handelt, kommt allmählich die amtliche statt der privaten 
Initiative in den Vordergrund. Zugleich fängt man dabei an, den 
Beweis „nicht mit formalen Beweismitteln unmittelbar mit Bezug auf 
Schuld oder Unschuld, sondern mit rationalen Erkenntnismitteln des 
in der Vergangenheit liegenden Sachverhalts" zu begründen (9) . 

Hier fängt der sog. I n q u i s i t i o n s p r o z e ß (10) an, der sich 
vom früheren akkusatorischen Strafprozeß unterscheidet nicht sosehr in 
dem Ursprung der Anklage vom amtlichen Apparat statt vom Privat
kläger, sondern „der entscheidende Unterschied zu dem mittelalterlichen 
Anklageprozeß liegt vielmehr m der völlig veränderten Einstellung zu 
den Fragen des Prozeßziels und der Mittel, es zu erreichen... Man 
erstrebt Erforschung der materiellen Wahrheit auf dem Wege einer 
rationalen Tatsachenermittlung und Beweiswürdigung" i11). Der Inqui
sitionsprozeß ist also nicht charakterisiert mit „Annehmen von Amts 
wegen", wie es seit Brunnenmeister (12) gemeinhin gehalten wird. Das 
Spezifische dieses Inquisitionsverfahrens besteht darin, „daß Urteils
grundlage die vom Richter unter richterlicher Verantwortung erforschte 
materielle Wahrheit bildet" (13). Ein Vorteil für den Angeklagten war 
es zweifellos, daß nicht mehr formelle Beweismittel, sondern der er
forschbare Tatbestand über Schuld oder Unschuld entschied. Der 
Nachteil wurde nun jedoch, daß er nicht mehr einem gleichberechtigten 
Privatankläger gegenüber stand, sondern dem Machtsapparat des 
Staates. Im Inquisitionsprozeß des ausgehenden Mittelalters und der 
frühen Neuzeit ist der Richter zugleich der amtliche Ankläger. Erst das 
18. Jahrhundert führte überall die Trennung von Ankläger und Richter 
durch, und ließ auch die private Klage von einem amtlichen Ankläger 
vertreten, woraus sich der heutige Strafprozeß entwickelt hat, der 
sowohl Akkusations- wie Inquisitionsprozeß ist: Kläger und Richter 
sind unterschieden, und der erforschte Tatbestand entscheidet über 
Schuld oder Unschuld des Angeklagten (1 4) . 

Man hat bisher allgemein geglaubt, daß der Inquisitionsprozeß kano
nischen Ursprungs sei, oder jedenfalls Frucht der Rezeption. Beide 

(e) Eb. Schmidt: Einführung S. 82. 
(10) Man beachte, daß hier nicht von der kirchlichen Inquisition die Rede ist, 

sondern von einer Form des Strafprozesses im allgemeinen. 
C11) Eb. Schmidt: Inquisitionsprozeß, S. 4. 
(12) E. Brunnenmeister: Die Quellen der Bambergensis, 1879, S. 237. 
( l s ) Schmidt: Inquisitionspr., S. 8. — Inquirieren ist ja erforschen, untei-

suchen. 
(14) Eb. Schmidt will zwischen dem Inquisitionsprozeß und dem heutigen 

Strafprozeß „keinen wirklichen, das Wesen betreffenden Gegensatz" sehen. 
Inquisitionspr. S. 8. — Das gilt jedoch nur hinsichtlich der Wahrheits
erforschung. 
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Ansichten werden von Eberhard Schmidt eingehend widerlegt. Weil 
schon im hohen Mittelalter, in der Entwicklung des Staatsgedankens, 
sich die Merkmale des Inquisitionsprozesses formten, die Ermittlung 
der materiellen Wahrheit und die obrigkeitliche Initiative bei der 
Bekämpfung des Verbrechens, braucht der Ursprung nicht in Ein
flüssen aus anderen Rechtssystemen gesucht zu werden ( 1 5) . 

Aufkommen des Foltergebrauchs. 

Dasselbe gilt nun vom Foltergebrauch, der zur gleichen Zeit auf
taucht. Die ersten Erwähnungen der Folter finden wir schon im 
Anfang des 13. Jahrhunderts. Das Recht von Wiener Neustadt (etwa 
1220 bis 1230) läßt schon vermuten, daß der Gebrauch älter ist ( 1 6 1 . 
Dieser Foltergebrauch ist eine Konsequenz des staatlichen Interesses an 
der materiellen Wahrheit. Der Staat, das inquirierende Gericht, auf 
der Suche nach dem wirklichen Tatbestand, will Erklärungen und 
Mitteilungen haben, die ihm Vorgänge enthüllen, die für die Obrigkeit 
und das öffentliche Wohl von Interesse sind. Ein sehr wichtiges Mittel 
nun zur Tatsachenermittlung sind die Erklärungen des Angeklagten, 
des Verbrechers selbst. Sein Geständnis, das schon früher seinen aus
schlaggebenden Wert hatte im privaten Anklageprozeß, gewinnt jetzt 
noch mehr Bedeutung, weil der Staat an diesem Geständnis sein Inter
esse hat. Beim Fehlen der Zeugen und der Beweise der Tat lag es 
nahe, auf den Verdächtigten einigen Zwang auszuüben, um über den 
Sachverhalt Gewißheit zu erlangen. 

Die Folter als Geständniszwang entspringt somit folgerichtig der 
neuen Einstellung des Staates hinsichtlich des materiellen Tatbestandes. 
Eine Anregung zum Foltergebrauch bot zweifellos auch der im Kriegs
wesen übliche Mißbrauch, wo man durch Quälen den gefangenen 
Gegnern ihre Geheimnisse zu entreißen versuchte, die für die Kriegs
führung wichtig waren. Wenn man ja von einem eine Wahrheit erfahren 
will, die vom höchsten Interesse ist, und die er trotzdem nicht offenbaren 
will, ist die Versuchung sehr groß, ihn gewaltsam zum Sprechen zu 
zwingen. In allen Zeiten hat das Kriegswesen in dieser Weise Geständ
niszwang oder Sprechenszwang besonders bei Spionen ausgeübt. Aus 
diesen Anregungen, nicht also aus der kirchlichen Inquisition ( 1 7 ) , 
noch aus italienischen Einflüssen der Rezeption (18) entsprang der 
Foltergebrauch. 

(1B) Eb. Schmidt: Inquisitionspr. per totum; ders. Einführung S. 81-120. 
(16) Eb. Schmidt: Einführung S. 87. 
(1 7) Wie u.a. S. Riezler: Gesch. der Hexenpr. in Bayern, S. 60, es will. 
(1 8) So z.B. C. G. von Wächter: Beiträge zur Gesch. d. deutschen Strafrechts, 

1845, S. 98. — Noch in der letzten Zeit A. Mellor: La Torture, 1949, 
p. 74 ff. 
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Nur ein Element, das Eberhard Schmidt übersehen hat, verbindet 
den Foltergebrauch im Inquisitionsprozeß mit dem alten Verfahren: 
die formelle Bedeutung des Bekenntnisses. Das alte Rechtsadagium: 
„Confessio est regina probationum" verkennt oder wenigstens unter
schätzt die materielle Tatsachenermittlung; im heutigen Strafprozeß 
ist der Wert des Geständnisses denn auch verhältnismäßig geringer (1 9) . 
Wo aber bis ins 18. Jahrhundert der confessio so hoher Wert beigelegt 
wird, wirkt noch immer ein Rest des formalen Prozeßverfahrens weiter. 

Nachdem aber allmählich die Tortur im Strafprozeß beim Beweis
verfahren üblich geworden war und etwa auch ihren Nutzen erwiesen 
hatte bei der Bekämpfung schädlicher Individuen im Staate, übernahm, 
wie schon oben S. 47 f. berührt wurde, die kirchliche Ketzerinquisition 
diesen Gebrauch und es machten die italienischen Juristen sich daran, 
die Rechtsregeln des Foltergebrauchs zu bestimmen, an Hand des neu 
aufkommenden römischen Rechts. 

B. DAS FOLTERRECHT. 

Bei der Frage nach Art, Erlaubtheit, Zweck, Dauer und Wiederho
lung der Tortur muß man sich darüber klar sein, daß strafgesetzlich 
die Folter ihren Platz hat im Beweisverfahren, also nicht im strengen 
Sinne eine Strafe ist. Leider machen viele moderne Autoren den Fehler, 
daß sie die Folter im Strafprozeß zu wenig von einer Folter als Strafe, 
oder gar von einer rein sadistischen Quälerei trennen (2 0) . Die Folter 
im Beweisverfahren des Strafprozesses hängt also mit der Bewertung des 
Geständnisses des Angeklagten eng zusammen. Dieses Geständnis nun 
ist aber erst recht wertvoll, wenn auf anderem Wege keine Gewißheit 
über den wirklichen Sachverhalt des Verbrechens zu erreichen ist. 

Bedingungen zur Tortur. 

Die erste Bedingung für die Anwendung der Folter ist also: der 
Angeklagte darf noch nicht ganz überführt sein; seine Täterschaft muß 
eben durch sein Geständnis festgestellt werden (2 1) . Wenn jedoch durch 
genügende Zeugenaussagen oder durch Ertappung auf frischer, 'hand-

( l e ) Wenigstens bei den Gerichten, wo die lautere Wahrheit Norm des Kriminal
verfahrens ist, nicht etwa im Machtstaat und im totalitären System, wo 
das Staatsinteresse Norm der 'Wahrheit' und des 'Rechts' wird. 

(20) Diesen Fehler machen die meisten Arbeiten über die Folter, wie Rudolf 
Quanter: Die Folter in der deutschen Rechtspflege sonst und jetzt, 1900; 
und Helbing: Die Tortur, 3. Aufl. bearb. v. M. Bauer, 1926. — Beide 
Werke sind zu unkritisch, um wissenschaftlichen Wert zu beanspruchen 
Eine gut dokumentierte Arbeit über die Folter und das Folterrecht im 
früheren deutschen Strafprozeß steht noch aus. 

(31) Wir lassen die Erlaubtheit und Zweckmäßigkeit der Tortur einstweilen 
dahingestellt. — - Die folgenden Ausführungen findet man mit unbedeuten
den Abweichungen bei allen Kriminalisten und Hexenprozeßtheoretikem 
jener Zeit; wir benutzen: Julius Clarus: Practica Criminalis (Opera 
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hafter5 Tat, die Täterschaft außer Frage ist, darf er nicht gefoltert 
werden und muß das Urteil sofort erfolgen (22). Zweitens muß über 
das begangene Verbrechen Gewißheit bestehen. Man darf nicht foltern 
auf Vermutung, daß eine Missetat verübt worden ist; die Tat muß 
feststehen, „de ipso delicto constare debet" (23). — Diese zweite 
Bedingung war eben bei den Hexenprozessen fast nie wirklich erfüllt, 
wie wir unten sehen werden. 

Anderseits müssen starke Indizien auf die Täterschaft des Angeklag
ten weisen. Ungerecht handelt der Richter, der aus leichten Gründen, 
aus leerer Vermutung oder auf unzuverlässigen Zeugenaussagen hin den 
Angeklagten foltern läßt (2 4) . Zur Tortur bedarf der Richter gewisser, 
sehr wahrscheinlicher, schwerwiegender, dringender, unzweideutiger und 
sonnenklarer Anweisungen, sodaß der Richter beinahe Gewißheit hat 
(quasi certus sit) über den Beschuldigten, und daß nichts weiter nötig 
scheint, als das Geständnis dieses Beschuldigten (2 5) . Die Folter findet 
also ihren Platz im Prozeß, wenn einerseits keine ganz überzeugende 
Gewißheit über die Schuld des Angeklagten zu haben ist, anderseits 
schwerwiegende Anweisungen auf seine Schuld deuten, sodaß nur 
sein Geständnis noch fehlt. Immer blieb die formale Kraft des eigenen 
Geständnisses so wichtig, daß man bei Leugnung der Schuld trotz sehr 
starker Verdachtsgründe, das Urteil nicht zu fällen wagte. — Im 
heutigen Recht ist es dem Richter überlassen, aus den vielen wahr
scheinlichen Indizien zu einer Gewißheit zu kommen: die convergentia 
probabilitatum, das Zusammenfallen von Wahrscheinlichkeiten führt ja 
zur moralischen Gewißheit. Zwar besteht eine Gefahr, daß der Richter 

Omnia 1636) Q. 64: De Tortura; Jodocus Damhoudcr: Praxis Rerum 
Criminalium (Opera Omnia 1646, Tom. I I ) Cap. 35-41; Prosper Farina-
cius: Praxis et theoria criminalis (Opera Omnia, 1634, Pars I, Tom. I I ) 
Q. 37-42; Leonardus Lessius: De Justitia et Jure (1621B) Lib. I I , с. 29, 
d. 17; Martinus Delrio: Disquisitionum Magicarum libri sex (1599 und 
zahlr. Ncuaufl.) Lib. V per totum, ргзеь. Sect. I X ; Benedikt Carpzow: 
Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium (1635 und Neuaufl.) 
Pars I I I , Q. 117-126: Czesar Carena: De officio sanctissimae Inquisitionia 
(1649) Pars I I , Tit. 23-25; Antonius Matthjeus: De criminibus ad lib. 47 
et 48 digest. Commentarius (1644) 1. 48, tit. X V I : De quxstionibus ; 
Johannes Brunnemannus: Tract, jurid. de Inquisitionis Processu (1672) 
Cap. V I I I , membr. 4. — Auch in der Carolina, der Constitutio Criminalis 
Carolina (C.C.C.) von Karl V., 1532, finden sich im wesentlichen dieselben 
Regeln; wir werden sie jedesmal anführen, 

i 2 2 ) Sonst ist der Richter strafbar; dagegen läßt die Carolina, art. 16, eine 
Folter zu, wenn ein überführter Verbrecher „perfracto animo... negare... 
audeat". — Bei Hexenprozessen mußte dieser Artikel viel Unrecht be
mänteln. 

i 2 3 ) Carolina art. 6. 
ί 2 4 ) Offenbar gab es sehr viele Richter, die auf leichte Gründe hin eine Folter 

anordneten, nicht nur im Hexenprozeß. Dies ergibt sich aus den scharfen 
Mahnworten eines Clarus, Farinacius, Carena u.a.; auch aus C.C.C, art. 20. 

ί 2 5 ) Vgl. Farinacius Q. 37, Nr. 3; C.C.C, art. 22; Digest. 48, 18, 1: „cum 
suspectus est reus et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola 
confessio deesse videatur." 
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den Indizien zu viel Wert beimißt; aber beim heutigen Prozeß ist weit 
weniger Gefahr für Unschuldige als damals beim Foltergebrauch. 

Zweck der Folter war also: das fehlende Glied in der Kette, das 
Geständnis, zu erreichen. Die Folter wurde „in supplementum proba-
tionum", zur Vervollständigung des Beweises, nur dazu angewandt, den 
leugnenden Angeklagten (lies: 'Schuldigen') in einen geständigen um
zuwandeln. — Wenn т а л nur immer gewissenhaft den Wert aller 
Indizien untersucht hätte, sodaß nur in den Fällen, wo der Richter 
heute von der Schuld überzeugt sein würde, die Folter zur Geständnis
erpressung angewandt worden wäre, so wären wohl nur die wirklich 
Schuldigen gefoltert gewesen, die hartnäckigen Leugner ihrer sonnen
klaren Schuld. So aber war es nicht; das werden wir in diesem Kapitel 
schon hier und da bemerken; das nächste Kapitel wird den Schleier 
ganz wegnehmen. 

Der reinigende Charakter der Folter. 

Die Folter aber hatte ursprünglich auch einen anderen Zweck, der 
der Erpressung des Geständnisses entgegengesetzt ist. Die Tor tur scheint 
wohl zuerst ihre Anwendung im deutschen Strafprozeß gefunden zu 
haben beim sog. Inzicht-Verfahren. Wir sahen schon oben, daß bei 
der Bekämpfung der wachsenden Kriminalität im 13. und 14. Jahr
hundert die Obrigkeit neben dem Anklageverfahrcn eine amtliche 
Initiative beim Strafprozeß möglich und nötig erachtete. Wo nun keine 
handhafte Tat, noch 'blickender Schein' (d.h. durch Zeugen und 
Beweismittel überzeugende Gewißheit) vorlag, da brauchte das Gericht 
den Leumund, das 'Inzicht', das durch mehrere Denunzianten abgelegte 
Zeugnis, daß eine Person wohl Täter eines Diebstahls, Mordes usw. 
sein könnte. Die Zeugen fanden sich hier leichter, weil beim Fehlen 
überzeugender Beweise der Kläger dem Angeklagten keinen Schaden
ersatz schuldete, wie dies in Akkusationsprozeß üblich war. Jeder durfte 
frei eine Denunziation beim Gericht einreichen; das Gericht übernahm 
die weitere Untersuchung. Dies war auch der gebräuchliche Gang des 
kirchlichen Ketzerprozesses ( 2 6 ) . Der in dieser Weise Angeklagte nun 
konnte sich durch Reinigungseid von der Anklage befreien, aber dies 
war nur seßhaften Bürgern gestattet. Dagegen war Nicht-Bürgern eine 
Reinigung durch Überstehen einer Tortur erlaubt ( 2 7 ) . Die Tortur 
überstehen bedeutete Entkräftung der Leumundanklage. 

Dieser Charakter der Tortur scheint im alten römischen Recht vor-
zuherrschen. Die Bestimmungen des Corpus Iuris (2 8) meinen fast alle 
die Folter der Sklaven bei ihrem Zeugnis. Der Zweck dieser Tortur 
war, die Sklaven von ihrer Inhabilität zu reinigen. Das Zeugnis sowie 

t20) Vgl. Malleus III, q. 1. 
(S7) H. Zoepfl: Das alte Bamberger Recht als Quelle der Carolina, 1839, S. 142; 

E. Brunnenmeister: Die Quellen der Bambergensis, 1879, S. 44. 
(28) Dig. 48, 18 und Cod. Justin. 9. 41. Auch Decr. Gratiani с 1, С. XV, 

q. 26, Glossen. 
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das Geständnis eines Sklaven als eines Ehrlosen hatte ja nur Wert, 
wenn es unter Folter abgelegt wurde. Der Freie konnte auf Ehrenwort 
zeugen, der Sklave nicht. Diese Folter, der gerade die Zeugen unter
worfen wurden, kennt die frühe Neuzeit noch kaum (2 e) . 

So erklärt sich auch der Grundsatz der Rezeption: „Tortura purgat 
a crimine", d.h. eine überstandene Folter, die also kein Geständnis beim 
Angeklagten erpreßt hat, befreit und reinigt ihn von dem Verdacht. 
Dieser Grundsatz scheint der oben angeführten Bedingung entgegen
gesetzt, daß nämlich sonnenklare, halb-überzeugende Beweise, denen 
nur noch das Geständnis fehlte, zur Tortur notwendig waren. Denn 
bei diesen starken Beweisen wollte die Tortur nur das fehlende Gewicht 
des Bekenntnisses erreichen, damit die Schale der Schuld sinken konnte. 
„In supplementum probationis" war die Tortur; und trotzdem: „tortura 
purgat a crimine". 

Der Widerspruch, der vielleicht nicht so stark scheinen mag, offen
barte sich aber erst recht, wenn ein Angeklagter, der wegen durchaus 
ausreichender Beweise hätte verurteilt werden dürfen, auf die Folter 
geworfen war und diese überstand! Einerseits war die Schuld gewiß, 
sosehr, daß die Folter widerrechtlich angewandt worden war; anderseits 
hatte der Schuldige die Anklage durch Überstehen der Folter entkräftet. 
Unter den Juristen waren verschiedene Lösungen dieser und ähnlicher 
Probleme versucht worden, aber einstimmig waren sie nicht (3 0) . — 
In der Praxis löste man die Frage einfach durch eine so lange und 
schwere Wiederholung der Tortur, bis das Geständnis erreicht war. — 
Der purgierende, reinigende Charakter der Tortur kam besonders beim 
Hexenprozeß noch kaum zum Bewußtsein. 

Jedenfalls sollte die Folter die Wahrheit ans Licht bringen, entweder 
ein wahres Geständnis oder eine wahre Leugnung der Schuld. Farinacius 
sagt es mit Cicero: „Torturae tanta vis est, ut in ea persistens negando, 
vel non persistens fatendo, quiequid dixerit, puram veritatem dixisse 
prasumitur" (3 1) . Dieser Gedanke verträgt sich zwar sehr schlecht mit 
dem Text im Anfang dieses Kapitels, der gerade auch auf Cicero 
zurückgehen soll. Trotzdem bemühte man sich, in jeder Weise die 
Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der abgefolterten Aussagen zu 
sichern. Neben den beiden Hauptbedingungen: Nicht-völlig-überführt-
scin und dennoch Schwer-belastet-sein stellte man eine Menge anderer 
Rechtsregeln auf, die alle gefährlichen Seiten des Foltergebrauchs zu 
vermeiden versuchten. 

(20) Franciscus Pegna: Instructio seu Praxis Inquisitorum, Lib. I I , cap. 38, 
will jeden Zeugen der Folter unterziehen; tatsächlich geschah es wohl 
selten, und dann nur mit einer Drohung. — Diese Instructio wurde erst 
1668 von Cäsar Carena herausgeben; war aber seit Ende des 16. Jahr
hunderts handschriftlich bei den Inquisitoren in Italien bekannt. 

(30) Ausführlich werden diese Ansichten von Farinacius Q. XL, Nr. 3 ff. 
besprochen, (o.e. in Note 21, fol. 227-230.) 

(31) O.e. Q. XL, Nr. 1, fol. 227. 
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Bedingungen zur Folter und ihre Verwirklichung im Hexenprozeß. 

Besonders wurden über die Art und Schwere der nötigen Indizien 
strenge Forderungen aufgestellt. Farinacius ist sehr vorsichtig bei der 
Ermcssung der Anweisungen der Täterschaft. Damhouder unterscheidet 
drei Arten: entfernte, allgemeine Indizien (remota et generaliora) ; 
halbvolle und zweifelhafte (semiplena et dubitata) ; und volle, unzwei-
fcibare (plena et indubitata). Nur die dritte Gruppe genüge zur 
Folter (heute würde man sagen: zur Verurteilung), aber von den 
anderen genügen einige zusammen auch zur Folter, jedenfalls zu gericht
licher Untersuchung und wenn nötig zur Verhaftung ( 3 2 ) . Im allge
meinen sind die Juristen und die Gesetze einig in der Bedingung von 
schweren Indizien, sehr wahrscheinlichen, beinahe überzeugenden An
weisungen, zur Tortur ( 3 3 ) . Die Frage ist eben, was man darunter 
versteht. — Beim Hexenprozeß nun herrschte ein derart starker Wahn, 
daß die leichtesten Indizien für beinahe genügend zur Verurteilung 
erachtet wurden und also die schwerste Folter rechtfertigen konnten. 
Im nächsten Kapitel darüber Näheres. 

Ferner muß te die Art und Dauer der Tortur im Verhältnis stehen 
zu der Schwere des Verbrechens, dessen der Angeklagte beschuldigt 
wurde ( 3 4 ) , sonst würde man wegen geringer Vergehen eine zu schwere 
Strafe auferlegen. — Beim Hexenprozeß beachtete man diese Regel 
nicht, denn Hexerei war ja das schwerst denkbare Verbrechen! 

Bestimmte Personen und Altersgruppen waren von der Folter aus
genommen wie Obrigkeiten, Studierte, Kinder, Greise und schwangere 
Frauen. Auch sonst sollte der Richter immer der Körperbeschaffenheit, 
Schwäche aber auch Stärke des Angeklagten Rechnung tragen und 
demgemäß leichtere oder schwerere Folter anordnen. — Beim Hexen
prozeß jedoch und überhaupt bei crimina laesae majestatis war keine 
Gruppe, kein Stand und kein Alter von der Folter frei ( 3 5 ) . 

Die Art und Beschaffenheit der Folter, mehr eine Frage der Praxis, 
die je nach Landesbrauch verschieden war, lassen wir in dieser krimi
nologischen Betrachtung der Tortur vorläufig beiseite. 

Durch die Folter nun kam der Angeklagte zum Geständnis oder 
nicht. Blieb er bei seiner Leugnung, so muß te er eigentlich freigelassen 
werden, nicht als ganz unschuldig, aber jedenfalls als nicht der Schuld 

f32) Damhouder: Praxis rerum criminalium, Cap. 36. (Ed. Opera Omnia 1646, 
Tom. II, p. 26 s.) Dieser Damhouder war sehr hexengläubig und hat durch 
seine Autorität den Hexenprozeß bedeutend gefördert. Man findet ihn in 
vielen Hexenbüchem angeführt. 

(83) Bisweilen scheint die Tortur nur dazu zu dienen, einem frech leugnenden 
Verbrecher, der schon überführt ist, das Geständnis zu entreißen. So 
spricht die Carolina in Art. 45 von „piene probatU indieiis" und „delictum 
pertinaciter negare". Vgl. Note 22. 

(34) Farinacius, Q. 37, Nr. 105, fol. 182. — C.C.C, art. 58. 
(35) Vgl. Damhouder, Cap. 41, Nr. 11 „non excipiuntur... in Maleficis et 

Mathematicis." 
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überführt. Damhouder (36) will ihn noch einige Wochen in Haft 
halten, damit etwa neue Indizien gefunden werden, die eine neue 
Tortur rechtfertigen. — Beim Hexenprozeß war dies praktisch immer 
der Brauch. Über die Wiederholung der Tortur jedoch gleich mehr. 

Bekannte er aber seine Schuld, so mußte man sofort die Tortur 
abbrechen und der Angeklagte mußte — denn er konnte in den Schmer
zen gelogen haben — nachher, frei von der Folter, sein Geständnis 
wiederholen oder bestätigen (3 7) . Erst dann wurde das Geständnis 
protokolliert und von Richter und Assessoren unterschrieben. Durch 
diese Maßnahme wollte man die Freiheit und Zwanglosigkeit des 
Bekenntnisses sichern; es gab sogar Fälle, wo man solch eine nach der 
Folter protokollierte Aussage als „sponte, non vi tormentorum facta" 
bezeichnete (3 8) . Praktisch war so ein Geständnis ebensowenig frei wie 
das vorangegangene, auf der Folter erpreßte. Denn wenn man die 
Ratifizierung weigerte und das Bekenntnis nach der Folter widerrief, 
mußte man eine neue Folter gewärtigen. 

Wiederholung der Folter. 

Hier setzt die Frage nach der Wiederholung der Tortur an. Diese 
Frage entsteht jedoch aus zwei sehr verschiedenen Lagen. Einmal gibt 
es die Wiederholung einer Folter, die kein Geständnis erreicht hat. 
Hierüber gleich mehr. Etwas anderes ist die Wiederholung einer Folter 
nach Widerruf des Geständnisses. Besonders hier zeigt sich wieder die 
Fragwürdigkeit der Tortur im Beweisverfahren. Denn einerseits konnte 
ein falsches Geständnis durch die Schmerzen erpreßt sein, sodaß der 
Angeklagte, einmal von der Folter befreit, seine Lüge widerrufen mußte. 
Dann hätte also die Folter nichts als eben die Unschuld bewiesen. •— 
Anderseits, wenn man so einem nachmaligen Widerruf Glauben schen
ken wollte, würde jeder Schuldige in der Folter schnell bekennen und 
nachher widerrufen (3 9) . Was sollte nun Geltung haben, das Geständnis 
in der Folter oder die Leugnung danach? Die Juristen bemühen sich 
mit bewundernswertem Scharfsinn, dieses Problem zu lösen. Der Rich
ter soll in solchen Fällen noch einmal genau die Indizien der Schuld 
prüfen, femer die Umstände der Tortur und des Geständnisses; daraus 
soll er beurteilen, ob der Widerruf Glauben verdient oder nur eine 
falsche Ausflucht ist. Selten urteilt man theoretisch, daß der Angeklagte 

(зв) Cap. 40, o.e. fol. 35. — Auch C.C.C, art. 57. 
( 3 7 ) C.C.C, art. 58. „Und soll die sag des gefragten nit angenommen oder 

uffgeschriben werden, so er jn der Martter, sonnder soll sein sag thun, so 
er vonn der Marter gelassen ist". 

( 3 8 ) So auch bei der römischen Inquisition; vgl. E. Vacandard: L'Inquisition, 
19073, p. 185. 

( 3 β ) „Si non posset repeti, totum hoc remedium esset bine effectu" sagt Lessius 
(o.e. in Note 21, Hb. II, cap. 29, dub. 17, Nr. 168, fol. 385). Und Julius 
Clarus: „Ubi reus... revocet, debet iterum in tormentis repeti, ad hoc, ut 
in ipsa confessione perseveret". (o.e. Q. LXIV, Nr. 43; fol. 753). 
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nach Widerruf frei zu lassen sei (4 0) . Praktisch kam dies wohl nie vor: 
man ordnete einfach eine neue Folter an, wozu man auf Verlangen 
auch noch neue Indizien vorwandte. Gesetzt, daß der Angeklagte in 
dieser zweiten Folter wieder nachgab, und wieder sein Geständnis 
zurückzog, so dürfe noch eine dritte Tortur vorgenommen werden, 
aber nach dem dritten Widerruf sei der Angeklagte frei zu lassen (41) 
...falls sich nicht neue Indizien fänden, die eine wieder erneute Folter 
rechtfertigten! — Beim Hexenprozeß wiederholte man leicht fünf bis... 
zwanzig Male! (42) 

Etwas anderes war die Wiederholung einer Folter, die kein Geständnis 
erreicht hatte. Dazu gab es allmählich eine ganze Reihe von den 
Juristen ausgeklügelte Gründe. Die erste Folter sei — in anbetracht 
der Indizien — nicht schwer genug gewesen; man habe neue Indizien; 
der Angeklagte sei halsstarrig usw. — Besonders beim Hexenprozeß 
waren Theoretiker und Richter sehr erfinderisch in Vorwänden zur 
Wiederholung der Folter. Wir werden Spee zu diesen trügerischen 
Ausreden noch hören. 

Eine andere Möglichkeit zu erneuter Folter war das Suchen nach 
Mitschuldigen. Man urteilte ja: wenn das Verbrechen so geartet ist, 
daß man annehmen muß, der Beschuldigte habe Mithelfer gehabt, so 
muß der Schuldige dem Gericht seine Mittäter bekannt geben. Wenn 
er dies nicht freiwillig tut, so wird ihn die Folter schon zwingen ( 4 3) . 
Denn kein Verbrecher darf der Gerechtigkeit entspringen. — Aber 
auch wenn der Angeklagte freiwillig seine Helfer nennt, muß er diese 
Aussage durch eine Tortur bestätigen. Hier taucht wieder die alte 
römische Auffassung der Folter als Reinigungsmittel auf. So wie ein 
Sklave, ein Ehrloser, nur unter Folter ein Zeugnis ablegen durfte, so 
bekam die Aussage gegen einen Mitschuldigen erst Rechtsgeltung, wenn 
sie durch Folter erhärtet war. Die Folter ersetzte also den Eid des 
Freien. So war durch die Folter die Wahrheit der Angabe sicherer. Denn 
wenn der Angeklagte ganz frei Mitschuldige nennen durfte, würde er 
etwa seine Feinde und andere Unschuldige denunzieren. Die Folter 
jedoch sollte ihn davon zurückhalten. Es war noch eine umstrittene 

(40) Eymericus, der Inquisitor, ist merkwürdigerweise dieser Ansicht. Vgl. 
Vacandard: L'Inquisition, p. 203. 

С 1) So u.a. Benedikt Carpzow, o.e. Pars III, q. 126, Nr. 38-55. 
(42) в Niehues: Zur Geschichte des Hexenglaubens... im ehem. Fürstbist. 

Münster, 1875, S. 45 berichtet einige Fälle, wo fünf Mal gefoltert wurde 
durch alle Grade. — Delrio nennt es einen Beweis der Milde (en judicum 
clemens arbitrium), daß man einen Werwolf-Angeklagten zwanzig Mal 
folterte, weil man ihn nicht ohne sein Geständnis und ohne Reue bterben 
lassen wollte! (o.e. Lib. V, Sectio IX; ed. 1612, fol. 740). 

(43) „Quando putatur habuisse socios, vel conunisisse alia crimina, tunc etiam 
per torturara potest de his interrogari." (Lessius o.e. I.e. Nr. 152, fol. 
383) — Vgl. C.C.C, art. 46: „Quod si suo marte commissa fateri nolit, 
neque... auctores, hortatores, socios... indicant, quaestiones subsecuturas 
minitabuntur." 
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Abb. 5. Bild D aus Lölier, S. 440. — Oben werden einem Zauberer die 
Beinschrauben angelegt; im Hintergrund hängt einer im 'Zug' mit einem 
Gewicht an den Füssen. Unten sitzt ein Zauberer auf dem 'Stuhl ' ; die 
Richter sitzen inzwischen zu Tisch. 



Abb 6 Bild С ius Lohcr, S 31 — Nach der Anwenduni; der Beinschrauben hegt der 
Gefolterte in Ohnmacht Im Hintergrund wnd sein Vtrmogen schon verteilt (oder wird 

nur Würfel gespielt') 



Frage, ob für jeden Namen eines Mitschuldigen eine neue Folter nötig 
sei, oder ob eine Folter für alle Aussagen genüge. — Beim Hexenprozeß 
spielte diese Folter zur Erlangung der Denuntiationen eine sehr große 
Rolle. Man folterte, bis man genug Namen erpreßt hatte. Wenn jedoch 
die Angeklagte diese Namen ohne jeden Zwang schon freiwillig bekannt 
gab, begnügte man sich zur Bestätigung mit der Frage „ob sie diese 
Denuntiationen auch unter Folter behaupten wolle", worauf sie sich 
schnell dazu bereit erklärte, weil ja sonst die Folter ihr gewaltsam die 
Namen erpressen würde. So aber blieb sie von der Folter frei: die 
Drohung galt hier als Tortur und damit bekam die Denunziation 
Rechtsgültigkeit (4 4) . 

Schließlich diskutierten die Gelehrten noch über die Erlaubtheit 
einer Folter, um von einem Überführten noch etwa andere Missetaten 
zu erfahren, die er verübt haben möchte. Allgemein stellte man dazu 
als Bedingung, daß erstens das corpus delicti feststehen müsse, femer 
gewisse Anzeichen die Täterschaft des Angeklagten wahrscheinjich 
machten. — Beim Hexenprozeß wieder machte man hierauf eine weit
gehende Ausnahme: ein corpus delicti konnte ja jedes Unheil sein, jede 
Krankheit, jede Mißernte, jede Viehseuche, die sich irgendwo hervor
getan hatte. Und bestimmte Anzeichen brauchte man eigentlich nicht, 
weil man sich ja von einer Hexe jeder Missetat versehen konnte. 

So sahen in kurzen Zügen die vielen Bestimmungen aus, die Juristen 
und Gesetzbücher beim Foltergebrauch vorschrieben. Sie mögen etwa 
seltsam anmuten, weil sie ja im Grunde nur einen Mißbrauch innerhalb 
der Schranken zu halten versuchen. Und trotzdem: wenn die Richter 
sich nur gewissenhaft an diese Bestimmungen gehalten hätten, na
mentlich, wenn jeder Gefolterte ein 'beinahe überführter' Schuldiger 
gewesen wäre, hätte die Folter meist nur dazu gedient, den Widerstand 
eines frech Leugnenden zu brechen und hätte sie wohl selten Unschul
dige in Gefahr gebracht. Man darf es den Juristen wie Julius Clarus, 
Damhouder und Farinacius nicht zum Vorwurf machen, daß sie für 
die Folter genaue Bedingungen aufstellten, statt sie gänzlich zu ver
urteilen. Im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert kam fast nie
mand auf den Gedanken, die Folter abzuschaffen, ebensowenig wie die 
Christenheit jahrhundertelang auf den Gedanken kommen konnte, die 
Sklaverei abzuschaffen. 

C. FORMEN DER TORTUR. 

Was aber die Folter ungerecht und unzuverlässig machte, war viel
mehr ihre Form, ihre Gestalt, ihre schreckliche Wirklichkeit. Vor 
einigen Jahrzehnten konnte man sich von der Folter weniger leicht 
eine Vorstellung machen, als heute in der Mitte des zwanzigsten Jahr-

(44) Ein Adagium sagte ja: „Metus torquendi xquiparatur torturje." Vgl. 
Clarus o.e. Q. LXIV, Nr. 31, fol. 750. Man ließ die Denunziationen „in 
loco tortura;" ratifizieren. 
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hunderts, da wir ja bei der Geheimen Staatspolizei der totalitären Staaten 
die Folter wieder erfolgreich wirksam sahen und sehen. Die heutigen 
Methoden mögen uns feiner und verschärfter erscheinen, weil die 
psychologischen und medizinischen Wissenschaften einen ungewollten 
Beitrag dazu lieferten, im Grunde benutzten die Henker und Richter 
des fünfzehnten Jahrhunderts schon Foltermethoden, die den Ange
klagten seelisch und körperlich ebenso gründlich vernichteten und 
widerstandslos machten. Wir brauchen hier nicht auf die zahllosen Arten 
der Folterqualen einzugehen ( 4 5 ) , aber eine kurze Darstellung der 
Hauptformen an Hand der alten Quellen möge ein knappes Bild der 
ungeheuren schrecklichen Wirklichkeit geben. 

Einige Foltermethoden gibt J o d o c u s D a m h o u d e r in seiner 
Praxis an ( 4 C ) ; wir bringen seine Worte in freier Wiedergabe: Die 
Tortur soll eigentlich nur mit Schnüren geschehen (also das Recken 
des Körpers) ; aber seit undenklichen Zeiten haben die Henker und 
Richter verschiedene andere Arten erfunden mit Wasser, Essig oder 
Öl, das sie dem Angeklagten in den Mund eingießen. Femer quälen 
sie den Körper mit brennenden Pechfackeln oder anderen Schmerzen. 
Oder sie lassen den Angeklagten hungern und dürsten, oder Kälte 
erleiden, oder geben ihm sehr salziges Essen ohne jedes Getränk. 
Andere stoßen scharfe Holzsplitter unter die Nägel und pressen dann 
mit Stricken die Hände stark zusammen. Andere bringen sogar einen 
Stein oder eine Würfel unter die Haut . Man foltert auch durch Hornis
sen oder Mäuse, die man unter einer Schale dem Gefolterten an den 
Körper p reß t . Oder man bindet den Angeklagten an eine Bank und 
bestreicht seine Fußsohlen mit Salzwasser, das dann von einer Ziege 
abgeleckt wird. „Diese Folter", sagt Damhouder ohne jede merkbare 
Anteilnahme, „scheint wohl die schwerste zu sein und unerträglich, 
ohne jedoch dem Körper zu schaden." (Tatsächlich wurde man fast 
wahnsinnig vor Krampf infolge der kitzelnden Zunge der Ziege.) 
Andere gießen dem Gemarterten ungelöschten Kalk in die Nase, oder 
man bindet ihn auf einen rohen Tisch und hängt schwere Gewichte an 
Hände und Füße, sodaß diese unter großen Peinen ausgereckt wer
den ( 4 7 ) . „ Ich kenne Henker", sagt Damhouder schließlich, „die den 
Beklagten mit ausgebreiteten Armen aufhängen, und dann brennende 
Kerzen in die Axelhöhlen halten, bis die Hau t an beiden Seiten ver
brannt ist; oder die die Füße in glühenden Kohlen halten, oder die 
Füße mit Fett einschmieren und ans Feuer bringen. Aber diese Tortur 
ist unmenschlich und tyrannisch". — „Bei uns in Flandern", sagt der 
Löwener Rechtsgelehrte, „ist nur Brauch: auf die Bank spannen und 

(4B) Die Werke von Quanter und Helbing, sowie Soldan I, S. 339-366 bieten 
genug an grausamen Schilderungen der Folterqualen. Auch Grevius bietet 
schauderhafte Szenen in Fülle (Vgl. Note 67). 

(4 β) O.e. cap. 37, Nr. 17; ed. 1646, fol. 30 f. 
(4 7) „Sunt quidem impuriores qui reorum testículos fune constringant eosdemque 

virgis acriter caedunt." 
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ausrecken, und mit Wasser vollpumpen." — Als ob das auch nicht 
unmenschlich und tyrannisch wäre ! — Hier wäre nur noch zu erwähnen 
das tormentum insomniae, die Folter der Schlaflosigkeit, wobei man den 
Gefolterten tagelang keinen Schlaf gönnte. Delrio (48) und viele andere 
preisen diese Folter, weil sie keine körperliche Verletzung verursacht. 
Die seelische Zerstörung jedoch, die diese abscheuliche Marter hervor
rief, war diesen gelehrten Herren unbekannt oder jedenfalls bedeu
tungslos. 

Wir können keine Vollständigkeit anstreben in der Darstellung der 
Folterarten. Der Mensch scheint wohl selten so reich erfinderisch, als 
wenn er einen Mitmenschen quälen will. Die Geschichte bietet Beweise 
der unmenschlichsten Grausamkeit bei den Völkern aller Zeiten und 
Länder. Die Kirchengeschichte hat ihre eigenen Erfahrungen auf die
sem Gebiet: die Akten der Märtyrer, nicht nur aus der römischen 
Kaiserzeit, sondern auch in jüngerer Zeit in den asiatischen und kana
dischen Missionsgebieten, sowie in west-europäischen Ländern wie im 
England der Königin Elisabeth I., in den Niederlanden unter den 
Geusenführern Lumey und Sonoy und in Polen unter den Einfällen 
der Kosaken. — Sie alle beweisen, wie schrecklich der Teufel den 
Menschen beherrschen kann, wenn dieser seine Vernunft nur dazu 
gebraucht, „tierischer als jedes Tier zu sein". Wer nur heute um sich 
schauen will, kann erfahren, wie wenig der 'Fortschritt' den Menschen 
vor diesen viehischen Ausbrüchen des 'Teufels in uns' sichert. Johann 
Wier hatte wohl recht gesehen: wenn beim Hexenprozeß der Teufel 
wirksam ist, so ist es nicht sosehr in den angeklagten Hexen, sondern 
vielmehr in den Henkern und Richtern, die in satanischer Grausamkeit 
ihre armen Opfer quälen. 

Gesetzliche Grade der Tortur. 

Inzwischen war die unmenschliche Grausamkeit der Folter für viele 
Juristen und Richter der Hexenzeit nur ein Glied in der Kette des 
Kriminalverfahrens, worüber man Rechtsregeln aufstellte und dessen 
Maß und Ziel man beschrieb. Obwohl die Gesetze über die Art der 
Folter selten genaue Worte enthalten und diese dem Ermessen des 
Richters nach Landesbrauch überlassen (4 9) , gab es doch Verordnungen 

(4а) O.e. lib. V, sect. IX; ed. 1612, fol. 737: „tormento vigilise omnium óptimo 
et tutissLmo, quando non additur simul membrorum extensio,... potissimum 
utendum quoad mulleres, maxime honestiores, ut sunt moniales." •—• Hippo-
lytus a Marsiliis, Kriminologe in Bologna im 16. Jhdt., war der einfluß
reichste Förderer dieser Tortur. — Auch in England wurde sie gegen 
Hexen häufig angewandt; vgl. W. Notestein: A history of witchcraft in 
England, Washington 1911, S. 202 und anderswo. 

í 4 0 ) C.C.C, art. 58: „Die peinliche frag soll nach gelegenheit des Arkwons der 
personen Vieil, offt oder wenig, hartt oder militer Nach ermessung eins 
guten Vernünfftigen Richters furgenommen werden." Die Carolina ist über 
die Folter sehr undeutlich und wortkarg. 

179 



einzelner Länder über Beschaffenheit, Dauer und Grade der Tortur. 
Man unterschied drei bis fünf Grade der Tortur (50). Die Abstufung 
der leichten und schweren Foltermethoden diente dazu, dem Richter 
eine Anleitung zu bieten, wie er den Angeklagten zuerst mit leichteren 
Martern zusetzen könne und allmählich, wenn der Gefolterte nicht das 
erwünschte Geständnis gab, zu schwereren schreiten dürfe, nach M a ß 
allerdings der vorhandenen Indizien. — Aber diese letzte Bedingung 
wurde kaum beachtet. Wenn einmal mit der Folter der Anfang gemacht 
war, gab es kein Ende, bis der Richter gesiegt hat te; er ließ sich nicht 
von einem widerspenstigen Angeklagten überwinden. 

Der erste Grad im sächsischen Recht war die territio, das Abschrek-
ken, entweder 'nur' mit Worten, wenn nämlich der Henker den Ange
klagten auszog, zur Folterkammer führte und die Wirkimg der bereit
liegenden Werkzeuge erklärte, wohl nicht gerade mit freundlichen 
Worten. Nicht selten war schon diese territio ausreichend, eine Ange
klagte vollends zur Verzweiflung und zu den tollsten Bekenntnissen zu 
bringen! — Genügte dies aber nicht, so folgte dieser territio verbalis 
eine territio realis, d.h. „wenn außer den Drohungen der Henker 
leichtere ( ! ) Foltermittel wie Daumenschrauben anwendet". Der Schmerz 
dieser Folter, wobei die Finger zwischen zwei Holzblöckchen, die ange
schraubt wurden, jämmerlich zermalmt wurden, war schon so uner
träglich, daß es eine fast übermenschliche Leistung war, diese Folter 
auszuhalten. Von Zeit zu Zeit wurden die Schrauben fester angedreht 
oder an andere Finger neu angesetzt, oder der Henker schlug darauf. — 
Trotzdem wagten es die Richter, wie Spee sagt, diesen ersten Grad als 
eigentlich 'keine Folter" zu bezeichnen ( 5 1 ) . Auch die Beinschrauben, 
oder die sog. 'spanischen Stiefel', wobei die Waden zu Brei zerquetscht 
wurden, gehörten oft zu diesem ersten Grad, zur 'leichteren Tortur ' ! 

Wenn man die Folter in fünf Grade einteilte, nannte man den ersten 
die Androhung und Entkleidung und das Binden auf die Folterbank; 
den zweiten bildeten die Daumenschrauben; den dritten die Beinschrau
ben. Von Zeit zu Zeit neu ansetzen, oft eine Stunde lang so das Opfer 
quälen, war kein neuer 'Grad'. 

Den zweiten Grad des sächsischen Rechts bildete das Recken auf der 
Bank. Das Tormentum hatte hier seine ursprüngliche Bedeutung von 
'Winde'. Schnüre an Füßen und Händen liefen zu beiden Enden der 
Bank über Achsen, die mit Kurbeln angedreht werden konnten, sodaß 
der Körper des Gefolterten unter abscheulichen Schmerzen gereckt 
wurde. Oft wurden dabei die Arme aus den Gelenken gezogen, worauf 

i50) Claras I.e. kennt fünf Grade; Carpzow und das sächsische Recht drei: Wir 
verbinden beide, weil die Untenchiede für das Gericht wenig Bedeutung 
hatten. 

(B1) CCr. 9. Frage, S. 25. Vgl. oben S. 146, Kap. VI. 
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der Henker diese nach der Folter wieder ineinander bringen mußte ( 6 2) . 
Eine andere Form dieses tormentums war das Spannen auf eine Leiter, 
wobei die Schnüre über die Sprossen angezogen wurden (5 3) . Auch 
gab es Foltergeräte, wo der Körper des Angeklagten in horizontaler 
Lage hing, während Hände und Füße an Schnüren angezogen wurden ; 
das Gewicht des Körpers erschwerte bedeutend die Schmerzen des 
Ausspannens. — Bei der Folter auf der Bank oder an der Leiter konnte 
noch 'der gespickte Hase' hinzukommen, ein Holzbrett mit scharfen 
Nägeln beschlagen, das unter den Rücken gelegt wurde und beim 
Anziehen der Schnüre das Fleisch aufriß. 

Beim Hexenprozeß scheint das Ausrecken des Körpers meist mit dem 
'Zug' zu geschehen. Nur die Hände wurden gebunden und das Seil 
wurde über eine Rolle in der Decke angezogen, sodaß der Körper frei 
an den Handgelenken hing. Um den Schmerz zu erhöhen, hing man 
zentnerschwere Gewichte an die Füße, oder man schlug auf die 
Schnüre, sodaß ein Krampfstoß durch den Körper fuhr; oder man 
peitschte einen dabei ab. — Ein Unterschied war noch, ob man die 
Arme vor der Brust band oder auf dem Rücken. Im letzten Fall waren 
die Schmerzen ungeheuer groß; fast immer wurden die Arme aus den 
Schultergelenken gezogen. — Wohl selten überstand einer all diese 
Schmerzen, ohne seinen Widerstand aufzugeben. Übermenschlichen 
Mut zeigte die unglückliche Ennekc Fürsteners aus Dülmen im Jahre 
1724 in Coesfeld, wo der Richter Dr. Gogravius ihr, als sie im Zug 
hing, die spanischen Stiefel und die Daumenschrauben anlegen ließ (S4). 
— Stundenlang ließ man die Unglücklichen oft hängen, obwohl die 
Bestimmungen der Gesetze über die Dauer der Tortur sich gerade auf 
diese Folter des Zuges beziehen und eine Stunde als Höchstmaß zulas
sen. Ein Richter, der diese Verordnungen zugleich befolgen und über
treten wollte, teilte die Stunde in zwei halbe oder vier Viertelstunden 
ein, wodurch die Schmerzen schon bedeutend erschwert wurden (5 5) . 

Die dritte Tortur im sächsischen Recht, die fünfte bei der Einteilung 
in fünf Grade, war das Brennen mit Pechfackeln oder mit Schwefel. 
„Ita tarnen ne inquisitus damnum vitse sentiat" ( 5 6 ) : aber so, daß 
der Angeklagte nicht sein Leben dabei einbüße, d.h. er darf nicht auf 
der Stelle sterben, höchstens im Kerker. (Dann hat es der Teufel 
getan). — Dieser dritte Grad jedoch ist seltener gebräuchlich, aber 

(B2) Lakonisch schreibt Joh. Brunnemann (o.e. in Note 21, § 74): „finita tor
tura debent brachia adaptan et in locum suum. reponi". — Einmal wurde 
einer Frau einfach die Hand abgerissen und sie starb kurz darauf. (Mellor: 
La torture, 1949, p. 113). 

(53) Diese Tortur der Leiter wurde in der Teresiana (1769), der Strafgesetz
ordnung der Kaiserin Maria Teresia, ausführlich vorgestellt. Vgl. Helbing: 
Die Tortur, 19263, Kap. X und XI mit Abbildungen. 

C54) Akten bei B. Niehues, o.e. in Note 42, S. 40-46. 
(6 5) CCr. 23. Frage, 4. Vorwand, S. 107 f. 
i 5 6 ) M. Walberger: Diss. Jurid. de Lamiis earumque processu criminali... 

praeside E. F. Schröter, Jena 1670, S. 103. 
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„bei größeren Ausnahmeverbrechen ist dem Richter nicht nur nicht 
verboten, zu diesen dritten Grad zu schreiten, sondern es wird ihm 
vielmehr durch den Text des Gesetzes aufgetragen: 'weil todeswürdige 
und sehr schwere Verbrechen nicht anders als mit der Folter entdeckt 
und untersucht werden können, halte ich sie und will ich, daß alle 
sie halten für sehr geeignet, die Wahrheit zu erfahren'" (5 7) . — 
Inzwischen wiederholt jedes Gesetz und jeder Jurist die Warnung, daß 
der Richter nicht jedes menschliche Gefühl verliere und immer neue 
und schärfere Foltermethoden ausdenke. Das wäre auch kaum nötig: 
die gebotenen Möglichkeiten werden seinen Sadismus wohl genug be
friedigt haben (5 8) . 

Wir haben auf Vollständigkeit in dieser Darstellung der Arten der 
Tortur verzichtet: wer mehr erfahren will, lese die Werke, die ausführ
lich und nicht ohne sensationelle Aufmachung darüber handeln (5 9) . 
Hier müssen wir nur noch einige Folterarten erwähnen, die in die 
gerichtliche Liste der Grade nicht aufgenommen sind. Wir meinen den 
K e r k e r , das Verhör und die Personen, die die Gefangenen von allen 
Seiten bedrängten. Wir können damit kurz sein: man stelle sich nur 
alles vor, was einem Menschen scheußlich und ekelerregend erscheint: 
eine kalte, finstere, schmutzige Höhle, in der man tagelang, oder 
wochen- und monatelang am feuchten Boden hocken muß. kaum zu 
essen bekommt, keine menschliche Stimme vernimmt und allein ist mit 
dem Ungeziefer und den huschenden Ratten, die die Nächte schlaflos 
machen. Das war der Kerker, in welchem die Angeklagten ihr Schicksal 
überdenken konnten (6 0) . Dieses Schicksal wurde ihnen schreckliche 
Drohung, wenn der Wächter sie zum V e r h ö r hinaufrief in das 
Gerichtszimmer oder in die Folterkammer. Das Verhör vor den manch
mal unerbittlichen Richtern war an sich eine Seelenfolter, die in eine 
tödliche Verlassenheit und Schwermut versetzte, sodaß oft ein Verhör 
allein schon den Widerstand brach und Geständnisse hervorrief von 
Verbrechen, die hier zum erstenmal in das Bewußtsein traten. 
Lieber alles bekennen als diese mitleidlosen Herren zu reizen (6 1). Sie 

C""7) Walberger, o.e. S. 104; der Text des Gesetzes ist von Paulus JCtus in 
Digest. 48, 18, 8 und soll auf Kaiser Augustus zurückgehen. 

( 5 β ) Man erinnere sich, was Spee über die Sittenlosigkeit vieler Hexenrichter 
sagte: vgl. unser sechstes Kapitel, S. 144 f. 

( 5 e ) Vgl. Note 45 u. 20. Unsere Bilderzeigen noch den Stuhl; diese Marter wurde 
auch in den österreichischen Alpen viel gebraucht, nicht selten starben die 
Opfer darauf. Vgl. Fr. Byloff: Das Verbrechen der Zauberei, 1902, S. 
229-249. 

C 0 ) „Nam meditatio frequens et carceris calamitas... disponunt ad veritatem 
erudiendam", Malleus III, q. 14, ed. 1600, p. 552. „Vexatio dat intellec-
tum" war ein Adagium der Inquisitoren. — Lercheimer, Kap. 17, und 
Praetorius, Kap. XI, schreiben mit flammenden Worten über die schänd
lichen Qualen der Kerkerhaft. 

( e l ) Ein Mann in Wertheim widerrief 1644 sein freiwillig abgelegtes Geständnis. 
Die Richter fragten ihn, weshalb er denn frei bekannt habe. Er antwortete 
„Er sei kein eiserner Mensch; hätte wohl gewußt, so er würde torquiert 
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gaben ja doch erst Frieden nach einem umständlichen Bekenntnis, ob 
es wahr sei oder falsch. 

Die wichtigste Rolle spielte dabei wohl der H e n k e r . Obwohl er 
nur im Auftrag des Richters sein Amt ausüben durfte, konnte er dabei 
doch meist so selbständig zu Werke gehen, daß tatsächlich sein Auf
treten ausschlaggebend war für den Erfolg des Verhörs, der 'peinlichen 
Frage'. Die Henker waren die am tiefsten herabgesunkenen Wesen, die 
es in der Menschheit gab. Es waren Unmenschen, die mit lüsternen 
Blicken ihre Opfer musterten und ihnen mit teuflischem Sadismus die 
auserlesensten Schmerzen zu bereiten wußten. Ihre Berührung allein 
schon, und erst recht die Entkleidung durch seine rohen Hände genüg
ten, eine Frau völlig zu brechen. Diese Verrufenen wußten auch durch 
Rauschgifte ihre Opfer zu betäuben, sie suggerierten die erwünschten 
Aussagen, sie verfuhren ganz eigenmächtig mit der Tortur (62) und 
rühmten sich, aus jedem Angeklagten das Bekenntnis herauspressen zu 
können. „Der Henker fürchtet sich vor der Schande, als habe er sein 
Handwerk, die Folterung, ungeschickt ausgeführt, wenn er einem 
wehrlosen Weibe kein Geständnis hat entreißen können" (6 3) . So war 
jeder Angeklagte wirklich seinen Todfeinden ausgeliefert. Richter, 
Assessoren, Henker, Gefängniswärter und Beichtväter: alle waren von 
der Schuld überzeugt und bemühten sich, jeder mit seinen Mitteln, 
diese Überzeugung beim Beschuldigten zu erwecken und zu befestigen. 
Es gab da keinen Ausweg als durch ein Geständnis; die Folter würde 
dies am Ende doch erreichen, nur war dieser Weg schmerzvoller. 

Im Foltergebrauch rächte sich blutig der Fehler des Inquisitions
prozesses, der durch die Verwischung der Grenze zwischen amtlichem 
Ankläger und Richter den letzteren der Versuchung aussetzte, die zu 
erforschende Wahrheit mit dem Schuldgeständnis des Angeklagten 
gleichzustellen, und dies mit Gewalt zu erreichen. 

D. FOLTER UND HEXENPROZEß. 

So erreichte die Folter fast unbesiegt das Ziel, wozu man sie an
wandte: das Geständnis des Verbrechens, von dem man ja schon 
„beinahe volle Beweise" hatte. Man brach den hartnäckigen Widerstand 
des schon überführten Verbrechers. So wenigstens glaubten und lehrten 
die Juristen und Gesetzgeber. Darum wandte man die Folter nicht nur 
beim Hexenprozeß an, sondern ebenso freigebig erkannte man bei ande
ren Verbrechen wie Mord, Diebstahl, Straßenraub usw, auf die Folter. 
Es ist ein viel verbreiteter Irrtum, daß Folter und Hexenprozeß sich 
gegenseitig decken sollten. Tatsächlich war aber die Folter im Kriminal

werden, daß er dann die Unwahrheit wider sich selbsten reden werde... 
Er sei ein weiser Mensch." (Diefenbach: Der Hexenwahn, 1886, S. 71.) •—• 
Dieses Bekenntnis hieß dann aber 'extra torturam' abgelegt. 

(e2) CCr. 26. Frage, S. 121; 20. Fr., S. 91; 19. Fr., S. 86 f. 
(e3) CCr., 22. Fr., S. 104. 
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prozeß allgemein gebräuchlich, auch in Ländern, wo kaum Hexen
prozesse geführt wurden; so in den Niederlanden im 15. und 16. Jahr
hundert. Einen auffallenden Beweis hierfür liefert auch der bedeutende 
italienische Kriminalist Prosper Farinacius, der in seiner „Praxis et 
theoria criminalis" wohl der Tortur viele Seiten einräumt, aber dabei 
von Hexerei überhaupt kein Wort sagt. Auch die Indices seiner Opera 
omnia verzeichnen kaum einige Male das Wort sortilegium und male-
ficium ( 6 4 ) . — Und anderseits, in England herrschten bisweilen große 
Hexenverfolgungen, wobei jedoch die Folter ungebräuchlich war ( 6 5 ) . 
Auch wissen wir, daß Straßenräuberbanden sich untereinander mit 
Folterproben quälten, damit sie beim Verhör und in der Tortur gegen 
die Schmerzen gehärtet wären und sich gegenseitig nicht verraten 
würden ( e 6 ) . Alle Beispiele für die Ungerechtigkeit und Unzuverlässig-
keit der Folter, die Johann Grevius (6 7) in seinem klugen und scharfen 
Buche anführt, betreffen Folter gegen vermeintliche Diebe, Mörder 
usw., aber nie gegen einen Zauberer oder eine Hexe! 

Eines jedoch scheint wohl festzustehen: bei der Anklage auf Hexerei 
war die Folter, auch die Haft, das Verhör usw. strenger, schärfer und 
schwerer als sonst. Leichtere Indizien genügten zur Gefangennahme 
und zur Folter; man hatte auch leichter Gründe zur Hand, um die 
Folter zu wiederholen; Widerruf eines Geständnisses gab sofort Anlaß 
zu neuer Folter; Widerruf einer Denunziation wurde überhaupt nicht 
beachtet, wenn es auch im Angesicht des Todes geschah; und die 
Foltermethode selbst war der Willkür (es heißt natürlich 'dem Ermes
sen') des Richters (lies: des Henkers) anheim gegeben. Wie man 
allgemein über die Folter beim Hexenprozeß dachte, beleuchtet scharf 
ein Gutachten der Juristen in Padua, das diese am 9. Januar 1602 auf 
Ansuchen des Herzogs Maximilian von Bayern einreichten. M a r c a n -
t o n i u s P e r e g r i n u s ist der Verfasser des Gutachtens ( θ 8 ) . Zuerst 
beantwortet er die Frage, wieviel Denunziationen genügen. Drei Aus
sagen von Mitschuldigen, wenn auf der Folter abgelegt, genügen, den 
Angeklagten zu foltern, nicht einfach zu verurteilen ( 6 9 ) . Obwohl er 

f94) Prosper Farinacius: Opera omnia, 12 Bde., Lugduni 1634. 
(eB) Man erkannte die Hexen dort besonders durch Wasserprobe oder an 

ihrem Hexenmal. Dennoch war auch die Folter der Schlaflosigkeit üblich; 
vgl. Notestein, o.e. in Note 48, S. 167 und 190 und anderswo öfters. 

(θ β) Vgl. Joh. Janssen: Geschichte des deutschen Volkes Bd 8, bearb. v. L. 
Pastor, 190314, S. 511 f. — Auch Damhouder kannte diesen Brauch, o.e. 
in Note 21, С 38, Nr. 19. 

(β τ) Johann Grevius: Tribunal reformatum, 1624; der erste Angriff auf die 
Tortur im Kriminalprozeß. Vgl. Unten S. 200. 

(08) Abgedruckt in: Diversi Tractatus de potestate ecclesiastica coercendi Dje-
mones,... de modo procedendi adversus crimina excepta... Col. Agripp. . 
Gonstantini Munich, 1629, fol. 113-166: Marcanton. Peregr. J. C. Padua-
nus: Consilium de Sagis. 

(β β) Denn „tres testes habiles sufficiunt ad condemnationem; ergo inhabiles ad 
torturam" (§ 14, f. 125) und: „tortus przsumitur dicere veritatem" ( j 53, 
f. 136). 
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einmal sagt: „Bei schwersten Sonderverbrechen werden gleiche Beweise 
erfordert wie bei anderen", nimmt er diese kluge Bedingung gleich 
darauf zurück, indem er sagt: „Bei schweren Verbrechen soll der Richter 
leicht die Tortur anwenden". „Bei schwereren Verbrechen darf das 
Recht beiseitegestellt werden und ist es Regel, die Regeln nicht zu 
beachten." „Leichtere Indizien genügen zur Folter bei verborgenen und 
schwereren Verbrechen." „Bei Hexerei muß der Richter leichter geneigt 
sein zur Folter." „Die schwerste Tortur muß bei schwersten Verbrechen 
angewandt werden" (7 0) . Femer bewilligt er neue Folter, wenn die 
Indizien schwer sind; und wenn ein auf der Folter abgelegtes Geständnis 
nachher widerrufen wird, darf ohne weiteres die Tortur wiederholt 
werden „nicht über drei Male" (7 1). Einige Mäßigung bringen noch 
seine Forderungen, daß dem Angeklagten alles belastende Beweismate
rial mitgeteilt werden soll, und daß immer, bei wie schweren Ver
brechen es auch sein sollte, ein Verteidiger zuzulassen sei, dem alle 
Akten zur Verfügung stehen sollen (7 2) . Hier hat man in kurzen Linien 
die Lehre über die Tortur der Hexen, wie man sie bei Delrio, Binsfeld 
und der ganzen Zunft der Hexenspürer findet. — Hier rächte sich auch 
schrecklich die Undeutlichkeit des 58. Artikels der Carolina: „Vonn 
der maß peinlicher frage. Item die peinliche frag soll nach gelegenheit 
des Argkwons der personen Vieil, offt oder wenig, hartt oder militer 
Nach ermessung eins guten Vemunfftigen Richters furgenomen wer
den." Dieses Maß war in Wirklichkeit maßlos, denn der Argwohn war 
bei dem herrschenden Wahne überzeugend, und die Richter waren eben 
selten gut und vernünftig. 

E. SPEES URTEIL ÜBER DIE FOLTER 

So sah die Theorie und die Praxis des Foltergebrauchs aus, die 
Friedrich Spee im Hexenprozeß kennenlernte. Es ist jetzt an der Zeit, 
Spee zu den verschiedenen Fragen der Folter zu hören: sein kluges, 
besonnenes und mildes Wort wird in das Dunkel des Foltermißbrauchs 
wieder einen Strahl des Lichtes und der Hoffnung bringen. 

An unzähligen Stellen in der CCr. äußert Spee sich über die grau
samen Mißbräuche des Folterrechts, nicht nur in den 18 dubia, die 
die Tortur in ihrem Titel tragen. Aber ausdrücklich ist vom 20. bis zum 
32. dubium von der Folter die Rede. Wir wollen diese Kapitel zusam
menfassen, um Spees Anschauungen zu den verschiedenen Fragen des 
Foltergebrauchs darzustellen. Wir werden dabei nicht immer die Reihen
folge der CCr. beibehalten, sondern einen kurzen Kommentar zu dem 
eben schematisch dargestellten Verlauf der Folter und ihren Wieder
holungen bringen, soweit möglich mit den Worten Spees. 

(70) O.e. § 55, 85, 95, 101, 114. 
(71) O.e. § 132, 135 f. 
( т а ) O.e. § 144-155; dieser Forderung hat jedoch nur höchst selten ein Hexen

prozeß genügt. Vgl. oben S. 123 ff. 
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Die Bedingungen: genügende Indizien. 

An den Bedingungen zur Tortur: der Angeklagte darf nicht ganz 
überführt sein, aber ganz schwere Indizien müssen seine Schuld höchst 
wahrscheinlich machen, hat Spee nichts auszusetzen. Den Fall, d a ß 
jemand auf Hexerei gefoltert werde, obwohl sein Verbrechen durch 
klare Beweise feststand, nimmt Spee nirgends an; daraus ergibt sich 
schon, d a ß Spee annahm, das Verbrechen der Hexerei sei überhaupt 
nicht einwandfrei zu beweisen, weil es ein rein fiktives Verbrechen sei. 
Diese Ansicht Spees wird unser zehntes Kapitel beleuchten. — Die 
Folter, der die Hexen unterworfen wurden, war nach Spee ungerecht, 
nicht weil sie schon überführt, sondern weil die Indizien viel zu leicht 
waren und keinen Grund zur Tortur abgaben. „Auf jedes noch so 
geringe Gerüchtchen schreiten sie mit Windeseile gleich zu so gefähr
lichen Folterungen. Ja, sie schleppen da auch Leute zur peinlichen 
Frage, die allgemein im Rufe des ehrenhaftesten, untadeligsten Lebens
wandels stehen, daß allein das schon genügen sollte, auch die schwersten 
Indizien zu entkräften" C73). 

Hier besonders, bei den Bedingungen zur Folter, fängt Spees Kritik 
am Hexenprozeß an: es sind nach allgemeiner Lehre der Juristen zur 
Folter „sehr gewichtige Gründe, sehr dringende Indizien, die den Ange
klagten gleichsam überwältigen" ( 7 4 ) , nötig. „Zur Tortur genügen 
schwere (magna) Indizien nicht, weil sie um vieles einschneidender ist 
als die Gefangenschaft (welche auf schwere IndÌ7Ìen hin erfolgen darf) . 
Anderseits sind allerschwerste (maxima) Indizien oder volle Beweise 
nicht erforderlich (die einfach eine Verurteilung rechtfertigen), sondern 
hinreichend und erforderlich sind diejenigen, die wir schwerere (maiora) 
genannt haben, die so zuverlässig und klar und beinahe gewiß sind, 
daß jeder Besonnene ihnen berechtigten vollen Glauben schenken kann, 
wie einhellig von allen gelehrt wird... Das sind Gründe mit solcher 
Beweiskraft, d a ß sie zwar nicht völlig überführen, aber doch einem 
vollen Beweis sehr nahe kommen" ( 7 5 ) . 

Entrüstet und mit aller Schärfe seiner Dialektik geht Spee dem trü
gerischen Grundsatz „bei schweren und heimlichen Verbrechen genügen 
leichtere Indizien" zu Leibe. In der 36. Frage über den Wert des 
üblen Leumunds kommt er auf diesen Grundsatz zu sprechen, der sich 
u.a. bei Julius Claras, Farinacius und besonders bei Binsfeld findet. 
„Ich antworte aber", sagt Spee, „Verbrechen mögen noch so gräßlich, 
außerordentlich, geheim und schwer beweisbar sein, trotzdem genügen 
zur Tor tur niemals ein bloßes Gerücht oder andere leichtere Indizien, 
die keinen beinah oder so gut wie vollen Beweis erbringen. Wir sagen 
uns also los von allen denen, die das Gegenteil behaupten, und verwerfen 

(«) 29. Fr., S. 134 f. 
(T4) 32. Fr., S. 157. 
(7Б) 32. Fr., S. 158. — Als Gewährsmänner nennt Spee: Clarus, Farinacius, 

Lessius u.a. 

186 



den oben erwähnten, von Binsfeld mitgeteilten Rechtsgrundsatz als mit 
der gesunden Vernunft nicht in Einklang stehend" ( 7 6) . Hier hören 
wir Spee in seiner besten Form: er nimmt es allein auf gegen eine ganze 
Reihe bewährter Juristen, weil ihr Grundsatz der gesunden Vernunft 
(rectae rationi) zuwider ist. Recht und Brauch oder nicht, Spee sucht 
immer die Begründung oder die Verurteilung durch die gesunde Ver
nunft. Und in diesem Falle sagt ihm seine gesunde Vernunft, daß 
„die Tortur immer nicht nur übermäßig furchtbar, sondern überdies 
auch noch gefahrvoll (für die Wahrheit) ist; darum darf man unter 
allen Umständen nur auf die allerdringendsten Indizien hin zu ihr 
schreiten." Auch wenn das Verbrechen gräßlich und schwierig nach
zuweisen ist, fällt darum noch nicht die Furchtbarkeit und Gefährlich
keit der Folter selbst weg. „Folglich muß auch bei einem derartigen 
Verbrechen, nicht weniger als bei anderen, also mindestens ein beinah 
voller Beweis erfordert werden... Wenn es anders gemacht wird, dann 
steht es im Widerspruch zur gesunden Vernunft. Deshalb verbreiten 
sich auch die oben angeführten Verfasser vergeblich darüber, daß man 
bei Sonderverbrechen sich über die Gesetze hinwegsetzen dürfe. Gesetzt, 
wir würden das einstweilen einmal zugeben können, (aber es ist, wie 
bereits an anderer Stelle gesagt, falsch), dann würde man sich zwar 
über die Gesetze, aber darum noch nicht gleich über die Gebote der 
gesunden Vernunft hinwegsetzen dürfen. — Ja, weit entfernt, daß bei 
besonders gräßlichen, heimlichen und schwer nachweisbaren Verbrechen 
geringere Beweise genügen sollten als bei anderen; vielmehr sind nach 
dem Gebot der gesunden Vernunft sogar noch stärkere Beweise erfor
derlich" (77). 

Die 37. Frage lautet dann „Ob im allgemeinen Beweismittel, die bei 
gewöhnlichen Verbrechen nicht ausreichen (zur Tortur), bei Sonder
verbrechen und heimlichen, schwer nachweisbaren Verbrechen hin
reichend sind." „Ich antworte: Nein. Diese Antwort widerspricht 
freilich geradewegs jenem allgemeinen Rechtsgrundsatz, den wir bei 
der vorigen Frage aus Binsfeld angeführt haben. Ebenso dem Zitat 
aus Lessius, daß ein ehrloser Zeuge dann zugelassen werde, wenn die 
Wahrheit anders nicht festzustellen sei. Femer dem heute bei der 
Mehrzahl der Gerichte gebräuchlichen Verfahren, wo man beim Ver
brechen der Hexerei, weil es ein Sonderverbrechen und heimlich sei, 
sich mit schwächeren Beweismitteln, wie Denunziationen übel beleum
deter Mittäter, bloßen Gerüchten und Ähnlichem begnügt. Indessen 
ist unsere Antwort vollkommen richtig. Und zwar aus folgenden 
Gründen" (7 8) . Diese Worte würden verwegenen Übermut offenbaren, 
wenn nicht der unerschrockene Kämpfer für Recht und Wahrheit seine 

( 7 β) 36. Fr., S. 177. 
(" ) 36. Fr., S. 178 f. 
(T 8) 37. Fr., S. 181-187. 
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Gründe fest auf den Boden der gesunden Vernunft gebaut hätte. Wir 
fassen einige Gründe zusammen. 

Der erste Grund ist: „Die gesunde Vernunft verlangt, daß die 
Indizien, die die Tortur gestatten sollen, höchst dringend sind. Gesetzt 
nun, ein Vergehen, um das es sich handelt, gehöre zu den Sonder
verbrechen; was dann? Was doch die gesunde Vernunft verlangt, das 
muß in gleicher Weise bei Sonderverbrechen und anderen Vergehen 
beobachtet werden." — Zweiter Grund: Bei den gewöhnlichen Ver
brechen genügen leichtere Indizien und leere Mutmaßungen nicht zur 
Tortur, weil hier immer Gefahr besteht, daß ein unschuldiges Menschen
leben zugrunde gehe. Diese Gefahr ist aber bei 'Sonderverbrechen' 
bedeutend größer. „Folglich genügen bei diesem Verbrechen nicht bloß 
keine leichteren Indizien, sondern es sind darüber hinaus in Wahrheit 
viel schwerere erforderlich." — Dritter Grund: Gesetzt also, ein Ver
brechen sei heimlich und schwerig nachzuweisen, was dann weiter? 
Folgt daraus etwa, daß leichtere Beweisgründe und Mutmaßungen 
genügen müssen, mich vernünftigerweise dermaßen davon zu über
zeugen, ein Angeklagter habe dieses Verbrechen begangen, daß nur 
noch ein Geständnis fehlt? — Vierter Grund: „Es folgt aber ganz das 
Gegenteil daraus: Denn wenn ein Verbrechen heimlich ist, versteckt 
und in Finsternis gehüllt, dann ist deshalb, um es aufzuklären, ein 
stärkeres Licht, nicht eben ein schwächeres vonnöten. Es ist eben nicht 
recht zu begreifen, wie etwas, das als schwerer nachweisbar (difficilioris 
probationis) bezeichnet wird, gleichwohl leichter soll bewiesen werden 
können." Beim Fehlen stärkerer Beweise darf man hier zwar die 
leichteren, die Mutmaßungen eher benutzen, aber nur um weiter nach
zuforschen, zu prüfen. „Aber es ist falsch, beidem, Großem wie Kleinem, 
gleichen Wert beizumessen und eines genau wie das andere zum gleichen 
Zweck verwenden zu wollen. Denn wenn das Große fehlt, dann ver
ändert das Kleine noch nicht sein Wesen und wird groß." — Fünfter 
Grund: Es ist gegen die christliche Nächstenliebe, dieses ungeheure, so 
verabscheuungswürdige Verbrechen auf leere Mutmaßungen hin unse
rem christlichen Nächsten zuzutrauen und ihn als beinah und so gut 
wie überführt zu den furchtbarsten, gefährlichsten Folterqualen zu 
schleppen. 

Den falschen Grundsatz, der der gesunden Vernunft zuwider ist, 
führt Spee in der 38. Frage auf seinen Ursprung zurück: Bei schwer 
nachweisbaren Verbrechen, so stellt er fest, darf der Richter bei beinah 
vollen Beweisen zur Tortur schreiten, weil eine Gewißheit, die zur 
Verurteilung genügen könnte, hier nur aus dem Geständnis des Schul
digen selbst zu erhalten ist. Bei anderen Verbrechen hat der Richter 
immer die Pflicht, möglichst genau und fleißig zu untersuchen, ob er 
ohne Gebrauch der Folter genügende, überzeugende Beweise erbringen 
kann. 
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Zweck der Folter. 

Ein anderer Grundsatz in bezug auf die Folter wurde beim Hexen
prozeß allgemein schwer verletzt: Tortura purgat a crimine: eine über-
standene Folter entkräftet die Anklage. Gegen diesen einzig vernünftigen 
Grundsatz wurde schwer gesündigt. Wiederholt brandmarkt Spee diesen 
Mißbrauch. Die Gefahr für Unschuldige bei der Folter liegt eben darin, 
„daß die Angeklagte sich in keiner Weise befreien und sich von dem 
Vorwurf des Verbrechens reinigen kann, auch wenn sie trotz allem dem 
Schmerz widerstanden und nichts bekannt hat. Denn man wird sie so 
oft wieder zur Folter schleifen, bis sie unterliegt und von der häufig 
wiederholten Quälerei überwältigt sich zum Reden bequemt... So macht 
das allenthalben gebräuchliche vielfache Wiederholen des Streckens, 
Geißeins, Brennens usw. jede Hoffnung, jemals loszukommen, zu
nichte" ( 7 9 ) . — Spee weiß wohl, warum die Richter keine Angeklagte 
nach Uberstehung der Tor tur freilassen wollen. In der 22. Frage nennt 
er die Ursachen und Gründe: Sie wollen nicht übereilig und leichtfertig 
scheinen; sie wollen viele Hexen haben, damit ihre Arbeit notwendig 
erscheine; sie verlieren nicht geme die Belohnung, die ihnen von den 
Fürsten für jede verurteilte Hexe zugesagt ist; die Henker wollen sich 
nicht von einer Frau überwinden lassen, und foltern, bis sie gesteht ( 8 0 ) . 
Sie haben auch schöne Vorwände, weshalb sie die Tortur immer wieder 
erneuem dürfen, wie wir gleich sehen werden. 

Spee dagegen hält daran fest: „Die Tortur kann nur dann ein Mittel 
zur Wahrheitserkenntnis sein, wenn das, was der Gefolterte sagt, auch 
für wahr gehalten wird. Aber das kann man schwer versprechen. Denn 
wie, wenn der Gefolterte sagt, 'ich bin unschuldig'? Wird man das dann 
für wahr ansehen? Nein, heute wird es ganz anders gemacht" ( 8 1 ) . 
Sehr scharf führt Spee die Lügenhaftigkeit der Richter beim Gebrauch 
der Folter vor Augen, wenn er den Fall Henot (8 2) kritisiert. Es kam 
gar nicht selten vor, daß eine Angeklagte trotz ihrer Leugnung in 
wiederholter Tortur, dennoch zum Tode verurteilt wurde. Diese Opfer 
waren also weder durch eigenes Geständnis, noch durch überzeugende 
Beweise der Schuld überführt worden. — „Daß sie kein Geständnis 
abgelegt hat, wissen wir ja. D a ß sie aber auch nicht überführt war, 
beweise ich so: Wäre sie überführt gewesen, so wäre sie nicht gefoltert 
worden,... da ja die Folter nur zur Ergänzung des Beweises dient. Man 
hat sie drei-, viermal gefoltert, also bedurften die Beweise in ihrem 
Fall einer Ergänzung... Es waren also keine vollen Beweise; sie konnten 
die Angeklagte also nicht überführen... der Richter hat foltern lassen, 
um zur Wahrheit zu kommen. . . ; er war also bis dahin nicht zur Wahr
heit gelangt; und da die Angeklagte kein Geständnis abgelegt hat, hat 

(™) 20. Fr., S. 94 f. 
(80) 22. Fr., S. 103 ff. Vgl. oben S. 144-150. 
(81) 27. Fr., S. 125. 
( 8 Ϊ ) Vgl. oben S. 72 u. 77. 
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er auch im weiteren Verlauf des Verfahrens sein Ziel nicht erreicht. — 
Wie hat er sie trotzdem verurteilen können? Nach allgemeiner Ansicht 
werden durch Überstehen der Tortur alle Indizien und Beweise, selbst 
volle Beweise, entkräftet. Bleibt daher ein Angeklagter, auch ein bereits 
überführter, während und nach der Folter standhaft beim Leugnen, 
dann muß er freigelassen werden. So lehrt gemäß der gemeinen Mei
nung Farinacius, und es folgt ihm Delrio (lib. 5, Sect. 9.) ; bei ihnen 
mögen diejenigen, die Wert darauf legen, Zitate einsehen. Die gefolterte 
und nicht geständige Angeklagte war demnach gereinigt, war sie aber 
gereinigt, mit welchem Recht ist sie hernach verurteilt worden? Ihr 
standhaftes Leugnen bis zum Tode hat diese Reinigung überdies noch 
verstärkt" (83). 

Die Wiederholung der Folter. 

Die Richter jedoch hatten im Laufe der Jahrzehnte eine ganze Reihe 
schöner Vorwände gefunden, weshalb man die Folter, wenn der Ange
klagte sie ohne Geständnis überstand, wiederholen dürfe. Spee ist mit 
diesen Ausflüchten gut bekannt und in der 23. und 24. Frage führt er 
in sarkastischer Weise diese falschen Gründe zur Wiederholung der 
Tortur an. „Es fehlt ja nicht an hübschen, zweckdienlichen Mitteln, 
die Wiederholung der Tortur zu rechtfertigen, und das Gewissen 
einzuschläfern, auch wenn keine neuen Indizien mehr aufzutreiben sein 
sollten. Ich möchte nicht, daß man mich gar wegen meiner Weichherzig
keit und Unwissenheit in Kriminalsachen auslachte, und will darum 
ein wenig auf die Seite der Richter treten und die weniger Erfahrenen 
unterrichten, durch welche Mittel man das rechtfertigen kann, was 
man gerne tun möchte" (8 4). Dann bringt die 23. Frage einige dieser 
Vorwände die „einem Richter, der es nicht gar so genau nimmt, zur 
Verfügung stehen". 

Erstens lehren Juristen wie Bartolus, Baldus, Farinacius und viele 
andere, daß es „ins Ermessen der Richter gestellt ist, ob ein Angeklagter, 
der bei der ersten Folterung kein Geständnis abgelegt hat, nochmals 
gefoltert werden darf" (8 5) . Also, der Richter ist ganz frei, zumal er 
bei Sonderverbrechen die Gesetze überschreiten darf! — Zweitens kann 
er sagen: die erste Tortur sei nicht ausreichend gewesen, wie Glarus, 
Delrio, Damhouder u.a. lehren. Nicht ausreichend wird nun freilich 
„jede Tortur heißen, die den Angeklagten nicht zum Reden gebracht 
hat... Der Angeklagte wird gefoltert: Gesteht er, so ist es gut; gesteht 
er nicht, so war eben die Folter nicht ausreichend und muß morgen 
wiederholt werden. Gesteht er auch dann nicht, dann war die Folter 

C83) 39. Fr., S. 191 ff. 
(84) Diese Worte bilden den Schluß des 22. dubiums, S. 105. 
(85) 23. Frage, S. 105. — Vgl. Dig. 48, 18, 18 (Paulus): „Reus evidentioribus 

argumentis oppressus repeti in quaestionem potest, maxime si in tormenta 
animum coipusque duraverit." 
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noch immer nicht ausreichend! Nur weiter!" (86) — Ferner lehren die 
Rechtsgelehrten, eine Folter dürfe bei sehr starken und schweren Indi
zien einfach wiederholt werden. „Es ist ein ausgezeichneter Vorwand. 
Denn künftig wird jeder nach seinem Geschmack seinen Indizien soviel 
Gewicht absprechen oder beimessen, wie er will, und wenn er die Tortur 
wiederholen möchte, dann sagt er, seine Indizien seien sehr dringend 
und durchaus nicht schwach" (8 7) . — Auch kann der Richter die 
zugemessene Dauer einer Stunde auf vier Viertelstunden an vier Tagen 
erstrecken. „Dabei achten sie nicht darauf, daß... eine so auseinander
gezogene Folter viel furchtbarer ist als eine hintereinander durchge
führte... weil der Körper erst einmal wieder zur Ruhe gekommen ist, 
und überdies der Mut durch die Vorstellung der neuen Qual des 
nächsten Tages gebrochen und erschüttert ist" (88). — Erst recht kann 
diesen Richtern die Erfindung der Autoren des Malleus von großem 
Nutzen sein: man nenne die Wiederholung einfach eine Fortsetzung (80) ! 
Hier müssen wir Spees Sarkasmus belauschen, wenn er die Richter 
sagen läßt: „Wir wiederholen die Folter nicht; das sei ferne von uns, 
daß wir so etwas ohne neue und sehr gewichtige Indizien tun sollten. 
Wir setzen sie nur an einem anderen Tage fort, bis die Wahrheit an 
den Tag kommt. Wir wissen wohl, daß die Wiederholung nicht zulässig 
ist, sie wäre gegen Gesetz und Vernunft. So unmenschlich grausam 
wollen wir ja gar nicht sein; wir setzen die Tortur lediglich fort, denn 
man hat uns gelehrt, daß das erlaubt ist. Und dabei folgen wir Schrift-
steilem, gewissenhaften Theologen, die auf dem Gebiet Bescheid wissen, 
da sie das Amt der Inquisitoren für ganz Deutschland ausgeübt ha
ben" (9 0) . Schließlich finden sich Juristen, die lehren, daß man Ange
klagte auf mehrere Verbrechen mehrere Male foltern dürfe, auf jedes 
Verbrechen hin einmal. Und gleichfalls dürfen die Schuldigen solange 
auf Mitschuldige gefoltert werden, bis die Richter zufrieden sind (9 1) . 
„Aus all dem Gesagten ergibt sich kurz, daß die Hexenrichter so viele 
Möglichkeiten haben, die Tortur unter dem Scheine des Rechts zu 
wiederholen, daß jeder, der nur unter ihre Folterwerkzeuge gerät, 
gänzlich von der Zauberpest verseucht sein muß" (9 2) . 

(8 e) 23. Fr., S. 106. 
( β 7 ) 23. Fr., S. 107. 
( я я ) Ibidem. — Diese psychologisch sehr richtige Betrachtungsweise kehrt sich 

gerade gegen die damals herrschende Auffassung, daß ein Tag Zwischen
raum den Angeklagten ruhiger und stärker machte. 

(8B) Malleus III, q. 14. — Übrigens findet sich dieser abscheuliche Grundsatz 
schon im 'Directorium Inquisitorum.' von Nik. Eymericus, 1358: „iterari 
non debent, nisi novis supervenientibus indieiis... sed continúan non prohi-
bentur". Pars III, ed. 1587, p. 481. 

( e o) 23. Fr., S. 108. 
(9 1) So lehrt es u.a. tatsächlich Delrio in einem Gutachten,, ebenfalls (vgl. 

Note 68) für Herzog Maximilian von Bayern 1602 verfaßt. Appendix II 
ad lib. V Disquis. Magic, ed. 1612, fol. 891, q. 34. 

(«•) 23. Fr., S. 110. 
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Die 24. Frage bietet einem ängstlichem Richter, der doch nicht ohne 
neue Indizien die Folter wiederholen möchte, einige Wege, diese Indi
zien zu finden. „Ich will ihnen met drei hübschen kleinen Kunstgriffen 
helfen", sagt Spee, „mit denen sie ihr Gewissen so beruhigen können, daß 
es sich ganz gewiß durchaus nicht mehr rührt" ( e 3 ) . Ha t eine Ange
klagte die Folter ohne Geständnis überstanden, so führe man sie zurück 
in den Kerker, wo man sie wochen- und monatelang in den schwersten 
Entbehrungen verkommen läßt. Inzwischen lasse man andere Hexen 
ergreifen und foltern und frage diese, ob sie jene Hexe, die noch im 
Gefängnis verwahrt wird, nicht bei ihren Tänzen gesehen haben. Sicher 
wird man Hexen finden, die sie als ihre Mitschuldige nennen. Also hast 
D u ein neues Indiz. — Fürchtet der Richter, durch Suggestivfragen 
ungerecht zu handeln, so gedulde er sich nur : wenn er lange genug 
foltern läßt, wird eine neue Angeklagte schon von sich aus darauf 
kommen und die schon gefangene Hexe als Mitschuldige bezeichnerL 

Möglicherweise wird aber die Hexe, die auf dieses 'neue Indiz' hin aufs 
neue gefoltert wird, abermals die Tortur ohne Geständnis überstehen. 
Dann „laß eine Angeklagte, die auf solche Weise deine Gefangene denun
ziert hat, ihr gegenüberstellen. Und während die Beschuldigerin zur Be
schuldigten geführt wird, soll ihr ein schamloser Henkersknecht drohen, 
was sie für Qualen zu erwarten hat, falls sie ihre auf der Folter gemachte 
Beschuldigung der Beschuldigten nicht laut ins Gesicht wiederhole. 
Dasselbe tue auch du. Stehen sie dann einander gegenüber,... so wende 
dich der Denunziantin zu und frage, ob sie nicht bei ihrem früher 
gemachten Geständnis bleiben wolle, daß sie die andere beim Hexen
sabbat gesehen habe usw. Sie wird natürlich fürchten, nochmals und 
schwerer gefoltert zu werden, und deshalb wird sie sagen, sie bleibe 
dabei. Und wenn sie das auch nur nach einem Seufzer mit zaghafter 
Stimme tut, mit gesenktem Kopf und niedergeschlagenen Augen, kurz 
in einer Haltung, die deutlich erkennen läßt, daß sie ganz gegen ihren 
Willen eine Lüge ausspricht; wenn auch die Beschuldigte sich anschickt, 
zu entgegnen und Einwendungen zu machen, achte du doch all dessen 
nicht, versage alles weitere Gehör, brich die Vernehmung ab, laß die 
Denunziantin auf der Stelle abführen und schrei der Beschuldigten so 
laut Du kannst nur dies eine ins Gesicht: Nun sei sie endlich vor aller 
Augen überführt und könne deshalb nicht bloß wieder auf die Folter 
gespannt, sondern sogar, wenn sie überstünde, als offensichtlich ver
stockt und ins Angesicht überführt, verurteilt werden" ( 9 4 ) . Man 
möchte Gründe haben, diese Vorstellung von Spee als übertrieben 
abweisen zu dürfen; solche Niederträchtigkeit will man nicht leicht bei 

( в з ) Ibidem. — Dieses 24. dubium verbindet in überraschender Weise scharfen 
Sarkasmus mit heißer und ehrlicher Entrüstung. Es ist eines der besten 
der Cautio. 

(04) 24. Fr., S. 112. — Die lebhafte Darstellung beweist, daß Spee einen 
wahren Vorfall berichtet. 

192 



Mitmenschen voraussetzen. Aber Spee erbietet sich nachdrücklich, 
Zeugen für solche Vorfälle vorzubringen. Auch die uns überkommenen 
Akten deuten wiederholt auf solche abgezwungenen Denunziationen, die 
bei der Konfrontation wegen der angedrohten Folter behauptet wurden. 
Als 1615 in Ahlen ein Werwolf, Peter Kleikamp, seinem denunzierten 
Genossen Christian zum Loë seine Schuld ins Gesicht vorwarf, fragte 
dieser ganz bestürzt „welchen maßen Peter das wahr machen könne?" 
Darauf antwortete der Denunziant: „Dazu pflege man keine Zeugen 
hinzuzurufen. Wenn er, Christian, so lange gepeinigt würde wie er, so 
solle er auch die Wahrheit wohl bekennen" (9 5). 

Der ¡jSchweigezauber". 

Das dritte Mittel, nach überstandener Tortur ein neues Indiz zu 
finden, ist so aller Vernunft bar und so widersinnig, daß nur ein 
ganz verrückter Wahn es erfinden konnte. Gerade die Standhaftigkeit 
in der ersten Tortur sollte ein Grund zu neuer Folter sein: Statt den 
Angeklagten von der Schuld zu reinigen, war eine überstandene Tortur 
eben ein neues Indiz der Schuld geworden! Denn, so sagte man, „diese 
Standhaftigkeit gegenüber so vielen Folterqualen sei in solchem Maße 
gar nicht ohne Zauberei möglich; eben diese Zauberei sei somit ein 
neues Schuldindiz" (9 6) . Es ist das schön erfundene 'maleficium tacitur-
nitatis', der Schweigezauber, dem man in jedem Hexenbuch begegnet. 
Diese abscheulichste Erfindung des Hexenwahns verkehrte das Letzte, 
was einer Unschuldigen noch übrigblieb, ihre Seelenstärke und Stand
haftigkeit, ins gerade Gegenteil: ihr Widerstand war teuflischen Ur
sprungs, bewies also ihre Schuld statt ihre Unschuld. Man kann die 
folgenden Worte aus dem Hexenhammer nicht ohne Erschütterung und 
glühende Entrüstung lesen: „Der Richter sei vorsichtig bei der Folter, 
weil sie (die Angeklagte) oft so unempfindlich gegen jene Schmerzen 
gemacht wird, daß sie sich eher gliederweise zerreißen läßt, als etwas 
von der Wahrheit gestehen zu wollen... Diejenigen Hexen, die dem 
Teufel nur wenig ergeben waren, läßt der Teufel auch leicht im Stiche, 
weshalb sie auch ihre Verbrechen leicht gestehen; während jedoch 
andere, die... mit dem Henen sich an ihn gehängt haben, von ihm 
nach Kräften verteidigt und zur Hexenkunst der Verschwiegenheit 
verhärtet werden" (9 7) . Also, je kräftiger der Widerstand, um die 
Unschuld zu beweisen, desto schuldiger wird man! Gibt es eine größere 
Pervertierung der Werte?! Trotzdem hat dieser Wahnsinn die Jahr
hunderte besiegt; zu Spees Lebzeiten war er noch in voller Kraft, wie 
ein Beispiel aus vielen beweisen möge. Ein Mann aus Hirschberg 
(Westfalen) war auf einige Denunziationen hin verhaftet und durch 
alle Grade gefoltert worden, sodaß ein Priester bekannte: „er wäre vor 

(B5) Niehues o.e. in Note 42, S. 93 nach Akten. 
(9e) 24. Fr., S. 113. 
(β7) Malleus III, q. 13; Schmidt III, S. 82 f. 
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und nach bey viel gefangenen gewesen, habe aber niemalen solche 
Tyranney gesehen als da selbsten." Dieser Mann hatte trotz der schreck
lichen Qualen nichts bekannt und mit übermenschlichem Mut für seine 
Unschuld gekämpft, indem er rief: „Ich bin kein Zauberer, und so ich 
einer wäre, wolt ichs bekennen; weil ich aber keiner bin, so kan ichs 
auch nicht bekennen, und ob ich gleich dammb solte zu tode gepeiniget 
werden, so will ich meine Ehr und Unschult Gott auffopfem." Er 
starb in der Folter unter frommen Gebeten. — „Darauf sagen die 
Commissarien : 'Vielleicht hat ihm der Teuf fei im pcynigen geholffen, 
daß er so grawsame tormenten noch was zeits hat ausstehen können'." 
Der Pfarrer Michael Stapirius, der uns diese und ähnliche Berichte 
überliefert hat, ruft hier aus: „Wie! Wenn ihn dan Gott geholffen hat, 
der stärcker und mächtiger ist als der Teuffei, was wolt ihr Tyrannen 
dan sagen? maßen er Gott in höchster Noth umb Hülff und Rath hat 
angeruffen!" (98) 

In der 25. Frage setzt Spee sich mit diesem Betrug auseinander. 
„Wenn heute eine trotz zwei- oder dreimaliger Tortur noch nicht 
gesteht, dann heißt es gleich: sie bediene sich eines Zaubers, der Teufel 
halte ihr das Maul verschlossen, damit sie nicht gestehen könne... mit 
natürlichen Kräften hätte sie nicht zwei oder drei so schreckliche 
Folterungen überstehen können." Dagegen bringt Spee seine klugen und 
treffenden Gegengründe an. Erstens: wer weiß, daß diese Standhaftig-
keit nicht auf natürliche Weise erklärlich sei? Der Mensch kann sehr 
vieles auf natürliche Weise aushalten. Zweitens: „Zugestanden aber, 
daß Titia tatsächlich aus eigener Kraft diesen Qualen der Folter nicht 
hätte standhalten können. Sei's drum! Das kommt mir noch mehr 
zustatten, denn ich schließe: ...dann haben die Richter durchaus wider
rechtlich gehandelt, die solche Qualen angeordnet haben. Ist das aber 
der Fall, dann war also die Folter... nach allem Recht ungültig und 
nichtig. Folglich darf aus ihr der Titia kein Nachteil entstehen. Folglich 
darf Titia auch auf Grund dieser Tortur nicht als Hexe betrachtet 
werden, folglich auch nicht von neuem gefoltert werden... Das neue 
Verdachtsmoment beruht also auf dem widerrechtlichen Handeln der 
Richter; nimm dieses weg, so haben sie nichts neues gegen Titia" ( " ) . 

Überraschend wegen der logischen Schärfe ist noch der fünfte Grund 
Spees: „Wenn die Richter als neues Schuldindiz nehmen, daß Titia in 
der schrecklichsten Tortur nichts gestanden hat, dann hat man sie ganz 
unnötigerweise und zwecklos so furchtbar gefoltert... Denn so wie sie 
hinterher schließen, so konnten sie schon vor der Folter folgern: Titia 
wird sich auf der Folter schuldig bekennen oder sie wird es nicht tun. 
Welches von beiden aber auch geschehen mag, sie ist unter allen 

(9S) Aus einem „Brillen-tractat" des Pfarrers Michael Stapirius, etwa 1628 
erschienen. Uns nur bekannt aus Auszügen bei Hermann Löher: Hoch
nötige... Klage, 1676, S. 236-294. Dieser Prozeß ebenda S. 251. 

(eB) 25. Fr., S. 114 f. 
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Umständen schuldig. Gesteht sie, so ist sie schuldig, weil sie es bekannt 
hat. Gesteht sie nicht, dann ist sie ebenfalls schuldig, weil sie trotz so 
furchtbarer Folterqualen nicht gestanden hat. Ob sie daher gesteht 
oder nicht gesteht, sie ist schuldig. Wissen also die Richter bereits vor 
der Tortur ganz genau so gut, daß Titia schuldig ist,... was haben sie 
da... mit ihren Martern ergründen wollen? Es sind also unnötigerweise 
und zwecklos die furchtbarsten Folterqualen erduldet worden. Es sei 
denn, daß die Richter etwa den Zweck verfolgt hätten, ihrer Grausam
keit zu frönen und einen Menschen in barbarischer Weise zu zer
fleischen" (100). 

Einen Wahn hatte Spee zu bekämpfen, der das Schwarze weiß sah und 
das Weiße schwarz; der Unrecht Recht nannte und Gott und Teufel 
verwechselte. Alle Worte verloren ihren Sinn, alle Taten wurden aus 
Motiven erklärt, die den wirklichen Motiven schroff entgegengesetzt 
waren. Nimmt es da Wunder, daß im Hexenprozeß jedes Betragen der 
Angeklagten in dem Sinne aufgefaßt wurde, der den Richtern paßte? 
Überstehen der Folter deutete auf Schuld, aber auch ein Geständnis 
der Schuld wurde für unzweifelhaft gehalten; aber ein Widerruf dieses 
Geständnisses war wieder Lüge. Wahrheit war nur, was dem Wahn 
Nahrung gab. 

Der Widerruf des Geständnisses. 

So war es auch um den Widerruf bestellt. Wir sahen oben die 
gefährlichen Grundsätze der Kriminalisten über Wiederholung der 
Tortur bei Widerruf eines in der Folter abgelegten Geständnisses. 
Dreimal dürfe der Richter die Tortur von neuem vornehmen, aber 
es gab sogar Juristen, die bei starken Indizien eine vierte gar nicht 
für unerlaubt hielten (1 0 1) . „Wenn erst einmal eine Angeklagte", sagt 
Spee, „dem Schmerz nachgegeben und sich schuldig bekannt hat, dann 
hat sie sich damit schon jeden Weg zur Rettung abgeschnitten, und es 
ist keine Hoffnung mehr, daß sie sich noch des Verbrechens entledigen 
könnte, das sie einmal auf sich genommen hat. Denn wenn sie sich 
nach der Folter berichtigt und sagt, die Macht des Schmerzes, nicht 
die der Wahrheit habe ihr die Zunge gelöst, dann wird sie wieder zur 
peinlichen Frage geschleppt. Wenn sie dort kurz vorher den Mund nicht 
hat halten können, so wird sie ihn jetzt auch nicht halten, zumal der 
Schmerz bei der abermaligen Quälerei noch schlimmer ist. Und wenn 
sie sich nach dieser zweiten Folterung wieder berichtigt, dann wird sie 
ganz gewiß eine dritte erleben... Wenn aber auch die Angeklagten 
schließlich auf dem Richtplatz angelangt, wo sie die Folter nicht mehr 
zu fürchten haben, da sie schon den Scheiterhaufen besteigen sollen, 
mutig ihr Geständnis widerrufen, so hilft ihnen das doch nichts zu 

(100) 25. Fr., S. 116 f. 
(101) So z.B. Joh. Bapt. Baiardus in Addit. ad Clamm, Q. 21, Nr. 140; ed. 

1636, fol. 536. 
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ihrer Rettung. Die Richter achten dessen nicht, und pochen nur auf 
das Geständnis, das auf der Folter vor Gericht abgelegt worden 
ist" ( 1 0 2 ) . Dafür hatten die Richter den schönen Grundsatz: ein Ster
bender ist oft verwirrt und seiner nicht Meister. — Dagegen jedoch 
war ihnen sehr willkommen, daß eine Angeklagte bis in den Tod bei 
ihrem Geständnis, besonders bei der Angabe ihrer Mitschuldigen, ver
blieb, denn eine durch den Tod bestätigte Aussage ergab ein sehr 
schweres Indiz ( 1 0 3 ) . Die Richter wußten auch schon einem Widerruf 
vor der Hinrichtung vorzubeugen, indem sie der Angeklagten androhten, 
sie lebendig auf einer Leiter in die Flammen werfen zu lassen, wenn 
sie nicht bei ihrem Geständnis verharrte ( 1 0 4 ) . 

Beispiele, daß unschuldig Verurteilte aus Furcht vor neuer Folter ihr 
Geständnis nicht zu widerrufen wagten, finden sich in allen Akten und 
bei allen Mitkämpfern Spees. Besonders Grevius, der bedeutendste 
Bekämpfer der Folter nächst Spee, bringt eine Menge. Hier führen 
wir nur zwei Geschichten aus Gödelmann an ( 1 0 5 ) . Ein Räuber hatte 
sich in dem Keller eines Hauses versteckt. Die Hausmagd steigt in den 
Keller und wird von dem Mann ermordet. Das gleiche Los trifft 
nacheinander die Tochter und die Frau des Hauses. Nach einigen 
Stunden kommt der Vater nach Hause und entdeckt die greuliche T a t ; 
der Mörder jedoch ist geflohen. Der unglückliche Mann wird über das 
eigene Leid nun noch selber verdächtigt, diese drei Morde verübt zu 
haben. Die Folter erpreßt ihm ein Geständnis, das er nicht widerruft: 
nach all dem Leid ist ihm der Tod willkommen. Später entdeckte man 
den wahren Täter, als dieser einem Juden gestohlenes Gut zum Verkauf 
anbot. — Wenn möglich noch tragischer war der Fall, wo ein Mann, 
der mit seiner Frau und den Kindern zerfallen war, ihren Nachstellungen 
entfloh, indem er seine Kleider am Flußufer ablegte, damit man glauben 
würde, er sei ertrunken. Als er in dieser Weise verschollen war, zog man 
die Mutter und den Sohn ein, welche nach genügender Folter den Mord 
an dem Mann und Vater bekannten. Erst vor der Hinrichtung baten 
diese armen Opfer den Prediger, „er wolle ihr unschuldt allererst nach 
ihrem Tod t offenbaren, dann so es zuvor würde geschehen, befürchteten 
sie sich, daß sie wieder möchten gepeiniget werden, dann sie könnten 
solche Mar te r nicht außstehen, viel lieber wollten sie sterben." Nach 
einiger Zeit kehrte der Mann von seiner Flucht zurück und statt der 

(102) 20. Fr., 15. Grund, S. 93 f. 
(ЮЗ) vgl. Anhang I wo der Prozeß anfängt auf „15 constantes et morte confir-

matis denunciationes". 
(104) 40, Fr^ g. 204. Sonst wurden die Verurteilten meistens vorher erdrosselt 

oder enthauptet. 
(10B) Johann Georg Gödelmann: De magis, veneficis et lamiis tractatus, 1. 

Aufl. 1584; viele Neuaufl.; Deutsch von Geo. Nigrinus 1592. — Das 
Buch bekämpfte den dummen Wahn und den ungerechten Prozeß: durch 
die Folter und die erpreßten Denunziationen schafft man immer mehr 
Hexen in die Welt. — Wir benutzen eine Ausg. v. J. 1591. Die ange
führten Beispiele finden sich in Praemissa ad üb. III. 
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erhofften Versöhnung mit Frau und Sohn erwartete ihn die traurige 
Entdeckung ihres Todes um seinetwillen. 

Wer den Widerruf seines Geständnisses wagte, machte seinen Tod , 
der ja sowieso feststand, nur vergebens noch schmerzlicher und lang
samer. Von einer 'freien Wiederholung1 des Geständnisses außerhalb 
der Tortur, wie es die Gesetze forderten, war also nicht die Rede. I m 
Hintergrund stand immer die Drohung neuer Qualen, falls man seine 
erzwungene Lüge nicht bestätigen sollte. So mußte jeder weiterlügen, 
der nur einmal, von Folterqualen übermannt, angefangen hatte, sich 
selbst oder andere durch unwahre Angaben zu belasten. „Die Leute 
werden nämlich, wenn sie hernach aus der Tortur entlassen sind, alles 
bestätigen, was du willst, um nur ja nicht den Anschein zu wecken, als 
ob sie nicht zu ihren Aussagen stünden" ( 1 0 6 ) . So bestätigten die 
Aussagen auf der Folter das ganze Wahnsystem, und dieser W a h n 
wieder rechtfertigte die Wiederholung der Folter bei einem Widerruf. 
Es gab kein Zurück für die Angeklagten, aber gleichfalls kein Zurück 
für den Wahn, der sich in jedem Prozeß befestigt sah. Das war die 
Wirkung der Tortur, bis ins endlose wiederholt, beim Hexenprozeß: 
überall die Lüge an die Stelle der Wahrheit zu setzen, damit der Wahn 
sich behaupten konnte. 

Die erzwungenen Angaben Mitschuldiger. 

Ihren unentbehrlichen Dienst tat die Folter auch beim Erforschen der 
Mitschuldigen des Angeklagten. Wenn nach wiederholter Tortur die 
Hexe endlich ihr Geständnis abgelegt hatte und nicht mehr zu wider
rufen wagte, sollte sie freiwillig die Namen ihrer Verbündeten bekannt 
geben, damit auch diese die Rache des Gerichtes ereile. War die 
Angeklagte nicht schnell dazu zu bewegen, oder nannte sie nach langem 
Zögern nur Namen schon Hingerichteter und Gefangener, so tat die 
Folter bald ihr Werk und erpreßte alles, was die Richter wünschten. 
Diese neue Tortur wurde u.a. von Martin Delrio für durchaus erlaubt 
erachtet. „Wenn jemand von fünf verschiedenen Verbrechen angeklagt 
ist, und auf Grund starker Indizien sehr verdächtigt ist, darf er, nachdem 
er etwa auf drei Anklagen dreimal gefoltert worden ist, auch auf die 
anderen so oft gefoltert werden, bis er genügend befragt ist... So darf 
auch ein Angeklagter, der auf zwei- oder dreimaliger Folter sein Ver
brechen bekannt hat, noch ein viertes oder fünftes Mal gefoltert werden, 
damit er seine Genossen bekannt gebe" f 1 0 7 ) . Kein Verbrechen und 
kein Verbrecher darf ja unbekannt und unbestraft bleiben. Der Richter 
hat also die Pflicht, auf Mitschuldige zu foltern. — Und auch hier 
wußten die falschen Richter es zu erreichen, daß eben jene Personen 
denunziert wurden, die sie wünschten. Suggestion und Drohung neuer 
Tortur erreichten dies leicht. Widerruf war wieder durch angedrohte 

(ΐοβ) 2 8 F r ^ s J28. 

( 1 0 7) Siehe Note 91. 
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Wiederholung der Folter ausgeschlossen. 'Freie Ratifizierung' der 
Denunziation war eine leere Formel. — Weil wir im neunten Kapitel 
ausführlich die Bedeutung der denunciatio complicis behandeln werden, 
begnügen wir uns mit diesem Abschnitt. 

Art der Folter beim Hexenprozeß. 

Oben haben wir einen Eindruck der verschiedenen Foltermethoden 
zu geben versucht. Unsere Bilder zeigen ihre Wirkung. Beim Hexen
prozeß war die Folter womöglich noch schwerer als bei Anklagen auf 
andere Verbrechen. Hören wir nur unseren Spee: „Bei Verbrechen der 
Hexerei bringt man in der Regel noch schärfere Folterwerkzeuge zur 
Anwendung als bei anderen Vergehen, und man hält die bisher 
gebräuchlichen Foltermittel für zu milde und sinnt deshalb auf neue... 
Von mir selbst muß ich bekennen, ich kann derartige Mißhandlungen 
so wenig ertragen, daß ich mich sicherlich gleich von Anfang an jeder 
Missetat beschuldigen und lieber den Tod, als solche Qualen hinnehmen 
würde, wenn man mich zur peinlichen Frage schleppte. Umso mehr, 
als es (wie ich nach übereinstimmender Meinung der Theologen an
nehme) keine Todsünde ist, wenn man sich, von Folterqualen gezwun
gen, schuldig bekennt. Genau dasselbe habe ich von vielen sehr 
gewissenhaften Männern gehört, die sonst die höchste Standhaftigkeit 
und glänzende Tapferkeit zeigen; angesichts der Schwäche des Men
schen und der Furchtbarkeit dieser Schmerzen haben sie von sich selbst 
auch nicht mehr als nur menschliches Verhalten zu versprechen ge
wagt... Was soll man da von dem schwachen Geschöpf des Weibes 
erwarten?... Außerdem macht sich niemand ein Gewissen daraus, wie 
sehr hier in der Art und Dauer der Tortur zuviel getan wird. So ist 
es merkwürdig, daß es bei jedem anderen Vergehen Beamte gibt, die 
sich in der Beichte ihrer Übergriffe schuldig bekennen, daß es hier 
aber keinen gibt, der so etwas beichtete, und keinen Beichtiger, der 
danach fragte... So weiß ich, daß viele an übermäßigen Folterqualen 
gestorben sind, daß auch viele fürs ganze Leben unbrauchbar gemacht, 
und etliche derart zerfleischt und zerrissen worden sind, daß bei der 
Hinrichtung der Henker nicht gewagt hat, ihre Schultern wie gewöhn
lich zu entblößen, um nicht durch den grausigen Anblick das Volk in 
Aufruhr zu bringen. Manche mußten noch auf dem Wege zum Richt
platz beseitigt werden, damit sie nicht, ehe sie hinkamen, tot zu Boden 
sanken" ( 1 0 8) . In einem Satz faßt Spee die ganze Niederträchtigkeit 
des Foltergebrauchs zusammen: „Kein deutscher Edelmann würde es 
ertragen können, daß man seinen Jagdhund zo zerfleischte! Wer soll 
es da ertragen, daß ein Mensch so schrecklich gepeinigt wird?" (109) 
— Spee schweigt femer aus Scheu und Scham über die Einzelheiten 

(108) 20. Fr., S. 81 ff. 
(10B) 21. Fr , S. 98. 
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der Folter; sie war ja jedem genug bekannt. Er sucht keine Sensationen 
mit grausigen Geschichten; er sucht nur Recht, ein Recht das in den 
Krallen des Unrechts vergewaltigt und geschändet wurde. 

Spees Endurteil über die Folter. 

Obwohl jeder Leser der Cautio nach diesen Ausführungen Spee 
beipflichten m u ß : die Folter bringt keine Gewißheit über die Wahrheit, 
widmet Spee noch zwei Kapitel der Entwertung einiger Gegengründe 
der Verteidiger der Folter ( 1 1 0 ) . Nur kurz referieren wir diese Gedan
ken. — Die Verteidiger des Foltergebrauchs sagen: kein Mensch wird 
doch gegen sein Leben lügen. Antwort: die Schmerzen lassen ihn den 
Tod dem Leben vorziehen. — Ein Unschuldiger wird doch nicht durch 
ein falsches Geständnis so große Schuld über seine Familie bringen 
wollen. Antwort: ein Schuldiger will das auch nicht: beide kämpfen 
unter gleichen Voraussetzungen gegen die Schmerzen; vielleicht ist 
nur der Schuldige mehr verhärtet. — Was man unter Schmerzen be
stätigt, muß für wahr gehalten werden. Antwort: das tut ihr eben 
nicht: wenn einer die Folter in Beharrung bei seiner Unschuld über
steht, glaubt ihr nicht, daß er unschuldig ist, sondern laßt ihn aufs 
neue foltern! — Eine falsche Aussage gegen sich selbst oder andere ist 
eine schwere Sünde; die wird doch keiner so leicht begehen. Antwort: 
die Schmerzen der Folter zwingen zu dieser Sünde. Überdies ist es nach 
der Lehre der Moraltheologen keine Todsünde, gegen sich selbst zu 
lügen, wenn die Schmerzen unerträglich und schlimmer als der T o d 
sind. Und übrigens: haben wir Menschen solchen Abscheu von der 
Sünde, daß wir so schwere Schmerzen erdulden wollen? Wir sündigen 
wohl aus geringeren Anlässen! — Die Aussagen über den Hexensabbat 
stimmen genau überein mit den Einzelheiten, die andere Hexen darüber 
berichten. Antwort: jedes Kind auf der Straße kennt diese Geschichten, 
ganze Bücher kann man darüber lesen. Wie sollte eine Gefolterte es 
wagen, von der üblichen Vorstellung des Hexensabbats abzuweichen? 

Es gibt keine Ausflüchte, keine Vorwände mehr, die nicht entkräftet 
und widerlegt sind. Im 29. dubium stellt Spee fest: „Die Tor tur ist 
völlig abzuschaffen und nicht mehr anzuwenden. Oder wenigstens m u ß 
jedes Moment im allgemeinen und im besonderen beseitigt oder anders 
geregelt werden, das die Tor tur zu einer so gefährlichen Einrichtung 
macht. Einen anderen Ausweg gibt es nicht" i 1 1 1 ) . Zu dieser einzig 
logischen Schlußfolgerung mußte ja jeder kommen, der den Folter
gebrauch jener Zeiten betrachtete. Dennoch war Spee einer der aller
wenigsten, die diese Einsicht gewannen und auszusprechen wagten. 

(110) 27. u. 28. Frage, S. 123-133. 
i111) 29. Fr., S. 134. 
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F. ANDERE BEKÄMPFER DES FOLTERGEBRAUCHS. 

Nur ein Zeitgenosse von ihm, ein nüchterner Niederrheiner wie er, 
hatte die völlige Abschaffung der Tortur befürwortet: J o h a n n G r e 
v i u s oder Greve aus Büderich im Clevischen, der nach langer Kerker
haft und wiederholter Tortur seinen Peinigem entkam und eine scharfe 
Anklage gegen den Foltergebrauch in Hamburg ins Licht gab ( 1 1 2 ) . 
Als Leitfaden seines Traktats stellt er in der Praefatio fest: „Aus blindem 
Eifer für die Gerechtigkeit sind solche Mittel für den Dienst des Rechts 
erfunden, gebilligt und angenommen worden bei den Gerichten, die 
nicht nur die Gerechtigkeit verunehren und beleidigen, sondern vielmehr 
sie ganz unterdrücken und zugrunde richten." Er glaubt, daß noch nie 
ein Gericht die Folter so angewandt hat, daß jeder Gefahr für Unschul
dige vorgebeugt war. Darum, „weil diese Weise die Wahrheit zu 
erforschen, so verderblich für Unschuldige und in sich so unzuverlässig 
ist, darf sie nach meiner Ansicht durchaus nicht zugelassen wer
den" ( 1 1 3 ) . Weil das Buch femer meist Geschichten von ungerechten 
Folterungen und erpreßten falschen Geständnissen bringt, wobei Grevius 
jedesmal die Gemeinheit und den Betrug des Foltergebrauchs aufdeckt, 
fehlt ihm der systematische Aufbau und die logische Schärfe des Vor
trags, die Spees Buch auszeichnen. Grevius hatte auch kaum Erfolg. 
Er blieb im 17. Jahrhundert nahezu unbekannt; erst nach mehr als 
hundert Jahren erfolgte ein Neudruck, der wohl zur Aufhebung der 
Folter im 18. Jahrhundert beigetragen hat. 

Selbstverständlich nehmen alle Verteidiger der armen „Hexen" gegen
über der Folter eine sehr zurückhaltende Stellung ein. Wier, Gödel-
mann, Lercheimer und Praetorius haben Abschnitte, wo sie in den 
schärfsten Worten die Mißbräuche der Tortur verurteilen. Aber keiner 
tut es so ausführlich und dabei so logisch wie Spee. Noch eine Figur 
wäre hier zu nennen, weil er als Jurist der einzige im 17. Jahrhundert 
ist, der von der geltenden Auffassung über die Folter Abstand nimmt. 
Wir meinen den edlen J u s t u s O l d e k o p , der wiederholt für sein 
freimütiges Aufkommen für Unschuldige Verfolgungen erfahren muß
te ( 1 1 4 ) . In seinen 'Cautelje Criminales', die über den Strafprozeß im 
allgemeinen handeln, befürwortet er eine strengere Beobachtung der 
Regeln über das Recht der Verteidigung, auch und eben mit mehr 
Recht bei Anklagen von schwereren Verbrechen. Er fordert sehr schwere 
Indizien, bevor man verhaften läßt, und die Folter möchte er am 
liebsten ganz aufgehoben sehen. Denunziationen von Mitschuldigen 

( l l a) Sieh Note 67. — A. Mellot in: La Torture, 1949, p. 131 ff. lobt es sehr 
und verspricht eine französische Übersetzung; in der Tat sehr willkommen. 

(113) Praefatio; wir benutzen die 2. Aufl. 1737. 
(1U) Justus Oldekop (1597-1667): „Cautela Criminales", 1639. — Oldekop 

studierte und promovierte in Marburg und mag seine Ansichten über den 
Hexenprozeß und die Folter wohl dem dortigen Professor Theodor Rein-
kingk verdanken und ferner der Lektüre von Spces Cautio selbst. 
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lehnt er ab; Aussagen durch Folter erpreßt, sind ihm wertlos: er verklagt 
die Gerichtshöfe der schändlichsten Ungerechtigkeit; und von Sonder
verbrechen, die irgendwie Ausnahmen im Strafrechtsverfahren erlauben 
sollten, will er nichts wissen. Geheime und verborgene Verbrechen, so 
sagt er, werden nicht in dieser Welt gerichtlich bestraft, sondern dem 
Urteil Gottes überlassen. Wenn man nur durch Folter Gewißheit (eine 
übrigens ganz ungewisse Gewißheit) über ein verborgenes Verbrechen 
haben kann, soll man überhaupt nicht untersuchen. — Dieser hoch
herzige Advokat der unglücklichen Gefolterten verdient neben Spee 
und Grevius als ein bedeutender Bekämpfer der Folter bekannt zu 
bleiben. Weil er einmal ausdrücklich auf die Cautio hinweist, glauben 
wir in seinen Anschauungen einen nicht geringen Einfluß von Spee 
annehmen zu dürfen. Er war ein überzeugter Gesinnungsgenosse Specs. 

Bei vielen anderen Juristen jener Zeit findet man bei der Behandlung 
der Folter sehr kluge Mäßigung und strenge Bedingungen; auch be
merken manche die Mißbräuche, die tatsächlich von den Richtern im 
Folterverfahren gemacht wurden ( 1 1 Б ) . Aber keiner wagte es, den 
einzig logischen Schluß zu ziehen und eine Aufhebung des ganzen 
Foltergebrauchs zu befürworten. Erst im 18. Jahrhundert sollten die 
Geister zur Einsicht der Fragwürdigkeit der Tortur kommen. Ein 
T h o m a s i u s — übrigens in vielem von Spee beeinflußt — erwarb 
sich große Verdienste im entscheidenden Kampf gegen die Folter durch 
seine „Disputatio de Tortura in foris Christianorum proscribenda" 
(1705), wo er entschieden den Foltergebrauch verurteilte. Ihm war 
besonders vorangegangen A u g u s t i n N i c o l a s mit seiner bewun
dernswerten „Dissertation morale et juridique: Si la torture est un 
moyen suer à vérifier les crimes secrets" (1 1 6) . Den letzten Schlag 
gegen die schon vielerorts eingestellte Tortur, und überhaupt gegen die 
beim Strafgericht übliche Willkür und Grausamkeit, lieferte 1764 der 
Italiener C e s a r e B e c c a r i a B o n e s a n o in seinem kurzen aber 
scharfen Buche: „Dei delitti e della pene", das in vielen Übersetzungen 
Europa eroberte ( і г 7 ) . Seine Hauptargumente gegen die Folter sind: 
Wenn die Indizien nicht zur vollständigen Gewißheit über Schuld oder 
Unschuld ausreichen, soll das Gericht den Angeklagten wegen Mangels 
der Beweise entlassen: es hieße ja alle Rechtsregeln verletzen, wenn 

(115) Besonders Farinacius und Brunnemann bemühen sich, den Foltermiß-
brauch einzudämmen. Auch Melchior Goldast von Haiminsfeld in seinem 
Gutachten, 1629 für den Trierer Kurfürsten verfaßt: „Rechtliches Be
denken von Confiscation der Zauberer und HexenGüter", (erst 1661 
gedruckt) richtet sich streng gegen die ungerechten Richter (§ 40, S. 105), 
obwohl er femer ganz im Hexenwahn befangen bleibt. 

( 1 1 β ) Erschienen 1682. — Er zeigt starken Einfluß von Spee; vgl. unten Kap. 
XI, S. 294. 

O1 7) Das Büchlein entfachte einen heftigen Federstreit. Voltaire und Diderot 
empfingen es mit Beifall und widmeten ihm Kommentare. Das XVI. Ka
pitel handelt von der 'Questio'. 
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т а л den Angeklagten zum Selbstankläger machen wollte. Weil eben 
die Schuld nicht beweisbar ist, kann also der Angeklagte noch unschul
dig sein: aber einen möglich Unschuldigen darf man doch unter keiner 
Bedingung foltern. Überdies schafft die Folter überhaupt keine Gewähr 
für die Wahrheit der Aussagen des Gefolterten. 

Inzwischen hatten nacheinander verschiedene europäische Fürsten 
die Folter in ihren Gebieten verboten. Schweden 1734, Preußen 1740, 
Österreich 1776; die südlichen Niederlande 1787; die nördlichen 1798; 
Baden erst 1831. Dieses Verbot der Tortur war oft nur die Bestätigung 
einer schon herrschenden Gewohnheit. Das 18. Jahrhundert neigte ja 
zur Milde und zum Indifferentismus. Es ist hier nicht der Ort, die 
Aufhebung der Tortur sowie den Kampf für und wider ausführlich zu 
beschreiben (1 1 8) . Obwohl dieser Kampf meist von anderen Personen 
geführt wurde, als jenen, die den Hexenwahn bekämpften, so waren 
doch einige Hauptfiguren beides zugleich : Spee, Nicolas und Thomasius. 
Der Hexenwahn endete zwar meist aus anderen Anlässen und oft vor 
der Aufhebung der Folter, aber ein Zusammenhang bleibt in der 
Geschichte unverkennbar. 

G. PSYCHOLOGISCHE ERKLÄRUNG DES 
FOLTERGEBRAUCHS. 

Am Ende dieses Kapitels drängt sich dem Historiker die Frage auf: 
wie war es möglich? Wie konnte man im späten Mittelalter wieder zur 
Folter greifen, nachdem man jahrhundertelang ihre Unerlaubthcit und 
ihre Gefahren beim Strafprozeß erkannt hatte? Diese Frage ist um so 
dringender, weil wir heute ein neues Aufkommen der Tortur im 
Prozeßverfahren erleben. Wenn wir annehmen, daß nicht immer und 
überall nur Grausamkeit und niederträchtige Gemeinheit zur Folter 
griffen, welche andere Erklärungen gibt es dann für den Gebrauch der 
Tortur? 

Die Antwort finden wir in der historischen Entwicklung des Folter
gebrauchs. Wir bemerkten zu Anfang dieses Kapitels, daß die Folter 
mit dem Inquisitionsprozeß aufkam, als statt des privaten Klägers der 
Staat selbst die gerichtliche Verfolgung betrieb. Dabei änderte sich 
die formale Wahrheitserforschung durch Zeugen, Eide und Ordalien 
in ein Inquirieren nach dem materiellen Tatbestand. Aus diesem 
Interesse am Tatsachenmaterial wurden die Aussagen des Angeklagten 
selbst besonders wichtig: dadurch verfiel das Gericht der Versuchung, 
den Angeklagten durch Folter zum Geständnis zu bringen. Die Folter 
kam also in jenen Fällen zur Anwendung, wo die vorhandenen Indizien 
an sich nicht zur Verurteilung genügten, und wo der Richter beson
deres Interesse an der Erkenntnis der Tatsachen hatte, also wohl zuerst 
bei Verbrechen, die das Wohl der Gemeinschaft bedrohten. Man be-

(118) über Aufhebung der Tortur vgl. Helbing-Bauer Kap. 23, S. 393-419. 
Besser: A. Mellor o.e. 117-165. 
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nutzte das zweifelhafte Mittel der Folter, deren Gefahren man offen 
anerkannte, weil man kein Verbrechen, auch nicht das geheimste, 
ungestraft lassen wollte. Der Staat, das Gericht, maßte sich an, alle 
Vergehen an den Schuldigen zu rächen: dies war eine Pflicht und eine 
Ehre des Staates, der ja die göttliche Gerechtigkeit auf Erden ver
trat ( i " ) . 

Hier macht sich eine Anmaßung des Staates geltend, der zur Unge
rechtigkeit führen mußte. Der Staat trat in alle Rechte des strafenden 
Gottes. Das 'crimen laesse majestatis' war das erste Sonderverbrechen, 
bei dessen Bekämpfung alles erlaubt war: der Staat war bedroht, Gottes 
Macht war bedroht, also mußte man sich mit aller Kraft, mit Über
gehung geltender Gesetze, dem Feind widersetzen. — So erklärt sich 
auch die Wiederholung der Tortur in den heutigen totalitären Staaten, 
die für sich göttliche Rechte in Anspruch nehmen. Im Hitler-Deutsch
land sowie in den Sowjet-Staaten herrschte und herrscht noch die 
Tortur in ihren grausamsten Formen, weil auch die geheimsten Ver
brechen, die nur irgendwie das Wohl des überall herrschenden Staates 
gefährden, sofort und kräftig bestraft werden müssen. Die Vergött
lichung des Staates bringt notwendig eine Belebung des Foltergebrauchs 
mit sich. Der individuelle Mensch gilt diesem Staate nur, solange er 
ihm in treuestcr Anhänglichkeit dient ; beim ersten Grund eines Argwohns 
verliert aber der Mensch all seine Rechte und ist dem Staat Verant
wortung schuldig auch über seine geheimsten Gedanken : der Staat will 
wie eine Gottheit die Gewissen erforschen (1 2 0) . Die Folter dient dann 
auch meist nur dazu, diesen Verdacht zu bestätigen und die Schuld
erklärung zu erpressen, denn der absolute Staat fühlt sich ständig 
bedroht und will seine Gegner entdecken. Ist einmal das Geständnis 
der Schuld erpreßt, so hat der Staat sein Recht behaupten können: 
denn was der Staat bestimmt über Schuld oder Unschuld, bindet die 
Gewissen des Einzelnen. Schuld leugnen wollen, hieße den Staat eines 
falschen Urteils beschuldigen. Ob die Folter Lüge oder Wahrheit erpreßt, 
ist nicht mehr eine Frage: der Staat bestimmt ja, was Lüge und 
Wahrheit ist; aber das Individuum muß durch Folter dazu gebracht 
werden, die Normen des Staates anzuerkennen. Erst das Geständnis 
besiegelt die Gerechtigkeit und Unbeirrbarkeit des Staates: das Ge
ständnis hat darum höchsten Wert, ja eine Art magische Kraft, weil 
es die göttliche Allgewalt des Staates bestätigt und anerkennt ( 1 2 1 ) . 

( 1 1 β ) M a n bedenke, daß bis ins 18. Jahrhundert Onanie u. dergl. Vergehen 
für den Staat strafbar galten, unter Berufung auf die Bibel. 

(120) Man denke nur an Bücher Arthur Koestlers und Viktor Kravchenkos, und 
an die zahllosen Tatsachenberichte von Prozessen im Lande des freien 
Proletariats. 

(121) D ¡ e heutigen Formen der Geständnis-Beeinflussung durch psychotechnische 
Mittel, wie die Penthotal-Injektionen, dürfen nicht einfach dem Geständ
niszwang der Folter gleichgestellt werden. Inwieweit das Gericht ein 
Recht hat, den Angeklagten zur Preisgabe gewisser Kenntnisse zu zwingen, 
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Noch ein anderer Aspekt in der Folter kam beim Hexenprozeß hinzu, 
der auch in anderer Betonung heute beim Foltergebrauch der totalitären 
Staaten eine Rolle spielt. Die Folter entwickelte sich im hohen und 
späten Mittelalter, als die Gottesurteile von der Kirche verboten worden 
waren. Beim Gottesurteil nun wurde die Allmacht Gottes zur Hilfe 
gerufen, um eine Schuld zu offenbaren, die vom Schuldigen selbst 
geleugnet wurde. Der Schuldige war so ganz in seine Bosheit verstrickt, 
der Teufel hatte derart Besitz von ihm genommen, daß er kein 
Geständnis ablegen wollte oder konnte. Da bedurfte es einer göttlichen 
Kraft, diesen Teufel im Schuldigen zu überwinden und die Schuld zu 
beweisen. Feuer und Wasser wurden vom Priester gesegnet und exorzi-
siert, damit sie die Kraft bekämen, die Widerstände des Bösen im 
Schuldigen zu brechen. — Etwas nun von dieser Anschauung ging in 
die Folter über (1 2 2) . Der Schuldige, besonders der auf Hexerei 
Angeklagte, wird vom Teufel davon zurückgehalten, seine Schuld zu 
gestehen. Nach dem Hexenhammer war ja die Folter darum so gefähr
lich und unsicher, weil der Teufel die Hexen verstockt und gegen 
Schmerzen unempfindlich machte (1 2 3) . Durch Folter, Gebet und 
Exorzismen nun wurde der Teufel ausgetrieben und kam die Hexe 
zu einem sie befreienden Geständnis. Darum wurde den Hexenrichtem 
der Rat erteilt, die Folter während der hl. Messe vorzunehmen : darum 
Untersuchung auf Zaubermittel an dem Leib, darum fromme An
sprachen an die Hexe, damit sie sich vom Teufel lossage. Die Folter 
richtete sich weniger gegen den Angeklagten selbst als gegen den ihm 
innewohnenden Teufel, der ihn am Geständnis hinderte. Der Teufel 
nun war eine Macht, die man nicht ohne Angst und Grauen bekämpfte. 
Die Angst der Richter vor den Hexen entlud sich in die grausamsten 
Folterungen, um den Widerstand des Teufels in ihnen zu überwinden. 

durch Ausschaltung bestimmter psychischer Kräfte, ist nicht so leicht 
festzustellen wie die Antwort auf die Frage, ob das Geständnis der Schuld 
mit schmerzlichen oder auch nur psychologischen Gewaltmitteln erpreßt 
werden dürfe. Im letzteren Fall ist ja ein Geständnis wider Willen, und 
nicht der wahre Sachverhalt das Ziel, oder allenfalls das Ergebnis; im 
ersteren Fall könnte bei gewissenhafter Anwendung durch erfahrene 
Psychotechniker ein sicherer Weg zur Wahrheit gefunden werden. — 
Allerdings ist nicht zu verkennen, daß im heutigen Strafprozeß, u.a. in 
Nord-Amerika, Frankreich und in süd-amerikanischen Staaten diese psy-
chotechnischen Mittel oft einen förmlichen Geständniszwang ausüben. — 
Vgl. Jean Rolin: Drogues de Police, 1949, und Alee Mellor: La Torture, 
1949, wo man weitere Literatur findet. Beide Autoren stellen jedoch die 
Narco-Analyse allzu leicht der alten Folter gleich. 

( 1 2 г ) Zu dieser Betrachtung bot uns Anregungen ein Aufsatz von Hans Fehr: 
Gottesurteil und Folter, in: Festgabe für Rudolf Stammler, 1926, S. 231-
254. — Die etwas einseitige Vorstellung von Fehr wird von B. Hermes
dorf: De herkomst der ordalia, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 
IX (1929), S. 271-292 richtig gestellt. 

(123) Malleus III, q. 13 und 14; Schmidt (Übers, des Malleus) S. 80-88; man 
vergleiche auch oben in diesem Kapitel Note 2. 
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Viele Akten und die Lektüre der Hexenwahnautoren bestätigen 
diesen dämonologischen Aspekt der Tortur. Im nächsten Kapitel werden 
wir noch sehen, wie eben diese Teufelsangst gerade beim Foltern sich 
durch neue Indizien bestätigt sah und in allen Handlungen und Worten 
des Angeklagten nur Spuren des Teufels zu entdecken glaubte. Im 
schrecklichen Foltergebrauch tobte sich eine ebenso schreckliche Teu
felsangst aus. 

Hier öffnet sich ein anderes Problem, dem wir das nächste Kapitel 
widmen: die Folter im Hexenprozeß war nicht mehr ein Mittel, die 
Wahrheit über Schuld oder Unschuld zu ergründen, sondern war ein 
Kampf gegen einen teuflisch-gefährlichen Gegner. Die Tortur des 
Hexenprozesses war nicht so sehr: 'in supplementum probationis', eine 
Ergänzung des Beweises, als vielmehr eine logische Folge einer Schuld
überzeugung. Der wegen Hexerei Angeklagte wurde auf einige Hinweise 
hin gleich als überführt betrachtet, und die Tortur wollte ihn vom 
Teufel, der ihn noch beherrschte, befreien durch das abgezwungene 
Geständnis. Hier ist die Brücke vom Hexenwahn zum Hexenprozeß: 
der Wahn maß den leichtesten Indizien die größte Bedeutung bei, sodaß 
der Prozeß mit seiner grausamen Folter für die Richter nichts Rechts
widriges hatte: ein Überführter, der leugnet, stellt sich selbst außer 
Recht. Da wollte die Folter ihn von seiner teuflischen Lüge befreien 
und ins Recht zurückführen. Die Indizien bilden den Übergang vom 
Hexenwahn in den grausamen Hexenprozeß. 
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ACHTES K A P I T E L 

Die Indizien 

In seinen Studien zur Geschichte des deutschen Strafrechts schrieb 
G. von Wächter, nach der Behandlung der Folter beim Hexenprozeß, 
die oft angeführten Worte: „Wir würden in unserer Zeit noch ebenso 
viele Hexen finden und verbrennen können, als in jenen Zeiten, wenn 
man dasselbe Mittel, sie zu finden, bei uns noch anwenden wollte.. . : 
die Folter" ( i ) . Er sprach damit aus, was jeder, der eine eingehende 
Untersuchung über die Hexenprozesse anstellt, unterschreiben muß. 
Auch in der Hexenzeit selbst war es den Klügeren schon klar: nur die 
Folter macht die Hexen: die Geständnisse ihrer Hexentaten wären 
ohne Folter nie gegeben worden. Spee steht nicht an, zu behaupten: 
„daß wir nicht allesamt Zauberer sind, hat nur den einen Grund, daß 
wir noch nicht mit der Folter in Berührung gekommen sind" ( 2 ) . Er 
hält es mit einem ihm befreundeten Manne, der wahr und witzig zu 
sagen pflegt: „Was suchen wir so mühsam nach Zauberern? Hört auf 
mich, ihr Richter, ich will euch gleich zeigen, wo sie stecken. Auf, 
greift Kapuziner, Jesuiten, alle Ordenspersonen und foltert sie; sie 
werden gestehen. Leugnen welche, so foltert sie drei-, viermal, sie 
werden schon bekennen! Bleiben sie noch immer verstockt, dann 
exorziert sie, schert ihnen die Haare vom Leib, denn sie schützen sich 
durch Zauberei, der Teufel macht sie gefühllos. Fahrt nur fort, sie 
werden sich endlich doch ergeben müssen. Wollt ihr dann noch mehr, 
so packt Prälaten, Kanoniker, Prediger, sie werden gestehen, denn wie 
sollen diese zarten, feinen Herren etwas aushalten können? Wollt ihr 
immer noch mehr, dann will ich euch selbst foltern lassen, und ihr 
dann mich. Ich werde dasselbe bekennen wie ihr: So sind wir schließ
lich alle Zauberer" ( 3 ) . 

Und dennoch: Spee konnte zwar in scharfem Spott so schreiben 
und sprechen; die Hexenrichter ergriffen eben nicht alle Kapuziner, 

(*) Carl Georg von Wächter: Beiträge zur deutschen Geschichte insb. zur 
Gesch. des deutschen Straf rechts: Die gerichtlichen Verfolgungen von Hexen 
und Zauberern in Deutschland, 1845, S. 96. 

(2) 48. Frage; S. 248. 
(3) 20. Fr., S. 96. 
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Jesuiten usw. Sie folterten eben nicht — nach ihrer Überzeugung — 
willkürlich, wen man immer wollte. Sie hatten bestimmte Bedingungen 
aufgestellt, die erfüllt sein mußten, ehe man jemand der Hexerei 
verdächtigte und auf die Folter warf. Sie folterten nur, wenn sie dazu 
Gründe zu haben glaubten; obwohl diese Gründe nach den heutigen 
Anschauungen nicht selten wertlos waren. Die Folter machte die 
Hexen erst, nachdem die Indizien die Folter erlaubt und erwünscht 
gemacht hatten. Eben diese Indizien gaben den Richtern die Über
zeugung der Schuld; mindestens schufen sie eine große Wahrschein
lichkeit für die Schuld. 

A. DIE ROLLE DER INDIZIEN. 

Im vorangehenden Kapitel haben wir gesehen, daß praktisch die 
Folter nicht mehr dazu diente, den Angeklagten durch Überstehen der 
Schmerzen von dem Verdacht zu reinigen, sondern einzig und allein 
dazu, das Bekenntnis der Schuld aus dem 'Schuldigen' zu pressen. Die 
Folter zwang einem Angeklagten sein Schuldbekenntnis ab, nachdem 
die Richter schon von der Schuld überzeugt, jedenfalls beinahe über
zeugt waren. Der Hexenwahn maß den Indizien diese überzeugende 
Macht bei: in der Bewertung der Indizien liegt die Erklärung des 
Hexenprozesses und des Foltergebrauchs. In den Indizien liegt die 
überaus wichtige Verbindung von Hexenwahn und Hexenprozeß. Denn 
der Hexenprozeß wollte ein gerichtlichter Vorgang nach festen, be
währten Regeln sein, durch die Vernunft bestimmt, wodurch keine 
Unschuldigen in Gefahr kämen. — Der Hexenwahn war eine krankhafte 
Überzeugung, begründet in einer unvernünftigen Angst, an sich noch 
ungefährlich für die Verdächtigten. Weil aber dieser Wahn über die 
Bedeutung der Indizien entschied, kam der Faktor der Unvernunft in 
den Prozeß: und daraus entstand eine große Gefahr für Unschuldige. 
Nachdem der Wahn die Indizien im Einzelfall als genügend, überzeu
gend anerkannt hatte, und also die Schwere der Schuld feststand, war 
der Prozeß — nach den damaligen Auffassungen — gerecht und 
gesetzlich. Daß ein Angeklagter unschuldig sein konnte, fiel den wahn
kranken Richtern nicht ein. Im Gegenteil, je mehr dieser sich gegen den 
Geständniszwang sträubte, desto mehr wurden die Richter von der 
teuflischen Hilfe überzeugt: eben weil er Zauberer war, zeigte er so 
starken Widerstand. Jede weitere merkwürdige Begleiterscheinung des 
Verhörs und der Folterung stärkte die Richter in ihrem ängstlichen Wahn. 
— Statt die irregeführte Vernunft aufzuklären, wirkte alles im Prozeß 
dazu mit, den Wahn fester in sich selbst festzuschrauben. Es gab nicht 
nur für den Angeklagten kein Entrinnen mehr aus dem Prozeß; auch 
für die Richter gab es kein Entrinnen mehr aus der zwingenden Kon
sequenz des unvernünftigen Wahnes. 

Man hat bisher oft allzu kurzsichtig in der Folter die ganze Erklärung 
des Hexenprozesses gesehen. Diese Folter jedoch ist erst aus den Indizien 
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und aus dem Wahn erklärlich. Schon logisch wäre also diese An
schauung ungenau. Aber auch andere Gründe beweisen es reichlich, 
daß in den Indizien, von wo der Wahn in den Prozeß eindrang, der 
Schwerpunkt der Hexenverfolgungen liegt. 

Beweise für das Gewicht der Indizien. 

Erstens ist da die historische Tatsache, daß auch ohne Foltergebrauch 
Hexenprozesse möglich waren. So war die Tortur in England unge
bräuchlich, was nicht verhinderte, daß in der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts zahllose Hexen entdeckt und verurteilt wurden. Nur die 
Indizien entschieden über die Schuld; das wichtigste war wohl das 
Teufelszeichen, das Hexenmal, das gewisse Hexenspürer mit einer 
Nadelprobe entdeckten (4). 

Femer beweisen uns alle Hexenakten, daß kein Richter eine Hexe 
foltern ließ, bevor er einige Indizien zur Hand hatte, die diese Folter 
rechtfertigen sollten. Wenn sie nicht selber im Wahn befangen waren, 
sodaß sie wirklich aus diesen Indizien eine Überzeugung der Schuld 
entnahmen, so wollten sie wenigstens den Anschein der Gerechtigkeit 
aufrechterhalten: sie urteilten nur „auf Grund schwerwiegender In
dizien". 

Eben auch die großen Förderer der Hexenverfolgungen berufen sich 
auf die vielen Indizien, die ihnen die Schuld der Hexen überzeugend 
beweisen. Wir können nicht annehmen, daß alle diese Hexenautoren 
nur ungerechte, grausame und niederträchtige Unmenschen gewesen 
sein sollten; sie glaubten im Gegenteil, einer gerechten Sache zu dienen. 
Die Gefährlichkeit der Tortur sahen die meisten auch ein. Aber sie 
waren im Wahn befangen und in diesem Wahne bestimmten sie über 
den Wert der Indizien. Im Hexenhammer, in den Werken von Bodin, 
Binsfcld, Delrio, Goehausen, Schultheiß es. finden sich zahllose Be
wertungen verschiedener Indizien. Je nachdem sie diesen Indizien mehr 
oder weniger Bedeutung beilegen, sind sie mehr oder weniger gefähr
liche Hexenverfolger. 

Als vierter Grund ist da die ganze Literatur der Hexenwahnbekämp-
fer. Die ersten Gegner des Hexenprozesses greifen ja hauptsächlich den 
Wahn an: sie bestreiten die Wirklichkeit der Luftfahrten und Sabbate, 
sodaß das Indiz der denuntiatio a complice wertlos wird. Sie verwerfen 
Wasserprobe und Hexenstigma als unzuverlässige Indizien. Sie legen 
eingehend dar, daß meist aus nichtigen Indizien auf eine Schuld gefol
gert wird. Erst recht Spee, wie auch sein wichtigster Vorläufer Praeto-
rius, greift die Indizien im Prozeß an. Spee läßt zum erstenmale die 

(4) Ein berüchtigter 'Hexenpricker' in England war um das Jahr 1640 Matthew 
Hopkins; vgl. W. Notestein: A history of Witchcraft in England, 1911, 
Chapter VIII, p. 164-205. Ein unbenannter schottischer Hexenpricker 
bekannte, die Verurteilung von 220 Hexen bewirkt zu haben; Notestein 
p. 209. 
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üblichen Ausführungen über die Elemente des Hexenwesens, über Pakt, 
Wettermachen, Hexenluftfahrt, Teufelsbuhlschaft usw. weg; er kommt 
sofort auf den Prozeß und auf die Ungerechtigkeit des Wahnsystems. 
Immer betont er die schreckliche Leichtfertigkeit, womit man auf ein 
leeres Gerücht oder auf erpreßte Denunziationen hin den Prozeß anfängt. 
„In dieser meiner Wamungsschrift tue ich, kuiz gesagt, nichts anderes, 
als daß ich zur Vorsicht mahne, daß ich bestimmter Leute Irrtümer 
tadele, und zeige, wie gewisse Beweismittel und Indizien, die von 
etlichen hie und da verwendet werden, nur wenig Wert haben" ( 6 ) . 
Wir sahen schon im vorangehenden Kapitel, wie Spee mit scharfer 
Logik und beißendem Sarkasmus die Nichtigkeit und Falschheit der 
Vorwände zur Wiederholung der Folter aufdeckt. In diesem Kapitel 
werden wir hören, wie Spee eine ganze Reihe der sog. Indizien kritisch 
untersucht und ihre Beweiskraft verwirft. 

Die Literatur nach Spee, die den Hexenprozeß bekämpft, richtet mehr 
und mehr ihr Augenmerk auf eine Bewertung der üblichen Indizien. 
Wesentliche Beiträge zur Eindämmung des Unrechts liefern im Laufe 
des 17. Jahrhunderts nicht nur die Übersetzungen und Bearbeitungen 
der CCr., sondern auch die Traktate eines Christophorus Daurer, als 
Thesis unter dem Tübinger Professor Ericus Mauritius verteidigt, „De 
denuntiatione sagarum iisque quae ad earn recte intelliguntur" (6) , der 
sich auch über viele andere Indizien verbreitet; und von Sebastian Meier 
die Dissertation: „De Indicas in crimine magiée quoad torturam repro-
batis et approbatis" (7), worin entschieden die Wertlosigkeit vieler 
Indizien nachgewiesen wird. Erst recht in der Zeit der endgültigen 
Bekämpfung der Hexenprozesse, zu Anfang des 18. Jahrhunderts, unter
suchen einige Juristen im Geiste Balthasar Bekkers, Christian Thomasius' 
und Spees die bisher gültigen Indizien der Hexerei. Der erste ist Felix 
Martinus Brähm, der 1701 in Halle, praeside Henrico Bodino, eine 
disputatio inauguralis verteidigte: „De fallacibus indieiis magise" ( 8 ) . 

(B) 9. Fr., 8. Grund, S. 24. 
(e) Ericus Mauritius: De denuntiatione sagarum iisque qux ad eam recte 

intelliguntur... diss, inaug. respondente Christophoro Daurer. Tübingen 
1664. — Wir benutzen den Abdruck in: Mauritii Dissertationes et Opus-
cula, Augsburg 1724, p . 878-966. 

(7) Dissert, inaugur. jurídica De Indieiis in crimine magiae quoad torturam 
reprobatis et approbatis, quam.., occasione art. 44 Constit. Caro l ins . . . 
Altdorf... subjicit Scbastianus Meier. Altdorffi, 1684. — Um diese Zeit 
äußerte sich auch Philip Jakob Spener, der Begründer des Pietismus, sehr 
maßvoll über die Indizien der Hexerei. Vgl. Walter Eschenröder: Hexen
wahn und Hexenprozeß in Frankfurt a. Main, 1932, S. 54 ff., S. 75-79. 

(8) Disputatio inauguralis de Fallacibui indieiis magiae quam... rectore.. . 
Dn. Friderico Wilhelmo, Regni Borussia ac Electoratus Brandenburgici 
Herede.. . Pra;side Dn. Henrico Bodino... submittit Felix Martinus Brähm. 
Halse Magdeb. 1701. (Neuaufl. 1709) — Das Werk wird gewöhnlich nach 
dem Namen des Prises zitiert, also unter Henr. Bodinus; wir schließen 
uns diesem Brauch an. (Man unterscheide ihn von Johann Bodinus, Jean 
Bodin.) 
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Ihm folgte M. von Norman, der in Greifswald, praeside J. Schack, eine 
Thesis: „De probatione criminis magbe" (9) verteidigte, wobei er sich 
zwar sehr leichtgläubig zeigte hinsichtlich der Wirklichkeit der Hexen
künste, aber dagegen in der Beurteilung der Indizien eine maßvolle 
Strenge beobachtet haben wollte. Der bedeutendste Beitrag dieser Jahre 
wurde von J a c o b B r u n n e m a n n , einem Neffen des großen Jo
hann Brunnemann, geliefert in seinem „Discours von betruglichen 
Kennzeichen der Zauberey" (10). Bodmus, Schack und Brunnemann 
kennen die CCr., der letzte lobt sie sehr hoch und entschuldigt sich 
ausdrucklich, daß er sein Buch veröffentlichte, wahrend die CCr. schon 
alles über die „betrüglichen Kennzeichen der Zauberey" gesagt habe 
Der Autor der CCr. hat sich „dann so bescheiden als vernünftig und 
gelehrt aufgeführet, und die meisten indicia, daraus man gemeinlich 
eine Zauberey erzwingen wollen, als schlupffng, falsch und ungewiß 
angegeben und erwiesen" i1 1) . Brunnemann will in Anlehnung an Spee 
noch einmal systematisch die gebräuchlichen Indizien auf ihrem Wert 
prüfen. Er betont nachdrucklich, daß die verkehrte Beurteilung der 
Indizien der letzte Grund der Hexenprozesse sei. „Und wenn mans 
recht bey dem Lichte besieht, so ist die Menge der vielen Hexen-
processe... die blutige Frucht, so daraus entsprossen, daß man der
gleichen indiens, so wir bishcro examiniret, zu viel getraut, und diese 
an sich schwere processe nicht mit genügsamer Behutsamkeit gefuhret 
worden" (12). 

Aus diesen Gründen erhellt die Bedeutung der Indizien im Hexen
prozeß Nach der Untersuchung über die Rolle der Folter müssen wir 
also jetzt die Rolle der Indizien, die ja erst die Folter rechtfertigten, 
einer Betrachtung unterziehen. Dazu muß zuerst die Stellung eines 
indiciums im allgemeinen beim Strafprozeß festgestellt werden. 

(e) Theses inaug De probatione ennurus magiae quas submittit Joannes 
Schackius respondente Martino von Norman Gryphiswaldae 1706 ( Neu
auf 1 1717). — Auch dieses Werk wird unter dem Namen Schackius 
angeführt. 

(10) Jacobi Brunnemanni JCti Discours von betrüglichen Kennzeichen der 
Zauberey, wonnnen viel abergläubische Meinungen freymuthig untersuchet 
und verworffen zugleich Herrn Jo. Joach Weidnen Gegensatze wider 
diesen Discours beantwortet werden Halle 1727. — Die erste Auflage, 
im Jahre 1708 unter Pseudonym Aloysius Chantini erschienen, war von 
Weidner in einem „Schediasma de scientia falso sic nominato", Rostock 
1722, heftig angegriffen worden — Auch em Carl Romer soll in einem 
'Schediasma Polenucum', Leipzig 1717 den Chantim-Brunnemann bekämpft 
haben, wie Diefenbach, Der Hexenwahn, 1886, S 349 es will, Brunne
mann selbst jedoch kennt diesen Gegner nicht. 

(") § I X der Vorrede. 
( 1 2 )Kap. I l l , art 41 , Ausg 1727, S. 114. 
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Das Indiz im alten Strafprozeß. 

Zweck des Strafprozesses ist, dem Täter einer strafbaren Handlung 
eine gerechte Strafe aufzuerlegen. Ob die Strafe den Charakter der 
Vergeltung, des Abschreckens, der Verbesserung oder der Heilung hat, 
bleibe hier unbeachtet: Hauptsache ist die Verbindung der strafbaren 
Tat mit deren Täter; diese strebt der Prozeß an. Der Urteilsspruch 
bestimmt nicht nur die zu büßende Strafe, sondern will ganz besonders 
den Verurteilten als wirklichen Täter der verübten strafbaren Hand
lung bezeichnen. Das Strafmaß wird erst verhängt, nachdem das Be
weisverfahren den Angeklagten als schuldig und strafbar erkannt hat. 
— Weil das Gericht in der Regel kein Augenzeuge des Vergehens war, 
kann der Richter nur mittelbar, durch Zeugenaussagen und Umstände 
und dergl., Gewißheit über die Täterschaft des Angeklagten bekommen. 
Dieses Beweismaterial ist sehr verschiedenartig: Gegenstände, Erklä
rungen von Augenzeugen, Umstände, die die verdächtigte Person mit 
dem verübten Verbrechen in Verbindung bringen, Aussagen, Betragen, 
oder gar Geständnis des Verdächtigten. Die Überzeugung der Schuld 
ist das Ergebnis der Abwägung sämtlicher in dem Beweisverfahren her
vorgetretener, sowohl belastender wie entlastender, Argumente. 

Im heutigen Strafprozeß unterscheidet man zwar schwerere und 
leichtere Beweise, aber einen wesentlichen Unterschied nimmt man 
nicht mehr an. Jede Tatsache, die auf Schuld des Angeklagten schließen 
läßt, kann ein Beweis, eine Anweisung, ein Indiz sein; das Geständnis 
selbst ist auch an sich noch kein ausreichender Beweis (13). — Im 
früheren Strafprozeß jedoch unterschied man zwischen Beweis und 
Indiz. Beweise genügten an sich zur Gewißheit des Richters, also zum 
Urteil. Beweise waren: das Geständnis; die depositio zweier glaubwür
diger 'klassischer' Zeugen; die Urkunde (1 4) . Jede andere Tatsache, die 
nur mit anderen zusammen durch eine Konvergenz der Wahrschein
lichkeiten, nach Vernunft und Erfahrung, zu einer Gewißheit führen 
konnte, hieß Indiz, Argumentum. Ein Indiz allein, ja auch mehrere 
zusammen, schafften noch keinen Beweis im alten Sinne. Eben die Fol
ter sollte beim Indizienbeweis das letzte Glied in der Kette Anklage-
Verurteilung liefern: das Geständnis. „Denn ehe jemand abgeurteilt 
wird, bleibt es unbedingt notwendig, daß entweder sein freies Geständnis 
von dem verübten Verbrechen vorangeht, oder ein überzeugender 
Beweis. Niemand kann also allein auf Indizien, Vermutungen und 
Verdächtigungen verurteilt werden; denn die Indizien dienen dazu 
um jemand, der damit belastet ist, foltern zu lassen" ( 1 5) . So sagte die 

(13) Vgl. Elster-Lingemann: Handwörterbuch der Kriminologie, Bd I, 1933, 
S. 714: Indizien. 

(14) Eine Urkunde war wohl hauptsächlich im Zivilprozeß ein Beweisstück; 
auffallend ist, daß Hcxenprozessej wo die Niederschrift eines Paktes zum 
Beweis diente, äußerst selten gewesen sind. 

( 1 Б ) Const. Crimin. Carolina art. 22; von uns aus dem Lateinischen. 
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Carolina, die femer bemerkt (art. 24), Indizien seien so vielgestaltig, 
daß der Richter aus den im Gesetz bestimmten Indizien selbst auf 
weitere gleichartige Indizien folgern darf (16). Je nach der Schwere der 
Indizien kann der Richter zuerst auf weitere Untersuchung, auf Ver
haftung und auf Tortur erkennen. 

Der Gebrauch der Folter hängt also mit dem Unterschied zwischen 
Beweisen und Indizien zusammen: bei Beweisen durfte der Richter 
einfach verurteilen (obwohl ein nicht-geständiger Angeklagter auch 
dann noch oft auf die Folter kam!) ; bei Indizien mußte die Folter den 
Ausschlag bringen durch ein Geständnis oder durch Überstehen der 
Tortur, welches Freispruch erbringen sollte. — Als darum im 18. Jahr
hundert die Folter abgeschaft wurde und die Juristen die heutigen 
Anschauungen von dem unabhängigen, selbstständigen Urteil des Rich
ters noch nicht erreicht hatten, kamen ungeheure Schwierigkeiten auf. 
Was konnte der Richter tun, der keine überzeugenden Beweise, sondern 
nur einige Indizien hatte? Foltern durfte er nicht mehr und der 
Angeklagte hielt mit seinem Geständnis zurück. Merkwürdig sind die 
Lösungen dieses Problems: in Preußen urteilt m a n : bei ungenügendem, 
halbem Beweis auch eine halbe Strafe! Mit anderen Worten: der 
Angeklagte kann schuldig und unschuldig sein. Im ersten Falle wäre 
Freilassung verkehrt, im zweiten Falle wäre Verurteilung ungerecht; 
also der goldene Mittelweg! — Sachsen will Einkerkerung des Ver
dächtigten, bis er. . . seine Unschuld bewiesen habe! Bei geringeren 
Vergehen konnte der Angeklagte einen Reinigungseid leisten, wobei 
aber sehr oft falsch geschworen wurde. — Die einzig richtige Lösung 
fand Württemberg: bei genügenden Indizien, nach Urteil des Richters, 
die verdiente Strafe; bei ungenügenden Indizien: nicht 'unschuldig' 
sondern 'von der Instanz entbunden' erklären und freilassen ( 1 7 ) . So 
haben seit dem Ausfall der Folter Indizien und Beweise gleiche Kraft: 
der Richter gewinnt aus beiden, sofern sie während der Gerichtsver
handlung ans Licht treten, seine Überzeugung von Schuld oder Un
schuld (18). 

Die Bewertung der Indizien bildete somit die Kernfrage des Hexen
prozesses. Auf Indizien wurde die Untersuchung angefangen; auf Indi
zien ließ man verhaften, foltern und verurteilen. Erst recht im Hexen
prozeß, wo eigentliche 'Beweise' nicht oder höchst selten zu haben 
waren, gipfelte die Entscheidung über Schuld oder Unschuld in der 
Beurteilung der Indizien. Wenn etwa ein Gerücht oder die Abstammung 

(1(i) Die Carolina gibt art. 18-32 Allgemeines über Indizien; art. 33-44 über 
Indizien einzelner Verbrechen. 

i17) Für diese Ausführungen vgl. Carl Georg von Wächter: Beitr. a deutschen 
Geschichte, 1845: Die Beweise der Tat im deutschen Strafprozeß, S. 59-80 
u. 257-276. 

(18) „Die richterliche Überzeugung ist das Ergebnis der Abwägung aller in 
dem Verfahren hervorgetretenen Umstände gegeneinander." Elster-Linge-
mann o.e. in Note 13, S. 715. 
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von zauberischen Eltern als ein Indiz galt, das nicht nur zur Verhaftung, 
sondern unter Umständen sogar zur peinlichen Frage ausreichte, so 
versteht man, wie gefährlich solch eine falsche Bewertung der Indizien 
sein mußte. Dazu kam noch die verhängnisvolle Formel, die von großen 
Juristen und von allen Hexentheoretikem gelehrt wurde, daß in schwe
reren und schwer nachweisbaren Verbrechen leichtere Indizien zur 
Verhaftung und zur Tortur genügten. Der dünkelhaft-dumme Hexen
verfolger Petrus Binsfeld glaubt sogar die Richter warnen zu müssen, 
daß sie nur nicht nach genügenden Indizien suchen. „Peccant judices", 
die Richter versündigen sich, wenn sie Beweise suchen, die hier nicht 
zu haben sind (1 9) . Sie sollen auf leichten, an sich noch nicht genügen
den Gründen, zur Tortur schreiten, weil es sich um ein geheimes und 
schweres Verbrechen handelt! Noch ein anderer Satz von Binsfeld 
verdient Beachtung, weil er sich in ähnlicher Form bei manchen Hexen-
verfolgem findet: „per unum indicium, si sit proximum, procedatur ad 
torturam; atque etiam duo levia unum sufficiens ad torturam effi-
ciunt" (2 0) . Auf die Tollheit, daß zwei leichtere Indizien ein schweres 
machen sollten, daß also ihre Addition eine neue Art schaffen sollte, 
braucht hier nicht eingegangen zu werden. Binsfeld war eben wegen 
seiner Anschauungen über die Indizien ein sehr gefährlicher Hexen
verfolger, der zahllose Opfer gemacht hat. 

B. DIE INDIZIEN DER HEXEREI. 

Hexenrichter und -theoretiker hatten aus der jahrhundertelangen 
Praxis der Prozesse eine ganze Reihe bewährter Indizien der Zauberei 
aufgestellt. Die Liste war so groß geworden, daß schließlich kein 
Mensch auf der Welt war, der nicht irgendein Indiz der Hexerei auf 
sich trug. Wir wollen aber zuerst die Indizien der Carolina betrachten, 
weil diese ja in einem Gesetz festgelegt sind und einerseits viele andere 
kleinere Indizien umfassen, anderseits von den später eingeführten 
Indizien sich noch günstig abheben. 

Indizien der 'Carolina'. 

Nach den allgemeinen Regeln der 'gnugsame Anzeigung' bringt die 
Peinliche Halsgerichtsordnung Karls V. in einigen Artikeln die Indizien 
einzelner Verbrechen. Der 44. Artikel nennt uns die „Vonn Zauberey 
genugsam anzeigung. (1) Item so ymandt sich erpeut, anndere men
schen zauberey zu lernen, oder (2) ymands zu bezaubern betröwet Vnnd 
dem betrouten der gleichenn beschicht, Auch (3) sonnderliche gemein-

(1B) Petrus Binsfeld: De Confessionibus Maleficorum et Sagarum... ed. secunda, 
recognita et aueta, Augustae Trevirorum 1591; p. 272. — Das Buch hat 
keine übersichtliche Einteilung in Kapitel oder dergl. 

i 2 0) Binsfeld o.e. p. 270. — Natürlich betont Binsfeld wiederholt: „In atro-
cissimis criminibus proceditur ad torturam. etiamsi non sint sufficientia 
indicia." p. 290 et alibi. 
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schafft mit zaubern oder zauberin hat, oder (4) mit sollichenn ver
dachtlichen dingen, geberden, werten vnnd weisenn vmbgeet, die zau-
berey vff sich tragen, vnd (5) dieselbig persone desselbenn sunst auch 
beruchtiget: Das gipt ein Redliche anzeigung der zauberey vnd genug
sam vrsach zu peinlicher frage" (2 1) . 

Bevor wir die einzelnen hier genannten vier oder fünf Indizien 
kritisch betrachten, wäre eine kurze Textkritik nicht unnütz. Das fünfte 
Indiz, das ,beruchtiget seyn', scheint ein selbständiges neues Indiz zu 
sein. Es hat aber klügere Juristen gegeben, die das Indiz der Fama als 
Grundbedingung des Verdachts überhaupt betrachten wollten, sodaß 
nur eines der vier ersten zusammen mit dem Gerücht Grund zur Folter 
ergebe. Im lateinischen 'Text jedoch findet sich statt „vnd" ein „aut", 
womit auch das zweite Indiz eingeleitet wird. Es ist also wahrscheinlich, 
daß Schwarzenberg das Gerücht als ein eigenes Indiz der Hexerei 
ansah ( 2 2 ) . 

„Wenn jemand sich erbietet, andere Zauberei zu lehren", das liefert 
in der Tat wohl eine große Wahrscheinlichkeit dafür, daß diese Person 
glaubt, der Hexenkunst mächtig zu sein (2 3) . Wenn einmal feststeht, 
daß Hexerei ein durch den Staat strafbares Verbrechen ist, hat dieses 
Indiz unbestreitbar seinen Wert. Merkwürdig ist indessen, daß man 
diesem Indiz in den Prozeßakten höchst selten begegnet. Zweifellos gab 
es abergläubische Weiber, die aus Büchern oder aus mündlicher Tradi
tion irgendein Zaubermittel zu kennen glaubten. Wenn dieses Mittel 
zufällig — oder aus natürlicher Kraft des Mittels — Erfolg erzielt 
hatte, brachte dies die geschwätzige Frau leicht dazu, eine Nachbarin 
in ihr Geheimnis einzuweihen, besonders wenn es ein heilbringendes 
Mittel war. Es ist hier aber nicht die Rede von wirklicher Hexerei; 
auch nicht wenn etwa einem Mitmenschen Schaden verursacht wurde. 
Der Teufel war kaum mittelbar und wohl nie unmittelbar an so einer 
Dummheit beteiligt, auch nicht im Bewußtsein der Zauberin selbst. 
Weil dieses Indiz also höchstens einen verkehrten Aberglauben aufdeckt, 
kann es im Hexenprozeß keinen Wert haben und wird meist nur 
Unschuldige in Gefahr bringen. — Es bleibt aber bestehen, daß, wenn 

f21) Dasselbe findet sich in der Bambergensis als art. 55 (das 5. Indiz aber 
fehlt eben); in der hessischen Straf rech tsordnung als art. 49; in der 
brandenburgischen als art. 54. und in vielen anderen. 

(22) „Der Zusatz der CCC, daß auch das Berüchtigt-sein, der böse Leumund, 
zur peinlichen Frage berechtige, ist ein verhängnisvoller Fortschritt, der 
viele Unglückliche wegen unkontrollierbarer Gerüchte auf die Folter ge
bracht hat"; Byloff: Das Verbrechen der Zauberei, 1902, S. 121, Note 7. — 
Dennoch scheint 'dieselbig persone' wieder darauf zu deuten, daß es kein 
selbständiges Indiz sein will. 

i2 3) Typisch ist schon in diesem ersten Indiz, daß es keine bestimmte Hexen tat, 
eine Tötung, eine Lähmung und dergl. aufdeckt, sondern die Hexenkunst 
im allgemeinen. Das zweite Indiz aber hat eine bestimmbare Tat im Auge. 
Wir kommen unten darauf zurück. 
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einmal Hexerei und Zauberei unter Strafe gestellt sind, dieses Indiz 
die strafbare Handlung aufdeckt. 

Das zweite Indiz war das Androhen eines Schadens, der wirklich 
eintraf. In der T a t würde so etwas, — wenn einige weitere Bedingungen 
erfüllt sind — einen schweren Verdacht wirklicher Hexerei ergeben. 
In der Praxis geschah es aber meist, daß eine Frau irgendeine Drohung 
im allgemeinen aussprach, und daß ein Unheil, das die bedrohte Person 
kurz oder lange darauf betraf, als die Erfüllung jener Drohung gedeutet 
wurde. Vielleicht hatte die 'Hexe' wirklich ein Zauberstück gegen ihre 
Feindin versucht; damit ist keineswegs die Erfüllung der Drohung als 
Ergebnis ihrer Kunst bewiesen. In den meisten Fällen, wo eine 'Hexe ' 
Schaden androhte, traf der Schaden durch natürliche Wirkung ein; 
recht häufig durch Suggestion der Bedrohten ( 2 4 ) . Bei der herrschenden 
Hexenangst wurde leicht ein plötzliches Unheil, eine unerklärliche 
Krankheit, der Wirkung einer 'Hexe' zugeschrieben, in deren Worten 
sich dann leicht die Andeutung einer Drohung finden ließ. Dieses Indiz 
hat also wieder viel Unrecht ermöglicht. Erst bei Jacob Brunnemann 
wird dieses Indiz in der Weise kommentiert, daß es Rechtsgültigkeit 
beanspruchen darf. Er will ( 2 5 ) , daß erstens die Drohung ein ganz 
bestimmtes Unheil betreffe und nicht allgemein sei. Femer muß das 
Unheil bald darauf, binnen einigen Wochen, erfolgen. Und drittens 
muß das Unheil auf natürliche Weise unerklärlich sein. Durch diese 
Bedingungen wäre viel Unrecht verhütet gewesen, obwohl ein 'uner
klärliches' Unheil noch keineswegs Hexerei als einzig mögliche Erklä
rung zuläßt. Die Wirklichkeit der Hexenkunst läßt sich wohl nie im 
konkreten Fall einwandfrei feststellen. 

Das dritte Indiz der Carolina war recht gefährlich: der Umnang mit 
Zauberern oder Zauberinnen. Es hatte zur Folge, daß jede Person, die 
nur irgendwie in den Verdacht der Hexerei gekommen war, sich bald 
von ihren Freunden und Bekannten, ja von ihren Verwandten verlassen 
sah. Verdacht der Hexerei bedeutete Ausgestoßen-sein aus allen sozialen 
Bindungen, denn niemand wollte mit Hexen zu tun haben und so selbst 
die Aufmerksamkeit der Justiz auf sich ziehen. Das Beste war wohl, 
sich entschieden auf die Seite der Ankläger zu schlagen. So trennte der 
elende Wahn die Kinder von den Eltern und die Eheleute untereinan
der. Wie verheerend griff der Wahn das Familienleben an, wo M a n n 
und Weib einander nicht mehr zu vertrauen wagten, und wo Kinder 
ihre Eltern verklagten. — Denn wenn Kinder gelassen dem Schicksal 
ihrer Eltern zusahen, und erst recht, wenn sie sich dagegen auflehnten, 

i2 4) Besonders Kinder, für Suggestion empfänglich, fühlten sich oft unwohl, 
nachdem sie von einer 'Hexe' berührt worden waren. — Der Malleus 
berichtet von einer Frau, die in ihrer Schwangerschaft eine 'Hexe' als 
Hebamme ablehnte. Die Hexe rächte sich, indem sie nach der Niederkunft 
die Frau ,drückte' ; ihr Mann sah aber nichts. — Deutlich ein Alpdruck 
im Wochenbettfieber (Malleus Buch I I , erster Teil, Kap. 13; S. 136 f . ) . 

(25) Brunnemann o.e. in Note 10, Kap. I V ; S. 116-124. 
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erreichte auch sie bald der Verdacht der Zauberkunst. Der Flammentod 
einer Mut ter war fast immer zugleich das Todesurteil ihrer Kinder; es 
war ja eine feste Lehre der Hexenkenner: „die Hexen pflegen ihre 
eigenen Kinder schon vor der Taufe dem Teufel zu weihen, damit die 
Sekte der Satansdiener sich ausbreite" ( 2 6 ) . — Dieses Indiz hätte einige 
Beweiskraft gehabt, wenn dieser Verkehr mit Zauberern ein Verkehr 
auf Grund der Zauberkunst, wie Schwarzenberg es zweifellos gemeint 
hat, gewesen wäre. Nicht also der Verkehr von Verwandten und in 
wirtschaftlichen Verhältnissen Auch müßte dieser Zauberer öffentlich 
als Zauberkünstler bekannt sein, sodaß ein Verkehr mit ihm ein 
öffentliches Anhängen der Hexensekte bedeutete. — Tatsächlich aber 
bieten die Akten ganz andere Deutungen dieses Indizes: ohne Unter
schied wurden Verwandte, Freunde und Bekannte einer 'Zaubersche' 
der Hexerei verdächtigt und, wenn ein geringes Indiz hinzukam, ein
gezogen und weiter in den Prozeß geschleppt. 

Das vierte Indiz bietet ebensowenig wie das erste einen genügenden 
Grund zur Feststellung der Schuld: „Verdächtige Dinge, Gebärden, 
Worte und Handlungen, die Zauberei an sich haben", das sind also die 
rituellen Bräuche der Hexenkunst; wer wird sie aber von dummen 
abergläubischen Handlungen unterscheiden? Wie würde eine Frau, die 
auf Kräutersammeln ertappt worden war, beweisen können, daß sie 
nur geheime natürliche Kräfte habe benutzen wollen und in keinerlei 
Weise die Hilfe des Teufels aneerufen habe? In einer Zeit, wo soviele 
Hausmittel gegen allerlei Schaden: Salben, Kräuter, Riten und Worte 
im Umlauf waren, wobei die Benutzer sich keiner Sünde bewußt waren, 
mußte ein solches Indiz der Zauberei wohl viele Unschuldige in den 
unentrinnbaren Prozeß verwickeln. Das geschah denn auch häufig. 
Nicht selten beruht die Anklage auf diesem Indiz und man entkommt 
dabei nicht dem Eindruck: das einzige Vergehen der Angeklagten ist 
ein leichtfertiger, dummer Aberglaube. 

Man m a g inzwischen erwartet haben, daß wir in dieser Arbeit, die 
ja hauptsächlich die Stellung der Cautio von Friedrich Spee betrachtet, 
auch die Ansichten Spees zu den vier oben genannten Indizien ange
führt hät ten. Wir hätten das auch gerne getan, denn keiner nimmt so 
scharf und klar zu den Fragen des Hexenprozesses Stellung wie er. Aber 
die vier oben behandelten Indizien der Carolina werden von Spee kaum 
angedeutet, entkräftet oder bekämpft. Das scheint merkwürdig, weil er 
die Carolina sehr oft anführt und viele Indizien der Hexerei behandelt. 
Der Grund dieser Lücke ist wohl, daß um das Jahr 1630 die Indizien 
der Carolina kaum mehr beachtet wurden. Es standen inzwischen so 

i26) Joannes Bodinus: De Magorum IXaemonomania. Lib. IV, cap. 1; ed. 1590, 
p. 544: „Id est enim frequentissimum filias a matribus seduci, et dicari 
Satanœ, idque saepe cum primum nata: sunt." — In den von uns unter
suchten Hexenakten von Fürstenberg (vgl. Anhang II) fällt es wieder auf, 
wie oft Hexen vor Gericht stehen, weil einst ihre Mutter oder ihre Tante 
wegen Hexerei verurteilt worden war. 
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viele andere 'Anzeigungen der Zauberei' zur Verfügung, die von Hexen
autoren und Juristen als gültig zur Tortur anerkannt worden waren, 
daß die an sich noch ziemlich zuverlässigen Indizien der Carolina bald 
diesen neuen, völlig haltlosen Indizien Platz machen mußten. W i r 
werden gleich eine Reihe solcher nichtswürdiger Indizien anführen. 
Vorab wäre hier aber das letzte Indiz der Carolina, die Fama, das 
Gerücht, zu besprechen. Denn zusammen mit der Denunziation durch 
Mitschuldige bildete das Gerücht die wichtigste Stütze der Anklage 
auf Hexerei. 

Das Indiz des 'Gerüchts'. 

Das fünfte Glied des 44. Artikels der Peinlichen Halsgerichtsordnung 
ist also 'der Hexerei Berüchtigt-sein', im Ruf der Hexerei stehen. Wi r 
wollen dahingestellt lassen, ob das Gerücht in der Carolina als eigenes, 
an sich genügendes Indiz gelten sollte, oder eine notwendige Bedingung 
für die Gültigkeit der vier ersten sein wollte; die Praxis der Hexen
gerichte hatte die Fama bald als eigenes Indiz erkannt. Zwar lehrte 
man, daß dieses Gerücht erst in Zusammenhang mit einem anderen 
Indiz zur Tortur genüge, aber dieses andere Indiz war womöglich noch 
wertloser als ein Gerücht. Ungeheuer groß ist die Zahl der Prozesse, die 
auf der einzigen Grundlage eines bösen Leumunds anfingen und mit 
dem Todesurteil endeten. Wir sahen schon wiederholt, wie Spee die 
Nichtigkeit eines Gerüchts darlegte : der tolle Wahn will für jedes Unheil 
einen Schuldigen finden und bald zeigt man im Dorfe mit dem Finger 
die 'Hexe' an. Wie immer sie nun auf diese falsche Verleumdung ant
worten mag, alles verstärkt nur den Verdacht. Sie mag gleichgültig 
das Gerede um sich geschehen lassen: so ist sie offenbar schuldig, denn 
ein Unschuldiger würde ja seinen guten Namen verteidigen. Widersetzt 
sie sich aber den leeren Verdächtigungen, so fürchtet sie offenbar eine 
gerichtliche Untersuchung. Eben weil zu dem Indiz des Leumunds sich 
so leicht andere sog. neue Indizien gesellten, war das Auftauchen dieses 
indiciums so verhängnisvoll. Fast jeder Prozeß fängt auf ein Gerücht 
hin an, oder etwa auf eine Denunziation hin; diese beiden beeinflußten 
sich aber gegenseitig, wie Spee uns schon oben zeigte ( 2 7 ) . 

Spee zu dem 'Gerücht'-Indiz. 

Über den Wert des Gerüchts als Verdachtsmoment der Hexerei ha t 
Spee drei dubia, worin er unausweichlich scharf die Nichtigkeit des 
Gerüchts als Indiz darlegt. Nach der Lehre der anerkannten Rechtsge
lehrten, so sagt er in der 34. Frage, hat ein Gerücht erst Beweiskraft, 
wenn „dieses Gerücht vor Gericht durch zwei gesetzmäßige Zeugen 
dargetan ist. Diese Zeugen müssen 1. wenigstens eine oberflächliche 
Vorstellung von dem Begriff des Gerüchts haben; 2. unter Eid bezeugen, 

( " ) Viertes Kapitel, S. 105. 
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daß sie dieses Gerücht von der Mehrzahl der Einwohner des betreffen
den Ortes gehört haben; 3. eidlich bezeugen, daß es auf sicherer Grund
lage aus den und den Ursachen und unter ehrbaren Leuten entstanden 
ist, oder wenigstens 4. seine Herkunft soweit nachweisen, daß feststeht, 
es beruhe nicht auf Streitigkeiten, Verleumdungen und dergleichen 
Dingen" ( 2 8 ) . Er nennt als Gewährsmänner Julius Claras, Prosper 
Farinacius und Martin Dclrio; er hätte diese Ansichten übrigens auch 
bei seinem Gegner Goehausen (29) finden können. Auch Spees Zeit
genosse Theodor Reinkingk behandelt dieselben Bedingungen zur Gül
tigkeit des Leumunds in seinem klugen 'Responsum Juris', das gerade 
einen Hexenprozeß auf Leumund und Denunziation betraf (3 0) . 

Tatsächlich aber, so stellt Spee fest, — und wir können es unabhängig 
von ihm aus allen Hexenakten entnehmen, — steht die Meinung und 
die tägliche Praxis der Hexenrichter in glattem Widerspruch zu diesen 
Bedingungen des Rechts. Die Gerüchte werden nie auf Ursprung und 
Glaubwürdigkeit geprüft; keine Zeugen bestätigen den Wert. „Die 
meisten Gerüchte haben ihren Ursprung in Zank, Streit, Verleumdung, 
Ehrabschneiderei, falscher Verdächtigung, unüberlegten Urteilen, Wahr
sagerei ( 3 1 ) , kindischem Gespött und ähnlichen Anlässen, und werden 
aus unglaublicher Schwatzhaftigkeit und Mißgunst, denen keine Straf
drohung Schranken setzt, überall verbreitet... Mich packt immer wieder 
das Staunen, wenn ich bedenke, in was für verdorbene Zeiten wir 
geraten sind. Alles ringsum ist erfüllt von Ehrabschneidung und Ver
leumdung. Begegnet uns irgendein Unheil, dann haben wir stets diese 
oder jene Person im Sinn, die uns behext hat. Man läuft zu Wahr
sagern und verdächtigt die anständigsten Leute... Die Zischeleien 
schleichen durch Häuser und Städte, eine gesellt sich zur andern, bis sie 
allmählich stark genug geworden sind, als ein offenes Gerücht aufzu-

(28) 34. Fr., S. 165. 
i29) Hermann Goehausen- Decisiones aliquot quaeslionum... Rinteln 1630; 

p. 200-215 (irrtümlich steht 100-115): Q. XI: De fama. 
(30) Theodor Reinkingk: Responsum juris in ardua et gravi quadam causa 

concernente processum quendam contra Sagam. Impertitum Giessa; a 
JCto quodam 1621; Marpurgse 1630. — Erst die dritte Aufl. 1662 trägt 
den Namen des Autors. Reinkingk (1590-1664) war protest. Prof. in Mar
burg und hessischer Staatskanzler. Vgl. Jocher: Gelehrten-Lexikon Bd III, 
1751, S. 1996 f. — Der Traktat ist ungenießbar wegen der vielen Refe
renzen und der Einteilung in mehr als 700 Nummern über 140 Seiten 4°. 
Der Inhalt ist sehr klug und maßvoll. 

(31) Die Carolina verbot das Erforschen von Verbrechern durch Wahrsagerei, 
art. 21. — Nicht selten waren offenbar Irrsinnige und Geisteskranke die 
Verbreiter solcher Gerüchte; der Prozeß, den Reinkingk kritisiert, war so 
entstanden. -— In Köln war eine schwachsinnige Frau, Christine Plum, 
um das Jahr 1629 Ursache größter Unruhen, weil sie viele Personen als 
Hexen zu erkennen vorgab. Sogar Priester glaubten ihre Aussagen: Pfarrer 
Glimbach verfaßte seine: „Lamentatio апііше", die jedoch vom Rat unter
drückt wurde. Vgl. L. Ennen: Geschichte der Stadt Köln. Bd V, S. 787 ff. 
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treten, von dem dann aber keiner weiß, wer seine Urheber waren" (3 2) . 
Die 35. Frage handelt von der „Pflicht der Obrigkeit... gegen die 

Ehrabschneider und Verleumder einzuschreiten", und Spees Worte 
schonen weder weltliche noch geistliche Obrigkeiten. Denn beide lassen 
die falschen Gerüchte ungestraft sich verbreiten; nicht selten gehl die 
Verleumdung sogar von Geistlichen selbst aus (3 3). Statt ein Gerücht 
als Indiz der Hexerei entgegenzunehmen, soll die Obrigkeit die Ver
breiter solcher Gerüchte als Verleumder und Ehrabschneider bestrafen. 
Aber wenn Spee den Richtern vorhält, daß die Gerüchte bei genauer 
Prüfung sich oft als leere Verleumdungen erweisen, dann „antworten 
sie,... wenn sie jedes Gerücht so eingehend prüfen müßten, dann könn
ten sie niemals einen Prozeß führen. Das ist ihre Entgegnung; demnach 
schließe ich aus ihren eigenen Worten so: ...sie sprechen sich selbst 
ein Urteil. Sie führen Prozesse auf Grund eines Gerüchts das wertlos 
ist... Oder glauben sie etwa, man könnte so folgern: Eben weil sie 
Prozesse führen sollen, dadurch wird das wertvoll, was vorher wertlos 
war? Das ist aber ein schlechter, dummer und lächerlicher Schluß, 
wiewohl es nicht Lachens, sondern Weinens wert ist, da es um Men
schenblut geht!" (34) Dann hat Spee sich noch eingehend mit den 
Argumenten seiner Gegner auseinanderzusetzen; die scharfe Diskussion 
schließt mit fünf Thesen über das Gerücht: „1. Es ist notwendig, daß 
das Indiz eines Gerüchts rechtmäßig nachgewiesen ist. 2. Überall im 
Deutschen Reich wird beim Verbrechen der Magie auf das Indiz eines 
Gerüchts hin der Prozeß gemacht. 3. Man wird kaum, oder nicht einmal 
kaum jemals in diesen Prozessen ein rechtmäßig nachgewiesenes Gerücht 
finden können. 4. Wenn das Gerücht rechtmäßig nachgewiesen werden 
müßte, dann würden die Richter keinen Prozeß führen können. 5. Nie
mand wagt, die Prozesse anzufechten; man hat daran zu glauben, daß 
alles ordnungsgemäß hergegangen sei ; wer dort zur Hexe erklärt worden 
ist, der war wirklich eine Hexe. Wer zu widersprechen wagt, macht 
sich unbeliebt und wird verdächtig. — Was soll man da tun? Was kann 
man daraus für Folgerungen ziehen? Ich bitte den Leser, einmal selbst 
darüber nachzudenken" (3 5) . 

Und wenn schon ein Gerücht gesetzmäßig als gültig erwiesen wäre, 
so betont Spee mit vielen Argumenten in der 36. Frage, so reicht ein 
solches Indiz des Gerüchts nie zur Tortur aus, sondern nur zu einer 

i3 2) 34. Frage; S. 164. — Noch wäre zu erwähnen der Vorschlag von Bodin, 
in der Kirche ein Kästchen aufzuhängen, in das jeder seine Verdächtigungen 
ohne Unterschrift deponieren konnte; es soll die 'schottische Methode' 
sein. Bodin, o.e. in Note 26, Lib. IV, cap. 1, ed. 1590, S. 540. — Reginald 
Scot, der wichtigste Hexenwahnbekämpfer in England, in seinem „The 
Discovery of Witchcraft" (lib. I I , cap. 2. — Niederl. Ausg. 1609, S. 28) 
bekämpft entrüstet diesen Mißbrauch. 

(33) 35. Frage; S. 173. Vgl. oben S. 161 f. 
(34) 34. Frage; S. 166 f. 
(35) 34. Frage; S. 171. 
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weiteren Untersuchung. Denn zur Folter bedarf es „beinahe voller 
Beweise, sodaß nur noch das Geständnis des Angeklagten fehlt" (36). 
Ein Gerücht aber bleibt immer ein sehr trügerisches und wertloses 
Indiz; es gibt überhaupt keine Gewißheit. „Was bei einem ganz gewöhn
lichen Verbrechen trügerisch ist, warum soll das bei einem besonders 
schlimmen, heimlichen Verbrechen nicht trügerisch sein?... Mir scheint 
jedenfalls, wir lassen uns gewiß in der Regel umso leichter täuschen, 
je schwieriger einem Verbrechen auf die Spur zu kommen ist, und nicht 
umgekehrt" (3 7) . Hier schließt sich die Widerlegung des falschen 
Rechtssatzes an, daß bei schwer nachweisbaren, schlimmen Verbrechen 
leichtere Indizien genügen sollten, worüber wir im vorangehenden Ka
pitel berichtet haben. 

Wir haben uns über das Indiz des Gerüchts etwas länger verbreitet, 
weil aus den Akten der Hexenzeit die Wichtigkeit dieses Indizes 
zu entnehmen ist. Spee sagt auch selber, daß „überall im Deutschen 
Reich... auf das Indiz des Gerüchts hin der Prozeß gemacht wird" (38) ; 
nur diesem Indiz widmet er mehrere dubia. Das wichtigste Indiz 
jedoch blieb immer mit nur wenigen Ausnahmen: die Angabe durch 
Mitschuldige. Dieser Frage widmet Spee sieben dubia und sie bilden 
das Kernstück der CCr., denn die meisten Prozesse fingen auf Denun
ziationen und Gerücht an und endeten mit neuen Denunziationen, die 
bald neue Prozesse möglich machten. — Wir werden ein eigenes Kapitel 
dieser sehr umstrittenen Frage der Denunziationen widmen. 

Die vielen andern Indizien. 

Bisher sahen wir die fünf Indizien der Carolina. Es wäre eine ein
fache Unmöglichkeit, hier alle Indizien aufzuzählen, die im Laufe der 
Jahrhunderte in der Praxis der Gerichte und nach der Lehre der 
Hexentheoretiker als 'genügsame Anzeigung der Zauberei' herhalten 
mußten. Der Wahn beherrschte derart alle Lebensgebiete, daß jedes 
Betragen, jedes Wort, jeder Vorfall ein Indiz der Hexerei, ein Grund 
zum Verdacht, bald zur Verhaftung und zur Tortur werden konnte. 
Wenn etwa ein Richter Gewissensbisse bekam, weil die Carolina diese 
neuen Indizien nicht nannte, so wurde diese Unruhe bald von anderen 
beschwichtigt mit der Behauptung, daß die Carolina nur einige Bei
spiele habe geben wollen, aber diese neuen Indizien jedoch keineswegs 
ausschloß. 

Als ein Beispiel, welcher Art die verschiedenen Indizien der Zauberei 
im allgemeinen waren, führen wir hier ein Verzeichnis an aus der oft 
genannten Instruktion von Heinrich Schultheiß. Dieses Verzeichnis gibt 

(30) Ibidem. 
C7) 36. Fr.; S. 180. 
(38) 34. Fr.; S. 171. — Wieder lieferten uns die Fürstenberger Akten (vgl. 

Anhang II) eine Fülle von Beweisen: fast alle Prozesse haben als ersten 
Anklagepunkt „im Geschrey der Zauberey seyn". 
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ein gutes Bild der Nichtswürdigkeit und der trügerischen Zweideutigkeit 
der üblichen Indizien ( з ). 

„Im Gerücht der Zauberei stehen. Wenn die Eltern Zauberer waren. 
Ob er aus einem Dorf e kommt, wo viele Hexen waren oder sind; ob er 
daraus gezogen, als die Inquisition dort anfing; was die Leute im Dorf e 
dazu meinen? Wenn einer verkehrt oder verkehrt hat mit Personen, 
die verdächtig sind. Wenn die Nachbarn einen ungern in ihrem Hause 
sehen. Ob er als Zauberer verschrieen wird; wie er sich dazu hält 
(objectio criminis et non subsecuta defensio). Minae et subsecutus 
effectus. Ob ein Kranker, Verstorbener die Person als Ursache der 
angezauberten Krankheit angezeigt hat; mit dem Eid des Todes be
kräftigt. Wenn einer einen Trunk verabreicht hat, der den Tod zur 
Folge hatte. Tactus et subsecuta mors. Anblasen, worauf eine Krank
heit folgt. Actiones suspectse: Geisterbeschwörung, Hellsehen. Wenn im 
Bett oder im Hause Knochen, Kröten, Schlangen, Hostien usw. gefun
den werden. Secundum humanam naturam impossibilia perpetrata. Pas-
siones incredibiles perferre (4 0) . Ob er gerufen oder geschrieen hat; 
allein? Wann und Wo? Gesehen auf verdächtigem Ort, wo er nichts 
zu schaffen hat. Ob er eine Wunde hat, deren Herkunft er nicht erklä
ren will (4 1) . Ob einer frisch ungekochtes Fleisch ausgeworfen, denn 
die Werwölfe pflegen das Fleisch wieder auszuwerfen. Ob einer im 
Winter auf dem Feld nackt angetroffen worden ist. Wenn Kleider und 
dergl. von einer Person auf dem Feld gefunden werden. Impudicitiae 
auf dem Feld allein (4 2) . Ob er anderen heimlich bekannt hat, daß 
er Zaubern gelernt. Wenn einer versucht hat, die Gerichtsdiener zu 
bestechen, damit er gewarnt werde, wenn man ihn einholen will. Ob 
einer ein schreckliches oder abscheuliches Gesicht hat. Ob einer Furcht 
gezeigt hat, eingezogen zu werden. Ob einer wegen dessen, daß man 
gegen die Hexen inquiriert, sich erzürnt hat und sich darüber unlustig 
macht; Wenn die Zuhörer dazu geschwiegen haben (4 3) . Ob einer über 

(38) Wir wollen nur auf einige ähnliche Verzeichnisse hinweisen: Hexenham
mer, I I I . Buch, Kap. 6; Binsfeld: Commcntarius in tit. Cod. lib. IX de 
Maleficis et Mathematicis (1591): De Indiciis criminis maleficii; Delrio: 
Disquisitiones Magicje (1599): lib. V, Sectio I I I et I V ; Hexeninstruktion 
für Köln 1607 (vgl. Scotti: Sammlung von Gesetzen und Verordnungen 
des Churfürstentums Köln, Nachtrag zur ersten Abteilung, 1830) ; Theo-
dorus Thummius: Tract. Theol. de Sagarum impietate (1621), Q. V I I I 
(mit kluger Kritik) ; Christophorus Crusius: Tract, de Indiciis delictorum 
(1636), Lib. IV, cap. 32 (sehr leichtgläubig und kritiklos, großer Einfluß); 
schließlich Henr. Bodinus (o.e. in Note 8) und Jakob Brunneraann (o.e. 
in Note 10). 

(40) Gemeint ist: eine unmenschliche Folter aushalten ohne Bekennen; der 
sog. Schweigezauber. 

(41) Man vergleiche die Lehre von den Tierverwandlungen; oben Kap. I, S. 30. 
(42) Diese letzten drei Indizien setzen die Lehre von Hexensabbat und Ver

mischung mit dem Teufel voraus. 
(43) Ein schreckliches Beispiel bietet die 'verhängnisvolle Hochzeit' 1643 in 

Wertheim, wo ein Mann die Hexenverfolgung verspottete, worin die An-
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die Herren Kommissarien, Richter, Schöffen und andere, so der Inqui
sition beiwohnen oder dieselbe befördern, ungebührliche, schmähliche 
oder sonst unverantwortliche Rede führt. O b einer Rat , Hilfe oder 
Vorschub leistet, oder sonst sich bearbeitet, damit gegen die Hexen 
nicht möge prozediert werden. Advocati, procuratores, notarii, sollici-
tatores processum calumnióse seu dolose oppugnantes faciunt se suspec
tes; gleichfalls die schriftlichen Bekämpf er der Prozesse. Wenn einer 
dem wegen Zauberei Eingezogenen etwas ins Ohr geraunt hat. Wenn 
einer sich nachts heimlich beim Gefängnis aufhält. Wenn einer den 
Hexen heimlich Schreiben zukommen läßt. Wenn einer dem Gefangenen 
Schlüssel u. dergl. zum Ausbrechen zuschickt; ob der Schmied davon 
gewußt? Aufugienti si quis compedes solvent. Ob einer den von Zau
berern erlittenen Schaden nicht bekennt. O b einer, als er gefänglich 
eingenommen, sich hat verlauten lassen, daß er an der Hexerei schuldig, 
als z.B. wenn einer sagt: ich komme nimmer wieder zu Haus. O b einer, 
so des Lasters halber verstrickt, den Kommissaricn auf ihre Fragen 
nicht antworten will. Ob einer von seinen Mitgesellen denunziert oder 
besagt wird, daß er auf dem teuflischen und hexischen Tanz mitgewe
sen. Ob einer von seinem Meister besagt sei. Ob einer seinen Meister 
der Zauberei besagt hat. Ob einer von seinen verstrickten oder hin
gerichteten Eltern oder Kindern denunziert worden ist. Wann er, von 
den Herren Inquisitoren der Zauberei halber gütlich oder peinlich 
befragt, keine Tränen hat weinen können ( 4 4 ) . Ob einer under der 
Tortur lachet. O b einer unter der peinlichen Frage schlafe. O b einer am 
Leib ein Malzeichen hat, so nicht blutet, wenn eine Nadel darin ge
stochen wird. Ob dasjenige, was er bekannt hat, in der Ta t durch 
Nachfrage sich wahr befunden habe." (4 5) — Wenn nun auf zwei 
solche Indizien hin die Tortur erlaubt ist, so versteht es sich, welches 
Unrecht aus diesen 'Rechtsregeln' entstehen mußte. Schultheiß berich
tet ausführlich über einen Beweis seiner musterhaften Gerechtigkeit, 
wo er eine Frau hatte verhaften, foltern und verurteilen lassen, weil 
sie ihrem Stiefkind, das ihr Geld geraubt hatte, gedroht hatte, worauf 
es nach zwei Wochen erkrankte, und weil ihre Mutter einst als Hexe 
verbrannt worden war. Auf diese zwei Indizien hin erachtete er die 
Tortur ganz gerecht. 

wesenden zum Teil einstimmten. Sie wurden von den anderen verklagt und 
fielen dem Prozeß zum Opfer. Vgl. Johann Diefenbach: Der Hexenwahn, 
1886, S. 78 ff. 

(44) Schon der Malleus weiß, daß Gott den Hexen die Gnade der Tränen 
versagt. (III. Buch, q. 15; S. 90); Johan Bodin sagt: „Exploratum est, 
numquam lacrimati sagas" (o.e. lib. IV, cap. 1, ed. 1590, p. 545). — 
Dagegen halten Binsfeld, Delrio, Goehausen und andere dieses Indiz für 
wertlos; wahrscheinlich gab es zuviel Hexen, die trotzdem weinten... 

(45) Schultheiß: Eine ausführliche Instruktion, 1634, S. 79-97 mit ausführ
lichem Kommentar; unser Text ist ein freier Auszug, auch sprachlich 
geändert. 
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Nur noch einige übliche Indizien wollen wir nennen, die eigentlich 
oft das Gerücht hervorriefen. Da war das Indiz der 'Flucht': „Bei den 
Hexen wird man oft bemerken, daß sie von Stadt zu Stadt, von Dorf 
zu Dorf ziehen, immer eine Anklage fürchtend", sagt eine Hexenautori
tät wie Bodin (4G). Spee berichtet mit Schmerz und Entrüstung über 
eine Frau, der Hexerei nachgesagt wurde und die zu Spee in die 
Stadt (Paderborn?) kam, um seinen Rat einzuholen. Er tröstete und 
stärkte sie und sie kehrte in ihr Dorf zurück, wo man ihre Abwesenheit 
als Fluchtversuch erklärte, der von Gottes Gerechtigkeit vereitelt worden 
war. Sie wurde eingezogen und endete ihr Leben in den Flammen ( 4 7 ) . 
Sogar aus einer auffallenden Frömmigkeit schaffte der Wahn sich ein 
Indiz: „singularitas qusedam notabilis in actibus religionis" nennt es 
Binsfeld ( 4 8) . Dieses Indiz galt in Spees Zeit anscheinend stark, denn 
entrüstet kehrt er sich dagegen: „In manchen Gegenden ist es zu solch 
übler Gesinnung gekommen, daß schon jeder in den Verdacht der 
Hexerei gerät, der es wagt... ein wenig fleißiger den Rosenkranz zu 
beten,... in der Kirche eifriger betet, oder auch nur eine Spur wirklicher 
Andacht merken läßt... So kommt es denn, daß in einer gewissen Ge
gend... sich jeder ängstlich vor dem geringsten Anschein von Frömmig
keit hütet, und daß Priester, die sonst täglich die heilige Messe lasen, 
es jetzt überhaupt nich mehr tun, oder es nur heimlich hinter ver
schlossenen Türen zu tun wagen, damit ja nur das Volk nicht von 
Hexerei zu raunen anfange" (4 9) . Die Begründung dieses Indizes war, 
daß die Hexen durch äußerlichen Anschein der Frömmigkeit ihr ver
kehrtes Innere zu verbergen suchten. — Diese falsche Heuchelei sollte 
sich erst recht beim Verhör offenbaren: wenn man den Hexen vor
schlägt, das Gottesurteil an ihnen vorzunehmen, so sagt der Malleus, 
dann sagen sie gerne zu, dadurch die Überzeugung ihrer Unschuld vor
täuschend; aber sie vertrauen nicht auf Gottes Kraft sondern auf die 
Hilfe des Teufels (50) : „durch die bloße Tatsache, daß die Hexen an 
das Gottesurteil appellieren, sind sie für überführt zu halten, denn sie 
hoffen auf die Kraft des Teufels" (6 1) . Hier wird also das gerade 
Gegenteil interpretiert. — Aber das schrecklichste Indiz des Hexen
wahnes war wohl die barbarische Erfindung des oben besprochenen 
Schweigezaubers: Nichts in der Folter empfinden, dabei zu 'schlafen' 
oder zu 'lachen', keine Tränen zu vergießen, überhaupt die Tortur ohne 
Geständnis zu überstehen, das lieferte ein neues Indiz. Hier müssen wir 
nun in das Typische des Hexenprozesses etwas tiefer vorstoßen. 

( « ) Bodin o.e. in Note 26, Lib. IV, cap. I, p. 544. 
(47) Ein erschütternder Bericht; ССг. 28. Frage; S. 133. 
( « ) Binsfeld o.e. in Note 39; Indicium 17; ed. 1591, p. 629. 
( « ) GCr. 8. Frage; S. 12. — Dasselbe 2. Frage; S. 4. 
i 5 0 ) Malleus III. Buch, q. 16; S. 100. 
( 5 1 ) Malleus III. Buch, q. 17; S. 109. 
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С. DIE E I G E N A R T DES H E X E N P R O Z E S S E S . 

Der Hexenprozeß hat die Eigenart, daß nicht sosehr die vorangehende 
Untersuchung nach einer verübten strafbaren Tat , als vielmehr der 
Prozeß, die ganze Gerichtsverhandlung um die Person des Verdächtigten 
selbst, die Indizien erbringt. Die Indizien der Carolina betreffen im 
allgemeinen noch das Verbrechen der Hexerei, sofern dies äußerlich 
nachweisbar ist. Die vielen anderen Indizien, die hinzugekommen sind, 
besonders diejenigen, die erst während des Prozesses sich offenbaren, 
betreffen weniger die Taten der Zauberkunst, als vielmehr die Person, 
das Wesen der Hexe selbst. Man hat bisher das ganz Typische des 
Hexenprozesses kaum beachtet; und dennoch unterscheidet sich dieser 
Prozeß wesentlich vom gewöhnlichen Strafprozeß. Es handelt sich nicht 
sosehr um den Tatbestand eines gewissen nachweisbaren Vergehens, 
dessen Täterschaft man dem Angeklagten vorwirft, sondern man sucht 
das tiefste Innere des Schuldigen zu erforschen. Der Zauberer, die Hexe 
ist schuldig und strafbar, einfach weil er, sie Zauberer oder Hexe i s t . 
Nicht eine Tat , ihr ganzes Sein ist ein Verbrechen. 

Weil das Gericht schon vor der Verhaftung von der Schuld des 
Angeklagten überzeugt ist, will der ganze Prozeß nur weitere Beweise 
dieser Schuld finden. Man erforscht also jede Andeutung der inneren 
Gesinnung, denn in jedem Wort, in jeder Gebärde, im ganzen Betragen 
offenbart oder versteckt sich die teuflische Verkehrtheit und Verdorben
heit des Wesens. Es galt, diesen dämonischen Hintergrund zu entdecken. 
Aber der mächtige Gegner, der Teufel, war schlau und trügerisch: er 
versuchte in jeder Weise die Richter hinters Licht zu führen. Dagegen 
konnten die Richter nur ihr Gottesvertrauen und rücksichtslose Gewalt 
setzen: es war ein Kampf von Gott und Teufel. Wie die göttliche 
Gerechtigkeit selbst mußten die Richter ins tiefste Wesen des Schuldigen 
vordringen, um seine Verkehrtheit an den Tag zu bringen ( 5 2 ) . 

Aber hier mußten die Richter scheitern : wer sich anmaßt, das Innere 
eines Mitmenschen zu erforschen und zu beurteilen, nimmt ein Unmög
liches auf sich. Keinem Menschen steht das Recht zu, das Betragen 
seiner Mitmenschen nach den tiefsten Gründen zu deuten und abzu
urteilen ( 5 3 ) ; die metempirischen Größen der moralischen Person 
entziehen sich jeder endgültigen Beurteilung der menschlichen Rechts
pflege. Was die Hexenrichter sich anmaßten, war dem höchsten Ge-

i52) Man wird hierbei wiederholt an die heutigen Prozesse in Ost- und Mittel-
Europa erinnert, wo mit schonungsloser Schärfe die Gewissen der Schuldigen 
untersucht werden. 

(53) Nicht einmal in der Beichte urteilt der Priester in letzter Instanz über die 
subjektive Schwere der Schuld; er kann nur objektive Maßstäbe anlegen 
und das Gewissen des Pönitenten dadurch formen. Aber der Mensch hat 
seinen eigenen Richter in seinem Gewissen. Der Priester spricht los, oder 
kann nicht lossprechen, je nach dem, was der Beichtende ihm mitteilt. Die 
Kirche empfing diese Vollmacht von Christus; vgl. Matt. 18, 18; Joan. 
20, 23. 
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richte Gottes vorbehalten und so mußte dieser Hochmut ins Bodenlose 
des abscheulichsten Unrechts abstürzen. 

Denn wenn man einmal einem Mitmenschen nicht mehr vertraut, 
wenn man in ihm nur Böses und Verkehrtes sehen will, — und der 
Hexenwahn mußte überall Hexen wittern, — so findet man in der Tat 
nur Betrug, Heuchelei und Falschheit. Der Verdächtigte mag alles tun, 
um das Vertrauen zurückzugewinnen; der andere erblickt darin nur 
neue Fallstricke und Betrügereien. Es kam hinzu, daß es sich um 
übersinnliche, übermenschliche Mächte handelte: die unermeßliche Ge
walt des Teufels war mit im Spiele. Wer wird die Bosheit, Schlauheit 
und den Betrug des Teufels ermessen? Wenn man einmal annimmt, daß 
die Angeklagte eine Hexe ist, ein ganz verdorbenes Wesen, das mit 
dem Teufel Verbindungen hat, sich dessen Macht dienstbar gemacht 
hat... wie kann diese Angeklagte je ihre Unschuld beweisen? Was 
immer auf ihre Unschuld hindeuten könne, kann ja wieder teuflischer 
Betrug sein. Mag sie auch übermenschliches leisten im Erdulden der 
Folterqualen: der Teufel hat sie gestärkt. Stirbt sie im Kerker, bevor 
man ihr die Namen ihrer Mitschuldigen erpreßt hat: der Teufel hat 
sie geholt. Widerruft sie im Angesicht des Todes ihre Aussagen: der 
Teufel will dadurch nur die Richter verwirren. Da gab es wirklich kein 
Entrinnen mehr: alles tat der Teufel, alles offenbarte das teuflisch
verkehrte Wesen der Angeklagten. 

D. DIE HEXENPROBEN. 
Aus dieser Einstellung der Hexengcrichte erklärt sich die Bewertung 

der Indizien, die sich während des Prozesses auftaten. Der sog. 'Schwei
gezauber' war so eine Erfindung des Wahnsystems. Aber auch die 
Hexenproben gehören zu dieser Gruppe von Indizien. Bei der Erklärung 
der Folter berührten wir schon die geistige Verwandschafi von Ordalien 
und Folter. Trotz des Verbotes der Kirche blieben beim Hexenprozeß 
einige Hexenproben im Brauch, die im Grunde wirkliche Gottesurteile 
oder wenn man will Tcufelsurteile waren. 

Weil einer Hexe mit gewöhnlichen Mitteln nicht beizukommen war, 
da ihre teuflische Verkehrtheit sie den Schmerzen gegenüber unemp
findlich machte und ihr Geständnis sich sehr schwer erreichen ließ, 
wandte man andere Mittel an, die ihr hexisches Wesen entdecken soll
ten. Außer den kirchlichen Exorzismen, die den Teufel austreiben und 
die Zunge lösen sollten, gab es als wichtigste Proben die Hexenwaage, 
die Wasserprobe und das Hexenmal. 

Die H e x e n w a a g e scheint in Deutschland wenig bekannt gewesen 
zu sein, denn die alten Quellen nennen sie kaum. Von der Hexe nahm 
man an, daß sie wegen ihrer Verbindungen mit der Geisterwelt weniger 
Körpergewicht als gewöhnliche Menschen besäße. Um dies festzustellen, 
wurde sie nur mit einem Hemde bekleidet auf einer großen Waage 
gewogen; die Stadthebamme untersuchte vorab ihren Körper nach 
etwaigen verborgenen Gewichten. Wenn das Gewicht nach den Maß-
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Verhältnissen des Körpers zu gering war (was durch Betrug des Wie
genden leicht geschehen konnte), war die Hexe überführt. Eine Merk
würdigkeit bildet die Hexenwaage von Oudewater in Holland (Prov. 
Utrecht), wohin aus Westfalen und aus dem Rheinlande die Verdäch
tigten freiwillig reisten, um dort eine vom Stadtrat beglaubigte Beschei
nigung einzuholen, daß die Frau „ein Gewicht habe, das ihren körper
lichen Maß Verhältnissen entsprach". Damit war also der Verdacht 
entkräftet. Die Hexenwaage von Oudewater sollte vom Kaiser Karl V. 
das Privileg erhalten haben, als einzig anerkannte Waage die verdäch
tigten Hexen zu wiegen; das Privileg ist jedoch sehr unwahrscheinlich. 
Trotzdem pilgerten im 16. u. 17. Jahrhundert Hunderte vom Hexen
prozeß Bedrohte nach Oudewater, wo immer ehrlich gewogen wurde 
und wo der Stadtrat, der wohl kaum hexengläubig war (5 4) , in dieser 
Weise die Unglücklichen aus dem blutigen Wahn rettete ( 5 б ) . 

Mehr bekannt in Deutschland und auch in anderen Ländern war 
die W a s s e r p r o b e . Diese bestand darin, daß man die Angeklagte 
entkleidet und mit kreuzweise zusammengebundenen Händen und 
Füssen an einem Seil in das Wasser sinken ließ. Das Wasser, als ein durch 
Christi Taufe geheiligtes Element, sollte die Hexen ausstoßen, sodaß 
sie schwammen; wer dagegen vom Wasser aufgenommen wurde und 
sank, war keine Hexe (5 6) . Die meisten Verdächtigten hätten wohl bei 
der Wasserprobe ihre Rettung finden müssen, denn die gebeugte Hal
tung des Körpers machte ein Schwimmen fast unmöglich. Daß trotzdem 
viele Unglückliche oben schwammen, erklärt sich vielleicht aus einem 
zufälligen Zusammenwirken von physischen Ursachen oder auch aus 
leerer Täuschung durch Suggestion, besonders aber aus Schwindel der 
Gerichtsdiener, die das Seil bedienten (5 7) . Die Wasserprobe war um 
das Jahr 1583 Gegenstand heftiger Diskussionen. Der protestantische 
Marburger Professor Wilhelm Adolf S c r i b o n i u s nahm eine Was
serprobe in Lemgo zum Anlaß, die Erlaubtheit davon darzulegen: „De 

(54) Anfang des 17. Jahrhunderts läßt der Hexenwahn in den Niederlanden 
merklich nach: nach 1610 sind keine Prozesse mehr nachweisbar. Vgl. Ja
cobus Scheltema: Geschiedenis der Heksenprocessen, Haarlem 1828. 

(55) Für diese Ausführungen vgl. Casimir K. Visser (Pseud, für Kurt Basch-
witz) : Van de heksenwaag te Oudewater, o.J. (1943). 

(5e) Bei den Arabern war die Wasserprobe auch bekannt, aber das Sinken 
sollte eben auf Schuld hindeuten: die Unschuldigen sollten von Gott ge
tragen werden. — Nik. Paulus: Hexenwahn und Hexenprozeß, 1910, S. 200. 

(S7) Um. das Jahr 1650 wurde eine reiche Dame der Wasserprobe unterworfen, 
wobei sie durch Betrug des Gerichtsdieners oben schwamm. Ihr Neffe, ein 
Rechtsanwalt, versuchte sie aus dem Prozeß zu retten, indem er in einer 
neuen Wasserprobe die Falschheit der ersten nachwies. Trotzdem blieb 
das Gericht beim ersten Ergebnis und erklärte die Frau schuldig. Nachdem 
sie genügend gefoltert worden war, wagte sie keinen Widerruf mehr. Der 
Neffe, der sich eine Erbschaft entfallen sah, führte nach ihrem Tode 
einen langen Prozeß zu ihrer Ehrenrettung, jedoch ohne Erfolg. Erasmus 
Francisci: Höllischer Proteus, Kap. XVI; 1690, S. 113 ff. 
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examine et purgatione Sagarum per aquam frigidam" ( 5 8) . Sofort wurde 
er heftig angegriffen von Johann Ewich (5 9) , protestantischer Professor 
der Medizin in Bremen, und vom Helmstädter Professor Hermann 
Neuwaldt (6 0) . Scribonius verteidigte sich in Neuauflagen. Andere, auch 
anonyme Gegner standen gegen ihn auf und die Folge war, daß bei 
den Hexenautoren nach dieser Zeit die Wasserprobe allgemem abgelehnt 
wurde. Binsfeld, Bodin, Delrio und Goehausen sprechen der Wasser
probe jeden Wert ab (6 1) . Trotzdem blieb sie beim Prozeß im Schwan
ge; das Volk glaubte noch lange bis ins 19. Jahrhundert in ihre Beweis
kraft. Zu Spees Zeiten war die Wasserprobe keine Seltenheit, besonders 
in Westfalen, was u.a. Goehausen bezeugt (6 2) . Spee spricht nur einmal 
davon, wo er nämlich beweisen will, daß oft Unschuldige verurteilt 
worden sind: denn „Binsfeld und Delrio lehren ganz richtig, daß die 
Wasserprobe der Hexen durchaus unzulässig ist, und daß ein Richter, 
der den Prozeß auf sie gründet, rechtswidrig verfährt... Aber viele 
Richter haben in vergangenen Zeiten ihr Verfahren auf die Wasser
probe gestützt und sie tun es noch heute, also müssen Delrio und Bins
feld folgerichtig zugeben, daß viele Schuldlose umgekommen sind und 
noch immer umkommen" (6 3) . — Noch lange nach dem Erlöschen 
der Hexenverfolgungen blieb die Wasserprobe ein sehr verbreitetes 
Mittel beim Volke, um die Schuld oder Unschuld einer Hexe fest
zustellen; nicht selten wählten die Verdächtigten selbst diese Probe, 

(BS) Wilhelm Adolf Scribonius: De sagarum natura et potestate... deque 
purgatione earum per aquam frigidam epistola, Lemgo 1583. •— In Osna
brück waren in zwei Jahren 140 Hexen durch die Wasserprobe entdeckt 
worden. 

(59) Johann Ewich: De Lamiis, 1584; deutsch: Bedencken von Hexen, 1585. — 
Ewich war Mitkämpfer und Freund des Johann Wier. 

ί 6 0 ) Hermann Neuwald: Exegesis expurgationis sagarum super aquam frigidam, 
1584. — Das 'kalte' Wasser (frigida) ist 7um Unterschied vom Gottes
urteil mit siedendem Wasser, woraus der Angeklagte, ohne Verletzung 
seiner Hand, einen Ring greifen sollte, der sog. 'Kesselfang'. 

( e l ) Reinkingk o.e. in Note 30, Nr. 501 gibt eine Menge von Stellen bei 
Hexenautoren. — Ihm war offenbar das Gutachten der Universität von 
Leyden vom 19. Januar 1594 unbekannt, das die Wasserprobe entschieden 
ablehnte. Dieses sehr kluge Gutachten hat zur Beendung des Hexenwahns 
in Holland bedeutend beigetragen. Text u.a. bei C. Visser, o.e. in Note 55, 
p . 69 ff. — Es blieb im 17. Jahrhundert in Deutschland unbekannt, wie 
überhaupt die meisten niederländischen und englischen Hexenbücher. 

(e 2) „Nam hodie in multis Germaniae locis, maxime Westphalise circulo, utitur ' ' , 
Goehausen, o.e. in Note 29, Decis. I, p . 7. — Der einflußreiche Jurist 
Christ. Crusius hält an ihrem Wert fest; o.e. in Note 39, Hb. IV, cap. 32, 
Nr. 78; ed. 1636, p . 305 ff. 

i8 3) 11. Frage; S. 34 f. — Im Jahre 1640 wurde der Pastor Gerhard Grave 
in Osnabrück wegen der Bekämpfung der Wasserprobe und der Verteidi
gung einer Hexe in seiner Schrift: „Von der Wasser-Probe oder Hexen-
Bade" vom Amt suspendiert und seine Kirche wurde geschlossen. Die 
Intervention des schwedischen Kommandanten befreite ihn jedoch. Vgl. 
Hauber, Bibliotheca Magica, I I I , 1741, S. 531. 
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weil sie ja zu sinken hofften (6 4) . Nicht unmöglich ist es, daß die 
Hexentheoretiker eben deshalb die Wasserprobe ablehnten, weil sie ja 
meist, bei ehrlicher Anwendung, zum Vorteil des Angeklagten ausfiel. 

Das Hexenstigma. 

Dagegen war die Stichprobe, das Suchen nach dem Hexenmal, mehr 
mit Erfolg gekrönt und darum war diese Probe im 17. Jahrhundert 
sehr gebräuchlich, sodaß Spee sich damit auseinandersetzen mußte. Wer 
als erster dieses Indiz erfunden hat, läßt sich nicht feststellen. Ebenso 
wie die Wasserprobe, die man schon im frühen Mittelalter kannte (6 5) , 
war die Lehre vom 'stigma Diaboli' von Anbeginn an mit dem Begriff 
der Hexerei verknüpft. Schon bei Jacquier und Barthol. de Spina soll 
es erwähnt worden sein (66), im Hexenhammer jedoch fehlt dieses 
Indiz. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gewann es an Bedeutung. 
Bodin und Gödelmann nennen es, der erste hält es für beweiskräftig, 
der andere bestreitet den Wert. Erst recht in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts fand das Indiz des Teufelsmals heftige Verteidiger 
und wurde oft beim Hexengericht als Schuldbeweis anerkannt. 

Das Hexenstigma sollte ein Mal am Körper einer Hexe sein, wo 
der Teufel sie als seinen Besitz gezeichnet hatte. An der Stelle des 
Males war die Haut unempfindlich und kein Blut floß daraus, wenn 
man mit einer Nadel hinein stach. Um dieses Mal zu entdecken, wurde 
die Hexe entkleidet und der Scharfrichter tastete mit Nadelstichen den 
ganzen Körper ab. Es ist begreiflich, daß die Ärmste schließlich überall 
Schmerzen spürte und also irgendwo einen neuen Stich nicht empfand. 
Wenn dann dazu das Bluten ausblieb — was nichts Wunderbares an 
sich hat, weil der Stich sehr scharf war und auch psychische Einflüsse 
das Blut zurückhalten können — war die Hexe entlarvt: ihr Teufels
zeichen bewies deutlich ihre Verbindung mit dem Satan. Sehr oft war 
auch noch Betrug der Henker im Spiele; die Richter prüften selten 
die gefundene Stelle oder die Beschaffenheit der Nadeln (6 7) , die in 

C4) In Fürstenberg wurde im Jahre 1658 einer Frau die Wasserprobe auf ihrem 
ausdrücklichen Wunsch nach langem Zögern zuerkannt mit dem Vorbehalt, 
daß das Ergebnis nicht bindend sein sollte für die Richter. Die Probe fiel 
günstig aus, worauf die Richter erneut feststellten, daß diese Probe wertlos 
sei und die Anklage somit in Kraft blieb! (Vgl. Anhang II) Noch im 
Jahre 1823 wählte eine Frau in Delden (Overijsel, Holland), die ab Hexe 
verschrieen wurde, freiwillig das Hexenbad, um den Verdacht abzuwälzen. 
Vgl. Jac. Scheltema, o.e. in Note 54, Aanteekeningcn p. 99. 

(e5) Schon aus dem Jahre 1091 wird eine Wasserprobe erwähnt. Vgl. Sigmund 
Riezler: Gesch. der Hexenprozesse in Bayern, 1896, S. 80. 

C6) Wir haben die Stellen nicht finden können; wir berichten es auf Gewähr 
des Petrus Ostermann in seinem unten, Note 73, angeführten Werk, Sect. X, 
p. 56 ff. 

С"7) Johann E wich empört sich über „Hexenmale, die nur der Scharpf richter 
selbsten erkennen könne", o.e. in Note 59, deutscher Text im Theatrum de 
Veneficis, 1586, S. 340. 
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den Stiel zurückglitten, statt ins Fleisch zu dringen. Übrigens lehrten 
einige, daß nur bestimmte Personen die Begabung hätten, dieses Mal 
zu erkennen. — Wahrscheinlich gelang es trotzdem, nicht immer, bei 
einer Hexe dieses Mal zu finden oder vorzutäuschen. Dafür fand Bo-
dinus die herrliche Lösung: wenn eine Hexe das Mal nicht hat, ist sie 
eben noch mehr überführt: sie ist wohl die Koningin des Sabbats, die 
eigene Braut des Teufels, denn dieser brennt nur den weniger treuen 
Hexen das Mal ein, nicht aber bei den Hexen, deren Treue er 
sicher ist (6 8). Binsfeld findet sich auch mit dieser Erklärung ab (6 9) , 
aber er zieht im allgemeinen die Beweiskraft in Zweifel, wie auch 
Delrio (70). 

Den wichtigsten Anlaß zum neuen Aufleben dieses Indiziums lieferten 
die Aussagen einer 'bekehrten Hexe', einer offenbar geisteskranken 
Nonne, M a r i a d e S a i n s in Lille, Frankreich. Diese Frau, die es 
ja selbst wissen konnte und der man wegen ihrer aufrichtigen Bekehrung 
unbedingten Glauben schenkte, behauptete, daß jede Hexe und jeder 
Zauberer immer sofort beim ersten Verkehr mit dem Teufel ein Zeichen 
eingebrannt bekam. Für die Verbreitung ihrer Aussagen sorgte Pater 
S e b a s t i a n u s M i c h a e l i s С7 1), ein ganz im Hexenwahn Ver
strickter, der u.a. im tragischen Prozeß gegen den Priester Louis Gau-
fridy eine führende Rolle spielte (7 2) . Seit diesen Ereignissen galt das 
stigma Diaboli als beinahe überzeugendes Indiz. Gerade vor dem 
Erscheinen der CCr. war die Beweiskraft wieder heftig umstritten. Der 
Kölner Jurist P e t e r O s t e r m a n n (73) verteidigte das Hexenmal: 
er habe noch keine Hexe gefunden, die es nicht hätte. Der Teufel 
brennt es keinem Unschuldigen ein, denn das kann Gott nicht zulassen, 
also hat es die größte Beweiskraft: „indicium indiciorum et ipsa con
fessione probabilius" (7 4) . Es ist ein Ehrenzeichen, vom Teufel jeder 
Hexe geschenkt, also auch den treuesten Hexen eingebrannt. „Res 
dicitur eius esse, cuius signo est siçnata": das Teufelszeichcn stempelt 
die Frau zu einer Hexe (7 5) . Er wendet sich heftig gegen die Theologen 

(08) „In iis quos timet sibi non fore fidèles, Daemon stigma sive nota imprimit; 
unde principes quique magi tale signum non habent" ; Bodin o.e. in Note 
26, lib. IV, cap. I I , ed. 1590, p . 557. 

(e9) Binsfeld o.e. in Note 39; Indicium 14.; ed. 1591, p. 627. 
(70) Delrio ox . in Note 39; Lib. V, Sectio IV, Nr. 28; ed. 1612, p. 726. 
(71) Sebast. Michaelis O.P.: Histoire admirable de la possession et de la con

version d'une pénitente séduite par un magicien. Paris 1612; idem: Discours 
des Esprits, Paris 1613. 

(72) Vgl. Jean Lorédan: Un grand procès de sorcellerie au X V I I e Siècle, 1912. 
— Über Maria de Sains, Père Louis Gaufndy und andere Prozesse um 
1613 cfr. Yve-Plessis: Essay d'une bibliographie française... de la sorcellerie, 
1900, Nr. 1260-1270. 

С73) Commentarius Juridicus ad L. Stigmata., authore Petro Ostermanno, .. 
Colonis Agrippina; 1629. — Für Ostermann vgl. Kap. I I I , S. 77. Note 60. 

(74) O.e. Sectio IX, p. 51 . 
(7 5) O.e. Sectio XI , p . 74. 
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von Lüttich und Löwen, die in einem Gutachten (7 Θ) behauptet hatten, 
daß der Teufel auch Unschuldigen ein Zeichen einbrennen könne. — 
Gegen Ostermann steht J o r d a n a e u s auf (7 7) , hauptsächlich beto
nend, daß das Hexenmal an sich wenig zuverlässig ist, weil ja auch aus 
rein natürlichen Ursachen eine Stelle am Körper unempfindlich und 
blutlos sein kann. Seine klugen und gemäßigten Worte rufen jedoch 
neue Verteidiger des Hexenmals auf den Plan: zuerst ein anonymer 
Skribent (7 8) , femer zwei Kölner Schöffen Walram Blanckenbergh 
und Joannes Romesswinckel (79). Der letztere behauptet auch, niemals 
eine Hexe verurteilt zu haben, die kein Teufelsmal hatte (80) ; femer 
gibt er kurze Akten von einige dreißig Prozessen, ab 15. Januar 1627 
in Köln geführt, alle mit Meldung des Hexenstigmas. Noch im Jahre 
1631 erscheint eine 'Ars magica' in Frankfurt, die ganze Kapitel aus 
Ostermann übernimmt und diese Lehre des Teufelszeichens fast für 
Glaubenslehre der römischen Kirche halten will f81). 

Spee mußte sich mit diesem wichtigen Indiz auseinandersetzen; weil 
er jedoch um das Werk seines ehemaligen Mitschülers Jordananis wußte, 
wollte er nur kurz die Hauptpunkte berühren. Das 43. dubium fragt 
„Ob die Hexcnmale ein Indiz zur Folterung und zur Verurteilung 
abgeben." Zuerst bemerkt Spee lakonisch: „gewiß werden die Richter 
und Henker umso leichter welche finden, je mehr ihnen daran gelegen 
ist" ( 8 2) . Er glaubt überhaupt nicht daran; hat noch nie eins gesehen. 
Seine Bedenken hinsichtlich der Gültigkeit sind u.a.: Man soll nicht 
alles für ein Hexenmal halten, was irgendein ganz natürliches Mal ist, 
ein Fleck, eine Narbe usw.; man soll die Meinung eines Arztes dazu 
hören; man soll scharf die Handlungen des Henkers beobachten, weil 
oft Betrug verübt wird; der Henker soll keine Zauberformeln gebrau
chen, wodurch das Blut aufgehalten und das Fleisch leblos gemacht 
wird; und besonders: „Die Richter sollen vorerst einmal den Beweis 
ganz sicher in Händen halten, Gott werde niemals zulassen, daß die 
Bosheit des Teufels oder der Hexen Schuldlosen solche Male auf
brenne. .. Dieser Beweis soll aber nicht lauten : Wenn Gott das erlauben 
wollte, so würde Unheil daraus entstehen, weil man Unschuldige für 

( 7 β ) Das Gutachten ist uns unbekannt; Ostermann sagt, es sei „nuper editum", 
o.e. Sectio XII, p. 79. 

C77) Disputatie brevis et categorica de proba Stigmatica... a R. Dno Joanne 
Jordana:o, Colonia: Agripp. (1630). — Vgl. Kap. III, S. 77. Note 60. 

C78) Defensio probae stigmatiese et magistratuum (Köln 1630). 
C79) Processus et forma procedendi per stigmata contra sagas... a D. Walramo 

Blanckenbergh ac D. Joanne Romsswinckel ; ein Gutachten, vom Kurfürsten 
Ferdinand am 4. Mai 1629 approbiert. — Alia Defensio prob, stigm. et 
magistratuum, a D. Joanne Romesswinckel. — Diese drei: Defensio, Pro
cessus und Alia Defensio sind zusammengebunden gedruckt. 

(8 0) Alia Defensio, p. 196. 
(sl) Ars Magica sive Magia Naturalis et artificiosa... cui prceit: Magia super-

stitiosa... Frankfurt 1631; Gap. 30-33, p. 123-244. 
C 2 ) 43. Fr., S. 214. 
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Verbrecher halten und hinrichten würde... (denn): Damit wird also 
vorausgesetzt, daß derartig gekennzeichnete Personen von Rechtswegen 
als schuldig angesehen werden dürfen — während gerade dies in Frage 
steht. Darum bewegt sich dieser Beweis im Kreise" (8 3) . — Also will 
Spee die Frage den Gelehrten überlassen; einstweilen bleibt dieses Indiz 
ganz fragwürdig. Er beruft sich auf Binsfeld und Delrio, die es auch 
ablehnen. 

Trotzdem blieb nach diesem Federstreit das Hexenmal während des 
17. Jahrhunderts als Indiz der Hexerei geltend. Wie wichtig es noch 
Anfang des 18. Jahrhunderts war, beweisen Heinrich Bodinus und 
Jacob Brunnemann, die beide mit scharfen Worten die Wertlosigkeit 
dieser Probe darlegen (8 4) . 

Der Tod im Kerker. 

Ein letztes Indiz, das hier zu nennen wäre, weil auch Spee es aus
führlich bespricht, ist wieder ein Hirngespinst des dummen Wahnes: 
wenn eine Angeklagte tot im Kerker gefunden wird. War es durch 
Selbstmord, so war es ein „Kennzeichen der Hexen, daß sie... immer 
ihr Leben durch einen Strick endigen wollen... Dieses bewirkt der 
Feind, damit sie nicht durch Zerknirschung Verzeihung erlangen kön
nen" (8 5) . Es kam offenbar in der verdunkelten Vernunft keines 
Hexenrichters auf, daß die schon überstandene Folter, das Elend des 
Kerkers und die Angst vor neuen Qualen und grausamem Flammentod 
die Armen zur Verzweiflung und zum Selbstmord trieben. — Ja, es 
war ihnen scheinbar unbekannt, daß die Schmerzen der Folter den 
Tod zur Folge haben konnten! „Wieviele sind nun schon im ganzen 
Deutschen Reich in den Kerkern verstorben, und doch nicht einer an 
der Tortur, oder dem Elend des Gefängnisses... Alle 'hat der Teufel 
geholt', er hat allen das Genick gebrochen. Und wie beweist man es? 
Wer war dabei? Wer hat es gesehen? Der Henker sagt es. Freilich, 
derjenige, der sich nicht nachsagen lassen will, er habe die Folter über 
das Maß angewendet, ein ehrloser und in den meisten Fällen schlechter 
Mensch!" (86) Spee mußte es einmal mit anhören, aus welchen Grün
den ein Richter auf einen gewaltsamen Tod durch Teufelshand folgerte. 
Vor ungefähr zwei Jahren, so berichtet Spee, saß er zu Tisch in einem 
amtlichen Schloß; der Amtmann war sein Freund. Da stürzte der 
Henker herein und meldete den plötzlichen Tod eines Zauberers, der 
gefangen saß. Der Amtmann zeigte sich vernünftig und wollte die 
übermäßige Folter als Ursache annehmen. Spee drang darauf hin, daß 

(83) 43. Fr., S. 216 f. 
(84) Henr. Bodinus o.e. in Note 8, S. 20; er schließt sich dem Jordanaeus und 

der CCr. an. — Jakob Brunnemann o.e. in Note 10; Cap. I l l , art. 13, 
S. 52. 

(85) Malleus II. Buch, I. Teil, cap. 2; S. 36. 
(80) CCr. 41. Fr.; S. 209. 
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der Amtmann durch Augenschein sich von dem Tatbestand überzeugen 
solle. Dieser ging hinab in den Kerker, kehrte nach einiger Zeit zurück 
und sagte: „Wahrhaftig, es ist dennoch so: der Teufel hat ihm das 
Genick gebrochen: der Hals ist ganz zerschmettert, schlaff und kraftlos, 
sodaß der Kopf nach allen Seiten hin schwankt und fällt." Diese 
Erklärung wurde von allen Anwesenden als stichhaltig hingenommen. 
Aber Spce sagte nach einigem Nachdenken: „Wenn wir so folgern 
müssen, wie wir es eben getan haben, dann fürchte ich sehr, daß auch 
unseren Eltern, von denen wir meinen, sie seien mit allen Ehren in 
ihren Betten verstorben, irgendein böser Geist das Genick gebrochen 
hat. Ist denn noch nicht jedes Menschen Leichnam zwar ganz starr 
und kalt, der Kopf aber ganz schlaff und nach allen Seiten beweglich 
gewesen, daß wir davon nichts verstehen? Hat denn noch keiner von 
uns mit einer Leiche zu schaffen gehabt,... daß wir etwas so Auffälliges 
nicht wüßten? Trefflich! Welch ein einleuchtender, glänzender Beweis 
dafür, daß ihm das Genick gebrochen ist! Wenn jeder Henker sich 
regelmäßig dieses Beweises bedient hat, wie auch andere weit und 
breit, und wenn einfältige Beichtiger das glauben — wieviele, frage ich, 
sind dann in wenigen Jahren unverdientermaßen öffentlicher Schande 
preisgegeben worden?' Nach diesen Worten stand ich auf und ging 
hinaus. Die Leiche ist dann, wie ich hörte, in den nächsten Tagen unter 
dem Galgen verscharrt worden" (8 7) . — Dann wendet sich Spec an 
die Richter und hält ihnen mit scharfen Worten vor, daß es ein schwe
res Unrecht, eine Todsünde ist, einen verstorbenen Menschen, der nicht 
einer Schuld überführt worden ist, als schuldig unter dem Galgen ver
scharren zu lassen. Man tut dem Toten und seiner Familie eine 
ungeheure Schande an, die in keiner Weise verdient ist. — Das 42. du-
bium betont noch kurz und scharf dieses Unrecht, wobei Spee wieder 
auf die Rolle der dummen Beichtiger hinweist, die oft als erste ein 
Geschrei erheben, der Verstorbene sei im Kerker oder während der 
Folter vom Teufel erdrosselt worden. — Der unheilbare Wahn konnte 
ja überall nur den Teufel und seine Macht erkennen; für Vernunft 
und Vertrauen in den Menschen war da kein Raum mehr: sogar die 
Toten wurden entehrt und der Schande verschrieben. 

Die Indizien der Hexerei haben es möglich gemacht, daß ein Wahn 
im Prozeß den Vorsitz hatte: ein Wahn hat all das Unrecht beglaubigt 
und für Recht erklärt. Dieser Wahn nährte sich aus dem. Prozeß, den 
er selbst geschaffen hatte. Man fand überall nur Schuldige, mochten 
sie sich auch verstecken und im Prozeß halsstarrig sein. Die Folter 
wußte diese Starrköpfigkeit schon zu brechen und die Folter war 
erlaubt, denn man hatte ja überzeugende Schuldbeweise. Der Prozeß 
selbst bewies noch überzeugender, daß der Angeklagte wirklich schuldig 

(87) 41. Fr.; S. 210. 
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war, denn während des Verhörs, während der Tortur und bei den 
Hexenproben ergaben sich immer stärkere Indizien. Es gab also Hexen, 
sie starben ohne Widerruf; ja sie gaben ihre Mitschuldigen an: die 
Welt war erfüllt von geheimen Teufelsverbündeten. War eine Hexe 
verbrannt worden, so harrten noch zehn oder mehr andere ihrer Strafe: 
auch gegen diese hatte man schwere Indizien, die sich leicht zu anderen 
Indizien gesellten und Verhaftung und Tortur ermöglichten. Diese 
Denunziationen bildeten die weiteren Bogen der Brücke, die sich immer 
weiter vom Festland ins uferlose Meer des Wahnes fortbaute. 

233 



NEUNTES KAPITEL 

Die Denunziationen 

Die Erklärung für die massenhaften Hexenprozesse mit ihren Tau
senden von Opfern muß in der Form des Prozesses selbst gesucht wer
den. Die Folter weist zurück auf die Indizien; die Indizien empfingen 
ihren Wert aus dem Wahn. Unter diesen Indizien war weitaus das 
wichtigste: die Angabe durch einen Mitschuldigen, die denunciatio a 
complice. „Dadurch ward der Hexenproceß auf unglaubliche Art ver
vielfältigt, und es kam um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, da 
er einen ganz besonders grausamen und fanatischen Charakter annahm, 
so weit, daß fast kein Mensch mehr seines Hausfriedens, ja seines 
Lebens sicher war. Kein Stand, keine Würde, keine Tugend schützte 
vor dergleichen sogenannten Hexen-Besagungen, da von den angebli
chen Hexen öfters auf Leute aus den entferntesten Gegenden bekannt 
ward" (!). Nach dem herrschenden Wahn bildeten ja die Hexen eine 
geheime Genossenschaft, deren Mitglieder sich regelmäßig auf dem 
Hexensabbat trafen. Hatte man also eine Hexe entdeckt, so konnte und 
sollte sie ihre Mitschuldigen anzeigen. Diese Angabe genügte meist zur 
Verhaftung der Denunzierten; ob auch viele Juristen diese Begründung 
für ungenügend erklärten, es war Brauch, eine Denunziation als schwer
wiegendes Indiz gelten zu lassen. 

Die Praxis der Denunziationen. 

Um zu Anfang dieses Kapitels eine Einsicht in die Rolle der Denun
ziationen zu verschaffen, möchten wir einige Texte aufnehmen, die 
kurz und scharf die ganze Problematik beleuchten. Zuerst zwei 'casus', 
vom Pfarrer M i c h a e l S t a p i r i u s mitgeteilt: „Zum Hirtzberg (2) 
ist zu selbiger Zeit eine Frau peinlich examiniert worden, mit dem 
Zunahmen die Wintersche, als dieselbige von mir ist ermahnet worden, 
sie solte Niemand zu unrecht besagen, oder könte nicht selig werden. 
Darauff antwortete die Fraw auß hoch betrübten Gemüth: 'ich bin 
darzu gezwungen, daß ich etliche habe besagen müssen, da ich doch 

i1) Georg Conrad Horst: Zauber Bibliothek Bd V, 1825, S. 260. 
(2) Heute Hirschberg i. W. bei Arnsberg. 
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nicht von weiß dan alles gutes'. Ich fragte die Fraw wie sie zu solcher 
Besagung der Frommen Leute kommen wäre? Sie antwortete: 'Der 
Doktor Schultheiß (3) fragete mich oft im peinlichen examine: 'was 
weistu von solchen Leuten, die umb den Kirchhoff wohnen?' auß 
welchen seinen Fragen ich wol verstehen konte, welche er gerne wolte 
besagt haben; so hab ich die besaget, welche umb den Kirchhoff 
wohnen, und das Gerucht haben; aber ihnen geschiehet für Gott und 
allen Menschen unrecht'. Ich vermahnete sie, daß die zu unrecht besagte 
ausgethan würden, aber solches wolte sie nicht thun, und das auß 
Furcht der zukünfftigen Peinigung. Seynd also die zur Unschult besagte 
im Protokoll stehen bleiben und hernach verbrandt worden." — Dassel
be hatte im selben Jahr 1616 ein Mann getan; auch er hatte Unschul
dige besagt. „Ich bat ihm fleißiger, er solte dieselbige revociren und 
f rey sprechen. Da antwortete er mir: 'Das sol ich wol hinter wegen 
lassen. Dan, wan ich dieselbige frey und für unschuldig spreche, dan 
würde ich wieder gepeiniget'. Ich sprach zu ihm: 'dan kanstu nicht 
sehlig werden'. Darauff gab er zur Antwort: 'Das will ich die Schelmen 
lassen verantworten, welche mir dazu gezwungen h a b e n ' " ( 4 ) . — Den 
zweiten Text entnehmen wir der С a u t i о selbst, wo Spee den Verlauf 
der Prozesse kurz und scharf zusammenfaßt: „Die Mehrzahl aller un
wissenden, sorglosen Richter, auch viele habsüchtige und niederträch
tige, schreiten auf haltlose Indizien hin zur Festnahme und Folterung. 
Die Gewalt der Folterqualen schafft Hexen, die es gar nicht sind, weil 
sie es gleichwohl sein müssen. Sie müssen auch ihre Lehrmeisterinnen, 
Schülerinnen und Gefährten angeben, die sie doch nicht haben. Weil 
ihnen das Gewissensqualen bereitet, leisten sie solange Widerstand, bis 
sie durch die Folter oder die bloße Furcht vor ihr gezwungen werden. 
Da sie den Schmerzen nicht gewachsen sind, nennen sie schließlich 
solche Personen, bei denen es glaubwürdig erscheint und wo sie so 
wenig Schaden als möglich anrichten: Sie nennen, sage ich, solche, die 
bereits verstorben, als Hexen verbrannt worden sind. Drängt man sie 
weiter, so nennen sie noch am Leben befindliche Personen, und zwar 
zunächst solche, von denen sie früher gehört haben, daß sie verschrieen, 
auch von andern denunziert oder irgendwann einmal wegen Hexerei 
festgenommen worden seien usw. So ist es überall, und wenn ich nicht 
die Wahrheit spreche, dann : Mag der allmächtige Vater mich mit dem 
Blitzstrahl erschlagen. T u m Pater omnipotens adigat me fulmine ad 
umbras" ( 5 ) . 

Diese zwei Berichte machen es unausweichlich klar: Hexen, die es 
nicht sind, die es trotzdem in der Folter sein müssen, schaffen wieder 

(3) Der uns schon bekannte Heinrich Schultheiß, Hexenkommissar im kur
kölnischen Gebiet seit 1614. 

(4) Michael Stapirius, Casus 2 und 3. — Nach der Wiedergabe bei Hennann 
Löher: Hochnötige... Klage, 1676, S. 246-248. 

(6) 49. Frage, 10. Argum. S. 269 f. — Der Vers ist aus Virgils Aeneis, IV, 25. 
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neue Hexen, die ebenfalls durch Folter auf sich und andere bekennen 
müssen. So sehen wir es heute, so sahen es aber nur die wenigsten der 
Geister damals. Diejenigen aber, die damals diesen Brauch zu rechtfer
tigen versuchten, betrachteten die Frage ganz anders. Bevor wir die 
scharfe Kritik Spees zu den einzelnen Aspekten der Lehre der Denun
ziationen hören, möchten wir darum die gegnerische Ansicht mit allen 
Argumenten und Spitzfindigkeiten ihrer wahnwitzigen Logik ausein
andersetzen. Dann werden wir noch kurz die historische Bedeutung der 
'Hexen-Besagungen' beleuchten, um schließlich mit den klaren Worten 
der Cautio Criminalis das Hirngespinst endgültig auszubannen. 

A. D I E T H E O R I E DER D E N U N Z I A T I O N E N . 

Um die Lehre der Denunziationen der Hexen darzustellen, könnten 
wir willkürlich einen der wichtigsten Hexenverfolger fragen, einen 
Jacquier, einen Barth, de Spina, einen Bodin oder einen Binsfeld, denn 
ihre langen Traktate sind in der Hauptsache eine Begründung des 
Glaubens an Hexensabbat und Luftfahrten und eine Verteidigung der 
Glaubwürdigkeit der 'Besagungen' Mitschuldiger. Wir möchten hier aber 
ein Schriftstück wiedergeben, das in seiner Kürze fast alle Argumente 
der späteren Hexenautoren enthält und das, obwohl es fast 200 Jahre 
vor der CCr. geschrieben wurde, genau die Ansichten wiedergibt, gegen 
die Spee sich so entschieden wehrt. 

Höchst interessant und aufschlußreich ist nämlich d e r P r o z e ß 
v o n A r r a s vom Jahre 1459, wo Denunziationen den Kern bildeten. 
Der ausführliche Bericht darüber, dessen Handschrift sich in Paris 
befindet, ist vielmehr ein Traktat über den Wert der Denunziationen 
und über die unerschütterliche Glaubwürdigkeit des Hexensabbats ( 6 ) . 
Wir geben einige Abschnitte wieder; den Kommentar zu diesem schreck
lichen Wahnsinn wollen wir nachher Spee geben lassen. 

Bei der Behandlung der Folter spricht der unbekannte Referent 
schon davon, daß der Teufel sichtlich den Hexen in der Tortur beisteht 
„damit er seine Beute nicht verliere durch ihr Bekenntnis und durch 
die Angabe ihrer Mitschuldigen. Besonders verhindert er die Denunzia
tion der Anführer der Sekte, weil diese große Schandtaten in seinem 
Dienste leisten können" ( 7 ) . Dann folgen mehrere Seiten über Denun
ziationen. Wenn diese in der Tortur abgegeben und nachher ratifiziert 
werden, wenn keine Suggestivfragen gestellt worden sind und genaue 
Umstände hinzugegeben werden, dann „sind dergleichen Beschuldi-

(e) Lateinischer Text bei Joseph Hansen: Quellen und Untersuchungen, 1901, 
Nr. 31, S. 149-183. Wir übersetzen. — Über Arras-Prozesse siehe oben das 
fünfte Kapitel, S. 117. 

(T) „Recollectio casus, status et condicionis Valdensium... ex practica et 
traetatibus... atque etiam ex confessionibus et processibus eorundem Val
densium in Atrebato facta anno 1460." § 6. — Hansen 1. с S. 168. 
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gungen sehr wertvoll" ( 8 ) . Es ist keine Gefahr, daß etwa Unschuldige 
aus Furcht oder aus Haß angegeben würden und zwar aus folgenden 
Gründen: „Denn die Waldenser (9) sind sehr verschlossen und beschul
digen sehr unwillig und nur wenige." Ob man sie auch Jahre lang 
einsperrt, sie wollen ihre Genossen nicht angeben, „ja lieber halten sie 
ihre Kenntnisse über sich und andere vor sich zu ihrem eigenen Ver
derben. Auch wollen sie lieber sich selbst anklagen und darauf sterben, 
als andere beschuldigen; damit zeigen sie zu ihrem Unglück dem Teufel 
und ihren Genossen ihre größte Treue." So hat der Angeklagte Hout-
melle alias Lechot nur gegen sich selbst bekannt, „aber trotz scharfer 
Tor tur wollte er keinen anderen beschuldigen". Dies geschieht aus 
Furcht vor dem Teufel und vor der Rache der Beschuldigten, mit denen 
sie glauben nachher wieder in Frieden verkehren zu müssen (obwohl 
sie dem verdienten Tod nicht entkommen werden). Der Teufel läßt 
ihnen höchstens zu, schon verhaftete Personen anzuzeigen. Und wenn 
endlich ein Name bekannt gegeben ist, „so halten eifrige und kluge 
Männer, daß bei der Beschaffenheit dieser schwierigen Prozesse eine 
Denunziation, mit genügenden Einzelheiten gegeben, ausreicht, um 
sofort zu verhaften und zu foltern usw., besonders wenn es sich um 
geringe und minderwertige Subjekte handelt. Und dieselben Menschen 
bezeugen, daß noch nie ein Irrtum dabei gemacht worden ist" ( 1 0 ) . 

Bei dem Verhör soll man nur sofort auf das Geständnis und auf 
Denunziationen hindrängen; die Richter sollen keinenfalls Anlaß oder 
Gelegenheit geben, daß der Denunziant etwa seine Aussagen zurück
ziehe! „Denn auf Antrieb des Teufels und wegen des Versprechens, das 
sie ihm gegeben haben, wollen sie immer wieder andere für unschuldig 
haben" ( 1 1 ) . Auch der Gefängniswärter soll dazu mitwirken, daß sie 
ihre Mitschuldigen nur schnell denunzieren und ihre Angaben nicht 
widerrufen. „Und beachte gut, Leser, daß man nicht erwarten oder 
erhoffen darf, daß sie im Angesicht des Todes endlich ihre Genossen 
denunzieren werden; denn im Gegenteil, vor dem Tode entschuldigen 
die Waldenser noch eben diejenigen, die sie vorher beschuldigt haben, 
alles auf Antrieb des Teufels. Darum gelten diese Widerrufe und 
Entschuldigungen bei guten und vernünftigen Richtern überhaupt 
nichts, da sie ja geschehen wegen des Versprechens, das sie dem Teufel 
geleistet haben.. . So sterben sie in ihrer Todsünde; im Angesicht des 
Todes verlieren sie ihr Heil und behaupten dann, daß sie ihre früheren 
Aussagen nur von der Folter gezwungen gegeben haben usw." ( 1 2 ) . 

(8) L.c. § 7; Hansen S. 169. — Tatsächlich stellten die Richter jedoch oft 
Suggestivfragen. 

( θ ) 'Waldenser' hier für Ketzer und Zauberer zusammen; dieser Arras-Prozeß 
zeigt noch die Vermischung von Ketzer- und Hexenprozeß. 

(1 0) Hansen S. 170. 
( " ) Ibid. 
i1*) Hansen S. 171. 
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Der folgende Punkt des Berichts sagt uns noch: „Daß die Aussagen 
der Waldenser gegen andere nicht deshalb gering zu achten sind, weil, 
wie einige behaupten, der Teufel auch unschuldige und um die Sekte 
unwissende Menschen auf die Zusammenkünfte vorführen könne". 
Denn die Waldenser geben ganz bestimmte, ihnen bekannte Menschen 
an, also nicht etwa Teufelsgestalten oder Spukbilder von Menschen ; folg
lich haben sie diese Menschen wirklich auf dem Sabbat gesehen. Femer 
kennen sie sehr gut den Unterschied zwischen Teufeln und Menschen. 
„Darum, wer Beispiele erbringen will, daß die Teufel fälschlich Er
scheinungen von Menschen auf den Hexenversammlungen vorgaukeln, 
der ist ein dummer Mann und kann in dieser Sache besser schweigen. 
Überdies muß er befürchten daß er, indem er mit böser Absicht so 
etwas behauptet, wovon er nichts versteht, die Exkommunikation be
läuft, denn er hindert die Arbeit der heiligen Inquisition... er irrt in 
einer Glaubenssache und richtet sich also gegen die heilige katholische 
Kirche..." i 1 3 ) . Es bestehen ja viele gelehrte Traktate hierüber, es ist 
also unzweifelbar, es steht fest aus den Prozessen und aus den Geständ
nissen der Waldenser selbst. „Wer kann also das Gegenteil behaupten, 
es sei denn, er sei selber von der Sekte oder es sei ihm offenbart worden? 
Auch ist nicht anzunehmen, daß Gott zulassen würde, daß der Teufel 
Unschuldige auf dem Sabbat vorgaukelte, sodaß diese gestraft würden 
als wären sie von der Sekte. In einem solchen Falle, wenn man dies für 
möglich hielte, darf man fromm glauben, daß Gott so etwas den Rich
tern offenbaren würde oder sie durch Eingebung auf die Wahrheit 
aufmerksam machen würde, damit kein Unschuldiger als schuldig 
gestraft würde" (1 4) . 

Noch mehr weiß uns der kluge Referent zu enthüllen über den 
Widerruf der Denunziationen. Wenn einer nämlich nach der Proto
kollierung seines Geständnisses seine Aussagen widerruft, „macht er 
sich der Gnade und Barmherzigkeit der Kirche unwürdig, besonders 
wenn er sich verweigert, in Reue seinen Widerruf zurückzuziehen. Dann 
ist er ein verstockter Ketzer und verdient ohne Erbarmen dem welt
lichen Gericht überantwortet zu werden... Die Richter sollen sich also 
von diesem Widerruf nicht beirren lassen; das erste, ratifizierte Geständ
nis bleibt in Kraft, sonst könnte man nie ein festes und sicheres Urteil 
über sie haben und könnte man gegen die Denunzierten nicht gericht
lich vorgehen und würden alle am Ende widerrufen und würde keiner 
bestraft werden" (1 5) . Sie widerrufen ja schließlich nur, um den Tod 
zu entgehen, um andere zu entschuldigen und um die Richter irre zu 
führen. „Vor ihrem Geständnis soll den Angeklagten auch kein Beicht-

(13) § 8; Hansen S. 172. — „In et contra articulum fidei" ist natürlich eine 
leere Behauptung dieser selbstgerechten Inquisitoren, die oft eine persön
liche Anschauung als kirchliche Lehre vorstellten. 

(14) Hansen S. 173 f. 
( l e ) § 9; Hansen S. 176. 
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vater gegeben werden, denn sonst würden sie in der Beichte ihre 
Unschuld vorgeben und dadurch die Beichte zum Spott machen" ( 1 6 ) . 

Um diesen fast gotteslästerlichen Wahn zum Gipfelpunkt zu treiben, 
weiß der Skribent uns noch zu erklären, warum die Verurteilten im 
Angesicht des Todes vor dem Priester ihre Aussagen zu widerrufen 
wagen. Sie stellen sich dabei sehr fromm und reuig, aber „der Teufel 
flößt ihnen das alles ein, und so werden sie Lügner, Eidesbrüchige, 
Exkommunizierte und schwere Sünder" (1 7) . Der Teufel gibt ihnen 
diesen Widerruf ein, damit das Volk an ihrer und ihrer Genossen Schuld 
zweifle, damit diese Genossen wieder ungestört weiter wirken können. 
Und Gott läßt diese Sünde mit Recht zu ihrem Verderben zu, denn 
diese Menschen haben zeit ihres Lebens Gott verlassen: „gerecht ist 
Gott, der ein solches Leben so enden läßt: in ihrer Verstocktheit sterben 
sie außer seinem Erbarmen, ohne gute Beichte" (^8). — Aber genug 
des Wahnsinns. 

Elemente dieses Wahnsystems. 

Die hier verkündete Lehre läßt sich in vier Hauptpunkte einteilen: 
zuerst soll es wirkliche Zusammenkünfte von Hexen mit Teufeln geben. 
Zweitens erscheinen an diesen Festen nur wirklich schuldige Hexen, 
nicht etwa Trugbilder von Unschuldigen. Drittens sind die Hexen nur 
durch schwere Folter dazu zu bringen, die Namen dieser Mitschuldigen 
zu nennen, und dann noch versuchen sie, diese Aussagen durch Widerruf 
zu entkräften. Viertens soll eine Denunziation ein genügendes Indiz zur 
Verhaftung der Beschuldigten sein. Zu diesen einzelnen Punkten der 
Lehre einiger Kommentar. 

a. Hexensabbat und Hexenflug. 

Der Glaube an wirkliche Zusammenkünfte der Hexensekte zum teuf
lischen Tanzfest und zur gotteslästerlichen Kultfeier entstammt einer
seits einem alten Volksglauben, der bestimmte Orte als Kultplätze der 
Dämonen betrachtete, fand anderseits Nahrung in den wirklichen Zu
sammenkünften der ketzerischen Sekten des Mittelalters, die an unheim
lichen Orten stattfanden. Die Waldenser sollten regelmäßig mit dem 
Teufel zusammenkommen, mit ihm Unzucht treiben und Gott, allen 
Heiligen und den Sakramenten feierlich absagen (19) ; daher der Begriff 
der Vauderie (aus: Vaudois, Waldenses). Solche geheime Versamm
lungen der Ketzer sind uns aus der Geschichte der Inquisition bekannt 

(16) Hansen S. 178. — Der nun folgende § 10 handelt von der Haft und dem 
Kerker. 

(1T) § 11; Hansen S. 179. 
(18) Ibid. 
( 1 β ) Vgl. Hansen: Zauberwahn... 1900, S. 413-417. — Hieraus entwickelt sich 

die Auffassung einer Sekte von Teufelsanbetern, die zu bekämpfen die 
Inquisition sich vornahm. 
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seit dem 13. Jahrhundert (20). Von den Hexen jedoch nahm man an, 
daß sie mit Hilfe teuflischer Mächte auf wunderbare Weise in schneller 
Fahrt durch die Luft nach den Sammelplätzen befördert wurden. Die 
Unmöglichkeit einer dergleichen wunderbaren Wirkung des Teufels 
läßt sich wohl schwer beweisen; die Wirklichkeit jedoch eines Hexen
flugs ist nie in der Geschichte einwandfrei bewiesen worden. 

Es fiel den Hexenautoren nicht leicht, den Glauben an die Wirklich
keit der Hexenluftfahrten Eingang finden zu lassen. Alle Traktate, die 
diese Lehre zu begründen versuchen, unterscheiden sich durch einen 
bitteren polemischen Ton: es gab immer in allen Schichten, besonders 
unter den Gebildeten, starken Widerstand. Höchstens war man bereit, 
die Luftfahrten und die Zusammenkünfte der Hexen ihrer vom Teufel 
verwirrten Phantasie zuzuschreiben. Etwas Teufelswerk war also dabei, 
eine Schuld auch, denn die Hexen willigten in diese Phantasiegebilde 
ein. Aber die 'translationes corporales', die wirklichen wunderbaren 
Entführungen, wurden nur von den erhitzten Hexenverfolgem aufrecht 
erhalten. Übrigens war die alte Lehre der Kirche, welche in dem Canon 
Episcopi niedergelegt war, ein ernstes Hindernis für die Sabbatlehre (2 1) . 
Die Inquisitoren retteten sich aus dieser Schwierigkeit, indem sie die 
Anwendbarkeit auf die derzeitigen Hexen leugneten: der Kanon sagt, 
daß es dumm und abergläubisch sei, zu glauben, daß Frauen in Wirk
lichkeit durch die Luft fliegen, während nur der Teufel eine solche 
Erfahrung in ihrer Einbildung hervorruft. Aber es ist nicht verboten 
zu glauben, daß diese Luftfahrten bisweilen auch wirklich und nicht 
nur in Einbildung geschehen. Nun, unsere Hexen bekennen selbst, daß 
es in Wirklichkeit geschieht, also wäre es Dummheit und Unglaube, 
diese Wirklichkeit für Einbildung zu halten. Also „ist es gut katholisch, 
zu glauben, daß die Teufel bisweilen Männer und Frauen körperlich 
von Ort zu Ort führen können" (2 2) . Wer sich darum auf diesen Kanon 
beruft, um den Hexenflug und den Sabbat in Zweifel zu ziehen, „der 
handelt unvorsichtig und gefährlich, denn er stellt der heiligen Inqui
sition ein nicht geringes Hindernis" (2 3) . Und wenn schon die Hexen 

(20) Die Wirklichkeit solcher Zusammenkünfte läßt sich nicht anzweifeln. Daß 
dabei der Teufel selbst erschien, erdichtete die Phantasie des Volkes und 
der Inquisitoren hinzu. Vgl. Jean Guiraud: Histoire de l'Inquisition au 
Moyen Age, Tome II, Paris 1938, p. 97-101. — Auch später gab es wohl 
nächtliche Zusammenkünfte zu zuchtlosen Orgien; vgl. Soldan-Heppe-
Bauer: Gesch. der Hexenprozesse, Bd II, 1912, S. 65 f.; und Wilhelm 
Ruland: Steiristhe Hexenprozesse in: G. Steinhausen Zs. f. Kulturgesch. 
2. Erg. Heft, 1898, S. 60. 

(2i) Vgl. unser zweites Kapitel, S. 41 ff. 
(22) Nicolaus Jaquerius O.P.: Flagellum Haereticonun Fascinariorum, 1. Ausg. 

1458, 9. Kap.; ed. 1581, besorgt von Joan. Myntzenberg Ord. Carm., 
Frankfurt, S. 67. — Daß die Teufel es können, läßt sich wohl schwer 
bestreiten; daß es aber geschieht, leiten die Hexenverfolger immer wieder 
einzig aus den Geständnissen der Hexen selbst ab. 

(23) O.e. 9. Kap., ed. 1581, S. 62. 
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bisweilen nur in ihrer Einbildung entrückt werden und glauben zu 
fliegen und den Versammlungen beizuwohnen, so „sind sie noch keines
wegs von ketzerischer Verkehrtheit frei... denn beim Erwachen stimmen 
sie in diese Vorstellung ein, heißen sie gut und freuen sich daran" ( 2 4 ) . 

Seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts hat diese Lehre die 
Zweifler besiegt: bisweilen wirklich, bisweilen in Phantasie, aber beide 
Male gleiche Schuld, weil mit Übergabe an den Willen des Teufels 
verübt. Bei allen weiteren Inquisitoren und Hexenverfolgem findet sich 
diese Argumenticrung. Im Hexenhammer, bei Barth, de Spina, bei 
Grillandus sowie später bei einem Bodin, einem Binsfeld, und einem 
Goehausen. Die Hexenrichter pflegten sich schon bald nicht mehr zu 
fragen, ob die Hexentaten wirklich oder eingebildet waren: es war ja 
jedenfalls im Geiste eine Absage von Gott und eine Übergabe an den 
Teufel, und diese wurden bestraft. 

b. Nur Schuldige erscheinen beim Teufelstanz. 

Diese Lösung der Schwierigkeiten wandte man auch bei der Frage 
nach Mitschuldigen, Genossen und Genossinnen an. Denn die Gegner 
der Hcxenverfolgungen behaupteten, weil die Ausfahrten nicht wirklich 
wären, hätten die Hexen ihre Mitschuldigen nur in der Einbildung 
gesehen. Und wenn schon die Sabbate wirklich wären, so könnte der 
Teufel Trugbilder in der Gestalt Unschuldiger aufführen. Wieder kann 
uns J a c q u i e r die kluge Antwort der Hexenverfolger übermitteln. 
Im 26. Kapitel seines bedauernswerten Traktats beweist er: „Daß man 
einem, der von seinen Mitschuldigen als Ketzer und Hexer angegeben 
worden ist, nicht glauben soll, wenn dieser behauptet, daß der Teufel 
ein Trugbild seiner Person vorgeführt habe". Denn, sagt er, „wenn 
man diese Ausflucht der Zauberer zulassen würde, dann wäre der beste 
Weg, um diese verderbliche Sekte auszurotten, verschlossen und ver
sperrt, und so würde man eine unerträgliche Vermessenheit verursachen 
und einen nicht geringen Anlaß zur Ausbreitung und Erstarkung dieser 
Sekte geben, wenn man den Aussagen der Mitschuldigen nicht glauben 
würde" (2 5) . Als Beweis für die Richtigkeit seiner Stellung führt er 
folgende Argumentierung auf: Der Denunzierte soll beweisen, daß er 
es nicht selbst war, sondern nur ein Trugbild in seiner Gestalt. Aber 
dieses Trugbild vermag der Teufel nur aufzuführen kraft der göttlichen 
Zulassung. Diese Zulassung Gottes aber ist immer ein Geheimnis: also 
kann ein Mensch dies nicht beurteilen. „Reo ineumbit probatio eorum 
quas ad sui defensión em exhibet" (2 6) . 

Noch schärfer ausgeklügelt ist der Beweis, den Barth, de Spina gegen 
Ponzinibius erbringt: Der Teufel kann keine Unschuldigen vorgaukeln, 
„denn es ist nicht anzunehmen, daß Gott das zuläßt, es sei denn bei 

(**) O.e. 28. Kap., S. 182 f. 
(aB) O.e. 26. Kap., S. 172 f. 
(26) Ibid. 
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Personen, die zwar nicht eben an jenem Sabbat, aber wohl ein anderes 
Mal wirklich daran teilgenommen haben. Mit Recht kann Gott so 
etwas zulassen, damit ein früheres Vergehen bestraft werde.. . sodaß 
sie dann beschuldigt werden und auf der Folter ihre Verbrechen be
kennen müssen" ( 2 7 ) . Dann aber nimmt die Beweisführung derart 
widerliche Züge an, daß man die elendeste Schurkerei annehmen müßte, 
wenn nicht andere Gründe für eine grenzenlose Dummheit des Autors 
zeugten. „Es ist sogar nicht ganz unmöglich, daß Gott zuläßt, daß auch 
etwa Unschuldige denunziert werden... wie auch sonst bei Prozessen 
infolge von Irrtümern oder aus Bosheit manchmal Unschuldige als 
Opfer fallen. Wenn nun solche Menschen Diener Gottes sind, so werden 
sie ihre Unschuld wohl beweisen können, oder ihr unverdientes Leid 
wird ihnen zum Vorteil gereichen wie z.B. zur Vergebung ihrer Sünden 
oder zur größeren himmlischen Herrlichkeit wegen ihrer Geduld. Zwei
fellos aber muß man annehmen, daß Gott so etwas nur höchst selten 
zuläßt" ( 2 8 ) . Die göttliche Vorsehung also m u ß für das Unrecht der 
Hexenprozesse herhalten, um ein Gutes daraus zu wirken! 

c. Denunziationen durch Folter erpreßt. 

Mit dieser Lehre nun konnten die Hexenrichter ihre Prozesse auf
bauen: wollten sie Hexen haben, so brauchten sie nur eine irgendwie 
mit Indizien, besonders mit dem Leumund der Hexerei belastete Person 
einzuziehen, auf die Folter zu spannen und ihr eigenes Geständnis sowie 
die Namen ihrer Mitschuldigen zu erpressen. Jeder Name, den sie nannte, 
wurde sorgfältig protokolliert, und kein Widerruf konnte die Denun
zierten von dem schweren Verdacht ihrer Schuld befreien. Die Hexen
theoretiker und Hexenrichter, jedes menschlichen Einfühlens bar, in 
wahnwitziger Angst vor den überall versteckten Hexen, brauchten nur 
einen Namen aus dem Munde einer Hexe zu hören, um sofort den 
schwersten Verdacht, ja bald die Überzeugung der Schuld der Denun
zierten aufzufassen. Es war ja unmöglich, daß Unschuldige denunziert 
wurden: Gott ließ es nicht zu. 

Aber der Teufel seinerseits ließ nicht zu, daß die Schuldigen denun
ziert wurden: darum leisteten die Hexen so langen Widerstand in der 
Tortur. — Nur die schwerste Folter vermag die Namen zu erpressen, 
denn so verstockt sind diese Hexen und so wunderbar werden sie vom 
Teufel gestärkt; und wenn sie endlich einige Mitschuldige aus Schwäche 
bekanntgegeben haben, so versuchen sie in jeder Weise, diese Aussagen 
zu widerrufen. — Die Macht des Wahnes offenbart sich wohl am 
erschreckendsten in diesem blinden Festhalten an der Glaubwürdigkeit 
der abgefolterten Denunziationen: sie konnten nicht mehr einsehen, 

(27) Bartholomäus Spineus O.P.: Apologia tertia contra Ponzinibium, 1531; 
Appendix zu: Novus Malleus Maleficarum, Coloniae 1581, S. 385. — Über 
de Spina vgl. oben II. Kap. S. 58. 

O Ibidem. 
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diese vom Fanatismus verblendeten Hexenjäger, daß nur die Angst und 
der Zwang zu lügenhaften Beschuldigungen trieb, und daß eben das 
gute Grewissen und die Liebe zur Gerechtigkeit die tapferen Widerrufe 
eingab. Die Richter wollten nur Hexen finden: jede Andeutung war 
ihnen eine sichere Spur; jeder Widerruf war nur Betrug des Teufels. 
Und die Folter, statt den Wert einer Aussage zu mindern, gab nur eben 
größere Glaubwürdigkeit: denn Folter reinigte von der Unfähigkeit 
zum Zeugnis; das unter Folter abgelegte Zeugnis war erst recht wertvoll 
und zuverlässig ( 2 9 ) . 

d. Denunziation gilt als Indiz. 

Der letzte Punkt der Lehre der Denunziationen war also: ihre Gültig
keit als genügendes Indiz zur Verhaftung und Befragung des Denun
zierten. Diese Lehre jedoch konnte nicht ganz selbständig von den 
Theologen vorgestellt werden, wie sie es mit der Sabbatlehre ta ten; 
dies war eine Frage strafrechtlichen Gebietes. Denn im Grunde war 
eine Denunziation nichts anderes als ein Zeugnis, eine Beschuldigung, 
vor dem Gericht abgelegt. Für Zeugen aber gab es bestimmte Rechts
regeln. Da war zuerst die Regel, daß ein infamis, ein übel Beleumdeter, 
kein Zeugnis ablegen durfte ( 3 0 ) . Wir sahen schon oben bei der Folter, 
wie man dieses Hindernis überwand, indem gerade die Folter die 
infamia, den üblen Ruf, entkräften konnte. Aber schwerer wog eine 
Bestimmung des römischen Rechts, daß ein Verbrechen, der seine Schuld 
gestanden hatte, keine anderen beschuldigen durfte, damit die U n 
schuld nicht gefährdet sei. Denn jeder Zeuge muß für seine Beschul
digung haften; ein schon zum Tode Verurteilter aber kann nicht für 
die Wahrheit seines Zeugnisses bürgen. „Nemo igitur de proprio crimine 
confitentem super conscientia scrutetur aliena" ( 3 1 ) . Den Richtern also 
ist das Fragen nach anderen Schuldigen ausdrücklich verboten. 

Die unerbittliche Konsequenz des Hexenwahns hatte aber bald Grün
de entdeckt, warum diese Bestimmungen bei den Hexenprozessen nicht 
zutrafen. Wir wollen diesmal einen Juristen die Lehre der Hexen
theoretiker vortragen lassen. Schon bei Jacquier, im Malleus usw. 
findet sich diese Interpretation, aber Bodin hat wohl die schärfsten 
Formulierungen dafür. 

B o d i n stellt zuallererst fest, daß dieses sehr geheime Verbrechen 
nie von anderen Zeugen als nur von den Mitschuldigen selbst offenbart 
werden kann. Also muß man sich mit dem sonst nicht gültigen Zeugnis 

(28) Vgl. oben VII. Kap., S. 172 f. 
(30) „Prohibentur accusare... propter delictum proprium, ut infames" sagt Dig. 

48, 2, 8. 
(31) God. Just. 9, 2, 17, 1. — Noch ein anderer Grund ist, daß der Schuldige 

Beziehungen zu seinem Mittäter hat, ihn also eher entschuldigen wird. So 
Gödelmann: De magis, veneficis et lamiis traetatus, 1. III, C. 9, Nr 2, 
ed. 1591, S. 91, wo er die Denunziationen der Hexen mit vielen juristischen 
Gründen ablehnt. 

243 



der Mitschuldigen begnügen. Ein Schuldiger genügt also, um zahllose 
Mitschuldige anzugeben (3 2) . Wegen des 'Sonderverbrechens' ist dies 
erlaubt. Der Richter soll darum den Angeklagten zur Reue und zur 
aufrichtigen Angabe seiner Genossen bewegen; er verspreche Linderung 
der Strafe, wenn die Denunziationen freiwillig geschehen, sonst wende 
er die Folter an. Man beachte, sagt Bodin, daß die alten, erhärteten 
Hexen nur schwer zur Denunziation bereit sind, während Kinder 
leichter ausplaudern: diese befrage man also zuerst. Eine Denunziation 
genügt schon zur Festnahme und zur Folter, mehrere einfach zur Ver
urteilung des Angeschuldigten (3 3) . Dies alles muß erlaubt sein, weil 
sonst dieses Verbrechen nicht zu bekämpfen wäre, zum größten Nachteil 
für den Staat, für das Seelenheil und für die Ehre Gottes (3 4) . 

Diese Ansicht Bodins findet sich in den Hauptzügen bei allen Hexen
autoren und lag dem allgemeinen Brauch zugrunde. Andere Juristen 
jedoch hielten vorsichtigere Regeln für notwendig. Bei Julius Claras, 
Farinacius, Damhouder und vielen anderen findet sich die Einschrän
kung, daß eine Denunziation allein nicht zur Folter genüge, sondern 
nur zur Untersuchung. Erst mit anderen Indizien zusammen, die an 
sich schon fast zur Folter genügen, genügt eine Denunziation zum 
gerichtlichen Vorgehen gegen den Beschuldigten. Und wenn die denun
zierte Person sonst in gutem Rufe steht, gilt die Besagung überhaupt 
nicht, sondern ist als leere Verleumdung zu betrachten. Man ist sich 
auch darüber einig, daß eine freiwillige Denunziation höchst verdächtig 
ist; erst eine Aussage in der Tortur abgelegt, ohne Suggestivfragen, ist 
glaubwürdig (3 5) . — Aber auch diese Einschränkungen vermochten 
die Denunziationen nicht weniger gefahrvoll zu machen: die 'anderen 
Indizien', die hinzukommen sollten, waren meist gleich nichtswürdig, 
ja wurden oft eben von der Denunziation veranlaßt. Ein böser Leumund, 
die Flucht des Beschuldigten, seine Angst und weitere Denunziationen 
häuften sich bald als neue Indizien gegen den Unglücklichen. Ein 
B i n s f e l d kann der Lehre dieser Juristen ruhig anhängen, auch 

(3'2) Joannis Bodini Andegavensis: De magorum Dimonomania, lib. IV, С. 1, 
ed. 1590, p. 536 und 541. — Hiermit wurde das alte Rechtsprinzip, nach 
dem der Ankläger für sein Zeugnis haften müsse und ein falsches Zeugnis 
sich gegen ihn selbst kehre, beiseite gestellt. 

(33) O.e. lib. IV, с. 2, p. 576. 
( 3 4 ) Je mehr die Hexenverfolger sich versteifen in der Behauptung, daß im 

Beweisverfahren des Hexenprozesses leichtere Indizien usw. genügen sollten, 
um so mehr drängt sich uns die Frage auf, ob denn überhaupt das Ver
brechen der Hexerei vom Staat bestraft werden könne und müsse. Wir 
glauben, daß Hexerei als ein Verbrechen spezifisch übernatürlicher Art 
in Ursprung und Form mit den gewöhnlichen Mitteln des Strafprozesses 
nie bewiesen werden kann. Ein menschliches Gericht wäre also zur Bestra
fung der Hexerei — falls sie existieren sollte — grundsätzlich unzuständig. 

(35) Prosper Farinacius: Theodora et Praxis criminalis, P. I, t. 2, q. 43; ed. 
1634, fol. 250 ff.; Julius Clarus: Practica Criminalis, q. 21; ed. der 
Opera Omnia, 1636, lib. V, fol. 521 ff. Jodocus Damhouder: Praxis rerum 
criminalium, Gap. 38, § 15 und Gap. 39, § 6; ed. 1646. Тош. II, fol. 34 ff. 
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für ihn gilt die Denunziation erst zusammen mit anderen Indizien ( 3 6 ) , 
aber dies hindert ihn nicht daran, eines der gefährlichsten Bücher über 
den Hexenprozeß zu schreiben. Nur zwei Sätze aus seinem Trak ta t : 
„Bei Ausnahmeverbrechen ist der Richter unter Todsünde dazu gehal
ten, einen Geständigen auf Mitschuldige zu befragen ; und der Schuldige 
ist im Gewissen verpflichtet, die Genossen, die er kennt, bekannt zu 
geben." — „Die Denunziation ist ein schweres Indiz, weil sie sich fast 
immer oder wohl überhaupt stets als wahr erweist, wie die Erfahrung 
der Richter und die Prozesse bezeugen. Also, wenn nur irgendeine 
Vermutung hinzukommt, oder ein oder mehr Indizien, gibt die Denun
ziation einen ausreichenden Grund zur Folter" ( S 7 ) . 

Eine andere fast ganz unbedeutende Einschränkung der Gültigkeit 
der Denunziationen war die Bedingung, daß erst zwei oder mehr Denun
ziationen zur Tortur genügten. Farinacius und Lessius (3 8) halten dies. 
— Dieser Forderung war inzwischen von den Richtern auch sehr leicht 
nachzukommen, denn wenn eine Hexe jemand denunziert hatte, so 
sickerte dies bald durch, sodaß die nächste Hexe nicht lange nachzu
denken brauchte, wer für eine Denunziation in Betracht kam. Überdies 
urteilte Delrio, der auch unter Juristen große Autorität hatte, daß eine 
leichte Suggestion bestimmter Namen erlaubt war, wenn gegen eine 
Person schon gewisse Vermutungen und Andeutungen vorhanden wa
ren ( 3 9 ) . So konnten die Richter — was auch offenbar häufig geschah 
— selber dafür sorgen, daß sie mehrere Aussagen gegen eine bestimmte 
Person bekamen. 

Die 'Carolina' zu den Denunziationen. 

Zum Abschluß dieser Ausführungen über die Lehre der Hexentheo
retiker betreffs der Denunziationen wäre nunmehr noch ein Artikel der 
Carolina zu nennen, der in dieser Sache einige sehr gemäßigte Prinzi
pien aufstellt. Der 31. Artikel handelt von den 'Besagungen' der Mit 
schuldigen. Fünf Bedingungen sollen erfüllt sein, bevor diese Beschul
digung „ein arckwonigkeit widder den besagten" liefert: erstens soll 
in keiner Weise ein bestimmter Name dem Ankläger vorgehalten wor
den sein ; er soll nur im allgemeinen nach Mitschuldigen gefragt werden. 
Zweitens soll der Richter sorgfältig alle Einzelheiten über die Mittäter
schaft des Denunzierten abhören und ihren Wert erwägen. Drittens 

(36) Petrus Binsfeld: De Confessionibus maleficorum et sagarum, ed. 1591, 
Conci. 3, p . 261. 

(3T) O.e. bzw. S. 242 und 263. 
(38) Farinacius: „Ex dicto duorum sociorum criminis oritur indicium ad tortu

ran!, non probatio," o.e. in Note 35, q. 43, § 39, fol. 254. — Lessius: De 
Justitia et Jure, üb. I I , cap. 29, dub. 17, Nr. 161; ed. 1621, fol. 384: 
„Indicium sufficiens ad torturam: assertio duorum vel trium sociorum." 
So viele andere Juristen. 

(3U) Martinus Delrio: Disquisitionum Magicarum libri sex. — Lib. V, Sect. I l l , 
Ind. 2; ed. 1612, p. 706. 
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darf zwischen beiden keine Feindschaft herrschen, sonst ist die Angabe 
einfach zu verwerfen. „Zum vierdtenn, das die besagt persone aliso 
arkwönig sey, das man sich der besagten missethat zu jr versehenn 
mug." Fünftens soll der Denunziant bei seiner Angabe verharren, denn 
einige Beichtväter haben den Mißbrauch, daß sie in der Beichte die 
Mahnung erteilen, vor dem Tode die Beschuldigung zu widerrufen. 
„Das soll man, sovil das gesein kan, by den Beychtvattem fürkom
men" ( 4 0 ) . Darum soll der Richter erwägen, ob dieser Widerruf Glau
ben verdient aus anderen Gründen und nicht wegen des Widerrufs an 
sich. — Diese Bestimmungen des Gesetzes betreffen jedoch solche 
Verbrechen, von denen man annehmen muß, daß mehrere Personen 
zusammen sie verübt haben; daß auch das Himgespenst des Hexerei
verbrechens dazu gerechnet werden sollte, hat der Gesetzgeber offenbar 
weder gemeint noch vorausgesehen. Tatsächlich aber haben die Juristen 
fast ohne Ausnahme diesen Artikel auf die Hexerei bezogen und die 
Bedingung in jeder Weise geschwächt und ausgehöhlt. 

B. DIE R O L L E DER D E N U N Z I A T I O N E N IN DEN PROZESSEN. 

So sah also die Lehre aus, die den Denunziationen eine Glaubwürdig
keit verlieh, größer fast als je das Zeugnis eines Zeugen besessen 
hat ( 4 1 ) . Wie verheerend diese Lehre sich auswirkte, zeigt die ganze 
Geschichte der Hexenprozesse. Nur einige Tatsachen mögen die Rolle 
der Denunziationen beleuchten. Die massenhaften Prozesse von Atrecht 
1459 und 1460 erreichten nur durch gezwungene Angaben von Mit
schuldigen die hohe Zahl der Opfer. Frankreich und Italien sind im 
15. und 16. Jahrhundert Schauplätze vieler solcher Massenprozesse; in 
derselben Zeit erscheinen dort die Traktate, die den Wert der Denun
ziationen aufrecht erhalten. Der Hexenhammer — für die deutschen 
Prozesse als Handbuch gemeint •— enthält kaum einige Stellen über 
Denunziationen; und auch noch ein Johann Wier, der 1563 schreibt, 
schätzt ihre Wirkung nicht hoch. Erst nach 1580 wird aber in Deutsch
land die Frage der Denunziationen Gegenstand heftiger Disputationen 
und dann fangen auch zugleich große Hexenverfolgungen an. Die 
Prozesse in Osnabrück und Straßburg 1583, in Trier um das Jahr 1590, 

i40) Auch art. 103 mahnt „Das die Beichtvätter die armen bekannter Warheit 
zu leugken nit weysenn sollen". — Es war aber wohl meist ihre Pflicht, die 
sie dazu anhielt, eine Lüge und ein drohendes Unrecht zu verhindern. 

(41) Ein späterer und scharfer Bekämpfer der Denunziationen, Augustin Nicolas, 
in seiner „Dissertation juridique et morale Si la torture est un moyen 
suer..." 1682, sagt, um alles kurz zu fassen: „On en a banni le peril de 
Talion, qui retenoit les accusateurs et les témoins dans quelques mesures, 
et l'on a donné l'impunité à tout infame, à tout sorcier et à tout complice 
de pouvoir embarasser les plus innocens, non par une périlleuse accusation, 
mais par un témoignage secret: en un mot, il semble qu'on en ait banni 
toutes les précautions pour la sûreté des innocens, et qu'on y ait ouvert 
un acces libre à la calomnie." I. partie, p. 67. 
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in Fulda im ersten Jahrzehnt des siebzehnten Jahrhunderts, um die 
Jahre 1625-1630 in sehr vielen Gebieten Mittel- und Süd-Deutschlands 
wie Köln, Siegburg, Nassau, Wertheim, auf dem Eichsfeld, in Würzburg 
und Bamberg und Geseke, und in unzähligen anderen Städten und 
Dörfern: alle erreichen durch Denunziationen ihren schrecklichen Um
fang, durch Denunziationen auch greifen sie nach anderen Orten über, 
sodaß ganze Gebiete von Hexen erfüllt scheinen. Und so ging es weiter 
im 17. Jahrhundert: um 1660 in Eßlingen, Lindheim und Fürstenberg, 
1670-1680 in vielen Ortschaften in der Steiermark, 1695 in Idstein und 
an so vielen anderen Orten besonders in Mittel-Deutschland (4 2) . Auch 
in anderen Ländern wie in Schweden 1669, in Mora, wo besonders 
Kinder die Angaben der Schuldigen lieferten, und zuletzt in Amerika, 
in Salem bei Boston 1688-1696: immer wieder ergriff ein Prozeß bald 
zehn, zwanzig bis über hundert denunzierte 'Mitschuldige' (4 3) . 

Hiermit will nicht gesagt sein, daß alle Hexenprozesse auf Denun
ziationen hin anfingen und mit neuen Denunziationen endeten, nicht 
einmal, daß alle Massenverfolgungen nur durch Denunziationen mög
lich waren. Es gab Indizien genug, die leicht sehr viele Personen in 
den Verdacht der Hexerei bringen konnten. — Aber die meisten Massen
verfolgungen vom 14. bis ins 18. Jahrhundert lassen sich durch den 
Brauch der Denunziationen erklären. Und umgekehrt, wenn und wo 
man diesen Angaben von Mitschuldigen wenig Wert beilegte, da blieben 
die Hexenprozesse verhältnismäßig selten (4 4) . „Wir sehen immer wie
der", so beschreibt Spee die Folgen dieses Verfahrens, „wie ein einmal 
begonnener Hexenprozeß sich durch mehrere Jahre hinzieht, und die 
Zahl der Verurteilten derart anwächst, daß ganze Dörfer ausgerottet 
werden, während doch nichts ausgerichtet wird, als daß sich die Proto
kolle mit den Namen weiterer Verdächtigten anfüllen. Wenn das weiter 
so fortgehen soll, so ist kein Ende der Hexenverbrennungen abzusehen, 
bis nicht das ganze Land menschenleer geworden ist. So hat noch jeder 
Fürst zuletzt die Prozesse abbrechen müssen; bis zum heutigen Tage 
mußte jedem solchen Verfahren durch einen Machtspruch ein Ende 

i4 2) Auch die zweite Hälfte des 17. Jhdts. war von Hexenangst erfüllt und die 
Prozesse waren kaum weniger zahlreich als in der ersten Hälfte. Besonders 
um 1660 lodern wieder überall die Scheiterhaufen. 

(43) Für Einzelheiten der hier genannten Prozesse verweisen wir auf Soldan-
Heppe-Bauer: Gesch. der Hexenprozesse, 3. Aufl. 1912, wo man im 
Index im 2. Bd, die Namen nachsehen kann. 

f44) Eine Behauptung wie folgende: „Trotzdem halte ich dafür, daß der 
Denunziation bereits Inhaftierter nicht jene Schuld an der Häufigkeit der 
Hexenprozesse zugeschoben werden darf, wie man schlechthin vermuten 
möchte. Selbst zur Zeit, wo das Hexenwesen im Kanton Luzern in vollem 
Schwünge war, schenkte man solchen Angaben, sofern sie bedenkliche 
Formen annahmen, nur zögerndes Vertrauen" (Joseph Schacher: Das 
Hexenwesen im Kanton Luzern, Luzern 1947, S. 34), beweist eben, daß 
die verhältnismäßig seltenen Hexenexekutionen in Luzern einem Gering
achten der Denunziationen zuzuschreiben sind. Damit ist eben nicht wider
legt, daß andere Maísenprozesse auf Denunziationen hin entstanden. 
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gemacht werden: niemals fand es von selbst einen Abschluß" ( 4 5 ) . 
Für den heutigen Betrachter ist es unerschütterlich klar, daß wohl 

in den seitesten Fällen eine 'Hexe' eine wirklich 'Mitschuldige' denun
ziert hat. Weil Hexensabbate nur im Geiste der Hexenrichter und auch 
wohl in der Phantasie irgendeines dummen Weibes existiert haben, 
waren die Angaben der dort geschauten Personen aller Begründung 
entblößt. Diese Angaben wurden denn auch meist erst durch schwere 
Folter erpreßt, weil auch die 'Hexen' noch Gewissens genug besaßen, 
um nicht leichtfertig Unschuldige in Todesgefahr zu bringen. Darum 
nannten sie schon Hingerichtete, oder nach langem Widerstand auch 
schon Verhaftete und übel Beleumdete. Oder aber sie waren durch den 
Prozeß sosehr erbittert, daß sie in H a ß und Neid einige Feinde und 
Feindinnen denunzierten. Nicht selten richtete sich der H a ß einer 
Denunziantin gerade gegen ihre Peiniger. So rächte ein von der Folter 
zerfleischter und zerstümmelter Mann in Ahlen sich an seinen Richtern, 
indem er ihre Verwandten denunzierte ( 4 6 ) ; in Würzburg mußte der 
Bischof doch endlich den Wert der Denunziationen anzweifeln, nach
dem mehrere Hexen ihn selbst als ihren Mitschuldigen angegeben 
hatten ( 4 7 ) . — Nicht selten kamen die Denunziationen von offenbar 
Geisteskranken oder 'Besessenen', wie man diese Menschen damals allzu
leicht nannte. Dabei brauchte die Denunziantin also nicht selbst schuldig 
zu sein : sie war mit den Hexen bekannt, weil der Teufel ihr die Namen 
eingab. So beschuldigten die Ursulinen von Loudun den unglücklichen 
Urbain Grandier ( 4 8 ) ; so brachten die Paderbomer Besessenen un
zählige Personen in Verruf ( 4 9 ) . Ein Mandat vom bayrischen Kurfür
sten Maximilian I. bestimmte 1631, daß ein Zauberer der „reumütig 
beichtet, und sich selbst einem hierzu als Kommissär deputierten Hofrat 
freiwillig anzeigt, auch die ihm bekannten Hexenpersonen denunziert, 
unter Geheimhaltung seines Namens begnadigt werden solle" ( 5 0 ) . 
Diese sehr gefährliche Maßnahme hatte wohl deshalb wenig Erfolg, 
weil die Anzeiger der ihnen zugesagten Straflosigkeit nicht recht trauten. 
Noch skurriler und grillenhafter zeigt sich der Wahn, wenn man eine 
Denunziation glaubt von einem, der gegen seinen Willen auf den Sabbat 
entführt sein sollte. In Trier brachte ein Knabe überall die größte 
Unruhe hervor, weil er, gewaltsam von Hexen in ihre Versammlung 

(4B) 8. Frage, S. 11. — So endeten die Trierer Prozesse 1591 auf Eingreifen 
des Kurfürsten Johann VII. von Schönberg; vgl. Janssen: Gesch. des 
deutschen Volkes, 8. Bd, bearb. v. L. Pastor, 190414, S. 695. — Von 
vielen anderen Prozessen läßt sich ein ähnliches Eingreifen des Fürsten 
nachweisen. 

i46) B. Niehues: Zur Geschichte des Hexenglaubens... in... Münster, 1875, S. 96. 
(47) Soldan o.e. in Note 20, II, S, 23. 
(48) Vgl. oben im fünften Kapitel, S. 116 f. 
(4e) Zeitschrift für vaterländische Gesch. und Altertumskunde, Münster, Bd 51 

(1893), 2. Teil, S. 50 ff.; dies war im Jahre 1656. 
i50) Sigmund Riezler: Gesch. der Hexenprozesse in Bayern, 1896, S. 267. 
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geschleppt, dort allerhand Personen gesehen zu haben vorgab ( 5 l ) . Ein 
Mann in Sähen, Tirol, im Jahre 1520, folgte einmal heimlich seiner 
Frau auf den Sabbat, indem er sich mit ihrer Hexensalbe einrieb. Als 
er da beim Festessen das Salz vermißte und man es ihm nicht gab, 
fluchte er laut. Weil er dabei den Namen Gottes aussprach, verschwand 
im Nu die ganze Gesellschaft und er fand sich allein und nackt auf 
einem Berg, 120 Meilen von seinem Hause. Nachdem er bettelnd 
endlich sein Dorf erreicht hatte, denunzierte er seine Frau und viele 
andere, die er auf dem Sabbat gesehen hät te; diese bekannten schließ
lich und starben in den Flammen; der Mann blieb am Leben ( 5 2 ) . — 
In dieser Weise war wirklich den 'Hexen' oder jedenfalls den der 
Hexerei Angeklagten, ja überhaupt jedem Menschen die Macht gegeben 
über Leben und Tod ihrer Mitmenschen, und man zwang sie förmlich, 
diese Macht zum Verderben Unschuldiger zu mißbrauchen. Für diese 
'Hexen' war dies wohl die schlimmste Folter des grausamen Prozesses: 
die Not des Gewissens, das mit allen Mitteln gezwungen wurde, Un
recht zu tun, Lügen zu sprechen, andere fälschlich zu beschuldigen. Ihr 
verzweifeltes Bemühen, diese Aussagen zu widerrufen, beweisen ihren 
guten Willen, aber zugleich ihre Ohnmacht gegenüber der Allgewalt 
der Folter. Wenn man den Denunziantinnen vorhält, so berichtet Spee, 
daß sie eine schwere Schuld auf sich laden, ja die ewige Seligkeit nicht 
erlangen können, falls sie ihre falschen Beschuldigungen nicht wider
rufen, so antworten sie: „sie seien ja bereit, jenen Unschuldigen auf 
jede Weise beizustehen, aber wenn das nur unter der Gefahr möglich 
sei, wieder auf die Folter zu kommen, dann könnten und wollten sie 
es nicht" (53). 

G. DER K A M P F GEGEN L E H R E U N D PRAXIS 

D E R D E N U N Z I A T I O N E N V O R SPEE. 

Bevor wir nun endlich Spees Kritik am schrecklich herrschenden 
Mißbrauch der Denunziationen wiedergeben, wäre eine kleine Über
sicht des vorangehenden Kampfes der Hexcnwahnbekämpfer nicht un
nütz. Denn Spee hatte Vorläufer seit Jahrhunderten: es hat ja immer 
Menschen gegeben, die den Betrug des Hexenprozesses durchschauten. 
U n d wer den Wahnglauben nur irgendwie angriff, zerstörte sofort die 
Grundlage der Denunziationen. Denn von allen Einzelheiten des Hexen-

(61) Bernh. Duhr: Die Stellung der Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen, 
1900, S. 31. 

(52) Diese Geschichte sollte die Wirklichkeit des Hexensabbats beweisen; es 
läßt sich jedoch schwer feststellen, was daran wahr gewesen sein mag. Sie 
wird berichtet von Paulus Grillandus in seinem: Tractatus de Sortilegiis, 
q. VII; ed. 1592, p. 112. 

i53) 20. Frage, 3. Grund, S. 81. — Vgl. zu Anfang dieses Kapitels den Bericht 
von Stapirius. — Spee schließt daraus: sie fürchten weniger die ewige 
Verdammnis als eine neue Folter, so sieht man wie abscheulich die Folter 
sein muß! 
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begriffes wurde besonders die Hexenluftfahrt in Zweifel gezogen. Über 
ihre Zauberkunst und ihren Umgang mit dem Teufel bestanden weit 
weniger Zweifel. 

So gab es im fünfzehnten Jahrhundert genug Gelehrte, Theologen 
und Juristen, die unter Berufung auf den Canon Episcopi die Wirklich
keit der nächtlichen Ausfahrten leugneten. Im Jahre der Arras-Prozesse, 
1459, erschien eine Sammlung theologischer Abhandlungen „Fortalitium 
fidei" vom Spanier Alphonsus de Spina, der im 5. Buch die Luftfahrten 
der Hexen mit scharfen Worten für leere Einbildung erklärt ( 5 4 ) . Mo
litor und Alciatus führten wir schon oben an ( 5 5 ) . Der Kampf zwischen 
Bartholomäus de Spina, dem italienischen Theologen, und Franzisrus 
Ponzinibius, dem florentinischen Rechtsgelehrten, hatte hauptsächlich 
die Wirklichkeit der Sabbate und die Zuverlässigkeit der Bekenntnisse 
der Hexen zum Gegenstand ( 5 6 ) . Der Kampf blieb im 16. Jahrhundert 
offen oder verdeckt fortdauern: in größeren und kleineren Schriften, 
in Gutachten von einzelnen Juristen und Universitäten, überall ist die 
Hauptfrage: was von den Denunziationen der Hexen zu halten sei, wie
viele zur Verhaftung des Beschuldigten genügen, wieviele zur Folter und 
zur Verurteilung. Bekanntheit gewann das entschieden ablehnende 
Urteil des Frankfurter Rechtsgelehrten J o h a n n F i c h a r d (5 7) der 
in einem Gutachten vom Jahre 1564 die Denunziationen für völlig 
wertlos erklärte. Seine Gründe verdienen hier genannt zu werden: Die 
Weiber sind selbst betrogen; sie bilden sich ja nur ein, auf den Sabbat 
geflogen zu sein. Femer will der Teufel gerade fromme Leute in den 
Verdacht bringen, diese führt er also den Hexen im Schlafe vor. Drit
tens denunzieren diese Hexen, wie man aus der Erfahrung weiß, vor
zugsweise vornehme Personen, aus H a ß und Neid und um selbst als 
unzurechnungsfähig freigelassen zu werden. Viertens kann niemand, 
der sonst einen guten Ruf hat, durch die Aussage einer ehrlosen Hexe 
in Verruf kommen ( 5 8 ) . Ähnliche Gedanken finden sich u.a. bei Franz 
Jacob Ziegler, bei Ernest Cothmann ( 5 9 ) , im Gutachten von Tübingen 

(64) Man unterscheide diesen Alphonsus vom späteren Bartholomäus de Spina. 
— Vgl. Hansen, Quellen usw. S. 145 ff. — Dieser de Spina scheint wohl 
wirkliche Zusammenkünfte von Ketzern gekannt zu haben; er bestreitet 
nur den Glauben an wunderbare Luftfahrten. 

(Be) Im zweiten Kapitel bzw. S. 39 und 58. 
f88) Vgl. oben im zweiten Kapitel S. 58. 
(57) Er war ein bedeutender Jurist; 1512-1581. — Zu unterscheiden vom sprach

gewaltigen Satiriker Johann Fischart, 1546-1590, Autor des 'Glückhaften 
Schiffs', der für die Hexenprozesse einen traurigen Beitrag lieferte durch 
die Übersetzung und Bearbeitung von Jean Bodins Werk. — Jöchers 
Gelehrtenlexikon II, 598 kennt den Unterschied nicht. 

(68) Johann Fichard: Gonsilorium tomus alter: Teutscher Ratschläge, Frank
furt 1590, Consil. 111, fol. 208-210. — Er beruft sich für seine Anschauun
gen auf den Canon Episcopi, auf Ponzinibius und Wier. 

(5 β) Zieglers Gutachten v. J. 1580 findet sich als Anhang zur deutschen Übersetz, 
von Johann Wiers: 'De Praestigiis', durch Fuglinus, 1586, fol. 567-575. — 
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vom Jahre 1598 ( β 0 ) und in vielen dergleichen Schriften. Auch der 
tapfere Vorläufer Spees, C o r n e l i u s Loos · , hatte als erste These 
seines leider unterdrückten Werkes gegen den Hexenwahn, daß „es 
eine Einbildung sei und als ein eitler Aberglauben zu betrachten sei, 
was da gemeinhin über die leiblichen Ausfahrten oder Entführungen 
der Hexen geschrieben wird." Diese Ansicht hatte er in vielen Briefen 
und Gesprächen verbreitet, mit vielen Begründungen, „dabei behaup
tend, daß nur durch die Folter die Hexen dazu gezwungen werden, das 
zu bekennen, was nie in Wirklichkeit geschehen ist... und daß die 
Hexenverfolgung eine neue Alchimie sei, die aus Menschenblut Gold 
zu machen wisse" (6 1) . Er nahm es damit ganz besonders gegen Binsfeld 
auf, der ihn denn auch bald zum Widerruf seiner Theses zwang. Es 
scheint wohl, daß viele Juristen und Theologen den Wert der Denun
ziationen sehr in Zweifel zogen. Aber ihre gemäßigten Anschauungen 
drangen nur in seltenen Fällen in den Hexengerichten durch, wie die 
wiederholten Gutachten beweisen. Wo kein solcher Rat eingeholt 
wurde, oder wo der Rat die Denunziationen gültig haben wollte, da 
wütete der Hexenwahn in grausamster Weise. Denn mächtiger als die 
verschiedenen Gutachten und die anderen gedruckten Widerlegungen 
der Denunziationenlehre waren die alten und neuen Bücher, die den 
Hexenwahn mit einem Aufwand großer wissenschaftlicher Bildung aus
führlich begründeten und mit treffenden und schrecklichen Exempeln 
darstellten. Noch mehr als ein halbes Jahrhundert nach Spec wird der 
Glaube an Hexenflug, Hexensabbat und an die Zuverlässigkeit der De
nunziationen herrschend bleiben in vielen Gebieten West-Europas ( 6 2 ) . 

Und dennoch war das Entscheidende schon längst gesagt und ge
schrieben worden. Ein Gödelmann, ein Reginald Scot, ein Tanner und 
besonders unser Spee hatten alle Schlupfwinkel des teuflischen Betrugs 
der Denunziationen schonungslos aufgedeckt. Wir können die Entwick
lung dieses Kampfes nicht darstellen; wir müssen uns auf Tanner und 
Spee beschränken. Die Argumentation dieser beiden Theologen enthält 
viele Gedanken, die sich schon bei ihren eben genannten Vorläufern 
finden, obwohl weder Tanner noch Spee sichere Beweise gibt, daß 
ihnen die Schriften der alten Hexenwahnbekämpfer bekannt gewesen 

Cothmann, um 1620, abgedruckt bei Hauber: Bibliotheca Magica, TI, 
1739, S. 219-255. 

С 0 ) Das Tübinger Gutachten nimmt Thummius, selber Tübinger Professor, in 
seinen: Tractatus Theologicus de Sagarum impietate, 1621, auf. Ed. 1667, 
p. 76-90. 

( β 1 ) Nach den Artikeln seiner Revocatio vom 15. März 1592 in Trier. — 
Aufgenommen von Delrio: Disquisitionum Magicarum libri sex, lib. V, 
app. I in fine; ed. 1612, p. 823 f. 

C2) Das beweisen nicht nur die Prozesse, sondern auch die Traktate jener 
Zeit. Zwei bedeutende Bücher handeln ganz von den Denunziationen: 
Ericus Mauritius (resp. Christ. Daurer) : De denuntiatione Sagarum, 1664 
und Augustin Nicolas: Si la torture est un moyen suer... etc. 1682. 
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sind ( e s ) . Mögen sie übrigens auch altes Gut verwertet haben, so 
bleiben doch Tanner und Spee die wichtigsten Bekämpfer des Denun
ziationenglaubens, weil sie alle Ausreden und Gegengründe der Hexen
verfolger mit überraschender Schärfe entkräften und in klarer Darstel
lung die ganze Fragwürdigkeit des Mißbrauchs aufführen. 

Adam Tanner S.J. über die Denunziationen. 

Im Jahre 1627 erschien der dritte Band des mächtigen Werkes des 
Theologen Adam Tanner „Theologia Scholastica", der in 20 Folio
seiten einen klugen und klaren Traktat enthält: „De Processu advcrsus 
crimina excepta; ас speciatim adversus crimen veneficii" ( 6 4 ) . 

Die zweite Frage, die er ausführlich behandelt, lautet : „Ob bei diesem 
Verbrechen eine Angabe von Mitschuldigen ohne jedes weitere Indiz 
genüge zur Verhaftung und zur Folter von Personen, die sonst einen 
guten Ruf haben." Nachdem er einige zustimmende Ansichten referiert 
hat, stellt er als seine Meinung auf, daß „allein auf Angabe der Hexen, 
wie zahlreich diese immer sind, niemand gefoltert und verurteilt werden 
kann, der sonst vor dieser Denunziation und vor den daraus entstan
denen Indizien einen unbescholtenen Namen hatte" (6 5) . Denn: Aus 
einer Anhäufung von Unsicherheiten entsteht keine Sicherheit; Aus
sagen von Hexen nun sind immer unsicher und unzuverlässig; auch 
mehrere Aussagen beweisen also nichts. Ohne andere, an sich genügende 
Indizien, beweist eine Denunziation also keine Schuld, denn „es kann 
leicht geschehen, daß ein Schuldiger durch Angabe irgendwelcher Mit
schuldigen Erleichterung seiner Strafe erhofft, oder aus Haß einen 
anderen denunziert... Es kommt hinzu, daß ein Ehrloser von Rechts 
wegen kein Zeuge sein kann" (6 6) . Sein stärkstes Argument ist wohl: 
Entweder sind die Denunzianten keine Hexen, und lügen sie nur aus 
Furcht vor der Folter; oder aber sie sind es wirklich, aber dann sind 
ihre Aussagen erst recht unglaubwürdig (6 7) . Es ist ein schweres Un
recht, das man den Denunzierten antut, wenn man diesen trügerischen 
Beschuldigungen Glauben schenkt: man schadet ihrem guten Ruf und 

C13) Über Spees Abhängigkeit von Tanner und von anderen Vorläufern haben 
wir im vierten Kapitel S. 109 f. berichtet. 

(e4) Adam Tanner S.J. 1572-1632. — Seine Theologia Scholastica umfaßt 
vier Foliobände und ist als Kommentar zur Summa des Hl. Thomas von 
Aquin aufgebaut. — Die hier gemeinte Abhandlung über den Hexenprozeß 
findet sich im 3. Bd, Disp. IV, De Justitia, q. V; col. 981-1021. 

( β 5 ) L.c. Dub. II, § 23, col. 989. — Heinrich Schultheiß bemüht sich in seinem 
Werk, diese Stellung von Tanner, die viele Anhänger fand, zu untergraben. 

( β β ) L.c. § 29, col. 991. — Man hört hier dieselbe Argumentierung wie oben 
bei Fichard; Tanner nennt ihn jedoch nicht als Quelle, wohl nennt er 
viele andere Juristen. 

(") L.c. § 37, col. 993. 
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bringt sie in die größte Gefahr einer Folterung und eines ehrlosen Todes. 
In dieser Weise könnten ja die Hexen jede beliebige Person denunzieren 
und verderben, und eben das ist ihr teuflisches Bestreben. — Daß 
mehrere Denunziationen gegen dieselbe Person gleich wertlos sind, 
beweist Tanner noch, indem er ausführt, daß bei den vielen Prozessen 
mit den vielen abgcfolterten Denunziationen leicht einige Angeklagte 
dieselbe Person angeben. Ferner wird durch das Geschwätz der Richter 
eine einmal beschuldigte Frau leicht übel beleumundet, sodaß andere 
'Hexen' diese Frau auch denunzieren. Das Schlimmste dabei ist, daß 
die Richter die Angaben meist gar nicht auf ihre Wahrheit prüfen: die 
armen gefolterten Frauen sagen ja nur allerhand aus, um schnell der 
Folter zu entkommen, und kritiklos wird das Tollste in den Protokollen 
verzeichnet (6 8). — Schließlich, wenn die Hexen wirklich selber schul
dig sind, so wissen sie ja noch nicht, ob die von ihnen am sog. Sabbat 
gesehenen Personen nicht etwa Trugbilder des Teufels wären. Sie sind 
ja selbst vom Teufel betrogen worden. Darum ist auch reuigen Hexen 
nicht zu glauben, sie können sich ja immer irren. Überdies wagen sie 
oft ihre abgefolterten Denunziationen nicht zu widerrufen und sterben 
darauf, weil sie eine neue Folter fürchten (6 9) . „Meine Ausführungen 
schützen nicht die Hexen, sondern die Unschuldigen, die von den 
Hexen fälschlich denunziert werden." (70) 

Man findet hier in den Hauptzügen schon die Argumente, die Spee 
mit seiner glutvollen Sprache zu neuer Kraft beleben wird. Es wird 
jetzt angebracht sein, unseren Spee zu den Denunziationen zu hören. 
In ihm finden sie ihren endgültigen Bekämpfer. 

D. SPEE ÜBER DIE DENUNZIATIONEN. 

Sie sind unglaubwürdig. 

In der 44. Frage kommt Spee ausdrücklich auf die Denunziationen 
zu sprechen, nachdem er in den vorangehenden Kapiteln schon wieder
holt einige Mißbrauche dieses Indiziums aufgedeckt hat. Er nent Tan
ner als seinen Mitkämpfer und nimmt besonders gegen die herrschenden 
Anschauungen eines Binsfeld die Feder auf. „Allerdings mißt man 

t 6 8 ) L.c. § 39-42, col. 994. 
( β 8 ) L.c. § 45 ff.; col. 995 ff. 
( 7 0 ) L.c. § 55, col. 998. — Man wird hier vielleicht eine Wiedergabe der 

Ansichten des Paulus Laymann S.J. erwarten; man pflegt diesen ja in der 
heutigen Hexenliteratur mit Tanner als Vorläufer Specs zu betrachten. 
Wir glauben jedoch Gründe genug zu haben, Laymann nicht als wirksamen 
Bekämpfer der Hexenprozesse zu betrachten. Obwohl wir, mit Bern. Duhr, 
seine Autorschaft des „Rechtlichen Processes gegen die Unholden.. . 1629"' 
durchaus ablehnen, bietet seine „Theologia moralis" in den ersten Ausgaben 
kaum einige bedeutend mildere Anschauungen über den Hexenprozeß. Sein 
Einfluß war im 17. Jahrhundert eher förderend als mäßigend, mag er 
auch in der 3. Auflage, 1634, schon klügere Ansichten bekundet haben. — 
Vgl. Bern. Ehihr: Gesch. der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, 
I I , 2, 1913, S. 523 f. 
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heute, gemäß der allgemeinen Praxis, den Denunziationen Mitschuldiger 
allergrößten Wert bei, sodaß man in der Regel drei, vier Denunziationen 
für genügend hält, um daraufhin zur Gefangennahme und Folterung 
zu schreiten. Und zwar sogar gegenüber sonst wohlbeleumundeten Per
sonen... Trotzdem lehnen wir derartige Denunziationen, auch wenn es 
sehr viele wären, ab, als durchaus wertlos, trügerisch, irreführend und 
bei vernünftiger Beurteilung billigerweise stark verdächtig. Wir bestrei
ten femer, daß sie ausreichend sind, daraufhin jemanden festzunehmen 
und zu foltern, ganz gleich ob er nun einen guten oder schlechten 
Leumund hat, wenn nicht andere schwerere Indizien hinzukom
men" ( 7 1) . Diese entschiedene und scharfe Ablehnung wird dann, wie 
üblich, von Spee mit vielen Argumenten begründet: Viele Rechts
gelehrten sind der gleichen Ansicht. Die Carolina kennt keine Denun
ziation als Indiz der Zauberei. „Wollte man die Ansicht der Gegner 
gutheißen, so würde es in der Macht und im Belieben ehrloser Böse
wichter stehen, guten Namen, Ruf und Persönlichkeit rechtschaffener 
Leute anzugreifen und anzuschwärzen" (7 2) . Dann übernimmt Spee 
das Dilemma, das Tanner vorlegte: entweder die Angeklagte, die denun
ziert, ist keine Hexe, so kann sie nichts von Mitschuldigen wissen oder 
aussagen; oder sie ist wirklich eine Hexe, aber dann verdient ihre 
Aussage ebensowenig Glauben, weil der Teufel ein Lehrmeister der 
Lüge ist. Darauf entgegnen die Anderen: die Tortur reinigt einen 
ehrlosen Zeugen von seiner Verrufenheit: was er unter Tortur aussagt, 
wird glaubwürdig erachtet. Diese 'These wird von Spee gründlich 
entkräftet: Ist eine Hexe dadurch, daß sie gefoltert wird, keine Hexe 
mehr? Wird sie nicht in der Tortur genau so lügen wie vorher? „Ja, 
gerade wenn man ihr nach der Folter glaubt, so wird sie um so mehr 
lügen wollen. Sie wäre ja töricht, wenn sie nicht diese Gelegenheit 
benutzte, lieber ein fremdes Reich als ein eigenes zu verderben" ( 7 3) . 
Keine Klasse von Menschen ist ja verrufener und ehrloser als eben die 
wirklichen Hexen; keine andere Klasse ist also mehr der Lügenhaftig
keit verdächtig. Femer sind die wirklichen Hexen „geschworene Tod
feinde der Menschheit und der Unschuld, die jedermann übelwollen 
und Schaden zu stiften suchen, wo es in ihrer Macht steht. So ist es 
nur recht und billig, ihre Denunziationen als höchst verdächtig außer 
Acht zu lassen" (7 4) . Spee weist auf den Widerspruch bei Binsfeld 
hin, der immer wieder die Hexen als Todfeinde der Menschheit dar
stellt, dann aber ihr Zeugnis gegen andere Menschen für unbedingt 
glaubwürdig haben will. Dann greift er wieder den trügerischen Grund
satz an, als könne die Folter diese Zeugen von ihrer Verrufenheit 
reinigen. Im neunten Grund schildert er noch in eindringlicher Sprache 

(71) 44. Frage, S. 218. 
(TS) Ibid. S. 219. 
(") Ibid. S. 221. 
(74) Ibid. S. 224. 
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und scharfen Zügen die Dummheit der Richter, die die Hexen als 
immer voll der Lüge und des Betruges betrachten, vor deren Tücken 
und Listen sie den Priester immer wieder warnen, damit dieser sich 
von ihren lügenhaften Worten nicht zum Glauben an ihre Unschuld 
verführen ließe, und die dann aber auf einmal diesen Hexen selbst 
volles Vertrauen und unbedingten Glauben schenken, sobald in der 
Folter die Namen von Mitschuldigen bekanntgegeben werden. „Schon 
sind in ganz Deutschland die Kerker voller Gefangener; nehmen wir 
einmal an, sie seien alle wirklich Hexen: Man wird sie in Bälde auf 
die Folter spannen, damit sie ihre Mittäter bekennen; ihr Meister, der 
Teufel, weiß, daß alle, die sie nennen werden, auch zur Folter geschleppt 
werden. Weshalb sollte er da, der von Anfang an ein Menschenmörder 
war, nicht dafür sorgen, daß sie diejenigen nennen, deren Untergang 
er am heftigsten begehrt? Könnte er sich wohl selbst einen bequemeren 
Weg ersinnen, Schaden anzurichten und in Deutschland zu wüten? Ich 
muß immer wieder über die Einfalt vieler heutiger Richter lachen" ( 7 5) . 
Wenn die Hexen sich verteidigen vor dem Gericht und ihre Unschuld 
behaupten wollen, dann sind sie nur „Lügnerinnen, Meineidige, Be
trügerinnen und Heuchlerinnen, denen man keinesfalls glauben darf. — 
Ist man aber erst einmal so weit gekommen, daß sie auf der Tortur ihre 
Mittäter angeben sollen, — schon streifen diese selben Hexen gleich ihr 
ganzes Wesen ab und werden aus Lügnern zu wahrheitsliebenden Men
schen, ganz ehrlich und ohne Falsch, die nur wirkliche Hexen angeben 
und von den Unschuldigen ablassen wollen. Wirklich sehr geistreich 
und witzig! Jetzt brauchen wir keinen Betrug mehr zu fürchten, hier 
gibt es keine Gefahr, jetzt können sie nicht mehr lügen: der Mohr ist 
weiß geworden!" (76) — Es ist begreiflich, daß diese klare Darstellung 
ihrer wahnsinnigen Dummheit die Hexenverfolger aufs äußerste reizen 
mußte. Mit diesem Kapitel hat Spee den ganzen Wahn der Denunzia
tionen in vernichtender Weise an den Pranger gestellt. Noch beantwor
tet er einen Einwand, als hätten die Richter außer den Denunziationen 
genügend andere Indizien. Denn dieses andere Indiz ist doch in den 
meisten Fällen nur der Ursprung oder die Folge eben dieser Denunzia
tionen, nämlich das Gerücht, der Ruf der Hexerei. Und dieses Indiz 
ist gleich lügenhaft und wertlos wie eine Denunziation. 

Auch bei Reue des Denunzianten. 

Der Beantwortung eines zweiten Einwands widmet er noch ein eigenes 
dubium: „Ob man den Denunziationen nicht wenigstens um der Reue 
der Denunziantinnen willen glauben soll?" (77) Aus seinen Erfahrun
gen weiß Spee, was diese Reue zu bedeuten hat. Erstens, so sagt er, läßt 
man heute Denunziationen schon ohne jedes Zeichen der Reue als 

(75) Ibid. S. 228 f. 
( τ β ) Ibid. S. 229 f. 
( 7 7) 45. Frage, S. 231 fi. 
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vollwertig in die Akten eintragen; die Reue kommt meist erst viel 
später, vor der Hinrichtung, und dann wird nach Denunziationen nicht 
mehr gefragt. Aber noch schlimmer: wenn dann bei wirklicher Reue 
die Verurteilte mit ihrem Gewissen ins reine kommen will und ihre 
abgefolterten falschen Angaben widerruft, so heißt das: geheuchelte 
Reue! Nur wenn sie die früher gemachten Denunziationen bestätigt, 
hat sie wahre Reue; sonst verstellt sie sich nur und lügt, um ihre 
Mitschuldigen vor Verfolgung zu retten. „Bestätigt sie, dann war ihre 
frühere Denunziation richtig, weil sie voll wirklicher Reue bestätigt hat. 
Widerruft sie, so schadet das auch nichts, weil sie eben nicht wirklich 
bereut hat" (7 8) . Wenn sie also sagt, was den Richtern paßt, hat sie 
wirklich Reue und ist die Denunziation wahr; sonst nicht. Mag auch 
der Beichtvater den Richtern beteuern, der Widerruf der Denunziatio
nen sei aufrichtig und nur wahre Reue über die falschen Angaben 
veranlasse die Beschuldigte dazu, so glauben diese Richter es ja doch 
nicht; dann sagen sie: der Priester habe sich von dieser schlauen und 
lügenhaften Hexe irreführen lassen: ihre Reue sei nur Heuchelei und 
List. Und umgekehrt, wenn nun die Angeklagte wirklich eine verdor
bene Frau, eine Hexe wäre, wer wird beurteilen, ob ihre Reue wahr oder 
falsch ist? „Die Hexe sieht, daß es zwar um sie geschehen ist, daß sie 
aber auf mildere Strafe (79) hoffen darf, wenn sie Reue heuchelt. Sie 
sieht auch, daß sie Unschuldige ins Verderben reißen kann (was ihr 
genau so wie dem Teufel am Herzen liegt) und daß sie die Möglichkeit 
hat, sich gründlich zu rächen, indem sie nämlich ihre Denunziationen 
durch solche scheinbare Reue gleichsam besiegelt und bekräftigt, damit 
*ie die Richter in Sicherheit wiegt... Letztlich ist von alledem stets dies 
das Fazit: Die Prozesse jener Richter sind gegründet auf die Autorität, 
die Glaubwürdigkeit des Teufels und sind nur insoweit zuverlässig, als 
er, der in der Heiligen Schrift als Meister jeden Lugs und Trugs ge
schildert wird, zuverlässig sein kann" (8 0) . 

Und wenn schon eine Hexe aufrichtige Reue zeigt und in diesem 
Zustand ihre Denunziationen bestätigt, — so führt Spee im 46. dubium 
aus, — bekommt ihre Aussage noch keineswegs mehr Glaubwürdigkeit. 
Erstens wegen der Angst vor der Folter, welche die Angeklagte so 
bedrängt, daß sie lieber bei einer lügenhaften Denunziation verharrt, 
als diese unter Gefahr neuer Tortur zu widerrufen. „Es ist kaum zu 
glauben, wieviel Beispiele es hierfür gibt, und wieviel Schuldlose durch 
solche falschen, mit der Tortur erpreßten Anschuldigungen zugrunde 
gehen, die alsdann unwiderrufen bleiben. Wer die Folter nicht gefühlt 

(T8) Ibid., S. 233. — Delrio lehrte ja, daß nur wer denunziert wahre Reue habe. 
O.e. in Note 39, 1. V, Sectio III., 2. Indicium; ed. 1612, p. 704. 

(79) Eine Linderung der Feuerstrafe bestand in der Enthauptung oder Erdros
selung vorab. Diese Gnade gewährte man sehr oft, nur nicht bei den 
'Verstockten'. 

(80) 45. Frage, S. 235 f. — Spee setzt nur voraus, daß die Hexen schuldig 
wären; tatsächlich glaubt er kaum an wirkliche Schuld bei den 'Hexen'. 
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Abb. 7, Bild В aus Löher, S. 272. — Der straff gespannte Körper des Angeklagten wird mit 
Ruten gestäupt. Die zwei Figuren, die durch die Fenster hineinschauen, sollen beweisen, wie 
leicht die Einzelheiten des Prozesses und auch die Denunziationen der Angeklagten im Volke 

bekannt zu werden pflegten, obwohl vor der Tür ein Wärter steht. 



Abb. 8. Bild G aus Löher, S. 290. - Hinrichtung von Hexen. Der Henker bindet zwei 
Weiber an den Pfahl in der Strohhütte; in der Mitte wird eine Hexe auf einer Leiter zur 

Richtstätte geschleift. 



hat, der weiß nicht, wie diejenigen, die sie zu fühlen bekommen 
haben, sie über alles Maß fürchten. Diese Angst bewirkt es, daß nur 
wenige sich dazu bewegen lassen, ihre unwahren Denunziationen — 
jedenfalls alle — standhaft zu widerrufen. Sie widerrufen also höch
stens einige, um so ihr Gewissen soweit als möglich zu entlasten und 
doch zugleich einer Wiederholung der Folter aus dem Wege zu gehen. 
Das würde ihnen nämlich nicht gelingen, wenn sie nicht auf alle Fälle 
die eine oder andere noch so geringe Denunziation unwiderrufen ließen. 
Wieviel Unheil dann noch gerade durch diese übrigbleibenden ange
richtet wird, wird der Leser leicht ermessen können. Denn die Richter 
kommen gerade dadurch allenthalben zu dem Schlüsse, diese oder jene 
Hexe, die nicht mit den Übrigen wieder für schuldlos erklärt worden 
ist, sei um so gewisser schuldig, und folglich müsse man um so schärfer 
gegen sie vorgehen, falls sie leugne... Dies ist also klar, daß Titia 
wirklich reuig sein kann, und doch dcsungeachtet eine etwa früher 
gemachte unwahre Denunziation aus Furcht vor einer Wiederholung 
der Tortur unwiderrufen lassen kann" (8 1) . 

Widerruf verdient Glauben. 

Hier sei noch auf eine Stelle aus dem 30. dubium hingewiesen, wo 
Spee den Beichtvater der Hexen mahnt, selbst in der Beichte nicht 
immer zu glauben, eine Hexe, die sich schuldig bekennt, sei auch 
wirklich schuldig. Denn viele Hexen glauben, daß der Priester sie, falls 
sie ihre in der Tortur eingestandene Schuld in der Beichte leugnen 
würden, den Richtern als verstockt und meineidig anzeigen würde. 
Die Furcht vor der neuen Folter bringt die Ärmsten also zu einer 
lügenhaften Beichte, und um den Verdacht abzuwenden, stellen sie 
sich sehr reuig. Dieselbe Furcht hält sie auch davon zurück, sich ihrer 
falschen Denunziationen in der Beichte zu beschuldigen. Wieder fürch
ten sie, der Priester wird diesen Widerruf den Richtern mitteilen. So 
geschieht es, „daß sie auch ihre Aussagen über ihre Mitschuldigen nicht 
zu widerrufen wagen und deshalb mit noch schlimmeren Gewissens
bissen und Sorgen sterben, um derentwillen sie, je mehr sie den wahren 
Grund geheimhalten müssen, mit umso sichtbarerer Reue Gott anflehen. 
Und so kommt es dann, daß man mit umso größerer Uberzeugtheit an 
ihre besondere Reue über ihr Verbrechen und an die Schuld der von 
ihnen denunzierten anderen Personen glaubt" (82). Und etwas später 
behandelt Spce im gleichen Kapitel, das ja die Anweisungen für Hexen
beichtväter enthält, die Frage, was der Priester tun soll, wenn ein 
Angeklagter seine falschen Denunziationen zwar in der Beichte bekennt, 
aber sich weigert, diese Angaben vor dem Richter zu widerrufen, damit 

(81) 46. Frage, S. 237. 
(S2) 30. Frage, 14. Anweisung, S. 145. Diese Stelle beweist wieder die reife 

Weisheit des Seelsorgers Spee; Tugleich aber auch die Leichtfertigkeit, 
womit die Hexenbeichtväter ihre Schweigepflicht aufnahmen. 
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das Unrecht gutgemacht werde. Da kann der Priester nur mit Milde 
und Verständnis den Unglücklichen mahnen, jedenfalls gerade vor der 
Hinrichtung zu widerrufen, obwohl die Richter einen solchen Widerruf 
nicht zu beachten pflegen; aber das ist Sache dieser falschen Richter. 
Der Angeklagte wagt es ja nicht, seine falschen Denunziationen eher 
zu widerrufen, weil das nur neue Folter und wahrscheinlich neues 
Zusammenbrechen des Denunzianten zur Folge haben würde. Das 
beste wäre nach Spee — ein kluger Vorschlag, der bei gewissenhafter 
Rechtspflege viele Unschuldige gerettet hätte — wenn der Angeklagte 
im Gefängnis eine schriftliche Erklärung abgäbe, mündlich bestätigt 
und vom Priester und einem anderen zuverlässigen Zeugen gehört, 
daß die Denunziationen nur von der Folter erpreßt und gelogen seien. 
So hat er sein Gewissen entlastet „während die Richter, die trotzdem 
den Denunzierten den Prozeß machen, Rechtsbrecher und Mörder 
sind... Wenn die Richter sich nicht darum kümmern, so mögen sie es 
selbst verantworten. Sehr bedauerlich ist hingegen, daß die Richter, 
eben weil sehr viele Angeklagte aus Furcht vor einer Wiederholung 
der Tortur nicht wagen, ihre Denunziationen zu widerrufen, viel 
Geschrei machen können, diese Denunzierten seien ganz gewiß schuldig, 
weil so viele Hexen ihr Geständnis über sie mit dem Tode bekräftigt 
hätten" ( 8 3 ) . Aus diesen Argumenten ist deutlich, daß auch Reue bei 
Denunziationen ihre Glaubwürdigkeit keineswegs erhöht. 

Die Einbildung des Hexensabbats. 

Dann aber greift Spee das alte Problem an, ob vielleicht eine reuige 
Hexe, die nicht aus Furcht vor Torturen Lügen aussagen will, trotzdem 
falsche Denunziationen machen könne. Die Hexe könnte sich nämlich 
einbilden, bestimmte Personen auf den Hexenversammlungen gesehen 
zu haben, die aber tatsächlich keine Hexen sind, weil der Teufel dort 
nur ihre Trugbilder aufgeführt hat. „Es steht nämlich fest und wird 
sogar von den Gegnern zugegeben, daß die Hexen nicht immer wirk
lich zu ihren Sabbaten und Tänzen fahren, sondern sich das häufig 
nur einbilden... Es geht ihnen so wie jemandem, den nicht wirkliche 
Dinge sondern nur deren Trugbilder im Schlafe narren" (8 4) . Und 
weil diese Weiber schon meist etwas zum Wahnsinn neigen, wäre zuerst 
immer genau zu untersuchen, ob ihre Fahrten zu den Hexentänzen 
nicht lautere Phantasie und Frucht eines vom Teufel verwirrten Geistes 
seien. Die Gerichte untersuchen jedoch diesen sehr wesentlichen Punkt 
nie; sie nehmen einfach an, alles was die Hexe über Sabbate und 
dergleichen wunderbare Sachen berichte, sei unzweifelbare Wahrheit 
und keine leere Einbildung. 

Und gesetzt schon, eine Hexe wäre wirklich auf dem Sabbat gewesen, 
— was Spee immer nur voraussetzt aber nie als wirklich annimmt. — 

(83) 30. Frage, 17. Anweisung, S. 152 f. 
(M) 46. Frage, S. 238. 
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so kann sie doch auch da ein Trugbild gesehen haben. Die Tatsachen 
sind allbekannt, sagt Spee, daß viele Hexen eine bestimmte Person als 
Teilnehmer am Sabbat bezeichnen, ja diese Aussage mit dem Tode 
besiegeln, obwohl dieselbe Person zu keiner Zeit nachweisbar abwesend 
war, wie seine Hausbewohner bezeugen können. Da muß es wohl ein 
Trugbild des Teufels gewesen sein, das die Hexen gesehen haben ; oder 
aber, was Spee für einzig wahrscheinlich hält, sie haben nur aus Angst 
vor der Tortur gelogen. Die Gegner aber, die behaupten, der Teufel 
könne das nicht und Gott lasse dies nicht zu, haben die Pflicht, ihre 
Ansicht zu beweisen, denn sie behaupten etwas ganz Unwahrschein
liches, folglich liegt ihnen die Aufgabe ob, ihre Voraussetzung zu 
beweisen ( 8 б ) . 

Die nun folgenden zwei Kapitel bringen eine sehr ausführliche Wider
legung der Argumente der Gegner, die zu beweisen suchen, daß der 
Teufel auf dem Hexensabbat keine Unschuldigen erscheinen lassen 
könne noch wolle, und daß man darum den Denunziationen unbeding
ten Glauben schenken müsse (8 6) . Wir nehmen nur einiges heraus, 
denn die meisten Gegenargumente Spees sind nur kleine Nuancen seiner 
Hauptthemen: die Vorkämpfer der Hexenprozesse stützen sich auf 
Autoritäten wie Binsfeld, Delrio und den Hexenhammer, statt auf die 
gesunde Vernunft; und sie berufen sich auf Bekenntnisse der Hexen, 
die ja wegen des Foltergebrauchs völlig unzuverlässig sind. 

Da gibt es die fast stupide Argumentierung der Hexenverfolger: Gott 
läßt niemals zu, daß ein Unschuldiger in Scheingestalt vom Teufel auf 
dem Sabbat vorgeführt wird. Das versichern alle Hexen selbst; das 
ergibt sich aus allen bisher geführten Prozessen (8 7). Jawohl, entgegnet 
Spec, natürlich ist noch kein Irrtum dabei aufgedeckt worden, denn 
alle, die von den Hexen denunziert werden, laßt ihr gleich verhaften, 
foltern und ob geständig oder nicht, verbrennen. Kein Wunder also, 
daß noch nie ein Unschuldiger denunziert worden ist: ihr macht sie 
alle schuldig (88) ! — Dann behauptet Binsfeld: das ruhige Gewissen 
und das Vertrauen auf Gott gebe den Unschuldigen die Gewißheit, 
daß sie außer Gefahr falscher Denunziationen sind. Spee verneint diese 
Behauptung rundheraus: „Ich weiß sehr viele ausgezeichnete, gewissen
hafte Leute, die große Angst haben, manche so sehr, daß sie in andere 
Gegenden gezogen sind... Ich weiß, daß manche sich schon längst 
überlegt haben, was sie für Erzählungen erfinden wollen, wenn sie 
gefangen und durch Qualen der Folter gezwungen würden, sich schuldig 
zu erklären, damit ihre Lügen wahrscheinlich klängen und sie nicht 
bei irgendeinem Widerspruch zur Folter zurückgeschleppt würden. Ich 
weiß auch, wie ich vielen Auskunft in derartigen Gewissensfragen ge-

(85) 47. Frage. S. 240-243. 
(8e) 48. und 49. Frage; das 49. dubium ist das längste der CCr. 
(M) Delrio, o.e. in Note 39, L. II, q. XII, Nr. 5; ed. 1612, p. 142. 
(88) 48. Frage, 1. Argument, S. 243 f. 
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geben habe, wieweit man, ohne eine Todsünde zu begehen, in der Tor
tur sich und andere fälschlich belasten dürfe und wieweit nicht; — wie 
in der Tat an vielen Orten zahlreiche gute Menschen in ungeheurer 
Angst leben" (8 9) . Wieder ist es der Seelsorger, der hier dem blinden 
Theoretiker den Mund stopft. 

Noch ein letztes Mal greift Spee die leere Behauptung seiner Gegner, 
hier besonders Binsfelds, an, der Teufel könne keine Unschuldigen er
scheinen lassen ; denn, so sagt Binsfeld, sonst könnte er einem Menschen 
großes Nachteil bereiten, und dem Staate sehr schaden. „Ich bestreite", 
entgegnet Spee, „daß die Voraussetzung richtig ist. Denn welcher 
Schaden, so frage ich, wird aus solchem Erscheinenlassen Unschuldiger 
für den Staat entstehen? Etwa, daß Schuldlose notwendig für schuldig 
gehalten, gefoltert werden usw.?... Das ist aber ein sehr fehlerhafter 
Zirkelschluß: Sie setzen ja eben voraus, daß jeder, dem der Teufel das 
angetan hat, notwendig für schuldig gehalten werden wird. Doch das 
ist hier gerade die Frage... Da sieht man, wie wenig heute die Gegner 
die Regeln der Dialektik beachten! A wegen B, und В wegen A. Hat 
denn bisher noch niemand diesen Zirkel entdeckt?" ( 9 0 ) 

Eine hier von Spee eingeschaltete Geschichte verdient nacherzählt 
zu werden, weil sie wieder so unübertroffen die Verbohrtheit der Hexen
verfolger ins Licht stellt. Ein Fürst hatte zwei Geistliche zu seiner Tafel 
geladen und brachte absichtlich das Gespräch auf die Denunziationen. 
Einer der beiden Geistlichen, ein Mann der, wie Spee sagt, „seine 
Weisheit hinter dem. Ofen aufgebaut hatte", hielt trotz der Einwen
dungen des Fürsten stur an die Glaubwürdigkeit der Hexenbcschuldi-
gungen fest: „Es hieße an Gott zweifeln, zu glauben, er werde jemals 
zulassen, daß die Masken Unschuldiger auf den Hexensabbat gebracht 
würden. Es ist keinerlei Anlaß vorhanden, warum der Richter nach 
mehreren Denunziationen zweifeln dürfte, ob er sicher gehe." Als der 
Fürst ihn so weit hatte, sagte er: „'Das tut mir aber leid für Euch, Vater, 
da Ihr Euch selbst das Todesurteil gesprochen habt und darum nicht 
widersprechen könnt, wenn ich Euch gefangensetzen lasse. Nicht weniger 
als fünfzehn Hexen haben ausgesagt, sie hätten Euch auf ihrem Hexen
sabbat gesehen. Und damit Ihr nicht meint, es sei ein Scherz, kann ich 
sogleich die Akten herbeiholen lassen, daß Ihr selbst lest, wie Ihr von 
mehr Zeugen überführt seid, als nach Eurer eigenen Meinung erforder
lich sind.' Da war der gute Mann ganz starr und wußte nach seinem 
reichen Redefluß nichts dagegen vorzubringen, als mit gesenktem Blick 
verwirrt zu schweigen. Ich erzähle da kein Märchen, die Geschichte 
hat sich zugetragen, so wie ich sie berichtet habe, ich brauche den 

(8e) Ibid, 3. Argument, 3. Entgegnung, S. 246 f. — Daß diese Vorstellung 
nichts Übertriebenes hat, beweisen u.a. zwei Briefe aus Rheinbach an 
Hermann Löher, nachdem dieser dem Hexenprozeß entronnen war. Sie 
beschreiben die Angst und Unruhe unter der Bevölkerung. Löher: Hoch
nötige... Klage... 1676; S. 80-83 und 90 f. 

(»O) 48. Frage, 6. Arg., 2. Erwiderung, S. 252 f. 
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Ort und die Namen der Personen gar nicht zu nennen" (9 1) . Mit 
dieser Geschichte schlug Spee den ganzen Glauben an Denunziationen 
nieder; wer konnte angesichts solcher Tatsachen noch ihre Glaub
würdigkeit aufrecht erhalten? 

Noch ein letztes Kapitel widmet Spee der Widerlegung einiger Be
gründungen der Gegner. Wir gehen nur auf zwei der elf langen Argu
mentierungen ein. Sie wiederholen meist noch einmal das schon Gesagte, 
aber die Form ist hier dialektisch scharf und die Darstellung sehr frisch, 
weil er jedesmal den Gegner antworten und diese Antwort manch
mal überraschend ins Nachteil des Gegners verkehren läßt. 

Die zehnte Argumentation hatte Spees Zeitgenosse, der Rintelner 
Professor H e r m a n n G o e h a u s e n , noch einmal aus der alten 
Hexenliteratur aufgestöbert: „Es ist bekannt, daß man die Hexen nur 
mit größter Mühe zu diesen Denunziationen bewegen kann. Der Teufel 
verbietet nämlich das Denunzieren, auf daß nicht sein Reich durch 
Hinrichtung treuer Untertanen geschwächt werde und andere durch 
derartige Beispiele von diesem Verbrechen abgeschreckt würden. Dem
nach darf man um so sicherer annehmen, daß jene Denunziationen 
richtig sind, da wir wissen, daß sie ganz gegen den Willen des Teufels 
mit der Folter herausgepreßt sind" (9 2) . Spee zeigt nun eine bewun
dernswerte Schlagfertigkeit in der Entwertung dieses Arguments: Was 
der Teufel wirklich will, sagt er, ist eben, daß die Hexen Unschuldige 
denunzieren, und nicht, daß sie sich gegenseitig angeben. Der Teufel 
und die Hexensekte selbst hat nur Gewinn dabei, wenn Unschuldige 
denunziert werden; nichts hält sie davon zurück. Aber nun stellt Spee 
sich auf die Seite der Gegner und erhebt den Einwand : „Die Bedeutung 
dieses Arguments kann jetzt ins Gegenteil verkehrt werden... Wenn die 
Hexen Unschuldige angeben, so tun sie ja eben das, was der Teufel 
wünscht... Sie werden dazu also gewiß geneigt und gewillt sein... So 
ist es aber bei ihren Denunziationen nicht, sie müssen vielmehr mit 
großer Mühe und durch die Folter dazu gezwungen werden. Folglich 
sind diejenigen, die sie angeben, nicht Unschuldige sondern Schuldige." 
— In der Beantwortung dieses Syllogismus bemerkt Spee zuerst, daß 
den Hexen keine Gelegenheit zur freiwilligen Denunziation gegeben 
wird; jede Aussage muß in der Tortur bestätigt werden, einen Unter
schied gibt es also kaum. Aber lassen wir es so sein, daß erst die Folter 
die Denunziationen erpreßt, „so möchte ich daraus vollends viel eher 
schließen, daß es demnach keine wirklichen, sondern nur dem Namen 

( β 1 ) Ibid. S. 253. — Wo spielte diese Geschichte sich ab? Welcher Fürst zu 
Spees Lebzeiten war so aufgeklärt in Hexensachen? — Offenbar war der 
denunzierte Geistliche bei den 'Hexen' als ihr eifriger Verfolger bekannt; 
H a ß war also wohl die Ursache dieser Denunziationen. 

(e2) Die Stelle findet sich bei Hermann Goehausen: Decisiones aliquot questio-
num, 1630, q. IX, p. 152. — CCr. 49. Fr., 10. Arg., S. 266. — Man 
vergleiche hier das Schriftstück über die Arras-Prozesse zu Beginn dieses 
Kapitels, S. 236 ff. 
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nach Hexen sind. Denn. . . würde man wirkliche Hexen zur Denunziation 
zwingen, so würden sie, wie der Gegner zugibt, zur Anzeige bereit sein, 
jedenfalls zur Anzeige Unschuldiger. Nun aber sind die Denunziantin
nen nirgends bereit, auch nur irgend jemanden anzuzeigen, wie der 
Gegner gleichfalls zugeben wird. Folglich sind alle diejenigen, die al
lenthalben Denunziationen machen, keine wirklichen Hexen. Das ist ein 
ganz zwingender Schluß. Daraus ergibt sich dann folgerichtig die 
Erklärung für das, was von Goehausen auch bemerkt wurde: Darum 
nennen die Hexen auch nur bereits verstorbene Personen" ( 9 3 ) . 

Als letztes Argument führten die Gegner immer wieder an : „Will 
man den Denunziationen nicht glauben, so gibt es kein Mittel mehr, 
die Hexen zu entdecken und auszurotten... Folglich muß man den 
Denunziationen Glauben schenken" ( 9 4 ) . Die Antwort Spees ist kurz 
und scharf: „Wenn es sonst keinen Weg gibt, die Hexen und ihre 
Rädelsführer zu entdecken, was dann weiter? Dürfte man darum den 
unbrauchbaren, gefahrvollen Weg gehen, den uns die Denunziationen 
führen? Hier muß man sich entscheiden: Entweder haben die Gegner 
sichere und gute Wege, die Hexen zu entdecken, oder sie haben sie 
nicht. Haben sie welche, gut, dann sollen sie sie benutzen; haben sie 
keine, dann sollen sie es sein lassen und nichts zu entdecken suchen, 
was sie doch nicht sicher entdecken können" ( 9 5 ) . Auch die Schluß
folgerung der Gegner ist trügerisch : wir haben keine anderen Mittel, also 
ist dieses Mittel der Denunziationen zuverlässig. Denn wenn auch dieses 
Mittel unsicher ist, bekommt es nicht mehr Sicherheit, weil es das 
einzige Mittel ist. — „Jedermann versichert, alles sei voller Hexen; 
ich frage, woher sie das denn wissen? Wie haben sie die Hexen entdeckt? 
Sie sagen, es gebe keinen anderen Weg, sie zu entdecken, wenn man 
den Denunziationen nicht glaube. Ich habe jedoch vorher nachgewie
sen, daß sie im höchsten Grade trügerisch sind. Also ist deswegen alles 
voller Hexen, weil man ein ganz trügerisches Mittel angewandt hat . . . 
Ihre große Gewißheit leitet sich nur von den Bekundungen der Hexen 
her, also von der Autorität des Teufels selbst. Köstlich! Diese schafft 
also eine ganz gewisse Kenntnis und ist darum ein untrügliches Credo' ' 
Wie sind die Hexenrichter doch so gewiß, daß sie nur gerechte Pro
zesse führen? Weil sie sich auf das Zeugnis der Hexen, also des Teufels 
stützen; wenn sie das nicht hätten, könnten sie keine Prozesse führen! 
Mir aber erscheint es lächerlich, wenn wir uns einbilden, es gebe so 
unglaublich viele Hexen in Deutschland, während wir eben in dieser 
Weise den Prozeß führen!" (96) 

Noch ein letztes Wort richtet Spee an seine Gegner im 50. dubium, 

C3) 49. Fr., S. 267-269. 
(B4) Ibidem, 11. Arg., S. 270. — Diese Ansicht wurde auch von vielen gemä

ßigten Juristen vertreten. 
C5) Ibidem, S. 271. — Man vergleiche aber in diesem Kapitel Note 34, S. 244. 
(9e) Ibidem, S. 272-275; von uns frei zusammengefügt. 
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wo er für seine Ansicht, als die einzige, die durch die Vernunft gestützt 
wird, Gültigkeit und Geltung bei den Prozessen verlangt. Das Wohl 
des Staates, das die Gegner für ihre Ansicht vorschützen, ist gerade in 
ihrer Lehre sehr gefährdet, denn nie hat der Staat Vorteil bei unge
rechten Prozessen. Daß dadurch die Übeltäter mehr Freiheit gewinnen, 
ist weniger schlimm, als wenn viele Unschuldige ungerechterweise in 
ein Prozeß und in den Tod geschleppt werden, während gerade die 
Übeltäter auch dann noch meist davonkommen werden. 

Spee hat es klar eingesehen und auf alle Weise immer wieder betont 
und scharf aufgezeigt: die Denunziationen bieten nicht die geringste 
Gewißheit in diesen Prozessen: das einzige, dessen wir gewiß sind, ist, 
daß die meisten sogenannten Hexen ungerechterweise beschuldigt, also 
sehr wahrscheinlich unschuldig verurteilt worden sind. Daß die Welt 
voller Hexen ist, ist also nur ein eitler Wahn. Hexen gibt es sehr 
wahrscheinlich nur in der krankhaften Einbildung unseres Volkes und 
sogar der Gelehrten: der Prozeß beweist eben, daß unter uns eine 
vernunftwidrige Hexenfurcht, ein eitler Hexenwahn lebt. Diesen Wahn 
zu bekämpfen, um dadurch Wahrheit und Recht zu retten, war die 
letzte Absicht der klugen Cautio Criminalis. 
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ZEHNTES K A P I T E L 

Friedrich Spee und der Hexenwahn 

In einem alten königlichen Schloß befand sich in der Wand eines 
der Säle eine schöne mit Elfenbein eingelegte Tür, die mit einem 
Vorhang verdeckt war. Der ganze Hof fürchtete sich vor der geheim
nisvollen Tür , die man am liebsten nicht sehen mochte; sie zu öffnen 
wagte niemand. Denn hinter der T ü r lauerte der Tod, standen böse 
Geister bereit, den verwegenen Menschen, der ihr Gebiet zu betreten 
wagte, in einen Abgrund des Verderbens mitzureißen, der Teufel 
wartete dort seinen Opfern auf, ein bodenloses Loch verschlang jeden 
Eindringling; — so erzählte man sich schon seit Generationen. Keiner 
wagte denn auch, die Tür zu öffnen, noch viel weniger hindurch zu 
schreiten. M a n wußte von einigen Königen aus längst verflossenen Zei
ten, die durch die T ü r gegangen waren, — man hatte nie mehr etwas 
von ihnen vernommen. Da will der junge König Perival eines Tages 
die Wahrheit dieser Legende erforschen: trotz vieler Mahnungen seiner 
Umgebung tritt er durch die elfenbeinerne T ü r hindurch, und bald 
trauert das Volk um seinen toten König. Dieser jedoch erreicht durch 
einen langen schmutzigen unterirdischen Gang wieder das Tageslicht 
und befindet sich dann im Wald, der sein Schloß umgibt. Froh über 
seine Entdeckung, die den jahrhundertealten Wahn zerbricht, begibt 
er sich wieder ins Schloß zurück, um dem Volke von seinen entnüch-
temden Erfahrungen zu berichten. Nur einen kurzen Augenblick glaubt 
das Volk wirklich, daß sein König unversehrt das Abenteuer der elfen
beinernen T ü r überstanden hat. Aber bald ruft jemand: „Er ist unser 
König nicht, es kann unser König nicht sein, denn der König ist durch 
die elfenbeinerne T ü r gegangen, und wer da hindurch geht, der kehrt 
nie wieder zurück. Es ist nur ein Spukbild, eine Geistererscheinung, 
aber der König ist verloren und tot." Und trotz allen Widerspruchs 
wird der König als Betrüger ausgestoßen, und sein Name lebt in der 
Legende weiter als ein neues Opfer der elfenbeinernen Tür . Der Wahn, 
die Überlieferung, war dem Volke teurer als die Entdeckung der nüch
ternen Wahrheit . — Dies ist das Märchen, das ein modernes Schauspiel 
mit großer dramatischer Tragik uns vor Augen führt ( 1 ) . Es ist die 

(*) A. A. Milne: The ivory door, a legend in three acts, 1928. 
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Geschichte jedes Wahnes: die Entdeckung der Wahrheit zerstört die 
schöne Welt des wunderbaren Reizes und ist darum unwillkommen. 
Ein Wahn will nicht aufgeklärt werden, die gesunde Vernunft bleibt 
ausgebannt, weil eben das Irrationclle die Welt des Wahnes ist. Das 
Irrationelle nun ist mehr mit dem subjektiven Erleben der Person 
verbunden als das Objektive, das Rationelle; darum hält man am 
Wahne fest, als an etwas tief Persönlichem. Wer einen Wahn angreift, 
greift die Person an; und wer seinen Wahn preisgibt, opfert etwas von 
seiner Person; — zwar um persönlich bereichert zu werden durch die 
objektive Wahrheit, aber diese Bereicherung erfährt man erst, nachdem 
man den Wahn geopfert hat. Die Überwindung eines Wahnes ist darum 
viel schwerer als die Eroberung einer neuen Wahrheit, die von keinem 
Wahn versperrt wurde. 

Der Massenwahn des Hexenglaubens legte sich mit zwingender Kon
sequenz jedem Menschen jener Zeiten auf. Die meisten fanden es nicht 
der Mühe wert, die Hexenlehre genauer zu untersuchen. Was jedermann 
glaubt, wie sollte das ein Irrtum, eine Unwahrheit sein? Spee aber 
und die wenigen kritischen, aufgeklärten Geister, die die Lüge und das 
Unrecht durchschauten, fanden sich eben nicht so leicht mit den 
herrschenden Anschauungen ab. Weil es sich beim Hexenglauben um 
Gut und Leben so vieler Mitmenschen handelte, die dem Prozeß zum 
Opfer fielen, wollten diese Geister die Wahrheit der üblichen Lehre 
einmal genauer prüfen. 

Die Befunde, die Spee bei diesen Nachforschungen gewann, haben 
wir in den vorangehenden Kapiteln ausreichend dargestellt. Aus all 
dem Vorangehenden ergibt sich denn auch die einzig logische Schluß
folgerung: Der Hexenprozeß macht Hexen, die es gar nicht sind; ob 
es also wirklich Hexen gibt, steht sehr in Zweifel; ob Hexenkunst wie 
Wettermachen, Luftfahrten und dergl. je möglich oder wirklich ist, 
bleibt unbewiesen und sehr unwahrscheinlich. — Diese Folgerung hatte 
Spee auch selber genug ausgesprochen. Aber man würde wünschen, 
eine noch schärfere Ablehnung des herrschenden Hexenglaubens bei 
ihm zu finden. Man hätte erwartet, daß Spee überhaupt jeden Glauben 
an Hexensabbat, Hexenflug, Zauberkunst, Teufelsbuhlschaft und Teu
felspakt verwürfe. Und das ist nicht der Fall. Selten äußert er sich aus
drücklich negativ über den Hexenwahn seiner Zeit. Er greift immer 
wieder den Prozeß selbst an; was er von der Hexerei sonst hält, ist 
nicht leicht und eindeutig abzulesen. 

Spees Unglaube hinsichtlich des Hexensabbats. 

Am deutlichsten ist sein Zweifel hinsichtlich des Hexensabbats und 
der Luftfahrten. Obwohl er es nicht wagen konnte, seine Anschauungen 
allzu scharf darzustellen, weil er sonst bei den Hexenrichtem kein 
Gehör gefunden hätte, und obwohl er sich begnügen konnte, die Prozeß
führung anzugreifen, gibt er wiederholt Andeutungen, daß er von 

265 



Hexensabbaten kaum etwas glauben will. Bei der Kritik an den Denun
ziationen betont er immer wieder, daß die einzige Quelle für die 
Wahrheit dieser Zusammenkünfte die Aussagen der Hexen selbst sind. 
Weil diese aber abgefoltert worden sind, entbehren sie jeder Beweis
kraft. „Unter dem Druck der Folter beschuldigt eine Unschuldige die 
andere, von der sie doch nichts weiß, und zieht sie so mit sich. Man 
will nicht die Wahrheit hören, sondern daß ganz einfach alle sich 
schuldig bekennen. Das muß unbedingt letzten Endes erreicht werden, 
was auch geschehen mag. Darum ist es mir zunächst freilich niemals 
in den Sinn gekommen, zu bezweifeln, daß es viele Hexen auf der Welt 
gebe; nun aber, da ich die Tätigkeit der Gerichte näher betrachte, 
sehe ich mich nach und nach dahin gebracht, zu zweifeln, o b es 
ü b e r h a u p t w e l c h e g i b t (eo sensim me duci video, ut dubitem, 
an sint vix ullae). Hinsichtlich der Hexensabbate oder Hexentänze 
jedenfalls kann man sehr zweifeln, ob sie jemals leiblich begangen 
werden. Ich wünschte, es würde jemand das einmal genau untersuchen. 
Mit diesem Buche wollte ich jetzt nur die Gelehrten anregen, sich an 
eine etwas eingehendere Erörterung der mit den Hexenprozessen zusam
menhängenden Fragen zu machen. Alle Tage sehe ich, wie sich eine 
große Zahl von ihnen von blindem, unbedachtem Eifer fortreißen läßt. 
Mir gefallen die Geister, die nicht immer alles für unzweifelhaft wahr 
halten, woran das gemeine Volk glaubt" (2). Also der Hexensabbat 
findet bei Spee keinen Glauben mehr; sich genau auszusprechen wagt 
er nocht nicht, weil er dazu eine gründlichere Untersuchung für not
wendig hält. 

S pees Ansichten über schädigende Zauberkumt. 

Aber was dachte er von den Hexen selbst, von ihren Zaubereien, 
Behexungen, angehexten Krankheiten usw.? Es lassen sich hierüber 
nicht so klare Aussagen finden, wie über den Sabbat. In dieser Frage 
scheint Spee nicht ganz sicher und folgerichtig zu denken. Wir finden 
genug Äußerungen, die einen Zweifel, bisweilen einen völligen Unglau
ben über die Hexen bekunden; dann aber scheint er wieder die 
Möglichkeit wirklicher Hexenkunst nicht leugnen zu wollen. 

Wir lassen hier einige Texte folgen, die seine Unsicherheit beweisen. 
Im zweiten dubium schon will er die Ursache der vielen Hexenprozesse 
in Deutschland nur im Aberglauben und in der Unwissenheit sowie im 
Neid und in der Mißgunst des Volkes sehen. Diese beiden Quellen, die 
Dummheit und die Mißgunst, schaffen die vielen Hexen in Deutsch
land. „Andere Länder haben diese beiden Quellen verstopft, und deshalb 
gibt es dort weniger Zauberer als bei uns. Indessen will ich nicht 
behaupten, daß es bei uns gar keine wirklichen Hexen gebe. Ich gebe 
zu, daß es welche gibt, aber ich sage weiter, ein besonnener Leser wird 
leicht aus dem, was ich noch zu sagen habe, ersehen,... wie in Deutsch-

(a) 48. Frage, in fine, S. 255 f. Von uns gesperrt. 
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land nichts zweifelhafter ist, als die Zahl der wirklich Schuldigen" (3). 
Etwas weiter sagt er, die Zahl der wirklichen Hexen sei „verschwindend 
gering" (4) , wobei er bemerkt, daß dies wohl unsinnig erscheine, aber 
daß er es den Fürsten dartun will; die Wahrheit hat aber keinen 
größeren Feind als das Vorurteil. In der ergreifenden elften Frage 
spricht Spee wiederholt seine Überzeugung aus, daß weitaus die meisten 
Opfer der Prozesse gar keine Hexen sind. Bei der Behandlung der Folter 
und ihrer verhängnisvollen Folgen fragt er sich, „was er in dieser 
ganzen Hexensache noch glauben soll, und ob e r ü b e r h a u p t 
w o h l e t w a s g l a u b e n k a n n " (5), sosehr hat ihn Zweifel an 
der Wirklichkeit der Schuld der Hexen ergriffen. Er glaubt, daß erst 
die Folter und der Prozeß, wie der Hexenhammer diese beschreibt, die 
Unzahl der Hexen nach Deutschland gebracht hat (6). 

Aus diesen Texten läßt sich unzweideutig ablesen, daß Spee sich 
immer mehr von den herrschenden Anschauungen über die Hexen 
entfernt und den Wahn allmählich ganz abschüttelt. Zu dieser Ansicht 
hat er sich offenbar während der Arbeit an seiner Cautio mühsam 
durchgerungen: die eben angeführten Texte zeigen eine Steigerung in 
ablehnendem Sinn und finden sich in der Cautio (vgl. die Fundstellen 
in den Noten 3 bis 6) auch in immer späteren dubia. Die Stelle, wo 
er die Existenz der Hexen 'überhaupt anzweifelt', steht ganz am Ende 
der CCr. im 48. dubium. So scheint Spee erst am Schluß seines Buches 
überzeugt sagen zu wollen: es gibt gar keine Gewißheit, ob es Hexen 
gibt, vielmehr eine Wahrscheinlichkeit, daß alles, was man gemeinhin 
glaubt, nur leere Einbildung ist. 

Spee dennoch hexengläubig? 

Diese Überzeugung wird jedoch von einem anderen Befund ge
schwächt: Spee gibt wiederholt Anzeichen, daß er eine wirkliche Zau
berkunst annimmt. Sehen wir zuerst einige Texte, um danach dieses 
Paradox zur Klarheit zu bringen. — Als er die Frage behandelt, ob 
tatsächlich schon Unschuldige in den Hexenprozeß geraten sind, gibt 
er als einen sicheren Beweis dafür, daß es Richter gegeben hat, „die 
zuerst mit großer Strenge gegen die Hexerei verfahren sind, dann aber 
gestehen mußten, daß sie selbst Zauberer (malefici) waren, und ver
brannt worden sind... Der Teufel wünscht und betreibt das emsig, denn 
wenn er nur einen einzigen solchen Inquisitor findet, dann ist ihm 
die Möglichkeit gegeben, sein Reich ungeheuer zu erweitem, den wirk
lichen Hexen Sicherheit zu schaffen und die Unschuldigen zu ver
nichten" (7). Und gleich darauf berichtet er von einen Hexenrichter, 

(3) 2. Frage,' S. 5. 
(4) 9. Frage, S. 20; im Lat. „exiguus sagarum numerus", 1631, p. 29. 
(5) 20. Frage, 14. Grund, S. 93; Sperrung von uns. 
(e) 23. Frage, S. 109. 
(7) 11. Frage, S. 32 f.; im Lat. „malefici fuisse confessi sunt", 1631, p. 48. 
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„der, in der Magie erfahren, es regelmäßig durch irgendein Zauber
kunststück zuwege brachte, daß jeder, der zuletzt einmal in seine 
Hände geriet, alles bekennen mußte, wonach er ihn nur fragte" (8) . 
Gerade die Hetzer der Hexenjagden, diejenigen, die die Obrigkeit zur 
strengsten Verfolgung der Hexen anhalten, stellen sich oft selbst als 
Zauberer heraus, sagt Spee (9). Ihr Treiben beabsichtigt nur, den 
Verdacht auf andere abzuwälzen. „Ich bin persönlich durchaus der 
Überzeugung, jene Hexenrichter, die gemeint haben, man müsse den 
Theologen Tanner auf die Folter spannen, sind unzweifelhaft selbst 
Hexenmeister. Es fehlt mir da nicht an Beweisen, die ich jedoch nur 
aus dem einen Grunde verschweige, weil ich die Obrigkeit nicht 
belästigen und mich nicht in Dinge hineinmischen will, die nicht meines 
Standes sind" (Щ. 

Es fällt auf, daß Spee die Zauberer also höchstens unter den Richtern 
und Henkern annimmt. Viele von den Henkern sind schlechte Men
schen und selbst auch Zauberer; sie gebrauchen zur Nadelprobe trüge
rische, magische, verzauberte Pfrieme; sie wissen durch Zauberformeln 
oder Kunstgriffe das Blut anzuhalten und das Fleisch unempfindlich 
zu machen i11). Es ist nicht klar, welche Art von Zauberkunst Spee 
hier meint. Magie war ja ein Begriff, der damals sowohl natürliche 
Zauberei als übernatürliche Kunst bezeichnen konnte. Einige Male 
scheint Spee bei den Henkern eine natürliche Magie anzunehmen. So 
weiß er von einigen Angeklagten, daß der Henker ihnen ein Getränk 
gereicht hatte, um ihren 'Schweigezauber' zu brechen, „wonach sie so 
verwirrt gewesen seien, daß sie sich von einem Schwärm Geister um
ringt oder besessen gewähnt hätten" (1 2) . Sehr wahrscheinlich war 
ein Rauschgift in das Getränk gemischt gewesen. Auch wo er von 
..magischen Pfriemen" spricht, womit die Henker das Teufelsmal such
ten, bemerkt er, daß oft die Nadel in den Stiel zurückgleiten konnte, 
also ein GaukelWerkzeug war (13). 

Aber andere Stellen zeigen unzweideutig Spees Glauben an wirkliche 
teuflische Zauberei. Gesetzt nämlich, so sagt er anläßlich des sog. 
Schweigezaubers, jemand empfinde nichts in der Folter, weil er sich 
einer magischen Kunst bedient hat. „So bestreite ich noch immer, daß 
man daraus ein ins Gewicht fallendes Indiz dafür ableiten kann, daß 
er ein Hexenmeister (veneficus) sei. Es haben nämlich schon viele 
Schriftsteller verschiedene Mittel angegeben, durch die man auf der 
Tortur die Schmerzempfindlichkeit betäuben kann. Hat also jemand 
solche Mittel kennengelernt und angewandt, was kann man daraus 

(8) 11. Frage, S. 34. Vielleicht durch Hypnose oder durch andere Lähmung 
des Willens. 

(0) 15. Frage, S. 47; im Lateinischen steht wieder malefici. 
(10) 15. Frage, S. 48; ebenfalls malefici im Lat. 
(" ) 43. Frage, S. 215 f. 
(12) 26. Frage, S. 121. 
(13) 43. Frage, S. 216. 
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mehr schließen, als daß er eine verbotene Kunst gebraucht hat, deren 
Kraft — wie bei allen diesen Künsten gewöhnlich — auf einem gehei
men Pakt beruht (1 4) . Wie viele wissensdurstige und abergläubische, 
selbst vornehme, einflußreiche Leute bedienen sich allenthalben solcher 
Künste zum Blutstillen, um das Fieber zu heilen, Liebe zu erwecken, 
sich gegen Waffen unverwundbar zu machen und ähnliches; und doch 
würde sie keiner deswegen als Hexenmeister (maléficos) bezeichnen. 
Denn die Anwendung verbotener Künste und die Hexerei sind ver
schiedene Dinge (aliud est enim arte vetita uti, aliud esse malefi-
cum)" ( 1 5) . Und endlich eine Stelle über Wahrsagerei und dergl. Wo 
Spee in der 48. Frage beweisen will, daß der Teufel auf dem Hexen
sabbat auch Unschuldige könne erscheinen lassen, sagt er: „Gott läßt 
ja auch zu, daß der Teufel die Bilder der verschiedensten Personen in 
Spiegeln, Wasser, Öl und anderswo sichtbar werden läßt, wenn hier 
und da Wißbegierige zu Wahrsagern und Hellsehern (ariolos et divinos) 
gehen und wissen wollen, wer einen im Hause geschehenen Diebstahl 
begangen hat, wer ihr Vieh behext hat, wen die Tochter der Hauses 
heiraten wird, wer von der Familie zuerst sterben wird und anderes 
derart, was leider sehr gebräuchlich und bekannt ist. Freilich betrügt 
der Teufel oft genug dabei und belastet, wie man weiß, auch Unschul
dige mit falschen Verdächtigungen" (1 6) . Also: Wahrsagerei soll mit 
Hilfe des Teufels geschehen, ebenso wie andere Zauberkünste zum 
eigenen Nutzen. Glaubt Spee das wirklich, oder stellt er sich nur so, 
um auf die Seite der Gegner zu treten und sie mit ihren eigenen Waffen 
zu bekämpfen? Gibt es also doch wirkliche Hexen? 

Sehen wir die Texte einmal genauer an. Wo er unter den Hexen-
richtem selbst Zauberer vermutet, meint er wohl, daß diese Menschen 
bewußt dem Teufel dienen und ihr Unrecht willentlich und mit böser 
Absicht tun. Er spricht dabei nicht ausdrücklich von schädigender 
Zauberei, nur daß diese Richter oder Henker geheime Mittel anwen
den, um den Angeklagten zum Geständnis zu bringen. Diese Zauber-
mittel mögen auf natürliche Magie (Hypnose, Rauschgifte) zurück
gehen. Zauberer, malefici, sind diese Menschen also, insofern sie bewußt 
dem Teufel dienen mit ihrem grausamen Unrecht. 

Wo er aber von Zaubermitteln gegen Schmerzen spricht, nimmt er 
unzweifelhaft teuflische Zauberkunst an, „deren Kraft auf einem gehei
men Pakt beruht". Dabei will er jedoch nicht, daß eine Person, die 
diese Kunst gebraucht, für eine Hexe gehalten wird : „Verbotene Kunst 
und Hexerei sind verschiedene Dinge". Auch Hellseherei und Wahrsage-

(14) Glaubt Spee das wirklich? Die Worte scheinen nur sagen zu wollen, daß 
Spee sich nicht bindend aussprechen will; im Lat.: „Quid hie confici 
magnopere poterit, nisi quod arte vetita sit usus, quae ex occulto pacto, ut 
omnes ilhe soient, vim habet?" Ed. 1632, p . 193. 

(15) 26. Frage, S. 122 f. 
( l e ) 48. Frage, 6. Argument, S. 251. Aus dieser Stelle ergibt sich die große 

Verbreitung des Aberglaubens in jenen Zeiten. 
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rei geschehen zwar mit des Teufels Hilfe, sind jedoch keine Hexerei ( 1 7 ) . 
Was Spee hier trennt, ist mit anderen Worten: unschädliche und 

schädigende Zauberei; erstere nimmt er an, über letztere spricht er 
kaum, jedenfalls nicht so positiv. Daß der Teufel seine Hilfe leistet bei 
Wahrsagerei, Liebeszauber und dergl. will er mit seiner Zeit wohl 
annehmen. Aber daß ein Mensch die Hilfe des Teufels zum unabwend
baren Schaden eines Mitmenschen beanspruchen kann, das will er nicht 
glauben, dagegen sträubt er sich. Man möchte klare Worte hierüber 
finden, aber die Cautio schweigt in dieser Frage. Nur Andeutungen, 
Anspielungen finden sich hier und da, die es nahelegen, zu glauben, daß 
Spee schädigende Zauberkunst, förmliche Hexerei, ablehnt. 

D a ß er einige Male deutlich von Hexen (sagae) spricht, an deren 
Schuld er nicht zweifelt, beweist noch nicht, daß er an ihre Künste 
glauben will. Bei der Frage der Denunziationen nimmt er an, daß 
Hexen Reue heucheln werden, um ihren Aussagen gegen andere mehr 
Glaubwürdigkeit zu verleihen: „Die Hexe sieht ja, daß sie Unschuldige 
ins Verderben reißen kann (was ihr genau so wie dem Teufel am 
Herzen liegt) und daß sie die Möglichkeit hat, sich gründlich zu rächen, 
indem sie nämlich ihre Denunziationen durch solche scheinbare Reue 
gleichsam besiegelt und bekräftigt... Diese Feinde der Menschheit 
werden also ihre Gelegenheit wahrnehmen, um mit Schadenfreude 
Unschuldige zu denunzieren" ( 1 8 ) . Hier nimmt Spee also die teuflische 
Bosheit der Hexen als wirklich an, womit jedoch noch nichts über die 
Wirksamheit ihrer Zauberkünste gesagt ist. Dasselbe wird noch deut
licher aus folgendem Text. „Ich selbst kenne einen ehrenwerten, ge
lehrten Geistlichen, einen sehr schönen Mann, zu dem ein begehrliches 
Weib, auch eine Hexe (saga), eine rasende Liebesglut gefaßt hatte. 
Da sie auf keine der verschiedenen Weisen, die sie versuchte, ihre 
Begierde stillen konnte, da befriedigte sie sich, so gut es gehen wollte, 
damit, daß sie den Teufel immer in jenes Geistlichen Gestalt verwandelt 
als Buhlen empfing, wie sie ihm hernach selbst gestanden hat, — sofem 
sie nicht auch ihm gegenüber Betrug geübt ha t" ( 1 9 ) . Wieder nimmt 
Spee zwar die teuflische Bosheit dieser Frau an, — ihr Verhalten zeigt 
dies ja genug —, hält aber zurück mit dem Glauben an die Wirklichkeit 
ihrer Kunst und der Hilfe des Teufek. Schließlich ist doch auch be
deutungsvoll die schon oben Anfang unseres 5. Kapitels zitierte Aussage 

(17) Im lateinischen Text kann man einen deutlichen Unterschied bemerken 
zwischen 'maleficus', 'veneficus' und 'saga', was immer auf teuflische und 
schädigende Zauberei deutet, und 'ars, magica', 'ariolus', 'divinus', womit 
er unschädliche, nicht ausdrücklich teuflische Zauberei meint. 

(18) 45. Frage, S. 235 f. 
( l e) 48. Frage, 6. Argument, S. 251. — Es liegt nahe, anzunehmen, daß es 

Spee selbst war. Denn er wurde einmal von solch einer Frau derart aufdring
lich verfolgt, daß er sogar beim Ordensgeneral Versetzung in eine andere 
Provinz beantragte. Vgl. die Antwort des Generals vom Jahre 1632 im 
Histor. Jahrb. d. Görresges. 1900 (XXI. Bd) S. 352. 
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Spees, er habe als Hexenbeichtvater an verschiedenen Orten Verurteil
ten Hilfe geleistet, aber keinen von ihnen könne er wirklich für schuldig 
halten (2 0) . Aber daraus zu schließen, daß Hexerei überhaupt ein 
fiktives Verbrechen sei, das will oder wagt er nicht. — Hiermit haben 
wir alle wichtigen Texte der CCr., die auf Spees Hexenglauben hin
deuten, angeführt und wir sind nicht viel klüger daraus geworden. 
Warum sind die Aussagen Spees so unbefriedigend? — Weil er mit 
sich selbst noch nicht im klaren war. In der CCr. behandelt er den 
Hexenprozeß, aber über den Hexenglauben plante er ein zweites Buch. 
Was sollte nun dieses zweite Buch bringen? 

Spees Plan zu einem zweiten Hexenbuch. 

Das erste Mal, wo wir Andeutungen über dieses geplante Buch lesen, 
ist schon die kurze dritte Frage. „Was die Hexerei oder Zauberei für 
ein Verbrechen ist? (Quale crimen sit sagarum seu maleficorum?) Ich 
antworte: Sie ist ein besonders ungeheuerliches, schweres und abscheu
liches Verbrechen, denn in ihr treffen die schlimmsten Vergehen zu
sammen, wie Abfall vom Glauben, Ketzerei, Religionsfrevel, Gotteslä
sterung, Mord, ja sogar Vatermord, oft auch widernatürliche Unzucht 
mit einem Geschöpf der Geisterwelt und Haß gegen Gott, welches die 
denkbar gräßlichsten Verbrechen sind. So steht es bei Delrio lib. 5, 
sect. 1; indessen will ich das in einer anderen Abhandlung eingehender 
untersuchen. Die Frage bedarf erneuter sorgfältiger Prüfung, und man 
könnte sagen wie Daniel 13. v. 49: Richtet noch einmal. Revertimini 
ad Judicium" (2 1) . Im Verlauf der Auseinandersetzungen läßt er 
wiederholt dergleichen Äußerungen fallen: „Doch davon ein andermal; 
Sed haec alias" (2 2), sagt er, wo er über die vielen Unschuldigen spricht, 
die täglich in Deutschland als Hexen sterben. „Es könnten immerhin 
die Zustände einmal so werden, daß es auf alle Fälle gut wäre, 
zu wissen, was man in solchem Falle (wenn ein Angeklagter standhaft 
seine Unschuld beteuert und trotzdem gefoltert und verurteilt wird) 
für richtig halten soll. Doch davon vielleicht ein andermal; Sed de hoc 
fortassis alias" (2 3) . Und gleich darauf wieder, anläßlich einer komischen 
Leichtgläubigkeit des Volkes, als einmal eine Ziege verschwunden war, 
sagt er: „Es gibt eine Menge solcher Beispiele, die ich jedoch übergehe, 
um rasch zum Ende zu kommen. Ein andermal tragen wir sie vielleicht 
alle zusammen; Alias fortasse ista colligemus" (2i). 

Daß Spee also daran dachte, die Hexenfrage in einem zweiten Werk 

(20) 30. Frage, S. 153; vgl. oben im 5. Kapitel S. 113. 
(21) 3. Frage, ganz; S. 5. — Ab „Die Frage bedarf..." ist Zusatz der 2. Auf

lage. Man bemerke, daß Spee hier übrigens nur die Worte Delrios zitiert, 
ohne selbst damit Partei ergreifen zu wollen! 

i2 2) 24. Frage, S. 113. 
(аз) 49. Fragee, S. 275. 
( 2 i ) Ibid. S. 276. — Dieser Plan von Spee zu einem zweiten Hexenbuch wurde 

m.W. bisher von keinem Biographen bemerkt oder untersucht. 
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einer neuen Prüfung zu unterziehen, ist unbestreitbar. Aber was hätte 
er dort sagen wollen? Hatte er denn in der CCr. nicht schon alles 
gesagt, jedenfalls was zum Hexenprozeß zu sagen war? Uns will es 
freilich so scheinen, aber Spee selbst war überzeugt, daß er noch mehr 
sagen konnte. Sechs Stellen weisen deutlich darauf hin, daß Spee noch 
ein Argument hatte zur Bekämpfung der Hexenverfolgung, das er noch 
nicht zu veröffentlichen wagte. 

Andeutungen des vermutlichen Inhalts. 

Die erste Anspielung bringt das siebente dubium. Er spricht von den 
scharfen Maßnahmen gegen die Hexerei, und ob durch solche Prozesse 
das Übel auszurotten sei. Er hat sich die Frage lange überlegt. „Fände 
sich eine hohe Obrigkeit, die Mut und Wißbegier genug besitzt, ein 
neues Verfahren kennenzulernen und als erste zu erproben, mit dem 
sie in etwa Jahresfrist ihr ganzes Land von dieser allgemeinen Plage so 
gründlich reinigen könnte, daß dann die Hexerei das seltenste Ver
brechen in ihren Grenzen sein sollte... so weiß ich einen Freund, einen 
Geistlichen (virum religiosum), der sie ein solches von ihm erdachtes 
Verfahren lehren könnte und sein Leben dafür einsetzen wollte, daß 
es nicht versagte. Ich habe es durchgesehen und geprüft und habe 
nach bestem Wissen keinen Fehler entdecken können... Doch jetzt genug 
davon; es ist besser, zu verschweigen und geheimzuhalten, was nur 
für willige Ohren bestimmt ist (quod non nisi ad solas avidorum aures 
inventor vult afferri)... Vielleicht werde ich jedoch bis dahin noch 
in dieser Schrift einiges sagen, was die Klugen verstehen. Die Sache 
ist leicht und einfach, unbedeutend und doch groß, allen bekannt und 
doch unbekannt" ( 2 5 ) . Also: Spec hat aus einer Schrift eines Priesters 
ein Mittel kennengelernt, wodurch die Hexerei bald ganz verschwinden 
würde, anscheinend nicht durch noch mehr Verurteilungen, sondern 
durch Entlarvung des eitlen Wahnes. 

Etwas später meint er wohl dasselbe Thema: er will den Fürsten klar 
machen, daß unzwcifelbar viele, unzählige Unschuldige in die Prozesse 
geraten sind. Nach vielen Beweisen dafür sagt er: Wenn ein Fürst es 
noch nicht glauben kann, und mir Schutz vor den bösen Zungen 
zusichern will, „so will ich ihm das Ganze durch eine noch geheim 
gehaltene, vortreffliche Erfindung völlig klarmachen". Denn, sagt Spee, 
ich habe immer auch gerne von anderen gelernt. (Also er meint die 
Erfindung des Freundes, des Geistlichen.) „Wenn dieser Fürst es dann 
erfaßt hat , wird er entsetzt sein, und arge Gewissensbisse fühlen... Ich 
darf das alles nicht in der Öffentlichkeit aussprechen" ( 2 6 ) . 

Ein dritter Text schließt sich dem Bericht an, wie einmal einige 
Hexenrichter die Frage, wie ein Unschuldiger aus dem Prozeß los 
kommen könne, nicht zu beantworten wußten. Wer jetzt noch ruhig 

(29) 7. Frage, S. 9-10. — Wer dieser Freund war, läßt sich nicht nachweisen. 
(26) 11. Frage, 8. Grund, S. 34. 
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bleibt, sagt Spee, versteht gar nichts von der Sache. „Er möge also 
lesen, was wir noch weiter zu sagen haben, und doch können wir noch 
nicht alles aussprechen, weil unsere Zeit es nicht ertragen kann" ( 2 7 ) . 
Und wieder, wo er von der Folter spricht, weist er auf den fast über
menschlichen Mut hin, dessen ein Unschuldiger bedarf, um in den uner
träglichen Schmerzen keine Lüge zu sprechen; „Hier könnte ich wohl 
etwas sagen, was Deutschland entsetzen müßte; doch ich wage es noch 
nicht auszusprechen und will es bis zu günstiger Zeit und vielleicht für 
eine künftige Abhandlung aufsparen" (2 8) . 

Noch deutlicher einige dubia weiter: Mit Entrüstung und Schmerz 
denkt er an die vielen Unschuldigen, die ungerechterweise in den Flam
men sterben mußten. „Ich habe noch ein Argument in der Hand; noch 
ist es geheim, aber zu seiner Zeit und an seinem Orte wird es einmal 
offenbar werden. Es gibt mir die felsenfeste Überzeugung, daß unter 
fünfzig verurteilten Hexen kaum fünf oder gar kaum zwei wirklich 
Schuldige sich finden. Sollte aber eine Obrigkeit Mut haben und sich 
davon überzeugen wollen, so will ich mir zu gelegener Zeit Mühe geben, 
ihr dazu zu verhelfen. Ich habe es ja auch schon oben (11. Frage, 
8. Grund) versprochen, — aber es wird doch keiner hören wollen" ( 2 9 ) . 

Man könnte noch glauben, daß dieses Mittel, dieses Argument, etwa 
am Ende der CCr. dennoch von Spee bekanntgegeben sei, was er 
anfänglich nicht beabsichtigte. Es könnte etwa die scharfe Argumen
tation gegen die Denunziationen sein, wo er darlegt, daß jede Denun
ziation eine Lüge sein muß, entweder einer Unschuldigen oder einer 
Schuldigen, einer fiktiven oder einer wirklichen Hexe. Denn diese 
Beweisführung deckt ja unverhohlen den ganzen Betrug des Hexen
prozesses auf. Was gab es danach noch mehr zu sagen? Und dennoch 
finden wir noch in der 45. Frage eine Anspielung, die beweist, daß 
Spee noch nicht alles gesagt hatte. Er redet von den Denunziationen 
und will, daß man die Hexen zuerst zu aufrichtiger Reue bringe und 
erst dann nach Mitschuldigen frage, die ihr Gewissen und nicht die 
Folter ihnen eingibt. „Dann würde vielleicht auch ich etwas auf die 
Denunziationen geben, und ich müßte mich sehr täuschen, wenn wir 
dann nicht in kurzer Zeit ganz wenig Hexen hätten. Ich weiß, was ich 
sage, wenn auch zur Zeit noch vieles verschwiegen werden muß" ( 3 0 ) . 
Also, es bleibt verschwiegen, denn nach dieser Stelle macht er noch 
zweimal Anspielungen auf ein zweites Buch, wie wir oben referierten. 

Wir können also nur Vermutungen anstellen über den Inhalt des 
geplanten Buches, über das so schwerwiegende Argument, das die 
Nichtigkeit der Hexenprozesse zum Erstaunen Deutschlands aufdecken 
mußte. 

(2 7) 20. Frage, 16. Grund, S. 95. — Vgl. oben S. 127. 
(2 8) 27. Frage, 5. Grund, S. 124 f. 
(20) 29. Frage, in fine, S. 135 f. 
(30) 45. Frage, 1. Grund, S. 232. 
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Wir versuchten noch, etwa Andeutungen zu finden in den Stellen, die 
in der zweiten Auflage der CCr. am Rande ein NB tragen. Sechzehn 
Stellen sind von einem Leser (oder von Spee selbst), wohl in einem 
Druckexemplar der Erstausgabe, in dieser Weise bezeichnet; die zweite 
Auflage druckte diese persönlichen Notizen ab. Vier Stellen nun han
deln eben von dem noch verschwiegenen Argument, das Spee noch in 
der Hand hatte (31) ; die anderen jedoch sind so verschiedenen Inhalts, 
daß sich kein einheitlicher Gedanke darin finden läßt. 

Femer liegt die Vermutung nahe, Spee habe als Moraltheologe am 
üblichen Hexenbegriff etwas aussetzen wollen. Er hätte etwa sagen kön
nen, nicht jeder abergläubische Brauch schließe einen impliziten Teu
felspakt ein; sei also nicht per se Todsünde und ein strafbares Vergehen. 
Spee hat sich doch wohl schwer mit dieser rigorosen Auffassung der 
Scholastik abfinden können. — Nun haben wir ja in den „Medulla" des 
ehemaligen Spee-Schülers Hermann Busenbaum eine Möglichkeit, Specs 
Lehre auf die Spur zu kommen. Busenbaum, berichtet in seinem Vor
wort, daß er vieles aus den Vorlesungen seiner Lehrer Hermann 
Nünning und Friedrich Spee für seinen Moraltraktat benutzte. — Wenn 
wir nun aber die Abschnitte über Aberglauben und Hexerei dort 
aufschlagen (3 2) , so finden wir da in allem die althergebrachten An
sichten über implizites Tcufelsbündnis bei jedem Bestreben, mit magi
schen Mitteln einen unproportionierten Effekt zu erreichen. Ja sogar, 
wenn jemand beim Verrichten magischer Handlungen ausdrücklich die 
Hilfe des Teufels ausschließt, so rufe er trotzdem durch die Anwendung 
eben dieser Mittel die teuflische Hilfe herbei und sündige schwer, — 
so lehrt Busenbaum, im Gefolge der Scholastiker. Dieser Schüler Spees 
vertritt also in keiner Hinsicht Anschauungen, die milder und vorsich
tiger als die übliche Lehre sind. Hier finden wir also keinen Hinweis, 
welcher Art das verschwiegene Argument Spees sein könnte. 

Der „Theologische Proceß". 

Ein dritter Weg bleibt uns aber noch übrig, den vermutlichen Inhalt 
des geheimen Arguments Spees zu entdecken, und dieser Weg wird uns 
dem Ziel doch noch etwas näher bringen. Neben der CCr. haben wir 
•noch eine zweite, sehr kleine Schrift zur Hexenfrage, die sehr wahr
scheinlich auch von Spee stammt. Es ist ein kleines Traktätchen „Theo
logischer Proceß, Wie mit Hexen und zauberischen Personen ze ver
fahren seye", im Jahre 1631 in Rinteln bei Peter Lucius erschienen (3 3) . 

( a l) Nämlich die oben besprochenen Stellen aus der 7., 11., 27. und 29. Frage. 
In der Ausgabe 1632 SS. 15, 55, 196 und 212. 

(32) Hermannus Busenbaum S.J.: Medulla Theologiae Moralis, Lib. I l l , Tract. 
I, Cap. I: de Superstitione ; Ausgabe 1653, p. 67 ff. 

(33) Nur zwei Exemplare sind bekannt, in der Berliner Staatsbibl. und in der 
Marburger Univ. Bibl., beide an die Cautio angebunden, kl. 8°, 34 Seiten. 
Das Werk ist ohne Zweifel katholisch. Vgl. Gustav Balke, Einleitung zur 
Trutz Nachtigal vom J. 1879, S. XVIII-XXII, und Eduard Schröder im 
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Im gleichen Jahr, beim selben Verleger wie die CCr. erschienen, ganz 
im Geiste Spees, in der Sprache oft an das Güldene Tugendbuch 
erinnernd, macht dieses Werkchen stark den Eindruck, auch von Spees 
Hand zu sein (3 4) . Das Büchlein wurde „zu behuff der Pastorn, so mit 
dergleichen Personen umbgehen, absolviren und trösten müssen, zusam
men getragen", wie die 'Titelseite sagt. 

Nach einem langen Gebet, worin die göttliche Allmacht und Barm
herzigkeit gegen die Gewalt und die Listen des Teufels angefleht wird^ 
folgt eine Ermahnung, die ein Pastor an das Volk richten soll, wenn 
er eine Hexe in der Kirche absolvieren will. Die Gläubigen sollen nicht 
aus Neugier und Sensationslust dieser öffentlichen Versöhnung der 
Hexe beiwohnen, sondern Gott bitten um Schutz gegen den Teufel, 
dessen Macht sie hier so schrecklich wirksam sehen. Sie sollen demütig 
ihre eigene Schwachheit anerkennen und eingestehen, daß auch sie 
oft den Versuchungen des Satans erliegen. Nicht in übermütigem Stolz 
andere Sünder verdammen, geziemt dem Christen, sondern das demütige 
Bekenntnis eigener Schuld. „Worinne du Zauberer einen andern und 
diese Personen richtest, verdammst du dich selbs, Sintemal du eben 
dasselbig thust, das du richtest" (3 5). Unter den eigenen Zuschauem 
sind wohl Zauberer, die sich zur Bekehrung mögen angespornt fühlen. 
Ob man auch mit Recht das Laster der Zauberei verabscheuen muß, 
„das man laid trag über solche Leut: auf f daß die, so solche Werck 
thun, von uns gethan werden, ist der Christlichen Lieb nicht zuwider, 
allein daß etliche jhnen ihr elend gönnen ist unmenschlich, andere ihre 
Seeligkeit absprechen wollen, ist unchristlich." „Wo die Sund häuffig 
und übergehend, ist Gottes Barmherzigkeit viel überflüssiger, darumb 
wollet sie nit für Feind halten" (3 6). Schließlich ist diese Reue und 
Versöhnung der zauberischen Person ein Grund zur gemeinsamen 
Freude der Christen wegen der Rückkehr eines verlorenen Schäfleins. 
— Dann folgen drei Fragen, an die Zauberer zu stellen, „ists euch von 
hertzen leid, daß jhr von Gott abgefallen, ewem Tauffbund verleugnet, 
Gott und seinen Creaturen zuwider gewest seyt. Antw. : Ja. So sprecht 
Ich N. Widersag dir du böser unreiner Geist und allen deinen Wercken 
mit Mund und vom Grund meines Hertzens" (3 7) . Die andern zwei 
Fragen betreffen den Willen zur Bekehrung und zur Wiedererlangung 
der Gnade, sowie den Vorsatz zur Treue. ·— Der Traktat, der also 
eigentlich genau den Hergang einer feierlichen Versöhnung einer Hexe 

Lit.hist.Jahrb.der Görresges. 1928 ( Ш . Bd) S. 149 f. — Frau Prof. Dr. 
Emmy Rosenfeld, Mailand, stellte mir freundlicherweise eine Abschrift 
zur Verfügung. 

(34) Dagegen wäre einzuwenden, daß Spee in der Cautio nirgends auf dieses 
Büchlein anspielt. Der Plan und die Ausarbeitung waren also wohl Sache 
einiger Wochen, als die Cautio schon im Druck war. 

(35) O.e. S. 15. 
( M ) O.e. Bzw. S. 17 und 19. 
(37) O.e. S. 23. 
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mit Gott darstellt, endet mit einem langen Gebet in der Form einer 
Beschwörung des Teufels. Die Kraft Gottes und Jesu Christi wird 
angerufen, um den Satan, der den Menschen in jeder Weise nachstellt, 
zu überwinden. „Darumb bitten wir dich, О starcker Gott, von wegen 
dieser von deinem Feinde hinterschlichener, verführter armer Seelen: 
Nimb diesem stolzen Risen sein Raub, mache jhm sein gefangene los, 
kom du als der stärckere über jhn... reiß den Raub aus seinem Ra
chen" ( 3 8 ) . Die bekehrte Zauberin wird dann von ihrer Sünde losge
sprochen kraft der Gnaden Christi, der Kirche wieder einverleibt und 
der göttlichen Barmherzigkeit und Gnade für das weitere Leben an
empfohlen. 

Was in diesem „theologischen Proceß" besonders auffällt, ist der 
Ton der mitfühlenden Barmherzigkeit, die Wärme und Milde der 
Ermahnungen und die frohe Zuversicht, mit der die Gnade der Ver
söhnung erfleht wird. Die Schuld des Abfalls wird nicht vertuscht, aber 
die Barmherzigkeit überwiegt und mit Freude wird die verirrte Seele 
in den Schoß der Kirche zurückgeführt. Nicht einmal von der Strafe 
ist die Rede, außer an einer Stelle, wo der Priester um Geduld und 
Stärke für die Sünder betet, wenn sie von der christlichen Obrigkeit 
gezüchtet werden ( 3 9) . Aber noch merkwürdiger ist es, daß nirgends 
auch nur eine Anspielung gefunden wird auf einen Schaden, den die 
Hexe ihren Mitmenschen sollte verursacht haben. Schuldig ist der 
Zauberer oder die Zauberin nur wegen des Abfalls von Gott und des 
Verkehrs mit dem Teufel (40), aber von Schaden, von Zauberei gegen 
Mitmenschen findet sich kein Wort. 

Wir glauben hier eine weitere Andeutung der Ansichten Spees über 
die Hexerei gefunden zu haben. Wir kamen schon oben zu dem Schluß, 
daß Spee dazu neigt, die Wirklichkeit nicht nur der Sabbate, sondern 
auch der schädigenden Zauberei zu verneinen. In einigen Fällen nimmt 
er einen Abfall von Gott und eine Hinwendung zum Teufel bei einigen 
sehr bösen Weibem an, aber die Wirksamkeit der Hexenkunst will er 
nicht annehmen. Und nun, in diesem kleinen Traktätchen für die 
kirchliche Versöhnung von zauberischen Personen, ist von Zauberkün
sten, von Schädigungen, von Luftfahrten, von geschlechtlichem Ver
kehr mit dem Teufel und dergl. überhaupt nicht die Rede. — Wenn 
also dieser Theologische Prozeß tatsächlich von Spee sein soll (und viele 
Merkmale, auch von Sprache und Stil, legen es nahe), so ergibt sich 
daraus aufs neue, daß Spee die schädigende Hexerei nicht für wirklich 
hielt. Die Sünde der Zauberei wird in diesem Büchlein ausschließlich 
in den Bereich des Geistes, der Seele, verlegt; von leiblichen und 
materiellen Auswirkungen wird nicht gesprochen. 

(38) O.e. S. 27. 
(30) O.e. S. 9. 
(40) Auch dieser Verkehr mit dem Teufel wird vom Autor (Spee) als unkör

perlich dargestellt. 
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Wir dürfen auf all diesen Gründen gestützt denn auch das von Spee 
noch verschwiegene Argument gegen den Hexenprozeß und den Hexen
glauben wohl hierin suchen, daß er glaubte, mit theologischen Argumen
tierungen sowie mit Beweisen aus der Erfahrung darlegen zu können, 
daß Hexenkunst immer nur leere Einbildung sei, daß die Macht des 
Teufels zu den Wundem der Hexerei nicht ausreiche, und daß also 
eine Hexe nur schuldig sein könne eines Abfalls von Gott, nicht aber 
eines in außematürlicher Weise verübten materiellen Verbrechens gegen 
das Wohl ihrer Mitmenschen (4 :1). Die Bestrafung solcher Hexen nun 
gehöre nur zur Kompetenz der kirchlichen Obrigkeit, weil ihr Vergehen 
rein geistiger Art sei. — Zu diesem Zweck, um den Priestern der Kirche 
bei der Bekehrung und Versöhnung der Hexen behilflich zu sein, schrieb 
Spee dann diesen 'Theologischen Proceß', wohl auch als eine Vorarbeit 
zu einem größeren Werk, das er noch beabsichtigte. Wenn je bewiesen 
werden konnte, daß Hexerei ein rein geistiges Vergehen war, wäre ja 
die Kirche die einzig berufene Instanz, das Urteil zu sprechen. Im 
Grunde hätte Spee also folgende Argumentation gebrauchen können· 
Hexerei ist ein Verbrechen übernatürlicher Art; der Staat jedoch muß 
auf seinem Gebiet von übernatürlichen Erscheinungen und Beweis
führungen abstehen: Also ist Hexerei kein bürgerlich strafbares Ver
brechen. Nur die Kirche kann hier urteilen, bestrafen und besonders 
heilen (42). 

Diese Auffassung von der Hexerei war in der T a t etwas derart 
unerhört Neues, daß Spee mit Recht urteilte, daß „unsere Zeit es noch 
nicht ertragen kann" ( 4 3 ) . Diese Vermutung allein schon auszusprechen 
stand fast mit Glaubensabfall srleich; die Feindseligkeiten gegen seine 
Person wären ungemein stärker gewesen und er wäre wohl nicht dem 
Hexengericht entkommen. Trotzdem bleibt es sein unschätzbares Ver
dienst, daß er solche Einsicht, entgegen dem herrschenden Wahn seiner 
Zeit, mit langem Nachdenken und Prüfen so vieler Berichte unerschüt
terlich gewonnen hatte und sogar den Plan hegte, diese Überzeugung 
mit Argumenten und Beweisen in einem zweiten Buch freimütig zu 
bekennen. Spee hatte also nicht nur den Hexenprozeß entlarvt, er war 
auch nahe daran, den ganzen Hexenwahn zu zerreißen. Wir wissen 
nicht, wie weit er mit den Vorstudien war, als er schon vier Jahre nach 

(41) Wenn man diese Erklärung mit den oben angeführten Stellen der CCr. 
vergleicht, losen sich alle Fragen sofort. Nur dieses also konnte Spee wohl 
noch sagen wollen. 

(42) Eine weitere Folgerung wäre dann· Ein m übernatürlicher Art verübtes, 
daher fur den bürgerlichen Prozeß unbeweisbares Vergehen, das in seinen 
materiellen Auswirkungen jedoch die bürgerliche Ordnung angreift, scheint 
der Harmonie in der menschlichen Gcellschaft zu widersprechen. Denn so 
waren eben die gräßlichsten und verwustendsten Malcfizien für die Straf-
gcwalt des Staates unerreichbar. Abo ist schädigende Hexerei wohl höchst 
unwahrscheinlich. 

C") 20. Frage, in fine, S. 95. 
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dem Erscheinen der Cautio aus dieser Welt abberufen wurde; die 
Archive haben uns leider kerne handschriftlichen Aufzeichnungen be
wahrt. Es genüge uns aber festzustellen, daß der weise, besonnene, 
weltoffene Priester Friedrich Spee auch in der Überwindung des Hexen
wahns über die Lüge und das Unrecht seiner Zeit siegte, und daß sein 
Geist auch hierin die Höhe einer edlen Menschlichkeit und einer christ
lichen Weisheit erreichte, für die ihm die Nachwelt auf immer dankbar 
bleiben muß. 
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ELFTES KAPITEL 

Die Wirkung der Cautio Cnmmalis 

Als Spee in seiner Cautio Criminalis so entschieden gegen den 
leichtfertigen Hexenglauben und den ungerechten Hexenprozeß seiner 
Zeit Stellung nahm, machte er sich keine Illusionen über den Erfolg 
seines Buches. Schon in der Praefatio sagt er ja, daß das Buch eigentlich 
geschrieben sei für die, die es nicht lesen wollen. Und wiederholt 
während der Niederschrift seiner klugen Gedanken und scharfen Aus
einandersetzungen läßt er sich den Seufzer entfallen: „Sie werden dies 
aber nicht lesen; es wird doch keiner hören wollen" ( i ) . Dieses nüch
terne Mißtrauen an dem Erfolg seines Werkes hielt ihn jedoch nicht 
davon zurück, das Beste zu geben von dem, was in ihm lebte. Und 
eben weil er so sein Mißtrauen überwand, erreichte er, wenn auch spät, 
einen Erfolg, den er nicht erwartet, wohl aber verdient hatte. 

Als Abschluß unserer Untersuchung der Stellung der CCr. zu den 
Fragen des Hexenprozesses und des Hexenwahns, wollen wir in diesem 
Kapitel eine Übersicht der Erfolge und der Mißerfolge von Spees Werk 
versuchen. Unvenneidlich muß eine solche Arbeit Lücken aufweisen: 
um den ganzen Umfang der Wirkung eines Buches festzustellen, müßte 
man alle gedruckten und ungedruckten Quellen kritisch untersuchen, 
und auch dann noch bliebe vieles, sehr vieles verborgen. Nur positiv 
kann man feststellen, wo der Einnuß jedenfalls wirksam war, wenn 
das Buch namentlich genannt wird. Ob in anderen Fällen, wo sich 
ähnliche Gedanken wie in der CCr. finden, ein Einfluß von Spee fest
gestellt werden darf, kann man nur vermuten oder aus anderen Andeu
tungen etwa sehr wahrscheinlich machen. Aber negativ kann man 
nicht mit Gewißheit sagen, daß überall dort, wo das Werk nicht 
genannt wird und auch keine merkbaren Spuren auf seine Bekanntschaft 
hindeuten, die CCr. unbekannt geblieben sein muß. So muß unsere 
Arbeit unvollständig bleiben, auch schon deshalb, weil sehr viele Quel
len uns leider unzugänglich blieben. Trotzdem glauben wir in großen 
Zügen ein richtiges Bild der Wirkung von Spees Hexenbuch geben zu 
können. Die von uns zu Rate gezogenen Quellen dürften sich von den 

O) So z.B. in der 29. Frage, in fine; S. 136. 
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unbenutzten wenig unterscheiden; übrigens haben wir jedenfalls die 
wichtigsten Belege aus dem 17. und 18. Jahrhundert benutzt und diese 
bieten uns zusammen ein einheitliches Bild, das durch neue Befunde 
nur wenig geändert werden könnte. 

Nachdem wir die CCr. als die wichtigste Schrift über die Hexenfrage 
erkannt haben, die alles vorher und nachher Geschriebene an Bedeutung 
weit übersteigt, dürften wir einen Erfolg erwarten, der diesem Wert 
entspricht. Trotzdem finden wir eine sehr langsam erobernde Wirkung, 
einen sehr geringen augenblicklichen Erfolg, oft eine Verkennung oder 
vorsichtigen Beifall, und endlich, nach mehr als siebzig Jahren, einen 
Sieg, der Spees Verdienst Recht widerfahren läßt. Nur in Spees unmit
telbarer Umgebung erregte das Buch kurze Zeit großes Aufsehen, aber 
die Prozesse wüteten unbehindert fort. Die erste Auflage war in einem 
Jahr ganz vergriffen, aber zwischen der zweiten und dritten liegen 
fünfzehn Jahre. Übersetzungen und Neuauflagen erscheinen von Zeit 
zu Zeit im 17. Jahrhundert, aber von einem Umschwung in den An
sichten über Hexenprozesse ist kaum etwas zu spüren. In vielen Büchern 
wird die CCr. lobend erwähnt, aber andere Werke über die Hexenfrage 
scheinen mit Spees aufrüttelndem Buch unbekannt geblieben zu sein. 

Aus diesem geringen Erfolg darf man jedoch nicht schließen, daß 
die CCr. vergebens geschrieben sei! Die CCr. hat unberechenbar viel 
zur Aufklärung der Geister im 17. und 18. Jahrhundert beieetragen, 
aber diese Aufklärung aus einem Massenwahn konnte erst allmählich 
vordringen. Ohne die CCr. hätte der Hexenwahn wahrscheinlich viel 
länger geherrscht; nun aber, da sie vorhanden war, konnten die klüge
ren Geister aus ihr die Überzeugungskraft und die dialektische Schärfe 
entnehmen, mit welchen Waffen sie der Sache Spees endlich zum Sieg 
verhalfen. Der Erfolg der CCr. war ein sehr langsamer Prozeß, aber 
die Wirkung war auch um so nachhaltiger. Wir wollen dies an Hand 
historischer Tatsachen näher erläutern. 

Einfluß in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 

Anfänglich möchte es dem Historiker vorkommen, als habe die CCr. 
in der Tat unmittelbar einen starken Erfolg gehabt. Denn in der 
Geschichte der Hexenprozesse setzt gerade nach dem Jahre 1631 in 
vielen Gebieten eine Pause in der Verfolgungswut ein. Um nicht nur 
wieder Bamberg und Würzburg zu nennen, wo auch um dieses Jahr 
die Brände stark nachlassen, verweisen wir etwa auf Offenburg, Nassau, 
Köln und Bilstein i. W., wo gerade bis 1630 heftige Prozesse wüteten, 
dann aber plötzlich aufhörten (2). Besonders am Niederrhein scheint 

(2) Für Offenburg siehe Franz Volk: Hexen in der Landvogtei Ortenau und 
in der Reichsstad Offenburg, Lahr 1882, S. 85; für Nassau: Soldan-Heppe: 
Gesch. der Hexenprozesse, Bd II, 19123, S. 100 ff.; für Köln: Emil Pauls: 
Zauberwesen und Hexenwahn am Niederrhein, in: Beitr. zur Gesch. des 
Niederrh. XIII, Bd (1898), S. 222; für Bibtein: Soldan o.e. S. 113. 

280 



seit etwa 1631 die Kraft der Hexenverfolgung gebrochen. Im Jahre 
1631 erscheint ein Erlaß des Herzogs Wolfgang Wilhelm von Jülich-
Berg an seine Statthalter und Räte, wonach gegen Hexen und Unholden 
nicht übereifrig vorgegangen werden dürfe; die Akten sollen jeweils 
dem Landesfürsten zur Prüfung zugeschickt werden (3) . Anlaß zu die
sen Maßnahmen war die Schreckensherrschaft der eigenmächtigen 
Hexenkommissare Franz Buirmann und Heinrich Schultheiß, welche in 
den benachbarten Gebieten eine ungestüme Hexenangst hervorriefen. 
Im Vorwort zur zweiten Auflage der CCr. berichtet der Frankfurter 
Herausgeber, Johann Gronasus, daß die CCr. 'bei vielen frommen und 
auch gelehrten Männern Aufsehen erregt und sie zu der Überzeugung 
gebracht habe, daß die Frage der vielen Hexen in Deutschland einge
hender und unvoreingenommener Prüfung bedürfe. Das Buch habe 
auch manche Nationen und Fürsten ins Gewissen getroffen, und sie 
hätten nach der Lektüre und sorgsamer Prüfung des Buches ihre 
Prozesse abgebrochen. Mitglieder des Reichs-Kammcrgerichtes zu Speier 
und des kaiserlichen Hofes hätten um diese Neuauflage gebeten'. Dies 
alles mag Dicktuerei eines Verlegers sein, aber etwas davon dürfte doch 
wahr sein. Die CCr. erreichte zweifellos eine Umkehr bei einigen 
Gelehrten und Fürsten. 

Dennoch darf man die Abnahme der Hexenprozesse um. das Jahr 
1631 nicht ausschließlich unserm Spee zuschreiben. Auch andere Kräfte 
drängten auf eine Linderung der Verfolgungswut. Die schrecklichen 
Prozesse von Bamberg und Würzburg hatten bei vielen Widerwillen und 
Zweifel erweckt. Viele Prozesse hörten auf, weil den Behörden selbst 
die Lust am Brennen ausging. Die Ungerechtigkeiten im Prozeßver
fahren waren so allbekannt, daß viele Klagen die Fürsten erreichten 
und sie endlich dazu bewogen, mit einschränkenden Erlassen an die 
Hexengerichte einzuschreiten. In diesen Jahren erschienen überdies 
auch Bücher wie Reinkingks Gutachten, Tanners Theologia Scholastica 
und JordaniEus' Angriff auf die Hexenmale, femer Stapirius' Brillen
buch oder Martter-traktat (1628) und Neuauflagen von Anton Preeto-
rius und Martinus Biermann (beide 1629), alle Mitkämpfer von Spees 
Ansichten. Noch viele andere kleinere Abhandlungen zur Hexenfrage 
aus diesen Jahren mahnen zu größerer Vorsicht beim Hexenprozeß 
und zur Beobachtung der unerläßlichen Regeln des Strafrechts. Die 
dritte Auflage von Paul Laymanns Theologia Moralis vom Jahre 1634 
bringt über die Hexenfrage ein einschneidend umgearbeitetes Kapitel, 
in dem viele Ausdrücke der ersten Ausgabe gemildert und gemäßigt 
sind (4). Es haben wohl Anmerkungen seiner Mitbrüder und etwa ein 

(3) Johann Diefenbach: Der Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaltung 
in Deutschland, 1886, S. 119, und Emil Pauls, o.e. in Note 2, S. 119 und 
236 f. 

(4) Paulus Laymann S.J.: Theologia Moralis, ed. 3a, Antverpise 1634; Lib. I l l 
De lustitia. Tract. VI , Cap. V, § unicus: De sagis; fol. 414-527. Das Ms. 
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Vergleich mit Tanners Werk den Autor zu diesen vorsichtigeren For
mulierungen veranlaßt. Der Kampf für und wider den Hexenprozeß 
wütete in diesen Jahren im Schrifttum und in der täglichen Praxis. Auf 
beiden Seiten standen große Kämpfer; Spee stand keineswegs allein, 
und die Erfolge seiner Partei sind mehr Frucht der gesamten Anstren
gung aller, als nur seines einen Buches. Wohl wurde sein Werk 
bald die Kampf parole der Hexenwahnbekämpfer; begeistert gab man 
das Buch von Hand zu Hand. Mehrere machten sich an eine Über
setzung und Fürsten ließen sich durch die Lektüre von Spees Werk 
umstimmen. Leibniz berichtet später, daß nicht nur der Kurfürst von 
Mainz, Johann Philipp von Schönborn, in seinen Gebieten Mainz, 
Würzburg und Worms die Hexenprozesse einfach verbot, sondern daß 
auch der Herzog von Braunschweig „und der größere Teil der Fürsten 
von Deutschland" diesem Beispiel folgten ( 5 ) . 

Weil Spee also keineswegs allein den Kampf führte, sondern viele 
seiner Ansichten auch über andere Wege bei klügeren Geistern Eingang 
gefunden hatten, wird es schwer nachweisbar sein, ob in bestimmten 
Fällen die CCr. eine neue Politik hinsichtlich der Hexen veranlaßt hat. 
oder ob ganz unabhängig von Spee diese Ansichten Boden gewannen. 
Man wäre geneigt, Einfluß der CCr. zu vermuten schon im Jahre 1632, 
wo der münstersche Rat dem Rat von Coesfeld ein Gutachten abgab 
anläßlich eines Hexenmeisters Jörgen Kobbinck. In diesem Gutachten 
wird gerügt, daß der Angeklagte Kobbinck ohne genügende Indizien 
verhaftet und gefoltert worden sei, daß ihm die Indizien nicht mitgeteilt 
worden seien und daß die Ratifizierung seines Geständnisses nicht frei 
gewesen sei. Es forderte Vorlegung der Akten an eine Kommission von 
Rechtsgelehrten und Zulassung eines Anwalts ( 6 ) . Auch im Lande 
Nassau gab vielleicht die CCr. eine Veranlassung zu den Maßnahmen 
des Grafen Johann Ludwig von Hadamar im Jahre 1639. Die Bevölke
rung von Gießen lebte damals in großer Hexenangst und drängte auf 
eine Verfolgung hin. Der Graf antwortete mit einem Reskript, in dem 
er zur Vorsicht mahnt, weil sonst leicht Unschuldige bestraft werden; 
er empfiehlt Rücksprache mit gottesfürchtigen und gelehrten Theolo
gen und Juristen ( 7 ) . Am wahrscheinlichsten ist es der CCr. zuzuschrei
ben, daß die Königin Christine von Schweden am 16. Februar 1649 
ein Reskript erließ, in dem sie sagt, daß die Hexenprozesse allerhand 
gefährliche und schädliche Konsequenzen mit sich führen, und daß 

war, dem Vorwort zufolge, schon 1630 abgeschlossen; die CGr. hat also die 
Änderungen wohl nicht veranlaßt. 

(Б) Leibniz: Essay de Theodicée, § 97. 
(β) Niesert: Merkwürdiger Hexenprozeß gegen den Kaufmann G. Robbing 

1632, Coesfeld 1827, S. 63 f. In Münster war 1632 die CCr. jedenfalls den 
Jesuiten bekannt, denn ein Exemplar in der Trierer Stadtbibl. vom Jahre 
1631 trägt die Einschrift: Collegü Soc. Jesu Monasterii 1632. 

(7) E. E. Keller: Die Drangsale des Nassauischen Volkes i. d. Zeit des 30-
jährigen Krieges, Gotha 1854, S. 132-139. 
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es allbekannt ist, wie man, je mehr man sich mit dergleichen Sachen 
beschäftigt, in ein unentwirrbares Labyrinth gerät. Darum fordert sie 
Einstellung aller laufenden Prozesse und völliges Aufhören jeder Inqui
sition; verhaftete Hexen sind sofort in Freiheit zu setzen ( 8 ) . Wir 
haben Grund, hier einen Erfolg der CCr. zu erblicken, weil eben im 
Jahre 1647 der schwedische Feldprediger Johann Seifert die CCr. im 
Auszug ins Deutsche übersetzt und seine Übersetzung der könig
lichen Majestät von Schweden und den Offizieren der schwedischen 
Armee gewidmet hatte ( 9 ) . 

Unsicher bleibt noch, ob die r ö m i s c h e I n s t r u k t i o n über 
Hexenprozesse vom Jahre 1657 unter dem Einfluß der Cautio entstan
den ist. Diese Instruktion für die Inquisition in Hexensachen atmet ganz 
den Geist der Klugheit und Vorsicht, den wir in Spee bewundem ( 1 0 ) . 
Das Stück fängt mit dem Bekenntnis an, daß täglich das gröbste 
Unrecht in den Hexenprozessen geschieht, ja, daß die römische Kon
gregation der heiligen Inquisition schon lange Zeit in Erfahrung habe, 
daß kaum je ein Hexenprozeß nach Recht und Gesetz geführt worden 
ist C11). Die Inquisitoren vergreifen sich in Quälereien, Folterungen, 
unerträglichen Verhören und ungerechten Urteilen; auf nichtige Indi
zien hin fassen sie einen Verdacht auf und erpressen auf alle Weisen 
ein Geständnis, worauf jedoch rechtens sich kein Urteil gründen darf. 
Darum sollen die Hexeninquisitoren folgendes beachten: vor jeder 
gerichtlichen Untersuchung gegen eine bestimmte Person soll vorab 
das Verbrechen selbst feststehen. Darum ist eine genaue Prüfung der 
Anklage nötig. Bei angehexten Krankheiten soll das Urteil eines er
fahrenen Medikers erfragt werden; weder das Urteil des Kranken, noch 
eine Feindschaft zwischen dem Kranken und dem Angeklagten genügt. 
Nicht selten wird Hexerei vorgetäuscht, indem die Hausbewohner selbst 
Zauberzettel, Kräuter und dergl. ins Bett des Kranken schmuggeln; der 
Inquisitor sei also sehr vorsichtig. Auch darf man keine Besessenen 
eine Hexe beschuldigen lassen : der Teufel würde ja gerade Unschuldige 
anklagen. Das Indiz des Gerüchts ist nichtig. Nicht jeder Aberglaube 
deutet auf teuflische Hexenkunst C12). Die Befrasnmg soll ohne Sugge-

(8) E. D. Hauber: Bibliotheca Magica, Bd I I I , 1741, S. 250 f. 
( θ ) Über Seifert gleich mehr; auch Georg Längin: Religion und Hexenprozeß, 

1888, S. 281, vermutet hier Einfluß der CCr. 
(10) Gedruckt wurde diese „Instructio pro formandis processibus in causis stry-

gum, sortilegorum et maleficorum" erst 1657 in Rom. Sie war schon lange 
vorher handschriftlich in Italien verbreitet Nik. Paulus fand eine Hand
schrift vom Jahre 1635 im Archiv der Nuntiatur in Luzern; N. Paulus: 
Hexenwahn und Hexenprozeß vornehmlich im 16. Jahrh., 1910, S. 273 ff. 
Vgl. auch Bern. Duhr: Die Stellung der Jesuiten, 1900, S. 17 f, 87. 

i11) Wir benutzen einen Abdruck als Anhang der CCr. vom Jahre 1731; 
S. 409 ff. 

(12) Nr. 13 dieser Instructio, 1. с S. 418. Hier wird also von einer kirchlichen 
Instanz ausdrücklich die Notwendigkeit eines impliziten Teufelsbündnisses 
bei jeder Zauberei verneint. Zum ersten Male scheint man in diesem 
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stion oder Zwang geschehen, die Indizien sind dem Angeklagten mitzu
teilen und ein Advokat soll ihm zugesellt werden. Auch für die Folter 
werden sehr einschränkende Bestimmungen gegeben. Die Berichte über 
Hexenflug und dergl. soll man nicht leicht glauben, und auf Angaben 
von Mitschuldigen ist gar nicht zu achten, weil das alles Betrug ist. 
Am Ende wird abermals davor gewarnt, einen Prozeß leichtfertig auf 
leere Gerüchte hin anzustrengen. — Wir glauben aus dem Inhalt dieses 
wichtigen Stückes nicht eine allzu große Abhängigkeit von der CCr. 
annehmen zu dürfen. Viele Gedanken finden sich zwar auch bei Spee, 
aber viele andere, wie z.B. die Feststellung von angehexten Krankheiten 
und des corpus delicti hat Spee nirgends so ausdrücklich betont. Höch
stens war die Cautio eine der Quellen, die dieser Instruktion zur Vorlage 
dienten ( 1 3 ) . 

Einfluß im Schrifttum. 

Leichter ist die Wirkung der Cautio Criminalis festzustellen, wenn 
ein schriftlicher Beweis der Bekanntschaft mit dem Werke vorliegt. 
Nach langem Forschen in der Hexcnliteratur des siebzehnten Jahrhun
derts fanden wir eine Menge von Beweisen der Bekanntheit der CCr. 
bei vielen Gelehrten, bei Hcxenverfolgem und Hexenverteidigem. 

Die ersten Spuren der Bekanntschaft von Spees Werk berührten wir 
schon in unseren dritten Kapitel (1 4) . In seiner Umgebung kannten 
sehr viele das Buch und in Paderborn und Kbln wußte man auch um 
den Autor. Bald aber kennt man nur noch das Werk selbst, aber des 
Verfassers Name versinkt vollständig. Die zweite Auflage von R e i η -
к i η g к s Denkschrift, im Jahre 1633 von Wilhelm Antonii besorgt, 
nennt die CCr. mit Lob ( 1 5 ) . Im folgenden Jahre erscheint Heinrich 
S c h u l t h e i ß ' Instruktion für Hexenrichter, worin der Hexenfana
tiker nur ein Mal über das „Buch über die Hexenprozessc" spricht (1 6), 
das er jedoch nicht habe lesen wollen. Offenbar wußte Schultheiß nicht 
einmal, daß der Autor des von ihm mit Verachtung bedachten Bu-

Punkt der traditionellen Lehre der Scholastik abzuschwören. Vgl. Kap. I. 
S. 36 f. und Kap. II. S. 45 f. 

(H) w j r glauben also nicht, daß die CCr. diese Instruktion veranlaßt und 
geformt hat, wie es August Adam (Die Hexenprozessc in ihrer Beleuchtung 
durch die CCr. von Friedrich Spee, in: Zs. f. d. katholischen Religions
unterricht an höheren Lehranst., 14. Jg. (1937), S. 148) annimmt. Überdies 
will Frédéric Delacroix (Les procès de sorcellerie au XVII e Siècle, 1894, 
p. 249) , daß diese Instruktion für Burgund bestimmt war, wo ein Henry 
Boguet (f 1609) schreckliche Prozesse geführt hatte 

i14) Oben im dritten Kapitel, S. 82. — Man vergleiche hier besonders unseren 
Anhang II B: Ein Anwalt benutzt die CCr. in seiner Verteidigungsrede 
für eine Hexe. 

(15) Wir berichten dies aus zweiter Hand, auf die Gewähr von Joseph Kuck
hoff: Friedrich Spee, Ms. S. 63. 

( 1 β ) Heinrich Schultheiß: Eme ausführliche Instruction . Cöln 1634, S. 365. 
Er habe die CCr. in Paderborn loben hören. 
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ches ein Jesuit war, für die er sonst wiederholt höchstes Lob hat (1 7) . 
Dann erscheint im Jahre 1635 die erste deutsche freie Bearbeitung der 
CCr., vom protestantischen Theologen Johann Matthaeus M e y f а г t 
besorgt. Er bekennt offen seine Abhängigkeit von der Cautio Griminalis, 
über deren Autor er nur mitteilt, daß dieser „ein bescheidener wiewol 
Papistischer Theologus und Jurist in Westphalen" sei (1 8) . Wiederholt 
spendet er diesem „hertzhafften, gelehrten, erfahrnen und gewissens
mächtigen Theologus und Jurist" das höchste Lob und er nimmt ganze 
Kapitel der CCr. in seine Mahnschrift auf (1 9). Meyfart hatte sein 
Werk schon kurz nach dem Erscheinen der ersten Auflage der CCr. 
verfaßt und er berichtet im 26. Kapitel, daß das Buch, Cautio Grimi
nalis genannt, „in vorstehender Herbstmesse zu Frankfurt in teutsche 
Sprach heraus kommen sol" (2 0) . Welche Übersetzung er damit meint, 
ist uns unbekannt. Seine eigene sehr freie Bearbeitung doch wohl nicht; 
und die nächste Übersetzung, die wir kennen, ist erst vom Jahre 1647. 
War vielleicht schon 1635, oder gar 1631, eine deutsche Übersetzung 
der CCr. fertig? Warum ist diese nicht gedruckt worden? Haben etwa 
die Kriegsgeschicke den Plan scheitern lassen? 

Aus diesen ersten Jahren nach dem Erscheinen der CCr. sind uns 
noch bekannt ihre Erwähnung in den Nachrufen auf Spee in den 
O r d e n s c h r o n i k e n . In den Annalen von P. Türck in Paderborn 
sowie in der Hauschronik vom Kölner Rektor Adam Käsen (21) wird 
Specs Autorschaft der CCr. berichtet. Noch finden wir eine Erwähnung 
der CCr. in einem Briefe vom Jahre 1637, den der Pater Dr. Johannes 
F r e y l i n k O.P. dem Schöffen von Rheinbach, Hermann Löhcr, 
schickte: „Ich wünschte, ihr könte mehr Lateinisch, so wolte ich euch 
ein schönes Büchlein, gênent Cautio Griminalis 51 Dubia schicken, in 
welchen der Hexen Commissarien unrichtiges Verfahren mit lebendigen 

(17) Schultheiß rühmt sich, in Köln Schüler der Jesuiten gewesen zu sein, o.e. 
S. 426; darum tut es ihm Leid, Tanner bekämpfen zu müssen, o.e. S. 492. 

(18) Joan. Matt. Meyfart: Christliche Erinnerung an gewaltige Regenten, und 
Gewissenhafte Praedicanten, wie das abschewliche Laster der Hexerey mit 
Ernst außzurotten, aber in Verfolgung dessclbigen auff Cantzeln und in 
Gerichtsheusern sehr bescheidentlich zu handeln sey... In Verlegung Johan 
Birckners Buchhändl. in Errfurt... MDCXXXV. — Angeführter Text auf 
S. 110. 

( l e ) Meyfart Kap. 10-16 entsprechen ungefähr den dubia 9-13 der CCr.; Kap. 
17-20 dem dub. 20; Kap. 21-22 dub. 27-29; Kap. 23 dem Appendix der 
CCr.; Kap. 24-25 dem dub. 51. — Nur die ersten neun Kapitel sind ganz 
eigene Arbeit von Meyfart; sie handeln von dem verkehrten und richtigen 
Eifer im Dienst Gottes. Die Gedanken der CCr. übernimmt er bis in 
Einzelheiten aber er gibt eine eigene Einkleidung davon. 

(··«>) Meyfart o.e. S. 202. 
(21) Die Annalen von P. Türck bei Bern. Duhr: Die Stellung der Jesuiten, 

1900, S. 65, Note. Den Nachruf von Adam Käsen veröffentlichte Jos. 
Kuckhoff im „Leuchtturm", Jugendzeitschr., 29. Jg. (1935), S. 150 f. 
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Farben herfür gestrichen und abgemahlet wird" ( 2 2) . L ö h e r , der 
wegen Verdacht der Hexerei geflohen war, hat diesen Rat später 
benutzt und eine Übersetzung der CCr. gab ihm manche Argumente 
ein, die er in seiner „Hochnötige... Klage", Amsterdam 1676, verwer
tete ( 2 3) . Von dem Autor weiß Löher nur, daß er Jesuit war, denn er 
nennt ihn oft zugleich mit Tanner als „Die Hoch Ehrwürdige Herrn 
Patres S.J. Tannerus und Cautio Criminalis" (2 4) . 

Die Bibliographie der Ordensschriften, die B i b l i o t h e c a S c r i p 
t o r u m S . J . , vom Jahre 1643, deutet wohl auf die Cautio als das 
Werk Spees hin, aber wagt es nicht, den Titel zu nennen (2 5) . Justus 
О 1 d e к ο ρ , der edle Jurist, nennt nur einmal die CCr., „incerti 
autoris" ( 2 6 ) , aber hat wohl viele Gedanken der Lektüre des Buches 
entnommen, weshalb er es ausdrücklich empfiehlt. Wir vermuten, daß 
er sich scheute, ein anonymes Werk zu zitieren. 

Neuauflagen und Übersetzungen um die Jahrhundertmitte. 

Ende der vierziger Jahre endlich setzt eine neue Verbreitung der 
Cautio Criminalis ein. Noch immer bleibt zwar der Name des Autors 
im Dunkeln, denn erst zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts wird 
die Überlieferung über Schönbom und Leibniz an die Öffentlichkeit 
dringen. Aber auch anonym tat das Buch sein Werk. Im Jahre 1647 
erscheint die dritte Auflage in lateinischer Sprache, diesmal in Posen 
beim Verleger Albertus Regulas. Sie ist den beiden Grafen de Bnin, 
Christophorus und Lukas Opalinski gewidmet (2 7) . Dieser polnischen 
Ausgabe wird später, 1680, ebenfalls in Posen, eine polnische Überset
zung folgen, und diese wieder wird 1714, diesmal in Danzig, noch eine 
Neuauflage erleben (2 8) . Leider läßt sich weiter nicht feststellen, ob 

(22) Hermann Löher: Hochnötige, Underthanige, Wemütige Klage, 1676, S. 83. 
Johann Freylink war in Rheinbach geboren und wohl ein Jugendfreund 
von Löher. 

(23) Löher o.e. Kap. VI I , S. 103-121, nimmt die 51. Frage der CCr. vollständig 
auf; er habe, so sagt er, wohl die ganze CCr. aufnehmen wollen, aber 
sein Buch werde schon viel zu dick! 

i2 4) U.a. o.e. S. 209. 
C25) Philippus Alegambe: Bibliotheca Scriptorum S.J., 1643., S. 551 sagt von 

dem unbetitelten Werk von Spee: „mirifice placuit et síepius recusum est". 
(26) Justus Oldekop: Cautebe criminales, 1639, S. 418. 
(27) Cautio criminalis seu... (etc. vgl. Kap. IV, S. 92) ...incerto Theologo 

Romano, Edilio secunda, Primum in Germania, postea Posnaniac, in offi
cina Alberti Reguli. Anno MDCXLVII impressa. — Die Druckbogen waren 
wohl 1645 schon fertig, wie das letzte Blatt des Textes andeutet: anno 
Domini 1645. Hiermit ist die Vermutung von Joachim-Friedrich Ritter: 
Cautio Criminalis, 1939, S. XXXIII , daß eine Ausgabe v. J. 1645 existieren 
sollte^ beantwortet. 

(28) Frederic Spee: Czarownika powolana, albo krotka nauka y przestrogaz 
strony czarownie. Poznan 1680. 4°. — Derselbe Titel Danzig 1714. — Die 
Übersetzung soll sein: Saga ad Judicium vocata, seu brevis instruetio et 
monitum de sagis. — Angaben von Carlos Sommervogel (De Backer): 
Bibliothèque de la Compagnie de Jesu*, Tome VII , 1896, p . 426. 
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diese polnischen Ausgaben der CCr. zum Aufhören des Hexenwahns in 
Polen beigesteuert haben; überhaupt sind uns nur sehr wenige Quellen 
über Hexenprozesse in Polen unter die Augen gekommen. 

Die erste d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n g — nach der Bearbeitung 
von Mcyfart 1635 — erschien 1647 in Bremen von der Hand eines 
schwedischen Feldpredigers J o h a n S e i f e r t von Ulm, in einem 
Auszug etwa bis zur Hälfte des Originals (2 9). Der Übersetzer empfiehlt 
sein Werk nachdrücklich der Obrigkeit zur Lektüre, insbesondere den 
„Generalen und Gouvemeum dero Ertz- und Stifter Bremen und Vöhr-
den" und seinem Herrn Hans Christoff von Königsmarck. Er weiß, 
daß er sich mit diesem Werk falschen Verdächtigungen aussetzt, aber 
sein Gewissen und seine Pflicht lassen ihm keine Ruhe: „Es mag mir 
feind sein wer will, so muß ichs leiden, und Gott für ihn bitten : Unter
dessen muß ich doch meins Ampts und Gewissens nicht vergessen" (3 0) . 
Er hatte die Ausgabe 1631 zur Vorlage, ein seltener Fall, denn die 
zweite Ausgabe war weit mehr bekannt und fast alle Übersetzungen 
und andere Zitate gehen auf diese zweite zurück. Vom Autor weiß 
Seifert nur, daß er katholisch sei. 

Zwei Jahre später erschien eine zweite, jetzt zum ersten Male voll
ständige deutsche Übersetzung, besorgt von H e r m a n n S c h m i d t 
aus Siegen (3 1) . Der Übersetzer war viele Jahre Sekretär der Grafen 
von Nassau und er wählte sich in der Widmung zum Patron Johann 
Moritz Graf von Nassau-Catzenellebogen, Vianden und Dietz, General-
Lieutenant der Kavallerie der Vereinigten Niederlande. Schon im 
Jahre 1642 habe er die CCr. zum Geschenk bekommen und 1644 sei 
seine Übersetzung fertig gewesen. Weil er aber wenig Erfolg erhoffe, 
habe er die Arbeit liegen lassen. Denn Deutschland „stinkt noch immer 
von Hexenbränden" und die CCr. war schon längst vergessen. Als er 
nun gehört habe, daß ein anderer — wer? etwa Seifert? — eine Über
setzung herauszugeben dachte, habe er sein Werk dem Druck übergeben. 
Doch da er Anfeindungen fürchtete, „sintemalen da dieser Author... 
nicht ohne Lästerung geblieben", suchte er Schutz bei seinem Herrn von 

(2e) Gewissens-Buch von Processen gegen Hexen an alle Hohe Obrigkeiten in 
Teutsch-Landt auß nothringen motiven geschrieben. Insondeiheit den 
Räthen.. . sehr nützlich und nothwendig ги lesen. Anfangs ohne Namen in 
Lateinischer Spraach außgegangen, Jetzo in die Teutsche übergesetzt durch 
Johan Seiferten von Ulm, der Zeit Schwedischer Feld-Prediger. Bremen, 
1647. 

(30) O.e. Vorrede S. (3 ) . 
(31) Cautio Criminalis seu de processibus contra sagas liber, Das ist Peinliche 

Warschawung von Anstell : und Führung deß Prozesses gegen die angegebene 
Zauberer, Hexen und Unholden: An die Obrigkeit Teutscher Nation, So 
wohl auch deroselben Räthen.. . sehr nützlich und nötig. Durch einen 
unbenahmpten Römisch-Catholischen an Tag gegeben, Nunmehr dem ge
meinen Vatterland und männichlich zum besten ins Teutsch trewlich über
setzt, Sampt einem ordentlichen Register durch H.S.S. Franckfurt am 
Mayn, Bey Anthoni Hummen Anno M DC XLIX. Am Schluß der Widmung 
nennt der Übersetzer sich Hermannus Schmidt, Siegen, 13 Martii 1648. 
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Nassau. — Diese Übersetzungen machten die CCr. wieder mehr bekannt 
und riefen neue Mitkämpfer aber auch Gegner auf den Plan. 

Die Übersetzung von Johann Seifert findet einen erbitterten Gegner 
im lutherischen Superintendenten im Stift Verden, Heinrich R i m ρ -
h o f f , der sich durch die Widmung von Seifert persönlich beleidigt 
fühlte. In einem dicken duodez-Bändchen „Drachen-König", noch im 
Jahre 1647, also gleich nach Seiferts Werk, erschienen, läßt er alle 
Elemente des Hexenwahns wieder neu aufleben (3 2) . Das Buch ist voll 
der tollsten Berichte über Hexenkünste und Teufelserscheinungen. 
Zwischendurch bringt das Werk uns sehr viele Angaben von Hexen
hinrichtungen aus jenen Jahren in und um Verden. Die zweite Hälfte 
enthält heftige Ausfälle gegen Seifert ( 3 3) . In einem aufgeblasenen 
Stil ruft er Gottes Zom über seinen Gegner herab, der so schmählich 
die Richter der Hexen sowie die frommen Prediger beleidigt hat: „ich 
schreye euch als höllische Wölffe und des Satans manieipia an, О du 
Kind des Teuffels, voll aller List und aller Schalkheit und Feind aller 
Gerechtigkeit, du hörest nicht auff, abzuwenden die rechte Wege des 
Herrn" (3 4) , und so geht es seitenlang weiter, wutschnaubend, schimp
fend und beschwörend. Das letzte Kapitel oder Appendix greift noch 
einmal den unbekannten Autor der CCr. an, der wohl deswegen seinen 
Namen verschwiegen habe, weil er für seine Verleumdungen eine Be
strafung fürchtete. Endlich bringt Rimphoff einen kritischen Vergleich 
der CCr. 1631 mit der Bearbeitung von Seifert, worin er nachweist, daß 
Seiferts Zusätze und Änderungen absichtlich die Richter und Prediger 
in Verden in Verruf bringen wollen (3 5) . Im ganzen ist das Buch 
von Rimphoff ein überzeugendes Beispiel, wie stark der Hexenwahn 
noch zur Zeit des Westfälischen Friedens die Gemüter der Masse eben 
in einem protestantischen Lande beherrschte. Der Inhalt gibt dem 
Malleus, einem Remigius, Binsfeld oder Schultheiß in nichts nach. 
Femer ist das Werk der einzige uns bekannte ausführliche Angriff auf 
die CCr. Der Erfolg war dennoch gering: Rimphoffs Werk hatte keinen 
Nachhall. 

Einfluß und Übersetzung in den Niederlanden. 

Inzwischen war der CCr. in den Niederlanden ein Empfang zu Teil 
geworden, der ihr in Deutschland nicht beschieden war oder erst durch 
Thomasius bereitet werden solle. In den Vereinigten Provinzen war 

( № ) Heinricus Rimphoff. Drachen-König, das ist Warhafftige, Deutliche, 
Christliche und hochnotwendige Beschreybunge des grawsamen, hochver-
maledeyten Hexen- und Zauber-Teuffels... zu Salvir- und Rettunge vieler 
Christlicher unschuldiger, frommer Hertzen dieses Orts, auch zur Warnunge 
aller Hexen Patronen... Sampt einem Appendice wider Johan Seiferten von 
Ulm.. . Rinteln, Drucks Petrus Lucius,... 1647. — Welche Ironie, daß 
dieses Werk beim selben Verleger wie die CCr. erschien! 

(33) Ab S. 359. 
(34) O.e. S. 458 ff. 
(35) O.e. S. 468-530. 
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schon am Ende des 16. Jahrhunderts ein Hexenprozeß eine Seltenheit, 
und die Gerichte ließen es in den meisten Fällen mit leichten Strafen 
ausgehen. Die Hexenliteratur der Niederlande ist äußerst gering, und 
Förderer des Wahns gibt es kaum einige (3 6) . Ob es die holländische 
Nüchternheit war, die sowohl den abergläubischen Wahn wie die grau
samen Prozesse verabscheute, oder ob der geschäftige Sinn der Männer, 
die erst kurz ihre Selbständigkeit erobert hatten und nun ein goldenes 
Jahrhundert vorbereiteten, sie von dem eitlen Hexenbetrieb zurückhielt, 
wollen wir dahingestellt sein lassen. Die Gelehrten betrachteten mit 
spöttischem Interesse die schrecklichen Folgen des tragischen Wahnes in 
den Nachbarländern, besonders in Deutschland. 

Johan v a n H e e m s k e r k war angesehener Rechtsgelehrter, Mit
glied des obersten Gerichtes im Haag und Schriftsteller. Im Jahre 1637 
erschien von seiner Hand die ,.Batavische Arcadia", eine Art Schäfer-
idylle in Romanform, worin er die Unterhaltungen der Personen zu 
kleinen Abhandlungen über allerhand Wissenswertes aufwachsen ließ. 
Die bedeutend erweiterte zweite Auflage dieser Batavischen Arkadia 
vom Jahre 1647 bringt einen kurzen und guten Abschnitt über den 
Hexenprozeß, reichlich mit Zitaten und Fußnoten versehen, fast alles 
aus der CCr. Er überschüttet das Buch mit höchstem Lob, und obwohl 
ihm auch viele andere wie Wier, Gòdelmann und Grevius bekannt 
sind, zitiert er immer mit Vorliebe die CCr., deren zweite Auflage er 
benutzte, und deren Autor ihm unbekannt blieb. Heemskerks Roman 
erfuhr viele Neuauflagen und machte so die CCr. in Holland be
kannt (3 7) . 

Der erste der, durch Heemskerk darauf aufmerksam gemacht, die 
Cautio Criminalis ausführlich zu einer langen Abhandlung benutzte, 
war der Arzt Daniel J o n k t y s in Dordrecht in seinem: „De pijnbank 
wedersproken en bematigt" (3 8) . Das Werk ist ein scharfer Angriff auf 
die Folter; es folgt, nach der Aussage des Autors besonders Grevius' Tri
bunal Reformatum. Das Buch jedoch, das er am meisten anführt, ist die 
CCr. Sowohl mit den strafrechtlichen Fragen der Folter, wie mit dem 
Hexenwahn ist er sehr vertraut und er kennt auf beiden Gebieten die 
wichtigsten Autoren. Immer wieder zitiert er am liebsten Stellen aus 

(3 0) Der einzige von Bedeutung ist Franz Agricola, Pfarrer in Sittard, mit 
seinem: „Gründlichen Bericht, ob Zauberey die ärgste und grewhrhste 
Sund auf Erden sey Colin, bei Henncus Falkenberg 1597". Harmloser 
war das Gespräch des Pfarrers Jacob Valhck von Groessen (bei Zevenaar) : 
„Tooveren, wat dat voor een werk is" 1559. Beide Werke oft neu auf
gelegt. — Dagegen lieferten die Niederlande einen Wier und einen Loos. 
Bücher aus dem Ausland, wie von Reginald Scot, wurden ins „Belgische", 
d.h. Niederlandische übersetzt und viel gelesen. 

(3 7) Erst die 3. Aufl. 1657, tragt den Namen des Autors: Johan van Heemskerk: 
„Batavische Arcadia", der Autor war 1656 gestorben. Wir zahlen 10 Aufla
gen bis 1765. Die Stellen, wo er sich auf die CCr. bezieht, sind in der 
Ausg. 1765 S. 45-65 und 447-450. 

(3 8) Rotterdam 1651; Neuafl. 1740. 
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Specs Werk, dessen Gedanken man überall in dem klugen Buch 
begegnet. 

Nachdem in dieser Weise die GCr. in Holland bekannt geworden, 
wagte ein unternehmender protestantischer Prediger, ein Remon
strant ( 3 9 ) , N i c o l a a s B o r r e m a n s , eine niederländische Über
setzung von Spees Werk. Borremans war 1645-1648 Prediger in Oude-
water, wo, wie wir schon berichteten, eine berühmte Hexenwaage im 
Brauch war. Borremans widersetzte sich gegen diesen Aberglauben und 
als das Buch vom Engländer Reginald Scot (4 0) die Schöffen und das 
Volk nicht bekehrte, machte er sich an die Lektüre und bald an die 
Übersetzung der Cautio Crimalis des 'römischen Theologen'. Erst neun 
Jahre nach der Vollendung seiner Übersetzung erschien sie im Jahre 
1657 im Druck ( 4 1 ) . In der Einleitung berichtet Borremans, daß ein 
Freund ihm einmal den Namen des Autors der CCr. mitgeteilt habe; 
er habe ihn jedoch vergessen. Der Autor soll ein katholischer Priester und 
Beichtvater eines großen Prinzen (4 2) gewesen sein. D a ß dieser selbst 
an Hexen glaubte, will Borremans nicht annehmen: der Autor verstelle 
sich nur so, um nicht, wie Scot es erfahren hatte, sofort von seinen 
Gegnern abgelehnt zu werden ( 4 3 ) . Obwohl wir in Holland, sagt Bor
remans noch, seit Jahren keine Zauberer mehr verurteilen, weil wir 
glauben, daß es sie nicht gibt, erachte ich meine Übersetzung doch 
nicht für unnütz, weil die CCr. so klar alle Falschheit und List mancher 
Hexenrichter aufdeckt. Er hofft denn auch, daß seine Übersetzung mit 
dazu beitragen darf, daß der Zauberwahn bei allen Menschen völlig 
verschwinde. 

Noch zwei Mal finden wir die CCr. in Holland im 17. Jahrhundert 
erwähnt. Beide Werken nannten wir schon: die Selbstverteidigung, die 

(3 β) Remonstranten waren diejenigen Calvinisten in Holland, die mit dem 
Leidener Professor Arminius einen dehnbaren Begriff der Prädestination 
predigten. Nach einer scharfen Verfolgung, worin besonders politische 
Gründe vorherrschten, konnten sie nach 1625 (Todesjahr van Prinz Moritz 
von Nassau) ziemlich unbehindert ihrer Lehre anhangen. Auch Johann 
Grevius war Remonstrant und hatte, deswegen gefangen gesetzt, die Folter 
kennen gelernt. 

(40) Reginald Scot: „Ontdekking van Tooverye" aus dem Englischen übersetzt, 
Leiden 1609; Neudr. 1637 und 1638. Das Werk verspottet den ganzen 
Hexenglauben. 

(41) Waerborg om geen quaed hals-gerecht te doen. Dat is: Een boek, vertoo-
nende hoe men tegen de Toovenaers procedeert. Aen de Magistraten van 
Duytschlandt... Beschreven door een Roomsch Godt-geleerde. Vertaelt door 
N.B.A. Met een Voorrede van het wegen der Toovenaers tot Oudewater. 
't Amsterdam... anno 1657. 

i42) Möglich bringt er Spee in Verbindung mit Schönborn: oder ein Mißver
stehen einiger Stellen der CCr.? 

(43) S. 5 der Einleitung. Borremans gelangt also auch — wie wir im voran
gehenden Kapitel — zu dem Schluß, daß Spee im Grunde nicht mehr an 
Hexerei glaubte, obwohl er sich in der Cautio noch nicht eindeutig 
ausdrückte. 
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der 80-jährige Hermann Löher 1676 in Amsterdam ins Licht gab ( 4 4 ) , 
und das aufsehenerregende Werk des protestantischen Pastors Balthasar 
В е к к e r „De betooverdc Wereld" ( 4 5 ) , worin er den Teufelsglauben 
aus theologischen Gründen in cartesianischem Geiste bekämpfte ( 4 6 ) . 
Wo er im vierten Buch auf den Hexenprozeß zu sprechen kommt, lobt 
er die CGr. wiederholt. Er gibt einen Auszug an Hand der Übersetzung 
von Borremans und erklärt schließlich, daß dieses Büchlein „in allen 
Sprachen Europas gedruckt zu werden und von Personen jeden Standes 
betrachtet zu werden verdiene" (4 7) . 

Die südlichen Niederlande. 

Es ergibt sich aus den oben angeführten Beispielen, daß die CCr. in 
Holland verhältnismäßig mehr Beifall fand als in Deutschland selbst. 
Ob die CGr. in den südlichen Niederlanden bekannt geworden ist, läßt 
sich nicht feststellen, mag aber wohl unwahrscheinlich sein. Abraham 
Palingh berichtet, daß zu seiner Zeit viele Weiber aus Flandern nach 
Holland flohen aus Furcht vor den Hexengerichten. Aus dem ganzen 
17. Jahrhundert werden uns Hexenprozesse in Belgien berichtet ( 4 8 ) . 
Im Jahre 1660 versuchte eine Ordonnanz des flandrischen Hofes die 
Unregelmäßigkeiten der Richter einzuschränken (4 9) . Im selben Jahr 
erschien aber in Löwen eine Verteidigungsschrift des Teufels- und 
Hexenglaubens (5 0) . Unter Berufung auf den Hexenhammer, Bodin 
und Psellus (51) hält der Autor an der Überzeugung fest, daß viele 
Krankheiten von dem Teufel und den Hexen herrühren und also durch 

(44) Hermann Löher: Hochnötige... Klage der frommen Unschültigen, worin... 
zu lesen, wie die arme... Leut, durch Fahm- und Ehrenrauben... angegrif
fen, durch die unchristliche Folter- und Peinbanck von ihnen gezwungen 
werden... auff sich Selbsten und anderen mehr zu liegen... Welches auch 
die Herren Tannerus, Cautio Criminalis, Michael Stapirius härlich bekräf
tigen... Amsterdam 1676. — Einzig bekanntes Exemplar: Gymnasialbibl. 
Münstereifel. 

(4 5) Erschienen 1691-1693 in 4 Büchern, 2 Bdn. In den folgenden Jahren 
erschienen bald eine deutsche, eine französische und eine englische Über
setzung. 

(^0) Bekker ging in seinem Unglauben bis zur Leugnung der Besessenheit. Er 
entfesselte einen gewaltigen Kampf in seinem Lande und weit über die 
Grenzen. Vgl. A. van der Linde: Bibliographie van Balthasar Bekker, 1869, 
der die Literatur jenes Streites verzeichnet, und W.P.G. Knuttel: Balthasar 
Bekker, 1906. 

(47) Balthasar Bekker: De betooverde Wereld, Boek IV, 1693, S. 208. 
(4S) J. В. Cannaert: Olim, procès des sorcières en Belgique sous Philippe II 

et le gouvernement des archiducs, 1847, p. 56-76. — Palingh siehe unter 
Note 75. 

(4B) Jacobus Scheltema: Geschiedenis der Heksenprocessen, 1828, p. 238. 
( ε ο ) Nicolaus de Borre: Apologia pro exorcistis, energumenis, maleficiatis et ab 

ineubis dxmonibus molestatis, Lovanii, 1660. 
( 5 1 ) Michael Psellus, 1018-1078 oder 1096, Konstantinopel, schrieb griechische 

Werke über Hexerei; Marsilius Ficinus machte ihn durch eine lateinische 
Übersetzung im Westen bekannt: De operatione dzmonum dialogus, Lu
tetiae Paris. 1615. — Vgl. Migne Patr. Gr. 122. 
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Exorzismen geheilt werden müssen, und daß die Hexen für diese Ver
brechen die schwerste Strafe verdienen. 

Späte Wirkung in Frankreich. 

Gering war auch der Erfolg in Frankreich. Im 17. Jahrhundert 
loderten auch dort die Scheiterhaufen allerorts mit kürzeren oder 
längeren Unterbrechungen. Die Literatur hält an den Ansichten eines 
Bodin und Remigius fest. Frankreich hat für den Teufels- und Hexen
glauben eine Menge Theoretiker gestellt: Daneau, Jacquier, Crespet, 
Boguet, Lancre und Michaelis (5 2) . Der erste Widerstand kam erst 
Anfang des 17. Jahrhunderts in der „Apologie pour tous les grands 
personnages qui ont esté soupçonnez de magie" von Gabriel N a u d é 
im Jahre 1625 (5 3) . Der lange Traktat verteidigt viele historische Per
sonen, die in der Nachwelt für Magier gehalten wurden, und greift den 
leichtfertigen Teufelswahn an. Mit J. d e N y n a u l d (54) bleibt 
Naudé auf Jahrzehnte der einzige Bekämpfer des Hexenwahns in 
Frankreich. Erfolg hatten ihre Schriften kaum : der Hexenwahn forderte 
auch unter dem Sonnenkönig ihre Hunderte von Opfern. In einem 
Werk über Strafrecht und Prozeßführung vom Jahre 1659 behandelt 
der Befehlshaber der königlichen Armee in Italien, der Jurist B o u v e t , 
die Hexerei als ein unzweifelbar wirkliches Verbrechen (5 5) . Obwohl 
er über den Foltergebrauch einige mäßigende Anschauungen vertritt, 
ist er leider in Zaubereifragen allzu leichtgläubig und befürwortet 
scharfe Folter, wenn aus den von ihm bestimmten Merkmalen sich 
ergeben sollte, daß der Angeklagte sich des 'Schweigezaubers' bedient 
habe (56). 

Da erschien im Jahre 1660 als erster großer Angriff auf den Hexen
glauben die f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g der CGr. (5'7). Der 
Übersetzer gab seiner Arbeit eine lange Einleitung mit, in der er die 
Hauptpunkte der CCr. betont und wiederholt beteuert, daß er nicht 

(52) Die Titel in Anhang III; für Michaelis siehe Kap. VIII, Note 71, S. 229. 
(GS) Paris 1625; sehr viele Neudrucke. 
(54) J. de Nynauld: De la lycanthropie, transformation et extase des sorciers... 

avec la réfutation des arguments de Bodin. Paris 1615. — Ferner war schon 
Johan Wier durch eine Übersetzung: „Cinq Livres de l'imposture et trom
perie des Diables... pris du Latin par Jaq. Grevin, Paris 1567", auch in 
Frankreich mehr bekannt geworden. 

(55) Les manieres admirables pour découvrir toutes sortes de crimes et de 
sortileges. Avec l'instruction solide pour bien iuger un proces criminel... 
par le Sieur Bouvet... Paris 1659. 

(И) o.e. Chap. 20, p. 192 ff. 
( 5 T ) Advis aux criminalistes sur les abus qui se glissent dans les Proces de 

Sorcellerie. Dédié aux Magistrats d'Allemagne. Livre tres necessaire en ce 
temps icy, à tous luges... Par le P.N.S.I. Theologien Romain... Mis en 
François par F.B. de Velledor... à Lyon... MDCLX. Der Übersetzer war 
Ferdinand Bouvot de Besançon (chrysopolis, Ville d'Or). Daß er seinen 
Namen verbarg, beweist die Gefahr, die die Verteidiger der sog. Hexen 
noch immer riskierten. 
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die Hexen, sondern die Unschuldigen verteidigen wolle. Auch ist er 
sich darüber klar, daß ihn wegen dieser Arbeit Mißachtung und 
Schmach treffen werden. Darum versteckt er sich in der Anonymität. 
Den Namen des ursprünglichen Autors jedoch will er offen bekannt 
geben, damit man nicht glaube, das Werk sei eine Schmähschrift. Er 
weiß aus guter Quelle, daß der Autor N. Spee heiße und schon vor 
vielen Jahren gestorben sei, und daß er Jesuit war (5 8) . Dies ist das 
erste Mal, daß der Name Spee in einer Druckschrift mit der CCr. ver
bunden wird; sonst haben wir bis auf dieses Jahr 1660 nur geschriebene 
Chroniken und Andeutungen (5 9) . 

Der Erfolg dieser Cautio-Übersetzung in Frankreich läßt sich schwer 
nachweisen. Trotzdem glauben wir bestimmt Einflüsse von Spee an
nehmen zu dürfen bei den Maßnahmen gegen Hexenprozesse, die ab 
1660 von verschiedenen Instanzen erlassen wurden. Das Parlement von 
Paris wollte schon 1660 nicht mehr Hexenprozesse führen lassen; Rouen 
jedoch hielt am Hexenglauben fest und ließ 1670 auf einem Schlag 34 
Zauberer und Hexen verhaften. Nach vielen Diskussionen griff der 
König selbst ein, von Minister Colbert dazu bewogen, und verbot 1672 
Fortsetzung aller Hexenprozesse (6 0) . Seit diesem Datum finden wir in 
Frankreich nur noch wenige Prozesse. Zu erwähnen wäre nur noch der 
berühmte Prozeß gegen die Wahrsagerin und Zauberin Catherine 
Deshayes, genannt La Voisin, der den französischen Adel in heftige 
Aufregung brachte. Die vom Sonnenkönig verstoßene Marquise de 
Montespan versuchte durch die widerlichen Künste der Voisin fes 
wurden dazu verschiedene Kinder ermordet) die Liebe des Königs 
zurückzugewinnen. Der Prozeß, 1679 eröffnet, brachte Mitschuld vieler 
adeligen Personen ans Licht, die politisch dabei interessiert waren. La 
Voisin wurde 1680 mit 36 anderen verbrannt; viele Beschuldigte wa
ren schon vorher den Kerkerqualen erlegen oder hatten Hand an sich 
gelegt. Ein eigentlicher Hexenprozeß war es wohl nicht: die Beschuldi
gungen lauteten auf Kindesmord und politische Verschwörung ( 6 1) . 

Spee hatte vergebens geschrieben und Ferdinand Bouvot hatte um
sonst die CCr. übersetzt für den Kapuzinerpater Jacques d Ά u t u η 
(Chevannes), der in einem Buch von über tausend Quartseiten den 
Hexenglauben unter allen Gesichtswinkeln beleuchtet, leider allzuwenig 

(58) O.e. Einleitung S. (19). Es lebte also eine mündliche Überlieferung; wie 
diese den französischen Übersetzer erreichte, bleibt im Dunkeln. 

( β β ) Vgl. oben Note 25. — Erst die dritte Auflage der Bibliotheca Scriptorum 
Societatis Jesu von Sothwell, 1676, nennt Spee als Autor der CCr., S. 268. 

(β0) Garinet: Histoire de la Magie en France, 1818, p. 337. — Inzwischen 
waren schon zwölf Hexen in Rouen eingeäschert worden. 

( β 1 ) Vgl. Narcisse Blanpain: La Voisin, 1885; Funk-Brentano: Le drame des 
Poisons, 1899; Gabriel Legué: La messe noire, 1903. 
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mit dem Licht der Vernunft (62). Er ist eifrig bestrebt, Mißbräuche beim 
Hexenprozeß sowie die dumme abergläubische Hexenangst zu bekämp
fen. Er bemüht sich, zwischen Unglauben und Wahn eine Mitte zu 
finden, aber seine Leichtgläubigkeit, die mehr fromm als vernünftig 
ist, treibt ihn immer wieder zu gefährlichen Formulierungen. In diesem 
Werke spiegelt sich der Zweifel und die Unsicherheit jener Zeit. 

Dann mehren sich aber die Stimmen für eine vernünftige Ansicht 
in der Hexenfrage: Spee war der wichtigste Gewährsmann für den 
königlichen Ratsherrn Augustin Nicolas in seiner klugen Abhandlung: 
„Si la torture est un moyen suer à verifier les crimes secrets" vom 
Jahre 1682 (6 3) . Femer wäre noch der Aufklärungsphilosoph Pierre 
Bayle zu nennen, der auch die CCr. lobend erwähnt und Spees Ansich
ten hinsichtlich der Hexenprozesse vollständig teilt (6 4) . 

Kein Erfolg in England. 

Weniger als in Frankreich noch lassen sich in England Spuren der 
CCr. im 17. Jahrhundert erforschen. Nach dem ersten heftigen Angriff 
auf den Zauberglauben vom scharfen und spöttischen Reginald Scot ( β 5 ) 
dauerten die Hexenprozesse scheinbar ungehindert fort. Ein könig
licher Förderer der Prozesse gab dem Wahn neue und nachhaltige 
Nahrung (6ß) und viele Traktate wiederholen allen Unsinn der übli
chen Hexenbücher. Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
hören wir vernünftigere Stimmen. Wagstaff und Webster ( β 7 ) durch
brechen mit Kraft das herrschende Wahngebilde. Es scheint übrigens, 
daß die Frage der Hexenprozesse damals schon weniger im Vordergrund 
stand; es handelte sich vielmehr um die Glaubwürdigkeit der Berichte 
über Teufels- und Geistererscheinungen. Ein Werk wie der „Sadducis-
mus triumphatus" vom Freigeist Joseph Glanvil (e8) will besonders 
die Wirklichkeit der Geisterwelt und ihrer Wirkungen gegenüber Wag-

i82) L'incrédulité scavante et la crédulité ignorante au sujet des magiciens et 
des sorciers, avecque la Réponse a un livre intitulé: Apologie pour tous 
les grands personnages... Par R.P.I.D. Historiographe de France, Lyon 1674. 
D'Autun ist Pseud, für Chevannes. 

( β 3 ) Für Nicolas vgl. oben Kap. VII, S. 201. — Es fällt auf, daß die Hauptorte 
dieses Streites Lyon, Dyon und Besançon sind: Burgund und Franche-Comté 
waren seit jeher Schauplätze großer Hexenverfolgungen. 

i84) Pierre Bayle: Réponse aux questions d'un provincial, 1696, Chap. 39. — 
In den Œuvres diverses, Bd III, 1727, p. 577. 

(№) „The Discovery of Witchcraft", 1584. Sehr viele Neuauflagen. Vgl. auch 
Note 40. 

( β θ ) James I, King of England: „Demonology in forme of a dialoge", 1597. 
Dieser erste König der Stuarts (1603-1625) verteidigte den Hexenwahn 
namentlich gegen Wier und Scot. 

( β 7 ) John Wagstaff: Question of Witchcraft, London 1671; John Webster: 
Displaying of supposed witchcraft, London 1677. 

( β β ) London 1681. Glanvil zeigte in seinem „Vanity of dogmatizing" einen 
religiösen Indifferentismus. — Der Sadduc. triumph, war in englischer 
Sprache geschrieben. 
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staff und Webster aufrecht erhalten; ein Bestreben, wofür er auch 
heute noch in England Lob ernten mag (6 9) . Ob in diesen Auseinander
setzungen Gedanken von Spee weiter wirken, läßt sich nicht feststellen. 
Nirgends finden wir die CCr. erwähnt und überhaupt scheint Spees 
Werk England kaum erreicht zu haben. Im scharf antikatholischen 
England jener Jahrhunderte war das Werk eines anonymen 'römischen 
Theologen' wohl höchst verdächtig, weshalb es unbeachtet blieb ( 7 0 ) . 
Ein Erlaß von König George II. vom Jahre 1736 setzte dem Hexen
prozeß in England ein Ende (7 1) . 

Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts in Deutschland. 

Kehren wir nach dieser knappen Übersicht der Wirkung im Ausland 
wieder nach Deutschland zurück zu der Zeit, da wir es verlassen haben, 
also um das Jahr 1650, so bemerken wir dort nur noch sehr wenig von 
einem Einfluß von Spees Meisterwerk. In der zweiten Hälfte des 
siebzehnten Jahrhunderts herrscht in Deutschland wieder eine Hexen
angst und eine Verfolgungswut, die die früherer Perioden womöglich 
an Umfang übersteigt. Der Schwerpunkt der theoretischen Reflexion 
liegt diesmal in Leipzig, Jena und Wittenberg. In letzterer Stadt reihen 
sich die Dissertationen über Zauberei und ihre Bestrafung aneinan
der (7 2) . Die CCr. scheint völlig vergessen; wo man sie etwa kennt, 
bekämpft man sie. So am heftigsten eine Gießener Dissertation von 

(nB) England ist ja das klassische Land der Spukereien; viele theosophisehen 
und spiritistischen Sekten entstanden dort. Wie fest der leichtfertige Hexen
glaube in England Wurzel geschlagen hat, beweist ein Buch wie „The 
Witch-cult in Western Europe" von Margaret Alice Murray (Oxford 1922), 
worin der alte Hexenwahn ohne Bedenken gelehrt wird, und Wier, Scot, 
Wagstaff und Webster als Skeptiker abgefertigt werden. (Introduction, 
p. 11). — Auch Montague Summers: Geography of Witchcraft, 1927, 
huldigt einem naiven kritiklosen Hexenwahn. Der Malleus wird als wissen
schaftliches Werk gelobt (p. 479), aber von der CCr. sagt er, sie sei „a 
little lax in some respects". „I t can hardly be commended without a certain 
reserve" (p. 494 f.)! — Das neueste Werk von M. Summers: Witchcraft 
and black Magic, 1945, zeigt dieselbe kritiklose Leichtgläubigkeit. 

(70) Unsere Nachforschungen lieferten keine Ergebnisse auf; auch Herr 
R. Trevor Davies, Oxford, konnte uns keine Belege von einem Einfluß der 
CCr. in England mitteilen. 

( " ) D. E. Hauber: Bibliotheca Magica, I I , 1739, S. 3-5. 
(12) Nur einiges: W i t t e n b e r g : 1646: J. Sperling: Diss, de Magia; 1652: 

M. S. Frenzel: Disp. de Spectris; 1661-1664: Const. Ziegra: einige Disp. 
de Magia (naturali) ; 1667: L. Bugges et S. Porath: Diss, physica de magia 
daemoniaca sen illicita, et naturali seu licita; 1670: Ae. Rothe et G. Schu
bart: Diss, de magia in genere et specie naturali; 1688: Chr. Donatus: 
Diss, de Spectris. — J e n a : 1670: M. P. Walberger, p r i s . E. F. Schröter: 
Diss. Jurid. de Lamiis; 1678: J. E. Kober, praes. J. V. Bechmann: Disc, 
jur. de crimine Maleficii. Diese beiden Jenaer Arbeiten sind sehr gefährlich 
hexengläubig; Einflüsse von Carpzov (vgl. unten) und Joh. Volkmar 
Bechmann, (1624-1689) Prof. Juris in Jena, sind unverkennbar. 
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Nikolaus Brandt vom Jahre 1662 (7 3) . Er kennt nur die Übersetzung 
von Seifert und betrachtet sie als dessen eigenes Werk. Obwohl er 
hinsichtlich Torturgebrauch und Beurteilung der Indizien gemäßigte 
Anschauungen vertritt, zeigt er sich doch so leichtgläubig wenn er von 
den Hexentaten spricht, daß seine Arbeit den Hexenprozeß nur fordernd 
beeinflußt haben kann; auch für ihn hat Spee vergebens geschrieben. 

Gegen die vielen leichtgläubigen Bücher, die von den nördlichen Uni
versitäten ausgingen, richtet sich eine Tübinger Dissertation, von Christ. 
D a u r e r (praeside Er. M a u r i t i o ) , von den Denunziationen (7 4) . 
Bei diesem Juristen hatte die CCr. wenigstens eine vorsichtigere Ein
stellung bewirkt und der Autor nennt wiederholt Spees Werk als eine 
wichtige Quelle. Er hatte die zweite Auflage zur Hand und kannte auch 
die „translatie Belgica" Anlaß zu dieser Arbeit war das Buch von 
Abraham Palingh und der Unglaube an Hexen, der in Holland 
herrschte ( 7 5 ) . Demgegenüber wird von Mauritius-Daurer ausführlich 
die Wirklichkeit der Hexen dargelegt; für den Prozeß jedoch werden 
kluge Vorsichtsmaßnahmen empfohlen. Auch in Tübingen und wohl 
auch von der Hand des Mauritius erschien noch 1663 ein Gutachten 
über einen Hexenprozeß, das sich einige Male auf die CCr. beruft 
und sehr weise Vorsicht verrät (7 6) . 

Mauritius-Daurer bleibt jedoch die einzige Stimme der Vernunft 
in diesen Jahrzehnten, die wieder im Hexenwahn verbluteten Denn 
mächtiger als das besinnende Wort eines einzelnen war die hartnäckige 
Überzeugung der hexenglaubigen Masse Gerade die Jahre 1660 bis 1675 
bieten wieder ein Bild, wie wir es 1620-1635 sahen: überall Hexen
brande, diesmal mehr in Mittel- und Nord-Deutschland (7 7) , und eine 
überreiche Produktion von Hexenbüchem. Aller Unsinn, der seit Eyme-
ricus, Nider, Jacquier und dem Malleus ausgekramt worden war, lebte 
in den oben in Note 72 genannten Dissertationen, femer in den Werken 
von Spizelius, Francisci, Goldschmid und unzahliger anderer neu auf, 
als ob noch nie Zweifel über diese Ammenmärchen geäußert worden 
wäre ( 7 8 ) . Es erscheinen auch Neuauflagen der klassischen Hexen-
bücher wie Bodins Diemonomania (1698), Delrios Disquisitiones (1667 

(73) Disp inaug de legitima maléficos et sagas investigandi et convincendi 
ratione, Giessae 1662, ganz im Geiste der klassischen Hexenverfolger. 

C4) Ericus Mauritius, resp Chnst. Daurer: De Denuntiatione sagarum Tü
bingen 1664. 

(7B) Abraham Palingh: 't Afgerukt mom-aansight der Tooverye, 1659, verspottete 
den eitlen Hexenwahn Daß es keine Hexen gebe, ist in Holland „dogma 
fere communi consensu" sagt Mauritius (Mauritii Dissert, et Opuscula, 
1724, p. 878). 

( τ β ) Consilium in causa sagarum 1663, Tubingae. Abgedruckt als Anhang in: 
Mauritn Dissert et Opuse 1724, p. 966-991. 

( " ) Vgl. Soldan o.e. in Note 2, I. Bd S. 348-441; II. Bd. S. 63-117. Auch 
in Tirol viele Hexenprozesse, siehe: Fntz Byloff: Das Verbrechen der 
Zauberei, 1902, S 34 ff. 

( 7 8 ) Die Titel dieser Werke im III. Anhang. 
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und 1679) und eine deutsche Übersetzung von Remigius' Daemonolatriae 
(1693 und 1703). Von der CCr. fällt kein Wort mehr; das Buch und 
sein Mahnwort waren im Dunkel des Wahnes erstickt. 

Schlimmer noch als diese speziellen Hexentraktate wirkten sich die 
allgemeineren Werke der angesehensten Juristen aus. Kriminologen 
jener Jahrhunderte durften ja das Verbrechen der Zauberei in ihren 
Handbüchern nicht so nebenbei abtun. Sie konnten nicht umhin, dem 
schrecklichsten und verbreitetsten aller Verbrechen viele Folioseiten mit 
wichtigtuerischen Zitaten und vielen gelehrten Betrachtungen zu wid
men. Benedikt С a r ρ ζ ο ν hat in seinen Handbüchern für den Straf
prozeß (79) auf Jahrzehnte den Hexenprozeß für Sachsen und weit 
darüber hinaus fest gegründet. Den Hexenbegriff übernimmt er kritik
los: Pakt, Stigma, Hexenflug (bisweilen auch nur in Einbildung), Male-
ficium. Dieser übliche Bestand des Hexerei-Verbrechens ist ihm Grund
lage für die Strafwürdigkeit des Frevels. Ob auch tatsächlich der Teufel 
die schädigende Wirkung verursacht, so sind die Hexen wegen ihrer 
Willenszustimmung schuldig (8 0) . Als Indizien gelten ihm die vier der 
Carolina, die Fama und besonders die denunciatio a complice ( 8 1 ) . 
Über die Folter hat er gleich gefährliche Ansichten : Drohung, Daumen
schrauben und das Anbinden gelten alle als eigentlich keine Folter ( 8 2 ) , 
und die von ihm als im sächsischen Recht üblich anerkannten Folte
rungen sind von einer haarsträubenden Grausamkeit. Mit Recht hat 
man von Carpzov gesagt, daß er in den Fragen des Hexenwahnes und 
des Hexenprozesses dem Hexenhammer in nichts nachgibt (8 3) . Die 
Überlieferung will sogar, daß er 20.000 Todesurteile auf seinem Konto 
habe; das muß jedoch wohl heißen, daß seine Rechtspraxis diese ver
anlaßt hat. Von der CCr. fehlt jede Spur im ganzen Werk von Carpzov. 

Im selben Wittenberg, wo viele von Carpzovs Werke erschienen, 
kam 1672 ein „Tractatus Juridicus de Inquisitionis Processu" heraus 
von Johann B r u n n e m a n n , Professor der Rechte in Frankfurt a. d. 
Oder (8 4) . Seine Anschauungen über Indizien, Folter, Wiederholung 
der Folter, Recht der Verteidigung usw. bedeuten zweifellos einen guten 
Fortschritt zu Milde und Gerechtigkeit im Vergleich mit Carpzov. 

(7 9) Carpzov (1595-1666), war Prof. Jur. in Leipzig und die größte Autorität 
für Strafrecht im 17. Jhdt. Sein wichtigstes Werk ist: Practica nova impe-
rialis Saxonica rerum criminalium, Wittenb. 1635; viele Neuaufl. — Vgl. 
Allg. D. Biogr. IV, 14. f. 

f80) Practica nova, ed. 1684, Pars I , q. 48, nr. 65, fol. 316. 
(81) O.e. Pars I I I , q. 122, nr. 60-68, fol. 199. 
С 2 ) O.e. Pars I I I , q. 117, Nr. 47-54, fol. 157. — Weil es also „keine Folter" 

war, brauchte das Geständnis nicht nachher neu ratifiziert zu werden! 
(83) Georg Längin: Religion und Hexenprozeß, 1888, S. 216. 
(84) Johann Brunnemann (1608-1672) war bedeutender Jurist. Er schrieb u.a. 

einen Kommentar zu den Pandekten. •— Im Auftrag des Großen Kurfürsten 
verfaßte er eine „Anleitung zu vorsichtiger Anstellung des Inquisitions
prozesses", worin dieselben Gedanken, die wir hier zusammenfassen, vor
wiegen. 
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Namentlich verwirft er die Denunziationen ( 8 5 ) , verurteilt die gnaden
lose Kerkerhaft und die Mißbräuche der Folterungen und fordert 
schwere Indizien für die Tortur. Im Hexenwahn war er jedoch stark 
befangen, wie seine Mittel gegen den 'Schweigezauber' beweisen; er 
empfiehlt Anziehen anderer Kleider, Abrasieren des ganzen Körpers, 
die Folter der Schlaflosigkeit und das Suchen nach dem Hexenmal ( 8 6 ) . 
Die Cautio war für ihn nicht geschrieben; wo er bisweilen gemäßigte 
Anschauungen vertritt, war wohl Oldekops Einfluß wirksam. I m übri
gen hält er es meist mit Farinacius und Carpzov. Sein Einfluß war in 
Brandenburg und Preußen sehr groß. 

Diese zwei großen Kriminalisten sind für die Verkennung der CCr. 
und für das Festhalten am Hexenglauben in der juristischen Literatur 
vorbildlich. Dieselbe Unkenntnis der CCr. läßt sich in fast allen 
Strafrechtshandbüchem feststellen. Samuel Stryckius (1640-1710), Bur-
chard Berlichius (1605-1670), Joannes Otto Faber (1604-1674) und 
die vielen Kommentatoren der Carolina und der Pandekten kennen 
die CCr. überhaupt nicht. Auch ein stattliches Werk „Tractatus de 
officio sanetissirrue inquisitionis" des Theologen Cäsar C a r e n a С 3 7) 
trägt nicht nur keine Spur von Gedanken der CCr., sondern verkündet 
wieder kritiklos die leichtfertigen Lehrsätze eines Delrio und Binsfeld. 
Er nennt schon in der ersten Auflage die oben genannte Römische 
Instruktion über den Hexenprozeß, die handschriftlich in Italien bei 
den Inquisitoren umherging. Erst in der zweiten Auflage hat er offenbar 
sich diese Instruktion genauer angesehen und gibt er einen Kommentar 
dazu ( 8 8 ) , der viel gemäßigter ist als sein Haupttext, den er unverändert 
läßt. In diesem Kommentar sagt er den Ansichten Binsfelds und Delrios 
ab, besonders hinsichtlich der Denunziationen, während er mit Beifall 
Adam T a n n e r und Franciscus Ferrer (8 9) zitiert. Wenn Spee nun die 
Instruktion beeinflußt hat, so hat er wenigstens mittelbar diesen Carena 
auf bessere Ansichten gebracht. 

Die ganze zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts kennnt also die CCr. 
praktisch nicht. Sollte Spee denn ganz vergebens geschrieben haben? 
Wer erinnerte sich noch seines Werkes, seines Namens? 

Der späte Ruhm; Thomasius und andere Bekämpfer des Hexenwahns. 

Das Werk von Balthasar В e к к с г , der mit seinem Unglauben an 
die wirkende Macht des Teufels die theologische Welt in heftige Aufre-

(8 5) O.e. Cap. IV, § 28; n.l. wenn dabei die Rede ist von Besuch des Sabbats, 
denn das ist Einbildung. 

(я<|) O.e. Сар. ІИ, membr. 4, § 70. 
(8 7) Erschienen Lugduni 1649; Carena war in Italien Assessor der röm. Inqui

sition. 
(8S) Bononiae 1668; Pars II, tit. XII de Sortilegiis, § 25, fol. 182. — Kom

mentar: fol. 435-448. 
(8 β) Ferrer war spanischer Jurist. Er soll in einer Instruktion an die Hexen

richter das Werk von Delrio verurteilt haben. Er schrieb einen Commen-
tarius ad Gonstit. Cathol. Weiteres konnten wir noch nicht erforschen. 
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gung versetzte und eine unübersehbare Menge von Schriften für und 
wider den Teufels- und Hexenglauben hervorrief, mag für den Verleger 
Martin Endter in Sulzbach (Oberpfalz) der Anlaß gewesen sein, die 
Cautio Criminalis, deren zweite Auflage er in Besitz hatte, im Jahre 
1695 neu herauszugeben (9 0) . Gerade das letzte Jahrzehnt des 17. Jahr
hunderts war für die Hexenfrage wieder stark interessiert: es regten 
sich offenbar viele Zweifler, die den mörderischen Wahn abzuschütteln 
versuchten. Dennoch würde die CCr. auch jetzt nicht die Geister 
erobert haben, wenn nicht ein Mann wie C h r i s t i a n T h o m a s i u s 
sich die Sache der Hexenprozesse zu Herzen genommen und ganz im 
Sinne Spees den Kampf angebunden hätte. Die Zeit war endlich reif, 
Spee mußte zu neuem Leben erweckt werden. 

Durch seine Studien war Thomasius besonders mit der Lehre eines 
Benedikt Carpzov über den Hexenprozeß vertraut geworden. In dieser 
Frage schloß er sich der herrschenden Meinung an, ja, er hätte sich 
für die übliche Lehre der Hexerei „todt schlagen lassen". „Nachdem ich 
aber des Naudaei seine Apologia derjenigen, die man fälschlich der 
Zauberei beschuldiget, nebst dem Autore Cautionis Criminalis und 
sonderlich in diesen das zwanzigste dubium mit Attention durchlesen 
hatte, fiele mir das obgemeldte praejudicium gleichsam als Schupen von 
denen Augen meines Verstandes", so berichtet Thomasius selbst seine 
Bekehrung aus dem Hexenwahn (9 1) . Die Frucht dieser Bekehrung 
war 1701 eine Dissertation, die er von seinem Schüler Johann R e i c h e 
in Halle verteidigen ließ: Theses inaugurales de crimine magice; bald 
verdeutscht: „Kurze Lehr-Sätze von dem Laster der Zauberey... mit 
des Autoris Vertheidigung vermehret" (9 2) . Der Traktat spricht dem 
Teufel kurzweg jeden Einfluß in materiellen Dingen ab: es gibt weder 
Hexenluftfahrten noch Erscheinungen des Teufels, weder einen Pakt 
noch schädliche Zauberkunst: alles ist nur Einbildung oder kann aus 
natürlichen Ursachen erklärt werden. Die Geständnisse der Hexen sowie 
der herkömmliche Hexenbegriff sind nur Frucht eines Wahnes und 
der Folter. Der Hexenprozeß entbehrt jeder Begründung, weil es sich 
um fiktive Verbrechen handelt. 

Die CCr. ist die wichtigste Quelle für den Autor. Zwar kann er nicht 
verkennen, daß die CCr. nicht ausdrücklich den Glauben an teuflische 
Zauberkunst verwirft, aber er glaubt, daß „dies eben so wohl eine Ver
stellung und eine Legende sey, wenn er (der Autor der CCr.) sich... 

C 0 ) Cautio Criminalis, Titel wie 1632; noch immer ohne jede genauere An
deutung des Autors; Solisbaci (Sulzbach), Sumpt. Martini Endteri Bibl. 
Anno MDCXCV. Diese Ausgabe scheint wohl am meisten verbreitet zu 
sein; man findet sie am häufigsten in Bibliotheken. 

( β 1 ) In der Einleitung von Thomasius zur deutschen Übersetzung von Johan 
Webster (vgl. Note 67) „Untersuchung der vermeinten und so genannten 
Hexereyen" durch Christian Weißbach, Halle 1719, S. 6. 

i 9 2 ) Wir benutzten eine Ausgabe vom Jahre 1703, Halle. — Es erschienen 
noch viele Neudrucke. 
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daß es allerdings Hexen gebe, (hat) vernehmen lassen. Dieses zu glauben 
beweget mich, wenn ich diejenige Gelehrsamkeit und den Fleiß, welchen 
er in Beantwortung der übrigen Fragen angewendet, gegen die schlech
ten und läppischen Gründe, die in der gantzen Antwort auf die erste 
Frage klärlich hervor leuchtet, halte" (9 3) . Für Spees Werk hat er 
wiederholt das höchste Lob: „Und gewiß, dieses Tractätgen scheinet 
mir von solcher Wichtigkeit zu seyn, daß, da es bißhero noch von 
niemanden angefochten, ich mich nicht bereden kan, daß ein verstän
diger Rechtsgelehrter oder kluger Politicus gefunden werden solte, 
welcher nach Durchlesung dessen noch einigen Zweiffei wegen des 
unbilligen Verfahrens, so wider die Hexen verübt zu werden pflegt, 
haben könte" (9 4) . Wer der Autor war, blieb Thomasius noch unbe
kannt. Merkwürdig ist inzwischen nicht nur, daß er die Ausgabe 1695 
für die erste Auflage hielt (95), sondern auch, daß er den 'römischen 
Theologen' auf dem Titelblatt der CCr. für eine Maske eines protestan
tischen Theologen oder Juristen hielt. Der anonyme Autor habe da
durch, so glaubt Thomasius, seine protestantischen Kollegen ins Staunen 
versetzen wollen, als ob bei den Papisten eher das Licht der Vernunft 
aufgegangen wäre ( e 6 ) . Erst im Jahre 1719 wurden diese beiden Irr
tümer von Thomasius berichtigt, nachdem er inzwischen erfahren hatte, 
daß die CCr. schon 1631 erschienen sei und daß der Autor, mirabile 
dictu, sogar ein Jesuit war (9 7). 

Die entschiedene Ablehnung jeder Wirkung des Teufels in einer für 
die Menschen wahrnehmbaren Form, die dem rationalistischen Geiste 
des Aufklärers Thomasius entsprang, fand erbitterten Widerstand bei 
den mehr orthodoxen Christen, Theologen und Juristen (9 8) . Der 
Federstreit, der in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts viele 
Geister, besonders in Halle, Wittenberg und Leipzig, hinsichtlich der 
teuflischen Magie in großer Aufregung hielt, hat noch keinen Histo-
riographen gefunden. Wir begnügen uns auch mit nur wenigen Angaben. 
Der erste, der gegen Thomasius die Feder ergriff, war ein Anonymus 
mit seinen: „Unpartheyischen Gedancken" (9 9) . Zauberei und Hexen 
existieren gewiß, und die Bestrafung solcher abtrünnigen Wesen ist 
Pflicht des christlichen Staates. Herr Thomasius hätte den Autor 
Cautionis Criminalis besser lesen sollen, so hätte er den gerechten 
Prozeß verteidigt, aber den Hexenglauben nicht so ohne Gründe ver
worfen (1 0 0) . Thomasius äußerte sich darauf etwas vorsichtiger, beson-

( w ) Kurtze Lehrsätae, 1703, S. 12. 
( β 4 ) Ibid. S. 10 f. 
( e 5 ) Ibid. S. 8 „vor sieben Jahren". 
( β β ) Ibid. S. 11. 
(«") O.e. in Note 91, S. 2. 
( β 8 ) Hexenprozesse gab es um 1700 schon weit seltener als einige Jahrzehnte 

früher. In dieser Hinsicht fand Thomasius auch wenig Widerstand. Aber 
den Glauben an alle Hexenwerke wollte man ungeschmälert aufrechterhalten. 

(ββ) Von einem „Membrum des Collegii Curiosorum in Teutschland", s.l. 1703. 
( 1 0 0 ) O.e. Nr. 92, S. 45. 
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ders in Hinblick auf Bibelstellen, in einem Anhang zu der deutschen 
Ausgabe seiner „Kurtzen Lehrsätze" vom Jahre 1703 ( 1 0 1 ) . Eine andere 
Antwort: „Gründliche Abfertigung der unpartheyischen Gedancken 
eines ungenanndten Auctoris" erschien ebenfalls im Jahre 1703 von 
einem „Hieronymus a Sancta fide". Aber wieder neue Orthodoxe 
erschienen auf dem Plan, um die theoretische Möglichkeit der teufli
schen Magie zu verteidigen: Johann Schackius: „De probationc criminis 
maglie", Greifswalder Disputatio 1706, und Joh. Joachim Weidner: 
„Schediasma de scientia falso sic nominato", Rostock 1722. 

Inzwischen hatte Thomasius auch wichtige Mitkämpfer gefunden, 
wenn diese auch nicht immer seinen rationalistischen Unglauben teilten. 
Sein Kollege an der Haller Universität, Henricus В о d i η u s , Pro
fessor der Rechte, ließ im gleichen Jahre 1701, da Thomasius den 
Kampf eröffnete, eine Disputatio inauguralis verteidigen : „De fallacibus 
indieiis magiee" (1 0 2) . Der Traktat ist einer der ausgewogensten jener 
Zeit. Einerseits stellt er die Betrüglichkeiten des bisherigen Hexenpro
zesses an den Pranger und gibt namentlich an Hand der CCr. eine 
scharfe Kritik hierzu ( 1 0 3) . Anderseits will er weder dem Teufel noch 
den Hexen eine Wirkung in materiellen Dingen abstreiten; so will er 
auch Balthasar Bekker nicht in allen seinen Urteilen folgen. — 
Der zweite wichtige Mitkämpfer von Thomasius, der sich unbedingt 
auf dessen Seite stellte, war der Neffe des Johann B r u n n e m a n n , 
Jacob desselben Namens, mit seinem: „Discours von betriiglichen Kenn
zeichen der Zauberey" ( 1 0 4) . Auch diesem Hexenwahnbekämpfer ist 
die CCr. gut bekannt, sogar den Namen des Autors kennt er: „Ein 
Päpstler, aus dem Jesuiterorden, Nahmens Henricus (sie!) Spee... Ich 
muß gestchen, daß dieser Papist alle protestantische J. Consultos seiner 
Zeit damit beschämet" ( 1 0 5) . — Ein dritter Helfer, der Thomasius' 
Ansichten ein breiteres Wirkungsfeld verschaffte, war sein Schüler 
Johann R e i c h e , der 1703 und 1704 zwei Bände: „Unterschiedliche 
Schriften vom Unfug des Hexen-Prozesses" herausgab. In den ersten 
Band nahm er u.a. eine deutsche Übersetzung der CCr. und Meyfarts 
„Christliche Erinnerung" auf. Im zweiten Band erschienen Gabriel 
Naudé's Apologie („Schutz-Schrift"), und Berichte von dem „Teuffei 
zu Lodun" (Loudun) und von dem Prozeß gegen Ludwig Goffredy 
(Louis Gaufridy). — In den folgenden Jahren erschienen u.a. noch 
deutsche Ausgaben von den englischen Hexenwahnbekämpfem Wagstaff 

(101) O.e. in Note 92, S. 89-98. 
(10ß) Felix Martinus Brähm defendierte; 20. Okt. 1701, Halle. — Bodinus, 

geb. 1652, war seit 1693 Prof. in Halle, wo er 1720 starb. 
(103) y o n ¿eT CCr. sagt er: „qui liber dignus est, ut a quovis judice sagas 

punire cupiente, magna cum cura legatur" (o.e. S. 4 ) . Er lobt den 
„prudens autor" (S. 26) und glaubt, das Buch sei „ante aliquot lustra" 
geschrieben (S. 33) . 

(104) Halle 1708 unter Pseud. Aloysius Charitini; 1727 Neuaufl. unter eigenem 
Namen. 

(105) Vorrede Ausg. 1708, § IX. 
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und Webster (1 0 6) . Der erfolgreichste Mitkämpfer von Thomasius war 
aber sein Schüler, der preußische Rat Hermann Adolf Meinders von 
Ravensberg. 

Dieser M e i n d e r s war einer der Hauptfiguren in den Verhand
lungen, die den König von Preußen, Friedrich Wilhelm I., zu einem 
Edikt veranlaßten, das praktisch das Ende der Hexenprozesse in Preu
ßen bedeutete (1 0 7) . Es ist datiert 13. Dezember 1714 und verbietet 
jede Führung eines Hexenprozesses, es sei denn durch die Regierung 
und die obersten Justiz-Collegien selbst. Die Gerichte sollen also der 
Regierung die Akten unterbreiten und nicht mehr eigenmächtig han
deln. Diese Maßnahme war eine der wichtigsten, die Spee wiederholt 
vorgeschlagen hatte (1 0 8) . Auch sonst verrät das Edikt Spuren der 
Cautio, wo es nachdrücklich auf die gefährlichen Mißbräuche des He
xenprozesses : leere Indizien, unbegründete, schwere Folter und Verur
teilung Unschuldiger, hinweist. Meinders gab 1716 seinen Kommentar 
dazu, worin er wiederholt mit Beifall die CCr. und Thomasius' Theses 
anführt. Zweifellos hat also Spees Buch zu der Aufhebung des Hexen
prozesses in Preußen bedeutend beigetragen: die Männer, die die Maß
nahmen des Königs förderten, waren von den Gedanken der CCr. 
befruchtet. 

Nachdem Thomasius wohl nicht den Hexenglauben ganz vernichtet, 
so doch dem Hexenprozeß den letzten Stoß zu seinem Untergang 
gegeben hatte, griff er noch, wohl gleichfalls von Spee angeregt, den 
Foltergebrauch an (1 0 9) . Nach vielen Jahren hatte auch dieser Angriff 
auf einen schreienden Mißbrauch Erfolg. Im Jahre 1740 wurde von 
Friedrich dem Grossen, als eine der ersten Taten seiner Regierung, die 
Folter abgeschafft. 

Das 18. Jahrhundert; Ende der Hexenverfolgungen. 

Es ist hier nicht der Ort, der Aufhebung der Hexenprozesse in den 
einzelnen Ländern, sowie der Abschaffung des Foltergebrauchs nach
zugehen. Ein Einfluß der Cautio von Spee läßt sich hie und da ver
muten, aber es gab ja schon soviele vernünftige Geister, daß es schwer 
zu beweisen wäre. Nur dürfte hier noch die Hexenverordnung der 
Kaiserin Maria Theresia genannt werden. Diese erschien 1766 und 
bestätigte eigendich nur einen schon herrschenden Zustand der Unge-
bräuchlichkeit. Die Verordnung verbietet, „auf eitlem-alten Wahn, blo
ßer Besagung und leeren Argwöhnigkeiten" einen Prozeß wegen Zaube-

( ι α β ) Wagstaff: Gründlich ausgeführte Materie von Hexerey, Halle 1711; 
Webster sieh Note 91. Beide Werke wurden auf Anregung von Thomasius 
vom Mediker Christian Weißbach übersetzt. 

(10T) Wortlaut bei H. A. Meinders: Unvorgreifliehe Gedancken und Mónita, 
wie... mit denen Hexen-Processen... zu verfahren; Auf Königlichen Special-
Befehl... Lemgo 1716: S. 97-99; Meinders' Kommentar ibid. S. 100-152. 

(10S) CCr. 16. Frage, S. 55-59; 33. Frage, S. 159 u. 162. 
( l o e ) Disputatio de tortura in foris christianorum proscribenda, Halle 1705. 
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rei anzustrengen ( 1 1 0 ) . Alles beruht in dieser Sache auf „Betrug, Wahn
witz, Verstellung und Sinnesverrückung". Weil aber der Ratgeber der 
Kaiserin ihr zweiter Leibarzt, Antonius de Haen war, der in seinem 
„De magia liber" ( m ) unseren Spee und sein Buch so überschwenglich 
lobt, darf man hier wohl eine Wirkung der CCr. annehmen. 

So sah das 18. Jahrhundert endlich den Hexenwahn aussterben, und 
in dem aufgehenden Lichte der Einsicht erblickte man mit Schaudern 
die Tausende und Zehntausende von Opfern, die in der langen Nacht 
des Wahnes gefallen waren. Nun auch erst war die Zeit für die 
Geschichtsschreibung der Hexenprozesse reif: ein Zeitalter war abge
schlossen, man konnte sich besinnen und das Ergebnis buchen. Schon 
Jakob Brunnemann gab 1727 seine „Historische Anleitung von dem 
Zustande des Hexenprozesses vor und nach der Reformation bis auf 
ietzige Zeiten" heraus ( 1 1 2 ) . Ihm folgte bald die Sammlung von klei
neren Aufsätzen über merkwürdige Prozesse und wichtige klassische 
Hexenbücher von Eberhard David Hauber ( 1 1 3 ) . Diese beiden räumen 
der CCr. eine wichtige Stelle in der Bekämpfung des Hexenprozesses 
ein. Spätere Historiker haben nicht selten das Verdienst der Aufhebung 
der Hexenprozesse der rationalistischen Aufklärung zuschreiben wollen, 
aber man vergißt dabei allzu leicht, wie eigentlich Spees Schrift diese 
Aufklärer Thomasius, Jakob Brunnemann, Meinders und Friedrich 
Wilhelm I. von Preußen in der Hexenfrage aufgeklärt hat! Eben in 
den Jahren, wo der entscheidende Kampf geführt wurde, erschienen 
ja noch vier Auflagen der CCr. (1 1 4) und kein Werk jener Zeit, das 
die Hexenfrage behandelt, kann an dem alles überragenden Buch von 
Friedrich Spee vorbeisehen. 

Das 18. Jahrhundert erfuhr zwar noch einige aufsehenerregende 
Prozesse i 1 1 5 ) , aber für die Welt der Gelehrten war der verheerende 
ungerechte Hexenprozeß erledigt. Es blieb nur noch die von Theologen 
heftig umstrittene Frage, ob teuflische Zauberei überhaupt möglich sei 
und je eindeutig bewiesen werden könne. Über diese Frage entstand 
in der zweiten Hälfte jenes Jahrhunderts ein Federkampf, woran sich 
die Italiener Hieronymus Tartarotti, Francesco Scipione Maffei und 

(110) Vgl. Ludwig Rapp: Die Hexenprozesse und ihre Gegner aus Tirol, 18913, 
S. 55 ff., wo Wortlaut dieser Verordnung. 

f111) Erschienen 1775; Lob für Spee in der Praefatio, § XI-XV. 
( l l a) Als ¿weiter Teil seines „Discours" vom Jahre 1727. Vgl. oben S. 301 

und Note 104. 
(113) E. D. Hauber: Bibliotheca Magica, 3 Bde, Lemgo 1736-1741. Eine 

reiche Fundgrube für die Geschichte der Hexenprozesse. 
(114) Außer den schon genannten von den Jahren 1695 (Sulzbach) und 1703 

(Johann Reiche) noch zwei lateinische Ausgaben: 1718 wieder bei M. 
Endter in Sulzbach, und 1731 in Augsburg bei Franz Joseph Schenfaessel, 
mit einer Einleitung über den Autor Fridericus Spee. Man vergleiche die 
Übersicht der CCr.-Ausgaben in unserem IV. Anhang. 

(118) Die letzte Hexe, Anna Göldi, wurde 1782 in Glarus in der Schweiz 
enthauptet. 
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Ludovicus Muratori beteiligten ( 1 1 6) . Sie bestritten den Glauben an 
tätige Hexenkunst. Der Kampf griff nach Bayern über, wo im Jahre 
1766 der Theatiner Ferdinand S t e r z i n g e r einen akademischen Vor
trag „Von dem gemeinen Vorurthcile der wirkenden und thätigen 
Hexery" (117) hielt. Auch energische Verteidiger der Hexenkunst 
ließen sich vernehmen : zuerst der Jesuit Georg G a a r , der seine beiden 
Predigten, die er bei der Hinrichtung der letzten deutschen Hexe in 
Würzburg 1749 gehalten hatte, wiederholt mit neuen Zusätzen heraus
gab ( 1 1 8 ) . In diesen Diskussionsschriften ist von der CCr. noch kaum 
die Rede: Spee hatte ja in dieser Frage keine klaren Gedanken formu
liert. Übrigens hätten doch ein Georg Gaar und seine oft allzu leicht
gläubigen Mitkämpfer von Specs kluger Vorsicht vieles lernen können. 
Nun glaubten sie mit der Wirklichkeit der möglichen Hexenkunst oft 
auch die Richtigkeit der Hexenprozesse verteidigen zu müssen. Aber 
die Zeit war für diesen grausamen Wahn nicht mehr anfällig: man 
war von dem Wahn der Teufelsangst befreit und huldigte einem an
scheinend weniger gefährlichen Wahn: dem Wahn der Zulänglichkeit 
der Vernunft für alle Probleme des menschlichen Lebens. Wie furchtbar 
sollte sich dieser harmlose Wahn bald in der französischen Revolution 
und dann im Liberalismus des neunzehnten Jahrhunderts auswirken! 

Spee hat einen Wahn und ein Unrecht überwinden helfen, aber die 
Menschheit braucht noch immer Menschen seiner Art, um die vielen 
Wahngebilde jeder Zeit zu verscheuchen. Auch diese tapferen Menschen 
jedoch erwartet ein Schicksal, das der Cautio Criminalis beschieden 
war: Verkennung, Mißachtung und Widerstand, bis nach vielen Jahren 
die Menschheit endlich den Wahn verläßt, — um einem neuen Wahn 
anzuhängen. Und trotzdem ist die Arbeit von Spee nicht vergebens 
gewesen: sein Beispiel gibt uns das Vertrauen und die Hoffnung, daß 
es immer Menschen geben wird, die über ihre Zeit hinauswachsen in 
einer heldenmütigen Liebe für Gerechtigkeit, Wahrheit und Mensch
lichkeit. Und dafür soll man Gott danken. 

( l l e ) Hier. Tartarotti: Del congresso notturno delle Lamie, 1750; Fr. Sc. Mafíei: 
Arte magica dileguata, distrutta, annichilata, 1750; Lud. Muratori: Della 
forza della fantasia umana, 1750. 

(11T) München 1766; nach einem Jahr erweitert als Verteidigungsschrift gegen 
seine Gegner: „Betrügende Zauberkunst und träumende Hexerey... Mün
chen 1767. — Über diesen Federstreit vgl. Ludw. Rapp o.e. in Note 
110, S. 115-142. 

(118) „Christliche Anred rächst dem Scheiterhaufen worauff der Leichnam 
Marise Renatae, einer durchs Schwerdt hingerichteten Zauberin den 21ten 
Jun. A. 1749 auser der Stadt Wirtzburg verbrennet worden... von P. 
Georgio Gaar." Würzbg. 1749 und öfters nachher. Die Nonne Maria 
Renata scheint eine schwer geisteskranke, wohl auch moralisch verkom
mene Frau gewesen zu sein. 
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NACHWORT 

Der Teufel in den Hexenprozessen 

Den Teufel spürt das Völkchen nie. 
Und wenn er sie beim Kragen hätte. 

(Goethe: Faust; Auerbachs Keller.) 

Das Phänomen der Hexenprozesse hat für den Historiker etwas 
Rätselhaftes. Politische Ereignisse, Kriegsgeschicke und soziale Entwick
lungen lassen sich bei sorgfältiger Beobachtung aus den verschiedenen 
Kräften im Menschen erklären. Es gibt aber in der Geschichte der 
Menschheit bisweilen Erscheinungen, wozu die gewöhnlichen Katego
rien der historischen Wissenschaft keine ausreichenden Erklärungen 
erbringen können. Solchen Erscheinungen begegnet man auf dem Gebiet 
des Religiösen und des Moralischen : es sind besonders diejenigen Phäno
mene, wo das Gute oder das Böse im Menschen ein äußerstes Maß 
erreichen. 
Eine Erscheinung wie die des Zerstörers Deutschlands, Adolf Hitler, 
oder eines Tyrannen Joseph Stalins, kann man zwar mit den Kenntnis
sen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wissenschaft etwas 
begreiflicher machen und mit der psychologischen Analyse zu erklären 
versuchen; immer bleibt jedoch ein unerklärbarer Rest. Das letzte 
Rätsel solcher Erscheinungen weist in eine andere Welt hinüber; die 
letzte Erklärung liegt in der Welt der satanischen Mächte, im Wirken 
des Teufels. 

Man darf heute wieder den Namen des Teufels aussprechen und 
seine Wirklichkeit und Wirksamkeit emst nehmen, ohne sogleich als 
merkwürdiger Anhänger einer zum Fossil erstarrten Sekte aus dunkler 
Vorzeit betrachtet zu werden. Man darf heute wieder sagen, daß der 
Satan lebt, denn die Menschheit hat mit Grauen sein Wirken gesehen. 
Für Hellsichtige hat er sich verraten, trotz der sorgfaltigsten Tarnung, 
womit er noch immer die meisten täuscht. Man ahnt heute wieder das 
Wesen von Sünde und Teufel, und der moderne Roman weiß um die 
dramatische Wirklichkeit dieser übersinnlichen Mächte. Der Versuch 
ist darum hier am Ort, dem Wirken des Satans in der Geschichte der 
Hexenprozesse auf die Spur zu kommen. 
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Andere Erklärungen des Phänomens der Hexenprozesse lassen wir 
hier beiseite: die überwiegend rationalistische Wissenschaft hat sich 
bisher allzuleicht mit Erklärungen auf kulturhistorischer, soziologischer, 
religionsgeschichtlicher, medizinischer und psychologischer Ebene be
gnügt. Der unerklärliche Rest, oder vielmehr der hinter allen Erklä
rungen versteckte metaphysische Untergrund, wurde geflissentlich über
sehen und geleugnet. — Eben das war wieder eine schlaue List des 
Lügengeistes. 

Der Einfluß des Teufels also wirkte zuerst in dem Verbrechen der 
Hexerei selbst, in allen ihren Formen. Unkenntnis des christlichen 
Glaubens, oder gar offene Leugnung dieses Glaubens und Abfall, um 
die abergläubische Kunst der Magie zu pflegen, war immer ein Sieg 
des Gegners Gottes im Menschen. Die subjektive Schuld mag groß oder 
klein gewesen sein: Aberglauben und Magie sind mit dem christlichen 
Leben unvereinbar, sind also das Vorfeld des Teufels. Dies war der 
Anteil des Satans bei den Anhängern der Hexerei, ob sie nun in einen 
Prozeß gezogen wurden oder nicht. 

Wenn diese Menschen in den Prozeß kamen, konnte der Teufel seine 
Beute verlieren, wenn der Schuldige sich reumütig von seinem höllischen 
Hilfsgeist lossagte; wie immer das Band vorher gewesen sein mag. Aber 
auch konnte der Teufel weiter siegen, wenn der Verzweifelte zu Gottes
haß oder Selbstmord kam. — Erst recht die vielen Unschuldigen, die 
in den Prozeß gerieten, waren den Versuchungen des Teufels ausge
setzt. Leicht waren diese ja zur Verzweiflung zu bringen. Über die 
Schuld dieser Unglücklichen hat Gott schon sein barmherziges Urteil 
gefällt; wir finden aber in der Geschichte, Gott sei Dank, genug 'Hexen', 
die ihre schwere Prüfung geduldig entgegennahmen und dem Teufel 
kein williges Ohr verliehen. In vielen anderen aber scheint der Satan 
den Sieg davon zu tragen. 

Größer jedoch war der Sieg des Teufels bei den Richtern und Hen
kern. Die Grausamkeit und der Sadismus beim peinlichen Verhör 
nehmen oft so widerliche Formen an, daß man die satanischen Mächte 
leibhaftig am Werke zu sehen glaubt. Schon die Zeitgenossen der 
Hexenprozesse sprachen nicht selten ihre Überzeugung aus, daß im 
Prozeß selbst der Teufel wirke, in den falschen Richtern und in den 
bestialisch folternden Henkersknechten. Hier siegte der Teufel um so 
leichter, weil er unter der Tarnkappe der Gerechtigkeitsliebe und der 
Bestrafung des greulichen Verbrechens auftreten konnte. 

Mit gleicher List verbarg sich der Urheber des Bösen in den Ver
leumdungen, im Neid und Haß, in der Mißgunst und im Argwohn 
unter dem Volke, unter Gebildeten, Priestern und Predigern, die alle 
nur den Teufel in ihren Opfern, den Hexen, sahen, aber seine Wirkung 
im eigenen Herzen nicht spürten. Hier war der Sieg vollkommen: man 
glaubte, mit Gott den Teufel auszutreiben, während man tatsächlich 
mit Sünde und Teufel der Sache Gottes Abbruch tat. 
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Der Satan wirkt am erfolgreichsten, wo man ihn nicht sieht. Seine 
größten Siege erreicht er in jenen Zeiten, wo man nicht einmal an seine 
Existenz glaubt. Darum sah das 18. Jahrhundert die Revolution ; das 
19. Jahrhundert die Versklavung der Arbeiter; das 20. Jahrhundert die 
totalitären Staaten und die großen Kriege. — Aber auch innerhalb der 
Christenheit weiß der Teufel die subtilsten Vermummungen zu be
nutzen, um zu seinen Erfolgen zu gelangen. Sein erster Auftritt gegen
über der Kirche wird uns schon im Evangelium berichtet, und die 
Demaskierung durch Christus soll uns für diese Maske des Satans 
hellsichtig machen. Als Christus anfing, seine Jünger auf sein Leiden 
und seinen schmachvollen Tod vorzubereiten, „nahm Petrus ihn bei
seite und begann ihm Vorstellungen zu machen: 'Gott bewahre, Herr, 
das soll dir niemals widerfahren!' Er aber kehrte sich um und sprach 
zu Petrus: 'Hinweg von mir, Satan, Widersacher! Du bist mir ein 
Ärgernis, da du nicht nach Gottes Gedanken, sondern menschlich 
denkst.' " (Mt. 16, 22 f.) Petrus erlag der Versuchung, Gottes Sache 
mit menschlichen Mitteln sicher stellen zu wollen. Diese Versuchung 
wird an das Christentum immer wieder herantreten und ist deshalb so 
gefährlich, weil die Kirche für ihre Sendung in dieser Welt mit allen 
Mitteln dieser Welt arbeiten muß, ohne jedoch auf diese Mittel im 
geringsten zu vertrauen. — Dieser Versuchung nun erlag die Christen
heit, als sie mit irdischen Gewaltmitteln, die bald in Unmenschlichkeiten 
ausarteten, den Aberglauben der Hexerei zu bekämpfen versuchte. Es 
war ein glänzender Sieg des Teufels: man glaubte an ihn, mehr oft als 
an Gott, und man wollte ihn freimütig bekämpfen. Da steckte, er sich 
in die Maske der Hexen und ließ sich schrecklich bekämpfen. Man 
kämpfte jedoch nur gegen seine leere Maske und er selbst war schon 
in die Hexenverfolger gefahren. Die Selbstgerechtigkeit der Hexeninqui
sitoren, ihr fanatischer Haß, ihre Blindheit für das Unrecht, das sie 
taten, sind typisch die Folgen ihrer satanischen Besessenheit. — Das 
war also die Rolle des Teufels in den Hexenprozessen. Der Mörder von 
Anbeginn, der Vater der Lüge (Joan. 8, 44), bediente sich eines an
scheinend christlichen Eifers, um mit Lüge und Mord das Christentum 
innerlich und äußerlich zu zerstören. „Ihr werdet wie die Götter sein" 
(Genes. 3, 5) war seine alte Versuchung: die Hexenverfolger fühlten 
sich wie Götter, unanfechtbare Vertreter der zomenden Gerechtigkeit 
Gottes. Ihr Stolz stieß die Demut, die Wahrheit ist, aus, sodaß sie in 
ihrer Lüge ihren Mord nicht sahen. Selbst Opfer einer teuflischen 
Blindheit, raubten sie Unschuldigen das Lebenslicht und nicht selten 
auch das Glaubenslicht, während der Satan im Dunkeln sein Wesen 
treiben konnte. Die Tarnung war vollkommen! 

Und so erreichte er einen zweiten herrlichen Sieg, als endlich diq 
Menschheit aus dem Alpdruck des Hexenwahns erwachte. Er hatte 
sich so sorgfältig unter die Maske der Hexerei versteckt, daß bei der 
Entdeckung der Leere seiner Maske man ihn selbst für eine leere 
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Einbildung hielt. Man fragte nicht: wo hat er sich denn jetzt wieder 
versteckt, sondern mit der Vermummung glaubte man den Träger der 
Vermummung verschwunden. Sein Alibi war so gut gewesen, daß man 
nun seine Existenz leugnete. — Das war sein letzter Sieg in den Hexen
prozessen; den Vorteil davon genießt er schon jahrhundertelang. Den 
mittelalterlichen Teufel mit Pferdefuß und Hörnern hat man entlarvt 
und man glaubt: er sei also überhaupt nur ein eitles Hirngespinst ge
wesen. Die rationalistische Geschichtsschreibung gibt sich mit Schein
lösungen zufrieden und verkennt das mystenum iniquitatis, das sich im 
Hexenwahn offenbart. Der Lügengeist hat sich selbst weggelogen: der 
Teufel ist tot. 

So konnte er die letzte Lüge in die Welt setzen: daß auch Gott tot 
sei. Wo aber Gott tot ist im Menschen, lebt eben der Teufel in ihm. 
Der Mensch ohne Gott beweist das Leben des Teufels. — Man soll aus 
der Geschichte lernen, wie man einen Wahn überwindet: durch restlose 
Anerkennung der vollen Wahrheit, die ein befreiendes Mysterium 
bleibt. Dazu hat uns Friedrich Spee, der edle Mensch und mutige 
Priester, den Weg gezeigt. Seine Person, sein Name ist uns 'Hoffnung'. 
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ANHANG I 

Vollständiger Bericht eines Hexenprozesses 

Folgende Orginalakten beleuchten deutlich die verschie
denen Elemente des Prozesses, die wir an Hand der CCr. 
besprochen haben. Der Text spricht für sich. 

Diese Akten sind einer Sammlung entnommen, die 1811 
in Eichstätt erschien: Abdruck aktenmäßiger Hexenpro
zesse. Das Büchlein enthält fünf Berichte von Prozessen aus 
den Jahren 1590-1637. Jedesmal fängt der Beschuldigte mit 
Leugnung jeder Schuld an; die Folter und „starckhes Zu
reden" bringen ihn aber allmählich zum willigen Geständnis. 
Die Verhaftung geschieht jedesmal auf zehn bis zwanzig 
Denunziationen hin, und der Prozeß endet wieder mit 
mehreren zehn 'Besagungen' von Mitschuldigen. Die Schuld 
steht außer Frage ; der ganze Prozeß zielt nur auf Bekenntnis 
der einzelnen Hexentaten wie Schadenzauber, Ausfahrten, 
Wettermachen usw. hin. Der Herausgeber hat leider alle 
Namen weggelassen. Wahrscheinlich sind die Prozesse in 
Eichstätt selbst geführt worden; die Orginale sind inzwi
schen leider verlorengegangen. 

„Praesentibus. Hr. Ganzlers. Hr. Stadtrichters. Hr. Dr. N.N. Hr. Secretar N. 
Hr. D. N. Malefizschreiber. 

Montag den 15ten November ano 1637. ist uff reiffe Consultation der weid
lichen Herrn Hofräthe. N.N. Vulgo N.N. verdechtiger Hexerey halber beige
fangen, und uff 15 Constantes et Morte Confirmatas denunciationes umbstendtlich 
examinirt worden, immassen folgt. 

WIE SIE HAISSE ? 

M: N.N. ihres Alters bey 40 Jahr, wisse nit wie ihr Vater, oder Mueter 
gehaissen, oder von wann sie gebiertig, oder wo sie haussessig gewesen, oder 
wann sie gestorben. Mit ihren Mann N.N. hause sie nunmehr bey 23 Jahren, 
und in während Zeit 8 Kinder mit Ihm erzeigt, deren 5 noch bei leben, und 
darunder eins bei 2 Jahren alt, an Platern vor 21 Jahren, dass ander bei 6 
Jahren alt, vor 8 oder 9 Jahren, darvontwegen sie auffs Rathhaus gefodert, 
weilen es so gar gehlinng, und dass dritt vor 6 Jahren an Platern gestorben. 
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ABSOLUTIS GENERALIBUS. 
OB SIE IHR EINBILDEN KHÏND, AUß WASS URSACHEN 

SIE AN DIS ORT ERFORDERT WORDEN ? 
sagt, wiß änderst nit, allß daß sie für ein Unholder möcht herauf khommen 

seyn. 

JA ÄNDERST HAB MAN SIE NICHT GEBRACHT. SOLL DEROWEGEN 
EINEN ANFANG MACHEN, UND ZU ANDERN NIT URSACH GEBEN. 

Die sagt, woll alles leiden, aber bestehen Khinds nit, daß sie ein Unhold sey. 
Nach allen starkhen aber unbeweglichen und unfruchtlichen Zusprechen, und 

ermahnen, sind ihr alle auf sie erwachsene denunciationes, und reiffe Indicia 
vorgelesen, und was sie hierzu sage, absonderlich bespracht worden. 

Die sagt, auff die Iste Persohn (intera aber meldt sie, sie wolle gar gern 
sterben und lacht herziglich daher) wie sie es hab angeben, da sie doch nie 
nirgends gewesen. Die 2te habs wol khend. 3te, 4te, 5te, 6te sagts, sie sey 
ihr lebtag nie bei teuflischen Tänzen gewesen. 7. 8. 9. 10. und Ute sagts, sie 
wiß nichts. 12. 13. 14. und 15te spricht sie abermals, sie sey nie dabei gewesen. 

Nun wann sie im wenigsten sich nit veranthworten Kinden, sondern nur 
abermals vermeldt, sie wol gern sterben. 

OB SIE ABER STERBEN WÖLL WIE EIN UNHOLD ? 
sagt, waß Gott wöll, wöll sie auch. 

JA SO SOLL SIE NUR EINEN ANFANG MACHEN, WIE LANG SIE IN 
D l ß LASTER ODER MIT WAS CONDITION SIE DAREIN KHOMMEN ? 

Die Vermeldt, Ja Ihr Herren, ich will williglich hingehen, wo Ihr wollt, aber 
khein Unhold bin ich, so wahr Gott gemartert und peiniget ist worden. 

Derwegen man Corporis Inspectionem mit ihr vornemmen lassen, in welchem 
sich auff dem rukhen in der rechten seilen oder Schulterblatt ein Zeichen eines 
halben Creuzers brait, so bestochen, aber unempfindlich gefunden worden, allß 
mans aber an einen frischen Ort angezepft, hat sie sich gleich verrukht. sonsten 
auch noch gahr vil verdechtige Zaichen befunden, und befragt worden 

WOHER SOLCHE STIGMATA KHOMMEN ? 

sagt, wise es nit. der Teufl hab auch nie nit mit ihr zu schaffen gehabt. 
Allß nun in Gütte gar nichts mit ihr zu handeln gewesen, hat man sie ad 

locum torturje führen lassen. 
IN LOCO T O R T U R A . 

Nachdem sie zum Zug gebunden, und etwaß auffgezukht, hat sie vermeldt, 
Ja sie woll halt ein Unhold sein, doch gleich abgesprungen, und vermeldt, sie 
sey khein Hex. Derowegen man sie etwas über sich gezogen, und 2mal 3mal 
herabspringen lassen, mit Vermeldten, ia ein Unhold sey sie, aber gleich an
fangen zu bochen, sie khind nichts. Allß sie nun mit den lehren Zug besser über 
sie zogen, 

sagt sie, wahr zu seyn, vor 14 Jahren sey es im ledigen Stand geschehen. 
Nun wann sie dann vorhin vermeldt, daß sie schon bei 23 Jahren hause, wie 

ES DENN NUR 14 JAHRE SEYN KHINDEN ? 
hierauff bittende, sie hinab zu lassen, wolle die Wahrheit sagen. 
Nain, soll droben ein Anfang machen, ist ihr doch vergohnt worden. 
sagt allß sie auff den Stokh gelassen, vor 18 Jahren ungefährlich, nachdem 

ihr Mann einsmal aller bezecht anheimbs khommen, und ihr und ihren khindern 
gewinscht, (zu deme sie in dem khindbeth gelegen) dass Jung und alt der 
Teufl hinführen solle, und sie ihr gedacht, о wann er nur khem (und sintemalen 
Sie nun vorhin ein unzimliche Liebe gegen einen bekhenknecht getragen) habe 
er sie in Gestalt selbigen bekhenknechts gleich anderen Tags bei der nacht 
repraesentirt. Zwar sey er gleich in erster Nacht khommen, aber weilen man 
durchgehends ein licht Prent, und mit ihr nichts richten khinden, und sie 
vermeinet, er sey es, hab sie zu Nachts umb 10 uhr die Ungebühr mit ihm 
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getriben, sey gar ein khaltes wesen. Und nach verrichter Ungebühr sich zu 
erkhennen geben, hab ein grobe red gehabt, und begehrt sein zu seyn. Gott und 
unser lieben Frauen, und alle heiligen Gottes zu verlaugnen, und darbey ge-
trohet. darein sie wol einwilligen miessen. sey ihr aber laidt, woll sich wider 
recht zu Gott bekheren. 

OB DANN DER TEUFEL WEITER NICHTS AN SIE BEGEHRT ? 
sagt, ia alles Uebls zu stifften. 

MIT WAS MITTELN SIE SOLCHES THON SOLLEN ? 
respondet, Der Tcufl hab ihr ein grinlechtes Pulfer 8 Tag nach ihrer Ver

führung, und ein schwarzlechte Salm in einen Häfelein zu gestellt, welches sie 
zu leuth und Vieh verbraucht. 

OB SIE ABER NIT NOCHMEHR DERLEY MATERIA HABE ? 
sagt, nein, sondern erst vor 4 Wochen hab sie es ins Wasser geworfen. 

OB SIE IHRE BEIFANGUNG NICHT VORHER GEWUST ? 
sagt, nein, änderst nit, dann daß sie ihr Schwester, durch den Mattheß 

N. Unholden wachter warnen Lassen. 
OB SIE DENN MIT IHRER SCHWESTER AUCH AUSGEFAHREN ? 
sagt, nein, aber einander haben sie draissen bei teuflischen Tanzen gesehen. 

WIE DENN DER TEUFEL SIE, UND SIE DEN TEUFL GEHAISSEN ? 
respondet, den Teufl hab sie gokhelhaan, und er sie Shinterin gehaisscn. 

3 Wochen nach ihrer Verfihrung habe sie der Teufl getaufft, und etwas über 
den Kopf abgössen. 

OB ABER WAHR, WAS SIE BEKHENDT ? 
sagt, ia. abgeführt. 

Priesentibus deputatis. Hr. Stattrichter. Hr. Dr. N. et Malefizschreiber. 
Erchtag den 15ten Novembris 1637 vorgehollt, das gewöhnlich Gebett ver 

lesen, UND OB SIE ES MIT MUND UND HERZEN NACHGESPROCHEN, 
BESPRACHT WORDEN ? 

Die sagt, ia. und sonsten ihr ganze Aussag sey wahr, sagt nebens bei, sie 
förcht, sie khinde wegen ihrer grossen und schweren sinden nit mehr seelig 
werden. Dann sie Gott seit ihrer Verführung ahn, nimmermehr anbetten khin-
den. In wehrenden teufflischen Gehorsam hab er sie immer dar vast und vil 
geschlagen. Und erst heut in der Nacht hab sie zweimal was in den Stüblein 
rauschen hören, aber darumen nichts gesehen. Und eben izt hör sie im Examen 
waß rauschen. 

Worüber Ihr alle guette exempel, wie sie sich vorm bösen Feindt bieten, und 
versichern khinde, vorgehalten. 

Die sagt darauff: ia es sey richtig, wann sie draussen bliben wehre, daß sie 
nit seelig hett werden mögen. Wollte auch Gott, daß die ganze weldt dastiende, 
sie. wollt all ihr Missethat öffentlich bekhennen, woll auch für Euer Gestreng, 
und den herrn Doctor betten, daß sie sie haben lassen herauff к hommen. Offt 
habe sie der Teuffl in ihren gebett gepeiniget, daß sie geschrien, und ihren 
hauswirth erwekhet hab. hab baldt anfangen außspannend zu betten (O Herr 
Jesu Christe, stehe mir bei, und weil ich wider Dich so schwer gesindiget, so 
wirst du mich о Gott wider erheren.) 

Sintemalen sie vom Teuffl Pulfer und salben empfangen, als ist sie befragt 
worden, 

OB NIT MEHR PULFER UND SALBEN VORHANDEN ? 
Sagt, ia. In ihren Laden stehe ein Casten auff der linkhen handt, wie man 

von der Gassen hineingehe, der hab oben auff 4 schublädlein, under denen 
einem die salben zu finden seyn werden. N. wie denn auff beschehenes nach-
suechen 3 bixlein mit salben, und 1 mit Pulfer gefunden, und ins Ambthaus 
geliefert worden. 
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WEM SIE DENN MIT SOLCHER MATERI SCHADEN 
ZUGEFIEGT ? 

Mal ef acta. 
sagt Itens vor 8 oder 9 Jahren hob sie ihren Töchterlein N.N. ihrs Alters 

bei 6 Jahren, die teuflische salben an die Kerschen geschmirbt, zu essen geben, 
in maynung darvon zu sterben, wie sie denn bals crkhrankht, wahr in einer 
Stund todt und gesundt gewest, und derentwegen auf das Rathhaus gefedert 
worden, habs thon miessen auf befehl des teufls. Meldt nebensbei, wann ihr 
Mann nit so fromb gewest wehr, daß sie ihn ebenfalls umbringen müessen. 

2tens Immassen dann sie vor 13 oder 14 Jahren bei nächtlicher weill allß er 
geschlaffen (der Teuffl hab ein Pulfer gestrebt in Maynung, daß er nit erwachen 
khinde) die teuflisch Salben an beede Fiess, händt, rukhen, und nikh ge
schmirbt, in Maynung, daß er sterbe solle, wie er dann gleich in 3 tagen das 
peissende bekhommen, und noch biss auff dise Stund damit behafftet ist 
N. sagt, diss laster sey unbeicht. und wann es schon eine beicht, so sey der 
Teuffl gleich da, und laß ihnen khein ruh. seelig werd khein Unholdt, wann 
sie nit an die statt herauff khommen, und sie wollts ihnen under das Gesicht 
sagen. 

3tens. Ihrer gewesenen Hausfrau hab sie ihrem Söhnlein, bei 4 Jahren alt, 
vor 3 Jahren die teuflischen Salben in einen Muess zu essen geben, wie er 
gleich das Gfraiss bekommen, und in 2 Tagen gar gestorben. 

OB ABER WAHR, WAS SIE BISHER AUSGESAGT ? 
spricht, ia. nicht allein dass, sondern noch alles dass, was sie ferners sagen 

werde. 
Es folgen noch einige Malefizien durch Bcschmierung mit Salbe. 

Dabei beschuldigt sie eine ihrer Opfer: „Dise hab sie in das 
Laster der Hexerey gebracht und verfichrt. Revocai, und sagt, es 
sey ie ainmahl nit wahr." Auch will sie ihr eigenes Töchterchen 
durch Salbe erkrankt haben. 

Am nächsten Tag glaubt sie in ihrer Seite ein Geschwülst der 
Pest zu erkennen; der Scharfrichter Mathesen stellt aber fest, daß 
es nichts Besorgliches sei. Man fragt sie, welches ihr Anliegen sei. 

Die sagt, unser liebe Frau sey ihr heut Nacht ganz schön und schneeweis 
erschinen. Da anebens sich die verhaffte krankh gestellt, und vermuthlich auf 
revocation besonen, in sonderbarer bedenkhung, und allweilcn ihr gestern 
Vormittag angefangene Andacht erloschen, allß ist sie zu erfahrung dcß rechten 
grundts pro terrore ad locum tor tur i zur Ruethen gebunden, und etlich straich 
geben worden. Die sagt, nachdem sie khaum 3 straich empfangen, daß der 
Teufl schwarz Klaidt nit allein heut, sondern auch gestern zu Nachts zu ihr in 
ihr Cömerlein khommen, und die Unzucht mit ihr triben. Insonderheit sev er 
heut Nacht zwischen 11 und 12 Uhr khommen, und sie also gemartel, dass sie 
ihme nimmer halten khinden, und vermaint, rukh und lenden brechen ihr ab. 
Ueberdiß hab sie ihme de novo angelobt, nichts weiters zu sagen, sondern wolle 
ihne allein anhangen, und tacite vor den herren Commissariis sich so lang 
widersetzen, so sie immer khinde. Zudem hab ihr ihr Buelteufl versprochen 
wieder zu helffen, und beinebens befolchen, auf Mittl zu denken, Damit sie 
sich umbs leben bringe. Worauff sie nit underlassen, allweilen sie ihr erst vor 
14 Tagen zur Adern gelassen, selbige auf den rechten Arm die Medton Adern 
mit den negeln an den händten aines halben bazen brait auff zucrazen, in 
Maynung, weilen solche noch frisch, desto eher wieder eröffnen, und sich also 
unvermerkhter ums leben zu bringen, mit diser Intention, nachmals dem Teufl 
mit leib und seel ewig zu zufahren. 

Es folgen Fragen: wie sie dazu kam, die Pest vorzuwenden: Der 
Teufel gab es ihr ein; Wie sie sich ihm so willig ergeben konnte: 
Weil er sie so gewaltsam bedrängte. 

Nun dises auff sein selten gesezt, soll izo auff folgendes Antwort geben: 
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WAS DIESE 4 INS AMBTHAUß GELIFERTE, UND DARUNDER 2 M I T 
R O T H , UND AINS M I T WEISLECHTER SALBEN, UND AINS M I T 
WEISEN PULFER GESPIKTE BIXLEIN BEBEUTEN, SINTEMALEN SIE 
NUR VON EINEN ANFANGS GESAGT, UND ANGÈSTERN ALLß MAN 
I H R DIESE ALLE VORGEWISEN, DAS RECHTE N I T DARUNDER ZU 
SEYN, VORGEMACHT, UND GELAUGNET ? 

sagt, dise bixlein alle hab sie von ihren Gokhelhaan dem Teufll, leuth und 
vich zu schaden zuzufiegen, und insonderheit das volle erst vor 8 Tagen em
pfangen. Daß sie angestern gesagt, daß daß rechte nit vorhanden, daß sey alles 
wegen vorbeschribenen motiven, und auf Verhinderung des bösen Feinds ge
schehen. 

Hiemit aber sagte sie dem bösen Feindt wider ab, und sey des erbiethens, 
wann sie einen Sprung mehr machen sollte, daß man nach der schärpffe mit 
ihr verfahren sollte Ihre ganze Aussag sey eine solche Wahrheit, die sie getrau, 
vor Gott und der Weldt zu verantworten. 

Nacher in puncto malefactorum bespracht worden, die sagt, 
/tens. Vor 8 Jaren hab sie ihr eigene schwarze Kue mit den teufflischen 

Pulfer, welches sie auf den Gesott zu essen geben, umbbracht. nemblich sey 
in 2 oder 3 tagen gesundt und todt gewest. 

8tens. Vor 6 Jaren, hab sie ihrem Praunen ross das Pulfer ins Teuffls Nammen 
aufgestrehet, welches umbgefallen. 

OB ABER WAHR, WAS SIE BISHERO AUßGESAGT ? 
Spricht, ia. Abgefihrt, und verwahrt, und nebenbei ein besserer Bedacht 

zugestellt worden. 
Freytag den 19ten Novbr. ist die verhaffte vorgestellt, und bespracht worden. 
Die sagt, und meldt öffentlich, daß sie die Zeit ihres lebens weder Teuffein 

gesehen, noch vil weniger einen bey ihr gehabt. Und alles waß sie bisher aussge-
sagt, sey ein lautere Lug. Khind es auch in ihrem Gewissen und auff eingebung 
und abwendung Jesu Christi nit befinden, mit solchen lugen weiters fortzu
fahren. So hab sie auch ihr heut nacht wegen so weit heraußlassens ihr gänzlich 
vorgenommen, wann sie ein Messer haben khinde, sich in die Brust zu stechen, 
und zu ermordten, immassen sie 2mal an die Wächter begehrt, mit Vorwandt, es 
sey ihr der halskittl zu eng, sie wol ihn gern etwas auftrennen. 

Und so nun dise revocation angehört, und 2 rothe Augen, allß wann ihr der 
Teuffl begehrt hett heraußzureisen, gesehen, und ihr verstokht teufflisches Herz 
recht erkhenndt worden, allß ist sie dem Henkher in bokh zu spahnen übergeben 
worden. Welche bald hernach angefangen zu bitten sie auffzulassen, wolle alles 
sagen, was sie die Zeit ihres lebens gethan. 

OB ABER IHR VORGETHANE BEKHANDTNISS WAHR ? 
Die sagt, ia leider, nit allein das, sondern auch noch alles, waß sie aussagen 

werde. 
WAS DENN DIE URSACHE IHRES REVOCIRENS SEY ? 

Respondet, der Teuffl sey heut Nacht um 12 Uhr bey ihr gewest, und die 
Unzucht mit ihr getriben, und nebens befohlen, solle alles laugnen, waß sie 
gesagt, er woll ihr schon helffen, worauf sie animo repetendi torturae entlassen 
worden. 

Eodem post prandium. 
AUS WAS FÜR URSACH SIE DOCH H E U T VORMITTAG SO K R U M M E 
SPRING GEMACHT ? BEFRAGT WORDEN ? SOLL M I T DER P U R 
LAUTEREN WAHRHEIT HERAUß GEHEN. FORDERST OB IHR BE-
KHANNDTNIß WAHR, UND SIE EIN RECHTEN ANFANG G E M A C H T 
H A B ? 

Die ratificirts mit dem Wort, ja, und berichtet auch darnebens, daß der Teuffl 
nachdeme er heut Nacht bei ihr gewest nit allein Vertröstung geben ihr wider 
zu helffen, sondern sie auch noch daß befehlicht auf Mittl und weg zu denkhen, 
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damit sie sich selbsten umbbringen khinde, wie denn sie nit unterlassen ein 
Messer zu begehren, sich selbsten mit den halskittl zu erhenkhen, nacher die 
Zung auß den rächen reissen, und zu lezt, allß ihr khein Poss angehen, sich mit 
einen vorderen Finger erstekhen wollen. 

Nit ersettiget an deme, sondern es hobs der Teuffl noch starkh dazue ge
schlagen, und sie in ihre beede Augen gerissen (welche alle blau und roth) 
und mit dem Blueth so darauß geflossen, sich ihme auff ein neues mit leib und 
seel mit Fleisch und Blueth zu underschreiben an sie begert, gestalltsame er ihr 
ein papier dargebotten, und die linkhe handt zu schreiben, gefihrt, und diser 
neuen Obligation Innhalt seen gewesen „ich Schinterin will dein seyn mitt 
leib und mitt seel, Fleisch und Blueth, haut und mit haar, und alleß waß an 
mir ist in ewigkeit." 

Darauf! der Teufl solche verschreibung mit sich genommen, und begehrt 
solches mitt dem Mundt nochmal zu bekhräfftigen, diß sie gethan. ihr darauff 
versprochen, nur forthan zu laugnen, sie nit mehr zu verlassen, darauff wider 
verschwunden. Sey ihr aber von Grundt ihres Herzens laidt, daß sie es gethan, 
soll aber nit mehr beschehen. Worüber ihr eine lange Sermon gethan, und wie 
sie sich, wann sie vom bösen Feindt soll weiters angefochten werden, seegnen 
und beschiezen khinde. Auch nochmals mit ihrer Uebelsstifftung weiters fort
zufahren zugesprochen worden. 

Zwei Bekenntnisse von Schadenzauber durch Salbe bei Kinder. 
Ihr eigenes Kind sei jetzt noch krank am Kopfe; ein anderes 
Büblein habe sie getötet. 

Samstag den 20ten Novbr. ist N.N. vorberuf f en auch anfangs BEFRAGET 
WORDEN, WIE SIE LEBE ? 

Die sagt, wohl. Allein sey ihr so bang, und wisse doch nit warum. 

OB SIE ABER VOM BÖSEN FEINDT NICHT MEHR 
ANGEFOCHTEN WERDE ? 

Sagt, nein. 
WIE OFFT SIE DENN IÄHRLICHES UND MONATS, AN WAS 

ORTH, UND ENDT GEFAHREN ? 
AUSFAHREN. 

Respondet. Monatlich 2 und iährlichs bei 24inal auff einer Gabi, welche 
ihr der Teuffl gebracht, und sey allzeit schon geschmirbt gewest, und nichts 
derffen, dann daß sie nur auffsessen, in die Kuchen, Cammer, Stuben, Dennen, 
wo sie der Teufl dann angetrofen, damit aber ihr Mann nit erwachen khinde, 
so hab der Teufl ihren Mann ein Pulferlein zugestrehet, und wann sie aliso 
fortfahren wollen, hab sie gesprochen: hui oben zum Camin, ie Fensterloch ins 
Teuffelsnammen hinauß und nirgendts an, der Teufl sey vornen, und sie hinden 
gesessen. In wehrenden Fahren hab der Teufl ein feurigen straimen von sich 
geben, daß sie ein wenig gesehen. Die angestellte Pläz sind gewesen, die N.wisen, 
der Galgen, de N.berg und wann sie hinkhommen, habens vermaindt, sie habens 
alles von essen und trinkhen. Die Speisen seindt dem Schein nach Pratens, 
gesottens Fleisch, sindt ganz ungeschmag, auch sowol in hilz, allß sonst schwarz 
und grienen Schißlen auffgetragen, so gannz sießlecht, und ie gar ungestalltsamb 
wie ein luder sey. Proth und salz hab sie nit gesehen, den wein so weiß gewest, 
hab sie aus hilzen und irten bêcher getiunkhen. Der wein sey in Kriegen, und 
ledersekhen zugefiert worden, und sowohl fon der N.N. als der N.N. hingebracht 
worden. So haben sie sich auch bei den Malzeitcn auff Stil und benkh gesezt, 
seindt ihr auch wol auff den Galgen gesessen, und wehrend essen haben sie 
Gott gelestert, und beschlossen, was sie übls stiften wollen. 

So sey auch draussen gesagt worden vom Herrn Stattrichter, Hrn. Malefiz-
Comissariis, daß sie also mit den leuthen umbgehen, und khein Barmherzigkeit 
mit ihnen haben. Sey ihnen gebrediget worden, sie sollen nur wakher fortfahren, 
und sich nichts irren lassen, sollen nit abstehen. Der N. so gebrediget, sey ein 
kurzer diker Mann im schwarz bärdtlein gewesen, haben ein hilzen Predigstuell. 
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Solche ausfahrten beschehen an Erch- Donnerstag und samstagnächten um 10, 
und ie um 12 uhr, nachdem es an der Zeit des Jahrs. Lichter seindt dagestanden, 
welche die alte und arme Weiber halten, und sie selber einsmal ein licht zwischen 
einen Arm halten miessen. Nach solchen erheb sich ein Tanz, sez ein obrister 
Teufl in einen seßl aida, déme sonderbare erbietung beschehe, und sich mit 
dem Hindern vor ihn bukhen miessen. Tanze Paar und Paar mineinander herumb 
ganz unordentlich, gehe auf die seilen, und treibe die Ungebier mit einander. 
Die Spilleuth seindt ihres vermaines Pfeiffer und Geiger hab sie aber nit 
khendt bei solchen allgemainen Zusamkonfften seindt ie bey 50 ie mehr ic 
weniger Personen, und theils vermumt, und sonderlich die N.N. von N. darbei 
gewest, sey Alles an einen runden Tisch herum gesessen. 

Wann aber ein General teuflisches Convent gehalten werde, so sey ein solche 
Anzall, die unerzcllt sey. Und wann es Zeit gewesen wider auffzubrechen, so 
hab der Teufl gesprochen „hui fort mit euch ins Teufls Nammlen". Dis 
Ausfahren beschreibt sie sonst anderen gleich. Insonderheit hab sie bei den 
teuflischen Mahlzeiten gesehen, nemblich 

Complices. 

Itens. Die N.N. im N. Gäßl, habe sie vor 2 Jahren auff dem N.berg im 
Winter, inmittels auf dem N.berg, auf der N.wisen, das leztemal auf diser wisen 
bei teuflischen Malzeiten gesehen. Die hab auch tanzt, und mit ihrem Buelteifl 
in Gestalltt eines Schmidknechts, Unzucht getriben. Der hab ain hammer Flekh, 
ein kepplein auffgehabt. sie ie in einen schwarzen rokh, ie beiz allein, und je 
ein schwarzen rokh darüber auffgezogen. 

DEN 23STEN NOVEMBRIS. 
2tens. Des N.N.Weib hab sie bei 8 oder 10 mal und das erstemal vor 6 Jahren 

auff der N.wisen, und das leztemal vor 1% Jahren auff den N.berg, und 
immittelst auf den N.berg bei teuflischen Malzeiten gesehen. Die hab gessen 
und trunkhen, tanz und gesprungen, und insonderheit vor 1 Jahr sey sie mit 
ihr in des N.N. Keller gefaren. haben auch den Wein austrunkhen, sonsten 
seyen auch dabei gewest ihre beide Buelteufl. Die N.N. hab aufgetragen, sie in 
schwarzen Klaidern, ihr Buelteufl in Gestallt eines weisgerbers auffgezogen. 

Nun folgen einige Tage lang, vom 20. bis 26. November, An
gaben der Mitschuldigen, insgesamt 45 Namen! Bei jeder Person 
beschreibt sie die Einzelheiten der Kleidung, ihrer Handlungen usw. 
Jede denunzierte Person hatte einen eigenen Buhlteufel, je nach 
Bedarf in Manns- oder Weibsgestallt. 

OB ABER DIS WAHR ? WAß SIE ALSO ANGEBEN ? 
Die sagt ia, getraue ihrs auch vor Gott und der Welt zu veranthworten. wolle 

darüber beichten und Communiziren, und allsdann ihr leib und leben hergeben. 

Sacrilegi a. 
Freytag den 26sten Novembris 1637. sagt die verhafft N.N. 
Daß sie die Zeit an so lang sie in disen Laster ist, über 15 mahl nit gebeicht, 

und Communizirt. 
Itens. Under disen hab sie vor 14 Jahren allß sie Communicirt, die Heilige 

Hostia in ein Fazenet gethon, mit ihr nach Haus genommen, und anheims in 
ein garstiges Orth geworffen. 

2tens. vor 12 Jahren habe sie die heilige Hostia auf gleiche weis verunehret. 
3tens. vor 6 Jahren wider Communicirt, hab die heilige Hostia aus dem 

Mundt genommen, mit sich in ihren Garten genommen, auf das Prunnen 
gschwell gelegt, darauff mit einem Messer dermassen bestochen, daß daß heilige 
rosenfarbes blueth herauss geflossen, worauff sie solche samt den Tiechlein, 
welches bluethig worden, in den Pronnen gar hinabgeworfen. Anstatt des Gebetts 
habe sie gesprochen, daß dich der Hagl und der Donner erschlag. 

Unsern lieben herrgott hab sie ein Merdter gehaissen. Unser liebe Frau ein 
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gottloß weib. Andere heilige Gottes aber lewen, henkher, Schirgen, burger-
khnecht, und auffs allerspöttlichst so sie erdenken mögen titulirt. 

OB ABER WAHR, WAS SIE BISHERO AUßGESAGT ? 
Spricht ia. DEROWEGEN IHR EIN BEDACHT AUFF DAß WETTER

MACHEN UND KELLERFAHREN GEBEN WORDEN. 
WETTERMACHEN. 

Samstag den 27ten Novbr. sagt die verhafftete. 
Daß sie sich Puncto Wettermachens lang besonnen, aber über 8 nit machen 

helffen. 
Istens. Und daß erste vor 15 Jaren zwischen 12 und 1 Uhr bei ihren Garten 

haben sie aus Antrib des Teufls ein Wetter über das opst gemacht, in Maynung, 
daß es abfallen, und nichts gerathen solle, inmassen es dann beschehen. 

MIT WAß MATERI SIE SOLCHES GEMACHT, ODER WIE SIE 
ES ANGESTELLT HABEN ? 

Die will gar nit herauR. Und weilen sie sich nun schier auff ein Revocation 
ansehen lassen, allß ist Ihr der Matheß vorgestellt, nochmals befragt, OB SIE 
ES IN GÜETTE SAGEN, ODER WIDER AN DIE PEIN UND MARTER 
WOLLE ? BESPRACHT WORDEN. 

Die sagt, wolls bekhennen. Derowegen der Matheß wieder abgeschafft, und 
de novo examinirt worden. 

Die sagt, der Teuffl hab Ihr Painer von Khindern zugestellt, und befolchen 
ein Wetter darmit zu machen, welches sie der N.N. alß ihrer guten Gespillin 
geben. Die habs eingraben. Springt doch gleich wider ab, sie selbst habs ein
graben, und stellt sich sonsten in Ganzer Ihrer bckhanndtnus auch gar Kalt, 
alß nemlichen, sie vermain waß sie bisher außgesagt, daß sey wahr, und seuffzet 
darüber starkh, und sieht gänzlich einer revocation gleich. Derowegen Matheß 
ihr wider vorgestellet, und wie sie nun die Wetter zu machen gepflogen, exa
minirt worden? 

Die will weder mit einem noch anderen forth, sondern sagt nur „O himmel-
Königin stehe mir bei". 

WOHER IHR DENN DER RIß OB DEN LINKHEN 
AUG KHOMME ? 

Die sagt, NACHDEM IHR DER STIFL NUR AN FUß GETHANS, UND 
GAR NIT ZUGESCHRAUFT WORDEN : 

Daß der Teuffl heut Nacht umb 12 Uhr wider zu Ihr khommen, sie getrost, 
es werde schon besser werden, soll Ihr nit fürchten, es beschehe Ihr nichts. 
Darauff die Unzucht mit Ime 2mal verübt, sey in Gestalt des bekhenknechts 
gewest, hab Ihm wider auf ein neues versprochen sein zu seyn. Und meldt doch 
gleich wider, der Teuffl hab ihr nichts befolchen, allß allein, sie soll sagen, 
daß der Teuffl bei ihr gewest, und die Unzucht mit ihr getriben habe. 

Sintemalen tie nun in allen ganz kalt, und vom Teuffl starkh tentiret wird, 
allß ist sie pro terrore zur ruthen gebunden und etlich straich geben worden. 

Darauffmeldt und sagt siCj daß sie und die N.N. vor 15 Jaren die Painer, 
welche sie vom Teuffl empfangen, bei iren Garten ins Teuffb Nammen, eingraben 
haben, in Maynung, daß es ein Wetter geben, und daß opst selbigen Jars nit 
gerathen solle, inmasser es dann erfolgt. 

Will weiters nit herauß. 
Sagt aber auch nebensbei, der Teuffl habe ihr befolchen, weiters nichts zu 

sagen. Waß man sie gefragt, daß hat sie nacher gesagt, und also nur (wie man 
sagt) den langen Glauben gesprochen. Und nach langen abermaligen Zusprechen, 
allß man daß heilige Ave Maria geleuth, hat man ihr wider 3 Straich under 
wehrenden leuthen geben lassen. Aber sagt ie schwarz, ie weiß, und beschließlich 
meldtend, der Teuffl hab sie bisher gezwungen, daß sie so krumme Spring 
gemacht, wolle aber Ime nit mehr folgen. Der Teuffl habe ihr gestern zu Nacht 
mit seiner Krappen oder Platschen wider ein riss über daß linkhe Aug geben. 
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Darauff sie wider in dass examinirstiblein gefiehrt, und in puncto des Wetter-
machens bespracht worden. 

Die sagt, daß erste Wetter, so sie über das opst gemacht, sei gleich selbigen 
Tag erfolget, und solches von den Päumen herabgefallen. 

Daß ander Wetter hab sie vor 14 Jaren angestellt, daß sie dergleichen Peinlein 
gegen Abends uff die N.wisen eingraben in Maynung, daß es die Fietening 
erthrenkhen solle, immassen es dann gleich also anfangen zu donnern, und zu 
regnen, daß es die Fieterung sehr verthrenkht. 

Wir überschlagen einige weitere Geständnisse von Weitermachen 
und Raupenzauber. 

Abgefihrt, und ein Bedacht auff die Uneinigkheit zwischen den eheleuthen, 
geben worden. 

Mitwoch den Iten Decbr. ad examen beruften, und in obhabenden Punct 
bespracht worden. 

Die sagt, in disen Pnct wisse sie sich nit schuldig. Gott soll ihr Zeig seyn. 
Derowegen ihr ein Bedacht auff daß Kinderaußgraben geben worden. 

KINDER AUSGRABEN. 
Freytag den 3ten December. 
Die sagt, einmal vor 7. 8. oder 9 Jaren hab sie neben der N.N. ihr aigen 

Kindt auff dem Gottsacker außgraben helffen. Diß Kind sei schon bei 6 Jar 
in grab gelegen, und schon aller verwesen gewest haben die Painer 2 Tag und 
Nacht gedirt, gestossen auff einen Denglstokh, nachmals in ein Hafen gethan, 
zu Pulfer verprennt, und dem Teuffl zugestellt. Die N.N. ist diß nit gestendig. 
Und obs zwar der Teuffl noch öffter begehrt, so hab sie doch nit thon wollen, 
worauff sie geschlagen worden. 

Abgefihrt, und ein Verdacht auff die Verfiehrung geben. 
Samstag den Uten Decbr. 
Sagt sie, daß sie Niemand verfiehrt. 

KELLERFAHREN, 
" i n die Weinkeller, allß in des N.N. des N.N. des N.N. des N.N. des N.N., 

sey sie bei 40mahl gefahren. Dabei die N.N. und die N.N. gewesen. Da haben 
sie den wein gleich auß den Meß getrunkhen, ie wohl auch gleich auß den 
Pippen. 

In des N.N. stall sey sie auch gefahren, und das Vieh mit der beyhilff des 
Teuffls abgeritten, in Maynung, daß es sterben soll, sey aber nit erfolgt. 

In ihres gesinns Canuner sey sie gar offt khommen, und iren knecht N.N. 
getrukht, zwar er habs Ir offt zigen. 

SONSTEN WAß SIE SICH IM ÜBRIGEN BESOHNEN, UND OB I H R 
N I C H T S WEITERS BEIGEFALLEN ? BESPRACHT WORDEN : 

Die sagt, nain. Aber waß sie außsagt, daß sey eine solche Wahrheit, die sie 
Ihr getrau vor Gott und der Weldt zu veranthworten. Wöll aber auch darüber 
leben und sterben, und ihres Urtls gewerttig seyn. 

Worauff sie ad locum torturée gefiehrt, ihr alle Complices vorgelesen, und 
nochmal ratifizirt worden. 

Montag den 13ten. Erchtag den 14ten und Mitwoch den 15ten December 
hat die N.N. auff vorgelesenes Urgicht Alles wahr zu seyn mit Worth ratifiedrt, 
und Frey tag darauff den 17ten zimmlich wohl gestorben, und iustificirt worden. 

Aus diesen Akten ergibt sich klar, daß die Beschuldigte sich 
keines Lasters der Hexerei bewußt war. Nur die Folter und das 
Zureden der Richter bringt sie zu Geständnissen von Verbrechen, 
die unkontrollierbar sind oder jedenfalls nicht untersucht werden. 
Nach einem festen Schema muß die Angeklagte bei einzelnen 
Punkten des allgemein bekannten Hexenwerks sich irgendeines 
Verbrechens schuldig bekennen. Bei jeder Stockung hilft der 
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„Meister Matheß" sie über das Zaudern hinweg. Am Ende des 
wochenlangen Prozesses ist sie derart mürbe gemacht, daß sie ihr 
Geständnis mit einem Eide bekräftigt und darauf reuig stirbt. Ein 
Priester wird erst zu ihr gelassen, nachdem alle Aussagen ratifiziert 
worden sind und das Todesurteil ausgesprochen ist. 

ANHANG I I 

Aus Hexenakten von Fürstenberg 

Folgende Texte sind einer Sammlung bisher unveröffent
lichter Hexenprozeßakten des Gerichtes Fürstenberg ent
nommen, die uns kurz vor der Drucklegung unserer Arbeit 
unter die Augen kam. Wegen Raum- und Zeitmangels haben 
wir nur einiges aus dem dicken ( ± 600 unbeziffcrte Seiten) 
Folio-Sammelband übernommen. Bei einer anderen Gele
genheit hoffen wir diese Sammlung genauer untersuchen 
und das Wichtigste daraus veröffentlichen zu können. 

Der Sammelband, betitelt: „Acta criminalia de Processi-
bus contra Sagas et Maléficos ab anno 1601 usque 1663", 
enthält Prozeßakten aus den Jahren 1601 (weniges), 1631 
(vieles), 1648-1650 (einiges), 1659-1660 (sehr vieles) und 
1661-1663 (einiges). Der Inhalt besteht aus Protokollen von 
Verhören, Anklageschriften des Fiskals, Geständnissen, Bitt
schriften, Rechnungen der Gerichtsdiener und Ähnlichem. 
Einige zehn Todesurteile lassen sich nachweisen. — Der 
Band befindet sich im Besitz der Freifrau Baronin von und 
zu Brenken. 

A. G R U N D P R I N Z I P DER H E X E N V E R F O L G U N G E N 

Datiert vom 7. Mai sind folgende Sätze aus einem Gutachten, 
das ferner besonders die üblichen Indizien der Hexerei behandelt. 

„MaleficoSj venéficos et sortílegas esse est indubitata claritatis. Falleret enim 
Sacra Scriptura Exod. 22 v. 18, Levit. cap. 19 et 20, Deuter. 18 v. 10 seqq. 
et Jus Canonicum с 24 q. 1 „Si per sortiarias", Jus Civile lib. 3 tot. tit. de 
Maleficis. Frustra enim... positae ex leges statuts, si non esset sub jee tum. Nam 
non entis nulli sunt qualitates. 

Immo hsreticum est, dicere non esse magos, quinimo est de fide catholica, 
quia praxis in universo Christianismo foret frustra et omnes processus nulli. 
О quot innocentes periissent, quod Deus avertat et dicere pudeat! 

Vide Malleum Malef. q. 1, § prxterea et considera tempora et protocolla 
inquisitorum. 

Nota hac pagina fundamentum inquisitionis factum, quod ante omnia neces-
sarium, nam eo non pósito, cetera posila comiant necesse est." 
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В. VERTEIDIGUNG EINER HEXE, WOZU DIE CAUTIO 
BEITRÄGE GELIEFERT HAT 

Diese „Contradiction refutation undt Petition schrifft Elsen 
Grothen contra dagenden Fiscum" besteht aus zwei Teilen bzw. 
zu 8 und 14 Seiten Folio-Format, in sauberer Handschrift geschrie
ben. Sie ist einer der sehr seltenen Beweise, daß eine Verteidigung 
im Hexenprozeß also doch wenigstens möglich war; ob sie Erfolg 
hatte, läßt sich leider nicht finden. Ein Todesurteil dieser Else 
Grothen findet sich nicht in dem Sammelband, aber im Jahre 
1659 steht eine Enneken Grothen vor dem Hexengericht, die auch 
wohl wegen ihrer Verwandtschaft mit dieser Else in den Verdacht 
gekommen sein mag. — Beide Teile sind vom 26. August 1631, 
Fürstenberg, datiert. Der Name des Verfassers läßt sich leider 
nicht nachweisen. 

Es ist ein kluges Stück, das besonders die gegen die Angeklagte 
eingebrachten Indizien scharf analysiert und ihre Nichtigkeit über
zeugend darlegt. In der Kritik an der Beweiskraft des Gerüchts, 
der 'fama publica', und der Denunziation zeigt das Stück über
deutlich Einflüsse von Spees Cautio Criminalis. Kaum einige Mo
nate nach ihrem Erscheinen war diese also dem Verfasser schon 
derart vertraut, daß er unwillkürlich fast wörtlich die Gedanken 
Spees in seine Verteidigung aufnahm. 

Einmal nur nennt er die CCr. ausdrücklich näml. auf dem 
2. Blatt recto, wo er ausführt, daß das Gerücht von sehr geringem 
Wert ist als Indiz der Hexerei: „Vielmehr jemandt darauf in 
gefenkhehe vorhafft ahnzunehmen ist sehr mießlich undt gefehrlich, 
auch der rechten undt Reichsconstitutionen zu widder, also mehr 
hiervon Hermannus Goehausen tract, de sagis queest. 11 fol. 105 
et ante Шит (nicht zeitlich 'vor', sondern im Sinne des 'ргге?, 
'besser als') ipsissimis verbis Incertus Auetor, in dem rechtlichen 
bedencken in malefitz-sachen fol. 19." — Gerade diese letzte 
Seitenzahl ist beim Einbinden leider abgeschnitten worden. Jedoch 
bieten weder die Seiten 190-199 noch S. 19 der CCr. 1631 etwas 
über die 'Fama' ; also wohl ein Schreibfehler. — Mit der Bezeich
nung 'Rechtliches bedencken in malefitz-sachen' ist doch unzwei
felhaft die 'Cautio criminalis de Processibus contra Sagas' gemeint. 
Vielleicht war das Buch den Richtern so unbeliebt, daß der Advo
kat lieber diese weniger klare Andeutung wählte; ferner nennt er 
die CCr. auch nie mehr, obwohl er sie fortwährend zu seinen 
Ausführungen benutzt. 

Aus dem zweiten Teil dieser Defensions-Schrift führen wir einige 
Seiten an, denen wir die entsprechenden Stellen der CCr. zum 
Vergleich zur Seite stellen. An einzelnen Stellen, wie z.B. auf 
fol. 9 ν. und 10 г., sind die Fragmente wörtlich der Cautio entnom
men; andere Anführungen jedoch stammen aus sehr verschiedenen 
Fundorten. Der Verfasser dieser Verteidigung hatte sich offenbar 
so sehr Spees Gedanken und Worte zu eigen gemacht, daß er sie 
unbewußt in seine Ausführungen einflechten konnte: der ganze 
zweite Teil der Defensión ist im Grunde nur eine Zusammenfassung 
der dubia 44-49 der Cautio Criminalis. 
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(ССт. dub. 44, ratio V., p. 303) 

Non creditur denuncìationi seu testi
monio testium, qui infames sint, ut est 
communis Doctorum sententia; sunt 
autem sagae omnes hoc ipso quod sa-
gse sint maxime infames, ergo... 

(CCr. dub. 44, ratio V., p. 306) 

Nam sublato etiam omni jure posi
tivo, qui hoc modo infames sunt, eorum 
authoritas vacillât, aut saltern vacillare 
putatur, authoritate autem vacillante, 
vacillât quoque quod ei superstruitur, 
superstruitur autem testimonium cum 
id non probat nisi ab authoritate, ergo 
et testimonium talium infamium va
cillât. Si vacillât autem, merito in re 
gravissima, ubi de capite hominis aga-
tur, rejicitur; dictât id recta ratio, non 
tantum Jus positivum prjescribit. 

Nam utique contra naturam rei est, 
et omnem penitus rationem, ut quem 
ponis conclamatx authoritatis esse; ex 
eius authoritate seu veracitate argu
mentum ducas. 

(ibidem, p. 307) 

Quare ulterius cum nullum homi-
num genus ex natura rei ac juxta om
nium communem sensum majore la-
boret infamia seu prìesumptione men-
dacitatis, quam quae sagae judicatae 
fuerint, id est patris mendaciorum 
discipulae; sequitur sane nullum quo
que infamium hominum esse genus, 
quod minus ex natura rei ad dicendum 
testimonium admitti possit, et hoc mi-
ror Binsfeldium non advertisse. 

(CCr. dub. 44, ratio VII., p. 307) 
Docent omnes Jurisconsult! (p 308), 

ac Theologi in nullis criminibus quan-
tumcumque exceptis sestimari seu ad
mitti testimonium inimici sive hostis, 
intellige capitalis, idque ex jure na
turali. Praesumitur enim cum sit hostis, 

(foi. а г.) 
...auch ex Jure et D D . zu bescheinen, 
quod non sit credendum denunciatio-
nibus sagarum aut maleficarum. So 
habt von erst keinen zweiffell bei den 
rechtsverstendigen, quod non valeat 
testimonium testis infamis; quod autem 
qui de se confessus est crimen magiae 
sit infamis, nullum habet dubium. 

Quare cum istius authoritas vacillet, 
aut saltern vacillare putetur, quis vel
ie! isti credere, cum non credatur furi 
denuncianti socium suum... Quare 
cum authoritate vacillante, illud quo
que vacillet, quod ei super aedificatur 
aut superstruitur, quod est testimo
nium, quod non valet, ñeque probat, 
nisi ab authoritate testantis ас depo-
nentis. Ergo sequitur quod non valeat 
depositio sagarum et minime eis cre
dendum sit, in re tarn gravi, ubi de 
corio, (fol. 8 .) sanguine, vita ас sa
lute hominis agatur, quare potius in 
re tam difficili, occulta et periculosa, 
rejici potius istarum testimonium de
bet, dictante id omni jure et recta 
ratione. 

Nam contra naturam rei est, ac con
tra omnem penitus rationem, ut ei, 
quern dices mendacem esse, et nullius 
authoritatis, debeamus credere, et ex 
istius testimonio, authoritate et vera
citate argumentum et probationem su
mere, et quo jure id probare possis, 
non video. 
Constat enim nullum hominum genus 
ex natura rei ас juxta communem 
omnium doctorum opinionem et sen-
tentiam majori laboret infamia et 
pracsumptione mendacitatis, quam 
quae vere sagae judicatae fuerint, id 
est patris mendaciorum discipulae; et 
consequenter quoque dicendum est, 
nullum quoque esse genus homi
num quod minus ex natura rei ad di-
cendem testimonium admitti debeat, 
maxime in hac difficili, occulta, obscu
ra et criminali causa, ubi alias pro-
bationes luce meridiana clariores re-
quiruntur. 
(fol. 8 υ.) 
Vors ander ist auch gültiges Rechtens, 
quod in nullis criminibus, quantum-
cumque exceptis, admitti possit vel 
debeat testimonium inimici vel hostis 
capitalis. Praesumitur enim cum sit 
hostis, animum nocendi ac proinde 
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nocendi studium ас proinde mentiendi: 
Autores omitto ne frustra in re omni
bus indubitata charlas impleam: sed 
negari non potest qua: verse sags sint, 
juratas esse humani generis et inno-
centum hostes capitales, quae nemini 
non male velint ac nocere cupiant, si 
in earum sit potestate. 
(CCr. dub. 46, Ratio II, p. 328) 
...nihilo tarnen minus fallaces denun-
ciationes cssent ob periculum decep-
tionis ipsarum Sagarum. Nam constat 
et conceditur etiam ab adversariis, sa
gas non semper realiter ad conventus 
et tripudia sua transferri, sed saepe 
per solam imaginationem, sic ut doe-
mone seu per se, seu per adhibita 
naturalia medicamenta phantasiam 
varie commovente, existiment fuisse, 
vidisse et fecisse, quae nee visa пес 
facta ullibi sunt, perinde ut iis accidit, 
qui in sonrno non veris rebus, sed 
eorum imaginationibus luduntur.. . 
Quin imo valde credibile esse, quod 
sags sacpius phantasticis huiusmodi 
translationibus et conventibus quam 
veris fruantur, docet Tannerus Theo-
logicE tomo 1., disp. 5., q. 6., dub. 7. 
(CCr. dub. 44, ratio V., Dices, p. 303) 

Deinde non sat intelligo, quo tan
dem modo tortura infamiam abstergat, 
nam quicquid id est ex quo cuiquam 
infamia adhseret, id utique non anni-
hilatur per torturam, ergo consequen
ter пес infamia: Exempli gratia infa-
mis Gaia est, hoc ipso seu ex ea causa, 
quia saga esse deprehensa ac confessa 
est. 

An cum torquetur desinit esse saga? 
Non desinit, nee desinit igitur adhuc 
infamis esse, manente enim causa ma-
net effectus. 

(CCr. dub. 45: „Лп saltern denuncia-
tionibus credi debeat ob denuncian-
tium pœnitentiam?", p. 318) 
(ibid. ratio I., p. 318) 

Denunciationes hodie fiunt, et in acta 
referuntur antequam de (ƒ>. 319) con
versione et pcenitentia cum denun-
ciantibus actum fuerit... Frustra igitur 

mentiendi habere; sed quis negare po
test, quod verse sagje non sint j u r a t s 
humani generis et hominum innocen-
tum capitales hostes, quae semper a suo 
magistro sathana vehementer incitan-
tur, ut quatenus possint noceant inno-
centibus. 

(fol 9v.) 
Quare in hac causa ardua nihil illis 
omnino credendum est, cum etiam 
constet, quod verse sagz non semper 
realiter ad conventus et tripudia trans-
feranter, sed s<epe per solam imagina
tionem sic ut dœmone vel per se vel 
per adhibita naturalia medicamenta 
phantasiam excitante, existiment se 
fuisse in saltis ac ibi vidisse et fecisse, 
quie tarnen nee visa пес facta ullibi 
sunt, uti exponit et tradii Tannerus 
de eiusmodi phantasticis translationibus 
et conventibus sagarum tom. 1., disp. 
5., quest. 6., dub. 7. 

(fol. 10 υ.) 
Doceat igitur (Fiscus) per jura, quo 
tandem modo infamiam abstergeant, 
nam quicquid id est ex quo cuiquam 
infamia adhseret, id utique non anni-
hilatur per torturam. Ergo neque in
famia. Exempli causa (/oí. 11 r.) quod 
Titia vel Gaia sit venefica, hoc ipso 
etiam infamis est, non tarnen desinit 
esse venefica vel saga, licet sit ali-
quoties torta. 

Ergo cum ita torta, non desinat esse 
venefica, пес infamis. Infamia etiam 
non purgatur; manente enim causa 
manet effectus. 
(fol. И г.) 

Irret darumb auch nicht, daß artic. 8 
von klagenden Fisco asserirt wirtt, alß 
solle denuncians Mcineke Kroger auf 
seine denunciation bestendig gestorben 
sein, quod tarnen non credit defensor, 
undt mochte wol gern wissen, woher 
undt womit ihr Fiscus solhes gewiß be
weisen konte. 

Ex quo enim secundum praxin hodier-
nam denunciationes sagarum in acta 
referuntur, antequam de vera pceni
tentia et conversione istarum constat. 
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sagarum pœnitentia obtenditur, ne 
earum denunciationes contemnantur... 
(ibid. ratto III., HI., p. 324) Denique 
impossibile erit umquam certo scire, 
an Titia vere, an falso pœnituerit... 
(ibid. ratio III., IV., p. 324) Non de
suní magnjc causse, cur Titia volet 
fingere et cur deemon eam ad fingen-
dum impellere. 

(ibid. ratio III., p. 323) Nam I. cla
mant inquisitores, dœmonem sua man-
cipia ad gravissima quéeque et inaudita 
omnibus seculis scelera jam primum 
vehementissime compellere: quid mi-
rum igitur aut incredibile fuerit, si 
impellat quoque ad fingendam pœni-
tentiam. 

(CCr. dub. 45, ratio III., IV., p. 325) 
TJtuntur igitur occasione sua generis 
humani hostes et qua libidine [(ibid. 
p. 324) Videt Tit ia. . . posse se inno
centes, qu2E communis ei cum dœmone 
voluntas est...] nocendi innocentes de
nunciare, eadem et denunciationes ut 
infirma: non sint, ficta sancì itale ves
tire volent. 

(CCr. dub. 50: „An Judex alterutram 
sententiam secure amplecti possit, seu 
nostrani quœ contemnit, seu aliorum 
quœ magnifacit denunciationes?") — 
„Respondeo: (Ratio IV.) Judex sequi 
debet securiorem interpretationem." 

frustra illarum pœnitentia et convenio 
obtenditur, 

cum certo fieri non possit, 
an Titius vel Caius veneficus vere vel 
falso pœnituerit, possunt enim aliquan-
do multum ас агіге causse ilium, ad 
fingendam pœnitentiam compellere. 
Wie dan solhes bev den Inquisitoren 
und Richtern keinen Strcitt, quod 
Sathan qui mille artifex, fugiens ve-
ritatem, et amans mendacium soleat 
sagas, maneipia sua, ad gravissima 
quaeque et inaudita omnibus seculis 
scelera compelleie, cur igitur non 
ctiam impellet ad fingendum pœniten
tiam et conversionem cum non magi? 
appelât quam perniciem hominum 
innocentium. 
Deretwegen dan auß andreib ihres hern 
undt Bülers mussen und werden viel-
mahls die Zauberschen getzwungen 
(foi. 11 v.), daß .«ie die unschuldigen 
nominiren, undt darauf sterben, iimu-
lantes pœnitentiam, et recordantes, 
quod illarum depositionibus alias non 
credatur. 
Damit sie dan andere gleich sich in 
äußerste verderb setzen, sich dagegen 
wahren können, 

utuntur isla occa
sione tales generis humani hostes, 
qua; communis istis cum dsmone vo
luntas est, ita ut qua libidine nocendi 
innocentes denunciare, eadem etiam, 
ut denunciationes ut infirmée non sint, 
ficta pœnitentia et sanctitate vestire 
solet. 

Ne igitur insontes periclitentur, non 
est credendum sagarum denunciationi-
bus, maxime cum in casu dubio Judex 
debeat semper inclinare in benigniorem 
partem, in erkanntnuß nun solcher 
rechten bittet Defensor beklagtinnen 
zu relaxiren undt zu absolviren desuper 
omni meliori modo implorando. Salvis 
ulterioribus. (Schluß.) 

C. EINIGE BEKENNTNISSE VON HEXEN 

Bei der Durchsicht des Sammelbandes der Fürstenberger Hexen
akten hatten wir uns auch einige Protokolle von Geständnissen von 
Angeklagten vermerkt, in der Absicht, diese abzuschreiben. Da 
öffnete sich aber ein neuer Einblick in den grausamen Betrug des 
Hexenprozesses: diese Bekentnhformulare sind sich alle völlig 
gleich! Wir fanden acht solche Geständnisse, wovon wir nur zwei 
hier wiedergeben. Jede Hexe sollte also vor ihrer Hinrichtung 
genau dasselbe bekennen, was alle vor ihr schon bekannt hatten. 

322 



besonders ihre Denuntiationen aufs neue bekräftigen. — Aber 
welch einen Abgrund des Unrechts bedeckt die Aufschrift 'genö
tiget' ? — Diese beiden 'Hexen' Meineke und Agathe Brielon sind 
am 1. Juli 1659 'justificirt' worden. 

„Meineke Brielon hadt genötigedt undt ungenötiget bekant. 
1 ) Daß er das abscheuliche Laster der Zauberei in seiner Jugendt undt kindt-

heidt gelehrnet, Gott ab undt dem teuffei zugesagt habe. 
2) Daß er solche Zauberkunst probirt sich selbst undt seinem Nebenmenschen 

damit Schaden zugefüget. 
3) Die übrigen so midt undt beneben ihm auff den dantzplätzen gewesen, 

welche er da gesehen, daß die aber so schuldig sein wie er, auch niemandt 
unrecht besagt habe. 

4) Daß er darauf f leben und sterben, undt daß solche seine Auflage also wahr, 
beij Gott dem allmechtigen an jenem Tage bey deßen Gestrengen Gerichte 
verandtworten, auch daß ihm nich Unrecht geschehen daß gantze Gericht 
vertretten wolle." 

„Agathe Brilon hat genöttigedt undt ungenöttigedt bekandt. 
1) Daß sie das abschewliche Laster der Zauberey in ihrer Jugendt gelehrnet, 

Gott ab undt dem deuffel zugesagt habe. 
2) Daß sic solche Zauberkunst probirt, sich selbst undt ihren Nebenmenschen 

Schaden damit zugefügedt. 
3) Die übrigen so mitt undt beneben ihr auff den dantzplätzen gewesen, welche 

sie da gesehen, daß die eben so schuldig sein wie sie, auch niemandt unrecht 
besagt habe. 

4) Daß sie darauf leben und sterben, undt daß ihre Aussage also wahr, ahn 
jenem Tage beü Gott dem allmechtigen undt deßen Gestrengem Gericht 
verandtworten, 

5) auch daß ihr (nicht; fehlt im Ms.!) unrecht geschehen, daß gantze Gericht 
vertretten wolle." 

ANHANG I I I 

Literatur zur Geschichte Hexenprozesse 

In diesem Verzeichnis führen wir nur die wichtigste Li
teratur auf dem Gebiet der Hexerei und der Hexenprozesse 
an. Eine ausführliche Bibliographie zu diesem Thema, die 
es für Deutschland noch nicht gibt, haben wir in Vorbe
reitung und hoffen wir in einigen Jahren herauszugeben. 
Darum auch werden hier keine Neuauflagen und keine 
Übersetzungen der Werke vermerkt. — Die älteren Werke 
werden mit dem Titel und der Jahreszahl ihrer Erstauflage 
angeführt; die von uns benutzte Ausgabe steht zwischen 
Klammem. 
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ANHANG IV 

Ausgaben und Übersetzungen der 
Cautio Criminalis 

1631: Cautio Criminalis seu de processibus contra sagas Liber, ad Magistratus 
Germanise hoc tempore necessarius, Tum autem Consiliariis, & Con-
fessariis Principum, Inquisitoribus, Judicibus, Advocatis, Confessariis 
Reorum, Concionatoribus, Cseterisq: lectu utilissimus. Auctore Incerto 
Theologo Romano (oder: Orthodoxo). Rintelli, Typis exscripsit Petrus 
Lucius Typog. Acad. M DC XXXI. (8° [8] und 398 Seiten.) 

(Für die drei Titelausgaben siehe oben S. 80.) 
1632: Cautio Criminalis seu (usw. genau wie 1631) ...Theologo Romano. 

Editio Secunda. Francofurti, Sumptibus loannis Groruei Austrii. An~o 
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M D C X X X H . (8o [161 und 459 Seiten.) 
1632: Cautio Criminalis... Coloniœ Agrippinse (So Angaben bei Sommervogel-

De Backer: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, VI I , 1896, S. 
1425). Scheint aber eine falsche Angabe zu sein; diese Ausgabe ist 
ferner unbekannt. 

1647: Cautio Criminalis seu (usw. wie 1631) ...Theologo Romano. Edilio 
Secunda, Primum in Germania, Postea Posnanise, Officina Alberti 
Reguli, Anno MDCXLVII impressa. (8° [32] und 429 Seiten.) 

1647: Gewissens-Buch von Processen gegen die Hexen an alle Hohe Obrigkeiten 
in Teutschlandt auß nothringen motiven geschrieben. Insonderheit den 
Räthen, und Beicht-Vätcren der Fürsten, den Inquisitoren, Brandt-
Meisteren, Richteren, Advocaten: Beicht-Väteren der Armen Beklagten 
und Gefangenen: Predigeren auch anderen Leuthen sehr nützlich und 
nothwendig zu lesen. Anfangs Ohne Nahmen in Lateinischer Spraach 
außgegangen, Jetzo in die Teudtsche Ubergesetzet Durch JOHAN 
SEIFERTEN von Ulm, der Zeit Schwedischer Feld-Prediger. Bremen 
In Verlegung Jost Köhlers Buchhändelers. Gedruckt bey Jacob Köhler 
1647. (8° [16] und 200 Seiten.) 

1649: Cautio Criminalis seu de Processibus contra Sagas liber, das ist Peinliche 
Warschawung von Anstell: und Führung deß Prozesses gegen die ange
gebene Zauberer, Hexen und Unholden: An die Obrigkeit Teutscher 
Nation, so wohl auch Deroselben Räthen, Beichtvättern, Commissarien, 
Inquisitoren, Richteren, Advocaten, Priestern und Predigern und an
deren sehr nützlich und nötig. Durch einen unbenahmpten Römisch: 
Catholischcn an Tag gegeben, Nunmehr Dem gemeinen Vatterland 
und männiglich zum besten ins Teutsch trewlich übersetzt sampt einem 
ordentlichen Register durch H.S.S. Franckfurt am Mayn Bey Anthoni 
Hummen, Ашю M DC XLIX. (4° [16] und 217 Seiten — irrtümlich 
steht ab S. 200 immer 300.) 

1657: Cautio Criminalis (usw. wie die vorige Ausgabe) ...Amsterdam 1657. 
(So Angaben bei Sommervogel, siehe unter 1632. Scheint wieder eine 
falsche Angabe zu sein.) 

1657: Waerborg om geen quaed hals-gerecht te doen. Dat is: Een boek ег-
toonende hoemen tegen de Toovenaers procedeert. Aen de Magistraten 
van Duytschlandt, in dese tijden zeer noodtsaekelijk ; als mede zeer 
nut gelezen voor de Raden, en Biecht-vaderen der Princen, Rechteren, 
Advocaten, Biecht-vaders van gevangenen, Predikanten, en alle andere 
menschen. Beschreven door een Roomsch Godt-Geleerde. Vertaclt door 
N.B.A. Met een Voor-rede van het wegen der Toovenaers tot Oudc-
water. t'Amsterdam, voor Jan Hendriksz ende Jan Rieuwertsz, Boek-
verkoopers Anno 1657. (12° [32] und 513 Seiten.) 

1660: Advis aux Criminalistes, sur les abus qui se glissent dans les Procès de 
Sorcellerie. Dédié aux Magistrats d'Allemagne. Livre très nécessaire 
en ce temps-су, à tous Juges, Conseillers, Confesseurs (tant des Juges 
que des criminels), Inquisiteurs, Prédicateurs, Advocats, et même aux 
Médecins. Par le P.N.S.J., Théologien Romain. Imprimé en Latin 
pour la seconde fois à Francfort, en l'année 1632. Et mis en Français 
par F.B. de Velledor, M.A.D. A Lyon, au dépens de l'auteur. MDCLX. 
(8° 336 Seiten.) 

1680: Frédéric Spée: Czarownica powolana, albo krotka nauka y przestroga ζ 
strony czarownie. Poznan 1680. (4°...) — (Diese Angaben nach 
Sommervogel; siehe unter 1632. Er übersetzt den Titel: Saga ad 
Judicium vocata, seu brevis instruetio et monitum de sagis.) 

1695: Cautio Criminalis seu De Processibus contra Sagas liber, Magistratibus 
Germanise hoc tempore summe necessarius, pneprimis Consiliariis et 
confessariis Principum, Inquisitoribus, ludieibus, Advocatis, Confessariis 
Reorum, Concionatoribus, aliisque lectu utilissimus. Solisbaci, Sumpt. 



Martini Endteri, Bibl. Anno M DC XCV. (8o [24·] und 408 Seiten.) 
1703: (Abdruck einer deutschen Übersetzung der CCr. in der Sammlung: 

„Unterschiedliche Schriften von dem Unfug des Hexenprozesses" von 
Dr. Johann Reiche, 1703, S. 49-356. — Diese Angaben nach Hauber : 
Bibl. Magica, Bd I I I , 1741, S. 18; Sommervogel kennt sie nicht.) 

1714: (Titel wie 1680) ...Gedani (Danzig) apud J.D. Scholl, 1714. (12°.) 
(Angaben nach Sommervogel.) 

1718: Cautio Criminalis seu (usw. genau wie Titel 1695 einschl. Verleger.) 
Anno MDCCXVII I . (8° [24] und 408 Seiten) 

1731: R.P. Friderici Spec, è Soc. Jesu. Cautio Criminalis, seu de processibus 
contra sagas liber (usw. wie 1695) ...utilissimus. In defensionem Reces-
sus à magis communi Doctonim opinione, in inquirendo & procedendo 
contra Maglie suspectes, selcctus, Accessione Instructionis pro forman-
dis processibus in causis Strygum, Sortilegorum, & Maleficorum, à 
Sancta Romanae, & Universalis Inquisitionis adversus Hzereticam Pra-
vitatem Generali Congregatione Anno 1657 pracscriptíe, locupletatus 
per A.D.M.C.A. cum licentia superiorum. Augusta; Vindelicorum, 
Sumptibus Francisci Josephi Schenfaessel, Bibliopolx,, 1731. (8° [8] 
und 432 Seiten.) 

1939: Friedrich von Spee Cautio Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen 
der Hexenprozesse. Deutsche Ausgabe von Joachim-Friedrich Ritter. 
1939. Verlag Herrn. Böhlaus Nachf. — Weimar, (gr. 8° X L V I I I und 
304 Seiten.) 
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Namenregister 

In diesem Register werden sämtliche Namen von Personen, Orten, Ländern 
usw. verzeichnet. Nur der Name Friedrich Spee wurde nicht aufgenommen; 
die Hauptpunkte seiner Ansichten möge man mit Hilfe der Inhaltsübersicht 
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106, 118-126, 135 f., 147. 

Hexenprozesse, Berichte v. (s.a. Op
fer) 68 ff., 246 ff., Anhang I, S. 
309 ff. 

Hexenrichter s. Hexenkoramissare. 
Hexensabbat 18, 27 ff., 69, 121 f., 

148, 221, 239 ff., 249, 258 f. 
Hexensalbe 20, 28 f., 122, 249. 
Hexensekte 27 f., 237, 239 f. 
Hexenstigma 21, 77 f., 99, 184, 228-

231, 298, 310. 
Hexenverfolger (s. Nain(enreig. Bins-

*feld, Bodin, Carpzov, Daneau, 
Delrio, Goehausen, Grillandus, 
Institoris, Remigius, Schultheiß, 
Barth, de Spina u.a.) 156, 213. 

Hexenverfolgungen (Kap. II, bes. S. 
39-44) 296. 

Hexenwaage 225 f. 
Hexenwahn (s.a. Massenwahn) 8, 17, 

55, 94, 142, 195, 224 f., 232 f., 
263, 288. 
Überwindung des H. 299 ff., 303 f. 

Hexenwerke (allg.) 18-24. (s.a. Böser 
Blick, Hexenflug, Kindesmord, 
Liebeszauber, Maleficium impoten-
tiae, Milchzauber, Raupenzauber, 
Tierverwandlung, Viehzauber, Wet
terzauber usw.) 

Hexerei, Möglichkeit der H. 21, 25, 
301 ff. 

Hexerei, Wirklichkeit der H. 24, 41 ff., 
44 ff., 49 ff., 57 ff., 277 (s.a. Kap. 
X ) . 

Idololatna s. Teufelskult, Götzen
dienst, Pactum implicitum. 

Impotenz s. Maleficium impotentije. 
Incubus-Teufel 26, 44 (s.a. Buhlteu

fel). 
Indizien Allgem. in Strafprozeß (Kap. 

VIII) 171 f. 
Indizien im Hexenprozeß (Kap. VIII) 

(s.a. Abstammung, Denunciatio, 
Flucht, Frömmigkeit, Gerücht, 
Schweigezauber, Tränenlosigkeit) 
99, 103 f., 116, 126, 159, 174, 
185, 200, 244. 

Inquisition, Kirchliche 18, 46 ff., 52, 
57, 102, 121, 170, 238 f., 283 f., 
298. 

Inquisitionsprozeß, Kirchlicher 47 f., 
123, 169. 

Inquisitionsprozeß (gegenüber Ankla
geprozeß) 168, 183, 202 f. 

Inquisitoren, Kirchliche (s.a. Namen
reg. Eymericus, Institoris, Jacquier, 
Barth, de Spina, Sprenger u.a.) 19, 
49 f., 58, 82, 124, 157, 182, 191. 

Instruktionen über Hexenprozesse 
(allg.) 139. 
Baden 121. 
Bayern 121, 140. 
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Köln 78. 
Rom 283 f., 298. 

Inzicht-Verfahren 167, 172. 
Irrsinnige (s.a. Namenreg. Snell) 218, 

248, 304. 

Jesuiten (s.a. Namenreg. Bavink, Bol-
ten, Busenbaum, Delrio, Hell, Horn, 
Käsen, Layman, Mohr, Nickel, 
Nünning, Регеута, Roest, Tanner, 
Türck, Vitelleschi u.a.) 56, 63, 69, 
71, 73, 86, 88 f., 137, 285. 

Juristen (s.a. Kriminologen; s.a. Na
menreg. Alciatus, Baldus, Clarus, 
Damhouder, Farinacius, Fichard, 
Gochausen, Oldekop, Ponzinibius, 
Reinkingk, Thomasius u.a.) 58, 81, 
109 f., 125, 141 f., 167, 177, 201, 
250 f. 

Katholiken 102, 108, 161, 300. 
Katzengestalt der Hexen 19, 30. 
Kellerfahrt 317. 
Kerker (s.a. Drudenhaus) 182. 
Ketzer(ei) 27, 41, 49ff., 50, 123, 237. 
Kinder als Denunzianten 69, 215, 244, 

247. 
als 'Hexen' 68, 71 f., 159, 162, 216. 

Kindesmord 19 f., 121, 131, 293. 
Kirchenlieder von Spee 75, 81. 
Kirchliche Verbote der Zauberei 40-

44. 
Kommissare s. Hexenkommissare. 
Konzilien (s.a. Synoden) 41. 
Kräutcr-Sammeln 43, 130, 216. 
Kriminologen (s.a. Namenreg. Brun-

nemann, Carpzoy, Damhouder, Fa
rinacius u.a.) 109 f., 119, 139, 
170 f., 190 f., 297 f. 

Kristallsehen 34, 269. 
Kursächsische Kriminalordnung 54. 

Leumund, Böser — s. Gerücht als In
diz. 

Lex Cornelia 40. 
Lex de Maleficis et Mathematicis 40 f. 

(s.a. Binsfeld 324). 
Liebeszauber 20, 34, 131, 270, 293. 
Lutheraner (s.a. Protestanten) 53 f. 
Lykanthropie s. Tierverwandlungen, 

Werwolf. 

Magie, Dämonische, Schwarze 18, 
24 f., 32-38, 269. 

Magie, Natürliche, Weiße 31-37, 160, 
269 f. 

Magier (s.a. Zauberer) 32-36, 41, 

135. 
Magnetismus 37. 
Maleficium s. Schadenzauber. 
Maleficium impotentiae 20, 44, 50. 
Malleus Maleficarum (s.a. Institoris 

u. Sprenger im Namenreg.) 19, 
30, 49 f., 58, 118 f., 156, 160, 165, 
172, 182, 191, 193, 204, 215, 
222 f., 228, 246, 267, 295 f., 318, 
327. 

Männer als Zauberer (s.a. Werwolf; 
s. Namenreg. Edelin, Flade, Gran-
dier, Junius, Schweygel u.a.) 18, 
43, 248. 

Maskotte 35. 
Massenprozesse (s. Namenreg. Arras, 

Bamberg, Trier, Würzburg u.a.) 
48, 246 f. 

Massenwahn (s.a. Hexenwahn) 38. 
Messe, Schwarze (Satansmesse) 18, 

131, 293. 
Milchzauber 136, 159. 
Möglichkeit der Hexenkunst s. Hexe

rei. 
Moraltheologic (s.a. Spee als Moral

theologe) 33-37, 131, 274. 

Narco-Analyse 204. 
Necromantia (Beschwören von Toten) 

34. 

Oncromantia (Traumdeutung) 34. 
Opfer der Hexenprozesse s. Masscn-

prozesse, Schuld der Hexen, Un
schuldige Opfer, Verteidiger als 
Opfer, Zahlen der Opfer, (s.a. Na
menreg. Brielon, Deshayes, Edelin, 
Flade, Fürsteners, Gaufridy, Göldi, 
Grandier, Gröbin, Haan, Kath. 
Hennen, Henot, Junius, Kobbinck, 
zum Loë, Löher, Maria Renata, 
Schweygel u.a.). 

Ordal (Gottesurteil) 41, 166 f., 223, 
225. 

Pactum implicitum 22 f., 33 f., 36 f., 
45 f., 52, 130 f., 216, 274. 

Pandekten s. Corpus Juris Civ. 
Pakt s. Pactum impl., Teufelspakt. 
Päpste (s. Namenreg. Alexander IV., 

Alexander VI., Gregor VIL, Ha
drian VI., Innozenz IV., Innozenz 
VIII., Johann XXII., Leo X., Ni
kolaus I., Sixtus V.) 47, 51. 

Penthotal 203. 
Pest als Hexenwerk (Seuchen) 21, 23, 

54 f. 
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Pestepidemien 63, 65, 158 f. 
Philtrum (s.a. Liebeszauber) 34. 
Prjestigium (s.a. Teufelserscheinung) 

34. 
Prediger 71, 137, 143, 161 f. 
Priester (s.a. Geistliche, Hexenbeicht

väter, Prediger, Theologen) 
— als Opfer der Prozesse (s. Na

menreg. Edelin, Grandier, Loos 
u.a.) 71 f. 

Protestanten 55, 102, 128, 161, 288, 
300. 

Psychologie der Hexerei (s.a. Hexen
angst, Hexenwahn, Folter: Dämo-
nologischer Aspekt) 31, 34 f. 

Pyromantie (Wahrsagen aus Feuer) 
34. 

Rationalismus 21, 291, 300 f., 303 f., 
Raupenzauber 23, 73, 122, 127. 

308. 
Rechtsordnungen s. Gesetze. 
Reichskammergericht 84, 114, 281. 
Religion und Magie 32 ff. 
Remonstranten 290. 
Reskripte s. Erlasse. 
Rezeption d. Römischen Rechts 167 ff. 
Richter (s.a. Hexenkommissare) 168, 

171 ff., 177, 180. 

Sabbat s. Hexensabbat. 
Sachsenspiegel 52. 
Saga 18 f. 
Sakrilegien an d. hl. Eucharistie 21, 

27, 52, 121, 315 f. 
Schadenzauber (s.a. Hexenwerke) 18 

ff., 23 f., 40 f., 43 f., 50-54, 73, 
121 f., 215, 269 f. 

Scholastik 30, 33, 44 ff., 131. 
Schottische Methode d. Anklage 219. 
Schuld der Hexen 37, 129 ff. 
Schulen f. Zauberkunst 45. 
Schweigezauber 20, 146, 193 ff., 292, 

298. 
Sektewesen 27 f., 239. 
Selbstmord d. Hexen 231, 293, 312 f. 
Selbstgerechtigkeit d. Hexenverfolger 

94, 127 ff., 148 f., 155 ff. 
Sonderverbrechen s. Ausnahmeverbre

chen. 
Sortilegium 18. 
Spee: 

Charakter 62 f., 66 f., 74 f., 81, 
83, 87, 89, 107 ff. 

Hexenbeichtvater 70, 74, 112 f., 
154. 

Hexengläubig (Kap. X) 73, 112, 

133, 186, 262 f. 
Leben 61-65. 
Literatur 62, 64-67, 71, 74 f., 81 , 

89. 
Moraltheologe 65, 74, 83 f., 274. 
Ordensobere und Spee 83-88, 154. 
Seelsorger 63 ff., 67, 74, 260 f. 
Selbsterlebtes in der CCr. 77, 112 

f., 126, 133 f., 140 f., 143, 146, 
148 f., 151 f., 154 f., 192, 198, 
231 f., 260 f., 270, 272 f. 

Spuk 295. 
Sterndeutung 34, 160. 
Strafe d. Hexen (s.a. Feuertod) 39 f., 

43, 53 f., 136, 196. 
Strafordnungen (s.a. Gesetze) 40 ff., 

51 f. 
Strafprozeß (s.a. Hexenprozeß) 8, 

54 f., 167-170, 211. 
Succubus-Teufel (s.a. Teufelsbuhl

schaft) 26. 
Suggestion (s.a. Einbildung) 37, 215. 
Suggestivfragen beim Verhör 117, 

235 ff., 283 f. 
Superstitio (s.a. Aberglaube) 34 ff. 
Synoden 41, 43. 

Tage, günstige 35. 
Talismanne 35. 
Taufe, Verleugnung d. Taufe 21 f. 
Tcmpelprostitution 26. 
Teufel 31, 42, 50, 55, 57, 135, 179, 

193, 204 f., 224 f., 237, 305 ff. 
Teufelsbeschwörung 44 f., 131 f. 
Teufelsbuhlschaft (s.a. Succubus u. 

Incubus) 20 f., 26 f., 50, 122, 
130 f., 136, 221. 

Teufelserscheinung 22 f., 26, 122, 
130, 240, 294. 

Teufebkult (s.a. Teufelspakt) 31 f., 
36, 45 f., 131 f., 274. 

Teufelspakt 20 f., 22 f., 33, 36, 45 f., 
50, 52 f., 121, 131, 269 f. 

Teufelstanz s. Hexensabbat. 
Theologen (s.a. Moral theologie, Scho

lastik) 34 ff., 58, 96 f., 117, 142, 
250 f., 298, 301, 303 f. 

Tierverwandlungen (s.a. Werwolf) 19, 
41 ff., 49, 58, 221. 

Totenbeschwörung 34, 36. 
Tortur s. Folter. 
Tränenlosigkeit als Indiz 222 f. 
Traumdeutung 34. 
Tricoronatum 62 ff., 77. 
Trugbilder am Hexensabbat 238, 241 

ff., 250, 253, 258 f. 
Trutznachtigall 66, 81, 89. 
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Übersetzungen der Cautio s. Cautio. 
Universitäten (s.a. Gutachten) 295 ff. 

— Köln 19, 78, 146, 301. 
Unschuldige Opfer (Kap. V) 97, 

154, 194, 241 f. 
Ursprünge der Hexenverfolgung (s.a. 

Erklärungen) 44. 

Vana observantia (s.a. Aberglaube) 
34, 37, 45., 131. 

Vauderie (s.a. Waldenser) 27, 117. 
Veneficium s. Giftmischerei. 
Verantwortliche f. d. Hexenprozeß 

Kap. VI. 
Verhör im Hexenprozeß 121 ff., 182. 
Verleumdungen auf Hexerei 69, 73, 

95 f., 102 f., 105, 158 f., 161 f., 
218 f., 244. 

Versöhnung v. Hexen mit d. Kirche 
275 f. 

Verteidiger d. Hexen 
— im Schrifttum (s.a. Vorläufer 

Spees) 128, 200, 208 ff., 282, 
289, 299 ff. 

— Opfer d. Prozesse (s.a. Namen
reg. Edelin, Flade, Grave, Haan, 
Löher, Loos, Schwcygel u.a.) 57, 
59, 81, 148, 156, 287 f. 

Verteidigung d. Hexen (s.a. Anwalt) 
72, 114 ff., 118, 123-126, 319 ff. 

Viehzauber 18, 20 f., 23, 37, 121 f., 
136. 

Volksglaube an Hexen (s.a. Hexen
wahn) 17, 30, 41, 43, 68, 157. 

Volksrechte 43 f. 
Vorläufer Spees 57, 135-138. 
Vorsehung, Göttliche 25 f., 127, 155 

ff., 242. 

Wahrsagerei 19 f., 34, 36, 40, 43, 
45 f., 218, 269. 

Waldenser (s.a. Vauderie) 27, 237, 
239. 

Walpurgisnacht 27. 
Wasserprobe 184, 226 f. 
Wechselbalg 26. 
Weiber als Hexen 18, 43. 
Weltliches Hexengericht s. Hexenge

richt. 
Werwolf 19, 30, 176, 193. 
Wetterzauber 20 f., 24, 40 f., 43 f., 

122, 137, 159, 317. 
Widerstand gegen d. Hexenprozeß 

(s.a. Verteidiger, Vorläufer Spees) 
49, 57 ff., 127, 156 f., 221 f. 

Wirklichkeit d. Hexerei s. Hexerei. 
Wortverdrehungen d. Hexenrichter 

146 f. 

Zahlen d. Opfer 56, 67. 
Zauberbücher (s.a. Hexenliteratur) 41 . 
Zauberei (s.a. Magie) 21, 37, 40, 131, 

136, 160, 268 f. 
Zauberer (s.a. Magier) 40, 45, 136, 

267 f. 
Zauberglaube s. Volksglaube. 
Zeugen im Hexenprozeß 119 ff., 173, 

187, 217 ff., 243 f. 
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Stellingen 

ι 
In der moraltheologischen Bewertung des Aberglaubens, nach der 

eine superstitio immer eine implizite idololatna enthalten sollte, liegt 
eine wichtige Erklärung für den Hexenwahn und die Hexenverfol
gungen. 

2 

Nicht an erster Stelle der Foltergebrauch, sondern vielmehr die 
Bewertung der Indizien der Hexerei, die im herrschenden Hexenwahn 
die Anwendung der Folter begründen sollten, ist Ursache gewesen, daß 
der Hexenprozeß in ein Unrecht verkehren mußte. 

3 
Weder der kirchliche Inquisitionsprozeß (Riezlcr, Soldan-Hcppe), 

noch die Rezeption (Mellor) sind letztlich und allein für das Aufkom
men des Foltergebrauchs verantwortlich zu stellen. In der Überschät
zung des Geständnisses liegt die wichtigste Erklärung für die Theorie 
und die Praxis der Tortur im frühneuzeitlichen Strafprozeß. 

4 
Die Entstehung der Cautio Criminalis in ihren Hauptzügen muß 

in das Jahr 1628 in Köln verlegt werden. 

5 
Das Verdienst eines Christian Thomasius und anderer Aufklärer in 

der endgültigen Bekämpfung der Hexenprozesse fällt zu einem bedeu
tenden Teil auf die Cautio Criminalis von Friedrich Spee zurück. 

6 
Das Märchen in Novalis' „Heinrich von Ofterdingen" weist sowohl 

in der Zielsetzung des Dichters wie in der Verwirklichung aufschluß
reiche Ähnlichkeiten auf mit der modernen sog. abstrakten Malerei, 

7 

Die Deutung der Hardenbergschen Ästhetik von Eduard von Haven-
stein ist deshalb ungenügend, weil der einheitlichen ästhetischen Idee 
im „Heinrich von Ofterdingen" zu wenig Rechnung getragen wird. 

.(Ed. von Havenstein: Friedrich von Hardenbergs ästhetische 
Anschauungen; Palestra 84. Bd., 1909). 





8 
De religieuze overtuiging van Johan Wier, in zover deze in zijn 

geschrift tegen de heksenwaan „De prsstigiis О ж т о п и т " (1563) tot 
uiting komt, is in haar voornaamste kenmerken eerder katholiek dan 
protestants te noemen. 

9 
Ten onrechte meent Künstle, dat de pinkstervoorstelling met de 

Christusfiguur als uitgangspunt van stralen of tongen een geheel oor
spronkelijk product der vroeg-middeleeuwse west-europese kunst zou 
zijn. 

(К. КіігЫІе: Ikonographie der chribtlichen Kunst, I, 1928, S. 521). 

10 
Het onderwijs in de literatuunreschiedenis moet samengaan met en 

staat uiteindelijk in dienst van een doordringen tot het wezen van het 
literaire kunstwerk, om zo een verstaan en genieten der eigentijdse 
literatuur mogelijk te maken. 

11 
Gezien de feitelijke bestemming der meeste studerenden in de levende 

talen is het gewenst, dat de philologie-studie het accent verlegt van 
historische grammatica en vorm-analyse naar linguïstiek en functionele 
analyse, opdat het aldus verworven taalinzicht de didactische taak van 
de taalleraar diene en bevruchte. 

12 
In zoverre het onderwijs in de moderne vreemde talen aan de 

middelbare school een passief verstaan dezer talen beoogt, dient men 
zich bewust te blijven, dat een vertaling naar de moedertaal slechts een 
gebrekkige controle van dit verstaan is. 

I o 

Zekere tekenen wijzen erop, dat in ons land de gewestelijke katholieke 
dagbladpers meer en meer de plaats en de taak van de katholieke 
z.g.n. landelijke pers zowel in nieuwsvoorziening als in opinievorming 
gaat overnemen. 

14 
Bij het streven naar verdieping van liturgisch leven en naar ver

nieuwing van liturgische vormen zal men er zich rekenschap van 
moeten geven, dat daarmee de lof en de dienst van God in het con
crete dagelijkse leven van de Christen wezenlijk samenhangt. 

15 
De realiteit van Satan, van zijn geestelijke, aan Gods heilsplan vijan

dige macht, is een wezenlijk element in de christelijke wereldbeschou
wing en in het christelijke, God dienende leven, en verdient daarom 
een grotere plaats in de theologische bezinning en in de geloofsver
kondiging. 








